
1. Übersicht über die Vernehmlassungsteilnehmer 

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens sind insgesamt 90 Stellungnahmen eingegangen. Von 
den 204 eingeladenen Akteuren haben 74 eine Stellungnahme abgegeben. Neun Akteure haben 
ausdrücklich auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Vernehmlassungsteilnehmer nach Kategorie Eingegangene 

Stellungnahmen 

Kantone 22 

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien 5 

Kommissionen und Konferenzen 4 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 1 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft 4 

Gas- und Erdölwirtschaft 1 

Elektrizitätswirtschaft 24 

Industrie- und Dienstleistungswirtschaft 6 

Verkehrswirtschaft 1 

Gebäudewirtschaft 3 

Konsumentenorganisationen 1 

Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen 8 

Organisationen der Bereiche Cleantech, erneuerbaren Energien und 

Energieeffizienz 4 

Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen 2 

Weitere Vernehmlassungsteilnehmer 4 

Stellungnahmen insgesamt 90 

 

 

 



1. Liste der Vernehmlassungsteilnehmer 

Kantone 

Kanton Aargau 

Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Kanton Appenzell Innerhoden 

Kanton Basel-Landschaft 

Kanton Basel-Stadt 

Kanton Bern 

Kanton Freiburg 

Kanton Genf 

Kanton Glarus 

Kanton Graubünden 

Kanton Neuenburg 

Kanton Nidwalden 

Kanton Schaffhausen 

Kanton Schwyz 

Kanton Solothurn 

Kanton St. Gallen 

Kanton Tessin 

Kanton Thurgau 

Kanton Waadt 

Kanton Wallis 

Kanton Zug 

Kanton Zürich 

 

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien 

Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz 

FDP. Die Liberalen Schweiz 

Grünliberale Partei Schweiz 

Sozialdemokratische Partei Schweiz 

Schweizerische Volkspartei 

 



 

Kommissionen und Konferenzen 

Eidgenössische Elektrizitätskommission 

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission 

Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz 

Konferenz der kantonalen Geoinformationsstellen 

 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 

Schweizerischer Städteverband 

 

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft 

Economiesuisse – Verband der Schweizer Unternehmen 

Schweizerischer Bauernverband (SBV) 

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) 

Scienceindustries Switzerland 

 

Gas- und Erdölwirtschaft 

Verband der Schweizerischen Gasindustrie 

 

Elektrizitätswirtschaft 

Alpiq AG 

Association valaisanne des distributeurs d’électricité 

Axpo Holding AG 

BKW Energie AG 

Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) 

Electrosuisse 

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) 

Elektrizitätswerk Maienfeld 

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 

Elektrizitätswerke Walenstadt (WEW) 

Energie Thun 

Energie Thurgau AG 



Groupe E SA 

Region Energie Solothurn 

RegioGrid – Verband kantonaler und regionaler Energieversorger 

Repower AG 

Services Industriels de Genève (SIG) 

Sierre-Energie SA 

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 

Swissgrid AG 

Swissmig 

Swisspower AG 

Verband Bündner Elektrizitätsunternehmen (VBE) 

Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

 

Industrie und Dienstleistungswirtschaft 

Fédération des Entreprises Romandes (FES) 

Gruppe Grosser Stromkunden (GGS) 

Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (USIC) 

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 

Swissmem 

Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen (VSEI) 

 

Verkehrswirtschaft 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 

 

Gebäudewirtschaft 

Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) 

Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände (KGTV) 

suissetec 

 

Konsumentenorganisationen 

Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 

 

Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzorganisationen 



BirdLife / Schweizer Vogelschutz (SVS) 

ECO SWISS – Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft 

Pro Natura 

Schweizerische Energiestiftung SES 

Schweizerischer Verband der Umweltfachleute SVU 

Stiftung Schweizerische Vogelwarte 

Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

WWF Schweiz 

 

Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Cleantech, erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz 

AEE Suisse 

InfraWatt 

Swisscleantech 

Swissolar 

 

Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen und Unternehmen 

Verein Smart Grid Schweiz 

Ökostrom Schweiz 

 

Weitere Vernehmlassungsteilnehmer 

Handelskammer beider Basel 

Stadt Lausanne 

Wettbewerbskommission WEKO 

 

Privatpersonen: 1 (wird auf Anfrage kommuniziert) 

Total: 90 
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Strategie Stromnetze; Verordnungsrevisionen; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8, Juni 2018 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zu den Verordnungsre­
visionen betreffend Strategie Stromnetze Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Aar­
gau dankt Ihnen für diese Gelegenheit und nimmt gerne wie folgt Stellung:

Art. 1d der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA): 
Koordinationsvereinbarung

Die Vorlage sieht neu die Prüfung einer Sachplanpflicht vor. Wir begrüssen, dass vorgesehen ist, mit 
den Kantonen eine Koordinationsvereinbarung abzuschliessen, welche neben dem engen Einbezug 
der Kantone im Bereich Mitwirkung und Information der Gemeinden auch den zeitlichen Ablauf für 
die Verfahrensschritte regelt. Erfahrungsgemäss kann durch eine solche Vereinbarung anfälligen 
Konflikten frühzeitig entgegengewirkt werden.

Art. 11b der Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV): Verkabelung 
und Mehrkostenfaktor

Wir begrüssen den Grundsatz, dass Stromleitungen (insbesondere der Netzebenen 5 und 7) primär 
verkabelt werden sollen. Den für die Beurteilung einzuführenden Mehrkostenfaktor erachtet der Kan­
ton Aargau als zweckmässig. Wir äussern uns nicht zur Höhe des Mehrkostenfaktors, jedoch ist die 
Planungssicherheit für die ausführenden Netzbetreiber sicherzustellen: Ohne entsprechende Über­
gangsregelungen müssten gegebenenfalls bereits als Kabelleitung geplante Leitungen aufgrund der 
Einführung des Mehrkostenfaktors nun wieder als Freileitung konzipiert werden oder umgekehrt. 
Gleiches gilt für allfällige zukünftige Anpassungen des Mehrkostenfaktors. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass sich die Bewilligungsverfahren entgegen den Bestrebungen der Strategie Stromnetze 
unnötig verlängern werden.

Antrag

Es ist eine Übergangsregelung für Projekte ab einem gewissen Planungsstand (zum Beispiel PGV 
bereits gestartet) einzuführen, um mehr Planungssicherheit zu erhalten.



Art. 2 Abs. 3 der Stromversorgungsverordnung (StromVV): Speichertechnologien

Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Stromversorgung (Stromversorgungsge­
setz, StromVG) gilt als Endverbraucher, wer Elektrizität für den eigenen Verbrauch kauft. Ausge­
nommen ist der Strombezug für den Eigenbedarf von Kraftwerken sowie für den Antrieb von Pumpen 
im Pumpspeicherkraftwerken. Diese Formulierung ist im Zusammenhang mit der Stromspeicherung 
nicht eindeutig und ist auf Gesetzesstufe zu präzisieren. Die vorgeschlagene ungleiche Behandlung 
verschiedener Speichertechnologien ist zudem nicht sachgerecht. Neben Pumpspeicherkraftwerken 
können auch andere Speichertechnologien wie Batterien System- und netzdienlich eingesetzt wer­
den.

Antrag

Art. 2 Abs. 3 Entwurf StromW ist zu streichen. Die wesentlichen Regeln für die Speicherung von 
Strom sind auf Gesetzesstufe festzulegen.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Alex Hürzeler 
Landammann

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin

Kopie
• Strategie.stromnetze@bfe.admin.ch
• Departement Bau, Verkehr und Umwelt
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Eidg. Vernehmlassung; Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe; Stellung-
nahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 unterbreitet das Eidgenössische Departement Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) den Kantonen die Verordnungsrevisionen zur Strategie Stromnetze. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Allgemeines 

Die Strategie Stromnetze ist Teil der Energiestrategie 2050, aber auch unabhängig davon von erheblicher 

Bedeutung, da Anpassungen im schweizerischen Stromnetz unabdingbar sind für eine sichere, leistungsfähige 

und effiziente Elektrizitätsversorgung. Dies wird immer wichtiger angesichts der zunehmenden dezentralen 

Elektrizitätserzeugung und dem dadurch erhöhten Transport von Elektrizität über grössere Distanzen hinweg. 

Betroffen ist sowohl die Netzebene der Stromverteilung als auch diejenige der Stromübertragung. In der teil-

weise in die Jahre gekommenen Elektrizitätsinfrastruktur gilt es daher, heutige und kommende Engpässe zu 

beseitigen oder zu vermeiden. 

Der Regierungsrat begrüsst im Grundsatz die vorliegenden Verordnungsänderungen betreffend der Strategie 

Stromnetze. Unbestritten ist auch, dass der Bund für die erforderlichen Regelungen des Energietransportes 

zuständig ist (Art. 91 BV). Im Bereich der Raumplanung kann der Bund Grundsätze festlegen, unterstützt die 

Planung der Kantone und fördert die Koordination unter den Kantonen (Art. 75 BV). Gemäss Bundesgesetz 

über die Raumplanung (Art. 13 RPG) kann der Bund für seine raumwirksamen Aufgaben Konzepte und Sach-

pläne erstellen und arbeitet dazu mit den Kantonen zusammen. 
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Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage 

Änderung der Geoinformationsverordnung (Anhang) 
Die Aufnahme der Projektierungszonen neuer Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV und höher sowie 

der Baulinien Starkstromanlagen als Geobasisdaten nach Bundesrecht wird begrüsst. Die Bezeichnung als 

Gegenstand des ÖREB-Katasters lehnt der Regierungsrat hingegen ab. Dies muss über den Prozess Strategie 

ÖREB-Kataster 2020-2023 im Rahmen einer Gesamtsicht erfolgen. 

Antrag: Die Projektierungszonen und die Baulinien sind nicht als Gegenstand des ÖREB-Katasters zu be-

zeichnen. 

Änderung der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren über elektrische Anlagen 

Die räumliche Koordination von Netzausbauprojekten erfolgt über ein zweistufiges Sachplanverfahren. Zudem 

wird sichergestellt, dass die betroffenen Kantone frühzeitig einbezogen werden. Dies wird als wichtig und 

zwingend erachtet. Der Regierungsrat begrüsst die vorgesehenen Verordnungsänderungen. 

Allerdings steht die Photovoltaikbranche unter enormem Kostendruck. Dies gilt insbesondere für Anlagen über 

30 kWp. Dazu trägt der stetig steigende, administrative Aufwand erheblich bei. Auch sieht der Bund eine Sen-

kung der Einspeisevergütungen und Investitionsbeiträge vor (vgl. Stellungnahme des Regierungsrates zur 

eidg. Vernehmlassung zur Teilrevision der Energieförderungsverordnung, der Energieverordnung und der Ver-

ordnung über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung). Die vorliegende Revision bietet Gelegen-

heit zur wirksamen Senkung des administrativen Aufwandes. Der Regierungsrat beantragt, dass die Planvorla-

gepflicht für Photovoltaikanlagen erst ab Mittelspannung bzw. ab 100 kWp installierter Leistung gelten soll. 

Dagegen sind Anschlüsse im Niederspannungsbereich den Hausinstallationen gleichzustellen. Die Sicherheit 

ist dank der seit 1. Januar 2018 eingeführten unabhängigen Kontrolle aller neuen Photovoltaikanlagen trotz-

dem gewährleistet. Die Installationskosten für Photovoltaikanlagen bis 100 kWp können mit dieser Anpassung 

deutlich gesenkt werden  (ca.  800 bis 5'000 Franken pro Anlage). Zudem wird der Planungs- und Abnahmepro-

zess deutlich beschleunigt. Damit kann ein zentrales Ziel der Energiestrategie 2050, der zeitnahe Zubau von 

Photovoltaikanlagen, gefördert werden. 

Antrag: Die Planvorlagepflicht für Photovoltaikanlagen gilt ab Mittelspannung resp. bei mehr als 1000 V  AC  

(Art. I Abs. 1). 

Änderung der Niederspannungs-Installationsverordnung 
Gemäss geltendem Recht sind technische Kontrollen an elektrischen Installationen, die von Inhabern einer 

eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, durch akkreditierte Inspektionsstellen durchzuführen 

(Art. 32 Abs. 2 Bst. b NIV). Photovoltaikanlagen unterliegen alle fünf Jahre einer solchen Kontrolle. Diese Re-

gelung verursacht beträchtliche Kostenfolgen von 300 bis 800 Franken pro Kontrolle bei zweifelhaftem Nutzen. 

Die notwendige Sicherheit kann auch durch unabhängige, deutlich günstigere Kontrollorgane gewährleistet 

werden. Zudem besteht ein grosser Mangel an akkreditierten Inspektionsstellen. Dies führt zu zeitlichen Ver-

zögerungen bei der Auszahlung von Einmalvergütungen, weil vorgängig eine solche Kontrolle durchgeführt 

werden muss. Der Regierungsrat erwartet daher zur Förderung eines beschleunigten Photovoltaikzubaus den 

Abbau dieser Hürde. 
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Antrag: Photovoltaikanlagen, die von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, 

müssen lediglich von einem unabhängigen Kontrollorgan geprüft werden (Art. 32 Abs. 2 Bst. b und Anhang I 
Abs. 1.3.5 NIV). 

Änderung der Leitungsverordnung 
Im Elektrizitätsgesetz (Art. 15c Abs. I EleG) hat der Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze 
unter 220 kV unterirdisch verlegt werden, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, und die Mehrkosten 

gegenüber denjenigen einer Freileitung ein bestimmtes Mass nicht überschreiten. Mit dem geplanten Mehrkos-

tenfaktor von 1.75 werden hingegen kaum Netzprojekte der Netzebene 3 - Hochspannungsleitungen mit einer 
Spannung von 36 bis 150 kV - als Erdkabel ausgeführt. Dies widerspricht dem gesetzgeberischen Willen. Aus 
Projekten aus Deutschland ist bekannt, dass Erdverlegungen um einen Faktor 7- bis 8-mal teurer sind als Frei-

leitungen. Um möglichst viele unterirdische Kabelleitungen zu realisieren - und damit zum Schutz sensibler 
Landschaften beizutragen - müsste der Mehrkostenfaktor entsprechend erhöht werden. Der Regierungsrat 

erachtet den vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1.75 als zu tief und erwartet eine adäquate Erhöhung. 

Antrag: Der Mehrkostenfaktor ist entsprechend der tatsächlichen Mehrkosten zu erhöhen. 

Änderung der Stromversorgungsverordnung und der Verordnung über Gebühren und Aufsichtsauf-
gaben im Energiebereich 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b StromVG gilt als Endverbraucher, wer Elektrizität für den eigenen Verbrauch kauft. 

Ausgenommen ist der Strombezug für den Eigenbedarf von Kraftwerken sowie für den Antrieb von Pumpen in 

Pumpspeicherkraftwerken. Diese Formulierung ist im Zusammenhang mit der Stromspeicherung nicht eindeu-

tig und ist auf Gesetzesstufe zu präzisieren. Die vorgeschlagene ungleiche Behandlung verschiedener Spei-

chertechnologien ist zudem nicht sachgerecht. Neben Pumpspeicherkraftwerken können auch andere Spei-
chertechnologien wie Batterien  system-  und netzdienlich eingesetzt werden. 

Das StromVG hält in Art. 9e Abs. 2 fest, dass die Kantone über die wichtigen regionalen Aspekte der Netzent-

wicklung in ihrem Kantonsgebiet informieren. Leitungsprojekte sind mit der kantonalen Richtplanung zu koordi-

nieren, was unter Umständen eine Anpassung des kantonalen Richtplans erfordert. Raumplanung ist grund-

sätzlich Sache der Kantone. Dementsprechend obliegt es den Kantonen, die Öffentlichkeit über raumplaneri-

sche Massnahmen zu informieren. Bei bedeutungsvollen Leitungsprojekten soll das BFE die Kantone neu 

verpflichten können, über die Raumplanung hinausgehende Informationsaufgaben zu leisten. Diese Öffentlich-

keitsarbeit sollen die Kantone im Rahmen ihrer richtplanerischen Informationstätigkeit wahrnehmen. Zu diesem 

Zweck kann das  BEE  eine Leistungsvereinbarung mit dem betroffenen Kanton abschliessen, welche den Anteil 

der kantonalen und weitergehenden Informationsaufgaben sowie die Entschädigung des Kantons festhält. Der 

Regierungsrat lehnt die geplante Verpflichtung der Kantone zur Öffentlichkeitsarbeit ab. Der Kanton unterstützt 

den Bund bei der Öffentlichkeitsarbeit bei Leitungsprojekten im Rahmen seiner Zuständigkeit - sprich: bei 

Richtplanänderungen. Weitergehende Informationsaufgaben sind durch die zuständige Stelle beim Bund  (BEE)  

wahrzunehmen. Nur so können die verschiedenen Interessen und Kompetenzen der unterschiedlichen Betei-

ligten gewahrt werden. 
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Anträge: 

- 	Die wesentlichen Regeln für die Speicherung von Strom sind auf Gesetzesstufe festzulegen. Art. 2 Abs. 3 
Strom\.N ist ersatzlos zu streichen. 

- 	Die geplante Verpflichtung der Kantone zur weitergehenden Öffentlichkeitsarbeit ist ersatzlos zu streichen 

(Art. 6b Strom\N sowie Art. I Abs. I Bst. b, Art. 3 Abs. 3, Art. 13 Bst. b GebV-En). Diese Aufgabe ist durch 
den Bund wahrzunehmen. 

Weitere Verordnungsänderungen 

Die weiteren Änderungen der vorgängig aufgelisteten Verordnungen sind schwergewichtig formaler Natur oder 

betreffen Verfahrenserleichterungen. Der Regierungsrat begrüsst die entsprechenden Anpassungen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des  Regierungsrates 	 /  

Roger Nobs,  Ratschreiber 

/ 
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Strategie Stromnetz: Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 haben Sie uns eingeladen, zu den Verordnungsrevisionen betref-
fend Strategie Stromnetze Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen für diese Gelegenheit.

Der füi die Verordnungsänderungen massgebliche Rahmen wurde bereits am 15. Dezember 2017
mit dem vom Parlament beschlossenen Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze
gesetzt. Zu den nun vorgesehenen Verordnungsrevisionen haben wir einzig das folgende Anlie-
gen:

Art. 11b LeV betreffend Verkabelung und Mehrkostenfaktor
Das vom Parlament beschlossene Bundesgesetz sieht mit Art. 15c Elektrizitätsgesetz bekanntlich
vor, dass Stromleitungen (insbesondere jene der Netzebenen 5 und 7) im Grundsatz zu verkabeln
sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist (... ) und die Gesamtkosten im Vergleich zu
den Gesamtkosten der Ausführung als Freileitung einen bestimmten Faktor (sog. Mehrkostenfak-
tor) nicht übersteigen. Gemäss Art. 1 1b Abs. 2 LeV soll der maximale Mehrkostenfaktor nun konk-
ret 1 .75 betragen. Zu diesem Wert möchten wir uns materiell nicht äussern. Allerdings ist mit ent-
sprechenden Ubergangsbestimmungen sicherzustellen, dass Netzbetreiber bereits initiierte Vor-
haben durch die Einführung dieses Mehrkostenfaktors oder eine allfällige spätere Anpassung des
Mehrkostenfaktors nicht tangiert werden. Für die Netzbetreiber ist eine möglichst hohe Planungs-
und Rechtssicherheit zu Eewährleisten, weil sonst die Vorhaben unnötig in die Länge gezogen
werden.

Antrag: Für Projekte ab einem gewissen Planungsstand (2.8. sobald das Plangenehmigungsver-
fahren initiiert ist) sind bezüglich des zur Anwendung gelangenden Mehrkostenfaktors Übergangs-
regelungen vorzusehen.

1/2



BASEL
LANDSCHAFT

Ansonsten nehmen wir zur Kenntnis, dass die übrigen, zur Diskussion stehenden Anderungen auf
Verordnungsstufe keine weiteren finanziellen und personellen Konsequenzen auf Bund, Kantone
und Gemeinden haben werden. Darauf weisen Sie in den erläuternden Berichten an mehreren
Stellen explizit hin.

Wir hoffen, sehr geehrter Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, lhnen mit unserer
Stellungnahme dienen zu können und danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Unsere Stellungnahme haben wir wunschgemäss als PDF- und Word-Dokument per E-Mail paral-
lel an strateg ie. strom netz@bfe. adm i n. ch gesendet.

Hochachtungsvoll

jl
t

/f fr*ftl:/ E k-l BaL-c-^-
Monica Gschwind
Reg ierungspräsidenti n

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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1010/2018  
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2018.216  / Ev /CVm 

Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Strategie Stromnetze — Änderungen auf Verordnungs-
stufe. Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für  die  Gelegenheit, uns zu  den  Verordnungsrevisionen im Zusammenhang 
mit  der  Strategie Stromnetze äussern zu dürfen.  

1  Grundsätzliches  

Der  Regierungsrat unterstützt im Wesentlichen  die  vorgesehenen Änderungen und Anpas-
sungen  der  gesetzlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau  
der  Stromnetze. Sie sind  seines  Erachtens zentral für  den  Umbau hin zu einem SmartGrid. 
Als grosser Kanton  von  zentraler Lage und mit einer  der  schweizweit modernsten Energiege-
setzgebungen ist  der  Kanton Bern  von den  Neuerungen besonders betroffen. Wir begrüssen 
daher sämtliche Bestrebungen zur Integration erneuerbarer Energie  in  das bestehende Ver-
sorgungssystem.  

2 Geoinformationsverordnung (GeolV) 

2.1 	Katalog  der  Geobasisdaten  des  Bundesrechts  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  Aufnahme  der  Projektierungszonen und Baulinien als Geoba-
sisdaten nach Bundesrecht, insbesondere dass diese  von  Beginn  an  als Gegenstand  des  
ÖREB-Katasters bezeichnet werden. Hinsichtlich  der  Elektrischen Anlagen mit einer Nenn- 
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spannung  von  über  36  kV, welche ebenfalls  in den  Katalog  der  Geobasisdaten  des  Bundes-
rechts aufgenommen werden sollen und womit eine Gesamtsicht  des  Stromnetzes angestrebt 
wird, geben wir folgende Punkte zu bedenken: 

Gemäss GeolG ist  es  richtig, dass das BFE als zuständige Fachstelle für diese Geo-
basisdaten ein minimales Geodatenrnodell festlegt. Dabei muss allerdings sicherge-
stellt werden, dass nicht redundante Daten erhoben werden, zumal mit  der  amtlichen 
Vermessung, mit  den  Werkplänen elektrische Kabelleitungen  (ID 92)  und mit  den in  
verschiedenen Kantonen schon vorliegenden Leitungskatastern (oftmals basierend auf 
dem Modell LKMap  der  SIA)  etliche Leitungsdaten bereits erfasst und nachgeführt 
werden.  

Die  Werkbetreiber stehen  in  einigen Kantonen bereits heute  in der  Pflicht, ihre Lei-
tungsdaten regelmässig zu liefern. Vor diesem Hintergrund und verbunden mit dem 
Ziel,  in den  thematisch verwandten Datensätzen gleich aktuelle Datenstände wieder-
zufinden, beantragt  der  Regierungsrat zu prüfen, wie  die  Anzahl und  der  Umfang  von  
Datenlieferungen seitens Werke koordiniert bzw. minimiert werden können. Denkbar 
wäre etwa,  die  Datenlieferungen  der  Werke nach  SIA-Norm  405 in den  inzwischen 
etablierten Kanälen  der  kantonalen Geodateninfrastrukturen und  der  Aggregationsinf-
rastruktur  der  Konferenz  der  Kantonalen Geoinformationsstellen (KKGEO) zusam-
menzuführen und dort dem Bund und Dritten zwecks Herleitung  der  verschiedenen 
Endprodukte bereitzustellen. Auf diese Weise könnten Redundanzen vermieden und  
der  Aufwand reduziert werden.  

Der  Regierungsrat begrüsst grundsätzlich  die  Idee, diese Geodaten  der  Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen — vorausgesetzt das zugrunde liegende minimale Geodaten-
modell umfasst lediglich eine kleine Teilmenge  der  Werkinformationen (u.a. Lage und 
Art/Medium  der  Leitung).  

3  Leitungsverordnung (LeV)  

3.1  Mehrkostenfaktor  

In Art.  llb Abs.  2  wird  der  Mehrkostenfaktor  (der  massgebend ist, ob eine Leitung als Erdka-
bel ausgeführt wird) auf  1,75  festgelegt.  Dies  ist deutlich tiefer als  der  gesetzlich mögliche 
Wert  von 3,0  (gemäss  Art. 15c  EleG). Begründet wird dieser konservative Wert mit fehlenden 
Erfahrungen und ansonsten zu hohen Kosten bzw. einem ungünstigen Verhältnis  von  Mehr-
kosten und Mehrnutzen.  Der  Widerstand aus  der  Bevölkerung sowie  der  Schutz  von  öffentli-
chen Interessen gegenüber Freileitungen wiegen oft so schwer, dass überhaupt erst eine 
Erdverkabelung bewilligungsfähig wird. Zudem ist auch aufgrund  des  Landschafts- und  des  
lmmissionsschutzes (elektromagnetische Strahlung und Lärm) eine Erdverkabelung zu favori-
sieren.  Der  Regierungsrat erachtet deshalb eine Verdoppelung  der  Kosten gegenüber Freilei-
tungen als durchaus verhältnismässig und fordert  den  vom Parlament festgelegten Spielraum 
stärker zu nutzen. 

Antrag:  Der  Mehrkostenfaktor ist auf mindestens  2,0  festzulegen.  

3.2  Einhaltung  des  Mehrkostenfaktors 

Mit  Art. 11d  Abs.  2  wird festgelegt, dass ein Vorhaben trotz Einhaltung  des  Mehrkostenfaktors 
als Freileitung auszuführen sei, wenn  es  eine bestehende Freileitung betrifft und nicht mehr 
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als vier Spannweiten umfasst (Bst.  a)  oder  die  vom Vorhaben betroffene Leitung mit einer 
bestehenden Freileitung gebündelt werden kann (Bst.  b).  Begründet wird  dies  mit  den  negati-
ven Auswirkungen auf  die  Umwelt (insbesondere durch Grabarbeiten und Rodungen), welche 
durch  den  Mehrnutzen (z.B. für  die  Landschaft) nicht aufgewogen würden.  Der  Regierungsrat 
hält eine solche Vorwegnahme  der  Interessenabwägung nicht für sinnvoll und systemfremd. 
So sind durchaus Situationen denkbar, bei denen  die  Arbeiten für  die  Erdverkabelung aus 
Umweltsicht unbedenklich sind bzw.  die  positiven Auswirkungen auf Landschaft und Men-
schen (z.B.  in  Bezug auf Lärm) erheblich sind. 

Antrag:  Art. lid  Abs.  2  streichen.  

4 	Verordnung über  die  Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich (GebV-
En)  

4.1  Informationsmassnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 

Gemäss Erläuterndem Bericht zu  Art. 3  Abs.  3  sind  in den  einzelnen Phasen  des  Netzentwick-
lungsprozesses sowohl  der  Bund,  die  Kantone als auch  die  Netzbetreiber mit Öffentlichkeits-
arbeit betraut.  Der  neue  Art. 9e  Abs.  2 des  Stronnversorgungsgesetzes (StromVG) sieht vor, 
dass  die  Kantone über  die  wichtigen regionalen Aspekte  der  Netzentwicklung  in  ihrem Kan-
tonsgebiet informieren. Leitungsvorhaben sind mit  der  kantonalen Richtplanung  in  Einklang zu 
bringen. Unter Umständen sei eine Anpassung  des  kantonalen Richtplans nötig.  Da  Raum-
planung grundsätzlich Sache  der  Kantone sei, obliege  es  ihnen,  die  Öffentlichkeit zu informie-
ren. 

Bei bedeutungsvollen Leitungsvorhaben kann  es  sinnvoll sein,  den  Kanton mit weitergehen-
den Informationsaufgaben zu betrauen,  die  er dann im Rahmen seiner lnformationstätigkeiten 
zum Richtplan ausübt. Das BFE schliesst  in  diesen Fällen mit  den  Kantonen eine Leistungs-
vereinbarung ab  (Art. 9e  Abs.  2  StromVG). Darin werden  die  weitergehenden Informations-
aufgaben und  die  Entschädigung  des  Kantons festgelegt.  Die  vorliegende Regelung  von Art. 3  
Abs.  3  soll sicherstellen, dass  die  Kantone nur für  die  weitergehenden Informationsaufgaben 
entschädigt werden und nicht für  die  Erfüllung eines Grundauftrages  des  Bundes. Gegen die-
se Norm ist aus Sicht  des  Regierungsrates nichts einzuwenden,  die  Entschädigungsregelung 
entspricht  der  Aufgabenaufteilung zwischen dem Bund und  den  Kantonen.  

5 Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

5.1 	Einführung einer Bagatellgrenze für Kostenermittlung  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  Konkretisierungen  der  gesetzlichen Grundlagen zur Anre-
chenbarkeit  der  Kosten für Verteilnetzbetreiber, welche ihre Endverbraucher mit Grundversor-
gung mit inländisch produzierter Elektrizität aus erneuerbaren Energien beliefern (Artikel  6  
Absatz  51)1S  StromVG). Dabei wird  die  Möglichkeit geschaffen, dass Erzeuger erneuerbarer 
Energien ihre Elektrizität privilegiert zu Gestehungskosten absetzen können, da Grundversor-
ger diese Kosten  in die  Grundversorgungstarife einrechnen dürfen. Das Gesetz knüpft dieses 
Privileg  an die  Bedingung, dass  die  grundversorgten Endverbraucher mit solcher Elektrizität 
beliefert werden.  Die  allfälligen Mehrkosten können somit gezielt  an die  betroffenen Endver-
braucher weitergegeben werden. 
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In  Bezug auf  die  praktische Umsetzung gilt  es den  administrativen Aufwand auf ein  Minimum  
zu reduzieren mittels geeigneter Massnahmen, welche  die  Kostenermittlung einzelner Anla-
gen (insbesondere  von  kleinen Photovoltaikanlagen auf Ein- und Mehrfamilienhäusern), ver-
einfachen.  Der  Regierungsrat befürwortet daher  die  Einführung einer Bagatellgrenze bzw.  von  
Pauschalwerten für Anlagen mit einer Leistung unterhalb  von 30  Kilovoltampere (kVA). 

Antrag: Bagatellgrenze oder Pauschalwerte für  die  Kostenermittlung kleiner Anlagen festle-
gen.  

5.2 	Gleichbehandlung  der  Speichersysteme 

Gemäss  Art. 2  Abs.  3  soll  die  heutige, stossende Ungleichbehandlung  von  Speichersystemen 
weiter zementiert werden.  Der  Zusatz hemmt  den  Einsatz neuer innovativer Technologien zur 
Netzstabilisierung und Erbringung  von  Systemdienstleistungen.  Dies  gilt insbesondere für 
Batteriespeicher,  die  gegenüber Pumpspeicherwerken diskriminiert werden. 

Antrag:  Art. 2  Abs.  3  streichen.  

6 	Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  Teilrevision  der  Starkstromverordnung, da damit eine Anpas-
sung  an die  schweizerischen Brandschutzvorschriften  der  Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (VKF) erfolgt.  

6.1  Brandschutzvorschriften für Hochspannungsanlagen 

Mit  der  ersatzlosen Aufhebung  der  besonderen Brandschutzanforderungen  an  Innenrauman-
lagen ist  der  Regierungsrat nicht einverstanden.  Art. 38  Abs.  3  hat bisher für Innenraumanla-
gen eine Aufstellung  in  einem Raum gefordert,  der  als Brandabschnitt mit  90  Minuten Feuer-
widerstand ausgebildet ist (bisherige Formulierung «feuerbeständig  (F90)»).  Diese Formulie-
rung entspricht nicht mehr  der  heutigen Terminologie und schafft einen Widerspruch dazu, 
dass  die  heute gültige VKF Brandschutzrichtlinie  15-15  (Brandschutzabstände, Tragwerke, 
Brandabschnitte) für „normale" elektrische Räume  (Stark-  und Schwachstromanlagen) keine 
einheitliche Vorgabe  an  einen Feuerwiderstand beinhaltet (siehe  Art. 3.7.15  Abs.  1  VKF BSR  
15-15). In der Praxis  wird hier  der  Feuerwiderstand  des  Tragwerks herangezogen  (0-90  Minu-
ten). Eine Ausnahme kennen  die  schweizerischen Brandschutzvorschriften lediglich für 
«Räume mit Transformatoren», wo ein Feuerwiderstand  von  mindestens  60  Minuten  (El 60)  
gefordert ist  (Art. 3.7.15.  Abs.  3.  VKF BSR  15-15). Die  ersatzlose Aufhebung  von  Absatz  3  hat 
zur Folge, dass nur noch diese Vorgaben gemäss VKF Brandschutzrichtlinie anwendbar wä-
ren. 

Im Falle  von  Hochspannungsanlagen,  die  unter  die  Starkstromverordnung fallen und keine 
Aufstellung eines Transformators beinhalten (z.B. reine Innenraum-Hochspannungs-
Schaltanlagen), kann  dies  zur Folge haben, dass neu kein Feuerwiderstand oder nur noch 
einer  von 30  Minuten notwendig ist.  

Die  Feuerwehren können  in  Räumen mit Hochspannungsanlagen aus Sicherheitsgründen  in 
der  Regel keinen unbegleiteten Löscheinsatz leisten, sondern sind auf Unterstützung durch  
den  Anlageeigentümer angewiesen. Aus Sicherheitsgründen ist deshalb zum Personen- und 
Sachwertschutz ein Feuerwiderstand  von  (mindestens)  60  Minuten notwendig. Räume mit 
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Hochspannungsanlagen würden damit gleich behandelt, unabhängig ob  in  ihnen ein Trans-
formator aufgestellt ist oder ob  es  sich um reine Schaltanlagen handelt. 

Antrag:  Art. 38  Abs.  3  ist nicht aufzuheben, sondern im Hinblick auf  die  Sicherheit  von  Ein-
satzkräften sowie  den  allgemeinen Sachwert- und Personenschutz wie folgt zu formulieren: 

«Räume für Hochspannungsanlagen sind als separate Brandabschnitte mit dem glei-
chen Feuerwiderstand wie  die  nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens 
jedoch mit Feuerwiderstand  El 60  zu erstellen.»  

6.2 	Brandschutzvorschriften für Zugangstüren  

Art. 38  Abs.  2  entspricht nicht mehr  den  heutigen Gegebenheiten, da Brandschutztüren mit  30  
Minuten Feuerwiderstand nicht mehr als «feuerhemmend  (T  30)»,  sondern mit «Feuerwider-
stand  El 30»  bezeichnet werden. Grundsätzlich könnte dieser Artikel deshalb entweder ent-
sprechend angepasst oder ersatzlos aufgehoben werden (womit  die  Formulierung gemäss 
VKF Brandschutzvorschriften gilt). Aus redaktionellen Gründen empfehlen wir - insbesondere 
bei Annahme  des  vorherigen Antrages -  die  Bestimmung beizubehalten. 

Antrag:  Art. 38  Abs.  2  ist nicht aufzuheben, sondern wie folgt zu formulieren: 

«Zugangstüren müssen mechanisch stabil und, wenn sie nicht ins Freie führen, mit 
Feuerwiderstand  El 30  ausgeführt werden».  

6.3  Vorschriften zu Fluchtwegen  

Der  Regierungsrat ist mit  der  Aufhebung  von Art. 34  Abs.  2  einverstanden; dadurch gelten  die  
heutigen schweizerischen Vorschriften  in  Sachen Fluchtwegdistanz (gemäss VKF, Seco/ArG:  
35  m).  Folglich müsste jedoch auch  Art. 35  Abs.  3  entweder aufgehoben oder  die  Distanz  von 
20  auf  35  Meter angepasst werden. 

Zum erläuternden Bericht merken wir  an:  Diese Bestimmung weicht nicht nur  von den  gültigen 

VKF-Vorschriften, sondern auch  von den  gesetzlichen Bestimmungen für industrielle Betriebe 

(Verordnung  4  zum Arbeitsgesetz;  SR 822.114; Art. 8  Abs.  3)  und  den  SECO-Vorgaben ab 
(Wegleitung zu Verordnung  4  zum Arbeitsgesetz). Wir empfehlen,  den  erläuternden Bericht 
entsprechend anzupassen. 

Antrag: Prüfen, ob  Art. 35  Abs.  3  ersatzlos aufgehoben oder angepasst werden soll («Bedie-
nungsgänge  von  mehr als  35  m  Länge müssen auf beiden Seiten verlassen werden kön-
nen»). 

Mit  den  übrigen Verordnungsanpassungen sind wir einverstanden bzw. haben wir keine Be-
merkungen dazu.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 
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Freundliche Grüsse 

Christoph Neuhaus  

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident Der  Staatsschreiber 

, 

Christoph  Auer  

Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

Verteiler 
• Bau-,  Verkehrs-  und  Energiedirektion 
• elektronisch  (in  Word  und  POE) an:  strategie.stromnetzeebfe.admin.ch  
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 26 septembre 2018

gs/uvek

Le Conseil d’Etat Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC)
Madame Doris LEUTHARD 
Conseillère fédérale chargée du 
3003 Berne

4339-2018 Nr.

Concerne: Consultation sur la révision des ordonnances Stratégie Réseaux

Madame la Conseillère fédérale,

Notre Conseil a pris connaissance avec intérêt des projets de révision cités en marge.

Le Conseil d'Etat réitère son soutien au processus de développement du réseau électrique 
dans son ensemble. La Stratégie Réseaux électriques constitue l'un des piliers nécessaires 
à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. Le développement des énergies 
renouvelables, intermittentes et décentralisées pose de nouveaux défis en matière 
d'infrastructures de transport, de stockage et de distribution de l'électricité, impliquant 
notamment la construction de réseaux novateurs et intelligents.

Nous formulons cependant les observations et demandes suivantes.

Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE)

Notre Conseil soutient le principe d'information du public par la mise à disposition 
d'informations complètes et la possibilité de participation des parties prenantes, conditions 
nécessaires à l'amélioration de la compréhension, de l’acceptation et de la transparence des 
projets de lignes.

La nécessité d'un plan sectoriel est soumise à la reconnaissance d'un "effet considérable" 
sur l'environnement par l'Office fédéral de l'énergie. Cet article ne prévoit pas de consultation 
cantonale (ni fédérale). Nous demandons à ce que les cantons soient intégrés dans le 
processus d'évaluation de l'effet considérable sur l’environnement, qui devra notamment 
prendre en compte l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant.

Ordonnance sur les lianes électriques (OLEI)
Le facteur de surcoût ne devrait pas être le seul paramètre déterminant pour une solution 
sous forme de ligne souterraine. Les contraintes liées à la densité territoriale, aux enjeux de 
protection de l'environnement, de la nature et du paysage devraient également être pris en 
considération. A titre d’exemple, la densité urbaine sur le canton de Genève ne permet pas, 
dans de très nombreux cas, la construction de lignes aériennes, rendant impraticable une 
analyse exclusive du facteur de surcoût.

électriques



-2-

En toute hypothèse, le facteur de surcoût est trop bas pour atteindre rapidement l'objectif de 
la Stratégie énergétique fédérale, soit l’adaptation du réseau nécessaire à l’intégration des 
nouvelles énergies renouvelables (art. 11 b et 11 d al. 1). Une valeur de 3 serait plus 
appropriée au vu de l'importance des contraintes précitées. Pour le surplus, en matière de 
protection des oiseaux, nous notons avec satisfaction la facilitation de l'assainissement 
préventif des pylônes dangereux (art. 30).

Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
Notre Conseil est favorable aux adaptations prévues pour le développement des mesures 
novatrices et des réseaux intelligents. Nous soulignons cependant l'importance de garantir et 
réglementer la protection des données des consommateurs.

L'imputabilité aux consommateurs finaux des mesures novatrices et de sensibilisation dans 
le domaine de la réduction de la consommation (art. 13b et 13c al. 1, OApEl) doit à notre 
sens être augmentée à hauteur de 1% des coûts annuels d'investissement et d'exploitation 
du gestionnaire de réseau. Les montants maximums devraient également être supprimés. A 
défaut en effet, les mesures proposées ne permettront pas de déployer ces nouveaux 
systèmes sur le territoire.

De plus, la seule mesure de sensibilisation énoncée (art. 13c, al. 1) n'est pas suffisante. 
Notre Conseil souhaite que le projet reste ouvert à d’autres mesures de sensibilisation 
innovantes.

Concernant la définition du consommateur final (art. 2, al. 3, OApEl), les évolutions des 
technologies de stockage ne justifient pas que les centrales de pompage soient traitées plus 
favorablement que d'autres agents de stockage. En effet, la multiplication d'autres types 
d'agents pourra apporter à terme une contribution importante au désengorgement du réseau 
grâce à des mesures novatrices.

Enfin, la teneur des articles relatifs à la déduction des mesures de soutien aux producteurs 
d'énergie renouvelable (art. 4, 4a et 4c, OApEl) est peu claire. Les dispositions nous 
semblent difficilement applicables compte tenu des différentes catégories de rétribution 
obtenues des producteurs tiers qu'un gestionnaire de réseau ne peut pas raisonnablement 
appréhender. Notre Conseil préconise que ces dispositions soient clarifiées et remplacées 
par un système simple prenant la forme d'une directive de l'Elcom.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la 
Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
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Bundesamt für Energie, Sektion Elekt- 
rizitäts-, Rohrleitungs- und Wasser­
recht
3003 Bern

Glarus, 18. September 2018

Vernehmlassung i. S. Strategie Stromnetze {Verordnungsrevisionen)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da­
für danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Leitungsverordnung

Zu Art. 11b; Grundsatz
Gemäss Artikel 15c Absatz 1 des Elektrizitätsgesetzes (EleG) sind Leitungen des Verteilnet­
zes als Erdkabel auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, die Zugäng­
lichkeit gewährleistet werden kann und die Gesamtkosten einen bestimmten Faktor (Mehr­
kostenfaktor) nicht übersteigen. Mit Artikel 15c EleG hat der Gesetzgeber seinen Willen aus­
gedrückt, dass Stromnetze unter 220 Kilovolt (kV) zu verkabeln sind, soweit dies technisch 
und betrieblich möglich ist und die Mehrkosten ein angemessenes Mass nicht übersteigen. 
Stromnetze auf der Netzebene 7 und 5 werden bereits heute grossmehrheitlich verkabelt.
Der Gesetzgeber hat deshalb primär einen Grundsatz für Netzebene 3 aufgestellt. Mit dem 
vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 werden kaum Netzprojekte der Netzebene 3 als 
Erdkabel ausgeführt werden, was dem gesetzgeberischen Willen widerspricht. Zudem müs­
sen bereits als Erdkabel geplante Leitungen nun neu wieder als Freileitungen konzipiert wer­
den, was zu weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten führt.

Gemäss Aussagen des Bundesamts für Energie (BFE) soll der tiefe Mehrkostenfaktor noch 
„Luft nach oben lassen“, d. h. das BFE envartet bereits, dass der Mehrkostenfaktor nach 
oben korrigiert werden wird. Dieses vorgesehene Herantasten ist nicht im Sinne des Land­
schaftsschutzes, der schnell eine Änderung der bisherigen Planungs- und Entscheidungs­
grundlagen verlangt.

Antrag:
Wir beantragen, den Mehrkostenfaktor auf 2,5 festzulegen.



Zu Art. 30; Vogelschutz

Wir sind grundsätzlich mit der gewählten Stossrichtung einverstanden. Uns ist der Begriff 
"vogelsensible" Gebiete aufgefallen, der wohl eine Neukreation sein dürfte, die noch nicht in 
der Sammlung der deutschen Sprache Aufnahme gefunden hat. Die Erläuterung lässt einen 
sehr grossen Spielraum zu, wo solche Gebiete zu berücksichtigen sind. In unserem Kanton 
sind es wohl die Lebensräume des Uhus, Wanderfalken, Rotmilans und Steinadlers sowie 
die Zugrouten der Greifvögel, Störche und Reiher. In den Erläuterungen sollten die Zugrou­
ten dieser Vogelgruppen angesprochen werden.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen 
Hochachtung.

Für den Regierungsrat

Ör. Andrea BetHga 
Landammann

Hänsjörg Dürst 
Ratsschreiber

E-Mail an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch

versandt am: -| 3 Sep. 2018
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Strategie Stromnetze; Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 wurden die Kantone eingeladen, zu den aufgrund 

des Bundesgesetzes über den Um- und Ausbau der Stromnetze («Strategie Strom-

netze») notwendigen Anpassungen auf Verordnungsstufe Stellung zu nehmen. Wir 

bedanken uns für diese Möglichkeit der Meinungsäusserung.  

 

Die Vorlage zur Umsetzung der beschlossenen Gesetzesbestimmungen können wir 

grundsätzlich unterstützen. Zu den Teilrevisionen der Stromversorgungsverordnung 

(StromVV) sowie der Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung; 

LeV) möchten wir folgende Bemerkungen und Anträge anbringen: 

 

 

I. Teilrevision der Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Art. 6a (Mehrjahrespläne) 

Die Mehrjahresplanung ist grundsätzlich zu begrüssen, sie führt jedoch zu einem ho-

hen administrativen Aufwand, wenn jedes Netzprojekt gemeldet werden muss. Ent-
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sprechend ist die Pflicht zur Aufnahme in den Mehrjahresplan auf Projekte mit einer 

gewissen Grösse zu beschränken.  

 

Antrag:  

Art. 6a Abs. 1 Ingress ist wie folgt zu ändern: "Die Netzbetreiber weisen in den Mehr-

jahresplänen jedes ihrer Netzprojekte mit einem Projektumfang von über 2 Mio. 

CHF aus […]" 

 

 

II.  Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung. LeV) 

Art. 11 b (Grundsatz) 

Die Ausführungen im Erläuternden Bericht, wonach die Festlegung des Mehrkosten-

faktors ohne Erfahrungswerte schwierig ist, sind nachvollziehbar. Ein Mehrkostenfak-

tor von 1.75 erscheint allerdings zu tief. Bei einem solchen Faktor dürften namentlich 

Hochspannungsleitungen künftig grossmehrheitlich als Freileitungen ausgeführt wer-

den.  

 

Antrag:  

Es ist in Art. 11 b Abs. 2 ein höherer Mehrkostenfaktor festzulegen.  

 

Art. 11 e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 

Es gilt sicherzustellen, dass bereits bestehende Verkabelungen beibehalten werden. 

Entsprechend ist für den Ersatz einer Kabelanlage ein genereller Ausnahmetatbe-

stand vorzusehen. Gerade im Berggebiet ist überdies davon auszugehen, dass eine 

Überschreitung des Mehrkostenfaktors nicht unüblich sein wird. Die Bewilligungsver-

fahren für neue Freileitungen können aufgrund von Konflikten (Natur- und Land-

schaftsschutz, Grundeigentümer etc.) langwierig sein. Sollte sich zeigen, dass das 

Bewilligungsverfahren für eine Freileitung innert 5 Jahren nach Verfahrenseröffnung 

nicht abgeschlossen werden kann, so muss es möglich sein, in solchen Fällen Erd-

kabelleitungen zu realisieren.  

 

Antrag: 

Art. 11 e Überschreitung des Mehrkostenfaktors ist wie folgt zu ergänzen: "Ein kon-

kretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder 
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vollständig als Erdkabel ausgeführt werden, wenn die den Mehrkostenfaktor über-

schreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im Sinne von Artikel 15 

des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 20074 geltend gemacht werden, eine 

bestehende Kabelleitung ersetzt wird oder das Bewilligungsverfahren für eine 

Freileitung innerhalb von 5 Jahren nach Verfahrenseröffnung nicht abge-

schlossen werden kann."  

 

 

Für eine angemessene Berücksichtigung unseres Anliegens danken wir Ihnen bes-

tens. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 

 

 

 

 

 

 



























Regierungsrat des Kantons Schwyz 

 

 

 6431 Schwyz, Postfach 1260 

A-Post 
Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 
3003 Bern 
 
 
 
per E-Mail an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 
 
 
Schwyz, 11 .September 2018 

Strategie Stromnetze, Verordnungsrevisionen 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Die Strategie Stromnetze strebt die rechtzeitige und bedarfsgerechte Entwicklung des schweizeri-
schen Versorgungsnetzes zur Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit an. Wir begrüssen im 
Grundsatz die Anpassung der Verordnungen. 
 
Wir stellen fest, dass im Bereich Sachplanverfahren vorhandene Verordnungsbestimmungen neu auf 
Gesetzesstufe gehoben und im Elektrizitätsgesetz (EleG) verankert werden. Damit sind keine materi-
ellen Änderungen verbunden. Zudem werden die bisherigen Bestimmungen zweckmässiger geglie-
dert und Unklarheiten, die sich bei der praktischen Anwendung gezeigt haben, ausgeräumt. 
 
1. Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 
 
Wir begrüssen die geplanten Änderungen bei der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren 
für elektrische Anlagen (VPeA). Durch die Befreiung geringfügiger technischer Änderungen von der 
Plangenehmigungspflicht sowie die Befreiung von der Pflicht zur Einholung von Stellungnahmen 
(bei Anlagen mit einer Nennspannung von 36 kV oder weniger) ergeben sich wesentliche Verfah-
renserleichterungen. Dies führt auch zu einer Entlastung der kantonalen Behörden, welche in das 
Plangenehmigungsverfahren involviert sind. 
 
Gleichzeitig lässt sich mit diesen Anpassungen die Motion 16.3038 von Ständerätin Brigitte Hä-
berli-Koller „Transformatorenstationen und andere elektrische Anlagen einfacher ermöglichen“ auf 
zweckmässige Art und Weise umsetzen. 
 
2. Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) 
 
Art. 30 Vogelschutz 
Aus Sicht des Vogelschutzes wird begrüsst, dass der Begriff „vogelreiche“ Gebiete durch den präzi-
seren Begriff „vogelsensible“ Gebiete in Art. 30 ersetzt wird. Aus diesem Grund (insbesondere we-
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gen des Schutzes gefährdeter Arten) ist Art. 30 Abs. 2 so zu formulieren, dass neue Leitungen in 
vogelsensiblen Gebieten so zu planen und zu erstellen sind, dass das Kollisions- und Stromschlagri-
siko für Vögel nicht nur „möglichst gering“ sondern „soweit als technisch möglich ausgeschlossen“ 
ist. 
 
Art. 11b Abs. 2 Grundsatz 
Freileitungen stellen einerseits eine Gefahr für Vögel dar und haben andererseits beeinträchtigende 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Es liegt deshalb im Interesse des Natur- und Landschafts-
schutzes, dass möglichst viele Stromleitungen verkabelt (erdverlegt) und nicht als Freileitungen aus-
geführt werden. Gemäss Art. 11d der Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) ist ein konkretes 
Leitungsvorhaben als Erdkabel auszuführen, wenn der Mehrkostenfaktor des Vorhabens nicht grösser 
ist als der Mehrkostenfaktor nach Art. 11b Abs. 2 LeV. Dieser beträgt nach aktuellem Vorschlag 
1.75. Der Mehrkostenfaktor bestimmt somit die Anzahl Vorhaben, die als Erdkabel ausgeführt wer-
den müssen. Um die Zahl erdverlegter Leitungen möglichst zu fördern, insbesondere in vogelsensib-
len Gebieten, wäre eine Erhöhung des Mehrkostenfaktors nach Art. 11b Abs. 2 LeV zu prüfen. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass die Bewilligungsverfahren für erdverlegte Leitungen in der Regel einfacher 
und schneller sind als diejenigen für Freileitungen. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
− Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Bundesamt für Energie 
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25. September 2018

Verordnungsrevisionen über die Strategie Stromnetze: 
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 haben Sie uns zu den aufgrund des Bundesgesetzes über den 
Um- und Ausbau der Stromnetze notwendigen Anpassungen auf Verordnungsstufe zur 
Stellungnahme eingeladen. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Die geplanten Änderungen erachten wir als zweckmässig und haben keinen Anpassungsbedarf. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Roland Heim 
Landammann

Andreas Eng 
Staatsschreiber



Kanton St.Gallen
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St.Gallen, 13. September 2018

Strateg ie Strom netze : Vernehm lass un g zu Änderungen auf Verordnu ngsstufe;
Stellungnahme des Kantons St.Gallen

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Folge der Umsetzung der <Strategie Stromnetze> müssen verschiedene Verordnun-
gen angepasst werden. Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 hat die Vorsteherin des Eidge-
nössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK die
Kantonsregierungen eingeladen, zu den Verordnungsrevisionen Stellung zu nehmen.
Gerne nehme ich die Möglichkeit wahr und äussere mich für den Kanton St.Gallen wie
folgt:

Grundsätzliche Bemerkungen
Der Kanton St.Gallen unterstützt die Strategie Stromnetze und die damit verbundenen
Verordnungsänderungen im Grundsatz.

Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungsänderungen

a) Teilrevision der Verordnung über Geoinformation (GeolV)
Die Aufnahme der <Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV
oder höher> und <Baulinien Starkstromanlagen> im Geobasisdatenkatalog und deren Be-
zeichnung als Thema im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB) erscheinen uns zweckmässig. Wir gehen davon aus, dass die zwei Datensätze in
einer zweiten Etappe durch den Bund erarbeitet und den Kantonen zur Verfügung gestellt
werden.

Antrag 1:
lm erläuternden Bericht ist anzugeben, ab wann die beiden Datenbestände Bestandteil
des Önfg-Katasters werden (d.h. mit welcher öRfg-Rusbauetappe).

Die Anpassungen der GeolV werden dazu beitragen, dass die Daten der Freileitungen in
besserer Qualität (Aktualität) vorliegen werden. Wir gehen davon aus, dass sie weiterhin
auch Bestandteil der amtlichen Vermessung (AV) bleiben (im Sinn einer Gesamtsicht
auch im Referenzdatensa2 der AV weíterhin wichtig).
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Antrag 2:
Diese Neuerung ist in den Weisungen und Richtlinien zur AV aufzunehmen (bisher sollen
in der AV Freileitungen ab 50 kV erfasst werden).

b) Teilrevision der Verordnung über elektrísche Starkstromanlagen (SSt4
Die Anpassung aufgrund des technischen Fortschrittes bzw. der Entwicklung im Bereich
der Brandschutzvorschriften wird begrüsst.

c) Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmigungsvertahren für elektri-
sche Anlagen (VPeA)

Die Verfahrensvereinfachungen für den <gleichwertigen Ersatz> von <Anlagenteilen> be-
grüssen wir grundsätzlich.

Bei Leitungsbauprojekten, bei denen das BFE keine erheblichen Auswirkungen auf Raum
und Umwelt feststellt und damit auch die Sachplanpflicht verneint, ist dennoch eine Koor-
dination mit dem kantonalen Richtplan notwendig. Es kann sein, dass der Standortkanton
auf seiner Stufe die Auswirkungen auf Raum und Umwelt anders als das BFE beurteilt
und das Vorhaben in den Richtplan aufnehmen will. Gegebenenfalls wird sich diesbezüg-
lich eine neue Praxis einstellen müssen.
Das BFE übernimmt auch eine grosse Verantwortung in jenen Fällen, die es als sachplan-
relevant bezeichnet und entscheiden muss, ob Gründe für eine Ausnahme von der Sach-
planpflicht vorliegen.

Antrag 1:

Wir würden es begrüssen, wenn das BFE im Zweifelsfall die Sachplanpflicht immer be-
jaht. Damit könnte sichergestellt werden, dass dem Schutz von Bevölkerung sowie Natur
und Landschaft ausreichend Raum gegeben wird und auch Kommunikation und lnforma-
tion gesichert sind. lnsbesondere bei Neubauten von Leitungen ist diesem Aspekt beson-
ders Beachtung zu schenken.

I m Sin ne einer Verfahrensbeschleu nigung des Plangeneh migu ngsverfahrens sollte die
kantonale Zuständigkeit innerhalb des ordentlichen Bewilligungsverfahrens sichergestellt
und der Entscheid demnach vom lnspektorat eingeholt werden. Eine durch den Gesuch-
steller vor Beginn des Plangenehmigungsverfahrens beim Kanton einzuholende Entschei-
dung hätte zur Folge, dass zwei Bewilligungsverfahren sequentiell durchgeführt werden
müssten, was den Prozess verlängert.

Antrag 2:
Art. 2 <Gesuchsunterlagen> soll neu in Art. 5 <Verfahren des lnspektorats> aufgeführt
werden.

d) Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen (Lel|
Die vermehrte Verkabelung im Verteilnetz vermindert Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und erhöht die Akzeptanzfur Netzentwicklungen. Daher begrüsst der Kan-
ton St.Gallen die verbesserten Rahmenbedingungen für eine Verkabelung.
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Da Stromnetze auf Netzebene 7 und 5 bereits heute mehrheitlich verkabelt werden, kann
davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber primär einen Grundsatz für Netz-
ebene 3 erlassen hat. Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 werden je-
doch kaum Netzprojekte der Netzebene 3 als Erdkabel ausgeführt. Zudem müssen be-
reits als Erdkabel geplante Leitungen wieder als Freileitungen konzipiert werden, was zu
weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten führt.

Antrag 1:
Ein höherer Mehrkostenfaktor von 2.5 würde insbesondere bei zeitkritischen Bau- und
Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 die Planungssicherheit erhöhen und die
Planeingaben mit Kabelleitungen begünstigen. Aufgrund derwesentlich geringeren Wahr-
scheinlichkeit von Einsprachen bei Kabelprojekten würde auch dem Ziel der Strategie
Stromnetze zu r zügigeren Umsetzu ng erforderlicher Netzprojekte Rechnu ng getragen.

Antrag 2:
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen beiAusbauten der Netzebene 7 und 5 im
Vergleich zu Ausbauten der Netzebene 3 beantragen wir einen netzebenen-abhängigen
Mehrkostenfaktor zu prüfen.

Die vermehrte ErdverlegungA/erkabelung von Stromleitungen führt einerseits zu einer ge-
ringeren Belastung mit nichtionisierender Strahlung, andererseits aber zu deutlich mehr
Eingriffen in den Boden.

Antrag 3:
Die lnteressen des Bodenschutzes sind insbesondere beiVerkabelungen in Gebieten mit
sensiblen Böden angemessen zu berücksichtigen.

Der Bundesrat sieht vor, in der Verordnung den Begriff <vogelreich> durch <vogelsensi-
bel> zu ersetzen. Neu sollen in <vogelsensiblen> Gebieten nicht nur Massnahmen gegen
Kollisionen, sondern auch gegen Stromschläge auf Masten ergriffen werden. Diese Ande-
rungen werden begrüsst, weil dadurch die Stromschlaggefahr für grosse Vögel reduziert
werden kann.

e) Tei I revisíon der Stromverso rg u ngsverord n ung (StromVV)
Ein zunehmender Teil der im lnland ezeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird
in Kleinanlagen ezeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen . Dazu zäh-
len typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Für Klein- und Kleinstanlagen ist
d ie geforderte Gestehungskostenprüfu ng allerdings n icht praktikabel.

Antrag:
lm Sinn einer Bagetell-Regel (de minimis-Prinzip) sollte für solche Anlagen ohne Einzel-
fallprüfung die effektiv bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten eingerechnet werden
dürfen, sofern diese auf anerkannten technologiespezifischen Kostensätzen basiert. Mas-
sgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweis (HKN) zusammen, da
der Netzbetreiber die HKN zwingend abnehmen muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 die-
ser Verordnung für die Stromkennzeichnung venruenden zu können. Damit die Höhe der
vom grundversorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten begrenzt wird und die
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Mehrkosten sich immer noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion ori-
entieren, soll eine Obergrenze festgelegt werden. Diese richtet sich nach den aktuell für
Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen gemäss Verordnung über die Förderung der Pro-
duktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (SR 730.03, für PV aktuell
11,0 Rp./kWh). Gestützt auf die Annahme, dass Kleinanlagen i.d.R. von Einmalvergütun-
gen profitieren können, die höchstens 30 Prozent der lnvestitionskosten abdecken, und
dass die Kapitalkosten rund 60 bis 70 Prozent der Gestehungskosten ausmachen, bean-
tragen wir einen pauschalen Abzug von 30 Prozent. Damit wird der gesetzlichen Vorgabe,
dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung getragen. Wir stellen den An-
trag, dass Art. 4 Abs. 2 entsprechend ergänzt wird.

Zu den übrigen Verordnungsanpassungen haben wir keine Bemerkungen

Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung un-
serer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Der Vorsteher:

Mächler
ierungsrat

Kopie an:

- Vol kswi rtschaftsdepa rtement Generalsekreta riat

- Amt für Umwelt und Energie

- Amt für Wasser und Energie
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dell'energia 
Diritto dell'elettricità,  del  trasporto  in  
condotta e  delle  acque  
3003  Berna  

e-mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch  

Strategia Reti elettriche: consultazione sulla revisione  delle  ordinanze 

Gentili signore, egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci coinvolto nella consultazione  in  oggetto, che riguarda  le  mo-
difiche  di  numerose ordinanze resesi necessarie  con la  recente entrata  in  vigore della 
nuova Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento  delle  reti elettriche  (la  co-
siddetta "Strategia Reti elettriche").  

Le  modifiche riguardano aspetti  molto  tecnici sui quali  in  generale  non  abbiamo os-
servazioni. Formuliamo invece una considerazione  di  fondo che riguarda  le  modifiche 
dell'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani  di  impianti elettrici (OPIE) e 
dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (0AE1). 

Nel  2012  il  Canton  Ticino si è opposto  al  consolidamento nel  Piano  settoriale elettro-
dotti (PSE)  di  una nuova linea tra Airolo e Lavorgo  in  quanto  la  soluzione individuata  
non  convinceva appieno,  ma  soprattutto perché si era consapevoli che  con  
l'imminente assunzione  delle  proprietà degli elettrodotti  da  parte  di  Swissgrid  (dal 
2013)  si sarebbero create  le  condizioni  per  affrontare il problema  da  una prospettiva 
più ampia, ciò che  prima non  era possibile. Così è stato e  in  pochi mesi, sulla  base di  
una lettera d'intenti, Swissgrid, il Cantone Ticino, l'Azienda elettrica ticinese e  le  FFS 
hanno allestito un concetto  di  riordino degli elettrodotti nell'Alto Ticino, poi consolidato 
nel PSE (schede  106  e  109)  e nel  Piano  direttore cantonale  in  tempi più che ragione-
voli e  con  soddisfazione  di  tutte  le  parti.  
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Sulla  base di  questa esperienza positiva,  le  parti proseguono ora  la  collaborazione al-
lo scopo  di  completare il concetto  di  riordino  per  il resto  del  territorio cantonale. E qui 

sorta  la  consapevolezza che,  a  differenza  di  quanto successo nella fase precedente  
(Alto  Ticino), Swissgrid  non  potrà chiedere subito il consolidamento nel PSE dei risul-
tati  di  questa pianificazione — nemmeno  con  il grado Informazione preliminare —  in  
quanto  prima  bisogna dimostrare che  la  stessa sia necessaria.  Cie)  richiede 
l'inserimento nei cosiddetti "piani pluriennali" e un impegnativo iter che coinvolge nu-
merose istanze. 

Questa impostazione sembra confermata dalle modifiche ora  in  consultazione. Ci rife-
riamo  in  particolare alla proposta  di  nuovo articolo  1c  OPIE, secondo cui un progetto  
di  elettrodotto  pue)  essere inserito  con  il grado Informazione preliminare nel  Piano  set-
toriale elettrodotti  solo  dopo che  la  Commissione federale dell'energia elettrica ne  ha  
confermato  la  necessità. Questa formulazione sembra stridere  con le  indicazioni e  le  
intenzioni dell'Ordinanza federale sulla pianificazione  del  territorio, secondo cui il gra-
do informazione preliminare riguarda  "le  attività d'incidenza  territoriale  che  non  sono 
ancora circoscritte nella misura necessaria  per  essere  coordinate, ma  possono avere 
ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione  del  suolo"  (art. 5  cpv.  2). 

La  pianificazione degli elettrodotti è e rimane un compito federale e  le  modifiche evo-
cate toccano più i compiti  di  Swissgrid e dell'UFE che  non  quelli dei cantoni. Ci limi-
tiamo pertanto  a  esprimere scetticismo su proposte che, alla luce della positiva espe-
rienza fatta  con  Swissgrid  in  Ticino,  non  sembrano  in  grado  di  apportare significativi 
miglioramenti nel coordinamento tra pianificazione  delle  reti elettriche e pianificazione  
del  territorio, che avrebbe ricadute  positive  sia sui risultati sia sulle tempistiche  di  rea-
lizzazione. 

Il Cantone Ticino  ha  tutto l'interesse  a  che  la  proficua collaborazione messa  in  atto  
con  Swissgrid  dal 2013  possa avere ricadute  positive  —  in  termini  di  riordino paesag-
gistico, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficacia  delle  reti elet-
triche — sul territorio cantonale  in  tempi congrui. Siamo quindi disponibili  a  riprendere 
e approfondire  le  critiche qui accennate qualora,  in base  ai risultati della consultazio-
ne, l'Ufficio federale dell'energia dovesse considerare opportuno farlo. 

Altre osservazioni puntuali:  
la  modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse  di  vigilanza introduce  le  
basi legali  per  poter riscuotere un contributo finanziario  da  riversare ai Cantoni  per  
il lavoro svolto  in  ambito  di  informazione all'opinione pubblica  in  merito ai progetti 
riguardanti  le  linee elettriche (art.13); questa proposta è salutata positivamente; 
Ordinanza sull'ispettorato degli impianti  a  corrente  forte  e Ordinanza sulla proce-
dura d'approvazione dei piani  di  impianti elettrici:  a  mante dello scrivente Consiglio 
vi sono margini  per  un maggiore coordinamento e semplificazione  con  altre pro-
cedure (vedi domanda  di  costruzione); 
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico: nelle proposte  di  modifica viene spe-
cificato che i sistemi  di  stoccaggio dovranno avere un contatore separato; si tratta  
di  un ulteriore contatore che provocherà verosimilmente un aumento dei costi.  
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Claudio Zali  

Il Cancelliere: Il  Preside e: 

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
- Direzione  del  Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch); 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch); 
- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch); 
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch); 
- Ufficio protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch); 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 

Pubblicazione  in Internet. 

3  
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK 
Frau Doris Leuthard 
Bundesrätin 
3003 Bern 

Frauenfeld, 25. September 2018 

Strategie Stromnetze: Verordnungsrevisionen 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung Strategie Stromnetze Stel-
lung nehmen zu können. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Ein einwandfrei funktionierendes Stromnetz ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz und 
die Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Die hohe Versorgungssicherheit darf nicht 
beeinträchtigt werden. Moderne Stromnetze sind ein Bestandteil einer nachhaltigen 
Energieversorgung und müssen stetig gestiegenen Anforderungen genügen. Mit der 
Strategie Stromnetze liegen die rechtlichen Grundlagen für die Planung und den Betrieb 
eines sicheren Stromnetzes vor. Deshalb unterstützen wir die Strategie Stromnetze und 
die damit verbundenen Verordnungsanpassungen und beschränken uns auf einige Be-
merkungen zu einzelnen Bestimmungen, insbesondere um den administrativen Auf-
wand bei der Erstellung und Kontrolle von Photovoltaikanlagen zu reduzieren. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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II. Bemerkungen zu einzelnen Verordnungen und Bestimmungen 

Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Streichung von Art. 2 Abs. 3 

Begründung: Mit Art. 2 Abs. 3 soll die heute gültige Ungleichbehandlung von Speicher-
systemen gefestigt werden. Dies verhindert jedoch den Einsatz neuer innovativer Tech-
nologien zur Netzstabilisierung und zur Erbringung von Systemdienstleistungen. Insbe-
sondere gilt dies für Batteriespeicher, die gegenüber Pumpspeicherwerken benachteiligt 
werden. Das ist nicht im Sinne der Energiestrategie 2050 und verhindert weitere Inno-
vationen im Speicherbereich. 

Ergänzung von Art. 4 Abs. 2 durch einen Bst c wie folgt: 

c (neu) Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Ab-
nahme- und Vergütungspflicht hat, dart-  er davon abweichend die bezahlte Vergü-
tung für Energie und Herkunftsnachweise einrechnen, soweit diese insgesamt 80 
Prozent der massgeblichen Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen 
1.1 — 1.5 EnFV nicht übersteigt. 

Begründung: Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerba-
rer Energie wird in Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht un-
terliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Für Klein-
und Kleinstanlagen ist die geforderte Gestehungskostenprüfung allerdings nicht prakti-
kabel. In jedem Einzelfall müssten die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt-
gegeben und belegt werden, Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z. B. Ein-
kommenssteuern) angestellt werden, die jährliche Produktionsmenge aufgrund des 
Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt werden und schliesslich daraus 
finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies stünde in keinem 
Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme. 
Im Sinne einer De-minimis-Regel sollte für solche Anlagen stattdessen ohne Einzelfall-
prüfung die effektiv bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten eingerechnet werden 
dürfen, sofern diese auf anerkannten technologiespezifischen Kostensätzen basiert. 
Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweise zusammen, 
da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise zwingend abnehmen muss, um sie ge-
mäss Art. 4 Abs. 3 für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Damit die vom 
grundversorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten nicht beliebig hoch werden 
können und sich immer noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion 
orientieren, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese richtet sich nach den aktuell für 
Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen aus der EnFV (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Gestützt auf die Annahme, dass Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen pro-
fitieren können, die maximal 30 Prozent der Investitionskosten abdecken, und dass die 
Kapitalkosten rund 60 bis 70 Prozent der Gestehungskosten ausmachen, wird ein pau- 
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schaler Abzug von 20 Prozent vorgeschlagen. Damit ist der gesetzlichen Vorgabe, dass 
allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung getragen. Sollte der Bundesrat 
zum Schluss kommen, dass ein höherer pauschaler Abzug als 20 Prozent sachgerecht 
ist, wäre dies ebenfalls zu unterstützen. 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 
(VPeA) 

In Art. 1 Abs. 1 sollen PV-Anlagen mit Anschluss im Niederspannungsbereich von der 
Planvorlagepflicht ausgenommen und den Hausinstallationen gleichgestellt werden. 

Begründung: Die Planvorlage beim ESTI führt zu einem hohen Aufwand und bringt kei-
nen Nutzen. Das Gefährdungspotenzial durch PV-Anlagen im Niederspannungsbereich 
rechtfertigt diesen Aufwand nicht. Die Sicherheit ist durch fachgerechte Installationen 
und seit 1.1.2018 neu zusätzlich durch die unabhängige Kontrolle aller neuen PV-
Anlagen gewährleistet. 

Im Detail würde der Vorschlag zu folgenden Vorteilen führen: Verschiedene Kosten wie 
Projektleiterarbeiten für das Erstellen der Planvorlage, die Abnahme mit den ESTI-
Inspektoren und die Gebühr für das ESTI entfallen. Der Planungs- und Abnahmepro-
zess wird beschleunigt, da Wartezeiten bis zum Vorliegen der Bewilligung der Planvor-
lage und bis zur Abnahme durch die ESTI-Inspektoren wegfallen. Zudem sind die Kom-
petenzen klar geregelt, weil nur noch ein unabhängiger Kontrolleur die Anlage prüft. 

Streichung von Art. 2 Abs. 1b's  

Diese Bestimmung verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbetreiber für die Abstim-
mung mit dem Kanton. Da der Kanton beim Plangenehmigungsverfahren sowieso ein-
gebunden ist, soll der direkte Kanal zwischen ESTI und dem Kanton genutzt werden. 

Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) 

Anpassung von Art. 32 Abs. 2 lit. b sowie von Anhang 1 Ziff. 1.3.5. 

Photovoltaikanlagen, die von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung 
erstellt wurden, sollen lediglich von unabhängigen Kontrollorganen gem. Art. 26 Abs. 1 
Lit a NIV kontrolliert werden massen. 

Begründung: Gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. b NIV dürfen technische Kontrollen an elektri-
schen Installationen, die von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung 
erstellt wurden, nur durch akkreditierte Inspektionsstellen durchgeführt werden. Dies gilt 
auch für PV-Anlagen, die nach Art. 14 NIV erstellt wurden. Gemäss Anhang 1 Ziff. 
1.3.5, unterliegen solche Anlagen einer Kontrolle alle fünf Jahre (neu eingeführt mit NIV 
2018). 
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Diese Regelung verursacht beträchtliche Folgekosten und ist aus unserer Sicht keines-
wegs gerechtfertigt. Die Kosten liegen pro Kontrolle bei 300 bis 800 Franken. Zudem 
besteht ein grosser Mangel an akkreditierten Inspektionsstellen, was zu zeitlichen Ver-
zögerungen führt. Damit verzögert sich auch die Auszahlung von Einmalvergütungen 
durch Pronovo, da hierzu zuerst die Kontrolle durchgeführt sein muss. 

Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) 

Aufhebung von Art. 54 

Unser kantonales Elektrizitätswerk EKT betreibt ein Mittelspannungsnetz und ist auf 
verlässliche Grenzwerte angewiesen. Es hat keinen Sinn, in der Starkstromverordnung 
eigene Normen aufzuführen. Vielmehr muss auf europäische Normen zurückgegriffen 
werden. 

Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) 

Art. 11 b bezüglich Mehrkostenfaktor 

Der Grundsatz ist richtigerweise eine Verkabelung der Leitungen und damit eine ver-
minderte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Dies mag mit den vorgeschlagenen 
Art. 11b und 11c auf der Netzebene 3 gelingen, auf den Netzebenen 5 und 7 ist aber 
das Gegenteil der Fall. Bei der Mehrheit aller Sanierungsprojekte im Mittel- und Nieder-
spannungsnetz steigt der Mehrkostenfaktor bei einer Verkabelung über 1.75, was somit 
eine Freileitung oder den Verzicht auf die Sanierung zur Folge hätte. Der Mehrkosten-
faktor soll daher nur für Leitungen unter 220 kV und höher als 36 kV gelten. 

Art. 11d Abs. 2 lit, a bezüglich Spannweiten 

Eine Definition der Leitungslänge mit vier Spannweiten ist unpräzise, weil die Spann-
weiten je nach Topographie unterschiedlich sind. Stattdessen ist eine klare Angabe von 
1 km einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 

 

‚4040.4. 

 



Département du territoire 
et de l'environnement

Cheffe du Département

Place du Château 1 
1014 Lausanne

Madame la Conseillère fédérale 
Doris Leuthard
Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la

GS/UVEK

14. SEP. 2018

Nr.

communication - DETEC
Kochergasse 6 
3003 Berne

Lausanne, le 13 septembre 2018

Réponse du Canton de Vaud à la consultation fédérale sur la révision complète 
des ordonnances relatives à la Stratégie Réseaux électriques

Madame la Conseillère fédérale,

Par la présente, je donne suite à votre demande de consultation portant sur la révision 
complète du paquet des ordonnances relatives à la Stratégie Réseaux électriques. Je 
vous remercie de nous avoir donné l’occasion de vous faire part de notre avis sur ces 
objets. Ci-dessous, je vous prie de trouver les déterminations du canton de Vaud.

1. Projet de révision partielle de l’ordonnance sur les installations électriques à 
courant fort (Ordonnance sur le courant fort).

Pas de remarques, les modifications proposées sont acceptées

2. Projet de révision partielle de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo)

Conformément au rapport explicatif, nous prenons note du fait que l’OFEN se 
charge de réaliser le modèle minimal de données et de collecter les informations 
auprès des entreprises électriques. Les cantons ne seront dès lors pas sollicités 
pour cette tâche.

Pas d’autres remarques particulières, les modifications proposées sont acceptées

www.vd.ch-TéL +41 21 3164500
info.sgcite@vd.ch
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3. Projet de révision partielle de l’ordonnance du DETEC sur les dérogations 
concernant l’accès au réseau et les coûts du réseau imputables au niveau du 
réseau de transport transfrontalier (Odac).

Pas de remarques, les modifications proposées sont acceptées

4. Projet de révision partielle de l’ordonnance sur l’approvisionnement en 
électricité (OApEL)

Dans l’ensemble nous saluons les propositions d’adaptation apportées. Cependant, 
nous estimons que l’art. 2 al. 3 OApËL est contraire à l’égalité de traitement. Une 
entreprise ou un particulier qui souhaite stocker de l’énergie par un moyen autre que 
du pompage-turbinage (batterie, volant d’inertie, Power to gaz, etc.) ne doit pas être 
discrimé par rapport à une entreprise qui exploite une installation de pompage- 
turbinage. Nous estimons également qu’une telle disposition n’encourage pas 
l’émergence de nouvelles technologies et modèles d’affaires. Si cette disposition 
était maintenue, elle serait à considérer comme une subvention indirecte d’un 
secteur d’activité.

Nous proposons par conséquent la formulation suivante de l’art; 2, al. 3 de 
l’OAePL :

Quiconque soutire de l’électricité à des fins de stockage pour la réinjecter 
intégralement dans le réseau n’est pas considéré comme un consommateur final. 
Nous proposons par ailleurs que l’OFEN profite de la révision de la LApEl 
actuellement en cours pour clarifier ce point dans la loi.

Les propositions sont acceptées à la condition que notre remarque ci-dessus soit 
prise en compte. Dans le cas contraire, nous refusons le projet de révision de 
l'OApEL.

5. Projet de révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI)

La conception, l’installation, l’exploitation et l’entretien des lignes électriques doivent 
déjà se faire dans le respect de la législation en vigueur et notamment de la loi sur 
la protection de l’environnement. Une répétition de ces principes nous paraît donc 
inutile.

Par ailleurs, lors des procédures d’approbation des plans d’installations électriques, 
les services consultés transmettent leur préavis qui fait l’objet d'une pesée d’intérêt 
lors de la délivrance de l’autorisation.

Par conséquent, nous n’acceptons pas lés alinéas 1 et 2 de l’art 11 OLEI et 
demandons de les retirer.

6. Les quatre autres projets de modification d’ordonnance n’appellent aucun 
commentaire de notre part.

www.vd.ch-Tél. +41 21 3164500
info.sgdte@vd.ch
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7. Demande annexe :

Nous profitons de l’opportunité de cette consultation pour formuler une demande 
annexe, en relation avec la consultation.

La nouvelle loi sur l’énergie prévoit la création de regroupements pour la consommation 
propre. Cette disposition entraine cependant dans des quartiers de constructions 
existantes, la nécessité de poser un second réseau en parallèle au réseau électrique 
existant, soit sinon dë trouver un accord avec le Gestionnaire du réseau de distribution 
(GRD) local pour une location ou un rachat du réseau. Ces diverses possibilités 
engendrent des coûts relativement élevés pour ces regroupements. Avec la probable 
ouverture totale du marché de l’électricité dans les années à venir, des rachats de 
réseaux ou la création d’un nouveau réseau seront impossibles à amortir dans un laps 
de temps aussi court.

Nous demandons que l’OFEN prévoie une base légale permettant d’imputer un timbre 
partiel (partie BT voire MT uniquement) dans le cas de regroupements pour la 
consommation propre, afin d’éviter le dédoublement de certaines infrastructures de 
réseau durant cette phase transitoire, ceci, jusqu’à l’ouverture totale du marché. Chaque 
client pourra par la suite choisir son fournisseur d’électricité, qui pourrait être son voisin.

En vous sachant gré de bien vouloir prendre en considération nos différentes remarques 
et vous réitérant mes remerciements pour nous avoir donné la possibilité de vous faire 
part de nos remarques sur ce projet de modification d’un paquet d’ordonnances, je vous 
prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de ma meilleure 
considération.

Jacqueline de Quattro 
Conseillère d’Etat

www.vd.ch-Tél. +41 21 316 4500
info.sgdte@vd.ch









Regierungsrat

Kanton Zug

Reaierunasrat. Postfach. 6301 Zug

A-Post / vorab per E-Mail

Bundesamt für Energie
Sektion NE

3003 Bern

Zug, 25. September 2018 hs

Vernehmlassung zur Strategie Stromnetze bzw. den Verordnungsrevisionen

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 hat Frau Bundesrätin Doris Leuthard den Regierungsrat des

Kantons Zug in oben erwähnter Sache zur Stellungnahme eingeladen. Wir äussern uns dazu

gerne wie folgt:

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die Schweiz eine übergeordnete Strategie für die Strom-
netze benötigt. Es muss sichergestellt werden, dass rechtzeitig bedarfsgerechte Stromnetze

zur Verfügung stehen. Dabei unterstützen wir die Anwendung des N-0-V-A-Prinzips (Netz-

Optimierung vor -Verstärkung vor -Ausbau) respektive dessen gesetzliche Verankerung im

Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze. In diesem Sinne haben wir uns mit

Schreiben vom 17. März 2015 bereits ausführlich vernehmen lassen. Konsequenterweise be-

fürworten wir nun auch die dazugehörigen Verordnungsrevisionen. Im Weiteren unterstützen

wir die Vernehmlassung der Axpo Holding AG gemäss deren Schreiben vom 9. Juli 2018.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Berücksichtigung

unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantors Zug

h. UroiuU^oz^ kM-^^^
Manuela Weichelt-Picard Renee Spillmann Siegwart

Frau Landammann stv. Landschreiberin

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T+41 41 72833 11
www.zg.ch
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Kopie an:
strategie.stromnetze@bfe-admin.ch (PDF- und Word-Version)

Baudirektion

Energiefachstelle

Amt für Raumplanung
Amt für Umweltschutz



Kanton Zürich
Regierungsrat

11. September 2018  (RRB Nr. 850/2018)
Strategie Stromnetze, Verordnungsrevisionen (Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den aufgrund des Bundesgesetzes über den Um- 
und Ausbau der Stromnetze (sogenannte «Strategie Stromnetze») notwendigen Anpassun-
gen auf Verordnungsstufe Stellung zu nehmen, und äussern uns wie folgt:

Zu Art. 11b der Leitungsverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.31)
In Siedlungsgebieten begrüssen wir die Verkabelung von Stromleitungen ausdrücklich. Aus 
Sicht des Landschaftsschutzes sind Erdkabel auch ausserhalb des Siedlungsgebietes zu 
begrüssen. Gleichzeitig kann eine Kabelleitung jedoch Boden oder Wald verändern. Zu Recht 
sind neben der technischen Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit bei Leitungsprojekten 
deshalb auch die Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu berücksichtigen. 
Bei der Anwendung des Mehrkostenfaktors zum Technologieentscheid zwischen Frei- oder 
Kabelleitung ist darauf zu achten, dass die Planungssicherheit für die Netzbetreiber ge-
währleistet ist. Projekte, die sich bei Inkrafttreten der Strategie Stromnetze bereits in einem 
Plangenehmigungsverfahren befinden, sollen deshalb noch nach der bisherigen Methode 
beurteilt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Bewilligungsverfahren ent-
gegen den Bestrebungen der Strategie Stromnetze unnötig verlängern werden.

Zu Art. 2 Abs. 3 der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008  
(StromVV, SR 734.71)
Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 (SR 734.7) 
gilt als Endverbraucher, wer Elektrizität für den eigenen Verbrauch kauft. Ausgenommen 
ist der Strombezug für den Eigenbedarf von Kraftwerken sowie für den Antrieb von Pumpen 
im Pumpspeicherkraftwerken. Diese Formulierung ist im Zusammenhang mit der Strom-

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation
Bundesamt für Energie
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs-  
und Wasserrecht
3003 Bern
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speicherung nicht eindeutig und ist auf Gesetzesstufe zu präzisieren. Die vorgeschlagene 
ungleiche Behandlung verschiedener Speichertechnologien ist zudem nicht sachgerecht. 
Neben Pumpspeicherkraftwerken können auch andere Speichertechnologien wie Batterien 
system- und netzdienlich eingesetzt werden. 

Antrag: Art. 2 Abs. 3 Entwurf StromVV ist wegzulassen. Die wesentlichen Regeln für die 
Speicherung von Strom sind auf Gesetzesstufe festzulegen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Der Präsident:	 Die Staatsschreiberin:

Dr. Thomas Heiniger	 Dr. Kathrin Arioli
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Bern, 1. Oktober 2018 
 

 

Vernehmlassung:  

Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben uns eingeladen, zur oben genannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für diese 

Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

 

 

Allgemeine Bemerkungen 

 

Die CVP begrüsst die Verordnungsrevisionen zur Umsetzung der Strategie Stromnetze. Damit 

die vom Volk entschiedene Energiewende erfolgreich begangen werden kann, braucht es ein 

modernes Stromnetz. Das vom Parlament beschlossene Bundesgesetz über den Um- und Aus-

bau der Stromnetze verbessert die Rahmenbedingungen für eine schnelle und bedarfsgerechte 

Entwicklung der schweizerischen Stromnetze. Aus Sicht der CVP setzen die Verordnungsanpas-

sungen diese Ziele grösstenteils um. Dennoch sind einige punktuelle Verbesserungen ange-

bracht. 

 

Mehrkostenfaktor 

 

Die Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) schöpft den vom Parlament gebotenen Spiel-

raum beim Mehrkostenfaktor für die Erdverkabelung gegenüber einer Freileitung nicht voll aus. 

Die CVP ist jedoch der Meinung, dass die Verordnung jede Möglichkeit zur Ausschöpfung des 

Mehrkostenfaktors nutzen sollte. Der Bundesrat argumentiert, dass ein höherer Mehrkostenfaktor 

nur noch einen relativ geringen Anstieg an verkabelten Leitungen erreichen kann. Der durch den 

Bundesrat vorgesehene Mehrkostenfaktor von 1.75 ist aus Sicht der CVP zu tief angesetzt. Es 

besteht die Gefahr, dass in Zukunft auch Stromnetzte auf den Netzebenen 7 und 5 sowie bereits 

als Erdkabel geplante Leitungen neu als Freileitungen konzipiert werden. Dies entspricht nicht 

dem vom Parlament angestrebten Ziel. Die CVP fordert, dass eine Erhöhung des Mehrkos-

tenfaktors oder eine Differenzierung des Mehrkostenfaktors je nach geographischer Lage 

vom Bundesrat vorgenommen wird. 
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Definition „Speicher“ 

In Art. 2 Abs. 3 StromVV wird ohne gesetzliche Grundlage die Definition von Energiespeichern 

angepasst. Die angestrebte Anpassung würde zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen 

Speichertechnologien führen. Die CVP plädiert dafür, dass eine mögliche Anpassung in Zu-

sammenhang mit der bevorstehenden Revision des StromVG im Parlament breit und sehr 

zeitnah diskutiert wird. Ein Vorgreifen auf Verordnungsstufe ist unseres Erachtens nicht ange-

bracht. 

 

Energielieferung in die Grundversorgung 

Die Umsetzung von Art. 6 Abs. 5 StromVG auf Verordnungsstufe entspricht im Grundsatz dem 

Willen des Gesetzgebers. Jedoch besteht die Gefahr, dass das eingeführte System zu einem 

grossen bürokratischen Aufwand führt. Eine Gestehungskostenprüfung bei Klein- und Kleinstan-

lagen scheint nicht praktikabel. Hier sind deshalb aus Sicht der CVP noch Verbesserungen 

anzustreben. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüs-

sen. 

 

 

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ  

 

 

 

Sig. Gerhard Pfister     Sig. Gianna Luzio 

Präsident CVP Schweiz    Generalsekretärin CVP Schweiz 



 
FDP.Die Liberalen 

Generalsekretariat 

Neuengasse 20 

Postfach 

CH-3001 Bern 

+41 (0)31 320 35 35 

www.fdp.ch  

info@fdp.ch  

/fdp.dieliberalen 

@FDP_Liberalen 

 

 

 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-,  

Rohrleitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

 

 

Per Mail an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

 

  

 

Bern, 25. September 2018 

SSN Verordnungen / MM 

 

Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe 

Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 
 
Die FDP begrüsst die Verordnungsrevisionen zur Umsetzung der Strategie Stromnetze. Sie orientieren 
sich grossmehrheitlich an den Vorgaben der gesetzlichen Grundlagen des kürzlich angepassten Bundes-
gesetzes über den Um- und Ausbau der Stromnetze. Wie bereits auf Gesetzesstufe muss die Umsetzung 
auf der Verordnungsebene konsequent im Zeichen der Verfahrensbeschleunigung und der Klärung von 
Verantwortlichkeiten stehen. Das wurde mit diesen Verordnungsanpassungen zumindest zu grossen 
Teilen umgesetzt. Trotzdem gibt es einige inhaltliche Kritikpunkte, die unten aufgelistet werden. Auf eine 
Stellungnahme zu den restlichen Verordnungen verzichtet die FDP. 
 
Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
In Art. 2 Abs. 3 StromVV wird beantragt, den Endverbraucherbegriff unter Einbezug des Speichers zu 
definieren. Eine solche Neudefinition hätte weitreichende Auswirkungen auf die Nutzung von Speichern 
und würde bei den Netzentgelten zu einer Ungleichbehandlung zwischen Pumpspeicherkraftwerken und 
den restlichen Speichertechnologien führen. Dazu braucht es zuerst eine gesetzliche Grundlage, die 
momentan nicht vorhanden ist und in der anstehenden Revision des StromVG umgesetzt werden soll. 
Dieser Revision vorzugreifen, indem auf Verordnungsstufe bereits eine neue Definition eingeführt wird, 
widerspricht dem regulären Gesetzgebungsverfahren und wird darum von der FDP abgelehnt. Aus die-
sen Gründen soll Art. 2 Abs. 3 StromVV gestrichen werden. 
 
Die Umsetzung des Grundversorgungsmodells nach Art. 6 Abs. 5 StromVG entspricht grossmehrheitlich 
den gesetzlichen Vorgaben, scheint aber in dieser Ausgestaltung, wie von der FDP bereits in der parla-
mentarischen Beratung befürchtet, zu einer komplexen und aufwändigen Umsetzung zu führen. Die vor-
geschlagene begrenzte Einspeiserückvergütung an die dezentralen, erneuerbaren Stromproduzenten ist 
im Interesse des Grundversorgers bzw. tieferer Strompreise für den Endkonsumenten zu begrüssen. 
Jedoch scheint eine anlagespezifische Gestehungskostenprüfung von solchen dezentralen Anlagen für 
die zur Abnahme verpflichteten Energieversorgungsunternehmen kaum praktikabel. Soll mit dem im 
Parlament beschlossenen Grundversorgungsmodell eine relativ unbürokratische und schlanke Umset-
zung erreicht werden, braucht es weitere Verbesserung an der vorgeschlagenen Lösung. 
 
Ohne Verbindung zur Umsetzung der Strategie Stromnetze wird in der StromVV unter Art. 2 Abs. 2 bzw. 
den Übergangsbestimmungen die Abgrenzung des Übertragungsnetzes bei Schaltfeldern von Kernkraft-
werken neu geregelt. Es sind Zweifel angebracht, dass diese neue Sonderregelung bei Kernkraftwerken 
der Systemstabilität dienlich ist. Hierzu braucht es eine Klärung mit der zuständigen Swissgrid, damit der 
sichere Betrieb des Übertragungsnetzes auch in Zukunft gewährleistet werden kann. 
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Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 
Neben dem übergreifenden Ziel dieser Vorlage, die Beschleunigung der Prozesse, müssen weiterhin 
auch die föderalen Kompetenzen berücksichtigt werden. Darum ist es richtig, dass mit Art. 2 Abs.1bis 
VPeA klar festgehalten wird, wie die Kantone in das Plangenehmigungsverfahren miteinbezogen werden 
sollen. Es ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass im nachgelagerten Verfahren durch das Inspektorat 
nicht erneut die gleichen Informationen des Kantons eingeholt werden müssen. Auf jeden Fall verhindert 
werden soll, dass zwei identische Bewilligungsverfahren hintereinander durchgeführt werden. 
 
In Art. 9c VPeA werden die Verfahrenserleichterungen beim Plangenehmigungsverfahren definiert, damit 
kleine Anlagen im Niederspannungsnetz (Netzebenen 5-7) rascher umgesetzt werden können. Das ent-
spricht auch dem Ziel der Energiestrategie 2050. Dazu soll u.a. grundsätzlich auf die Anhörung der Fach-
stellen des Bundes verzichtet werden. Aufgrund der unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten sollen 
alleine die kantonalen Behörden zuständig sein. Konsequenterweise sollte darum auf die Einschränkung 
durch den Begriff «grundsätzlich» bei Art. 9c verzichtet werden. Ansonsten besteht weiterhin die Möglich-
keit auf Einbezug der Bundesbehörden und der Verlängerung der Verfahren.  
 
Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) 
Ein entscheidender Streitpunkt der Detailberatung im Parlament war die Festlegung des Mehrkostenfak-
tors für die Erdverkabelung gegenüber einer Freileitung. Der in Art. 15c EleG festgelegte maximale Fak-
tor 3 liegt für die FDP grundsätzlich zu hoch, da damit die volkswirtschaftlichen Kosten des Gesamt-
netzes in die Höhe getrieben werden. Mit dem nun in Art. 11b LeV vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor 
von 1,75 wird diesem Anliegen der FDP Rechnung getragen und darum begrüsst. Verhindert werden 
sollte aber, dass nun bereits geplante Erdverkabelungsprojekte aufgrund des tieferen Faktors wieder neu 
als Freileitung konzipiert werden müssen. Für solche oder vergleichbare Fälle braucht es Ausnahmerege-
lungen für die anrechenbaren Kosten. Zudem muss Art. 15c Abs.3 Bst. a EleG konsequent umgesetzt 
werden, damit eine Überschreitung des Mehrkostenfaktors am Ende nicht dem Endkonsumenten über 
höhere Netzentgelte verrechnet wird. Weiterer Klärungsbedarf besteht hier jedoch bezüglich der nicht 
genauer definierten Kostentragung durch «Dritte» auf Gesetzesstufe. Damit darf keine Regulierungslücke 
entstehen. Schliesslich muss der Mehrkostenfaktor regelmässig überprüft werden, damit er je nach Ent-
wicklung des Netzausbaues angepasst werden kann. Unabhängig davon gilt es zu beachten, dass die 
sonstigen Kriterien wie der Umwelt- oder Naturschutz für die Wahl zwischen einer Freileitung und einer 
Erdverkabelung konsequent eingehalten werden und grundsätzlich nach dem Verhältnismässigkeits-
prinzip gehandelt wird.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 
Überlegungen. 

 
Freundliche Grüsse 

 

FDP.Die Liberalen 

Die Präsidentin    Der Generalsekretär 

 

 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Nationalrätin 
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Grünliberale Partei Schweiz 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Bundesamt für Energie 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an:  strategie.stromnetze@bfe.admin.ch   
 
26. September 2018 
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch  
 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zur Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlagen und die Erläuternden Berichte zur Umsetzung des Bundesgesetzes über den 
Um- und Ausbau der Stromnetze (Strategie Stromnetze) auf Verordnungsstufe und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung: 
 
Allgemeine Beurteilung 
Die Grünliberalen sind mit vielen Verordnungsanpassungen einverstanden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass 
die technologische Entwicklung im Bereich der Stromnetze, im Abrechnungs- und Messwesen sowie in den Ein-
stellungen und Anforderungen der Leute an die Strominfrastruktur schnell voranschreitet – ganz im Gegensatz 
zum letzten Jahrhundert. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass die Verordnungen möglichst wenige dieser 
– vielfach erwünschten – Entwicklungen behindern. Die Grünliberalen weisen speziell auf die Neuentwicklungen 
bei den Speichertechnologien und den Arealnetzten (ZEV) hin. 
 
Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
Die Bemerkungen und Änderungsvorschläge der Grünliberalen zu den einzelnen Verordnungen finden Sie auf 
den nachfolgenden Seiten. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge. 
 
Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unser zuständiges Kommissionsmitglied, National-
rat Martin Bäumle, gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

                    
 
Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
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1. Geoinformationsverordnung (GeoIV) 
Keine Bemerkungen. 
 
2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich (GebV-En) 
Keine Bemerkungen. 
 
3. Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) 
Keine Bemerkungen. 
 
4. Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI-Verordnung) 
Keine Bemerkungen. 
 
5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 
Änderungsantrag zu Art. 1b Abs. 2:  
„Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kantone sowie gesamtschweizerisch 
tätige Umweltschutzorganisationen zu den Unterlagen der Gesuchstellerin an. Es kann zusätzlich auch gesamt-
schweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen anhören. Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen 
entscheidet das BFE, ob ein Sachplanverfahren durchgeführt werden muss.“ 
 
Begründung: Umweltschutzorganisationen sind grundsätzlich zur Stellungnahme einzuladen. 
 
6. Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverord-

nung, NIV) 
Keine Bemerkungen. 
 
7. Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) 
Änderungsantrag zu Art. 11b Abs. 2:  
„Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 1,75 3.0.“ 
 
Begründung: 
Nach Artikel 15c des neuen Elektrizitätsgesetzes (EleG) sind Leitungen mit einer Nennspannung von unter 220 
kV als Kabel auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Zugänglichkeit jederzeit innert 
üblicher Frist gewährleistet werden kann. Dabei darf jedoch das Verhältnis der durch eine Verkabelung entste-
henden Gesamtkosten zu den Gesamtkosten einer gleichwertigen Lösung mit Freileitung einen bestimmten Fak-
tor  nicht überschreiten (der sogenannte „Mehrkostenfaktor“). Artikel 15c Absatz 2 EleG beauftragt den Bundesrat 
u. a., diesen Mehrkostenfaktor festzulegen und dabei den Faktor von 3,0 nicht zu überschreiten. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt kann es sinnvoll sein, den Mehrkostenfaktor zu senken, aber zum heutigen Zeitpunkt soll der 
volle Spielraum ausgenutzt werden. 
 
8. Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
Der Bundesrat schlägt für Art. 2 Abs. 3 folgenden Wortlaut vor: „Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem 
Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbraucher, soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen 
in Pumpspeicherkraftwerken verwendet.“ 
 
Antrag zu Art. 2 Abs. 3:  
Der neue Absatz 3 ist grundlegend zu überarbeiten, um alle Speichertechnologien gleich zu behandeln sowie 
den Begriff des Speichers genauer zu definieren. 
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Begründung: 
Die Stromspeicherung ist eine zentrale Säule unserer Stromversorgung, die immer wichtiger wird – sei es zur 
längerfristigen Speicherung von Strom oder zum kurzfristigen Netzausgleich. Traditionell werden Pumpspeicher-
kraftwerke für diese Funktion eingesetzt. Entsprechend ist der Pumpenstrom im StromVG explizit aus der Defini-
tion des Endverbrauchers ausgenommen. Immer mehr sind aber auch andere Speichertechnologien im Einsatz. 
Der vorgeschlagene neue Absatz 3 benachteiligt nun alle anderen Speichertechnologien und behindert damit die 
erwünschte Entwicklung in Richtung einer breiteren technologischen Basis für Stromspeicher und damit höheren 
Speicherkapazitäten und dezentraleren, flexibleren Einsatzzwecken. 
 
Für Speicher, die direkt ans Netz angeschlossen sind, wird es vergleichsweise einfach sein, eine passende neue 
Formulierung für Absatz 3 zu finden. Demgegenüber ist die Situation bei sogenannten Prosumern etwas schwie-
riger. Stromproduzenten, die gleichzeitig Endverbraucher sind und z.B. eine Batterie für die Optimierung des 
Eigenverbrauchs einsetzten, müssen vertieft angeschaut werden. Dasselbe gilt für Autobatterien, wenn sie Strom 
ins Netz zurückspeisen können und dadurch zur Netzstabilität beitragen. Die Einbindung von kleineren Batterien 
und ggf. anderen privaten Speichern ist ökologisch und volkswirtschaftlich sinnvoll, da vorhandene Ressourcen 
besser genutzt werden können. Die Gesetzgebung resp. Verordnungen dürfen eine solche Entwicklung nicht 
bremsen. 
 
Bemerkung:  
Kurzfristig ist die Befreiung aller Speichertechnologien vom Netznutzungsentgelt für Endverbraucher die ein-
fachste Lösung, um faire Verhältnisse für verschiedenen Speichertechnologien herzustellen. Längerfristig muss 
aber darüber nachgedacht werden, ob die Befreiung vom Netznutzungsentgelt nicht grundsätzlich abzuschaffen 
ist. Dies bedarf einer grundsätzlichen Änderung von Art. 14 StomVG. Dabei ist auch der Grundsatz des distanz-
unabhängigen Netznutzungsentgelts zu hinterfragen. Änderungen in diese Richtungen würden vermehrt lokale 
Netze und den Netzausgleich auf tieferen Netzebenen fördern, was sehr zu begrüssen wäre. Das wiederum 
würde den Bedarf nach einem Ausbau der Netzinfrastruktur deutlich reduzieren und zu volkswirtschaftlich güns-
tigeren Lösungen führen. Die Grünliberalen fordern hier einen rascheren Fortschritt. 
 
 
Antrag zu Art. 4: 
Der Bundesrat schlägt in Art. 4 Abs. 1 folgenden Wortlaut vor: „Der Tarifanteil für die Energielieferung an End-
verbraucher mit Grundversorgung orientiert sich an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion und an 
langfristigen Bezugsverträgen des Verteilnetzbetreibers.“ 
 
Antrag: Der Ausdruck „effiziente Produktion“ ist in der Verordnung zu präzisieren. 
 
 
Änderungsanträge zu Art. 8a: 
Ziel/Anliegen:  
Es ist nur dort eine zwingende Messinfrastruktur und Datenspeicherung zu verlangen, wo sie einen tatsächli-
chen Nutzen bringt. Produktions- oder Speicherzähler sind im Rahmen des Eigenverbrauchs nicht zwingend 
notwendig. Um eine doppelte Messinfrastruktur zu mindern (volkswirtschaftliche Effizienz), sollen Verteilnetzbe-
treiber („VNB“) das Erheben von Messdaten in gegenseitigem Einvernehmen auch an Endverbraucher, Erzeu-
ger oder Speicher delegieren können. Der VNB bleibt verantwortlich für die Messdaten und gewährleistet die 
Qualität der Daten, die in die Marktprozesse eingehen (vgl. Art. 8 Abs. 1 StromVV: „Die Netzbetreiber sind für 
das Messwesen und die Informationsprozesse verantwortlich.“) 
 
Detailanträge und Begründungen: 
siehe nachfolgende Tabelle 
.
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Geltendes Recht  Strom VV aktuelle Vernehmlassung Vorschlag (Änderungsanträge in rot)  Begründung 

 
 
Art. 8a Intelligente Messsysteme  
1 Für das Messwesen und die Informations-

prozesse sind bei den Endverbrauchern 
und den Erzeugern intelligente Messsys-
teme einzusetzen. Diese bestehen aus fol-
genden Elementen:  
a. einem elektronischen Elektrizitätszähler 

beim Endverbraucher oder Erzeuger, 
der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage speichert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wovon 
eine zur bidirektionalen Kommuni-
kation mit einem Datenbearbei-
tungssystem reserviert ist und eine 
andere für den Endverbraucher oder 
den Erzeuger, die ihm mindestens 
ermöglicht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung sowie die Last-
gänge nach Ziffer 2 abzurufen, und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung 
erfasst und protokolliert;  

b. einem digitalen Kommunikationssys-
tem, das die automatisierte Datenüber-
mittlung zwischen dem Elektrizitäts-
zähler und dem Datenbearbeitungssys-
tem gewährleistet; und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit 
dem die Daten abgerufen werden.  

 
 
 

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 2 
Bst. c  
1 Für das Messwesen und die Informati-

onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzuset-
zen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, Er-

zeuger oder Speicher installierten 
elektronischen Elektrizitätszähler, 
der: 

 
 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirektio-
nale Kommunikation mit ei-
nem Datenbearbeitungssystem 
und eine andere für den Be-
troffenen, die ihm mindestens 
ermöglicht, Messwerte im Mo-
ment ihrer Erfassung sowie die 
Lastgänge nach Ziffer 2 abzu-
rufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Für das Messwesen und die Informations-
prozesse sind bei Endverbrauchern so-
wie bei direkt am Netz angeschlossene 
Erzeugern und Speichern intelligente 
Messsysteme einzusetzen. Diese beste-
hen aus folgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, Erzeu-

ger oder Speicher installierten elekt-
ronischen Elektrizitätszähler, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wovon 
eine zur bidirektionalen Kommu-
nikation mit einem Datenbearbei-
tungssystem reserviert ist und 
eine andere für den Endverbrau-
cher oder den Erzeuger, die ihm 
mindestens ermöglicht, Mess-
werte im Moment ihrer Erfas-
sung sowie die Lastgänge nach 
Ziffer 2 abzurufen, und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung 
erfasst und protokolliert;  

b. einem digitalen Kommunikationssys-
tem, das die automatisierte Daten-
übermittlung zwischen dem Elektri-
zitätszähler und dem Datenbearbei-
tungssystem gewährleistet; und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit 
dem die Daten abgerufen werden. 

Es ist nicht notwen-
dig, dass im Rahmen 
des Eigenverbrauchs 
Produktionszähler o-
der Speicherzähler 
des EVU eingebaut 
werden. Sofern Mes-
sungen für die Ermitt-
lung von HKN not-
wendig sind, ergibt 
sich die Notwendig-
keit der Messungen 
direkt aus der HKSV. 
 
Siehe Abs. 1 Bst. c 
unten. 
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2 Die Elemente eines solchen intelligenten 

Messsystems funktionieren so zusammen, 
dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschiedene 

Typen von Elektrizitätszählern identi-
fiziert und verwaltet werden;  

b. der Teil der Software der Elektrizitäts-
zähler nach Absatz 1 Buchstabe a, der 
keine Auswirkungen auf messtechni-
sche Eigenschaften hat, aktualisiert 
werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeugern 
ihre Messdaten, namentlich Lastgang-
werte, verständlich dargestellt werden;  

d. andere digitale Messmittel sowie intel-
ligente Steuer- und Regelsysteme des 
Netzbetreibers eingebunden werden 
können; und  

e. Manipulationen und andere Fremdein-
wirkungen am Elektrizitätszähler er-
kannt, protokolliert und gemeldet wer-
den.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bundes-
gesetz vom 23. Juni 1950 über den Schutz 
militärischer Anlagen unterstehen, müs-
sen keine intelligenten Messsysteme ein-
gesetzt werden. Die ElCom kann zudem 
befristete und unbefristete Ausnahmen 
von der Pflicht zum Einsatz eines intelli-
genten Messsystems oder eines Elements 
davon gewähren, wenn ein solcher Ein-
satz in Bezug auf den Aufwand unverhält-
nismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach Ab-
satz 1 Buchstabe a unterstehen der Mess-
mittelverordnung vom 15. Februar 2006 
und den entsprechenden Ausführungsvor-
schriften des Eidgenössischen Justiz- und 

 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-

ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 

 
c. die Messdaten des Betroffenen, na-

mentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt 
werden; 

Die Datenspeicherung erfolgt im 
Zähler oder alternativ nach Übertra-
gung in einer externen Speicherein-
heit über mindestens sechzig Tage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter 
Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann ver-
zichtet werden, wenn der Endverbraucher, 
Erzeuger oder Speicher die notwendigen 
Messdaten selbst erhebt und dem Netzbe-
treiber liefert. Der Netzbetreiber ist zustän-
dig für die Authentifizierung der Mess-
stelle und stellt die Manipulationsfreiheit 
sicher. Der Netzbetreiber vereinbart mit 
dem Endverbraucher, Erzeuger oder Spei-
cherbetreiber, in welcher Form die Daten-
lieferung diskriminierungsfrei abgegolten 
wird.  
 
 
 
 
 

Es bringt keinen 
Mehrwert, Daten 
zwingend im Zähler 
zu speichern. Das 
macht die Zähler ohne 
Nutzen teurer. Es soll 
deshalb alternativ 
möglich sein, die Da-
ten in einer externen 
Speichereinheit über 
mindestens 60 Tage 
zu speichern. 
 
 
Diese alternative 
Möglichkeit verhin-
dert doppelte 
Messinfrastruktur (Ef-
fizienz) und macht 
volkswirtschaftlich 
Sinn. Die Kann-For-
mulierung lässt diese 
Möglichkeit zu, ver-
pflichtet aber nicht zu 
dieser. 
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Folgeantrag zu Art. 13a 
„Als anrechenbare Kosten gelten:  

a. die Kapital- und Betriebskosten von Messsystemen nach dieser Verordnung sowie die Kosten, die dem Netzbetreiber aus Art. 8a Abs. 2bis entstehen; 
b. (unverändert)“ 

 
9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN) 
Keine Bemerkungen. 

Polizeidepartements, sofern sie in deren 
Geltungsbereich fallen. 
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Per Mail an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch   
 
 
 
Bern, 28. September 2018 
 
  

Strategie Stromnetze: Stellungnahme SP Schweiz  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne nutzen. 
 
Vorbemerkung: Am 15. Dezember 2017 hat das Parlament die Strategie Stromnetze verab-
schiedet. Dieses beinhaltet Teilrevisionen des Elektrizitätsgesetzes und des Stromversor-
gungsgesetzes. In Folge dieser Gesetzesänderungen müssen diverse Verordnungen ange-
passt werden. 
 
1. Teilrevision der Verordnung über Geoinformation 
 

• Die Strategie Stromnetze sieht die Erstellung einer geografischen Gesamtsicht des Stromnet-
zes vor und führt Hilfsmittel zur Verbesserung der räumlichen Koordination ein. Die diesen 
Massnahmen zugrunde liegenden Daten stellen Geodaten dar und sind in den Geobasisda-
tenkatalog aufzunehmen. Durch eine einheitliche Datengrundlage wird die Beschaffung der 
Daten, welche für die Koordination des Sachplanverfahrens und der Akteure bei der Bedarfs-
ermittlung, die Bestimmung spannungsübergreifender Ersatzmassnahmen, die Mitwirkung, 
Information und Kommunikation und die Auskunftserteilung benötigt werden, vereinfacht 
und der Aufwand wird vermindert. 

• Bei der Einrichtung einer Projektierungszone geht es darum, den Raum für die Planung neuer 
Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher zu sichern. Baulinien schützen 
den für den Bestand einer Leitung notwendigen Raum gegen die Bautätigkeit Dritter. Projek-
tierungszonen und Baulinien stellen Eigentumsbeschränkungen dar. Der Kataster der Eigen-
tumsbeschränkungen soll zuverlässige Informationen über die von Bund und Kanton be-
zeichneten Eigentumsbeschränkungen zugänglich machen. Der Kataster beinhaltet die als 
Gegenstand des Katasters bezeichneten Geobasisdaten. Projektierungszone und Baulinien 
sind deshalb in den Anhang zur GeoIV aufzunehmen. Wir können den vorgeschlagenen An-
passungen zustimmen und haben keine Bemerkungen. 

 
 
2. Teilrevision der Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich 
 

• Mit Artikel 3a Absatz 2 EleG wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass das BFE von den Be-
treiberinnen von Stark- und Schwachstromanlagen für die Kosten, welche ihm im Zusam-
menhang mit Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen entstehen, eine Gebühr erheben 

http://www.spschweiz.ch/
http://www.pssuisse.ch/
mailto:strategie.stromnetze@bfe.admin.ch


kann. Da solche Gebühren von der Gebührenverordnung nicht erfasst werden, muss Artikel 1 
Absatz 1 ergänzt werden, indem der Anwendungsbereich ausgedehnt wird.  

• Im Netzentwicklungsprozess werden Bund, Kantone und Netzbetreiber mit Öffentlichkeitsar-
beit betraut. Artikel 9e Absatz 2 StromVG sieht vor, dass die Kantone über die wichtigen re-
gionalen Aspekte der Netzentwicklung informieren. Leitungsvorhaben sind mit der Richtpla-
nung in Einklang zu bringen. Bei bedeutungsvollen Vorhaben kann es sich als sinnvoll erwei-
sen, den Kanton mit weiteren Informationsaufgaben zu betrauen. In solchen Fällen schliesst 
das BFE mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung ab. BFE und Kanton vereinbaren die In-
formationstätigkeiten des Kantons und legen die Höhe der Anteile fest, die dem Grundauf-
trag bzw. weitergehenden Informationsaufgaben zuzuordnen sind. Gestützt hierauf wird die 
Entschädigung des Kantons festgelegt, wobei der Kanton für die Erfüllung seines Grundauf-
trags keine Entschädigung erhält. Dafür ist die Erhebung einer Gebühr bei den Netzbetrei-
bern vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass Kosten für Aufgaben, die sich daraus ergeben, 
dass der Kanton einen Grundauftrag des Bundes erfüllt, nicht den Netzbetreibern überwälzt 
werden können. Mit Artikel 3 Absatz 3 wird dies sichergestellt. Artikel 13 wird mit der Be-
stimmung zur Gebührenerhebung im Zusammenhang mit der Entschädigung der Kantone für 
die Öffentlichkeitsarbeit erweitert. Wir können den vorgeschlagenen Anpassungen zustim-
men und haben keine Bemerkungen. 

 
  
3. Teilrevision der Verordnung über elektrische Starkstromanlagen  
 

• Für die Sicherheit von Erstellung, Betrieb und Instandhaltung elektrischer Starkstromanlagen 
sind die Regeln der Technik massgeblich. Bezüglich Brandschutz gelten die Vorschriften der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VFK) als Stand der Technik. Seit der Revision 
der Brandschutznormen der VKF besteht eine Differenz zu den in den Artikeln 34 Absatz 2 
und 38 Absätze 2 und 3 der Starkstromverordnung enthaltenen Bestimmungen für Innen-
raumanlagen. Deshalb werden diese Bestimmungen gestrichen. In der Praxis werden sie 
schon heute nicht mehr angewendet. Wir können den vorgeschlagenen Anpassungen zu-
stimmen und haben keine Bemerkungen. 

  
 
4. Teilrevision der Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat 
 

• Es kommt vor, dass das ESTI in der Durchsetzung seiner Aufsichtsaufgabe auf Härtefälle trifft. 
Damit diese Fälle sachgerecht behandelt werden können, ist eine rechtliche Grundlage zu 
schaffen (Art. 7 Abs. 5). Bisher kann das ESTI nur in Plangenehmigungsverfahren und nur, 
wenn sich das Verfahren über mehr als ein Jahr erstreckt, jährliche Akontozahlungen verlan-
gen. Es hat sich gezeigt, dass in anderen Verfahren Gebühren nicht bezahlt werden. Proble-
matisch ist vor allem die Eintreibung im Ausland. Deshalb soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, einen Kostenvorschuss zu verlangen (Art. 7a). Wir können den vorgeschlagenen 
Anpassungen zustimmen und haben keine Bemerkungen. 

 
 
5. Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische 
Anlagen 
 

• Die mit Artikel 16 Absatz 7 EleG geschaffenen Möglichkeiten, Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht und Verfahrenserleichterungen vorzusehen, werden mit den vorgeschla-
genen Anpassungen umgesetzt. Mit diesen Massnahmen wird auch Motion 16.3038 erfüllt. 
Wir unterstützen die vorgeschlagenen Anpassungen im Grundsatz, stellen aber folgende 
Anträge: 

 
Bemerkungen zu Artikel 1b Absatz 1 Buchstaben a-d 

• Einleitende Bemerkung: Kommt das BFE bei der Prüfung eines Vorhabens zum Schluss, dass 
dieses erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben kann, so hat der Bund das 



Vorhaben vertieft zu prüfen. Dabei wird beurteilt, ob ein Ausnahmetatbestand greift. Als Vo-
raussetzung für Ausnahmetatbestände gilt, dass die Bestimmungen der Verordnung über den 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung eingehalten werden müssen. Wir legen grossen Wert 
auf die konsequente Einhaltung dieser Vorgabe. 

• Da Hoch- und Höchstspannungsleitungen sowohl als Frei- wie auch als Erdleitungen grosse 
negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben können (z.B. Vögel, die mit Freileitungen 
kollidieren oder Erdleitungen, die den Boden erwärmen), sind Schutzmassnahmen notwen-
dig. Bei Gebieten mit Biodiversitätsschutzzielen ist davon auszugehen, dass es praktisch im-
mer zu einer Verletzung der Ziele kommt. Neben den Schutzgebieten sind auch schützens-
werte Arten, deren Lebensräume sich ausserhalb von Schutzgebieten befinden, zu berück-
sichtigen. Mit den Karten zu den Konfliktgebieten Brutvögel und Vogelzug bestehen Grundla-
gen, die herbeizuziehen sind. Weitere Grundlagen, namentlich für Fledermäuse, sind zu er-
stellen. Wir beantragen zur Stärkung des Schutzgedankens, dass bei Artikel 1b Absatz 1 
Buchstaben a und b die aktuell gültige Formulierung beibehalten wird: Es soll weiterhin von 
„Schutzgebieten“ die Rede sein und nicht nur von „Schutzzielen von Schutzgebieten“. 

• Gemäss Artikel 15f Absätze 1 und 2 EleG entscheidet das BFE, ob ein Sachplanverfahren 
durchgeführt werden muss. Zusätzlich soll es dem BFE gemäss Vorschlag des Bundesrats 
möglich sein, die gesamtschweizerisch tätigen Umweltschutzorganisationen anzuhören. Die 
Formulierung, dass das BFE gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen anhö-
ren kann, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Bei Artikel 1b Absatz 2 stellen wir deshalb 
den Antrag, dass das BFE die zuständigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kan-
tone sowie gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen zu den Unterlagen 
der Gesuchstellerin immer anhört. 

 
 
6. Teilrevision der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen 
 

• Die Anpassung ist formeller Natur und betrifft die Nennung der im EleG neu geschaffenen 
Grundlage zur Gebührenerhebung im Ingress. Wir können den vorgeschlagenen Anpassun-
gen zustimmen und haben keine Bemerkungen. 

 
 
7. Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen 
 
Artikel 11b Grundsatz 

• Nach Artikel 15c EleG sind Leitungen mit einer Nennspannung von unter 220 kV als Kabel 
auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Zugänglichkeit ge-
währleistet werden kann. Dabei darf das Verhältnis der durch eine Verkabelung entstehen-
den Gesamtkosten zu den Gesamtkosten einer gleichwertigen Lösung mit Freileitung einen 
bestimmten Faktor nicht überschreiten. Artikel 15c Absatz 2 EleG beauftragt den Bundesrat, 
diesen Mehrkostenfaktor festzulegen und 3,0 nicht zu überschreiten. Absatz 2 der Verord-
nung legt nun den Mehrkostenfaktor fest. Der Bundesrat will aufgrund fehlender Erfah-
rungswerte ein konservatives Vorgehen wählen und den Faktor bei 1,75 festlegen. Das ge-
setzliche Maximum von 3.0 wird somit nicht ausgeschöpft, was wir kritisieren. Beim Netz-
bau handelt es sich um risikoarme Investitionen und um die Erfahrungen mit Verkabelun-
gen zu ermöglichen, sind auch teurere Projekte zuzulassen. Wir beantragen deshalb die 
Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums. 

 
Artikel 11c Ermittlung des Mehrkostenfaktors eines konkreten Vorhabens 

• Absatz 5 gibt vor, wie der Strompreis zur Ermittlung der Kosten der Energieverluste zu be-
stimmen ist. U.E. sollte dabei nicht allein der Marktpreis herangezogen werden. Zielführen-
der wäre es, einen Mix aus Gestehungskosten und Marktpreis als Basis zu nehmen. Das 
ermöglicht einen realistischeren Einbezug der Kosten der Energieverluste.  

 
Artikel 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 



• Artikel 15c Absatz 3 Buchstabe b EleG ermächtigt den Bundesrat, vorzusehen, dass trotz Ein-
haltung des Mehrkostenfaktors eine Freileitung zu erstellen ist, wenn insgesamt weniger 
Nachteile für Raum und Umwelt entstehen. Diesem Aspekt wird in der Verordnung nicht 
ausreichend Rechnung getragen und wir beantragen eine Präzisierung in Absatz 2.  

 
Artikel 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 

• Bei Überschreitung des Mehrkostenfaktors ermächtigt Artikel 15c Absatz 3 Buchstabe a EleG 
den Bundesrat vorzusehen, dass trotz Überschreitung eine Erdverkabelung vorgenommen 
werden kann, wenn ein Dritter die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Kosten trägt. Mit 
Artikel 11e macht der Bundesrat von dieser Möglichkeit Gebrauch, indem er voraussetzt, 
dass die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kos-
ten im Sinne von Artikel 15 StromVG geltend gemacht und über die Netznutzungstarife fi-
nanziert werden. Dies ermöglicht es, auch Fälle abzudecken, bei welchen der Projektant die 
Mehrkosten durch Reserven und Gewinne zu finanzieren bereit ist. Wir begrüssen diese 
Möglichkeit, sehen sie in der Verordnung aber ungenügend umgesetzt. Wir beantragen, dass 
in Fällen, in denen ein Erdkabel zu einer Entlastung des betroffenen Gebiets führt, eine 
Ausnahme vorzusehen ist. Gemäss Artikel 15c Absatz 3 Buchstabe a EleG soll das Doppelte 
des Mehrkostenfaktors als anrechenbare Kosten geltend gemacht werden können. 

 
Artikel 30 Vogelschutz 

• Die in Artikel 30 vorgesehenen Massnahmen stehen unter den Voraussetzungen, dass „es die 
örtlichen Gegebenheiten erfordern“ oder die Leitungen sich in „vogelreichen Gebieten“ be-
finden. Beide Voraussetzungen sind unpräzis und sollen ersetzt werden. Massnahmen sollen 
neu dann ergriffen werden, wenn „vogelsensible Gebiete“ betroffen sind. Das sind Gebiete, 
die sich aufgrund des Vorkommens bestimmter Vogelarten als riskant erweisen. Die Ver-
pflichtung in Absatz 2 nimmt heute lediglich auf das Kollisionsrisiko Bezug. Neben dem Kolli-
sionsrisiko besteht jedoch auch das Stromschlagrisiko. Dieses wird ergänzt. Die Anpassungen 
beim Vogelschutz scheinen uns um Interesse der Biodiversität und des Tierschutzes als 
sinnvoll und wir unterstützen diese. 

 
 
8. Teilrevision der Stromversorgungsverordnung 
 
Vorbemerkung: Mit der Energiestrategie 2050 und dem Ausbau der fluktuierend einspeisenden, de-
zentralen Erzeugung kommen neue Herausforderungen auf die Netze und die Netzbetreiber zu. Mit 
der zunehmenden Komplexität des Gesamtsystems müssen sich die Netze in Richtung intelligenter 
Netze weiterentwickeln und wir begrüssen alle Massnahmen in diese Richtung. 
 
Artikel 2 Absatz 3 

• In Absatz 3 wird die Konkretisierung des Endverbraucherbegriffs unter Einbezug des Spei-
chers vorgenommen. Speicher werden mit Ausnahme der Pumpspeicherkraftwerke als End-
verbraucher qualifiziert, wenn sie mit Elektrizität aus dem Netz gefüllt werden. Die Ausnah-
me für Pumpspeicherkraftwerke wird im Vernehmlassungsbericht so erklärt, dass diese auf-
grund der Korrelation zwischen vertikaler Netzlast und Grosshandelspreisen einen Anreiz ha-
ben, sich system- und netzdienlich zu verhalten. Gleich verhalten sich aber auch Speicher oh-
ne Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die zur Erbringung von Systemdienstleistun-
gen gebaut wurden, system- und netzdienlich. Heute werden Batteriespeicher immer öfter 
zur Optimierung des Eigenverbrauchs installiert. Wir sind deshalb der Meinung, dass die vor-
geschlagene Definition der Endverbraucherinnen und Endverbraucher die Pumpspeicherung 
einseitig bevorzugt.  

• Artikel 4 Absatz 1b StromVG definiert Endverbraucherinnen und -verbraucher als Kundinnen 
und Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen. Das Netznutzungsentgelt 
ist gemäss Artikel 14 StromVG von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern je Aus-
speisepunkt und damit nur einmal zu entrichten. Die vorgeschlagene Regelung in Artikel 2 
Absatz 3 StromVV widerspricht diesem Prinzip. Das Netznutzungsentgelt würde zweimal – 
einmal vom Speicherbetreiber und einmal vom Endverbraucher – entrichtet. Deshalb sollten 



u.E. alle reinen Speicher von Netznutzungsentgelten befreit werden. Bei Speichern, die in 
Kombination mit Endverbraucherinnen und Endverbrauchern stehen, stellt sich natürlich die 
Abgrenzungsfrage. Ziel wäre es, auch in diesem Bereich einen Anreiz für systemdienliche 
Bewirtschaftung zu schaffen. Wieviel Energie dem Speicher zu netzdienlichen Zwecken zuge-
führt und entnommen wird, könnte der Netzbetreiber erheben und auf diesen Anteil würde 
das Netzentgelt erlassen.  

• Aufgrund obiger Ausführungen beantragen wir eine Anpassung von Artikel 2 Absatz 3 mit 
dem Ziel, dass nicht nur Pumpspeicherwerke, sondern auch Speicher, welche Energie aus-
schliesslich zu Speicherungszwecken vom öffentlichen Netz oder aus einer verbundenen 
Erzeugungsanlage beziehen und diese später am Ort der Entnahme wieder in das öffentli-
che Netz einspeisen, gleich wie die Pumpspeicherung behandelt und somit vom Netzent-
gelt befreit werden. Die Gleichbehandlung von Speichertechnologien ist eine Vorausset-
zung dafür, dass neben Pumpspeicherkraftwerken auch andere Speichertechnologien wie 
Batterien Regelenergie anbieten können. Der Zusatznutzen wäre, dass weniger Speicher 
benötigt werden für dieselbe Leistung, wenn auch Speicher mit Endverbraucherin oder 
Endverbraucher für die Netzstabilisierung genutzt werden. 

 
 
9. Teilrevision der Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den 
anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz 
 

• Der Gesetzgeber wollte bei der Beratung Artikel 17 Absatz 6 StromVG nicht nur für grenz-
überschreitende Kapazitäten gelten lassen, die nach Inkrafttreten des StromVG geschaffen 
wurden, sondern auch für ab 1. Januar 2005 erstellte Leitungen. Diese obsolet gewordene 
Bezugnahme auf Sachverhalte vor 2007 wurde aus dem Gesetz entfernt. Dementsprechend 
soll sie in Artikel 1 Absatz 3 unter gleichzeitiger Anpassung von Absatz 2 auch aus der vorlie-
genden Verordnung gestrichen werden. Wir können den vorgeschlagenen Anpassungen zu-
stimmen und haben keine Bemerkungen. 

 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
SP Schweiz 
 

    
 
Christian Levrat      Chantal Gahlinger 
Präsident SP Schweiz      Politische Fachsekretärin SP Schweiz 
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041-00112: Vernehmlassung Verordnungen Strategie Stromnetze 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf die am 8. Juni 2018 eröffnete Vernehmlassung zu den aufgrund des Bundesge-
setzes über den Um- und Ausbau der Stromnetze notwendigen Anpassungen auf Verordnungsstufe. 
 
Nachfolgend unsere Anträge und Bemerkungen zu den konkreten Verordnungsartikeln und zu den Er-
läuterungen. Gerne stehen wir auch für Gespräche zur Verfügung. 
 

1 StromVV 

1.1 Vorbemerkungen 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass im Verordnungsentwurf daran festgehalten wird, dass die Einrech-
nung der Gestehungskosten gemäss Artikel 6 Absatz 5bis StromVG kraftwerksscharf zu erfolgen hat. 
Dazu wird im erläuternden Bericht mangels Niederschlag im Gesetzestext auf die Parlamentsdebatten 
verwiesen, die eine solche Umsetzung durch den Bundesrat nahelegen sollen. Diese Auslegung des 
Gesetzestextes teilen wir nicht. In erster Linie ist auf den Gesetzestext abzustellen und nur dort, wo 
Unklarheiten bestehen, kann zur Hilfe auf die Gesetzesmaterialien zurückgegriffen werden.  
 
Im Ständerat wurde für die Kommission zudem beispielsweise ausgeführt, dass sich die in den Tarif-
anteil eingerechneten Gestehungskosten an einer effizienten Produktion zu orientieren haben, die 
neue Bestimmung kein Freipass für jegliche Kostenverrechnung sei und auch die Angemessenheit zu 

wahren sei (AB 2017 S 989). Im Nationalrat wurde dann für die Kommission u.a. ausgeführt, dass Arti-
kel 6 Absatz 5bis StromVG die Angemessenheit (vgl. Art. 6 Abs. 1 StromVG) und die Verpflichtung zur 
Weitergabe von Preisvorteilen (vgl. Art. 6 Abs. 5 StromVG) ergänzt (AB 2017 N 2127). Der gleiche 
Sprecher fügte wenig später hinzu, dass es ganz wichtig sei, dass man die ersten Worte von Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG lese. Aus der Formulierung werde nämlich klar, dass es durch diese Bestimmung 
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zu keinem Zwangskonsum komme. Aus diesen Ausführungen geht u.E. hervor, dass einige Parlamen-
tarier der Ansicht waren, der Endverbraucher könne wählen, ob er ein Stromprodukt beziehen will, 
dessen Tarifierung auf Artikel 6 Absatz 5bis StromVG basiert, oder nicht. Der im Nationalrat in französi-
scher Sprache informierende Kommissionssprecher kam in seinen Ausführungen ebenfalls nicht auf 
eine kraftwerkssscharfe Umsetzung zu sprechen (AB 2017 N 2127f). Der Nationalrat hat den Bundes-
rat und das BFE aufgefordert, dafür zu sorgen, dass „die Branche hier nicht Schlitzohrigkeit entwickle“ 
(AB 2017 N 2126). Damit ergibt sich insgesamt ein inkonsistentes Bild des gesetzgeberischen Wil-
lens.  
 
Klar wird aus den Materialien lediglich, dass die Angemessenheit der Tarife nicht ausgehebelt werden 
sollte. Die im Erläuternden Bericht erwähnten Voten können somit nicht ohne Berücksichtigung der 
übrigen Materialien und des Gesetzes als Ganzes verstanden werden. Dies ist deshalb von Wichtig-
keit, weil sich vor allem in Bezug auf Einkäufe zu Gestehungskosten die grundsätzliche Frage stellt, 
inwiefern unabhängige Verteilnetzbetreiber im aktuellen Marktumfeld überhaupt Anreiz haben „zu Ge-
stehungskosten einzukaufen“. Neben der Tatsache, dass sie dadurch in den Tarifvergleichen mit an-
deren Netzbetreibern schlechter abschneiden, verbleibt ein Risiko, dass die ElCom die geltend ge-
machten Gestehungskosten nicht in voller Höhe als anrechenbar akzeptiert. Aus diesen Gründen ist 
zu erwarten, dass die Übertragung von Produktion zu Gestehungskosten vorwiegend in Konzern- 
bzw. Beteiligungskonstellationen Anwendung finden wird. Ob im aktuellen Marktumfeld ausserhalb 
solcher Verbindungen zwischen Produzent und Netzbetreiber Anreize bestehen, Energie zu Geste-
hungskosten zu übernehmen, ist nicht absehbar. Von angemessenen Tarifen kann beispielsweise 
dann nicht mehr gesprochen werden, wenn ein Verteilnetzbetreiber im Extremfall Elektrizität aus der 
teuersten PV-Anlage des Produktionsportfolios seiner Schwesterunternehmung einkauft, während 
Elektrizität aus günstiger produzierenden PV-Anlagen anderweitig ohne weiteres beschafft werden 
könnte. Zur Vermeidung einer gänzlichen Abkehr von angemessenen Tarifen beim Vollzug von Artikel 
6 StromVG ist darauf zu achten, dass die teilweise konkurrierenden Ziele in Artikel 6 Absatz 1 
StromVG und Artikel 6 Absatz 5bis StromVG gleichermassen berücksichtigt werden. Von einer kraft-
werksscharfen Abgrenzung ist daher bei der „Regelung der Einzelheiten durch den Bundesrat“ abzu-
sehen. 
 

1.2 Artikel 2 Abs. 2 Bst. d  

Antrag 

d. Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk, 

ausgenommen Schaltfelder beim Übergang zu einem Kernkraftwerk, soweit sie für die Sicherheit des Betriebs 

dieses KernkKraftwerks von Bedeutung sind.  

 

Begründung  

Die beantragte Präzisierung verdeutlicht, dass sich der Nebensatz «soweit sie für die Sicherheit des 

Betriebs des Kraftwerks von Bedeutung sind.» auf die von der Ausnahmeregelung im zweiten Teilsatz 
betroffenen Kernkraftwerke bezieht und verbessert damit die Lesbarkeit der Norm. 

 

1.3 Artikel 4 Abs. 2 Bst. a 

Antrag 

Er darf die Elektrizität der einzelnen höchstens zu durchschnittlichen Gestehungskosten aller der Erzeugungsan-

lagen des Kraftwerkparks, die erneuerbare Energien im Inland nutzen, höchstens zu ihren Gestehungskosten ein-

rechnen. Dieser Betrag darf nicht über den Gestehungskosten einer effizienten Produktion liegen. 

 

Begründung 

Der Fassung im Entwurf fehlt die gesetzliche Grundlage, es ist keine isolierte Unterstützung der je-
weils teuersten Produktionskapazitäten beabsichtigt gewesen. Vielmehr ergibt sich aus dem Wortlaut, 
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dass die Gestehungskosten der im Inland produzierten erneuerbaren Energien insgesamt massge-
bend sind. Zudem steht die aktuell in der Verordnung zum Ausdruck kommende Auslegung des Ge-
setzes in einem starken Spannungsverhältnis zu Artikel 6 Absatz 1 StromVG (vgl. auch Vorbemerkun-
gen). 

 

1.4 Artikel 4c Absatz 1 

Antrag 

1 Auf Verlangen der ElCom weist der Verteilnetzbetreiber nach, dass bei der Lieferung von Elektrizität nach Arti-

kel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl für eigene als auch für andere Erzeugungsanlagen je Anlage höchstens die 

Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 in den Tarifanteil für die Energielieferung eingerechnet worden sind. Gelingt 

der Nachweis nicht, so dürfen die Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG eingerechnet werden. 

Begründung 

In Bezug auf den Antrag auf Streichung von «je Anlage» verweisen wir auf die Begründung zu Artikel 
4 Absatz 2 Buchstabe a sowie die Vorbemerkungen. 

Allenfalls in Betracht gezogen werden könnte, ob im Bereich der Solarproduktion zur Reduktion des 
administrativen Aufwands für den Nachweis eine Regelung zu prüfen wäre, wonach man für kleine 
und mittlere PV-Anlagen den Nachweis analog zum KEV- bzw. zum Einspeisevergütungssystem mit 
den anlagespezifischen Angaben zu Leistung und Inbetriebnahmezeitpunkt sowie mit Informationen 
zu erhaltenen Fördergeldernerbringen kann. 

 

1.5 Artikel 5b Absatz1  

Antrag 

Streichen. 

 

Begründung 

Nach Artikel 9b Absatz 3 StromVG legt die ElCom Mindestanforderungen fest und nicht der Bundes-
rat. Sie wird dies im Rahmen ihrer Tätigkeiten in geeigneter Weise tun. 

 

1.6 Artikel 13b 

Antrag 

Neufassung gemäss nachstehender Begründung 

 

Begründung 

Im Sinne einer einheitlichen Förderstruktur und Koordination der verschiedenen Förderinstrumente 
erscheint es sinnvoll, wenn das BFE die Anforderungen an die Dokumentation innovativer Massnah-
men festlegt. Damit kann gewährleistet werden, dass die vom Bundesrat mit der Dokumentation und 
der Veröffentlichung verfolgten Ziele erreicht werden und es können Doppelspurigkeiten mit den vom 
BFE bei den weiteren Förderprogrammen verfolgten Ziele vermieden werden (vgl. Art. 32 EnG i.V.m. 
Art. 19 ff. EnV; Art. 47 ff. EnG i.V.m. Art. 52 ff. EnV). Auch haben die ElCom und das Fachsekretariat 
der ElCom kein Fachwissen auf dem Gebiet der innovativen Massnahmen für intelligente Netze oder 
beschäftigen sich vertieft mit diesen Themen, weshalb hier eine Zuständigkeit der ElCom nicht sach-
gerecht wäre. 

Zudem soll bei der Neufassung der Bestimmungen berücksichtigt werden, dass der Gesetzeswortlaut 
eine Anrechenbarkeit der Kosten innovativer Massnahmen für intelligente Netze nur im Ausnahmefall 
vorsieht. Würde beispielsweise die Anrechenbarkeit vom BFE auf Gesuch hin bewilligt, könnte bei der 
Beurteilung der Gesuche sichergestellt werden, dass die gleichen innovativen Massnahmen nicht 
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mehrfach parallel getestet werden und somit die anfallenden Lernkosten nicht mehrfach den Endver-
brauchern belastet werden. Mit der Bewilligung eines Gesuchs könnte der jeweilige Netzbetreiber der 
ElCom gegenüber die Anrechenbarkeit der vom BFE bewilligten Kosten ohne viel Aufwand nachwei-
sen. Damit würden nicht nur die Vorgaben aus dem Gesetz besser umgesetzt, sondern die Förderung 
innovativer Massnahmen für intelligente Netze wird auch noch deutlich effizienter. 

1.7 Artikel 31i Absatz 4 

Weder aus dem Gesetzestext selber noch aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich ein vier Jahre dau-
erndes Recht, Endverbraucher mit Grundversorgung nach den Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG zu beliefern. Die Gesetzesbestimmung enthält lediglich eine zeitliche Befristung, indem es 
auf das Auslaufen der Bestimmungen über die Marktprämie abstellt. Sollte das Recht, Endverbrau-
cher mit Grundversorgung nach den Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG zu beliefern, 
schon für einen Zeitraum vor Inkrafttreten von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG zugestanden werden, 
ergibt sich vorübergehend die Situation, dass keine gesetzliche Grundlage für eine derartige Verle-
gung der Kosten besteht. Damit soll das Gesetz Anwendung auf einen sich schon verwirklichten 
Sachverhalt finden, womit es zu einer echten Rückwirkung kommen würde. Da sich Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG aber belastend auswirkt, ist dies ohne formell-gesetzliche Grundlage grundsätzlich unzu-
lässig (BGE 138 I 189, E. 3.4; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 4. Auflage, Bern 2014, § 24 Rz. 23 ff.). Aufgrund dieser Überlegungen regen wir an, 
das Recht, Endverbraucher mit Grundversorgung nach den Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG zu beliefern, auf Verordnungsstufe frühestens ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von Arti-
kel 6 Absatz 5bis StromVG zu gewähren. Weiter regen wir an, diesen Punkt mit dem Bundesamt für 
Justiz eingehend abzuklären. 

 

2 LeV 

2.1 Artikel 11c Absatz 1 

Antrag 

Wir beantragen, dass der Umgang mit Teilverkabelungsvarianten im Zusammenhang mit dem Mehrkostenfaktor 

klar geregelt wird. 
 

Begründung 

In Artikel 11 c Absatz 1 LeV wird der Mehrkostenfaktor definiert als Verhältnis zwischen den voraus-
sichtlichen Gesamtkosten eines Erdkabels und den voraussichtlichen Gesamtkosten einer Freileitung. 
In der Praxis zeigte sich in der Vergangenheit jedoch, dass häufig auch Teilverkabelungslösungen ge-
prüft respektive realisiert werden. Mit der vorliegenden Formulierung ist unklar, wie mit Teilverkabelun-
gen umgegangen werden soll. Diese Unklarheit kann beim Projektanten sowie bei den involvierten 
Behörden zu unnötigen Diskussionen und Verzögerungen führen. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 
Freundliche Grüsse 
 
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom 
 

 
 
Carlo Schmid-Sutter 
Präsident 

Renato Tami 
Geschäftsführer  
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Strategie Stromnetze – Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

 

 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 haben Sie die ENHK eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung zu 

den Änderungen auf Verordnungsstufe im Zusammenhang mit der Strategie Stromnetze Stellung zu 

nehmen, wofür wir Ihnen bestens danken. 

 

Entwurf Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) 

Art. 11 Abs. 1 

Dass die «massgebenden Vorschriften über den Natur- und Heimatschutz sowie den Landschafts-, 

Umwelt- und Gewässerschutz» zu beachten sind, ist eine Selbstverständlichkeit. Es erscheint daher 

überflüssig, sogar irritierend, dies in der Verordnung über elektrische Leitungen noch explizit festzule-

gen. 

 

Art. 11 b, Abs. 1 und 2 

Wie die ENHK in ihrer Stellungnahme vom 14. Januar 2016 im Rahmen der zweiten Ämterkonsultati-

on zur Botschaft zum Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze, Ergebnis des Ver-

nehmlassungsverfahrens zur Strategie Stromnetze und Entwurf der Vorlage festgehalten hat, erachte-

te sie bereits die Festlegung des Mehrkostenfaktors auf maximal 3.0 als deutlich zu tief. Dass nun der 

Mehrkostenfaktor nicht einmal ausgeschöpft wird, sondern noch wesentlich tiefer, nämlich bei 1.75, 

angesetzt werden soll, ist aus Sicht der Kommission nicht akzeptabel. Die diesbezüglichen Ausfüh-

rungen in den Erläuterungen sind für die Kommission nicht nachvollziehbar bzw. nicht überprüfbar. 
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In Fällen, in denen ein schwerer Konflikt einer geplanten Stromleitung unter 220 kV mit den Schutzzie-

len eines Inventarobjekts nach Art. 5 NHG vorliegt, muss die Möglichkeit bestehen, dass auch bei 

Überschreitung des Mehrkostenfaktors eine Erdverkabelung zur grösstmöglichen Schonung der 

Landschaft oder des Ortsbildes gemäss Art. 6 NHG realisiert werden kann. Dies bedeutet nicht, dass 

jede Hochspannungsleitung zwingend als Erdkabel realisiert werden muss. Nach wie vor soll darauf 

verzichtet werden, wenn der Schaden an den Natur- und Landschaftswerten durch eine Verkabelung 

grösser ist als durch den Bau einer Freileitung. 

 

Antrag: Der maximale Mehrkostenfaktor von 3.0 ist im Sinne der von Art. 6 NHG geforderten 

grösstmöglichen Schonung mindestens für Leitungsvorhaben innerhalb von BLN- und ISOS-

Objekten vollständig auszuschöpfen. 

 

Die ENHK dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bittet um die Berücksichtigung ihrer An-

liegen bei der weiteren Bearbeitung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK 

   
Dr. Heidi Z’graggen Fredi Guggisberg   

Präsidentin Sekretär  
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Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und  
Wasserrecht 
3003 Bern 
strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 
 

Herisau, den 1. Oktober 2018 
 
Strategie Stromnetze, Änderungen auf Verordnungsstufe; Stellungnahme im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit, zum Entwurf der Vorlage Strategie Stromnetze, Änderungen auf Verordnungsstufe, Stel-
lung nehmen zu können, bedanken wir uns. Gerne beteiligen wir uns namens der Mitglieder der Konferenz der 
Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) an diesem Vernehmlassungsverfahren.  
 
Art. 11 Leitungsverordnung (LeV) 
In Art. 11 ist die Berücksichtigung des Landschafts- und Umweltschutzes thematisiert. Dabei werden im Spe-
ziellen die Ersatzmassnahmen erwähnt. Die vorgeschlagenen Möglichkeiten für Ersatzmassnahmen können 
wir unterstützen. Mit diesen Massnahmen ist eine effektive Verbesserung realisierbar, falls die Kompensation 
einer Restbeeinträchtigung notwendig wird.  
Antrag: Die Formulierungen in Art. 11 sind beizubehalten, auch wenn von anderer Seite eine Anpas-
sung verlangt würde.  
 
Art. 11b Abs. 2 LeV 
In Art. 11b Abs. 2 wird ein Mehrkostenfaktor von 1.75 vorgeschlagen. Dem gegenüber sieht Art. 15c Abs. 2 
des Elektrizitätsgesetzes einen Mehrkostenfaktor von bis zu 3 vor. Aus folgenden Gründen fordern wir einen 
Mehrkostenfaktor von 2.5. 
- Mit Verkabelungsprojekten kann die Landschaftsqualität im Normallfall besser erhalten und die Natur bes-

ser geschützt werden.  
- Wenn das Ziel der Stromnetzstrategie nach einer grundsätzlichen Verkabelung des Verteilnetzes – unter 

Einhaltung eines bestimmten Mehrkostenfaktors (MKF) – effektiv und effizient erreicht werden soll, ist ein 
höherer MKF notwendig.  

- Verkabelungsprojekte weisen in der Bevölkerung eine klar grössere Akzeptanz auf als Luftleitungsprojekte. 
Dies bedeutet, dass bei Luftleitungsprojekten Verzögerungen aufgrund von Einsprachen und Beschwerden 
zu erwarten sind, was letztlich auch zu Mehrkosten führen kann.  

- Auf der Kostenseite dürfen nicht nur die Erstellungskosten berücksichtigt werden. Es sind auch die Unter-
haltskosten zu beachten. Im Normalfall dürfte der Unterhalt bei verkabelten Leitungen geringer sein als bei 
Luftleitungen. Insbesondere Witterungseinflüsse können bei verkabelten Leitungen weitgehend ausge-
schlossen werden.  

Antrag: In Art. 11b Abs. 2 ist der Wert des Mehrkostenfaktors auf 2.5 zu setzen.  
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Art. 30 
In Art. 30 werden für bestehende Tragwerke Vorkehrungen gefordert, so dass Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können. Zudem sind in vogelsensiblen Gebieten neue Leitungen so zu planen und zu 
erstellen, dass das Kollisions- und Stromschlagrisiko für Vögel verhindert wird. Diese Formulierungen unter-
stützen wir ausdrücklich.  
Antrag: Die klaren Formulierungen in Art. 30 sind beizubehalten, auch wenn von anderer Seite eine 
Anpassung verlangt würde.  
 
 
Wir bitten Sie, unsere Anträge und diejenigen der Kantonalen Natur- und Landschaftsfachstellen bei der 
Überarbeitung der Verordnungen zu berücksichtigen. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen unsere Geschäfts-
stelle jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) 
 

 
 
Martina Brennecke 
Vorstandsmitglied und zuständig für Vernehmlassungen 
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Konferenz der Kantonalen Geoinformationsstellen 

Conférence des Services Cantonaux de Géoinformation 

Conferenza dei Servizi Cantonali per la Geoinformazione 

Conferenza dais posts Chantunals da Geoinfurmaziun 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und 

Wasserrecht 

CH-3003 Bern 

Basel, 28.09.2018 

Stellungnahme der KKGEO zur Strategie Stromnetze 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Strategie der Stromnetze. Die 

vorliegende Stellungnahme der Konferenz der Kantonalen Geoinformationsstellen (KKGEO) erfolgte 

in Absprache mit der Geschäftsstelle der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK). 

Die Strategie Stromnetze beinhaltet umfangreiche Anpassungen auf Verordnungsebene. Wir 

beschränken uns bei unseren Ausführungen auf den uns betreffende Bereich der kantonalen 

Geoinformation, welche über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 

(ÖREB-Kataster) und durch die Teilrevision der Verordnung über Geoinformation (Geo IV; SR 510.620) 

direkt betroffen ist. 

Rückmeldungen zur Teilrevision der Verordnung über Geoinformation: 

Wir begrüssen die Aufnahme der ,,Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung 

von 220 kV oder höher" und der ,,Baulinien Starkstrornanlagen" in den Katalog der 

Geobasisdaten nach Bundesrecht. 

Die beiden Geobasisdaten sollten dabei jedoch nicht bereits als Gegenstand des ÖREB­ 

Katasters bezeichnet werden. Die Aufnahme von Geobasisdaten in den ÖREB-Kataster kann 

nur über die vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 

Sport (VBS) zu erlassende Strategie zum ÖREB-Kataster 2019-2023 und den nachfolgenden 

Umsetzungsmassnahmen erfolgen. Die mit der Verordnungsanpassung vorgesehene direkte 

Aufnahme als ÖREB-Katasterthemen würde bewirken, dass die Kantone diese Themen nach 

Inkrafttreten der Teilrevision GeolV per sofort als neuen ÖREB-Themen im ÖREB-Kataster 

führen müssten. Dies ist nicht praktikabel und widerspricht aber der gängigen Praxis und den 

Abmachungen mit dem Bundesamt für Landestopografie. 

Wir begrüssen grundsätzlich die Aufnahme der ,,Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung 

von über 36 kV11 in den Katalog der Geobasisdaten nach Bundesrecht. Mit der amtlichen 

Vermessung, den Werkplänen elektrische Kabelleitungen (ID 92) sowie den in verschiedenen 

Kantonen gesetzlich verankerten Leitungskatastern (oftmals basierend auf dem Modell 

LKMap der SIA) sind bereits etliche Leitungsdaten erfasst und werden regelmässig 

nachgeführt. Das BFE muss bei der Festlegung des minimalen Geodatenmodells (MGDM) 
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sicherstellen, dass Synergien mit den bestehenden Modellen genutzt werden und 

Datenredundanzen vermieden werden. 

Da in mehreren Kantonen bereits gesetzliche Grundlagen zu einem Leitungskataster und 

somit etablierte Prozesse der Datenlieferung zwischen den Werkbetreiber und den Kantonen 

bestehen, empfiehlt es sich, diese zu berücksichtigen. Die zuständige Stelle sollte somit bei 

den Kantonen liegen, so dass etablierte Kanäle der Datenlieferung - u.a. über die 

Aggregationsinfrastruktur der Kantone1 - genutzt werden können. 

Wir danken für die Berücksichtigung der Anliegen der KKGEO. Für Fragen steht ihnen Herr Mathias 

Ritter, Leiter der Geschäftsstelle KKGEO, gerne zur Verfügung. 

/1-~ 
Simon Rolli 
Präsident KKGEO 

Dr. Mathias Ritter 
Leiter Geschäftsstelle 

Kopie per E-Mail an: 

Geschäftsstelle BPUK 

1 
www.geodienste.ch 
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Per Mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

Bern, 27. September 2018 

Strategie Stromnetze: Verordnungsrevisionen 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, zu den Verordnungsrevisionen der Strategie Strom-

netze Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen 

Gemeinden und Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölke-

rung. Städte und Gemeinden sind vielfach Eigentümer eines kommunalen Energieversorgungsunter-

nehmens (EVU) und dadurch auch Eigentümer eines grossen Teils des Schweizer Verteilnetzes. 

Der Städteverband unterstützte bereits die meisten Neuerungen der Strategie Stromnetze (auf Geset-

zesstufe), mit der u.a. die Bewilligungsverfahren optimiert werden sollen. Die vorliegenden Vorschläge 

für die Anpassungen auf Verordnungsstufe beurteilen wir insgesamt positiv. Besonders begrüsst wird 

die Festlegung des Mehrkostenfaktors auf 1,75 (Art. 11b Abs. 2 LeV), wobei einzelne Mitglieder eine 

Erhöhung des Faktors auf 2,5 fordern. Auch die Bestimmungen für die Anrechenbarkeit von innovati-

ven Massnahmen für intelligente Netze stossen auf ein positives Echo.  

Kritisiert wird jedoch, dass gemäss Art. 2 Abs. 3 StromVV lediglich die Energieentnahme für Pump-

speicherkraftwerke vom Netznutzungsentgelt befreit ist. Wir beantragen deshalb, dass Art. 2 Abs. 3 

StromVV in der Form geändert wird, dass alle Speichertechnologien vom Netznutzungsentgelt befreit 

werden.  

Zu den übrigen Anpassungen haben wir keine Bemerkungen. Wir danken Ihnen für die Berücksichti-

gung unserer Stellungnahme. 
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Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 
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Strategie Stromnetze: Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zu den Verordnungsrevi-

sionen zur Strategie Stromnetze. 

 

economiesuisse vertritt als Dachverband der Schweizer Wirtschaft rund 100'000 Unternehmen jeglicher 

Grösse mit insgesamt 2 Millionen Beschäftigten in der Schweiz. Unsere Mitglieder umfassen 100 Bran-

chenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie Einzelfirmen. Sämtliche dieser Unternehmen nut-

zen Energie für die Bereitstellung ihrer Dienste und Produkte und sind dabei auf eine zuverlässige und 

kompetitive Versorgung ohne Unterbruch angewiesen. Eine bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung der 

Stromnetze ist hierfür essentiell. 

 

economiesuisse begrüsst die vorliegenden Verordnungsrevisionen, da damit Präzisierungen vorge-

nommen werden, welche sich grösstenteils an den geltenden Rechtsgrundlagen des im Dezember 

2017 vom Parlament angepassten Bundesgesetzes über den Um- und Ausbau der Stromnetze (Strate-

gie Stromnetze) orientieren und somit in Einklang stehen mit den Absichten des Gesetzgebers.  

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Stromversorgung nehmen die Netze bei der Anbin-

dung von Produktionsanlagen und Verbrauchern eine zentrale Funktion ein. Als wichtigsten Punkt er-

achten wir deshalb – wie bereits auf Gesetzesebene – die Verfahrensbeschleunigungen für den drin-

gend notwendigen und zeitgerechten Um- und Ausbau des schweizerischen Netzes. Nur mit einer Be-

schleunigung der Verfahren kann den künftigen Herausforderungen an ein Übertragungsnetz Rech-

nung getragen werden. Ein beschleunigter Netzausbau dient der Versorgungssicherheit. Zudem sind 

die Netze und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen wichtige Kostentreiber im Stromver-

sorgungssystem. Der Ausbau der Netzinfrastruktur muss daher möglichst bedarfsgerecht erfolgen. 

 

Gleichbehandlung aller Speichertechnologien (Art. 2 Abs. 3 StromVV): Ein liquider Markt benötigt für 

Flexibilitäten eine Gleichbehandlung von Speichertechnologien. Dies ist mit dem Art. 2 Abs. 3 in der 
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StromVV nicht der Fall. Mit dieser Regelung würden ausschliesslich Pumpspeicherkraftwerke vom 

Netzentgelt befreit. Damit würden Marktverzerrungen geschaffen, die es zu verhindern gilt. Aus der 

Sicht von economiesuisse sollten alle Speichertechnologien gleichbehandelt werden. Nur so können 

auch andere Speichertechnologien Regelenergie anbieten, was letztendlich auch eine positive Wirkung 

auf die Versorgungssicherheit hat. Daher beantragen wir eine Streichung vom Art. 2 Abs. 3 in der 

StromVV. 

 

Öffentlichkeitsarbeit der Kantone (Art. 6b StromVV): Da Netzausbau und -neubau immer wieder auf 

massiven Widerstand in der Bevölkerung stossen, ist die Kommunikation resp. die Öffentlichkeitsarbeit 

hierfür zentral. Informationen an die Öffentlichkeit vor Ort und glaubwürdige Absender sind in diesem 

Fall sehr wichtig. Der Bund und die Kantone sind in diesem Fall häufig ein glaubwürdigerer Absender 

als die Netzbetreiberin Swissgrid. Deshalb sollten für den notwendigen Netzausbau auch das BFE und 

die Kantone eine proaktive Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit Swissgrid übernehmen und 

ihre Kommunikation gemeinsam abstimmen. Damit der notwendige Netzausbau auch wirklich zustande 

kommt resp. die Akzeptanz dafür erreicht werden kann, ist Aufklärungsarbeit und ein Engagement der 

genannten Akteure nötig. Dem wird aus unserer Sicht mit der vorliegenden Verordnungsrevision nicht 

genügend Rechnung getragen. 

 

Landschafts- und Umweltschutz (Art. 11 LeV): Mit dem Grundsatz einer Verkabelung verbunden mit ei-

nem Mehrkostenfaktor als Entscheidkriterium kann die Investitions- und Planungssicherheit erhöht wer-

den. Beim Entscheid für die Erdverkabelung gegenüber einer Freileitung ist darauf zu achten, dass die 

volkswirtschaftlichen Kosten des Gesamtnetzes nicht in die Höhe schnellen. Nun wird im Art 11b LeV ein 

maximaler Mehrkostenfaktor von 1,75 vorgeschlagen. Dieser Mehrkostenfaktor ist aus unserer Sicht ver-

nünftig und führt nicht zu einer befürchteten Kostenexplosion.  

 

Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren (Art. 9c VPeA): Wie bereits eingangs erwähnt, sind die 

in der Strategie Stromnetze angestrebten Verfahrenserleichterungen und somit -beschleunigungen der 

wichtige Kern der Vorlage. Bei den in Artikel 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnet-

zes sind Verfahrenserleichterungen notwendig. Beim Plangenehmigungsverfahren können die Kantone 

sicherstellen, dass die öffentlichen Interessen und die Einhaltung von Vorgaben gewahrt werden. Es ist 

ausreichend, dass allein die kantonalen Behörden die Beurteilungen vornehmen. Deshalb ist der Begriff 

‘grundsätzlich’ im Art. 9c zu streichen, da er einen unnötigen Interpretationsspielraum offenlässt, mit dem 

die angestrebten Verfahrenserleichterungen wieder untergraben werden könnten. Damit könnten nämlich 

unnötigerweise die Bundesbehörden einbezogen werden und das Verfahren würde sich verlängern. Auf 

eine Anhörung der Fachbehörden des Bundes soll hier deshalb verzichtet werden. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

economiesuisse 
 

  

Kurt Lanz 

Mitglied der Geschäftsleitung 

 

Beat Ruff 

Stv. Leiter Bereich Infrastruktur, 

Energie und Umwelt 
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Verordnungspaket Strategie Stromnetze: Änderung der Stromversorgungsverordnung 
(StromVV), Leitungsverordnung (LeV), Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren 
(VPeA) 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 8. Juni 2018 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für 
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit ver-
nehmen zu lassen. 

 

Grundsätzliche Erwägungen 

Die Landwirtschaft ist von den Änderungen der vorliegenden Verordnungen zu Leitungen, Plangenehmigungs-
verfahren, sowie Stromversorgung mehrfach betroffen. Elektrische Leitungen führen oftmals durch Landwirt-
schaftsland, wobei deren Verlegung, sei es unterirdisch oder oberirdisch, jeweils einen Fremdkörper bei der 
Nutzung des Landwirtschaftslandes darstellt. Oftmals treten wegen der elektrischen Leitung durch Landwirt-
schaftsland nachteilige Auswirkungen auf: Ertragsausfälle und Mehraufwendungen wegen Störungen der Be-
wirtschaftung.  

Die Bestimmungen zum Plangenehmigungsverfahren, zum Bau und Betrieb, sowie zu den Bauvorhaben Dritter 
haben direkten Einfluss auf die Rechte von Grundeigentümern, bzw. ob diese gewährleistet sind, oder tangiert 
werden.  

Gleichzeitig leistet die Landwirtschaft über die Bereitstellung von Strom aus PV, Biogas und Wind einen wach-
senden Beitrag zur Energieproduktion erneuerbarer Energien des Landes. Der vorliegende Entwurf der Strom-
versorgungsverordnung regelt unter anderem Rahmenbedingungen für die Einspeisung von Strom aus landwirt-
schaftlichen Biogas – und Photovoltaikanlagen, weswegen wir uns in Absprache mit unseren entsprechenden 
Partnern zu einigen der angepassten Artikeln ebenfalls äussern.  

Bei der vorliegenden Stellungnahme zu den Revisionsvorschlägen setzen wir uns für eine stärkere Berücksichti-
gung der landwirtschaftlichen Interessen bei der Bewirtschaftung des Kulturlandes, sowie für den Schutz des 
Grundeigentums ein. Weiter möchten wir sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, 
dass die dezentrale landwirtschaftliche Stromproduktion, – einspeisung und –vermarktung von Produzenten von 
Elektrizität aus Photovoltaik, Biogas und Wind in der Praxis immer machbarer wird.  

Sofern wir keine Bemerkungen machen, sind wir mit dem Inhalt des entsprechenden Artikels einverstanden.  

Eidgenössisches Departement für Umwelt 
Verkehr Energie und Kommunikation UVEK, 
Bundesamt für Energie, Sektion Elektrizitäts-, 
Rohrleitungs- und Wasserrecht, 
Frau Bundesrätin Leuthard 
3003 Bern 

Brugg, 4. September 2018 

Zuständig: Fabienne Thomas 
Sekretariat: Ursula Boschung 
Dokument: 20180904_SN_Strat_Stromnetze_SBV 
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Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25) 

Die VPeA regelt das Plangenehmigungsverfahren für die Erstellung und Änderung von Hochspannungsanlagen, 
grösseren Energieerzeugungsanlagen und bewilligungspflichtigen Schwachstromanlagen. Diese enthält Bestim-
mungen u. a. zum Sachplanverfahren, zum Plangenehmigungsverfahren, zum Bau und Inbetriebnahme einer 
Anlage sowie zu weiteren Pflichten von Leitungseigentümern. 

Mit der Revision sollen Bestimmungen aufgehoben werden, die wegen des Bundesgesetzes Strategie Stromnet-
ze nicht mehr notwendig sind. Weiter sollen eine zweckmässigere Gliederung erfolgen und Unklarheiten ausge-
räumt werden. Zudem sollen Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht und Verfahrenserleichterungen ge-
regelt werden.  

Art. 1a, Sachplanpflicht 

Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass die Bestimmungen zum Sachplanverfahren sich primär an die 
nationale Netzgesellschaft (Swissgrid AG) sowie an Bund und Kantone richten und Entscheide im Sachplanver-
fahren lediglich behördenverbindlich sind. Daher ist es umso wichtiger, dass in den Bestimmungen zum Sach-
planverfahren allen berührten Interessen aufgenommen und beurteilt werden. Auch wenn Entscheide im Sach-
planverfahren lediglich behördenverbindlich sind, setzen sie den Rahmen für die späteren grundeigentümerver-
bindlichen Entscheide. Es muss vermieden werden, dass im Sachplanverfahren ein Entscheid gefällt wird, der 
dann später im grundeigentümerverbindlichen Verfahren nicht mehr geändert werden kann (da "Sachzwang"), 
obwohl berechtigte Interessen eine Änderung verlangen würden. Wir schlagen daher vor, dass bei der Prüfung 
eine Interessenabwägung vorgenommen werden muss und das Ergebnis in einem Bericht veröffentlicht werden 
soll.  

Beim Vergleich der geplanten mit der bisherigen Situation sollen neben den Auswirkungen auf Raum und Um-
welt insbesondere auch die Auswirkungen auf die Nutzung des Grundrechtes der Eigentumsfreiheit berücksich-
tigt werden. Dazu gehört auch die Prüfung, ob mit dem neuem Vorhaben andere Leitungen eingespart werden 
können, z. B. mit Abstimmung auf Bedarf usw. (ähnlich Auszonung bei Einzonung). Zudem soll geprüft werden, 
ob ein Vorhaben rechtlich gesichert werden kann. Falls die rechtliche Sicherstellung nur mit Enteignungen vor-
genommen werden kann, ist ein Vorhaben weniger geeignet als ein Vorhaben, das bereits rechtlich gesichert ist. 
Ist die bisherige Situation nur für eine beschränkte Dauer bewilligt worden, ist der Grund für die beschränkte 
Dauer mit zu berücksichtigen. Wenn damals eine beschränkte Dauer bewilligt wurde, weil von einem abneh-
menden Bedarf oder von einer nur beschränkten Dauer des Eingriffes ins Grundeigentum, da später eine andere 
Linienführung als möglich erachtet wurde, ausgegangen wurde, besteht im Vergleich sehr wohl eine zusätzliche 
Auswirkung auf Raum und Umwelt. 

In den Erläuterungen werden Beispiele zur bisherigen Praxis, was als nicht erheblich eingestuft wurde, aufge-
zählt: Erhöhung der Spannung ohne substanzielle Erhöhung der Masten; Verlegung einer Freileitung auf einer 
Länge von zwei oder drei Spannweiten. In allen diesen Fällen sind jedoch Grundeigentümerinteressen betroffen. 
Damit dieses Grundrecht gewährleistet wird, muss es einerseits bei der Beurteilung, ob eine Sachplanpflicht 
besteht, und andererseits auch bei der Beurteilung einer Ausnahme (siehe unten Art. 1b) berücksichtigt werden. 

 

Art. 1a, Abs. 1 und 2: 

1 Das Bundesamt für Energie (BFE) prüft, ob ein Vorhaben betreffend eine Leitung mit einer Nennspannung 
von 220 kV oder höher in einem Sachplan festgesetzt werden muss (Sachplanpflicht). Es erhebt dazu alle 
berührten Interessen, würdigt sie im Hinblick auf Ziel und Zweck des Sachplanes und wägt sie gegeneinan-
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der ab. Insbesondere wird geprüft, ob mit dem Vorhaben eine andere Leitung aufgehoben werden kann. 
Das Ergebnis wird in einem Bericht veröffentlicht. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen oder auf Antrag 
des Inspektorats oder der Gesuchstellerin. Das BFE kann von der Gesuchstellerin geeignete Unterlagen ver-
langen. 

2 Es vergleicht die bestehende mit der geplanten Situation, um die Auswirkungen des Vorhabens auf Raum 
und Umwelt sowie auf besonders betroffene Grundrechte und die rechtliche Sicherstellung zu prüfen. Es 
berücksichtigt dabei auch die früheren Gründe zur Bewilligung der bestehenden Anlage. 

 

Art. 1b, Ausnahmen von der Sachplanpflicht 

Gemäss Vorschlag soll ein Vorhaben ohne Sachplanverfahren genehmigt werden können, wenn die NISV voraus-
sichtlich eingehalten werden kann und keine Zusammenlegung mit anderen Leitungen möglich ist. Ein Sachplan-
verfahren setze eine gewisse Erheblichkeit der Auswirkungen auf Raum und Umwelt voraus.  

Wir teilen diese Einstufung nicht, dies ist eine zu tiefe Hürde für eine Ausnahme. Für das Sachplanverfahren 
einzig auf die Auswirkungen auf Raum und Umwelt abzustellen, trägt den verschiedenen Auswirkungen auf wei-
tere öffentliche Interessen zu wenig Rechnung. Es fehlt z. B. das Ausmass des Eingriffes in das Grundeigentum 
und die Beeinträchtigung von weiteren öffentlichen Interessen wie der Erhalt von Fruchtfolgeflächen. Wenn 
zudem zusätzlich noch Umweltschutzorganisationen angehört werden, die Grundeigentümer aber nicht, stellt 
dies eine Ungleichbehandlung bei der Berücksichtigung der berührten Interessen dar. Allenfalls kann dies ausge-
glichen werden, indem auch eine Begleitgruppe nach Art. 15g Ab. 2 Bundesgesetz über Um- und Ausbau der 
Stromnetze angehört wird. 

Wir schlagen deshalb vor, die Grundeigentümer anzuhören. Neue Leitungen sollen zudem nur ohne Sachplan-
pflicht gebaut werden können, wenn die Grundeigentümer damit einverstanden sind und keine weiteren öffent-
lichen Interessen beeinträchtigt werden. Eine zusätzliche Voraussetzung bei der Verlegung einer bestehenden 
Leitung soll das Einverständnis der von der neuen Leitungsführung betroffenen Grundeigentümer sein.  

Die vorgeschlagenen lit. c und d lehnen wir ab. Wenn eine Leitung nicht in einem Sachplan festgelegt werden 
soll, nur weil sie zu einem grossen Teil in einer Strasse, einem Tunnel oder Stollen geführt wird, dann werden die 
Interessen ungleich gewichtet. Zudem soll eine Beurteilung, ob keine andere Variante möglich ist, nicht durch 
die Gesuchstellerin, sondern durch die Behörde erfolgen, und dafür steht das Sachplanverfahren zur Verfügung.  

 

Art. 1b: 

1 Die folgenden Vorhaben betreffend Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher können 
ohne Festsetzung in einem Sachplan genehmigt werden, wenn die Bestimmungen der Verordnung vom 23. 
Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) voraussichtlich eingehalten wer-
den können, die Grundeigentümer angehört wurden und die Möglichkeiten zur Zusammenlegung mit an-
deren Leitungen oder anderen Infrastrukturanlagen ausgeschöpft wurden: 

a. die Erstellung neuer Leitungen mit einer Länge von fünf Kilometern oder weniger, sofern keine 
Schutzziele von Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht und keine weiteren öf-
fentlichen Interessen beeinträchtigt werden sowie die Grundeigentümer damit einverstanden sind; 

b. der Ersatz, die Änderung und der Ausbau von Leitungen, sofern das Leitungstrassee nicht oder auf 
einer Länge von höchstens fünf Kilometern verschoben wird und Konflikte mit Schutzzielen von 
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Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht durch Ersatzmassnahmen, denen die 
betroffenen Grundeigentümer zugestimmt haben, ausgeglichen werden können; 

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu mindestens 80 Prozent ihrer Länge als Kabel in bestehenden oder 
behördenverbindlich festgelegten Anlagen wie Strassen, Tunnels oder Stollen ausgeführt werden; 

d. Vorhaben, bei denen die Gesuchstellerin anhand von raumplanerischen, umweltrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Abklärungen darlegt, dass keine andere Variante zu bevorzugen ist. 

 

2 Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kantone zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätzlich auch gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen und 
eine Begleitgruppe im Sinne von Art. 15g Abs. 2 Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze 
anhören. Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen entscheidet das BFE, ob ein Sachplanverfah-
ren durchgeführt wer- den muss 

 

Art. 1d, Vorbereitung des Sachplanverfahrens 

Die Gesuchstellerin muss vor dem Sachplanverfahren mit den Kantonen eine Koordinationsvereinbarung ab-
schliessen. Darin sind verschiedene Punkte zu regeln. Aus der Sicht der Landwirtschaft interessieren die Rege-
lungen zu : 

 Schutz von Kulturland und Fruchtfolgefläche FFF 

 Schutz des Grundeigentums 

 Wie ist die Mitwirkung und Information der Gemeinden vorgesehen? Sollen dazu Mindestanforderungen 
definiert werden (z. B. Durchführung einer öffentlichen Informationsveranstaltung)? 

 Welches sind die Kriterien zur Beurteilung des Konflikt- und Optimierungspotenzials? 

(kein Vorschlag für Änderung/Ergänzung des Artikels) 

 

Art. 1e, Einleitung des Sachplanverfahrens 

In Abs. 4 ist vorgesehen, eine projektspezifische Begleitgruppe einzusetzen. Das Anliegen, dass auch Gemeinden 
und private Personen und Organisationen in der Begleitgruppe Einsitz nehmen, wird jedoch nicht aufgenommen. 
Begründet wird dies damit, dass die Interessen einerseits bei der Anhörung bzw. Mitwirkung und andererseits im 
Plangenehmigungsverfahren geltend gemacht werden können. 

Der Einbezug von Gemeinden und privaten Personen oder Organisationen in die Begleitgruppe ist jedoch 
dadurch begründet, dass keine der aufgeführten Stellen und Organisationen das Grundrecht der Eigentumsfrei-
heit vertreten kann. Damit werden wichtige Interessen nicht berücksichtigt, obwohl dies unbestritten berührt 
werden. Die Berücksichtigung dieser Interessen bei der Anhörung bzw. Mitwirkung ist ungenügend, da daraus 
keine Verpflichtung erkennbar ist. Die Berücksichtigung im Plangenehmigungsverfahren ist zu spät, da mit dem 
Argument, das Trassee sei im Sachplanverfahren festgelegt worden, die privaten Interessen zurück gestellt wer-
den. Ein Einbezug von Gemeinden und privaten Personen oder Organisationen in die Begleitgruppe macht hin-
gegen durchaus Sinn, da von dieser Seite einerseits die beeinträchtigten Interessen aufgenommen werden kön-
nen und andererseits dazu Grundsätze für die Würdigung dieser Interessen aufgestellt werden können. Dieser 
Beitrag kann durchaus im Sachplanverfahren berücksichtigt werden, auch wenn z. B. das konkrete Trassee noch 
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nicht bestimmt ist. Der Einwand, damit werde der Sachplanprozess tendenziell verlangsamt und verlängert, ist 
im Hinblick auf eine verträglichere Umsetzung des Vorhabens zurückzuweisen.  

 

Art. 1e, Abs. 4: 

Nach Eingang der Stellungnahmen setzt das BFE innert zwei Monaten eine projektspezifische Begleitgrup-
pe ein, in der folgende Stellen und Organisationen mit je einer Stimme vertreten sind: 

... 

i. jede betroffene Gemeinde oder deren Stellvertreter; 

j. private Personen oder Organisationen, die ein schutzwürdiges Interesse darlegen können, oder de-
ren Vertreter. 

 

Art. 2, Abs. 1, Gesuchsunterlagen 

Art. 2 Abs. 1 ist nicht Bestandteil der Revision. Trotzdem beantragen wir eine Änderung/Ergänzung dieses Absat-
zes. Insbesondere sind diejenigen Unterlagen zu erwähnen, die für den Grundeigentümer von Bedeutung sind. 
Einerseits kann so der Grundeigentümer bei der Planauflage besser abschätzen, wie stark er vom Projekt betrof-
fen ist. Andererseits muss der betroffene Grundeigentümer in einer allfälligen Einsprache im Plangenehmigungs-
verfahren auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleis-
tung geltend machen (Art. 16f EleG). Dies ist ihm aber nur möglich, wenn in den Projektunterlagen auch die be-
rührten Interessen der Grundeigentümer aufgeführt werden. 

Bei der Begründung des Projektes ist insbesondere auch die Interessenabwägung zur gewählten Trasseevariante 
darzulegen.  

Bei der Darstellung der möglichen Einflüsse und der Auswirkungen ist auch die bisherige Nutzung zu beurteilen. 
Bei der landwirtschaftlichen Nutzung von beanspruchtem Kulturland interessieren insbesondere Beeinflussun-
gen der Bodenqualität, Behinderungen der Bewirtschaftung und Auswirkungen auf die Tierhaltung auf dem Land 
und in den Stallgebäuden.  

 

Art. 2, Abs. 1: 

... 

b. die Begründung des Projektes, einschliesslich der Abwägung aller berührten Interessen bezüglich Tras-
seewahl sowie bezüglich Standort und Ausdehnung von Nebenanlagen; 

c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte, einschliesslich der notwendigen Sicherheitsabstände zur Anlage; 

d. mögliche Einflüsse auf oder durch andere Anlagen, oder Objekte oder Nutzungen; 

e. die Auswirkungen auf die Umwelt, und die Landschaft und die bisherige Nutzung des Grundeigentums; 

... 

h. die Beschreibung des Projektes, einschliesslich des Rückbaus nach Ausserbetriebnahme der Anlagen; 
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i. das Verzeichnis der durch Bau und Betrieb beanspruchten Grundstücke mit Angabe der definitiv und 
temporär beanspruchten Fläche pro Grundstück sowie insbesondere den Flächen je Grundstück mit 
Nutzungsbeschränkungen im Sicherheitsabstand zur Anlage; 

j. die Darstellung der rechtlichen Sicherung der Anlagen und der Landbeanspruchung. 

 

Art. 2, Abs. 1bis 

Mit diesem Abschnitt soll ausserhalb einer Bauzone ein Anschluss ans Elektrizitätsnetz erst vorgenommen wer-
den, wenn ein rechtskräftiger Entscheid des Kantons über die Zulässigkeit vorliegt.  

Die Klärung ist offenbar nur im zeitweise besiedelten Gebiet von Bedeutung. Allenfalls ist zu prüfen, diese An-
forderung nur auf die kritischen Fälle einzuschränken, und nicht für alle Vorhaben ausserhalb der Bauzone.  

Allerdings stellen sich weitere Fragen: Soll dies auch gelten, wenn eine bestehende Leitung verlegt werden soll? 
Oder bei der Liegenschaft keine Nutzungsänderung vorgekommen ist (weil die Liegenschaft bisher schon länger 
ganzjährig bewohnt wurde)? Wer trägt die Kosten der Bewilligung und eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens? 
Zudem ist ein rechtskräftiger Entscheid nicht das alleinige Kriterium, sondern nur ein Teil der Plangenehmi-
gungsprüfung (auch mit rechtskräftigem Entscheid kann die Plangenehmigung abgelehnt werden). Daher könnte 
dies auch in die Anforderung von Art. 2 Abs. 1 lit. f (Abstimmung mit Kantonen) eingebunden und gemäss Art. 5 
Abs. 1 (Stellungnahme der Kantone) verlangt werden.   

 

Art. 2 Abs. 1bis: 

Bei Vorhaben, die den Bau von elektrischen Anlagen für den erstmaligen Anschluss von Liegenschaften o-
der Siedlungen im nur zeitweise besiedelten Gebiet ausserhalb der Bauzonen an das Elektrizitätsnetz zum 
Gegenstand haben, ist den Unterlagen ein rechtskräftiger Entscheid des Kantons beizulegen, wonach der 
Anschluss zulässig ist.  

 

Art. 9a, Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht 

Die Änderung sieht vor, dass neben Instandstellungsarbeiten auch geringfügige technische Änderungen an Anla-
gen ohne Plangenehmigung vorgenommen werden können. Begründet wird dies damit, dass keine schutzwürdi-
gen Interessen, auch von Dritten, berührt seien. 

Es trifft nicht zu, dass bei geringfügigen technischen Änderungen keine schutzwürdigen Interessen Dritter be-
rührt werden. Aus unserer Sicht ist auch die Grundlage der Durchleitung über fremdes Grundeigentum als 
schutzwürdiges Interesse zu bezeichnen. Ob die geringfügige Änderung in der Durchleitungsgrundlage enthalten 
ist, kann nur in Kenntnis der entsprechenden Vereinbarung beurteilt werden. Daher ist Absatz 1 zu ergänzen mit 
dem Einverständnis der betroffenen Grundeigentümer.  

 

Art. 9a, Abs. 1 

Keiner Plangenehmigung bedürfen Instandhaltungsarbeiten und geringfügige technische Änderungen an 
Anlagen, wenn dabei keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind und die Einwilli-
gung des Grundeigentümers vorliegt. 
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Art. 9a, Abs. 3 

Als geringfügige technische Änderungen gelten, sofern dadurch der Anlagegrenzwert nach der NISV an Or-
ten mit empfindlicher Nutzung nicht überschritten, und das Erscheinungsbild der Anlage nicht wesentlich 
verändert wird und die Einwilligung des Grundeigentümers vorliegt: 

 
Weiter möchten wir anfügen, dass im erläuternden Bericht erwähnt ist, dass mit der vorliegenden Teilrevision 
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen die vom Parlament überwiesene 
Motion 16.3038 „Transformatorenstationen und andere elektrische Anlagen einfacher ermöglichen“, eingereicht 
von Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, erfüllt sei. Dies trifft in keiner Weise auf die sich in der Landwirtschafts-
zone befindenden Transformatoren zu. Gemäss Motionstext wird der Bundesrat beauftragt, Gesetzesänderun-
gen vorzulegen, die notwendig sind, damit Transformatorenstationen und andere elektrische Anlagen aus-
serhalb der Bauzone einfacher, schneller und möglichst kostengünstig erstellt oder den veränderten Anforde-
rungen angepasst werden können. In den in der vorliegenden Revision vorgeschlagenen Änderungen geht es 
hingegen lediglich um sanfte Anpassungen von bestehenden Anlagen wie Farbanstriche oder Auswechslung von 
Komponenten. Durch die vorgeschlagenen Anpassungen werden jedoch Transformatorenstationen und andere 
elektrische Anlagen nicht einfacher ermöglicht. Das tatsächliche Problem in der Praxis ist nämlich, dass Produk-
tionsanlagen neu gebaut oder bestehende Anlagen erweitert werden, die produzierte Elektrizität aber teilweise 
nicht oder nur mit erheblichen Beschränkungen eingespiesen werden kann, weil der Neu-/Ausbau eine Netzver-
stärkung notwendig macht. Diese lässt aber meist übergebührlich lange auf sich warten und die Abwicklung ist 
kompliziert. Um die Motion Häberli-Koller tatsächlich zu erfüllen, bräuchte es bei der Bejahung der Zonenkon-
formität der Produktionsanlagen zum Beispiel an die Adresse der Netzbetreiber zeitliche Vorgaben für die An-
passung von Netzanschlüssen mit Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung derselben oder konkrete Vorgaben an 
die Bewilligungsinstanzen. Die im Rahmen dieser Vernehmlassung vorgeschlagenen Massnahmen werden zu 
keiner merklichen Vereinfachung führen. 
 

Art. 9c, Verfahrenserleichterungen 

Wenn ein kleineres Vorhaben nicht in einem Schutzgebiet nach Bundesrecht liegt, kann auf die Anhörung der 
Bundesfachbehörden verzichtet werden. 

Art. 9d, Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten 

Mit diesem Artikel soll festgehalten werden, dass für eine bestehende Anlage, deren Rechte erneuert werden 
müssen, keine Plangenehmigung mehr nötig ist. Begründet wird dies mit der Ableitung aus den gesetzlichen 
Bestimmungen, wonach das Enteignungsverfahren nach EleG nicht zur Anwendung kommen soll, wenn die An-
lage nicht neu erstellt oder geändert wird.  

Aus unserer Sicht ist die Ableitung nicht korrekt. Wenn für eine bestehende Anlage ein Recht erneuert werden 
muss (weil es abgelaufen ist) oder ein Recht für den Betrieb der Anlage zusätzlich erworben werden muss, han-
delt es sich um eine Änderung der Anlage. Besteht für die Anlage keine rechtliche Grundlage mehr, ist ein Be-
standteil der Bewilligungsunterlagen nicht mehr vorhanden. Falls sich seit der früheren Beurteilung keine Ände-
rung der Verhältnisse ergeben haben, kann allenfalls von einer nicht geänderten Anlage ausgegangen werden. 
Wird in jedem Fall von einer Nichtänderung ausgegangen, stellt dies eine Nichtbeachtung von Interessen des 
Grundeigentümers dar. Daher kann der neue Art. 9d nur akzeptiert werden, wenn eine Ergänzung betreffend 
Nichtänderung der Verhältnisse eingefügt wird. 
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Art. 9d 

Müssen für eine bestehende, rechtskräftig bewilligte Anlage Rechte erneuert oder zusätzlich erworben 
werden, ohne dass die Anlage baulich geändert wird, so bestimmt sich das Verfahren ausschliesslich nach 
dem Bundesgesetz vom 20. Juni 19309 über die Enteignung und es bedarf keiner Plangenehmigung, wenn 
die heutigen Verhältnisse zwischen Leitungseigentümerin und Grundeigentümer nicht geändert haben. 
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Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV; SR 734.31) 

DieLeitungsverordnung (LeV) beinhaltet u.a. Bestimmungen zur Sicherheit, zu Bauvorschriften und zu Betrieb, 
Instandhaltung und Kontrolle von elektrischen Leitungen.  

Mit der Revision soll die Umsetzung von Ersatzmassnahmen, die bei neuen Leitungen wegen Bestimmungen zum 
Landschafts- und Umweltschutz notwendig werden, geregelt werden. Zudem sollen die Voraussetzungen für die 
Verkabelung einer Leitung geregelt werden. Weiter soll ein Anliegen des Vogelschutzes aufgenommen werden.  

Art. 11, Landschafts- und Umweltschutz 

Mit dem neuen Absatz 3 soll die Bestimmung von Art. 15b Abs. 2 Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der 
Stromnetze umgesetzt werden: "Sind gestützt auf die Umweltschutzgesetzgebung und die Natur- und Heimat-
schutzgesetzgebung Ersatzmassnahmen vorzunehmen, so kann die Unternehmung der Genehmigungsbehörde 
nach Artikel 16 Absatz 2 beantragen, andere Unternehmungen zur Vornahme dieser Massnahmen an Stark-
stromanlagen zu verpflichten, die diesen anderen Unternehmungen gehören und die sich in der Regel innerhalb 
des betreffenden Planungsgebietes befinden müssen."  

Damit muss ein anderes Unternehmen unfreiwillig Massnahmen umsetzen, die womöglich nicht in den Dienst-
barkeitsverträgen mit den Grundeigentümern geregelt sind. Auch die Grundeigentümer müssen somit ebenfalls 
unfreiwillig eine stärkere Belastung ihrer Grundstücke dulden. 

In den Bestimmungen ist die Berücksichtigung der Interessen dieser Grundeigentümer nicht ersichtlich. Weil die 
zusätzlich betroffenen Grundeigentümer durch eine Umlegung und durch eine Verkabelung der Leitung betrof-
fen werden, schlagen wir vor, bei diesen Massnahmen ausdrücklich das Einverständnis der Grundeigentümer als 
Voraussetzung zu definieren.  

Damit bei der Wahl der Ersatzmassnahme auch die Interessen der zusätzlich betroffenen Grundeigentümer be-
rücksichtigt werden, sind diese in Abs. 4 ausdrücklich zu erwähnen. 

  

Art. 11, Abs. 3 und 4 

3 Beeinträchtigungen im Sinne von Absatz 2 durch elektrische Leitungen mit einer Nennspannung von 220 
kV oder höher können auf Antrag des Betriebsinhabers dieser Leitungen durch Ersatzmassnahmen an 
Starkstromanlagen Dritter kompensiert werden (Art. 15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinhaber zieht dabei ins-
besondere die folgenden Ersatzmassnahmen an Leitungen in Betracht: 

... 

b. Umlegung, sofern die betroffenen Grundeigentümer damit einverstanden sind; 

c.  Verkabelung, sofern die betroffenen Grundeigentümer damit einverstanden sind; 

... 

4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatzmassnahme, die bei optimaler Schonung des Eigentums des Dritten 
und der zusätzlich betroffenen Grundeigentümern notwendig ist. Sämtliche dem Dritten und den zusätzlich 
betroffenen Grundeigentümern durch die Ersatzmassnahme entstehenden Vor- oder Nachteile sind finan-
ziell auszugleichen. 

 



Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11 | Fax +41 (0)56 441 53 48 
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch 

Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Grundsätzlich stellen wir an verschiedenen Orten eine einseitige Bevorzugung der Wasserkraft fest. So gilt bei-
spielsweise gemäss Art. 2 Abs. 3. der Bezug von Elektrizität für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraft-
werken nicht als Endverbrauch. Diese einseitige Bevorzugung lehnen wir ab und verlangen eine grundsätzliche 
Gleichbehandlung aller Technologien. 

 

Art. 2 Abs. 3 

Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Allgemeinen und für die Implementierung der Smart Grids im 
Besonderen sind Batteriespeicher ein wichtiger Baustein. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum z.B. kommu-
nale Quartierspeicher anderen Regeln unterliegen sollen als Pumpspeicherkraftwerke. Nur weil sie sich nach den 
Grosshandelspreisen richten rechtfertigt sich keine Bevorzugung von Pumpspeichern in Bezug auf andere Spei-
chertechnologien. Diese einseitige Bevorzugung lehnen wir dezidiert ab. Der Grundsatz muss lauten: Gleiche 
Regeln für alle Teilnehmer, keine Bevorzugung einzelner Technologien. Sofern Speicher (ausserhalb Grundver-
sorgung) am „freien“ Strommarkt teilnehmen und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit Netz- bzw. Systemdien-
lich eingesetzt werden (siehe auch Erläuterungen), sollen sie den gleichen Regeln wie Pumpspeicherkraftwerken 
unterliegen. Eine Befreiung vom Netzentgelt sollte an den Betriebsmodus eines Speichers geknüpft sein, und 
nicht an die Technologie. 

 

Grundsätzliches zu Art. 4, Art. 4a, Art. 4b, Art. 4c 

Die gesamte Gesetzgebung im Zusammenhang mit Artikel 6 Absatz 5bis StromVG führt zu einer klaren – wenn 
auch zeitlich limitierten – Bevorzugung von Grundversorgern mit eigener Produktion (aus Wasserkraft). Es muss 
davon ausgegangen werden, dass die Verteilnetzbetreiber je nach Marktsituation die eigene Produktion zu Ge-
stehungskosten in die Grundversorgung einrechnen. Eine allfällige Überschussproduktion wird am Markt abge-
setzt (Bezug der Marktprämie), Fehlmengen am Markt bezogen. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Produkti-
on weiterer (lokaler/privater) nEE Anlagen freiwillig zu Gestehungskosten übernommen und in die Grundversor-
gung eingerechnet wird. Es scheint willkürlich, dass die eigene Produktion (und ggf. ausgewählte weitere nEE 
Anlagen) der Verteilnetzbetreiber zu Gestehungskosten anrechenbar sind, alle weiteren nEE Anlagen aber tiefe-
re Rückliefertarife erhalten. Die Grundversorger sollen daher während der Gültigkeit der Übergangsbestimmun-
gen verpflichtet werden, die Produktion der im Versorgungsgebiet liegenden Bestandsanlagen, welche keinerlei 
weitere Förderung erhalten oder erhielten, zu Gestehungskosten übernehmen zu müssen. 

 

Art. 4 Abs. 4 

Wir erachten diese Bestimmung als sehr wichtig, denn sie verhindert, dass EVU ihr Angebot im Einspeisevergü-
tungssystem („Direktvermarktung“) über die Grundversorgung quersubventionieren können, was gleiche lange 
Spiesse aller Beteiligten mit sich bringt. 

 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz 

Wir gehen davon aus, dass der Netzbetreiber zwar in jedem Fall verantwortlich bleibt, gewisse Leistungen aber 
auch an Dritte auslagern/delegieren kann. Allenfalls müsste diese Präzisierung im Verordnungstext noch vorge-
nommen werden. 
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Art. 8c Abs. 6 

Es wird hier die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Netzbetreiber vor-rangig auf Endverbraucher 
zugreifen dürfen. Es ist dafür zu sorgen, dass die Eingriffsmöglichkeit nicht auf Produzenten oder Verbraucher 
ausgedehnt wird. Gleichzeitig ist zu verhindern, dass Netzbetreiber die ihnen mit diesem Absatz eingeräumte 
Möglichkeit zur Einwirkung auf Endverbraucher nicht zur Optimierung des Energiebezugs (marktdienlicher Ein-
satz) oder zur Erbringung von Systemdienstleistungen (systemdienlicher Einsatz) missbraucht. 

 
Art. 13a Bst. b 

Wir sehen hier die Gefahr, dass teure „Luxuslösungen“ installiert und über die Netzkosten abgerechnet werden 
und schlagen daher vor, dass Vorgaben in Bezug auf die Kosteneffizienz gemacht werden. 

 

Art. 13b 

Dieser Bestimmung stimmen wir im Grundsatz zu. Da die benötigten Technologien marktreif sind ist jedoch nicht 
klar, warum nur die Kosten von innovativen Massnahmen im Rahmen von Pilotanwendungen anrechenbar sein 
sollen. Zudem erscheint uns die kostenmässige Obergrenze als willkürlich. Anstatt der Nennung eines Höchstbe-
trags und der Bevorzugung einer Massnahme soll offen gelassen werden, ob eine konventionelle oder eine inno-
vative Massnahme realisiert wird, während sich die Anrechenbarkeit der Kosten an der kosteneffizienteren Vari-
ante orientieren soll. 
Die Dokumentationspflicht in Abs. 3 ist grundsätzlich verständlich, darf aber nicht so weit gehen, dass Geschäfts-
geheimnisse preisgegeben werden müssen. 

 

Art. 13c 

Auch hier scheint uns die kostenmässige Obergrenze willkürlich. Wir schlagen daher vor, dass auf Antrag ein 
einmaliger Investitionsbeitrag von maximal 200‘000 angerechnet werden darf. 

 

Art. 13d 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb für Massnahmen unter Artikel 13b und 13c Kostenobergrenzen definiert 
werden können, für staatliche Informationsmassnahmen jedoch keinerlei Kostengrenzen gelten sollen. Eine 
Kostenobergrenze drängt sich daher auch in diesem Artikel auf. 
 

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit 
zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 
 

 

 

 

Markus Ritter Jacques Bourgeois  
Präsident Direktor  
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Vernehmlassungsantwort 

Strategie Stromnetze 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 

sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-

men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-

band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 

für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Wenn die Vorlage um die untenstehenden Punkte korrigiert wird, kann ihr der sgv zustimmen. 

Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Art. 2 Abs. 3 StromVV ist zu streichen. In Art. 2 Abs. 3 StromVV wird beantragt, den Endverbraucher-

begriff unter Einbezug des Speichers zu definieren. Eine solche Neudefinition hätte weitreichende 

Auswirkungen auf die Nutzung von Speichern und würde bei den Netzentgelten zu einer Ungleichbe-

handlung zwischen Pumpspeicherkraftwerken und den restlichen Speichertechnologien führen. Dafür 

braucht es eine gesetzliche Grundlage; derzeit besteht keine. 

Art. 4 StromVG: Hier ist der Grundsatz deutlich zu machen, dass der Bezug nach Verbrauch in kWh 

und nicht nach Leistung KW berechnet wird. Die gesetzliche Grundlage ist deutlich bezüglich des Ver-

brauches. In der vorgeschlagenen Umsetzung geht diese Deutlichkeit verloren. Bezug ist immer eine 

auf Grundlage des Verbrauches und nie eine auf Grundlage der Leistung zu ermittelnde Grösse. 

Art. 6 Abs. 5 StromVG: Die Umsetzung des Grundversorgungsmodells ist komplex und aufwändig 

konzipiert. Die vorgeschlagene begrenzte Einspeiserückvergütung an die dezentralen, erneuerbaren 

Stromproduzenten ist im Sinne des Grundversorgers bzw. tieferer Strompreise für den Endkonsumen-

ten zu begrüssen. Jedoch scheint eine anlagespezifische Gestehungskostenprüfung von solchen de-

zentralen Anlagen für die zur Abnahme verpflichteten Energieversorgungsunternehmen kaum prakti-

kabel. 

Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV sind zu streichen. Der sgv lehnt eine flächendeckende Smart-Meter-

Pflicht für Endkunden ab.  

http://www.sgv-usam.ch/
http://www.twitter.com/gewerbeverband
http://www.facebook.com/sgvusam
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Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 

Art. 2 Abs.1bis VPeA: Neben dem übergreifenden Ziel dieser Vorlage, die Beschleunigung der Pro-

zesse, müssen weiterhin auch die föderalen Kompetenzen berücksichtigt werden. Darum ist es richtig, 

dass mit Art. 2 Abs.1bis VPeA klar festgehalten wird, wie die Kantone in das Plangenehmigungsver-

fahren miteinbezogen werden sollen. Es ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass im nachgelagerten 

Verfahren durch das Inspektorat nicht erneut die gleichen Informationen des Kantons eingeholt wer-

den müssen. Auf jeden Fall verhindert werden soll, dass zwei identische Bewilligungsverfahren hinter-

einander durchgeführt werden. 

In Art. 9c VPeA werden die Verfahrenserleichterungen beim Plangenehmigungsverfahren definiert, 

damit kleine Anlagen im Niederspannungsnetz (Netzebenen 5-7) rascher umgesetzt werden können. 

Das entspricht auch dem Ziel der Energiestrategie 2050. Dazu soll u.a. grundsätzlich auf die Anhö-

rung der Fachstellen des Bundes verzichtet werden. Aufgrund der unterschiedlichen lokalen Gege-

benheiten sollen alleine die kantonalen Behörden zuständig sein. Konsequenterweise sollte darum auf 

die Einschränkung durch den Begriff «grundsätzlich» bei Art. 9c verzichtet werden. Ansonsten besteht 

weiterhin die Möglichkeit auf Einbezug der Bundesbehörden und der Verlängerung der Verfahren.  

Verordnung über elektrische Leitungen (LeV) 

Art. 11b LeV: Der sgv fordert einen maximalen Mehrkostenfaktor von 1,75. Ein entscheidender Streit-

punkt der Detailberatung im Parlament war die Festlegung des Mehrkostenfaktors für die Erdverkabe-

lung gegenüber einer Freileitung. Der in Art. 15c EleG festgelegte maximale Faktor 3 ist zu hoch, da 

damit die volkswirtschaftlichen Kosten des Gesamtnetzes in die Höhe getrieben werden. Mit dem nun 

in Art. 11b LeV vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 wird diesem Anliegen Rechnung getra-

gen. Verhindert werden sollte aber, dass nun bereits geplante Erdverkabelungsprojekte aufgrund des 

tieferen Faktors wieder neu als Freileitung konzipiert werden müssen. Für solche oder vergleichbare 

Fälle braucht es Ausnahmeregelungen für die anrechenbaren Kosten. Zudem muss Art. 15c Abs.3 

Bst. a EleG konsequent umgesetzt werden, damit eine Überschreitung des Mehrkostenfaktors am 

Ende nicht dem Endkonsumenten über höhere Netzentgelte verrechnet wird. Weiteren Klärungsbedarf 

besteht hier jedoch bezüglich der nicht genauer definierten Kostentragung durch «Dritte» auf Geset-

zesstufe. Damit darf keine Regulierungslücke entstehen. Schliesslich muss der Mehrkostenfaktor re-

gelmässig überprüft werden, damit er je nach Entwicklung des Netzausbaues angepasst werden 

kann. Unabhängig davon gilt es zu beachten, dass die sonstigen Kriterien wie der Umwelt- oder Na-

turschutz für die Wahl zwischen einer Freileitung und einer Erdverkabelung konsequent eingehalten 

werden und grundsätzlich nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip gehandelt wird. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 

Direktor, Nationalrat stellvertretender Direktor 
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F +41 44 368 17 70 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

 

 

  

Zürich, 28. September 2018 

 

Stellungnahme zur Strategie Stromnetze: Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

der Strategie Stromnetze. 

 

scienceindustries ist der Verband der chemischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrien der 

Schweiz. Für die von uns vertretenen Unternehmen ist die Versorgungsssicherheit mit Strom zu internatio-

nalen wettbewerbsfähigen Preisen von zentrale Bedeutung.  

 

scienceindustries unterstützt die vorliegenden Verordnungsrevisionen. Diese orientieren sich an den ent-

sprechenden Gesetzesrevisionen die im Dezember 2017 vom Parlament beschlossen wurden. Ein ganz we-

sentlicher Punkt ist die Verfahrensbeschleunigungen für den dringend erforderlichen und zeitgerechten 

Um- und Ausbau des schweizerischen Netzes. 

 

Nachfolgend kommentieren wir die wesentlichsten Aspekte aus unser Sicht: 

 

Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren (Art. 9c VPeA): Die in der Strategie Stromnetze angestrebten 

Verfahrenserleichterungen sind aus unserer Sicht der zentrale Kern der Vorlage. Ein beschleunigter Netzausbau 

dient ganz wesentlich der Versorgungssicherheit. Zudem sind die Netze und die damit zusammenhängenden 

Dienstleistungen wichtige Kostentreiber im Stromversorgungssystem. Der Ausbau der Netzinfrastruktur muss 

daher möglichst bedarfsgerecht erfolgen. 

Bei den in Artikel 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes sind Verfahrenserleichterun-

gen notwendig. Beim Plangenehmigungsverfahren können die Kantone sicherstellen, dass die öffentlichen Inte-

ressen und die Einhaltung von Vorgaben gewahrt werden. Es ist ausreichend, dass allein die kantonalen Behör-

den die Beurteilungen vornehmen. Deshalb ist der Begriff ‘grundsätzlich’ im Art. 9c zu streichen, da er einen 

unnötigen Interpretationsspielraum offenlässt, mit dem die angestrebten Verfahrenserleichterungen wieder 

untergraben werden könnten. Damit könnten nämlich unnötigerweise die Bundesbehörden einbezogen wer-

den und das Verfahren würde sich verlängern. Auf eine Anhörung der Fachbehörden des Bundes kann hier ver-

zichtet werden. 
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Ebenso ist die Gleichbehandlung aller Speichertechnologien von Bedeutung.  Gemäss Vernehmlassungvorlage 

ist dies nicht gewährleistet. Lediglich Pumpspeicherkraftwerke würden vom Netzzuschlag befreit. Um Markt-

verzerrungen zu vermeiden, sollen alle Speichertechnologien gleichbehandelt werden. Somit ist Art. 2 Abs. 3 

StromVV zu streichen. 

 

 

Landschafts- und Umweltschutz (Art. 11 LeV): Beim Entscheid für die Erdverkabelung gegenüber einer Freilei-

tung ist darauf zu achten, dass die volkswirtschaftlichen Kosten des Gesamtnetzes akzeptabel bleiben.  Der vor-

geschlagene Mehrkostenfaktor von 1.75 gemäss Art 11b LeV  ist aus unserer Sicht plausibel . 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 

    
Dr. Michael Matthes    Linda Kren  

Mitglied der Geschäftsleitung   Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
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Alpiq AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten

Bundesamt fur Energie Alpiq AG
Bahnhofquai 12

Sektion Elektrizitats-, ch-46oi oiten

Rohrleitungs- und Wasserrecht

3003 Bern

Elektronisch an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch

Olten, 28. September 2018

Strategic Stromnetze

Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen

Sehr geehrte Frau Bundesratin Leuthard,

sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank fur die Moglichkeit, zu den Verordnungsanderungen im Zusammenhang mit der

„Strategie Stromnetze  Stellung nehmen zu kdnnen.

Alpiq ist eine fuhrende Schweizer Stromproduzentin und Energiedienstleisterin, die europa-

weit aktiv ist. Wir bieten unseren Kunden umfassende und effiziente Dienstleistungen in den

Bereichen Energieproduktion und -vermarktung sowie Energieoptimierung und Elektro-

mobilitat. Vor diesem Hintergrund fokussiert sich unsere Stellungnahme auf die fur die

Geschaftstatigkeiten von Alpiq relevanten Aspekte dieser Verordnungsrevisionen, namentlich

auf ausgewahlte Aspekte der Revision Stromversorgungsverordnung.

Allqemeine Anlieaen

Alpiq begrusst die im Rahmen der „Strategie Stromnetze  eingefuhrte Anpassung an Art. 6

Abs. 5 StromVG sowie die Einfugung von Art. 6 Abs. 5bis StromVG. Allerdings vermag diese

zeitlich befristete Regelung die finanziellen Schwierigkeiten von gewichtigen Wasserkraft-

betreibern im nach wie vor herausfordernden Marktumfeld nicht lindern. Die Schweizer

Wasserkraft ist vielmehr auf langfristig stabile und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

angewiesen, welche es erlauben, Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Wasserkraft

in einem Zeithorizont von bis zu 80 Jahren zu tatigen.

Ferner wird bei der konkreten Umsetzung gemass dem erlauternden Bericht zur Revision

StromVV darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf die Marktpramie nach Art. 30 EnG

verfallt, sofern die Energie in die Grundversorgung geliefert wird. Dabei wird verkannt, dass

bei der Energiebeschaffung eines Verteilnetzbetreibers, welcher fur seine gebundenen
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Endkunden Schweizer Wasserkraft kaufen mochte, ebenfalls Marktmechanismen zum Zuge

kommen. Damit warden gunstige Wasserkraftanlagen (typischerweise Laufwasserkraftwerke)

waiter bevorzugt, wahrenddessen die fur die Systemstabilitat zentralen, flexiblen

Speicherkraftwerke mit typischerweise hoheren Gestehungskosten kaum Chancen auf einen

kostendeckenden Absatz in der Grundversorgung haben.

Alpiq verfolgt mit Gorge die zunehmende Regulierungsdichte und die zunehmenden

Moglichkeiten zur Anrechenbarkeit von Kosten im Netz. Insbesondere durch die anhaltend

hohe, regulierte und damit gesicherte Kapitalverzinsung besteht kaum ein wirtschaftlicher

Anreiz, die Netzkosten effizient und tief zu halten. Auf Seiten der Netzbetriebskosten warden

zudem artfremde Kosten wie beispielsweise die Sensibilisierungsmassnahmen zur Senkung

des Energieverbrauchs anrechenbar, obwohl diese im Sinne des Unbundlings von „Energie 

und „Netz  inhaltlich zu trennen waren (vgl. Kommentare zu Art. 13b und Art 13c in der

Synopse).

Wichtiqste Anlieqen bei der Stromversorqunqsverordnunq fStromVV)

Art. 2 Begriffe E-StromVV

Die in Art. 2 Abs. 2 Bst. d E-StromVV getroffene Regelung unterstutzen wir im Hinblick auf

eine pragmatische Losung der speziellen Ausgangslage bei Kernkraftwerken. Jedoch mochten

wir betonen, dass bei KKG (Alpiq ist betriebsfuhrender Partner der KKG AG) auch die

derzeitige Eigentumsabgrenzung keine Einschrankung der Sicherheit der Anlage nach sich

gezogen hat. Im Sinne einer einheitlichen Losung ist die KKG AG jedoch bereit, die

betreffenden Schaltfelder wieder in ihren Besitz zu ubernehmen und eine Entschadigung in

Hohe des regulatorischen Anlagewerts zzgl. einer allfalligen Enteignungsentschadigung zum

Zeitpunkt des Verkaufs zu bezahlen. Allerdings sollen KKG bis zum Vollzug des Verkaufs

keine dem Ubertragungsnetz zugewiesenen Betriebs- und Kapitalkosten entstehen. Es soil

vermieden warden, dass derartige seit der Ubertragung im Jahr 2009 aufgelaufene Kosten

KKG in Rechnung gestellt werden. Die geplante Anpassung im Art. 31i Abs. 1 E-StromVV ist

hier womoglich unzureichend prazis, da lediglich von einer Ubertragung „gegen voile

Entschadigung  die Rede ist.

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Ausnahmeregelung juristisch fragwurdig ist:

Einerseits fehlt im StromVG eine entsprechende Gesetzesgrundlage fur eine derartige

Ausnahme von Art. 18 StromVG und andererseits ist die sachenrechtliche Abgrenzung

insbesondere bei gasisolierten Schaltanlagen nicht umsetzbar.

Art. 8 ff E-StromVV

Zur Ermoglichung neuer, effizienterer Geschaftsmodelle ist die Liberalisierung von nicht

unmittelbar notwendigen Aspekten des Netzmonopols konsequent umzusetzen. Dazu gehdrt

beispielsweise der diskriminierungsfreie Zugang zu Steuer- und Regelsystemen (Art. 8c Abs.

4 E-StromVV).

Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die beigefugte Synopse.
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Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie

bei der Weiterbehandlung dieses Geschaftes unseren Ausfuhrungen und Anliegen Beachtung

schenken. Bei Ruckfragen zu unserer Stellungnahme Oder Hinweisen stehen wir Ihnen gerne

zur Verfugung.

Freundliche Grusse

Alpiq AG

Michael Wider

Fiead of Generation Switzerland

Mirko Borgdorf

Head Regulatory

Beilage: Synopse zum Entwurf der StromVV vom 8. Juni 2018
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Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 2 Begriffe
1 In dieser Verordnung bedeuten:

a. Fahrplan'. in Leistungsmittelwerten

vereinbarte Zeitreihe uber die Lieferung

bzw. den Bezug von elektrischer

Energie in einem bestimmten Zeitraum;

c. Ein- bzw. Ausspeisepunkt

Netzpunkt, an welchem ein eingehen-

der bzw. ausgehender Energiefluss

erfasst und gezahlt Oder registriert wird
(Messpunkt);
d. Bilanzmanagement: Gesamtheit der

technischen, organisatorischen und

abrechnungstechnischen Massnahnnen

zur standigen Aufrechter-haltung der

elektrischen Energie- und

Leistungsbilanz im Elektrizitatssystem;
dazu gehbren insbesondere

Fahrplanmanagement,

Messdatenmanagement und

Bilanzausgleichsmanagement;

f. Endverbraucher mit

Grundversorgung: feste

Endverbraucher und Endverbraucher,

die auf den Netzzugang verzichten

(Artikel 6 Absatz 1 StromVG).
2 Zum Ubertragungsnetz gehoren
insbesondere auch:

a. Leitungen inklusive Tragwerke;

b. Kuppeltransformatoren,

Schaltanlagen, Mess-, Steuer- und

Kommunikationseinrichtungen;

c. gemeinsam mit anderen Netzebenen

genutzte Anlagen, die mehrheitlich im
Zusammenhang mit dem

Ubertragungsnetz genutzt werden oder

ohne die das Ubertragungsnetz nicht
sicher oder nicht effizient betrieben

2 Zum Ubertragungsnetz gehoren

insbesondere auch:

d. Schaltfelder vor dem Transformator Materiell einverstanden zwecks
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Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

werden kann;

d. Schaltfelder vor dem Transformator

beim Ubergang zu einer anderen

Netzebene Oder zu einem Kraft-werk.

beim Ubergang zu einer anderen

Netzebene oder zu einem Kraftwerk,

ausgenommen Schaltfelder beim

bergang zu einem Kernkraftwerk,

soweit sie fur die Sicherheit des
Betriebs dieses Kraftwerks von

Bedeutung sind.

3 Wer Elektrizitat zwecks Speicherung

aus dem Netz bezieht, gilt fur diesen

Bezug als Endverbraucher, soweit er

die Elektrizitat nicht fur den Antrieb

von Pumpen in

Pumpspeicherkraftwerken verwendet.

pragmatischer Klarung der Sachlage.

Allerdings ist diese Regelung juristisch
ausserst fragwurdig:

• Die gesetzliche Grundlage im
StromVG fur diese
Ausnahme von der

Zuweisung zum UN fehlt.

• Insbesondere bei GIS-

Anlagen ist eine Sachen-

rechtliche Trennung des

Eigentums nicht umsetzbar.

2. Kapitel: Versorgungssicherheit

Art. 4 Elektrizitatstarife und

Kostentragerrechnung fur

Energielieferung
1 Der Tarifanteil fur die
Energielieferung an Endverbraucher mit

Grundversorgung orientiert sich an den

Gestehungskosten einer effizienten

Produktion und an langfristigen
Bezugsvertragen des

Verteilnetzbetreibers.

2 Der Verteilnetzbetreiber ist
verpflichtet, gegenuber

Endverbrauchern mit Grundversorgung

Erhohungen oder Senkungen der

Elektrizitatstarife zu begrunden. Aus

der Begrtindung muss hervorgehen,

welche Kosten-veranderungen zur

Erhohung oder Senkung fuhren.

Art. 4 Energielieferung an

Endverbraucher mit

Grundversorgung

1 Der Tarifanteil fur die

Energielieferung an Endverbraucher

mit Grundversorgung orientiert sich an

den Gestehungskosten einer

effizienten Produktion und an

langfristigen Bezugsvertragen des

Verteilnetzbetreibers.

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine

Endverbraucher mit Grundversorgung

nach Massgabe von Artikel 6 Absatz

5bis StromVG mit inlandisch
produzierter Elektrizitat aus

erneuerbaren Energien beliefert,

rechnet er die Kosten dieser

Elektrizitat wie folgt in den Tarifanteil
fur die Energielieferung ein:
a. Er darf die Elektrizitat der einzelnen

Erzeugungsanlagen hochstens zu

ihren Gestehungskosten einrechnen.

Dieser Betrag darf nicht uber den

Gestehungskosten einer effizienten

Produktion liegen.

b. Erzieht allfallige Unterstutzungen

vom Betrag nach Buchstabe a ab.

a. Er darf die Elektrizitat der Eine kraftwerksscharfe Abgrenzung
der Kosten ist bei Bezug von einem

Grosslieferanten mit mehreren

Produktionsanlagen nicht praktikabel
und ist zu streichen. Aus diesem

Grund sollte sowohl eine einzelne als

auch eine Portfolio-Betrachtung

moglich sein.

hochstens zu ihren

Gestehungskosten einrechnen.

Dieser Betrag darf nicht uber den

Gestehungskosten einer effizienten

Produktion liegen.
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ALPIQ
Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

1. Wurde die Einmalvergutung vor der

Beschaffung definitiv festgesetzt, so
wind dieser Betrag ab-gezogen.

2. in den ubrigen Fallen wird ein

Abzug vorgenommen, sobald das

Projekt in die Warteliste auf-
genommen wird; die Hohe des Abzugs

bestimmt sich nach den Arti eln 7 und

38 der Energieforderungsverordnung

vom 1. November 2017 (EnFV).

b. Investitionsbeitrage fur Wasserkraft-

und Biomasseanlagen:

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor

der Beschaffung definitiv festgesetzt,

so wird dieser Betrag abgezogen.

2. In den ubrigen Fallen wird ab

Zusicherung dem Grundsatz nach ein

Abzug in der Flohe des verfugten
Hochstbetrags (Art. 54 Bst. b und Art.

75 Bst. b EnFV) vorgenommen.

2 Wird eine Einmalvergutung Oder ein

In-vestitionsbeitrag spater abweichend

vom nach Absatz 1 abgezogenen

Betrag festgesetzt, so kann der Abzug

mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser

Festsetzung entsprechend angepasst

werden.

3 Weitere vergleichbare
Unterstutzungen, einschliesslich

kantonale Oder kommunale

Unterstutzungen, werden sinngemass

berucksichtigt

a. Einmalvergutungen fur

Photovoltaikanlagen:
1. Wurde die Einmalvergutung vor

der Beschaffung definitiv
festgesetzt, so wird dieser Betrag

von den Anschaffunqs- bzw.

Plerstellwerten abgezogen.

b. Investitionsbeitrage fur

Wasserkraft- und

Biomasseanlagen:

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor

der Beschaffung definitiv
festgesetzt, so wird dieser Betrag

von den Anschaffunqs- bzw.

Plerstellkosten abgezogen.

Die Kosten von Erzeugungsanlagen

teilen sich auf in Betriebskosten und

Kapitalkosten. Die Kapitalkosten
ergeben sich dadurch, die

Anschaffungs- bzw. Herstellwerte der

Anlagen uber die erwartete

utzungsdauer abgeschrieben

werden (Abschreibungskosten) und
der Zeitwert der Anlage verzinst wird
(Zinskosten). Durch die

Einmalvergutung bzw. den

Investitionsbeitrag reduziert sich der

Nettobetrag der Anschaffungs- bzw.

Herstell-werte. Entsprechend sind die

Einmalvergutung bzw. der

Investitionsbeitrag von den

Anschaffungs- bzw. Plerstellwerten

abzuziehen. Dadurch ergeben sich

entsprechend tiefere Abschreibungs-

und Zinskosten.

Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht

im Zusammenhang mit der

Lieferung von Elektrizitat nach
Artikel 6 Absatz 5bis StromVG

1 Auf Verlangen der ElCom weist der
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei der

Lieferung von Elektrizitat nach Artikel
6 Absatz 5bis StromVG sowohl fur

eigene als auch fur andere

Erzeugungsanlagen je Anlage
hochstens die Kosten gemass Artikel 4|eigene als auch fur andere Anla en

1 Bei einerTarifprufunq Auf
angen-der-EIGom weist der

Verteilnetzbetreiber nach, dass bei

der Lieferung von Elektrizitat nach

Artikel 6 Absatz 5bis StromVG je
Erzeuqunqstechnoloqie sowohl fur

Der erlauternde Bericht fuhrt zu

diesem Artikel aus (S. 10), dass der

Nachweis im Fall einerTarifprufung

der ElCom zu erbringen ist. Die

Erbringung in anderem

Zusammenhang oderzu anderem

Zweck ware unverhaltnismassig. Die
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Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

Absatz 2 in den Tarifanteil fur die

Energielieferung eingerechnet worden

sind. Gelingt der Nachweis nicht, so

durfen die Kosten nicht nach Artikel 6
Absatz 5bis StromVG eingerechnet
werden.

Erzeugungsanlagen je Anlage

hdchstens die Kosten gemass
Artikel 4 Absatz 2 in den Tarifanteil

fur die Energielieferung
anqerechnet ein-gerechnet worden

sind. Gelingt der Nachweis nicht, so

sind durfen die anrechenbaren

Kosten nreht nach Artikel 6 Absatz

5bis StromVG zu kurzen eia-

2 Stammt die gelieferte Elektrizitat
nicht aus Erzeugungsanlagen des

erteilnetzbetreibers, so meldet er der

ElCom zwecks Plausibilisierung

jahrlich je Erzeugungstechnologie die
Liefermenge und den durchschnittlich

in die
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug

auf Grosswasserkraftanlagen mit einer

Leistung von mehr als 10 MW meldet

er diese Angaben fur jede
Erzeugungsanlage einzeln.

2 Stammt die gelieferte Elektrizitat
nicht aus Erzeugungsanlagen des

Verteilnetzbetreibers, so meldet er

der ElCom zwecks Plausibilisierung
jahrlich bis Ende Au ust ie
Erzeugungstechnologie die

Liefermenge und den

durchschnittlich in die
anrechenbaren Kosten Tarffe

eingerechneten Preis. In Bezug ...

Verordnung ist daher entsprechend zu

prazisieren.

Betreffend Verzicht auf eine

kraftwerksscharfe Abgrenzung siehe
Bemerkung zu Artikel 4.

Auch wenn der Nachweis der Kosten

nicht Oder nur teilweise er-bracht

werden kann, sind dennoch Kosten

angefallen. Ein Verzicht auf die

Anrechenbarkeit an sich ware deshalb

unverhaltnismassig. Vielmehr sind die

Kosten entsprechend zu kurzen. Bei-

spiel: Der Nachweis der verwendeten

Hohe des kalkulatorischen Zinssatzes

gelingt nicht. In diesem Fall sind
Zinskosten anrechenbar, allerdings

nur gemass einem sachgerechten

kalkulatorischen Zinssatz.

Die Meldung der Liefermengen und
durchschnittlichen anrechenbaren

Kosten sollten aus Effizienzgrunden

zusammen mit der Kostendeklaration

Ende August erfolgen.

3. Kapitel: Netznutzung

Art. 8c Intelligente Steuer- und

Regel-systeme ftir den Netzbetrieb

1 Wenn ein Endverbraucher Oder ein

Erzeuger zustimmt, dass bei ihm ein

ntelligentes Steuer- und Regelsystem

fur den sicheren, leistungsfahigen und

effizienten Netzbetrieb zum Einsatz
gelangt, vereinbart er mit dem Netz-

betreiber insbesondere:

a. die Installation des Systems;

b. wie das System eingesetzt wird;

c. wie der Einsatz des Systems

ergutet wird.

2 Die Vergutung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien

beruhen und darf nicht diskriminierend

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs.

5 und 6
1 Wenn ein Endverbraucher, ein

Erzeuger oder ein Speicherbetreiber
zustimmt, dass bei ihm ein

ntelligentes Steuer- und Regelsystem

fur den sicheren, leistungsfahigen und

effizienten Netzbetrieb zum Einsatz

gelangt, vereinbart er mit dem

Netzbetreiber insbesondere: ...
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ALPIQ
Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

2 Die Kosten solcher Massnahmen

gelten wie folgt als anrechenbar,

wobei jahrlich insgesamt hochstens

500 000 Franken angerechnet werden

durfen:

a. als Kapitalkosten bis zu einem

Betrag von hochstens 0,5 Prozent der

anrechenbaren Kapitalkosten des

Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; und
b. als Betriebskosten bis zu einem

Betrag von hochstens 0,5 Prozent der

anrechenbaren Betriebskosten des

Netzbetreibers im jeweiligen Jahr.

3 Die Netzbetreiber dokumentieren

ihre innovativen Massnahmen nach

den von der ElCom festgelegten
Mindestanforderungen und

veroffentlichen die Dokumentation an

zentraler Stelle. Sie beschreiben

namentlich das Projekt, die

angewendete Methode, den

erwarteten und erzielten Nutzen sowie

die Auslagen.

sicherzustellen, dass eine

Anrechenbarkeit nur insoweit moglich

ist, wie die Massnahmen tatsachlich

der Erhohung der Sicherheit,
Leistungsfahigkeit Oder Effizienz der
Netze dienen.

Art. 13c Anrechenbare Kosten von

Massnahmen zur Sensibilisierung

im Bereich der

Verbrauchsreduktion

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung

im Bereich der Verbrauchsreduktion

gilt es, wenn der Netzbetreiber die

Messdaten der Endverbraucher in

seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass

diese ihren individuellen taglichen,
wochentlichen und monatlichen

Elektrizitatsverbrauch mit demjenigen
anderer

Endverbraucher mit gleichartiger

Verbrauchscharakteristik vergleichen

konnen.

2 Die Kosten solcher Massnahmen

Wie in den Erlauterungen zum

aktuellen Entwurf zu Recht

ausgefuhrt, bewegt sich Art. 13c E-

StromW im Grenzbereich zwischen

dem Netz als naturlichem und

reguliertem Monopol und dem

Energiemarkt bzw. dem

Energiedienstleistungsmarkt. Es ist

daher in jedem Fall darauf zu achten,

dass der Anwendungsbereich der

Norm nicht noch weiter ausgeweitet

wird.
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ALPIQ
Geltendes Recht StromW Entwurf StromW vom

08.06.2018

Antrag Bemerkung

gelten bis zu einem Betrag von

hochstens 0,5 Prozent der

anrechenbaren Betriebskosten des

Netzbetreibers im betreffenden Jahr,

hochstens aber bis zu einem Betrag

on 250 000 Franken pro Jahr, als

anrechenbare Betriebskosten.
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Office fédéral de l'énergie,  
Section Droit de l'électricité, du transport par 
conduites et des eaux,  
3003 Berne 
 

 

Sion, le 28 septembre 2018 

 

 

 

Prise de position 

Consultation Stratégie Réseaux Electriques – révision des 
ordonnances 
 

Madame, Monsieur,  

 

L’AVDEL - Association valaisanne des distributeurs d’électricité - rassemble les entreprises actives dans ce 

domaine en Valais. Sa mission est de défendre les intérêts de la branche et de la représenter auprès du public 

et des autorités. Actuellement, les membres de notre Association fournissent un emploi à plus de 900 

personnes et offrent près de 70 places d'apprentissage. Sur les trois dernières années, l’ensemble des 

membres de l'AVDEL ont investi en moyenne 62 millions de francs et prévoient d’investir durant ces 3 

prochaines années près de 90 millions annuellement. 

 

Généralités 

Après avoir soutenu dans les grandes lignes la Stratégie Réseaux électriques, notamment les mesures en 

faveur du développement du réseau, telles que l’accélération des procédures, la simplification des tâches 

administratives et bureaucratiques, le comité de l'AVDEL a analysé avec intérêt les ordonnances mises en 

consultation. Il remercie d’ores et déjà de la possibilité de vous faire connaître notre prise de position. La 

consultation précitée couvre de nombreux sujets et nous ne prendrons que les points les plus importants et 

qui concernent directement les réseaux de distribution. Pour le surplus, nous soutiendrons la prise de position 

de notre organe faîtier, l’AES. 
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En détail 

Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) 

Facteur de surcoût (article 11b à 11e ) 

 L'AVDEL a toujours soutenu le principe d'enterrement des lignes du réseau de distribution de niveau 

5 à 7, lorsqu'elles doivent être construites, remplacées, rénovées ou étendues, si cela est 

techniquement possible et que le coût n'est pas disproportionné.  

 Le présent projet propose un facteur de surcoût de 1.75 pour l’ensemble du territoire helvétique. De 

notre avis, cette application uniforme n’est pas la bonne et des critères géographiques ou 

topographiques doivent être introduits. En effet, un facteur de surcoût trop petit pourrait inciter à un 

retour à l’aérien dans les zones urbanisées, ce qui n’est pas souhaité, ni par nos membres, ni par la 

population. A contrario, il nous semble important de maintenir la possibilité de raccorder des 

installations décentralisées par voie aérienne et ce, sans présenter différentes variantes d'études, 

lorsque des conditions géographiques ou topographiques sont particulières, par exemple dans les 

zones de montagne.  

 Ainsi l’AVDEL propose de différencier le facteur de surcoût en appliquant un critère de 2.5 dans les 

zones urbanisées et de 1.75 dans les autres zones. La différence entre les zones doit se faire sur 

des critères objectifs comme la topologie, le nombre d’habitants au m2, etc. 

 De plus, en cas de renouvellement, le remplacement de lignes câblées déjà existantes par des 

câbles devrait toujours être possible et garanti.  

 De plus, afin de réduire la charge bureaucratique, il doit être possible de renoncer totalement à 

l’examen du facteur de surcoût pour les projets jusqu’à 36kV tout comme il est demandé d’éviter des 

études coûteuses lors de changement peu importants sur les lignes aériennes ou de mesures de 

maintenance. 

 

Propositions :  

Art 11b Principe 2  Le facteur de surcoût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE 
s’élève à 3 en zone urbaine et à 1.75 ailleurs. 

3 Les projets peuvent être réalisés et imputés 
sans que le facteur de surcoût soit calculé, 
lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:  

a. projet jusqu’à 36 kV; 

b.  remplacement des poteaux d’une ligne 
ordinaire; 

c.  remplacement de câbles existants par de 
nouveaux câbles; 

d.  mesures de maintenance qui n’entraînent 
pas de procédure d’approbation des plans. 
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Art. 11d Respect du facteur de surcoût 2  Le projet peut être est réalisé sous forme de 
ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût:  

a.  s’il concerne une ligne aérienne existante et si 
le tronçon s’étend sur 1 km quatre portées au 
maximum, ou  

b. … 

c.  s’il porte sur le remplacement des poteaux 
de lignes ordinaires existantes. 

Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût Un projet concret peut, malgré le dépassement du 
facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou inté-
gralement sous forme de ligne souterraine si  

b. il porte sur le remplacement d’une ligne câblée. 

 

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) 

Fourniture d’énergie dans l’approvisionnement de base (art. 4 à ac) 

 Telles que formulées dans le présent projet d’ordonnance, les dispositions d’application concernant 

la déduction des mesures de soutien prévues aux articles 4, 4a et 4c (en lien avec l’art. 6 al. 5 et 

5bis LApEl) nous paraissent peu claires. Nous doutons même de leur applicabilité en ce qui 

concerne principalement la production indigène provenant de producteurs tiers ; ou du moins nous 

sommes persuadés de l’énorme charge administrative qu’elles vont entraîner.  

 D’une part, le nombre de petites installations de production d’énergies renouvelables (surtout des 

installations photovoltaïques privées) ne cessent de croître. L’analyse de coût exigée pour ces 

installations est très difficile à faire, entraîne une grande charge administrative, pour souvent se 

rapprocher d’une estimation voire se révéler impossible.  

 D’autre part, il existe plusieurs catégories de rétributions, ce qui rend une éventuelle gestion et prise 

en compte de la déduction des mesures de soutien obtenues par des producteurs indépendants 

extrêmement compliquées et coûteuses. Par ailleurs, les rétributions qu’obtiennent les producteurs 

historiques et indépendants de la part de la Confédération ne concernent uniquement que ces deux 

parties et non pas les gestionnaires de réseaux en général. Dans ces conditions, il nous est 

impossible de connaître les rétributions obtenues par des producteurs tiers. Par ailleurs, il est 

absolument contestable de devoir déduire des rétributions alors que le producteur ne les a pas 

encore reçues de la Confédération (au vu du nombre de producteurs sur liste d’attente) et qu’il 

n’existe aucune garantie qu’il va l’obtenir à un certain moment. 

 En conséquence, nous sommes favorables à un système plus simple, et soutenons l’AES qui 

propose que, pour l’électricité qui fait l’objet d’une obligation de reprise et de rétribution selon l’art. 

15 LEne, la rétribution versée par le gestionnaire de réseau soit imputable aux tarifs dans 

l’approvisionnement de base, au sens d'une règle de minimis et démontre qu’il ne serait pas 

conforme d’inclure les coûts liés à la charge administrative dans les coûts de gestion. 
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Propositions :  

Art. 4 Fourniture d’énergie aux consommateurs 
finaux avec approvisionnement de base 

2  Si le gestionnaire du réseau de 
distribution ...  

c. Si l’électricité provient d’installations pour 
lesquelles il est soumis aux obligations de 
reprise et de rétribution selon l’art. 15 LEne, 
il peut, à titre dérogatoire, imputer la 
rétribution versée pour l’énergie et les 
garanties d’origine, dès lors que les sommes 
en question n’excèdent pas au total 80% des 
taux de rétribution déterminants pour les 
nouvelles installations conformément aux 
annexes 1.1–1.5 OEneR. 

d. Si l’électricité ne provient pas 
d’installations propres, les charges 
administratives liées à la reprise et à la 
rétribution de l’électricité de ces installations 
sont des coûts de revient imputables du 
gestionnaire de réseau. 

Art. 4a Déduction des mesures de soutien en 
cas de prise en compte des frais d’acquisition 
dans la composante tarifaire due pour la 
fourniture d'énergie 

1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, 
al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations 
de production du gestionnaire du réseau de 
distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul 
des coûts imputables maximaux pouvant être 
pris en compte dans leurs tarifs, des éventuelles 
rétributions uniques et contributions 
d’investissement, comme suit:  

a. rétribution unique allouée pour les 
installations photovoltaïques:  

1. si la rétribution unique a été fixée 
définitivement avant l’acquisition, le montant de 
celle-ci est déduit des valeurs d’acquisition ou 
de production; 

b. contribution d'investissement allouée pour les 
installations hydroélectriques ou pour les 
installations de biomasse:  

1. si la contribution d’investissement a été fixée 
définitivement avant l’acquisition, le montant de 
celle-ci est déduit des frais d’acquisition ou de 
production; 

Art. 4c Obligation de fournir des preuves et 
obligation d’annoncer liées à la fourniture 
d’électricité visée à l’art. 6, al. 5bis, LApEl 

1 Dans le cas d’un contrôle des tarifs Sur 
demande de l'ElCom, le gestionnaire du réseau 
de distribution apporte la preuve que, dans le 
cadre de la fourniture d’électricité visée à l’art. 6, 
al. 5bis, LApEl, il a imputé pris en compte dans 
la composante tarifaire due pour la fourniture 
d’énergie, pour chaque installation, au maximum 
les coûts visés à l’art. 4, al. 2, tant pour 
chacune de ses propres installations de 
production et que pour les autres par 
technologie de production. S’il n’est pas en 
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mesure de fournir cette preuve, les coûts 
imputables ne peuvent pas être pris en compte 
conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl doivent 
être réduits.  

2 Si l’électricité fournie ne provient pas des 
installations de production du gestionnaire du 
réseau de distribution, celui-ci annonce chaque 
année jusqu’à la fin août à l’ElCom, aux fins de 
contrôle de plausibilité, les quantités fournies et 
la moyenne du prix pris en compte dans ses 
coûts imputables son tarif pour chaque 
technologie de production. Concernant les 
grands aménagements … 

 

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques 

Assouplissement de la procédure (art. 9c) 

 Pour les installations du réseau basse et moyenne tension, des assouplissements de la procédure 

sont nécessaires. La procédure d’approbation des plans est aujourd’hui longue, fastidieuse et 

coûteuse et est absolument disproportionnée par rapport à l’ampleur des projets. Les cantons 

peuvent sans problème garantir que les intérêts publics fixés par la Constitution, la législation 

fédérale et les prescriptions, par exemple dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la 

protection de l’environnement, soient respectés. Ils assument d’ores et déjà cette responsabilité 

dans le cadre d’autres projets de construction, notamment dans d’autres secteurs d’infrastructure 

tels que l’alimentation en eau. Dans les projets prévus à l’art. 9c, il faut donc prévoir que seules les 

autorités cantonales procèdent aux évaluations  

Proposition :  

Art. 9c Assouplissements de la procédure Si un projet concerne une installation d’une 
tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui 
n’est pas située dans une aire de protection au 
sens du droit fédéral, l’autorité chargée de 
l’approbation renonce à consulter les autorités 
spécialisées de la Confédération, dans la 
mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la 
prise de position du canton. 
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* * * 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. En vous remerciant de 

l'intérêt que vous porterez à notre prise de position, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de nos meilleurs messages. 

 

Samuel Claret  Yasmine Ballay 
Président Secrétaire 
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Strategie Stromnetze: Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den Verordnungsänderungen infolge der Verabschiedung 
der Strategie Stromnetze Stellung nehmen zu können.

Allgemeine Bemerkungen
Die Axpo Gruppe produziert, handelt und vertreibt Energie zuverlässig für über 3 Millionen Men­
schen und mehrere tausend Unternehmen in der Schweiz und in über 30 Ländern Europas. Zur 
Axpo Gruppe gehören die Axpo Holding AG mit ihren Töchtern Axpo Power AG, Axpo Trading AG, 
Avectris AG sowie Centralschweizerische Kraftwerke AG. Axpo ist zu 100% im Eigentum der Nord­
ostschweizer Kantone.
Mit einem - nach Abgabe des Übertragungsnetzes an Swissgrid - Verteilnetz von ca. 2000 km 
Länge, verfügt die Axpo auch über profunde Kompetenzen im Auf- und Ausbau sowie im sicheren 
und wirtschaftlichen Betrieb von Elektrizitätsnetzen. Wir begrüssen deshalb die Strategie Strom­
netze und die Optimierung der Prozesse für den notwendigen und zeitgerechten Aus- und Umbau 
der Stromnetze im Grundsatz. Sie sind zentraler Bestandteil einer nachhaltigen, modernen Ener­
giewelt und müssen zwingend parallel zum Ausbau der Produktionskapazitäten entwickelt werden.

Wir stellen aber auch eine immer stärker und schneller zunehmende Regelungsdichte fest. In der 
Praxis führt dies zu Aufwänden und verhindert häufig sinnvolle und pragmatische Lösungen, die
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der Effizienz dienen. Ganz in diesem Sinne hält das StromVG Grundsätze fest, die von der ElCom 
überwacht werden. Subsidiär erarbeitet die Elektrizitätswirtschaft Richtlinien (Branchendokumente) 
für deren Umsetzung. Vor diesem Hintergrund ist der Bundesrat angehalten, nur dort neue Rege­
lungen aufzustellen, wo diese nicht bereits durch bestehende Grundsätze abgedeckt sind. Dies be­
trifft insbesondere die Regelungen rund um die Preisregulierung im Netz und in der Grundversor­
gung.
Wir erinnern zudem daran, dass der vom Parlament beschlossene Art. 6 Abs. 5*’'® StromVG die 
grossen Kraftwerksbetreiber ohne Endverbraucher in der Grundversorgung in keiner Weise entlas­
tet. Netzbetreiber zahlen nicht freiwillig mehr für Grosswasserkraft, da sie das gegenüber ihren 
Endverbrauchern in der Grundversorgung kaum rechtfertigen können. Die neue Bestimmung ver­
schärft vielmehr die Marktverzerrungen, die wegen der unvollendeten Marktöffnung zwischen Pro­
duzenten mit und ohne Endverbraucher in der Grundversorgung bestehen und schafft neue Markt­
verzerrungen zwischen den Technologien.

Gleichzeitig leidet die Rentabilität vieler Kraftwerke weiter unter den herrschenden Marktbedingun­
gen. Notwendige Investitionen in den Substanzerhalt und in die Erneuerung der Anlagen werden 
deshalb aufgeschoben oder bleiben ganz aus. Der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband 
weist in der jüngsten Ausgabe seiner Publikation „Wasser Energie Luft“ nach, dass allein bei der 
Wasserkraft ein jährlicher Investitionsbedarf von rund 500 Mio. Franken besteht. Der neue Art. 6 
Abs. 5*’'® StromVG darf deshalb nicht dazu verleiten, dass die drängenden Diskussionen über die 
Revision des Wasserrechtsgesetzes, die Umsetzung der vollständigen Marktöffnung und Anpas­
sungen des Marktmodells vertagt und notwendige Entscheide vermieden werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Leitungsverordnung (LeV)
Antrag:

Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz

^ (neu) Die Genehmiqunqsbehörde kann - nach einer umfassenden Interessenabwäqunq - einen 
Eingriff auch ohne Zustimmung des betroffenen Dritten verfügen.

Begründung: In der Verordnung ist zu ergänzen, dass die Genehmigungsbehörde bei einem ein­
seitigen Antrag des Betriebsinhabers (Swissgrid) für Ersatzmassnahmen, die das Eigentum eines 
Dritten betreffen, dessen Interessen umfassend abwägen muss, bevor sie die Ersatzmassnahmen 
verfügt.

Antrag:

Art. 11b Grundsatz
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 4r^ 2.5. 

Begründung:

Gemäss Artikel 15c Abs. 1 EleG sind Leitungen des Verteilnetzes als Erdkabel auszuführen, so­
weit dies technisch und betrieblich möglich ist, die Zugänglichkeit gewährleistet werden kann und



die Gesamtkosten einen bestimmten Faktor (Mehrkostenfaktor) nicht übersteigen. Somit stellt sich 
die Frage, wann eine Leitung nicht als Erdkabel auszuführen ist.

Mit Artikel 15c EleG hat der Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze unter 220kV 
zu verkabeln sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Mehrkosten ein ange­
messenes Mass nicht übersteigen. Stromnetze auf Netzebene 7 und 5 werden bereits heute gross­
mehrheitlich verkabelt. Der Gesetzgeber hat hier primär einen Grundsatz für Netzebene 3 aufge­
stellt. Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 werden kaum Netzprojekte der Netz­
ebene 3 als Erdkabel ausgeführt werden, was dem gesetzgeberischen Willen widerspricht. Zudem 
müssen bereits als Erdkabel geplante Leitungen nun neu wieder als Freileitungen konzipiert wer­
den, was zu weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten führt.

Gemäss Aussagen des BFE soll der tiefe Mehrkostenfaktor noch „Luft nach oben lassen“, d. h. das 
BFE erwartet bereits, dass der Mehrkostenfaktor nach oben korrigiert werden wird. Dieses vorge­
sehene Herantasten führt zu einer unhaltbaren Planungsunsicherheit bei den Netzbetreibern, den 
Gemeinden und Anwohnern. Es ist derjenige Mehrkostenfaktor zu bestimmen, der langfristig stabil 
ist und die Vorgaben des Gesetzgebers am besten erfüllt.

Die Erfahrung aus den aktuellen Projekten zeigt, dass insbesondere bei zeitkritischen Bau- und 
Umbauprojekten bei Leitungen der NE3 mit einem Mehrkostenfaktor von 2,5 eine höhere Pla­
nungssicherheit besteht bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr Projekten direkt mit einer Kabellei­
tung erfolgen kann. Aufgrund der wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit von Einsprachen bei 
Kabelprojekten würde bei einem MKF von 2,5 nicht zuletzt auch dem Ziel der Strategie Stromnetze 
zur zügigeren Umsetzung erforderlicher Netzprojekte Rechnung getragen.

Der Entscheid, den Mehrkostenfaktor auf 1,75 festzulegen, basiert gemäss dem erläuternden Be­
richt im Wesentlichen auf der Studie „Grundlagen für eine Berechnungsmethode zum Kostenver­
gleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines Mehrkostenfaktors“ der 
consentec im Auftrag des BFE aus dem Jahr 2013. Die Studie geht je nach Szenario davon aus, 
dass Leitungen nach Ablauf der regulatorischen bzw. technischen Nutzungsdauer, abhängig von 
der Höhe des Mehrkostenfaktors, durch eine neue Kabel- oder Freileitung ersetzt werden. Die in 
den Erläuterungen angegebenen Kosten von CHF 10.5 Mia. bis 2050 bei einem Mehrkostenfaktor 
von 3.0 sind aus unserer Sicht zu hoch. Die Praxis zeigt, dass bestehende Freileitungen ohne An­
passungsbedarf mit Instandhaltungsmassnahmen (keine Plangenehmigung erforderlich) länger als 
die theoretische technische Lebensdauer betrieben werden können. Der Wechsel auf Erdkabel 
wird somit langsamer als in der Studie angenommen erfolgen und die Netznutzungsentgeltzu­
nahme wird deutlich geringer als angenommen ausfallen.

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA)

Antrag:

Art. 2 Gesuchsunterlagen

^ Bei Vorhaben, die den Bau von elektrischen Anlagen für den Anschluss von Liegenschaften o- 
der Siedlungen ausserhalb der Bauzonen an das Elektrizitätsnetz zum Gegenstand haben, ist den 
Unterlagen ein rechtskräftigef Entscheid des Kantons beizulegen, wonach der Anschluss zulässig 
ist^

Begründung:

Vgl. zu Art. 5 Abs. 1“®VPeA.



Antrag:
Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat

Ibis (neu) Insbesondere holt es bei Vorhaben, die den Bau von elektrischen Anlagen für den An­
schluss von Liegenschaften oder Siedlungen ausserhalb der Bauzonen an das Elektrizitätsnetz 
zum Gegenstand haben, einen rechtskräftigen Entscheid des Kantons ein, wonach der Anschluss 
zulässig ist.

Begründung:

Eine durch den Netzbetreiber vor Beginn des Plangenehmigungsverfahrens beim Kanton einzuho­
lende Entscheidung hätte zur Folge, dass zwei Bewilligungsverfahren sequentiell durchgeführt wer­
den müssten, was den Prozess verlängert. Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung sollte die kan­
tonale Zuständigkeit innerhalb des ordentlichen Bewilligungsverfahrens sichergestellt und der Ent­
scheid demnach vom Inspektorat eingeholt werden.

Antrag:

Art. 9a Ausnahme von der Plangenehmigungspflicht
^Als geringfügige technische Änderungen gelten, sofern dadurch der Anlagegrenzwert nach die 
Vorgaben der NISV an Orten mit empfindlicher Nutzung nicht überschritten eingehalten werden 
und das Erscheinungsbild der Anlage nicht wesentlich verändert wird:

a. ...
Begründung:

Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht isoliert und allein auf die Einhaltung des Anlagen­
grenzwertes abgestellt werden. Massgebend sind die Bestimmungen der NISV insgesamt. Deshalb 
ist darauf abzustellen, welche Anpassungen bzw. geringfügigen technischen Änderungen als 
«keine Änderung einer alten Anlage» gelten und die Leitungseigentümer in diesen Fällen vom 
Nachweis der NIS-Grenzwerte zu befreien.

Stromversorgungsverordnung (StromW)
Bemerkung:
Wir begrüssen die Abgrenzung zwischen Kernkraftwerken und Übertragungsnetz wie in Art. 2 Abs. 
2 Bst. d vorgesehen und die Übertragung von Schalterfeldern, die nicht dem Übertragungsnetz zu­
zuordnen sind, an die Kraftwerkseigentümer gemäss Art. 31 i Abs. 1 ausdrücklich.

Antrag:

Art. 2 Begriffe

^ Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbrau­
cher, soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen-in PumpspeiGherkraftwerken ver­
wendet.

m



Begründung:

Die Klärung, welche Strombezüger als Speicher oder als Endverbraucher gelten, ist auf der Basis 
einer ordentlichen Gesetzesrevision vorzunehmen. Die Problematik und der Klärungsbedarf sind 
bereits in den Vorbereitungsarbeiten zur Revision StromVG lange und intensiv diskutiert worden 
und sind entsprechend in der anstehenden, ordentlichen Gesetzesrevision zu regeln. Während der 
Beratung der Strategie Stromnetze wurden sie dagegen nie thematisiert. Zudem ist zumindest frag­
lich, ob die vorliegende Verordnung eine ausreichende Gesetzesgrundlage für die vorgeschlagene 
Klärung darstellt.

Antrag:

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

^Soweit der Verteilnetzbetreiber...

c. (neu) Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- 
und Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie 
und Herkunftsnachweise einrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgebli­
chen Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1-1.5 EnFV nicht übersteigt.

Begründung: Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie 
wird in Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen 
typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Für Klein- und Kleinstanlagen ist die gefor­
derte Gestehungskostenprüfung allerdings nicht praktikabel. In jedem Einzelfall müssten die Aus­
gaben für die Errichtung der Anlage bekannt gegeben und belegt werden, Berechnungen der kal­
kulatorischen Kosten (z. B. Einkommenssteuern) angestellt werden, die jährliche Produktions­
menge aufgrund des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt werden und schliess­
lich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies stünde in keinem 
Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme.

Im Sinne einer De-minimis-Regel sollte für solche Anlagen stattdessen ohne Einzelfallprüfung die 
effektiv bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten eingerechnet werden dürfen, sofern diese auf 
anerkannten technologiespezifischen Kostensätzen basiert. Massgeblich ist dabei die Vergütung 
für Energie und HKN zusammen, da der Netzbetreiber die HKN zwingend abnehmen muss, um sie 
gemäss Art. 4 Abs. 3 für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Damit die vom grundver­
sorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten nicht beliebig hoch werden können und sie sich 
immer noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion orientieren, wird eine Ober­
grenze festgelegt. Diese richtet sich nach den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen 
aus der EnFV (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). Gestützt auf die Annahme, dass Kleinanlagen i. d. R. 
von Einmalvergütungen profitieren können, die maximal 30 Prozent der Investitionskosten abde­
cken, und dass die Kapitalkosten rund 60 bis 70 Prozent der Gestehungskosten ausmachen, 
schlagen wir einen pauschalen Abzug von 20 Prozent vor. Damit ist der gesetzlichen Vorgabe, 
dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung getragen. Sollte der Bundesrat zum 
Schluss kommen, dass ein höherer pauschaler Abzug als 20 Prozent sachgerecht ist, würden wir 
dies ebenfalls unterstützen.



Antrag:

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs

2Die nationale Netzgesellschaft vereinbart mit den Netzbetreibern, Erzeugern und den übrigen Be­
teiligten auf einheitliche Weise die für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu treffen­
den Massnahmen, insbesondere eine Regelung des automatischen und manuellen Lastabwurfs 
sowie der Produktionsanpassung bei Kraftwerken im Fall einer Gefährdung des stabilen Netzbe­
triebs.

Begründung:

Die Verordnung nennt den automatischen Lastabwurf ausdrücklich. Zwar findet im erläuternden 
Bericht des Bundesrats vom 27. Juni 2007 zum Entwurf der StromW auch der manuelle Lastab­
wurf Erwähnung. Aufgrund der Mitteilung der ElCom vom 8. Juni 2017 ist aber davon auszugehen, 
dass sich der Bedarf nach Verankerung dieser Massnahme erst mit der Wintermangellage 2015/16 
gezeigt hat. Damit bietet sich die jetzt die Gelegenheit mit der ausdrücklichen Erwähnung beider 
Kategorien Klarheit und eine eindeutige Gesetzesgrundlage zu schaffen.

Antrag:

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs

‘*Bei einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs hat die nationale Netzgesellschaft von Gesetzes 
wegen alle Massnahmen zu treffen oder anzuordnen, die für die Gewährleistung der Netzsicherheit 
notwendig sind (Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so kann diese auf Kosten des Adressaten der Anordnung eine Er­
satzmassnahme treffen. Nachgelagerte Netzbetreiber sind verpflichtet. Anordnungen des vorgela­
gerten Netzbetreibers hinsichtlich des automatischen und manuellen Lastabwurfs zu befolgen.

Begründung:

Die Swissgrid ist berechtigt, mit den Netzbetreibern vorbereitend Vereinbarungen abzuschliessen 
und gestützt darauf im Ernstfall manuelle Lastabwürfe einzelner Netzabschnitte anzuordnen. Sie 
hat damit diesbezüglich eine Weisungsbefugnis gegenüber den Netzbetreibern der Netzebene 3.

Die Netzebene 3 wird prinzipiell genauso wie die Netzebene 1 der Swissgrid in vermaschten Struk­
turen betrieben. Der eigentliche manuelle Lastabwurf wird in der Regel erst in der Netzebene 4, 
bzw. bei den Abgängen der Netzebene 5 in den Unterwerken/Unterstationen umgesetzt werden. 
Die Umsetzung des manuellen Lastabwurfs Ist deshalb gemäss dem sogenannten Kaskadenprin­
zip vorgesehen. Die Kaskade bedingt, dass Verteilnetzbetreiber eine Weisungsbefugnis gegenüber 
ihren nachgelagerten Verteilnetzbetreiber erhalten. Nur so kann der Abschluss der notwendigen 
vorbereitenden Vereinbarungen zwischen den Verteilnetzbetreibern in der Kaskade sichergestellt 
werden.

Antrag:

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten

3 (neu) Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers im Zusammenhang mit einem automatischen oder 
manuellen Lastabwurfs sind anrechenbar. Die ElCom kann davon die Kosten eines ausgeführten 
Lastabwurfs auf Antrag des betroffenen Netzbetreibers einer anderen Netzebene zuweisen.



Begründung:

Der automatische und der manuelle Lastabwurf verursachen sowohl in der Vorbereitung als auch 
im konkreten Ausführungsfall Kosten bei den Netzbetreibern in der Kaskade. Die ElCom bestätigt 
die Anrechenbarkeit grundsätzlich. Um Sicherheit bei den Netzbetreibern zu schaffen, soll deren 
Anrechenbarkeit gestützt auf Art. 15 Abs. 1 StromVG explizit in der Verordnung festgehalten wer­
den.

Die Kosten eines ausgeführten Lastabwurfs werden vorwiegend bei demjenigen Verteilnetzbetrei­
ber anfallen, der tatsächlich Last abgeworfen hat. Verursacher und Nutzniesser sind jedoch meist 
ganze Netzregionen, wenn nicht sogar die gesamte Schweiz. Das Verursacherprinzip wird dadurch 
verletzt. Besonders stossend ist dies, wenn die Kosten des Lastabwurfs des betroffenen Netzbe­
treibers zu Tariferhöhungen zwingen. Inwiefern die Kostentragung durch den betroffenen Netzbe­
treiber zumutbar ist, erfordert eine Einzelfallbetrachtung. Die ElCom soll entsprechend auf Antrag 
darüber entscheiden können. Sie kann dann die Kosten in Anwendung des Verursacherprinzips 
der adäquaten Netzebene zuweisen.

Antrag:

Art. 6a Mehrjahrespläne

1 Die Netzbetreiber nationale Netzoeseilschaft weisen weist in den Mehrjahresplänen im Mehriah- 
resplan jedes ihrer Netzprojekte aus und legen legt Folgendes dar:

a. ...
Begründung:
Gemäss erläuterndem Bericht gelten die Vorgaben in Art. 6a Abs. 1 StromW ausschliesslich für 
die Netzebene 1. Somit ist explizit die nationale Netzgesellschaft statt „die Netzbetreiber“ als Ad­
ressatin der Regelung zu nennen. Zudem sieht die gesetzliche Grundlage, Art. 9d Abs. 2 StromVG, 
nur für den durch die nationale Netzgesellschaft vorzulegenden Mehrjahresplan konkrete Angaben 
zur Wirksamkeit fest.

Eventualantrag:

Art. 6a Mehrjahrespläne 

■'Die Netzbetreiber weisen...

f,—den Bedarf am Projekt mittels Nachweis der wirtschaftlichen und teohnischen Wirksamkeit 
des Projekts.

ii’is (neu) Die nationale Netzgesellschaft legt in ihrem Mehriahresplan zusätzlich für jedes Projekt 
den Bedarf am Projekt mittels Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Wirksamkeit des Pro­
jekts dar.

Begründung:

Der Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Wirksamkeit ist sehr aufwendig. Der Gesetzge­
ber hat in Art. 9 Abs. 2 StromVG deshalb explizit nur für den durch die nationale Netzgesellschaft 
vorzulegenden Mehrjahresplan konkrete Angaben zur Wirksamkeit festgelegt, nicht aber für NE3- 
Netzbetreiber, die ihre Mehrjahrespläne gemäss Art. 9 Abs. 2 StromVG nicht der ElCom vorlegen 
müssen. Eine entsprechende Klarstellung in der Verordnung scheint uns deshalb notwendig.



Antrag:

Art. 8a Intelligente Messsysteme

Tür das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei den Endverbrauchern, Erzeugern und 
Speichern jeweils in Privathaushalten, Gewerbe und in der Leichtindustrie'* intelligente Messsys­
teme einzusetzen. ...

Begründung:

Intelligente Messsysteme können nicht nur Messdaten übertragen, sondern auch Steueraufgaben 
übernehmen. Deshalb sollte aus Sicherheitsüberlegungen ihr Einsatz im überregionalen Verteilnetz 
(> 36 kV) sowie im Übertragungsnetz (380/220 KV) nicht vorgeschrieben werden. Dies vermindert 
die Verwundbarkeit bei möglichen Cyber-Attacken, da die Steuer- und Regelsysteme getrennt von 
den Messsystemen gehalten werden können.

Zudem gelten für die Messungen auf höheren Netzebenen erhöhte Mindestanforderungen an die 
Genauigkeitsklassen, die von den im Markt erhältlichen intelligenten Messsystemen nicht erfüllt 
werden. Da der Bedarf an solchen Messsystemen klein ist, wird es wohl auch mittelfristig keine 
entsprechenden Geräte am Markt geben.

Geoinformationsverordnung (GeolV)

Antrag:

Anhang 1

Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts

Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV 

Zuständige Stelle: Werksbetreiber (BFE)

Georeferenzdaten:
ÖREB Kataster:

Zugangsberechtigungsstufe: A B 

Download-Dienst: X 

Identifikator: *

■' Entspricht der Definition der Verordnung des EJPD über Messmittel für elektrische Energie und 
Leistung (EMmV).



Begründung:

Aufgrund der Sensibilität der Daten wird beantragt, diese mit Zugangsberechtigungsstufe B und 
ohne Downloaddienst, zu veröffentlichen, wie dies aktuell bei Geodäten zu elektrischen Anlagen 
(z.B.: Werkpläne elektrische Kabelleitungen, Werkleitungskataster) gemäss Geoinformationsver- 
ordnung (GeolV), Anhang 1 gehandhabt wird.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse
Axpo Holding AG

r. Andrew Walo Thomas Porchet

Leiter Energiepolitik Schweiz
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Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- 
und Wasserrecht 
3003 Bern 

 
 
 
Elektronisch an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

 
Wohlen, 1. Oktober 2018 / PL, BB 
 
 
Strategie Stromnetze: Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zu den Änderungen der Verordnungen im Zu-
sammenhang mit der Strategie Stromnetze äussern zu können. 

Bereits bei der Erarbeitung der Gesetzesgrundlagen konnte der DSV als Mitglied des Bei-
rats Energienetze aktiv die Sichtweise der Verteilnetzbetreiber einbringen. Wir sind der 
Meinung, dass unsere Gedanken für rasche und gut strukturierte Genehmigungsverfahren 
weitgehend eingeflossen sind. Gerne hätten wir jedoch bei den Verordnungsänderungen 
eine klare Abgrenzung zwischen den Netzen auf der Ebene >36 kV und der Ebene <36 kV 
gesehen. Vor allem im unteren Spannungsbereich sind die Vorgaben für Höchst- und Hoch-
spannungsnetze nicht anwendbar oder führen zu unnötig höheren Kosten. 

Im Grundsatz unterstützen wir die Vernehmlassungseingaben des VSE und ver-
weisen auf dessen Begleitschreiben sowie die weiterführenden Details zu den einzelnen 
Verordnungen. 

Vom VSE abweichend ist unsere Haltung zum Thema Speicher. Hier unterstützen 
wir den Vorschlag des BFE, dass Speicher mit Ausnahme der Pumpspeicherkraftwerke, 
nicht von der Netznutzung zu befreien sind. 

In diesem Sinne danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen 
für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Peter Lehmann   Brigitte Barth 
Präsident DSV    Leitung Geschäftsstelle DSV 
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Anhang 1 
Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B (statt A). 
Kein Download-Dienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Sensibilität kritischer Infrastrukturen 
wird beantragt, die Daten elektrischer Anlagen mit 
einer Nennspannung von über 36 kV mit der 
Zugangsberechtigungsstufe B zu versehen und 
ohne Downloaddienst zu veröffentlichen. So wie 
dies in der geltenden Geoinformationsverordnung 
(GeoIV), Anhang 1, für «Werkpläne elektrische 
Kabelleitungen» bereits gehandhabt wird. 
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Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an der 
Planung und strebt mit seiner Zustimmung einen 
gemeinsamen Antrag an; verweigert der Dritte 
seine Zustimmung, so stellt der Betriebsinhaber 
alleine Antrag. 

 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an der 
Planung und strebt mit seiner Zustimmung einen 
gemeinsamen Antrag an; verweigert der Dritte 
seine Zustimmung ist kein Konsens möglich, so 
stellt der Betriebsinhaber alleine Antrag und die 
zuständige Behörde im Plangenehmigungs-
verfahren entscheidet nach umfassender 
Interessenabwägung. 

 
Im vorgesehenen Prozess fehlt eine Schiedsstelle, 
welche die Interessen der Beteiligten abwägt und 
anschliessend entscheidet. Ohne diese kommt der 
vorgesehene Prozess einer Enteignung des 
Dritten gleich. 

Art. 11b Grundsatz 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 
2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 1,75. 

 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 
2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 2.5 1,75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Grundsatz in Art. 11b trifft hauptsächlich die 
Netzebene (NE) 3, weil die NE 5 und NE 7 bereits 
heute mehrheitlich verkabelt werden. Mit dem in 
der LeV vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor (MKF) 
von 1,75 werden kaum Netzprojekte der NE 3 als 
Erdkabel ausgeführt. Die Erfahrung aus Projekten 
der NE 3 zeigt, dass insbesondere bei 
zeitkritischen Bau- und Umbauprojekten mit einem 
MKF von 2,5 eine höhere Planungssicherheit 
besteht und die Planeingabe bei deutlich mehr 
Projekten direkt mit einer Kabelleitung erfolgen 
kann.  
 
Ein tiefer Mehrkostenfaktor hat zur Folge, dass die 
Mehrkosten der Kabelleitung von der ElCom als 
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(neu) 3 Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung des 
Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet 
werden, wenn eine der folgende Bedingungen 
zutrifft: 
a. Vorhaben bis 36 kV; 
b. Stangenersatz einer Regelleitung; 
c. Ersatz bestehender Kabel durch neue Kabel; 
d. Instandhaltungsmassnahmen, welche kein 
Plangenehmigungsverfahren nach sich ziehen. 
 
(neu) 4 Ist eine Leitung, die aufgrund einer 
geltenden Wasserrechtsverleihung 
(Konzessionsvertrag) durch den Wasserkraft-
produzenten auf eigene Kosten zu erstellen, zu 
betreiben und zu unterhalten ist, wegen der 
vorstehenden Regelung als Erdkabel zu führen, so 
sind die Mehrkosten der Erdverkabelung durch die 
nationale Netzgesellschaft zu vergüten. 

nicht anrechenbar angesehen werden. 
 
Die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten für 
Instandhaltungs- und Sanierungsmassnahmen 
oder den Ersatz von Kabelleitungen ist 
unverhältnismässig. Deshalb sollen gewisse 
Vorhaben ohne die Ermittlung des 
Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet 
werden können. 
 
 
 
Es ist nicht sachgerecht, wenn 
Wasserkraftproduzenten aufgrund ihres 
Konzessionsvertrages die Mehrkosten für die 
Erdverlegung von Leitungen übernehmen 
müssten. Für diesen Fall braucht es eine 
Vergütung der nicht überwälzbaren Mehrkosten 
durch die nationale Netzgesellschaft. 

Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 
2 Das Vorhaben […], soweit: 

 
2 Das Vorhaben […], soweit: 
 
(neu) c. zwingende Gründe vorliegen wie 
Vorgaben der Gemeinde oder anderer öffentlicher 
Instanzen oder keine Genehmigung für ein 
Kabeltrassee erreicht werden kann  

 
 
 
Die Praxis zeigt, dass in gewissen Fällen (z. B. 
Auen- oder Moorlandschaften) für den 
Netzbetreiber keine Wahlfreiheit mehr besteht. Die 
Kosten der Verkabelung sind dann unabhängig 
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(neu) d. das betroffene Projekt bei Inkrafttreten 
dieser Verordnung bereits geplant war (SIA-Phase 
3 oder später). 

vom (nur theoretischen) Mehrkostenfaktor 
anzuerkennen.  
 
Projekte, die bereits ein fortgeschrittenes 
Planungsstadium erreicht haben, sollten von der 
Regelung in Abs. 1 ausgenommen werden. Es 
besteht sonst die Gefahr, dass alle laufenden 
Projektierungs-arbeiten gestoppt werden müssen, 
um deren Grundlagen zu überarbeiten. 

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 
Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung 
des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollständig 
als Erdkabel ausgeführt werden, wenn die den 
Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten 
nicht als anrechenbare Kosten im Sinne von 
Artikel 15 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007 geltend gemacht werden. 

 
Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung 
des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollständig 
als Erdkabel ausgeführt werden, wenn: 
a. die den Mehrkostenfaktor überschreitenden 
Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im 
Sinne von Artikel 15 des Stromversorgungs-
gesetzes vom 23. März 2007 geltend gemacht 
werden. 
(neu) b. eine bestehende Kabelleitung ersetzt 
wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten 
und die entsprechenden Kosten bei einem 
Ersatz/Ausbau stets anrechenbar («Kein Zurück in 
die Freileitung»). 
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Art. 2, Abs. 1bis 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von elektrischen 
Anlagen für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der Bauzonen an das 
Elektrizitätsnetz zum Gegenstand haben, ist den 
Unterlagen ein rechtskräftiger Entscheid des 
Kantons beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von elektrischen 
Anlagen für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der Bauzonen an das 
Elektrizitätsnetz zum Gegenstand haben, ist den 
Unterlagen ein rechtskräftiger Entscheid des 
Kantons beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
Im Plangenehmigungsverfahren werden die 
relevanten kantonalen Ämter im Konsultativ-
verfahren durch das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat (ESTI) zur Stellungnahme 
aufgefordert. Es obliegt dem ESTI die 
notwendigen Entscheide des Kantons einzuholen. 
Der Absatz 1bis soll in Art. 2 gestrichen und in Art. 
5 ergänzt werden. 

 (geltendes Recht) Art. 5 Verfahren durch das 
Inspektorat 
 
(neu) 1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, die 
den Bau von elektrischen Anlagen für den 
Anschluss von Liegenschaften oder Siedlungen 
ausserhalb der Bauzonen an das Elektrizitätsnetz 
zum Gegenstand haben, einen rechtskräftigen 
Entscheid des Kantons ein, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
 
 
Siehe Kommentar zu Art. 2. Abs. 1bis 

Art. 9a Ausnahmen von der Plangenehmigungs-
pflicht 
2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten sämtliche 
Arbeiten, die dazu dienen, den Bestand einer 
Anlage im genehmigten Umfang sicherzustellen, 
insbesondere: 
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3 Als geringfügige technische Änderungen gelten, 
sofern dadurch der Anlagegrenzwert nach der 
NISV an Orten mit empfindlicher Nutzung nicht 
überschritten und das Erscheinungsbild der 
Anlage nicht wesentlich verändert wird: 
 

(neu) d. der Ersatz von Anlageteilen, wenn 
dadurch die Personen- und/oder Anlagen-
sicherheit erhöht wird. 
 
(neu) e. die fäulnisvorbeugende Behandlung oder 
der Ersatz von Holzmasten. 
 
3 Als geringfügige technische Änderungen gelten, 
sofern dadurch der Anlagegrenzwert nach der 
zum Erstellungszeitpunkt der Anlage gültigen 
NISV an Orten mit empfindlicher Nutzung nicht 
überschritten und das Erscheinungsbild der 
Anlage nicht wesentlich verändert wird: 
 
(neu) f. die Erneuerung von Innenraum-Anlagen, 
bei welchen das äussere Erscheinungsbild nicht 
wesentlich verändert wird. 

Instandhaltungsarbeiten, die der Personen- 
und/oder Anlagensicherheit dienen und diese 
erhöhen, sollen rasch umgesetzt werden können. 
 
Die Nennung schafft Klarheit bezüglich der 
Instandhaltungsarbeiten. 
 
Für die Beurteilung des Anlagengrenzwertes 
sollen die Bestimmungen der Verordnung über 
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(NISV) zum Zeitpunkt der Erstellung der Anlage 
massgebend sein. 
 
 
Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies 
von aussen sichtbar ist, sollte diese Erneuerung 
auch als geringfügige Änderung gelten, solange 
die NISV eingehalten wird.  
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Art. 2 Abs. 3 
3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem 
Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als 
Endverbraucher, soweit er die Elektrizität nicht für 
den Antrieb von Pumpen in 
Pumpspeicherkraftwerken verwendet. 

 
Abs. 3 streichen 

 
Diese Regelung ist unnötig, da die Behandlung 
von Speichern subsidiär bereits im VSE 
«Handbuch Speicher» gelöst wurde. Falls eine 
Regelung durch den Gesetzgeber erfolgen soll, 
muss dies auf Gesetzesstufe im Rahmen der 
Revision StromVG und unter Berücksichtigung der 
Regelung der Flexibilitäten erfolgen.  

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit 
Grundversorgung 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung nach 
Massgabe von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG mit 
inländisch produzierter Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien beliefert, rechnet er die 
Kosten dieser Elektrizität wie folgt in den 
Tarifanteil für die Energielieferung ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung nach 
Massgabe von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG mit 
inländisch produzierter Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien beliefert, darf er die 
Kosten wie folgt anrechnen rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Tarifanteil für die 
Energielieferung ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Formulierung in Art. 6 Abs. 5bis des StromVG 
«… dürfen sie [die Verteilnetzbetreiber, VNB] … 
die Gestehungskosten dieser Elektrizität…» 
entspricht einer «kann»-Bestimmung für die 
direkte Zuordnung von Kraftwerken in die 
Grundversorgung. Diese Formulierung soll daher 
auch auf Verordnungsstufe Eingang finden.  
 
«Anrechenbare Kosten» bzw. «anrechenbar oder 
anrechnen» ist der etablierte Begriff. Die exakten 
Ist-Kosten stehen jeweils erst nach Ende des 
Tarifjahres fest. Mit dem Begriff wird klargestellt, 
dass allfällige Differenzen zwischen Ist-Kosten 
und Ist-Erlösen aus den Tarifjahren 2019-2022 in 
den Folgejahren noch über die Deckungs-
differenzen abgerechnet werden können.  
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a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 
Erzeugungsanlagen höchstens zu ihren 
Gestehungskosten einrechnen. Dieser Betrag darf 
nicht über den Gestehungskosten einer effizienten 
Produktion liegen. 
 

 

 
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 
Erzeugungsanlagen höchstens zu ihren 
Gestehungskosten anrechnen einrechnen. Dieser 
Betrag darf nicht über den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion liegen. 
 
c. (neu) Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für 
die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und 
Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend 
die bezahlte Vergütung für Energie und Her-
kunftsnachweise anrechnen, soweit diese 
insgesamt 80 Prozent der massgeblichen 
Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss 
Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

 

 
Eine Abgrenzung der Kosten je einzelne 
Erzeugungsanlage ist bei Bezug von mehreren 
Produktionsanlagen nicht praktikabel und ist zu 
streichen. 
 
 
Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in 
Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und 
Vergütungspflicht unterliegen. Für diese 
Kleinanlagen ist die geforderte Gestehungskosten-
prüfung nicht praktikabel. Der Aufwand zu ihrer 
Ermittlung stünde in keinem Verhältnis zur Höhe 
der Vergütungssumme. Daher soll die vom 
Netzbetreiber bezahlte Vergütung in die 
Gestehungskosten eingerechnet werden dürfen. 
Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie 
und Herkunftsnachweis (HKN) zusammen, da der 
Netzbetreiber die HKN zwingend abnehmen muss, 
um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 Energieverordnung 
(EnV) für die Stromkennzeichnung verwenden zu 
können. Damit sich Elektrizität aus Kleinanlagen 
immer noch an den Gestehungskosten einer 
effizienten Produktion orientieren, wird eine 
Obergrenze festgelegt.  

Art. 4a Abzug von Unterstützungen bei der   
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Einrechnung von Beschaffungskosten in den 
Tarifanteil für die Energielieferung 
1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
gelieferte Elektrizität nicht aus Erzeugungsanlagen 
des Verteilnetzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der Bestimmung der 
höchstens einrechenbaren Kosten wie folgt: 
 

a. Einmalvergütungen für Photovoltaikanlagen: 
1. Wurde die Einmalvergütung vor der 
Beschaffung definitiv festgesetzt, so wird dieser 
Betrag abgezogen. 
 
 
b. Investitionsbeiträge für Wasserkraft- und 
Biomasseanlagen: 
1. Wurde der Investitionsbeitrag vor der 
Beschaffung definitiv festgesetzt, so wird dieser 
Betrag abgezogen. 
 

 
 
1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
gelieferte Elektrizität nicht aus Erzeugungsanlagen 
des Verteilnetzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der Bestimmung der 
höchstens einrechenbarenanrechenbaren Kosten 
wie folgt: 

a. Einmalvergütungen für Photovoltaikanlagen: 
1. Wurde die Einmalvergütung vor der 
Beschaffung definitiv festgesetzt, so wird dieser 
Betrag von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten abgezogen. 

 
b. Investitionsbeiträge für Wasserkraft- und 
Biomasseanlagen: 
1. Wurde der Investitionsbeitrag vor der 
Beschaffung definitiv festgesetzt, so wird dieser 
Betrag von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten abgezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kosten von Erzeugungsanlagen teilen sich auf 
in Betriebskosten und Kapitalkosten. Die 
Kapitalkosten ergeben sich dadurch, dass die 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 
Anlagen über die erwartete Nutzungsdauer 
abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) 
und der Zeitwert der Anlage verzinst wird 
(Zinskosten). Durch die Einmalvergütung bzw. den 
Investitionsbeitrag reduziert sich der Nettobetrag 
der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. 
Entsprechend sind die Einmalvergütung bzw. der 
Investitionsbeitrag von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten abzuziehen. Dadurch ergeben 
sich entsprechend tiefere Abschreibungs- und 
Zinskosten.  

Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von Elektrizität 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
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1 Auf Verlangen der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei der Lieferung 
von Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
sowohl für eigene als auch für andere 
Erzeugungsanlagen je Anlage höchstens die 
Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 in den 
Tarifanteil für die Energielieferung eingerechnet 
worden sind. Gelingt der Nachweis nicht, so 
dürfen die Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden. 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht aus 
Erzeugungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, so 
meldet er der ElCom zwecks Plausibilisierung 
jährlich je Erzeugungstechnologie die Liefermenge 
und den durchschnittlich in die Tarife 
eingerechneten Preis. In Bezug auf 
Grosswasserkraftanlagen mit einer Leistung von 
mehr als 10 MW meldet er diese Angaben für jede 
Erzeugungsanlage einzeln.  

1 Auf VerlangenBei einer Tarifprüfung der ElCom 
weist der Verteilnetzbetreiber nach, dass bei der 
Lieferung von Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG sowohl für eigene Erzeugungsanlagen je 
Anlage und als auch für andere 
Erzeugungsanlagen je Anlage 
Erzeugungstechnologie höchstens die Kosten 
gemäss Artikel 4 Absatz 2 in den Tarifanteil für die 
Energielieferung eingerechnetangerechnet worden 
sind. Gelingt der Nachweis nicht, so dürfensind die 
anrechenbaren Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG zu kürzeneingerechnet werden. 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht aus 
Erzeugungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, so 
meldet er der ElCom zwecks Plausibilisierung 
jährlich bis Ende August je Erzeugungs-
technologie die Liefermenge und den 
durchschnittlich in die Tarife anrechenbaren 
Kosten eingerechneten Preis. In Bezug auf 
Grosswasserkraftanlagen mit einer Leistung von 
mehr als 10 MW meldet er diese Angaben für jede 
Erzeugungsanlage einzeln. 

Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus 
(S. 10), dass der Nachweis im Fall einer 
Tarifprüfung der ElCom zu erbringen ist. Die 
Erbringung in anderem Zusammenhang oder zu 
anderem Zweck wäre unverhältnismässig. Die 
Verordnung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
Ebenfalls soll der explizite Nachweis pro Kraftwerk 
nur für eigene Anlagen gelten, da bei einem 
Fremdbezug in der Realität die Herkunft nur pro 
Kraftwerkstechnologie und nicht pro Anlage 
ausgewiesen wird. Ein Verzicht der 
Anrechenbarkeit wäre unverhältnismässig, weil 
Kosten bereits angefallen sind. 
 
 
Die Meldung der Liefermengen und 
durchschnittlichen anrechenbaren Kosten sollte 
aus Effizienzgründen zusammen mit der 
Kostendeklaration Ende August erfolgen.  

Art. 5a Szenariorahmen 
Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) ist mit 
einer Periodizität von vier Jahren nach seiner 
Genehmigung zu überprüfen und gegebenenfalls 
nachzuführen. 

 
Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) ist mit 
einer Periodizität von vier Jahren nach seiner 
Genehmigung unter Einbezug der Netzbetreiber 
zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuführen. 

 
Der Übertragungsnetzbetreiber und die 
Verteilnetzbetreiber müssen gemäss Art. 9a Abs. 
2 StromVG bei der Erarbeitung des 
Szenariorahmens frühzeitig und umfassend 
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einbezogen werden.  

Art. 5b Grundsätze für die Netzplanung 
2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betreiben, müssen 
ihre Grundsätze für die Netzplanung 
veröffentlichen. 

 
2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betreiben, müssen 
die ElCom über ihre Grundsätze für die 
Netzplanung informieren veröffentlichen.  
 

 
Wenn die Planungsgrundsätze und 
Mehrjahrespläne veröffentlicht werden müssen, 
dann ist es erforderlich, diese mit grossem 
Aufwand für ein fachfremdes Publikum 
aufzubereiten. Sinnvoller wäre es, die 
Planungsgrundsätze und die Mehrjahrespläne 
gegenüber der ElCom als Fachbehörde 
offenzulegen.  

Art. 6a Mehrjahrespläne 
1 Die Netzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer Netzprojekte aus 
und legen Folgendes dar: 
 
 
 
 
 
b. die Art der Investition, insbesondere ob es sich 
um eine Optimierung, eine Erneuerung, einen 
Ausbau oder einen Neubau handelt; 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze hoher 

 
1 Die nationale Netzgesellschaft weist in ihrem 
MehrjahresplanNetzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer Netzprojekte mit 
einem Projektumfang von über 1 000 000 Franken 
aus und legt legen Folgendes dar:  
 
 
 
b. die Art der Investition, insbesondere ob es sich 
um eine Netzoptimierung, eine Netzverstärkung 
oder einen Netzausbau Optimierung, eine 
Erneuerung, einen Ausbau oder einen Neubau 
handelt; 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze mit einer 

 
Gemäss Art. 9d StromVG und den Ausführungen 
im erläuternden Bericht muss nur die nationale 
Netzgesellschaft die Mehrjahrespläne der ElCom 
vorlegen und formale Vorgaben erfüllen. Die 
Meldung kleiner Projekte führt zu hohen 
administrativen Aufwänden ohne entsprechenden 
Mehrwert.  
 
Sinnvollerweise sind die Begriffe auf das NOVA-
Prinzip abzustellen. («Netzoptimierung vor 
Verstärkung vor Ausbau»). 
 
 
 
Anstelle «hoher Spannung» die Bezeichnung in 
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Spannung sind von den Netzbetreibern innerhalb 
von neun Monaten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundesrat zu 
erstellen. 

Nennspannung von über 36 kV hoher Spannung 
sind von den Netzbetreibern innerhalb von neun 
Monaten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundesrat zu 
erstellen. 

Art. 5b Abs. 2. übernehmen. 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 
1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei den 
Endverbrauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese 
bestehen aus folgenden Elementen: 
 
 
 
 
 
 
a.  
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für 
die bidirektionale Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und eine andere für 
den Betroffenen, die ihm mindestens ermöglicht, 
Messwerte im Moment ihrer Erfassung sowie die 
Lastgänge nach Ziffer 2 abzurufen, und 
 
 
 

 
1 Für das Messwesen und die Informations-
prozesse sind bei Endverbrauchern, sowie bei 
direkt am Netz angeschlossenen Erzeugern und 
Speichern bis 1 kV intelligente Messsysteme 
einzusetzen. […]: 
 
 
 
 
 
 
a. 
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für 
die bidirektionale Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und eine andere für 
den NetznutzerBetroffenen, die ihm mindestens 
ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer Erfassung 
über die Kundenschnittstelle sowie die Lastgänge 
über das Erfassungssystem der Verteilnetzbe-
treiber oder die Internetplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

 
Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare 
Schnittstellen zu schaffen, sollte der 
Verteilnetzbetreiber keine Messungen hinter der 
Übergabemessung installieren müssen. Beispiels-
weise sollen PV-Anlagen oder Speicher hinter 
dem Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber 
gemessen werden. Gemäss der im Entwurf 
vorgeschlagenen Formulierung müsste bei jedem 
Erzeuger - also auch bei einem 500 MW-
Speicherkraftwerk - ein Smart-Meter eingesetzt 
werden. 
 
Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, der unklar 
und nicht definiert ist. Der Begriff «Netznutzer» 
wird in den Branchendokumenten bereits 
verwendet und beinhaltet alle am Netz ange-
schlossenen Verteilnetznetzbetreiber, End-
verbraucher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
Die im Entwurf beschriebene Schnittstelle für den 
Netznutzer ist zu komplex und nur sehr aufwändig 
realisierbar. Um die Kosten  nicht unnötig zu 
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2 Die Elemente eines solchen intelligenten 
Messsystems funktionieren so zusammen, dass: 
c. die Messdaten des Betroffenen, namentlich die 
Lastgangwerte, für diesen 
verständlich dargestellt werden; 

 
 
 
 
 
 
c. die Messdaten des NetznutzersBetroffenen, 
namentlich die Lastgangwerte, für diesen 
verständlich dargestellt werden;  

erhöhen, sollen die Messwerte über die 
Kundenschnittstelle und die Lastgänge über das 
Erfassungssystem der VNB oder die 
Internetplattform abgerufen werden.  
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3. 
 
 

Art. 13b Anrechenbare Kosten von innovativen 
Massnahmen für intelligente Netze 
1 Als innovative Massnahme für intelligente Netze 
gilt das Nutzbarmachen und Nutzen neuartiger 
Methoden und Produkte aus Forschung und 
Entwicklung zum Zwecke der Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des 
Netzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten wie folgt 
als anrechenbar, wobei jährlich insgesamt 

 
 
1 Als innovative Massnahme für intelligente Netze 
gilt das Nutzbarmachen und Nutzen neuartiger 
Methoden und Produkte aus Forschung und 
Entwicklung zum Zwecke der künftigen Erhöhung 
der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz 
des Netzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis ein 
Prozent der jährlichen Kapital- und Betriebskosten 

 
 
Art. 13b StromVV bezieht sich auf die Regelung 
von Art. 15 Abs. 1 StromVG «…ausnahmsweise 
die Kosten innovativer Massnahmen für 
intelligente Netze…». Dies soll durch die 
Ergänzung «künftigen» in Abs. 1 klargestellt 
werden. Kosten von innovativen Massnahmen, 
welche die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges 
und effizientes Netz» bereits heute erfüllen und 
jene für das Nutzen von neuartigen Methoden und 
Produkten für die aktuelle Sicherheit, 
Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes, sind 
unabhängig von dieser neuen, künftigen Regelung 
in vollem Umfang anrechenbar.  
 
Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte 
Deckelung der Kosten vor. Dies verunmöglicht 
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höchstens 500 000 Franken angerechnet werden 
dürfen: 
 
a. als Kapitalkosten bis zu einem Betrag von 
höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Kapitalkosten des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr; und 
b. als Betriebskosten bis zu einem Betrag von 
höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr. 

als anrechenbar. wie folgt als anrechenbar, wobei 
jährlich insgesamt höchstens 500 000 Franken 
angerechnet werden dürfen: 
a. als Kapitalkosten bis zu einem Betrag von 
höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Kapitalkosten des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr; und 
b. als Betriebskosten bis zu einem Betrag von 
höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr. 

grossen Netzbetreibern angemessene Aktivitäten 
im Bereich innovativer Massnahmen für intelli-
gente Netze. Auf die Obergrenze von jährlich 
500'000 Franken pro Netzbetreiber ist deshalb zu 
verzichten. Durch die Verordnungsbestimmung 
sollen die Kosten von intelligenten Massnahmen 
auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt werden. 
Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder 
Kapitalkosten zuzuordnen sind, ist in diesem 
Zusammenhang irrelevant. Auf die 
Unterscheidung ist deshalb zu verzichten. Der 
Prozentsatz (ein Prozent) könnte auch als 
mehrjähriges Mittel ausgelegt werden. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von Massnahmen 
zur Sensibilisierung im Bereich der 
Verbrauchsreduktion 
 
 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im Bereich 
der Verbrauchsreduktion gilt es, wenn der 
Netzbetreiber die Messdaten der Endverbraucher 
in seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, wöchentlichen und 
monatlichen Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen 
anderer Endverbraucher mit gleichartiger 
Verbrauchscharakteristik vergleichen können. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von Massnahmen 
zur Sensibilisierung im Bereich der 
Verbrauchsreduktion und Lastoptimierung 
 
 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im Bereich 
der Verbrauchsreduktion und der Lastoptimierung 
gilt es insbesondere, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese ihren 
individuellen täglichen, wöchentlichen und 
monatlichen Elektrizitätsverbrauch über 
verschiedene Zeitperioden mit demjenigen 

Sinnvollerweise beschränkt sich diese Regelung 
nicht nur auf die Verbrauchsreduktion, sondern 
ermöglicht auch Massnahmen um das Verhalten 
der Kundinnen und Kunden zur optimalen Nutzung 
der Netze (Lastoptimierung) zu beeinflussen.  
 
Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen 
zur Sensibilisierung im Bereich der 
Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachgerecht, 
diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu 
beschränken (insbesondere) und die Periodizität 
(täglich, wöchentlich, monatlich) auf 
Verordnungsstufe einzugrenzen. 
 



 
 

Seiten 10/10 
Dokument Stellungnahme ewz Strategie Stromnetze_StromVV. 
Datum 20. September 2018 
 
 

 

ewz 

Direktion 

Artikel (Entwurf Juni 2018) Antrag Kommentar 

 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu 
einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des Netzbetreibers 
im betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu einem 
Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als 
anrechenbare Betriebskosten. 

anderer Endverbraucher mit gleichartiger 
Verbrauchscharakteristik vergleichen können. 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu 
einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des Netzbetreibers 
im betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu einem 
Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als 
anrechenbare Betriebskosten. 

 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 13b, Abs. 2.  
 
 
 
 

 



AG Elektrizitätswerk Maienfeld, Balatrain 1, 7304 Maienfeld 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohr- 

leitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

Elektronisch an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

24. September 2018

Marc Handlery, Direktwahl +41 78 715 11 73, marc@handlery.ch 

Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Strategie 

Stromnetze Stellung nehmen zu können.  

Das Elektrizitätswerk Maienfeld (EWM) hat die Strategie Stromnetze stets unterstützt und sie als Bekenntnis 

des Bundes zum Stellenwert der Stromnetze, zur Notwendigkeit ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und zu 

unbürokratischen und speditiven Bewilligungsverfahren gewertet. Der für die Versorgungs- und 

Netzsicherheit notwendige Um- und Ausbau der Netzinfrastruktur wird heute durch die unhaltbar langen 

Genehmigungsverfahren erheblich beeinträchtigt. Erschwerend hinzu kommt die oftmals fehlende 

Akzeptanz von Infrastrukturobjekten in der Bevölkerung, welche sich in langwierigen Auseinandersetzungen 

über die Trassenführung und die Verkabelung von Freileitungen äussert. Zudem ist die Energiestrategie 

2050 nur umsetzbar, wenn komplementär auch die Stromnetze zeit- und bedarfsgerecht bereitgestellt 

werden können.  

Wie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ist auch bei der Umsetzung der Strategie Stromnetze auf 

Verordnungsebene den grundsätzlichen Leitgedanken zu folgen: Abläufe und Vorgaben sind zu klären, 

Verfahren zu beschleunigen und bürokratische Hemmnisse und Ineffizienzen auszuräumen.  

Nach grundlegenden Bemerkungen sind in diesem Brief die wichtigsten Änderungsanträge des EWM 

ausführlich kommentiert. Die weiteren Änderungsanträge mit Begründungen finden sich aufgrund des 

grossen Umfangs in den beiliegenden Synopsen, welche integraler Bestandteil der vorliegenden 

Stellungnahme sind. 

I. Grundlegende Bemerkungen

‒ Anrechenbare Netzkosten 

Die Regulierungsdichte bei den anrechenbaren Netzkosten hat deutlich zugenommen. Die neuen 

Kostenkataloge greifen jedoch nur einzelne Kostentreiber selektiv auf und schaffen damit implizit 
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Rechtsunsicherheit für die nicht explizit genannten Faktoren. Zudem bergen die Kataloge das Risiko, 

dass der  

Fokus nicht mehr auf der Gesamteffizienz des Netzes liegt. Die Kosten-/Effizienzprüfung ist der ElCom 

zu überlassen, welche gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag als unabhängige Regulierungsbehörde die  

Gesamtheit der Betriebs- und Kapitalkosten an der Anforderung eines sicheren, leistungsfähigen und 

effizienten Netzes zu messen hat. 

‒ Technische Normen 

Im Bereich der technischen Normen besteht erheblicher und dringlicher Überarbeitungsbedarf. Die 

Leitungsverordnung und die Starkstromverordnung müssen an die heutigen Gegebenheiten angepasst 

und mit den internationalen technischen Normen (z.B. IEC, CENELEC, EN-Normen) in Einklang 

gebracht werden. Insbesondere im Bereich der Berührungsspannung ist umgehend eine Anpassung 

notwendig. Durch die fehlende Aktualität der technischen Vorgaben verteuert sich heute der Netzbau in 

der Schweiz unnötig. Der Handlungsbedarf wurde vom Bundesamt für Energie anerkannt und es hat 

2016 entsprechende Arbeiten eingeleitet. Das EWM ruft das Bundesamt für Energie auf, die Arbeiten 

rasch fortzusetzen und die notwendigen Verordnungsrevisionen vorzubereiten.  

‒ Investitionen in die Wasserkraft 

Die Neuregelung der Durchschnittspreismethode ist ein wichtiges politisches Zeichen für die 

Wasserkraft. Das EWM weist jedoch darauf hin, dass die damit einhergehende Entspannung der Lage 

für die Wasserkraftbetreiber begrenzt ist. Erstens entfaltet die Regelung für diejenigen Produzenten, 

welche keinen direkten Zugang zur Grundversorgung haben, kaum Wirkung. Zweitens ist die Regelung 

an die Gültigkeitsdauer der Marktprämie geknüpft und somit zeitlich stark limitiert. Folglich braucht es im 

Rahmen der künftigen Marktordnung Massnahmen, welche Anreize für langfristige Investitionen in die 

heimische Produktion schaffen. Zusätzlich bleibt eine Flexibilisierung des Wasserzinses, mit einem fixen 

und einem variablen, marktabhängigen Teil, unumgänglich. 

‒ Abnahme- und Vergütungspflicht 

Die Problematik der Abnahme- und Vergütungspflicht wird für die Verteilnetzbetreiber durch die 

Neuregelung der Durchschnittspreismethode zumindest temporär entschärft, indem künftig die 

Weitergabe der entsprechenden Elektrizität an die Kunden in der Grundversorgung zu 

Gestehungskosten ermöglicht wird. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Bestimmung in 

Art. 12 EnV, wonach sich die Rückspeisevergütung auch nach den Gestehungskosten der eigenen 

Produktion richtet, gesetzeswidrig und zu streichen ist, da der Gesetzgeber ausdrücklich eine marktnahe 

Vergütung angestrebt hat.  

II. Wichtigste Änderungsanträge

1. Mehrkostenfaktor

(Art. 11b bis 11e LeV)

Mit Art. 15c EleG hat der Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze unter 220 kV zu 

verkabeln sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Mehrkosten ein angemessenes 

Mass nicht übersteigen. Er hat damit einem politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis Rechnung 

getragen. Da die Erdverlegung von Stromleitungen in aller Regel mit Mehrkosten verbunden ist, impliziert 
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der Verkabelungsgrundsatz die Bereitschaft, dass die Allgemeinheit für die Kosten aufkommt. Der 

entsprechende Mehrkostenfaktor muss eine breit akzeptierte Abwägung zwischen Nutzen der Verkabelung 

und volkswirtschaftlichen Kosten widerspiegeln.  

Aus Sicht der Netzbetreiber ist darauf hinzuweisen, dass mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 

1,75 im urbanen Raum wieder vermehrt Freileitungen gebaut werden müssten, da die über den Faktor 1,75 

hinausgehenden Mehrkosten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar angesehen werden. 

Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute 

grossmehrheitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig zahlreiche Hausanschlüsse und 

Versorgungsleitungen aus Kostengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf der 

Netzebene 3 (Hochspannung) könnten in urbanen Gebieten kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt 

werden. Bereits als Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu wieder als Freileitungen konzipiert 

werden. Statt die Verfahren zu beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden 

Netzprojekten zu rechnen. Der vorgeschlagene Mehrkostenfaktor von 1,75 steht somit im Widerspruch zum 

Willen des Gesetzgebers, zu den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumplanerischen Vorgaben 

und würde sogar einen Rückschritt zur Folge haben.  

Erfahrungswerte aus aktuellen Projekten lassen darauf schliessen, dass insbesondere bei zeitkritischen 

Bau- und Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 mit einem Mehrkostenfaktor von mindestens 2,5 

eine höhere Planungssicherheit erreicht werden kann bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr Projekten 

direkt mit einer Kabelleitung erfolgen kann. Die Wahrscheinlichkeit von Einsprachen bei Projekten würde so 

verringert, was eine zügigere Umsetzung erforderlicher Netzprojekte ermöglicht. Gleichzeitig würde 

vermieden, dass neue Planungsunsicherheiten entstehen, welche weder im Interesse der Netzbetreiber, 

noch der Gemeinden und der Anwohner wären.  

Entsprechend beantragt das EWM eine Differenzierung des Mehrkostenfaktors. Für Leitungen im urbanen 

Raum ist ein Mehrkostenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der Mehrkostenfaktor wie 

vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte sich 

an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel indem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem 

Umkreis von maximal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert werden. 

Daneben ist darauf hinzuweisen, dass die in der Studie «Grundlagen für eine Berechnungsmethode zum 

Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines Mehrkostenfaktors» von 

consentec im Auftrag des BFE aus dem Jahr 2013 angegebenen Kosten von CHF 10,5 Mrd. bis 2050 bei 

einem Mehrkostenfaktor von 3,0 zu hoch geschätzt sind. Die Studie geht je nach Szenario davon aus, dass 

Leitungen nach Ablauf der regulatorischen bzw. technischen Nutzungsdauer, abhängig von der Höhe des 

Mehrkostenfaktors, durch eine neue Kabel- oder Freileitung ersetzt werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass 

bestehende Freileitungen ohne Anpassungsbedarf mit Instandhaltungsmassnahmen (keine 

Plangenehmigung erforderlich) länger als die theoretische technische Lebensdauer betrieben werden 

können. Der Wechsel auf Erdkabel wird somit langsamer als in der Studie angenommen erfolgen und die 

kostentreibende Wirkung auf die Netzentgelte deutlich geringer ausfallen als angenommen.  

Soll aus Gründen der volkswirtschaftlichen Kosten trotzdem ein undifferenzierter, tiefer Mehrkostenfaktor 

von 1,75 festgelegt werden, müssten zahlreiche Ausnahmetatbestände definiert werden, um eine 

Trendumkehr hin zu Freileitungen aus Kostengründen insbesondere im städtischen Gebiet zu vermeiden. 

Unabhängig vom konkreten Mehrkostenfaktor muss zudem sichergestellt werden, dass bestehende 

Kabelleitungen bei Erneuerung wieder durch Kabelleitungen ersetzt werden können. Vice versa sind 



 

 4/13 

Instandhaltungs- und kleinere Ersatzmassnahmen an Freileitungen nicht durch aufwändige Kabelstudien zu 

verkomplizieren.  

Das EWM beantragt, dass im Interesse der Aufwandminimierung grundsätzlich Fälle definiert werden, in 

welchen aufgrund der Ausgangslage auf die Prüfung des Mehrkostenfaktors gänzlich verzichtet werden 

kann. Dazu sollen die oben genannten Instandhaltungs- und Ersatzmassnahmen an Kabel- und 

Freileitungen gehören. Zudem ist das EWM der Auffassung, dass der Gesetzgeber den 

Verkabelungsgrundsatz primär für Netzebene 3 aufgestellt hat, da die unteren Netzebenen bereits heute 

weitgehend erdverlegt werden. Bei Projekten bis 36 kV muss es deshalb ebenfalls möglich sein, von der 

Prüfung des Mehrkostenfaktors abzusehen. 

Antrag 

 

Leitungsverordnung 

 

Art. 11b Grundsatz 

2  Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 3,0 in urbanen 

Gebieten und 1,75 in anderen Gebieten. 

3  Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung des Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet werden, 

wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:  

a.  Vorhaben bis 36 kV; 

b.  Stangenersatz einer Regelleitung; 

c.  Ersatz bestehender Kabel durch neue Kabel; 

d. Instandhaltungsmassnahmen, welche kein Plangenehmigungsverfahren nach sich ziehen. 

 

Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 

2  Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors als Freileitung ausgeführt werden 

auszuführen, soweit:  

a.  das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und der Abschnitt nicht mehr als 1 km Länge 

vier Spannweiten umfasst; oder  

b.  ... 

c.  Stangenersatz bestehender Regelleitungen. 

 

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 

2  Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollständig 

als Erdkabel ausgeführt werden, wenn 

a.  die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im 

Sinne von Artikel 15 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2017 geltend gemacht 

werden; 

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 
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2. Definition «Speicher» 

(Art. 2 StromVV) 

Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungsstufe hat keine Gesetzesgrundlage, hat jedoch 

weitreichende Auswirkungen auf die Nutzung von Speichern. In seiner Antwort zur Motion UREK-N 

«Gleichbehandlung der Speichertechnologien beim Netzentgelt» (16.3265) erklärte der Bundesrat: «Der 

Bundesrat erachtet es als sinnvoll, die heutige Regelung der Netznutzungsentgelte für Speicher zu 

überprüfen und eine allfällige Änderung im Rahmen der laufenden Revision des StromVG vorzunehmen. (...) 

Ein Antrag auf Annahme der vorliegenden Motion würde dieser Prüfung jedoch vorgreifen.» Bundesrätin 

Leuthard bestätigte dies in der parlamentarischen Debatte im Nationalrat (AB 2016 N 1135). 

Zum jetzigen Zeitpunkt auf Verordnungsstufe Änderungen an der Definition von Speichern vorzunehmen, ist 

deshalb abzulehnen und Art. 2 Abs. 3 StromVV zu streichen. Das StromVG regelt heute nur den Fall von 

Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken explizit. Darüber hinaus kommt die subsidiär festgelegte 

Branchenlösung zu Anwendung (VSE Handbuch Speicher), welche eine differenzierte Behandlung von 

Speichern bei der Netztarifierung vorsieht. Diese Lösung basiert auf folgenden Prinzipien: 

‒ Das Ausspeiseprinzip ist einzuhalten 

‒ Die Energie ist nur einmal auf ihrem Weg von der Produktion zum Verbrauch mit Netznutzungsentgelt zu 

belasten 

‒ Die Lösung darf keine Technologie diskriminieren 

‒ Die Lösung muss in der Praxis umsetzbar sein 

Sollte seitens Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung der Regelung auf Gesetzesstufe 

angestrebt werden, müsste sich diese an den genannten Prinzipien orientieren. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 2 Begriffe 

3  Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbraucher, 

soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken verwendet. 

3. Energielieferung in die Grundversorgung  

(Art. 4 bis 4c StromVV) 

In der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird die Umsetzung der Energielieferung in die Grundversorgung in 

der Praxis mit massivem administrativem Aufwand verbunden sein. Es ist zu befürchten, dass die Vorgaben 

in dieser Form kaum praktikabel sind und die vom Gesetzgeber mit Art. 6 Abs. 5 und 5bis StromVG 

beabsichtigte Wirkung verfehlt wird.  

Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanlagen 

erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf 

Einfamilienhäusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei solchen Anlagen nicht praktikabel. Für 
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Kleinanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt und 

belegt werden, sondern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. 

Einkommenssteuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund des Standortes und der 

Ausrichtung der Anlage geschätzt und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh 

hergeleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme.  

Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. 

Anlagen im Einspeisevergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, sondern mit 

Gestehungskosten von Referenzanlagen. Zur Begründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung 

der Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» vom Mai 2016 mit Aufwands- und 

Kosteneinsparungen (Seite 5): «Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Gestehungskosten 

jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer 

ausfallen. Andererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanlagen tiefere oder höhere 

Gestehungskosten als die Referenzanlage aufweisen können.» 

Entsprechend beantragt das EWM, dass bei Elektrizität, für die gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und  

Vergütungspflicht besteht, im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in 

der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunfts- 

nachweis zusammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abnehmen muss, um sie gemäss 

Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundversorgten 

Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer 

noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 StromVV) orientiert, wird eine 

Obergrenze festgelegt. Diese soll sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem 

orientieren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen gemäss den Anhängen der 

Energieförderungsverordnung. 

Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird 

gemäss Vorschlag von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vorgenommen. Dieser Wert 

ergibt sich durch den Umstand, dass Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe von 

maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und die Investitionskosten rund 60 bis 70% der 

Gestehungskosten ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom Mai 2016 

«Überprüfung der Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem 

Bericht wird davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 15 bis 25% der Anlagenkosten 

decken (Seite 14). 

Für die Abnahme und Vergütung von im Inland erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 

Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwänden an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur 

Rückliefervergütung vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produzenten angelastet 

werden. Stattdessen sollen sie als Verwaltungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert 

werden. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem 

Netzbetreiber gehören, für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen diese Kosten aber 

keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten 

unsachgerecht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kostenanrechnung – Anlastung an die 

Produzenten bzw. Einrechnung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die Kosten als Teil der 

anrechenbaren Gestehungskosten des Netzbetreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen 

Art. 4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorgehen geschaffen. 
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Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

2  Soweit der Verteilnetzbetreiber ...  

c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und 

Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und 

Herkunftsnachweise anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen 

Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten administrative Aufwände im 

Zusammenhang mit der Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese Anlagen als anrechenbare 

Gestehungskosten des Netzbetreibers. 

 

Art. 4 bis 4c  

Weitere Anträge s. beilegende Synopse 

4. Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren  

(Art. 9c VPeA) 

Bau und Betrieb von Werken und Anlagen zu Beförderung von Energie stellen eine Bundesaufgabe im Sinn 

des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) dar. Für den Bau in Schutzgebieten kommt 

dadurch automatisch das diesbezügliche Verfahren unter Einbezug der zuständigen Bundesbehörden zur 

Anwendung. Die Erwähnung in der VPeA stellt somit eine obsolete Wiederholung der geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen dar und ist zu streichen.  

Bei den in Art. 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt es sich 

insbesondere um notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten 

vermehrten dezentralen Einspeisung von Energie. Bei solchen Anlagen sind Verfahrenserleichterungen 

notwendig. Das Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt durch die Vielzahl involvierter 

Behörden langwierig, aufwändig und kostspielig und steht in keinem Verhältnis zum Projektumfang. Die 

Kantone können ohne weiteres sicherstellen, dass die durch Verfassung und Bundesgesetzgebung 

festgehaltenen öffentlichen Interessen und die Einhaltung von Vorgaben, beispielsweise im Bereich 

Raumplanung und Umweltschutz, gewahrt werden. Sie nehmen diese Verantwortung bereits heute im 

Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. Dazu gehören insbesondere auch andere Infrastrukturbereiche wie 

die Wasserversorgung. In den Projekten gemäss Art. 9c ist daher vorzusehen, dass allein die kantonalen 

Behörden die Beurteilungen vornehmen. 

Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum des Gesetzestextes zu und ist zu 

streichen. Er birgt die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen werden, was 

nicht im Sinn und Geist der Strategie Stromnetze ist.  
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Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit einer Nennspannung von 36 kV oder weniger, die sich nicht in 

einem Schutzgebiet nach Bundesrecht befindet, so verzichtet die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 

auf die Anhörung der Fachbehörden des Bundes, sofern sie das Vorhaben anhand der kantonalen 

Stellungnahme beurteilen kann. 

5. Anrechenbarkeit von Dienstbarkeiten und Rechten 

(Art. 12 und 13 StromVV) 

Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und 

Rechte. Dass die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anrechenbar sind, hat der 

Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem 

Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verordnungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten 

liess. Tatsächlich handelt es sich bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um zeitbezogene 

Abgeltungen. In der Praxis besteht jedoch ein relevanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während 

eine Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden mit einer Dienstbarkeitszahlung 

häufig mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der vermiedene 

Aufwand, den beispielsweise eine jährliche Entgeltzahlung für eine solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten 

mit sich bringen würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungslegungsstandards werden solche 

Vorauszahlungen aktiviert und über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der Zahlungen 

liegt schliesslich nicht im Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgte.  

Mit dem nachfolgenden Antrag soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin bestehen bleibt. 

Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament 

in der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Regelung auf Gesetzesstufe eine 

Praxisänderung herbeigeführt werden soll. 

Es ist ein Anliegen des EWM, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht festhält, welche Rechte unter 

Art. 15 Abs. 2 Bst. c StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies insbesondere keine 

Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  

Antrag    

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

1  Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen nach Art. 15 Absatz 2 Buchstabe c 

StromVG gelten die jährlich entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten 

5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Absatz 3 StromVG die 

einmalig entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

6. Erneuerung von Dienstbarkeiten 

(Art. 9d VPeA) 

Bei fehlenden Dienstbarkeitsverträgen kann sich die vollständige Nutzung bestehender Infrastruktur um 

Jahre verzögern. Wenngleich das EWM eine entsprechende Regelung auf Gesetzesstufe vorgezogen hätte, 

begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass sich Grundeigentümer weigern, eine Dienstbarkeit nach deren 

Auslaufen zu erneuern oder die Rechte für die Durchleitung Daten Dritter zu gewähren. Gemäss geltender 

Rechtsprechung muss in solchen Fällen für bereits genehmigte Leitungen, an welchen keine baulichen 

Änderungen vorgenommen werden müssen und für welche keine gesetzlichen Sanierungspflichten 

bestehen, allein für die Erneuerung der Dienstbarkeiten ein Plangenehmigungsverfahren durchlaufen 

werden. Dieses öffnet Tür und Tor für Begehrlichkeiten, beispielsweise nach räumlicher Verlegung oder 

Verkabelung. Entsprechende Einsprachen müssen meist in kostentreibenden Gerichtsverfahren geklärt 

werden. Um dieser Verfahrensineffizienz entgegenzuwirken, soll bei zwangsweisen Erneuerungen von 

Dienstbarkeiten oder Entschädigungen wie im neuen Art. 9d VPeA vorgesehen nur das Enteignungsrecht 

anwendbar sein. Die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens soll nur dann erforderlich sein, wenn 

vollkommen neue Rechte erforderlich sind. 

Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9d Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten 

Gemäss Vorschlag des Bundesrates 

7. Smart Meter Roll-out 

(Art. 8a, 13a und 31e StromVV) 

Der beschleunigte Roll-out von Smart Metern ist weder effizient noch zielführend. Stattdessen ist einem 

«natürlichen» Roll-out der Vorzug zu geben, welcher den Einbau von Smart Metern einzig beim Ersatz oder 

der Neuinstallation von Messsystemen sowie auf Wunsch des Netzanschlussnehmers verbindlich 

vorschreibt: 

‒ Durch den vorzeitigen Ersatz entstehen Sonderabschreibungen für funktionierende Zähler. Damit 

verbunden ist ein Ressourcenverschleiss.  

‒ Der heute praktizierte, kontinuierliche Ersatz von Geräten wird durchbrochen. Dadurch entsteht ein 

Risiko von schwankenden Investitionszyklen, welche sich auf die Netzkosten auswirken können.  



 

 10/13 

‒ Lokale Lösungen in Kombination mit Energieberatung und einer Visualisierung des Verbrauchs tragen 

mit weniger technischem Aufwand zu einem effizienten Stromverbrauch bei. Die Nutzung der Vorteile 

intelligenter Messsysteme wird zudem durch das enge Korsett bei der Nutzung der Daten verhindert.  

‒ Die detaillierten Anforderungen an die Geräte verteuern die Messgeräte und deren Verwaltung unnötig. 

Technologische Entwicklungen und Innovation werden dadurch behindert statt gefördert. 

Wird am beschleunigten Roll-out mit detaillierten Vorgaben festgehalten, muss dieser so ausgestaltet sein, 

dass er in der Praxis umsetzbar ist. Wir verweisen dazu auf die Bemerkungen in der beiliegenden Synopse 

zur StromVV. 

Der VSE hat ebenfalls bereits 2017 darauf hingewiesen, dass zertifizierte Systeme, welche die 

Datensicherheitsprüfung gemäss Art. 8b StromVV erfolgreich durchlaufen haben, nicht rechtzeitig zur 

Verfügung stehen werden. Dieser Vorbehalt hat sich inzwischen erhärtet: Nach aktuellem Kenntnisstand, 

welcher durch die ElCom gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass die Netzbetreiber bis zum 1. Januar 

2019 zertifizierte Geräte beschaffen können. Viele Netzbetreiber unterstehen zudem dem öffentlichen 

Beschaffungswesen, welches zeitaufwändige Vorbereitungen notwendig macht. Eine 

Beschaffungsverfahren kann sinnvollerweise erst dann durchgeführt werden, wenn mehrere Lieferanten 

Produkte anbieten können. Die Frist für den Roll-out kann daher erst zwei Jahre, nachdem Geräte und 

Systeme verfügbar sind, starten.  

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

Anträge s. beilegende Synopse 

 

Art. 31e Einführung intelligenter Messsysteme 

1  Die Netzbetreiber installieren spätestens zwei Jahre, nachdem intelligente Messsysteme zertifiziert 

werden können, bei Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur noch intelligente Messsysteme. Bis zehn 

Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017 müssen 80 Prozent aller 

Messeinrichtungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den Artikeln 8a und 8b entsprechen. 

Die restlichen 20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im Einsatz stehen.  

2  Streichen 

3 Streichen 

4  Die Kosten der Messeinrichtung, die Artikel 8a und 8b nicht entsprechen und vor Ablauf der Frist 

gemäss Absatz 1, aber nach den Absätzen 1 und 3 eingesetzt werden dürfen, bleiben anrechenbar. 

Die Kostentragung bei Lastgangmessungen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 

2017 eingesetzt wurden, richtet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bisherigen Rechts. 

5  Notwendige Sonderabschreibungen ...  
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8. Netznutzungstarife 

(Art. 18 StromVV) 

Die Regelung der Netznutzungstarife in Art. 18 StromVV ist weiterhin nicht gesetzeskonform. Im Rahmen 

der Energiestrategie 2050 hat der Gesetzgeber Art. 14 Abs. 3 StromVG bewusst angepasst. Neu müssen 

sich die Netztarife einerseits am Bezugsprofil orientieren und andererseits nebst den Zielen einer effizienten  

Elektrizitätsverwendung auch jenen einer effizienten Netzinfrastruktur Rechnung tragen. Statt diese 

Regelung auf Verordnungsstufe aufzugreifen, stellt Art. 18 StromVV einen Rückschritt dar, indem er die für 

eine effiziente Tarifierung notwendige Tarifierungsfreiheit weiter reduziert. Der Anteil von mindestens 70% 

für einen nichtdegressiven Arbeitstarif entspricht in keiner Weise der im StromVG vorgegebenen Zielsetzung 

und ist auf höchstens 50% zu reduzieren. 

Die Netzkapazität wird gemäss den Leistungsbedürfnissen der Netzanschlussnehmer dimensioniert. Eine 

verursachergerechte Kostentragung über die Netznutzungstarife muss daher an der Kapazitätsnachfrage 

und nicht an der durchgeleiteten Energiemenge ansetzen. Durch die wachsende Anzahl an Endverbrauchern 

mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch (z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird 

eine Tarifierung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, um eine effiziente Netznutzung 

und die gemäss StromVG geforderte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen sicherzustellen. 

Auch die Gewährleistung des sicheren Netzbetriebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 

Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Bei den meisten Netzbetreibern ist zudem nur die Anschlussleistung der Gebäude, nicht aber der 

Endverbraucher bekannt. Es kann daher auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 

Anschlussleistung gebildet werden. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 18 Netznutzungstarife 

2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine 

Kundengruppe. Bei Endverbrauchern in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einer 

Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Spannungsebenen unter 1 kV für Endverbraucher in ganzjährig 

genutzten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu mindestens 50 70 Prozent ein 

nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

9. Intelligente Steuer- und Regelsysteme  

(Art. 8c StromVV) 

Bei Art. 8c Abs. 4 StromVV halten wir an der Streichungsantrag des VSE von 2017 fest. Diese Bestimmung 

hat massive Auswirkungen auf die Sicherheit der kritischen Infrastruktur «Stromnetz» und stellt einen 

wesentlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber dar. Voraussetzung für einen solchen 

Eingriff sind eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse, und das Verhältnismässigkeitsprinzip. 

Alle drei Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Im Gegenteil: Aus Sicht der 
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Informationssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Systemen ein nicht vertretbares Risiko. Abs. 

4 führt zu einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur und ist daher unverhältnismässig. Er 

wiederspricht zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für Operational Technology in der 

Stromversorgung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des Bundesamts für wirtschaftliche 

Landesversorgung basiert. Auch aus dem Ausland sind keine ähnlichen Regelungen bekannt.  

Das EWM unterstreicht zudem, dass die gemäss Art. 8c Abs. 1 erforderliche Wahlmöglichkeit auch 

wahrgenommen werden kann, wenn dem Endverbraucher, Produzenten oder Speicherbetreiber die 

Möglichkeit eingeräumt wird, den Einsatz intelligenter Steuer- und Regelsysteme abzulehnen. Die 

Einwilligung erfolgt insofern konkludent, als der Endverbraucher, Produzent oder Speicherbetreiber explizit 

auf sein Wahlrecht hingewiesen wird und nicht ablehnt.  

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regelsysteme für den Netzbetrieb 

4  Er gewährt Dritten den diskriminierungsfreien Zugang zu den intelligenten Steuer- und Regelsystemen, 

deren Kapital- und Betriebskosten an die Netzkosten angerechnet werden, sofern durch den Zugang 

der sichere Netzbetrieb nicht gefährdet wird. 

10. Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Einführung des manuellen Lastabwurfs  

(Art. 5 und 12 StromVV) 

Der VSE hat bereits mehrfach unterstrichen, dass rechtliche Grundlagen für die Einführung des manuellen 

Lastabwurfs in der Schweiz geschaffen werden müssen. Wir verweisen dazu insbesondere auf die 

Stellungnahme des VSE zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 sowie auf unser Schreiben an das 

Bundesamt für Energie vom 1. März 2018. 

Für die technische und organisatorische Umsetzung eines manuellen Lastabwurfs hat der VSE bereits eine 

Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbeitet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpas- 

sung des Rechtsrahmens notwendig. Die nachfolgend vom VSE vorgeschlagene konkrete Umsetzung auf 

Verordnungsstufe umfasst folgende Elemente: 

‒ Erwähnung des manuellen Lastabwurfs 

‒ Befugnis zur Anweisung nachgelagerter Netzbetreiber 

‒ Anrechenbarkeit und Zuweisung der Kosten 

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs  
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2  Die nationale Netzgesellschaft vereinbart mit den Netzbetreibern, Erzeugern und den übrigen 

Beteiligten auf einheitliche Weise die für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu treffenden 

Massnahmen, insbesondere eine Regelung des automatischen und manuellen Lastabwurfs sowie der 

Produktionsanpassung bei Kraftwerken im Fall einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs. 

4  Bei einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs hat die nationale Netzgesellschaft von Gesetzes wegen 

alle Massnahmen zu treffen oder anzuordnen, die für die Gewährleistung der Netzsicherheit notwendig 

sind (Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). Wird eine Anordnung der nationalen Netzgesellschaft 

nicht befolgt, so kann diese auf Kosten des Adressaten der Anordnung eine Ersatzmassnahme treffen. 

Nachgelagerte Netzbetreiber sind verpflichtet, Anordnungen des vorgelagerten Netzbetreibers 

hinsichtlich des automatischen und manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers im Zusammenhang mit einem automatischen oder manuellen 

Lastabwurf sind anrechenbar. Die ElCom kann davon die Kosten eines ausgeführten Lastabwurfs auf 

Antrag des betroffenen Netzbetreibers einer anderen Netzebene zuweisen. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen oder Gespräche gern 

zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Marc Handlery Christian Dürr 

Verwaltungsratspräsident Verwaltungsrat 

 

 

 

 

Beilagen: 

 

Synopsen pro Verordnung mit Anträgen und Begründungen: 

‒ Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

‒ Leitungsverordnung (LeV) 

‒ Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 

‒ Starkstromverordnung  

‒ Geoinformationsverordnung (GeoIV) 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen    

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbe-
reich  

1 Diese Verordnung regelt die erste 
Phase der Strommarktöffnung, in wel-
cher die festen Endverbraucher kei-
nen Anspruch auf Netzzugang nach 
Artikel 13 Absatz 1 StromVG haben.  

2 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen untersteht dem 
StromVG, soweit dieses bezweckt, 
die Voraussetzungen für eine sichere 
Elektrizitätsversorgung zu schaffen. 
Anwendbar sind insbesondere Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben a und b, 8, 9 
und 11 StromVG.  

3 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen gilt als Endver-
braucher im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b StromVG und die-
ser Verordnung. Nicht als Endver-
braucher gilt ein Frequenzumrichter 
innerhalb eines 50-Hz-Kraftwerks für 
den Teil der Elektrizität, den das 50-
Hz-Kraftwerk:  
a. erzeugt und zeitgleich in einer ört-

lich-wirtschaftlichen Einheit in das 
16,7-Hz-Netz einspeist;  

b. für den Eigenbedarf und den An-
trieb der Pumpen (Art. 4 Abs. 1 
Bst. b zweiter Satz StromVG) be-
zieht. 
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3bis Die mit dem 50-Hz-Übertragungsnetz 
verbundenen Ein- beziehungsweise 
Ausspeisepunkte des mit der Fre-
quenz 16,7 Hz und auf der Span-
nungsebene 132 kV betriebenen 
Übertragungsnetzes gelten als ein 
einziger Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkt. 

4 Das StromVG und diese Verordnung 
gelten auch für grenzüberschreitende 
Elektrizitätsleitungen des Übertra-
gungsnetzes, die mit Gleichstrom be-
trieben werden, und die erforderlichen 
Nebenanlagen. 

Art. 2 Begriffe  

1 In dieser Verordnung bedeuten:  
a. Fahrplan: in Leistungsmittelwerten 

vereinbarte Zeitreihe über die Lie-
ferung bzw. den Bezug von elektri-
scher Energie in einem bestimmten 
Zeitraum;  

c. Ein- bzw. Ausspeisepunkt: Netz-
punkt, an welchem ein eingehen-
der bzw. ausgehender Energiefluss 
erfasst und gezählt oder registriert 
wird (Messpunkt);  

d. Bilanzmanagement: Gesamtheit 
der technischen, organisatorischen 
und abrechnungstechnischen Mass-
nahmen zur ständigen Aufrechter-
haltung der elektrischen Energie- 
und Leistungsbilanz im Elektrizi-
tätssystem; dazu gehören insbe-
sondere Fahrplanmanagement, 
Messdatenmanagement und Bi-
lanzausgleichsmanagement;  

f. Endverbraucher mit Grundversor-
gung: feste Endverbraucher und 
Endverbraucher, die auf den Netz-
zugang verzichten (Artikel 6 Absatz 
1 StromVG).  

2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-
sondere auch:  
a. Leitungen inklusive Tragwerke;  

Art. 2 Abs. 2 Bst. d und Abs. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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b. Kuppeltransformatoren, Schaltanla-
gen, Mess-, Steuer- und Kommuni-
kationseinrichtungen;  

c. gemeinsam mit anderen Netzebe-
nen genutzte Anlagen, die mehr-
heitlich im Zusammenhang mit 
dem Übertragungsnetz genutzt 
werden oder ohne die das Übertra-
gungsnetz nicht sicher oder nicht 
effizient betrieben werden kann;  

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk, ausgenommen Schaltfelder 
beim Übergang zu einem Kern-
kraftwerk, soweit sie für die Sicher-
heit des Betriebs dieses Kraftwerks 
von Bedeutung sind.  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung 
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen 
Bezug als Endverbraucher, soweit er 
die Elektrizität nicht für den Antrieb 
von Pumpen in Pumpspeicherkraft-
werken verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung hat grosse Auswirkungen auf die Nutzung von 
Speichern. Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungs-
stufe hat keine Grundlage im StromVG und wird zu grossen Un-
sicherheiten führen, da die Legitimität unklar ist. Dies ist auch 
dem Votum von Bundesrätin Leuthard bei der Beratung der Mo-
tion 16.3265 im Nationalrat zu entnehmen (AB 2016 N 1135).  
Die Behandlung von Speichern bei der Netztarifierung ist heute 
subsidiär gelöst (VSE Handbuch Speicher). Gemäss dieser Re-
gelung sind reine Speicher, welche in keiner Kombination mit ei-
ner Anlage von Endverbrauchern stehen, von den Netzkosten 
befreit.   

2. Kapitel: Versorgungssicherheit    

Art. 3 Netzanschluss  

1 Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien 
für die Zuordnung von Endverbrau-
chern, Elektrizitätserzeugern und 
Netzbetreibern zu einer bestimmten 
Netzebene sowie für die minimale 
Qualität der Elektrizitätslieferung pro 
Netzebene fest.  

2 Sie legen entsprechende Richtlinien für 
die Abgeltung beim Wechsel von An-
schlüssen fest.  
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2bis Muss ein Netzbetreiber Anschlüsse 
aufgrund von Eigenverbrauch oder ei-
nes Zusammenschlusses zum Eigen-
verbrauch wechseln, so werden die 
ihm verbleibenden Kapitalkosten der 
nicht mehr oder nur noch teilweise ge-
nutzten Anlagen von den Eigenver-
brauchern beziehungsweise von den 
Grundeigentümern des Zusammen-
schlusses anteilsmässig abgegolten. 

3 Über Streitfälle betreffend die Zuord-
nung von Endverbrauchern, Elektrizi-
tätserzeugern und Netzbetreibern so-
wie die Abgeltung beim Wechsel von 
Anschlüssen entscheidet die Elektrizi-
tätskommission (ElCom). 

Art. 4 Elektrizitätstarife und Kosten-
trägerrechnung für Energielieferung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 Energielieferung an Endver-
braucher mit Grundversorgung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein: 

 
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten einrech-
nen. Dieser Betrag darf nicht über 
den Gestehungskosten einer effi-
zienten Produktion liegen.  

b. Er zieht allfällige Unterstützungen 
vom Betrag nach Buchstabe a ab. 
Stammt die Elektrizität nicht aus sei-
nen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a.  

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, darf er die Kosten wie 
folgt anrechnen rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein:  
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten anrech-
nen einrechnen. Dieser Betrag darf 
nicht über den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion liegen.  

 
 
 
 
 

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Im Gesetz handelt es sich um eine Option («darf») für 
den Verteilnetzbetreiber. Auf Verordnungsstufe ist beizubehal-
ten, dass es eine Option ist.  
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Der Begriff «anrechnen» ist etabliert und er-
möglicht die nachträgliche Verrechnung über Deckungsdifferen-
zen, was beim Begriff einrechnen unsicher ist. Im erläuternden 
Bericht sollte zudem erwähnt werden, dass Über- und Unterde-
ckungen in den Folgeperioden weitergeben werden sollen.  
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3 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 

der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
beliefert, verwendet er für die Strom-
kennzeichnung die für diese Elektrizi-
tät ausgestellten Herkunftsnachweise.  

4 Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden dürfen 
die Kosten von Elektrizität aus Erzeu-
gungsanlagen, die im Einspeisevergü-
tungssystem sind, von einer Mehrkos-
tenfinanzierung oder von vergleichba-
ren kantonalen oder kommunalen Un-
terstützungen profitieren. 

c. Stammt die Elektrizität aus Anla-
gen, für die er gemäss Art. 15 EnG 
eine Abnahme- und Vergütungs-
pflicht hat, darf er davon abwei-
chend die bezahlte Vergütung für 
Energie und Herkunftsnachweise 
anrechnen, soweit diese insgesamt 
80 Prozent der massgeblichen Ver-
gütungssätze für Neuanlagen ge-
mäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV 
nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus ei-
genen Erzeugungsanlagen, so gel-
ten administrative Aufwände im Zu-
sammenhang mit der Elektrizitäts-
abnahme und -vergütung für diese 
Anlagen als anrechenbare Geste-
hungskosten des Netzbetreibers. 

Zu Abs. 2 Bst. a und c: Ein zunehmender Teil der im Inland er-
zeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanla-
gen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterlie-
gen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilien-
häusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei sol-
chen Anlagen nicht praktikabel. Für Kleinanlagen müssten nicht 
nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der An-
lage bekannt und belegt werden, sondern unter anderem auch 
Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-
steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund 
des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt und 
schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh her-
geleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme.  
Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der 
Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. Anlagen im Einspeise-
vergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, 
sondern mit Gestehungskosten von Referenzanlagen. Zur Be-
gründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 
Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» 
vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosteneinsparungen (S. 5): 
«Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Geste-
hungskosten jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die 
Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer aus-fallen. An-
dererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanla-
gen tiefere oder höhere Gestehungskosten als die Referenzan-
lage aufweisen können.» 
Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die ge-
mäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungspflicht besteht, 
im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte 
Vergütung in der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich 
ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweis zu-
sammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abneh-
men muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Strom-
kennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundver-
sorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen 
und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer noch an den Ge-
stehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 
StromVV) orientiert, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese soll 
sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem 
orientieren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergü-
tungssätzen gemäss den Anhängen der Energieförderungsver-
ordnung (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen 
abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird gemäss Vorschlag 
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von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vor-
genommen. Dieser Wert ergibt sich durch den Umstand, dass 
Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe 
von maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und 
die Investitionskosten rund 60 bis 70% der Gestehungskosten 
ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom 
Mai 2016 «Überprüfung der Gestehungskosten und der Vergü-
tungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 
davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 
15 bis 25% der Anlagenkosten decken (S. 14).  
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Für die Abnahme und Vergütung von im Inland 
erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 
Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwän-
den an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur Rückliefervergütung 
vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produ-
zenten angelastet werden. Stattdessen sollen sie als Verwal-
tungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert wer-
den. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität 
aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbetreiber gehören, 
für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen 
diese Kosten aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine 
Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachge-
recht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kos-
tenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. Einrech-
nung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die 
Kosten als Teil der anrechenbaren Gestehungskosten des Netz-
betreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen 
Art. 4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorge-
hen geschaffen. 

 Art. 4a Abzug von Unterstützungen 
bei der Einrechnung von Beschaf-
fungskosten in den Tarifanteil für die 
Energielieferung  

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens einrechenbaren Kosten 
wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen:  

Art. 4a 
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens anrechenbaren einre-
chenbaren Kosten wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen: 

Art. 4a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 1: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», siehe Be-
merkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 
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1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag ab-
gezogen.  

 
2. In den übrigen Fällen wird ein 

Abzug vorgenommen, sobald 
das Projekt in die Warteliste auf-
genommen wird; die Höhe des 
Abzugs bestimmt sich nach den 
Artikeln 7 und 38 der Energieför-
derungsverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnFV).  

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag abgezogen.  
 

2. In den übrigen Fällen wird ab 
Zusicherung dem Grundsatz 
nach ein Abzug in der Höhe des 
verfügten Höchstbetrags (Art. 54 
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV) 
vorgenommen.  

2 Wird eine Einmalvergütung oder ein In-
vestitionsbeitrag später abweichend 
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be-
trag festgesetzt, so kann der Abzug 
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser 
Festsetzung entsprechend angepasst 
werden.  

3 Weitere vergleichbare Unterstützun-
gen, einschliesslich kantonale oder 
kommunale Unterstützungen, werden 
sinngemäss berücksichtigt 

1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Her-
stellwerten abgezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellkosten abgezogen. 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 sowie Bst. b Ziff. 1: Die Kosten von Erzeu-
gungsanlagen teilen sich auf in Betriebskosten und Kapitalkos-
ten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, dass die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und 
der Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Ein-
malvergütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Net-
tobetrag der Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend 
sind die Einmalvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch erge-
ben sich entsprechend tiefere Abschreibungs- und Zinskosten. 

 Art. 4b Mitteilung von Änderungen der 
Elektrizitätstarife  

1 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
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muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG  

1 Auf Verlangen der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei 
der Lieferung von Elektrizität nach Ar-
tikel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl für 
eigene als auch für andere Erzeu-
gungsanlagen je Anlage höchstens 
die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 
in den Tarifanteil für die Energieliefe-
rung eingerechnet worden sind. Ge-
lingt der Nachweis nicht, so dürfen die 
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden.  

 
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
je Erzeugungstechnologie die Liefer-
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug 
auf Grosswasserkraftanlagen mit ei-
ner Leistung von mehr als 10 MW 
meldet er diese Angaben für jede Er-
zeugungsanlage einzeln. 

Art. 4c 
 
 
 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der Verteilnetzbetrei-
ber nach, dass bei der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG sowohl für eigene Erzeu-
gungsanlagen je Anlage und als auch 
für andere Erzeugungsanlagen je Er-
zeugungstechnologie Anlage höchs-
tens die Kosten gemäss Artikel 4 Ab-
satz 2 in den Tarifanteil für die Ener-
gielieferung angerechnet eingerech-
net worden sind. Gelingt der Nach-
weis nicht, so sind dürfen die anre-
chenbaren Kosten nicht nach Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG zu kürzen einge-
rechnet werden. 

2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
bis Ende August je Erzeugungstech-
nologie die Liefermenge und den 
durchschnittlich in die anrechenbaren 
Kosten Tarife eingerechneten Preis. 
In Bezug … 

Art. 4c 
 
 
 

Zu Abs. 1: Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus 
(S. 10), dass der Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom 
zu erbringen ist. Die Erbringung in anderem Zusammenhang o-
der zu anderem Zweck wäre unverhältnismässig. Die Verord-
nung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
 
Zu Abs. 1: Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Ab-
grenzung siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. c. 
Zu Abs. 1: Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur 
teilweise erbracht werden kann, sind dennoch Kosten angefal-
len. Ein Verzicht auf die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb 
unverhältnismässig. Vielmehr sind die Kosten entsprechend zu 
kürzen. Beispiel: Der Nachweis der verwendeten Höhe des kal-
kulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind Zins-
kosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerech-
ten kalkulatorischen Zinssatz. 
 
Zu Abs. 2: Die Meldung der Liefermengen und durchschnittli-
chen anrechenbaren Kosten sollten aus Effizienzgründen zu-
sammen mit der Kostendeklaration Ende August erfolgen. 
 
Zu Abs. 1 und 2: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», 
siehe Bemerkung zu Artikel 4 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, 
leistungsfähigen und effizienten Netz-
betriebs  

 Art. 5  
 
 

Art. 5 
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1 Die nationale Netzgesellschaft, die 
Netzbetreiber, die Erzeuger und die 
übrigen Beteiligten treffen vorberei-
tende Massnahmen zur Gewährleis-
tung des sicheren Netzbetriebs. Nebst 
verbindlichen Vorgaben berücksichti-
gen sie dabei:  
a. Regelwerke, Normen und Empfeh-

lungen von anerkannten Fachorga-
nisationen, insbesondere der «Eu-
ropean Network of Transmission 
System Operators for Electricity 
(ENTSO-E)»;  

b. Empfehlungen des Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsinspekto-
rates. 

2 Die nationale Netzgesellschaft verein-
bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen Lastabwurfs sowie der 
Produktionsanpassung bei Kraftwer-
ken im Fall einer Gefährdung des 
stabilen Netzbetriebs.  

3 Weigert sich ein Netzbetreiber, ein Er-
zeuger oder einer der übrigen Betei-
ligten, eine Vereinbarung nach Absatz 
2 abzuschliessen, so verfügt die El-
Com den Vertragsabschluss.  

4 Bei einer Gefährdung des stabilen 
Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die nationale Netzgesellschaft verein-

bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen und manuellen Lastab-
wurfs sowie der Produktionsanpas-
sung bei Kraftwerken im Fall einer 
Gefährdung des stabilen Netzbe-
triebs.  

 
 
 
 
4 Bei einer Gefährdung des stabilen 

Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen. Nachgelagerte Netz-
betreiber sind verpflichtet, Anordnun-
gen des vorgelagerten Netzbetreibers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Nachgang zum Winter 2016/2017 hat die ElCom entschieden, 
dass in der Regelzone Schweiz rasch die Voraussetzungen für 
manuelle Lastabwürfe geschaffen werden müssen. Der VSE hat 
dazu eine Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbei-
tet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpassung der 
Stromversorgungsverordnung notwendig.  
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5 Pflichten aus Vereinbarungen nach 

den Absätzen 2 und 3 und die Über-
bindung von Kosten nach Absatz 4 
werden auf dem Zivilweg durchge-
setzt.  

6 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
kann technische und administrative 
Mindestanforderungen an ein siche-
res, leistungsfähiges und effizientes 
Netz festlegen und internationale 
technische und administrative Bestim-
mungen und Normen sowie Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen für verbindlich erklären. 

hinsichtlich des automatischen und 
manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 Art. 5a Szenariorahmen  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung unter Einbe-
zug der Netzbetreiber zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müs-
sen gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des  
 
Szenariorahmens frühzeitig und umfassend einbezogen werden. 
Ein mögliches Instrument wäre die AG Regionale Koordination, 
in welcher die Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten 
sind.  

 Art. 5b Grundsätze für die Netzpla-
nung  

1 Die Grundsätze für die Netzplanung 
beschreiben insbesondere die für die 
Bemessung der Stromnetze relevan-
ten betrieblichen Netznutzungsfälle, 
die anzuwendende Methodik und die 
netztechnischen Beurteilungskriterien.  

2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen ihre Grundsätze für die 
Netzplanung veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
2 Netzbetreiber, die Leitungen Anlagen 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV betreiben, müssen die ElCom 
über ihre Grundsätze für die Netzpla-
nung informieren veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
Netzbetreiber mit Unterwerken haben Anlagen der Netzebene 3 
in Unterwerken, aber keine Leitungen. Es muss klar sein, dass 
diese Grundsätze nur von Netzbetreibern abgegeben werden 
müssen, die auch Netze (und nicht nur einzelne Anlagen) der 
Netzebene 3 besitzen. 
 
Wenn die Planungsgrundsätze und Mehrjahrespläne veröffent-
licht werden müssen, dann ist es erforderlich, diese für ein fach-
fremdes Publikum aufzubereiten Dies führt zu grossen Aufwän-
den und sehr ausführlichen Dokumenten. Sinnvoller wäre es, die 
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Planungsgrundsätze und die Mehrjahrespläne gegenüber der  
ElCom als Fachbehörde offenzulegen.  

 

Art. 6 Mehrjahrespläne und Orientie-
rung der ElCom  

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Spannung von 36 kV und weni-
ger von folgenden Pflichten befreit:  

a. Pflicht zur Erstellung von Mehrjahres-
plänen nach Artikel 8 Absatz 2 
StromVG;  

b. Orientierungspflicht gegenüber der El-
Com nach Artikel 8 Absatz 3 
StromVG.  

2 Alle Netzbetreiber haben der ElCom 
jährlich die international üblichen 
Kennzahlen zur Versorgungsqualität 
einzureichen, wie die durchschnittli-
che Unterbrechungsdauer («Custo-
mer Average Interruption Duration In-
dex», CAIDI), die durchschnittliche 
Nichtverfügbarkeit des Systems 
(«System Average Interruption Dura-
tion Index», SAIDI) und die durch-
schnittliche Unterbrechungshäufigkeit 
(«System Average Interruption Fre-
quency Index», SAIFI). 

Art. 6 Sachüberschrift und Abs. 1  

Orientierung der ElCom  
 

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Nennspannung von 36 kV und 
weniger von der Orientierungspflicht 
gegenüber der ElCom nach Artikel 8 
Absatz 3 StromVG befreit. 

  

 Art. 6a Mehrjahrespläne  

1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehr-
jahresplänen jedes ihrer Netzprojekte 
aus und legen Folgendes dar:  
 
 
 
 
a. die Projektbezeichnung;  
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt;  
 
 

Art. 6a 

1 Die nationale Netzgesellschaft weist in 
ihrem Mehrjahresplan Netzbetreiber 
weisen in den Mehrjahresplänen je-
des ihrer Netzprojekte mit einem Pro-
jektumfang von über 1 000 000 Fran-
ken aus und legt legen Folgendes 
dar:  

 
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Netzopti-
mierung, eine Netzverstärkung  
oder einen Netzausbau Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt; 

Art. 6a 

Zu Abs. 1: Die Delegationsnorm aus 9d StromVG regelt nur den 
vorzulegenden Mehrjahresplan und ist somit nicht auf die Mehr-
jahrespläne der Verteilnetzbetreiber anwendbar. Der Inhalt die-
ser Mehrjahrespläne wird schon subsidiär geregelt.  
 
Zu Abs. 1: Die Meldung kleinster Projekte und Anpassungen 
führt zu hohen administrativen Aufwänden ohne entsprechenden 
Mehrwert.  
 
Zu Abs. 1: Mit dem bestehenden Wortlaut «jedes ihrer Netzpro-
jekte» müssten sämtliche Projekte – inkl. Unterhalts- und Sanie-
rungsarbeiten, Verschieben einzelner Masten... in die Mehrjah-
resplanung nach Art. 9d StromVG aufgenommen werden. Die El-
Com hätte damit den grundsätzlichen Bedarf aller Projekte zu 
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c. den jeweiligen Stand der Planung, 
Bewilligung oder Realisierung;  

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung;  

e. die geschätzten Projektkosten;  
f. den Bedarf am Projekt mittels Nach-

weis der wirtschaftlichen und tech-
nischen Wirksamkeit des Projekts.  

2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 
hoher Spannung sind von den Netz-
betreibern innerhalb von neun Mona-
ten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes-
rat zu erstellen. 

 
 

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung; 

 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von acht-
zehn neun Monaten nach Genehmi-
gung des letzten Szenariorahmens 
durch den Bundesrat zu erstellen. 

bestätigen (Art. 22 Abs. 2bis StromVG). Dies erscheint nicht sach-
gerecht und kaum umsetzbar.  
 
Zu Abs. 1 Bst. b: Sinnvoll ist, auf das NOVA-Prinzip abzustellen. 
Dieses ist zudem analog Art. 9b Abs. 2 StromVG zu formulieren 
(«Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau»). 
 
Zu Abs. 1 Bst. d: Beim Strategischen Netz 2025 führte Swissgrid 
keine Priorisierung der darin enthaltenen Projekte durch. Damit 
ein Projekt in das Strategische Netz aufgenommen wurde, 
musste es sich in allen betrachteten Szenarien als erforderlich 
(und damit prioritär) erweisen. 
 
Zu Abs. 2: Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b 
Abs. 2. 
 
Zu Abs. 2: Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergrei-
fende Netze und müssen die Vorgaben verschiedener Kantone 
koordinieren. Dafür und auch für andere aufwändige Abklärun-
gen sind neun Monate deutlich zu kurz. In neun Monaten ist 
keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend auf dem Szenario-
rahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine künstliche 
Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten unnötig 
erhöht. 18 Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den Szena- 
riorahmen immer noch kurz. 

 Art. 6b Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone  

In der Leistungsvereinbarung nach Arti-
kel 9e Absatz 2 StromVG kann nur für 
Öffentlichkeitsarbeit, die der Kanton über 
seinen eigenen Grundauftrag hinaus 
leistet, und für Öffentlichkeitsarbeit, die 
er in Erfüllung eines Auftrags des Bun-
des leistet, eine Entschädigung zuguns-
ten des Kantons festgelegt werden. 

  

3. Kapitel: Netznutzung  

1. Abschnitt: Jahres- und Kostenrech-
nung, Messwesen und Information 

   

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung  

1 Die Betreiber und Eigentümer von Ver-
teil- und Übertragungsnetzen können 

Art. 7 Abs. 3 Bst. n und o  
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ihr Geschäftsjahr frei bestimmen. Als 
Geschäftsjahr kann insbesondere das 
Kalenderjahr oder das hydrologische 
Jahr festgesetzt werden.  

2 Die Netzbetreiber und Netzeigentümer 
erarbeiten eine einheitliche Methode 
für die Erstellung der Kostenrechnung 
und erlassen dazu transparente Richt-
linien.  

3 In der Kostenrechnung müssen alle für 
die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
a. kalkulatorische Kapitalkosten der 

Netze;  
b. Anlagen, die auf Basis der Wieder-

beschaffungspreise bewertet wer-
den (nach Artikel 13 Absatz 4);  

c. Betriebskosten der Netze;  
d. Kosten der Netze höherer Netzebe-

nen;  
e. Kosten der Systemdienstleistun-

gen;  
f. Kosten für das Mess- und Informati-

onswesen;  
fbis. Kosten für intelligente Messsys-

teme;  
g. Verwaltungskosten;  
h. Kosten für notwendige Netzverstär-

kungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 des 
Energiegesetzes vom 30. Septem-
ber 2016 (EnG);  

i. Kosten für Netzanschlüsse und 
Netzkostenbeiträge;  

j. weitere individuell in Rechnung ge-
stellte Kosten;  

k. Abgaben und Leistungen an Ge-
meinwesen;  

l. direkte Steuern; und  
m. Kosten für intelligente Steuer- und 

Regelsysteme einschliesslich der 
Vergütungen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 In der Kostenrechnung müssen alle für 

die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
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4 Jeder Netzbetreiber und Netzeigentü-
mer muss die Regeln ausweisen, 
nach welchen Investitionen aktiviert 
werden.  

5 Er muss dem Netz Einzelkosten direkt 
und Gemeinkosten über verursacher-
gerechte Schlüssel zuordnen. Die zu 
Grunde gelegten Schlüssel müssen 
sachgerecht, nachvollziehbar und 
schriftlich festgehalten sein sowie 
dem Grundsatz der Stetigkeit entspre-
chen.  

6 Die Netzeigentümer liefern dem Netz-
betreiber die für die Erstellung der 
Kostenrechnung notwendigen Anga-
ben.  

7 Die Netzbetreiber legen die Kosten-
rechnung der ElCom bis spätestens 
zum 31. August vor. 

n. Kosten für innovative Massnah-
men; und  

o. Kosten für die Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion. 

Art. 8 Messwesen und Informations-
prozesse  

1 Die Netzbetreiber sind für das Mess-
wesen und die Informationsprozesse 
verantwortlich.  

2 Sie legen dazu transparente und diskri-
minierungsfreie Richtlinien fest, insbe-
sondere zu den Pflichten der Beteilig-
ten, zum zeitlichen Ablauf und zur 
Form der zu übermittelnden Daten. 
Die Richtlinien müssen vorsehen, 
dass Dienstleistungen im Rahmen 
des Mess- und Informationswesens 
mit Zustimmung des Netzbetreibers 
auch von Dritten erbracht werden 
können.  

3 Die Netzbetreiber stellen den Beteilig-
ten fristgerecht, einheitlich und diskri-
minierungsfrei die Messdaten und In-
formationen zur Verfügung, die not-
wendig sind für:  
a. den Netzbetrieb;  
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b. das Bilanzmanagement;  
c. die Energielieferung;  
d. die Anlastung der Kosten;  
e. die Berechnung der Netznutzungs-

entgelte;  
f. die Abrechnungsprozesse im Zu-

sammenhang mit dem EnG und 
der Energieverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnV);  

g. die Direktvermarktung; und  
h. den Einsatz von intelligenten 

Steuer- und Regelsystemen. 
3bis Sie dürfen den Bezügern die Leistun-

gen nach Absatz 3 nicht zusätzlich 
zum Netznutzungsentgelt in Rech-
nung stellen. Werden Leistungen 
nach Absatz 3 von Dritten erbracht, 
so müssen sie diese angemessen 
entschädigen. 

4 Die Netzbetreiber liefern den Verant-
wortlichen von Bilanzgruppen sowie 
anderen Beteiligten im Einverständnis 
mit den betroffenen Endverbrauchern 
oder Erzeugern auf Begehren und ge-
gen eine kostendeckende Abgeltung 
zusätzliche Daten und Informationen. 
Es müssen alle in den letzten fünf 
Jahren erhobenen Daten geliefert 
werden. 

Art. 8a Intelligente Messsysteme  
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern und den Erzeugern intelli-
gente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Ele-
menten:  
 
a. einem elektronischen Elektrizitäts-

zähler beim Endverbraucher oder 
Erzeuger, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 
2 Bst. c  

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzuset-
zen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
 
a. einem beim Endverbraucher, Erzeu-

ger oder Speicher installierten elek-
tronischen Elektrizitätszähler, der: 

 
 

Art. 8a 
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, sowie bei direkt am Netz ange-
schlossenen Erzeugern und Spei-
chern bis 1 kV intelligente Messsys-
teme einzusetzen. Diese bestehen 
aus folgenden Elementen: 
a. … 

 
 
 
 

Art. 8a 
 
 

Zu Abs. 1: Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare 
Schnittstellen zu schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine 
Messungen hinter der Übergabemessung installieren müssen. 
Beispielsweise sollen PV-Anlagen oder Speicher hinter dem 
Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise 
PV-Anlagen) gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch 
bei jedem Erzeuger (also auch bei einem 500 MW-Speicherkraft-
werk) ein Smart-Meter eingesetzt werden. 
Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge kön-
nen aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsyste-
men ausgerüstet werden. 
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2. Lastgänge mit einer Periode von 
fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wo-
von eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem Da-
tenbearbeitungssystem reser-
viert ist und eine andere für den 
Endverbraucher oder den Er-
zeuger, die ihm mindestens er-
möglicht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung sowie die Last-
gänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

 
 
 
 
4. Unterbrüche der Stromversor-

gung erfasst und protokolliert;  
b. einem digitalen Kommunikations-

system, das die automatisierte Da-
tenübermittlung zwischen dem 
Elektrizitätszähler und dem Daten-
bearbeitungssystem gewährleistet; 
und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, 
mit dem die Daten abgerufen wer-
den.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschie-

dene Typen von Elektrizitätszäh-
lern identifiziert und verwaltet wer-
den;  

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-
stabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften 
hat, aktualisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeu-
gern ihre Messdaten, namentlich 
Lastgangwerte, verständlich darge-
stellt werden;  

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirekti-
onale Kommunikation mit ei-
nem Datenbearbeitungssys-
tem und eine andere für den 
Betroffenen, die ihm mindes-
tens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung 
sowie die Lastgänge nach Zif-
fer 2 abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-

ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Betroffenen, na-
mentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt wer-
den; 

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirek-
tionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungs-
system und eine andere für 
den Netznutzer Betroffenen, 
die ihm mindestens ermög-
licht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung über die 
Kundenschnittstelle sowie 
die Lastgänge über das Er-
fassungssystem der Verteil-
netzbetreiber oder die Inter-
netplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Netznutzers Be-
troffenen, namentlich die Lastgang-
werte, für diesen verständlich dar-
gestellt werden; 

Die Produzenten und Endverbraucher auf höheren Netzebenen 
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausge-
rüstet und benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetrei-
bers. 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, 
der unklar und nicht definiert ist. Der Begriff «Netznutzer» wird in 
den Branchendokumenten bereits verwendet und beinhaltet alle 
am Netz angeschlossenen Verteilnetznetzbetreiber, Endverbrau-
cher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge 
der letzten Tage, als auch die Echtzeitdaten über die gleiche 
Schnittstelle abgerufen werden müssen, ist dies heute nicht 
machbar und technisch sehr aufwändig. Um die Kosten nicht un-
nötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige Datenausgabe zu 
verzichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 3. 
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d. andere digitale Messmittel sowie in-
telligente Steuer- und Regelsys-
teme des Netzbetreibers eingebun-
den werden können; und  

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszäh-
ler erkannt, protokolliert und gemel-
det werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. Die 
ElCom kann zudem befristete und un-
befristete Ausnahmen von der Pflicht 
zum Einsatz eines intelligenten Mess-
systems oder eines Elements davon 
gewähren, wenn ein solcher Einsatz 
in Bezug auf den Aufwand unverhält-
nismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen 
der Messmittelverordnung vom 15. 
Februar 2006 und den entsprechen-
den Ausführungsvorschriften des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeide-
partements, sofern sie in deren Gel-
tungsbereich fallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-

desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. 

3bis Die ElCom kann für einzelne Zähler 
oder Gruppen von Installationen zu-
dem befristete und unbefristete Aus-
nahmen ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3/3bis: Die ElCom sollte auch die Kompetenz bekommen, 
für Gruppen von Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 
2 kVA) Ausnahmen zu gewähren, wenn die Installation von intel-
ligenten Messsystemen bei diesen zu unverhältnismässigen Kos-
ten führen würde.  

Art. 8b Datensicherheitsprüfung  

1 Es dürfen nur intelligente Messsys-
teme eingesetzt werden, deren Ele-
mente erfolgreich auf die Gewährleis-
tung der Datensicherheit hin geprüft 
wurden.  

2 Die Netzbetreiber und die Hersteller er-
lassen für diese Prüfung auf der Basis 
einer Schutzbedarfsanalyse des BFE 
Richtlinien, die die zu prüfenden Ele-
mente, die Anforderungen an diese 
und die Art und Weise der Prüfung 
festlegen.  

3 Die Prüfung wird vom Eidgenössischen 
Institut für Metrologie durchgeführt. Es 
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kann Dritte mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe oder Teilen davon betrauen. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regel-
systeme für den Netzbetrieb  

1 Wenn ein Endverbraucher oder ein Er-
zeuger zustimmt, dass bei ihm ein in-
telligentes Steuer- und Regelsystem 
für den sicheren, leistungsfähigen und 
effizienten Netzbetrieb zum Einsatz 
gelangt, vereinbart er mit dem Netz-
betreiber insbesondere:  
 
a. die Installation des Systems;  
b. wie das System eingesetzt wird;  
c. wie der Einsatz des Systems vergü-

tet wird.  
2 Die Vergütung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien 
beruhen und darf nicht diskriminie-
rend sein.  

3 Der Netzbetreiber macht die für einen 
Vertragsabschluss über Steuerung 
und Regelung relevanten Informatio-
nen, insbesondere die Vergütungsan-
sätze, öffentlich zugänglich.  

4 Er gewährt Dritten den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den intelligen-
ten Steuer- und Regelsystemen, de-
ren Kapital- und Betriebskosten an die 
Netzkosten angerechnet werden, so-
fern durch den Zugang der sichere 
Netzbetrieb nicht gefährdet wird.  

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 
unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber beim Endverbrau-
cher oder beim Erzeuger auch ohne 
dessen Zustimmung ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem installieren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Endverbrauchers oder des 
Erzeugers einsetzen. Ein solcher Ein-
satz hat Vorrang vor Steuerungen 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 5 
und 6  

1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeu-
ger oder ein Speicherbetreiber zu-
stimmt, dass bei ihm ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem für den si-
cheren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb zum Einsatz gelangt, 
vereinbart er mit dem Netzbetreiber 
insbesondere: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 

unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen ein intelligen-
tes Steuer- und Regelsystem installie-
ren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen einsetzen. Ein 
solcher Einsatz hat Vorrang vor Steu-

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Streichen 

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese wesentliche Bestimmung mit massiven Auswirkungen auf 
Cyber Security hat der VSE schon im Rahmen seiner Stellung-
nahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 abge-
lehnt. Im StromVG gibt es keine Grundlage für diesen wesentli-
chen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber und 
die Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Aus Sicht der Informati-
onssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Syste-
men ein nicht vertretbares Risiko. Abs. 4 ist daher unverhältnis-
mässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung 
«Grundschutz für Operational Technology in der Stromversor-
gung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des 
BWL basiert. Aus diesen Gründen sind auch keine ähnlichen Re-
gelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos 
zu streichen. 
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durch Dritte. Der Netzbetreiber infor-
miert die betroffenen Endverbraucher 
und Erzeuger mindestens jährlich so-
wie auf Anfrage über die nach diesem 
Absatz getätigten Einsätze. 

erungen durch Dritte. Der Netzbetrei-
ber informiert die Betroffenen mindes-
tens jährlich sowie auf Anfrage über 
die nach diesem Absatz getätigten 
Einsätze. 

Art. 8d Umgang mit Daten aus intelli-
genten Mess-, Steuer- und Regelsys-
temen  

1 Netzbetreiber dürfen die Daten aus 
dem Einsatz von Mess-, Steuer- und 
Regelsystemen ohne Einwilligung der 
betroffenen Person zu folgenden 
Zwecken bearbeiten:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter 
Form, einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Messung, Steuerung 
und Regelung, für den Einsatz von 
Tarifsystemen sowie für den siche-
ren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb, die Netzbilanzie-
rung und die Netzplanung;  

b. Persönlichkeitsprofile und Perso-
nendaten in nicht pseudonymisier-
ter Form einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Abrechnung der Ener-
gielieferung, des Netznutzungsent-
gelts und der Vergütung für den 
Einsatz von Steuer- und Regelsys-
temen.  

2 Sie dürfen die Daten aus dem Einsatz 
von Messsystemen ohne Einwilligung 
der betroffenen Person folgenden 
Personen weitergeben:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter o-
der geeignet aggregierter Form: 
den Beteiligten nach Artikel 8 Ab-
satz 3;  

 Art. 8d 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8d 
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b. die Informationen zur Entschlüsse-
lung der Pseudonyme: den Ener-
gielieferanten des betreffenden 
Endverbrauchers.  

3 Die Personendaten und Persönlich-
keitsprofile werden nach zwölf Mona-
ten vernichtet, sofern sie nicht abrech-
nungsrelevant oder anonymisiert sind. 
  

4 Der Netzbetreiber ruft die Daten von 
intelligenten Messsystemen maximal 
einmal täglich ab, sofern der Netzbe-
trieb nicht eine häufigere Abrufung er-
fordert.  

5 Er gewährleistet die Datensicherheit 
von Mess-, Steuer- und Regelsyste-
men. Er beachtet dabei insbesondere 
die Artikel 8–10 der Verordnung vom 
14. Juni 1993 zum Bundesgesetz 
über den Datenschutz sowie allfällige 
internationale Normen und Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen. 

 
3 Die Personendaten und Persönlich-

keitsprofile werden nach fünf Jahren 
zwölf Monaten vernichtet, sofern sie 
nicht abrechnungsrelevant oder ano-
nymisiert sind. 

 
Verschiedene Aufgaben des Netzbetreibers erfordern, die Daten 
länger aufbewahren zu können. So kann ein Vergleich des Ener-
gieverbrauchs für einen interessierten Endverbraucher nur dann 
angeboten werden, wenn diese Daten auch gespeichert werden 
dürfen. Um die Netzplanung noch effizienter zu gestalten, müss-
ten die Ein- und Ausspeisungen pro Anschlusspunkt auch länger 
als 12 Monate gespeichert werden können.  

Art. 9 Rechnungsstellung  

Auf Verlangen des Endverbrauchers 
stellt der Netzbetreiber die Rechnung für 
die Netznutzung dem Energielieferanten 
zu. Schuldner des Netznutzungsentgel-
tes bleibt der Endverbraucher. 

   

Art. 10 Veröffentlichung der Informati-
onen  

Die Netzbetreiber veröffentlichen die In-
formationen nach Artikel 12 Absatz 1 
StromVG und die gesamten Abgaben 
und Leistungen an Gemeinwesen bis 
spätestens am 31. August, unter ande-
rem über eine einzige frei zugängliche 
Adresse im Internet. 

   

2. Abschnitt: Netzzugang und Netz-
nutzungsentgelt 
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Art. 11 Netzzugang der Endverbrau-
cher  

1 Massgebend für den Anspruch auf 
Netzzugang von Endverbrauchern ist 
der innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der letzten Ablesung ausgewie-
sene Jahresverbrauch. Als Jahresver-
brauch gilt die Summe der vom End-
verbraucher pro Verbrauchsstätte und 
Jahr bezogenen elektrischen Energie 
und der selbst erzeugten elektrischen 
Energie. Eine Verbrauchsstätte ist 
eine Betriebsstätte eines Endverbrau-
chers, die eine wirtschaftliche und ört-
liche Einheit bildet und einen tatsäch-
lichen eigenen Jahresverbrauch auf-
weist, unabhängig davon, ob sie über 
einen oder mehrere Ein- bzw. Aus-
speisepunkte verfügt.  

2 Endverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von mindestens 100 MWh, die 
nicht bereits Elektrizität gestützt auf 
einen schriftlichen, individuell ausge-
handelten Liefervertrag beziehen, 
können dem Betreiber des Verteilnet-
zes in ihrem Netzgebiet jeweils bis 
zum 31. Oktober mitteilen, dass sie 
von ihrem Anspruch auf Netzzugang 
ab 1. Januar des folgenden Jahres 
Gebrauch machen. Damit entfällt die 
Lieferpflicht des Betreibers des Ver-
teilnetzes nach Artikel 6 StromVG 
endgültig.  

3 Ein Endverbraucher mit einem ge-
schätzten Jahresverbrauch von min-
destens 100 MWh, der neu an das 
Verteilnetz angeschlossen wird, teilt 
dem Netzbetreiber 2 Monate vor Inbe-
triebnahme seines Anschlusses mit, 
ob er von seinem Anspruch auf Netz-
zugang Gebrauch macht.  

4 Anspruch auf Netzzugang haben auch 
Endverbraucher, die an Elektrizitäts-
leitungen mit kleiner räumlicher Aus-
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dehnung zur Feinverteilung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a StromVG 
angeschlossen sind, sofern sie einen 
Jahresverbrauch von mindestens 
100 MWh aufweisen. Die betroffenen 
Parteien vereinbaren die Modalitäten 
zur Nutzung dieser Elektrizitätsleitun-
gen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten  

1 Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 StromVG die Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten.  

 
 

2 Die Netzbetreiber legen transparente, 
einheitliche und diskriminierungsfreie 
Richtlinien für die Ermittlung der Be-
triebskosten fest. 

Art. 12 Abs. 1  

1 Aufgehoben 

Art. 12 

1 gemäss geltendem Recht, jedoch: 
Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 Buchstabe c StromVG gelten 
die jährlich entschädigten Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers 

im Zusammenhang mit einem automa-
tischen oder manuellen Lastabwurf 
sind anrechenbar. Die ElCom kann da-
von die Kosten eines ausgeführten 
Lastabwurfs auf Antrag des betroffe-
nen Netzbetreibers einer anderen 
Netzebene zuweisen. 

Art. 12 

Zu Abs. 1: Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb 
ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und Rechte. Dass 
die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anre-
chenbar sind, hat der Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten 
der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem 
Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verord-
nungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. Tatsächlich 
handelt es bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um 
zeitbezogene Abgeltungen. In der Praxis besteht jedoch ein rele-
vanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine 
Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden 
mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere Jahre bzw. Jahr-
zehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der ver-
miedene Aufwand, den beispielsweise eine jährliche Entgeltzah-
lung für ein solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich brin-
gen würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungsle-
gungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert und 
über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der 
Zahlungen liegt schliesslich nicht im Geschäftsjahr, in dem die 
Zahlung erfolgte. 
Es soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin 
bestehen bleibt. Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in 
seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament in 
der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Rege-
lung auf Gesetzesstufe eine Praxisänderung herbeigeführt wer-
den soll. 
Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden 
Bericht festhält, welche Rechte unter Art. 15 Abs. 2 Bst. c 
StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies 
insbesondere keine Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, 
die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  
 
Zu Abs. 3: Siehe Bemerkung zu Art. 5 Abs. 2 und 4. 
 



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  23/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  

1 Die Netzbetreiber legen in transparen-
ten und diskriminierungsfreien Richtli-
nien für die verschiedenen Anlagen 
und Anlageteile einheitliche und sach-
gerechte Nutzungsdauern fest.  

2 Die jährlichen kalkulatorischen Ab-
schreibungen berechnen sich auf-
grund der Anschaffungs- bzw. Her-
stellkosten der bestehenden Anlagen 
bei linearer Abschreibung über eine 
festgelegte Nutzungsdauer auf den 
Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw. 
Herstellkosten gelten nur die Baukos-
ten der betreffenden Anlagen.  

3 Für die jährliche Verzinsung der für 
den Betrieb der Netze notwendigen 
Vermögenswerte gilt Folgendes: 
a. Als betriebsnotwendige Vermö-

genswerte dürfen höchstens be-
rechnet werden:  
1. die Anschaffungs- bzw. Herstell-

restwerte der bestehenden An-
lagen, die sich aufgrund der Ab-
schreibungen nach Absatz 2 per 
Ende des Geschäftsjahres erge-
ben; und  

2. das betriebsnotwendige Netto-
umlaufvermögen.  

b. Der kalkulatorische Zinssatz ent-
spricht dem Satz der durchschnittli-
chen Kosten des eingesetzten Ka-
pitals (durchschnittlicher Kapi-
talkostensatz, Weighted Average 
Cost of Capital, WACC).  

3bis Das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) legt den WACC 
jährlich nach Anhang 1 fest. 

4 Können die ursprünglichen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten für beste-
hende Anlagen ausnahmsweise nicht 
mehr festgestellt werden, so sind sie 
wie folgt zu berechnen: Die Wiederbe-
schaffungspreise werden transparent 

 Art. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 
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mit sachgerechten, offiziell ausgewie-
senen Preisindizes auf den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellzeitpunkt zurück-
gerechnet. Bereits in Rechnung ge-
stellte Betriebs- und Kapitalkosten für 
betriebsnotwendige Vermögenswerte 
sind dabei in Abzug zu bringen. In je-
dem Fall ist höchstens der Wert einer 
vergleichbaren Anlage anrechenbar. 
Vom so ermittelten Wert sind 20 Pro-
zent in Abzug zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 3 StromVG die einmalig ent-
schädigten Entgelte an Dritte für 
Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 12 Abs. 1. 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von 
Mess-, Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von 

Messsystemen nach dieser Verord-
nung;  

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der Vergütung, 
die dem Endverbraucher oder dem 
Erzeuger ausgerichtet wird. 

Art. 13a Bst. b  
 

Als anrechenbare Kosten gelten:  
 
 
 

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der ausgerich-
teten Vergütung (Art. 8c Abs. 1 
Bst. c). 

  

 Art. 13b Anrechenbare Kosten von in-
novativen Massnahmen für intelli-
gente Netze  

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Ef-
fizienz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten wie folgt als anrechenbar, wobei 
jährlich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  
 
 

Art. 13b 
 
 

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der künftigen Erhö-
hung der Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis 1 Prozent der jährlichen Kapi-
tal- und Betriebskosten wie folgt als 
anrechenbar., wobei jährlich insge-
samt höchstens 500 000 Franken an-
gerechnet werden dürfen:  

Art. 13b 
 
 

Zu Abs. 1: Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung 
von Art. 15 Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnah-
men, welche die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizi-
entes Netz» erfüllen, sind unabhängig von dieser Sonderrege-
lung anrechenbar. Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es 
sich um die künftige Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit 
oder Effizienz des Netzes geht. Das Nutzen von neuartigen Me-
thoden und Produkten für die aktuelle Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes sind davon unabhängig in vollem 
Umfang anrechenbar. 
 
Zu Abs. 2: Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Decke-
lung der Kosten vor. Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern 
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a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre 
innovativen Massnahmen nach den 
von der ElCom festgelegten Mindest-
anforderungen und veröffentlichen die 
Dokumentation an zentraler Stelle. 
Sie beschreiben namentlich das Pro-
jekt, die angewendete Methode, den 
erwarteten und erzielten Nutzen so-
wie die Auslagen. 

a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

angemessene Aktivitäten im Bereich innovativer Massnahmen 
für intelligente Netze. Auf die Obergrenze von jährlich 500'000 
CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelli-
genten Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt 
werden. Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapi-
talkosten zuzuordnen sind, ist in diesem Zusammenhang irrele-
vant. Auf die Unterscheidung ist deshalb zu verzichten. Andern-
falls kann die groteske Situation entstehen, dass teurere Projekte 
anrechenbar sind, kostengünstigere jedoch nicht, nur weil die 
teureren Projekte ein anderes Verhältnis von Kapital- und Be-
triebskosten aufweisen. 

 Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion  
 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, wöchent-
lichen und monatlichen Elektrizitäts-
verbrauch mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können.  

 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-

ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
Lastoptimierung 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der Lastoptimierung gilt es insbeson-
dere, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in sei-
nem Netzgebiet so bearbeitet, dass 
diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen Elekt-
rizitätsverbrauch über verschiedene 
Zeitperioden mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibili-
sierung im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachge-
recht, diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken.  
 
Sinnvollerweise beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur 
auf die Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnah-
men um das Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der 
Netze zu verändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen 
alle verfügbaren Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert 
werden. Eine doppelte Deckelung des Kostendachs verhindert 
bei grösseren Netzbetreibern die Umsetzung sinnvoller Mass-
nahmen.  
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 Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und von Öf-
fentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gelten die Kosten 
des Netzbetreibers für die Bereitstel-
lung von schriftlichen oder mündli-
chen Informationen im Rahmen eines 
Vorhabens, namentlich über Umfang, 
Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf 
des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, 
um den vom Vorhaben Betroffenen 
die Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermögli-
chen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG).  

 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b.  

3 Die anrechenbaren Kosten nach die-
sem Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und Gebüh-
ren von Öffentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gemäss Art. 15 
Abs. 3bis Bst. b StromVG gelten die 
Kosten des Netzbetreibers für die Be-
reitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen Informa-
tionen sämtlicher Art im Rahmen ei-
nes Vorhabens, namentlich über Um-
fang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkun-
gen auf Umwelt, Raum und Be-
troffene, soweit diese Informationen 
notwendig sind, um den vom Vorha-
ben Betroffenen und anderen Interes-
sierten die Meinungsbildung und die 
allfällige Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 

 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone nach Artikel 6b.  

3 Streichen 

Art. 13d 
 
 

Zu Abs. 1: Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifi-
schen Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b 
StromVG auch allgemeine Informationsmassnahmen existieren. 
Diese allgemeinen Informationsmassnahmen sollen unverändert 
anrechenbar sein. So stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite all-
gemeine Informationen über die Funktionsweise der Stromnetze 
zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, 
nicht nur deren Bereitstellung. Es sollen alle Arten von Informati-
onen möglich sein, neben mündlichen und schriftlichen Informati-
onen fallen insbesondere auch visuelle Informationen in Betracht 
(Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker 
und Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
 
 
Zu Titel und Abs. 2: Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind 
diejenigen des Netzbetreibers zu erfassen. Gebühren des BFE 
sind keine entsprechenden Kosten und nicht dort zu erfassen. 
 
 
Zu Abs. 3: Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im 
Einzelfall nach den üblichen Regeln der Rechnungslegung zu 
bestimmen. 

Art. 14 Grenzüberschreitende Netz-
nutzung  

1 Für die Berechnung der durch grenz-
überschreitende Lieferungen nach Ar-
tikel 16 StromVG verursachten Kos-
ten bleiben internationale Regelungen 
vorbehalten.  

2 Die Einnahmen aus der grenzüber-
schreitenden Nutzung des Übertra-
gungsnetzes im Zusammenhang mit 
dem Ausgleich zwischen europäischen 
Übertragungsnetzbetreibern («Inter-
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Transmission System Operator-Com-
pensation», ITC) sind nach Abzug der 
Aufsichtsabgabe nach Artikel 28 
StromVG vollumfänglich für die De-
ckung der anrechenbaren Kosten des 
Übertragungsnetzes zu verwenden.  

3 Bei der Berechnung der Einnahmen 
nach Absatz 2 können nur jene Min-
dererlöse abgezogen werden, welche 
nicht einem bestimmten Verursacher 
zugeordnet werden können oder wel-
che aus einer Ausnahme beim Netz-
zugang für Netzkapazitäten im grenz-
überschreitenden Übertragungsnetz 
resultieren (Artikel 17 Absatz 6 
StromVG). Die übrigen Mindererlöse 
werden den Verursachern nach Arti-
kel 15 Absatz 1 Buchstabe c in Rech-
nung gestellt. 

Art. 15 Anlastung von Kosten des 
Übertragungsnetzes  

1 Die nationale Netzgesellschaft stellt in-
dividuell in Rechnung:  
a. den Netzbetreibern und den direkt 

am Übertragungsnetz angeschlos-
senen Endverbrauchern die Kosten 
für den Ausgleich von Wirkverlus-
ten und die Lieferung von Blind-
energie, die sie verursacht haben;  

b. den Bilanzgruppen die Kosten für 
die Ausgleichsenergie (inklusive 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung) 
und das Fahrplanmanagement, die 
sie verursacht haben;  

c. den Verursachern von Mindererlö-
sen für die grenzüberschreitende 
Netznutzung den entsprechenden 
Betrag. Das UVEK kann für die Ge-
währung von Ausnahmen nach Ar-
tikel 17 Absatz 6 StromVG abwei-
chende Regeln vorsehen.  
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2 Sie stellt den Netzbetreibern und den 
am Übertragungsnetz direkt ange-
schlossenen Endverbrauchern ent-
sprechend der bezogenen elektri-
schen Energie der Endverbraucher 
folgende Kosten in Rechnung:  
a. die Kosten für Systemmanage-

ment, Messdatenmanagement, 
Schwarzstart- und Inselbetriebsfä-
higkeit von Erzeugern, Spannungs-
haltung, Primärregelung und die 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung, 
welche nicht einer Bilanzgruppe 
zugeordnet werden können. Die El-
Com legt jährlich den Höchstbetrag 
fest;  

b. die Kosten für notwendige Netzver-
stärkungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 EnG.  

3 Sie stellt den am Übertragungsnetz di-
rekt angeschlossenen Endverbrau-
chern und Netzbetreibern diskriminie-
rungsfrei und zu einem für die Regel-
zone Schweiz einheitlichen Tarif die 
verbleibenden anrechenbaren Kosten 
sowie Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen wie folgt in Rechnung:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 60 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, die jeder direkt angeschlos-
sene Endverbraucher und jedes 
Netz der tieferen Netzebene vom 
Übertragungsnetz beansprucht;  

c. zu 10 Prozent zu einem fixen 
Grundtarif pro Ausspeisepunkt im 
Übertragungsnetz. 
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Art. 16 Anlastung von Kosten des Ver-
teilnetzes  

1 Die nicht individuell in Rechnung ge-
stellten anrechenbaren Kosten, Abga-
ben und Leistungen an Gemeinwesen 
sowie der Anteil für ein Netz der hö-
heren Netzebene werden den am be-
treffenden Netz direkt angeschlosse-
nen Endverbrauchern und Netzbetrei-
bern wie folgt angelastet:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 70 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, welche direkt angeschlossene 
Endverbraucher und die Netze der 
tieferen Netzebene vom Netz der 
höheren Netzebene beanspruchen.  

2 Das Entgelt für die Netznutzung darf 
pro Netzebene die anrechenbaren 
Kosten sowie Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen dieser Netz-
ebene nicht übersteigen.  

3 Entstehen in Verteilnetzen durch An-
schluss oder Betrieb von Erzeugungs-
anlagen unverhältnismässige Mehr-
kosten, sind diese nicht Teil der Netz-
kosten, sondern sie müssen in einem 
angemessenen Umfang von den Er-
zeugern getragen werden. 

   

Art. 17 Anlastung von Kosten zwi-
schen Netzen und Ermittlung der 
Höchstleistung  

Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien für 
die Anlastung von Kosten zwischen di-
rekt miteinander verbundenen Netzen 
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der gleichen Netzebene und für die ein-
heitliche Ermittlung des jährlichen Mittel-
wertes der tatsächlichen monatlichen 
Höchstleistung fest. 

Art. 18 Netznutzungstarife  

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der Netznutzungs-
tarife.  

2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-
den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
70 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

 
 

 Art. 18 

 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-

den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
50 70 Prozent ein nichtdegressiver 
Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

 

Art. 18 

 
 
 
Bei den meisten Netzbetreibern ist nur die Anschlussleistung der 
Gebäude, nicht aber der Endverbraucher bekannt. Es kann da-
her auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 
Anschlussleistung gebildet werden.  
 
Gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. e StromVG muss die Tarifierung den 
Zielen einer effizienten Netzinfrastruktur und Elektrizitätsverwen-
dung Rechnung tragen. Diese Neuerung wurde in der StromVV 
bisher nicht umgesetzt. Durch die wachsende Anzahl an Endver-
brauchern mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch 
(z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird eine Tarifie-
rung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, 
um eine effiziente Netznutzung und die gemäss StromVG gefor-
derte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen si-
cherzustellen. Auch die Gewährleistung eines sicheren Netzbe-
triebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 
Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine 
Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Art. 19 Effizienzvergleiche, Überprü-
fung der Netznutzungs- und Elektrizi-
tätstarife  

1 Zur Überprüfung der Netznutzungsta-
rife und -entgelte sowie der Elektrizi-
tätstarife führt die ElCom Effizienzver-
gleiche zwischen den Netzbetreibern 
durch. Dabei arbeitet sie mit den be-
troffenen Kreisen zusammen. Sie be-
rücksichtigt von den Unternehmen 
nicht beeinflussbare Unterschiede in 
den strukturellen Verhältnissen sowie 
die Qualität der Versorgung. Bei Ver-
gleichen der anrechenbaren Kosten 
berücksichtigt sie zusätzlich den 
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Amortisierungsgrad. Sie bezieht inter-
nationale Vergleichswerte in die Über-
prüfung ein.  

2 Sie verfügt, dass ungerechtfertigte Ge-
winne aus überhöhten Netznutzungs- 
bzw. Elektrizitätstarifen durch Sen-
kung der Netznutzungs- bzw. Elektri-
zitätstarife kompensiert werden. 

3. Abschnitt: Engpässe bei grenzüber-
schreitenden Lieferungen, Ausnah-
men beim Netzzugang und bei der Be-
rechnung der anrechenbaren Netz-
kosten 

   

Art. 20 Handhabung der Vorrangrege-
lung bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen  

Die nationale Netzgesellschaft erstattet 
der ElCom Bericht über die Handhabung 
der Vorrangregelung nach Absatz 17 Ab-
satz 2 StromVG und stellt ihr einen An-
trag für die Verwendung der Einnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 5 StromVG. 

   

Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang 
und bei der Berechnung der anre-
chenbaren Netzkosten  

1 Das UVEK erlässt auf Vorschlag der 
nationalen Netzgesellschaft transpa-
rente und diskriminierungsfreie Re-
geln für die Gewährung von Ausnah-
men nach Artikel 17 Absatz 6 
StromVG.  

2 Die ElCom entscheidet mit Verfügung 
über die Gewährung von Ausnahmen. 

   

4. Kapitel: Systemdienstleistungen 
und Bilanzgruppen  

   

Art. 22 Systemdienstleistungen  

1 Die nationale Netzgesellschaft be-
schafft die Systemdienstleistungen in 
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einem marktorientierten, diskriminie-
rungsfreien und transparenten Verfah-
ren, sofern sie diese nicht selber er-
bringt.  

2 Sie legt die Preise für die Sys-
temdienstleistungen so fest, dass de-
ren Kosten gedeckt werden. Resultiert 
aus dem Verkauf von Systemdienst-
leistungen ein Gewinn oder ein Ver-
lust, so ist er mit den Kosten nach Ar-
tikel 15 Absatz 2 Buchstabe a zu ver-
rechnen.  

3 Die Netzverstärkungen, die notwendig 
werden zur Einspeisung von elektri-
scher Energie aus Anlagen nach den 
Artikeln 15 und 19 EnG40, sind Teil 
der Systemdienstleistungen der natio-
nalen Netzgesellschaft. 

4 Vergütungen für notwendige Netzver-
stärkungen nach Absatz 3 bedürfen 
einer Bewilligung der ElCom.  

5 Die nationale Netzgesellschaft vergütet 
dem Netzbetreiber gestützt auf die 
Bewilligung der ElCom die Kosten für 
die notwendigen Netzverstärkungen 
nach Absatz 3.  

6 Sie erstattet der ElCom jährlich Bericht 
über die tatsächliche Erbringung und 
Anlastung der Kosten der Sys-
temdienstleistungen. 

Art. 23 Bilanzgruppen  

1 Alle einer Bilanzgruppe zugeordneten 
Ein- bzw. Ausspeisepunkte müssen 
sich in der Regelzone Schweiz befin-
den. Jeder Ein- bzw. Ausspeisepunkt 
muss einer einzigen Bilanzgruppe zu-
geordnet werden.  

2 Die nationale Netzgesellschaft legt in 
Richtlinien die Mindestanforderung an 
die Bilanzgruppen nach transparenten 
und diskriminierungsfreien Kriterien 
fest. Sie berücksichtigt dabei die An-
liegen von kleinen Bilanzgruppen.  
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3 Sie schliesst mit jeder Bilanzgruppe ei-
nen Vertrag ab.  

4 Jede Bilanzgruppe hat einen beteilig-
ten Teilnehmer zu bezeichnen, der 
die Bilanzgruppe gegenüber der nati-
onalen Netzgesellschaft und Dritten 
vertritt (Bilanzgruppenverantwortli-
cher). 

Art. 24 Bilanzgruppe für erneuerbare 
Energien  

1 Das BFE bezeichnet nach Anhörung 
der nationalen Netzgesellschaft den 
Verantwortlichen der Bilanzgruppe für 
erneuerbare Energien.  

2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach den Artikeln 14 Ab-
satz 1 oder 105 Absatz 1 der Energie-
förderungsverordnung vom 1. Novem-
ber 2017 (EnFV) fest. Diese Richtli-
nien müssen vom BFE genehmigt 
werden.  

3 Er erstellt Fahrpläne und stellt diese 
der nationalen Netzgesellschaft zu.  

4 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien fordert die 
Kosten für die unvermeidbare Aus-
gleichsenergie seiner Bilanzgruppe 
und seine Vollzugskosten beim BFE 
zulasten des Netzzuschlagsfonds ein. 

Art. 24 Abs. 2 erster Satz  
 

 
 
 
 
2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 

für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach Artikel 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 EnFV fest. … 

  

Art. 25 Zuordnung der Einspeise-
punkte  

1 Einspeisepunkte mit einer Anschluss-
leistung von höchstens 30 kVA, über 
die Elektrizität zum Referenzmarkt-
preis nach den Artikeln 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 der EnFV47 abge-
nommen wird und die nicht mit einer 
Lastgangmessung mit automatischer 
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Datenübermittlung oder einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet 
sind, sowie Einspeisepunkte, über die 
Elektrizität nach Artikel 73 Absatz 4 
EnG abgenommen wird, sind im Um-
fang der abgenommenen Elektrizität 
der Bilanzgruppe zugeordnet, welche 
die festen Endverbraucher in diesem 
Netzgebiet beliefert.  

2 Einspeisepunkte, über die Elektrizität 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV abgenommen wird und die mit 
einer Lastgangmessung mit automati-
scher Datenübermittlung oder einem 
intelligenten Messsystem ausgestattet 
sind, sind im Umfang der abgenom-
menen Elektrizität der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien zugeordnet. 

Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie  

1 Die nationale Netzgesellschaft setzt für 
den Abruf von Regelenergie vorrangig 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie 
ein.  

2 Die Beschaffung von Regelenergie 
kann, soweit technisch möglich, auch 
grenzüberschreitend erfolgen.  

3 Verkauft ein Erzeuger, dessen Anlage 
Elektrizität nach Artikel 15 EnG oder 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV einspeist, die physisch gelie-
ferte Elektrizität oder einen Teil davon 
der nationalen Netzgesellschaft als 
Regelenergie, so erhält er für diese 
Elektrizität weder eine Vergütung 
nach Artikel 15 EnG noch den Refe-
renzmarktpreis nach Artikel 25 Absatz 
1 Buchstabe b EnFV. 

   

4a. Kapitel: Informationen zum Elektri-
zitätsgrosshandelsmarkt 
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Art. 26a Informationspflicht  

1 Wer Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz 
hat, an einem Elektrizitätsgrosshan-
delsmarkt in der EU teilnimmt und 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 (EU-REMIT-Verordnung) 
verpflichtet ist, den Behörden der EU 
oder der Mitgliedstaaten Informatio-
nen zu liefern, muss die gleichen In-
formationen gleichzeitig und in glei-
cher Form auch der ElCom liefern.  

2 Der ElCom zu liefern sind insbeson-
dere Angaben:  
a. zu Transaktionen von Grosshan-

delsprodukten;  
b. über die Kapazität, die Verfüg- und 

Nichtverfügbarkeit und die Nutzung 
von Anlagen zur Produktion und 
zur Übertragung von Elektrizität.  

3 Der ElCom sind überdies diejenigen In-
siderinformationen zu liefern, die auf-
grund der EU-REMIT-Verordnung ver-
öffentlicht worden sind. Die ElCom 
kann den Zeitpunkt für die Lieferung 
dieser Daten bestimmen.  

4 Zusätzlich sind gegenüber der ElCom 
Firma oder Name, Rechtsform sowie 
Sitz oder Wohnsitz anzugeben. Statt 
dieser Angaben kann auch der Daten-
satz geliefert werden, der in der EU 
gemäss der EU-REMIT-Verordnung 
für die Registrierung erforderlich ist.  

5 Die ElCom kann Ausnahmen von der 
Informationspflicht gestatten, insbe-
sondere wenn von den fraglichen An-
gaben zu erwarten ist, dass sie für die 
Elektrizitätsmärkte von marginaler Be-
deutung sind.  

6 Als Grosshandelsprodukte gelten, un-
abhängig davon, ob sie an der Börse 
oder auf andere Weise gehandelt 
werden:  
a. Verträge betreffend die Übertra-

gung und die Lieferung von Elektri-
zität, bei denen es nicht unmittelbar 
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um die Nutzung durch Endverbrau-
cher geht;  

b. Derivate betreffend die Erzeugung, 
den Handel, die Lieferung und den 
Transport von Elektrizität. 

Art. 26b Bearbeitung durch die ElCom  

1 Die ElCom kann die von den informati-
onspflichtigen Personen erhaltenen 
Daten bearbeiten.  

2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der erst-
maligen Datenlieferung. 

   

Art. 26c Informationssystem  

1 Die ElCom betreibt für die Daten ein 
Informationssystem, das sie nach Arti-
kel 26a Absätze 2 Buchstaben a und 
b sowie 3 und 4 gliedert.  

2 Sie gewährleistet einen sicheren Be-
trieb des Systems und schützt die Da-
ten mit organisatorischen und techni-
schen Mitteln vor unberechtigtem Zu-
griff.  

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, 
wie sie sie braucht, längstens aber 
zehn Jahre nach der Datenlieferung. 
Danach bietet sie sie dem Bundesar-
chiv an. Daten, die das Bundesarchiv 
nicht für archivierungswürdig hält, 
werden gelöscht. 

   

5. Kapitel: Schlussbestimmungen  

1. Abschnitt: Vollzug 

   

Art. 27  

1 Das BFE vollzieht die Verordnung, so-
weit der Vollzug nicht einer anderen 
Behörde zugewiesen ist.  

2 Es erlässt die notwendigen techni-
schen und administrativen Vorschrif-
ten.  

3 Es erstattet dem Bundesrat regelmäs-
sig, erstmals spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung, 
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Bericht über die Zweckmässigkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen des StromVG und der 
Verordnung.  

4 Die Netzbetreiber konsultieren vor dem 
Erlass von Richtlinien nach Artikel 3 
Absätze 1 und 2, 7 Absatz 2, 8 Absatz 
2, 8b, 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 17 
und 23 Absatz 2 insbesondere die 
Vertreter der Endverbraucher und der 
Erzeuger. Sie veröffentlichen die 
Richtlinien über eine einzige frei zu-
gängliche Adresse im Internet. Kön-
nen sich die Netzbetreiber nicht innert 
nützlicher Frist auf diese Richtlinien 
einigen oder sind diese nicht sachge-
recht, so kann das BFE in diesen Be-
reichen Ausführungsbestimmungen 
erlassen. 

5 Für den Beizug von privaten Organisa-
tionen gilt Artikel 67 EnG sinngemäss. 

2. Abschnitt: Änderung bisherigen 
Rechts  

   

Art. 28  

Die Änderungen bisherigen Rechts wer-
den im Anhang geregelt. 

   

3. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen 

   

Art. 30 Anpassung bestehender Ver-
tragsverhältnisse  

1 Verstossen Bestimmungen von beste-
henden Verträgen gegen die Vor-
schriften über den Netzzugang oder 
das Netznutzungsentgelt, sind sie un-
gültig.  

2 Führt das Wegfallen von nicht mehr 
rechtmässigen Bestimmungen zu ei-
ner unverhältnismässigen Benachteili-
gung der einen Vertragspartei, so hat 
sie Anspruch auf einen Ausgleich in 
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Form von Geldzahlungen oder ande-
ren Gegenleistungen. 

Art. 31  

Die Verwendung von Einnahmen aus 
marktorientierten Zuteilungsverfahren 
gemäss Artikel 32 StromVG bedarf einer 
Bewilligung der ElCom. Der Antrag nach 
Artikel 20 Absatz 1 an die ElCom muss 
die weiteren Kosten im Übertragungs-
netz ausweisen und darlegen, inwiefern 
diese nicht durch das Netznutzungsent-
gelt gedeckt sind. 

   

4. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom 12. Dezember 
2008 

   

Art. 31a Zinssatz für die betriebsnot-
wendigen Vermögenswerte und Kor-
rekturfaktor  

1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendi-
gen Vermögenswerte für Anlagen, die 
vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb ge-
nommen wurden, ist in den Jahren 
2009–2013 um einen Prozentpunkt 
tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitio-
nen, die nach dem 31. Dezember 
2003 in solche Anlagen getätigt wur-
den, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b.  

2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, 
für die keine Neubewertung vollzogen 
wurde, oder die über eine nach Artikel 
13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche 
und sachgerechte Nutzungsdauer o-
der über einen längeren Zeitraum li-
near abgeschrieben wurden, können 
bei der ElCom beantragen, dass für 
diese Anlagen der Zinssatz ohne die 
Reduktion nach Absatz 1 verrechnet 
werden darf.  
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3 Ist das Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2009 kleiner als das ausgewie-
sene Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2008, so kann die ElCom für das 
Jahr 2009 die Anwendung des Netz-
nutzungsentgelts des Jahres 2008 ge-
nehmigen.  

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, 
Veröffentlichung und Rückerstattung 

1 Die Netzbetreiber stellen für das erste 
Quartal 2009 Rechnung aufgrund der 
sich aus Artikel 13, 31a und 31b erge-
benden voraussichtlichen Tarife.  

2 Sie veröffentlichen diese Tarife ge-
mäss Artikel 10 bis spätestens zum 1. 
April 2009.  

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis 
Ende März 2009 in Rechnung gestell-
ten Tarifen so schnell als möglich, 
spätestens mit der nach dem 1. Juli 
2009 folgenden definitiven Abrech-
nung zurück. 

   

 

Art. 31d Intertemporales Recht  

1 Die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 
Buchstabe a, 31a–31c finden Anwen-
dung auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens vor Behörden oder gerichtlichen 
Instanzen hängige Verfahren.  

2 Verfügungen von Behörden, gegen die 
kein Rechtsmittel ergriffen wurde, 
können auf Antrag oder von Amtes 
wegen an die Artikel 13 Absatz 4, 15 
Absatz 2 Buchstabe a, 31a–31c ange-
passt werden, wenn das öffentliche 
Interesse an der Anwendbarkeit die-
ser Bestimmungen das private Inte-
resse am Bestand der Verfügung 
überwiegt. 

   

4a. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom 1. November 2017 
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Art. 31e Einführung intelligenter 
Messsysteme  

1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent aller Messeinrich-
tungen in einem Netzgebiet den An-
forderungen nach den Artikeln 8a und 
8b entsprechen. Die restlichen 20 Pro-
zent dürfen bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit im Einsatz stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Innerhalb der Übergangsfrist von Ab-

satz 1 bestimmt der Netzbetreiber, 
wann er Endverbraucher und Erzeu-
ger mit einem intelligenten Messsys-
tem nach Artikel 8a und 8b ausstatten 
will. Unabhängig davon sind mit einem 
solchen Messsystem auszustatten:  
a. Endverbraucher, wenn sie von ih-

rem Anspruch auf Netzzugang Ge-
brauch machen;  

b. Erzeuger, wenn sie eine neue Er-
zeugungsanlage an das Elektrizi-
tätsnetz anschliessen.  

 
3 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 

die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber Artikel 8a und 8b noch nicht ent-

 Art. 31e 

1 Die Netzbetreiber installieren spätes-
tens zwei Jahre, nachdem intelligente 
Messsysteme zertifiziert werden kön-
nen, bei Netzanschlussnehmern bis 
1 kV nur noch intelligente Messsys-
teme. Bis zehn Jahre nach Inkrafttre-
ten der Änderung vom 1. November 
2017 müssen 80 Prozent aller Mess-
einrichtungen in einem Netzgebiet 
den Anforderungen nach den Artikeln 
8a und 8b entsprechen. Die restlichen 
20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit im Einsatz ste-
hen.  

 
Eventualiter:  
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme 

intelligente Messsysteme beschafft 
werden können, Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent ...  

 
 
2 Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 
 

Eventualiter:  
3 ... 

a. vor dem Zeitpunkt, an dem intel-
ligente Messysteme die Datensi-
cherheitsprüfung gemäss Art. 8b 

Art. 31e 

Zu Abs. 1 und 2: Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem 
«natürlichen» Rollout (bei Ersatz, Neubau und auf Wunsch des 
Netzanschlussnehmers) machbar. Eine Verkürzung der Frist 
führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rolloutkosten und Ab-
schreibungen nicht amortisierter und installierter Messsysteme.  
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom 
gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine 
Zertifizierung durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-
halb nicht 2019 starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öf-
fentlichen Beschaffungswesen und eine Beschaffung startet 
sinnvollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbie-
ten können. Die Frist von 10 Jahren für den Rollout sollte daher 
erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, 
starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit ei-
ner Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) 
nur noch intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 und 3: Es gibt keine sinnvolle Begründung, um die Aus-
nahmeregelung auf Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf 
Netzzugang Gebrauch machen, und Erzeuger zu beschränken. Ei-
nige Netzbetreiber haben den Rollout schon vor dem 1. November 
2017 gestartet und haben ein Lager mit Smart Metern. Diese soll-
ten bis zum Ablauf der Übergangsfrist eingebaut und bis zum 
Ende der technischen Lebensdauer betrieben werden können. 
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sprechen, bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit den 80 Prozent nach 
Absatz 1 zurechnen, wenn sie instal-
liert wurden:  
a. vor dem Inkrafttreten der Änderung 

vom 1. November 2017; oder  
b. nach dem Inkrafttreten dieser Än-

derung, aber vor dem 1. Januar 
2019: bei Endverbrauchern, die 
von ihrem Anspruch auf Netzzu-
gang Gebrauch machen, oder bei 
Erzeugern, die eine neue Erzeu-
gungsanlage anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen, 
aber nach den Absätzen 1 und 3 ein-
gesetzt werden dürfen, bleiben anre-
chenbar. Die Kostentragung bei Last-
gangmessungen, die vor dem Inkraft-
treten der Änderung vom 1. Novem-
ber 2017 eingesetzt wurden, richtet 
sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bis-
herigen Rechts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Notwendige Sonderabschreibungen 

wegen des Ausbaus von noch nicht 
vollständig abgeschriebenen Mess-
einrichtungen des Netzbetreibers sind 
ebenfalls anrechenbare Kosten.  

erfolgreich durchlaufen haben 
und durch die Netzbetreiber be-
schafft werden können. Inkraft-
treten der Änderung vom 1. No-
vember 2017; oder  

b. nach dem Inkrafttreten dieser 
Änderung, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2019: bei Endverbrau-
chern, die von ihrem Anspruch 
auf Netzzugang Gebrauch ma-
chen, oder bei Erzeugern, die 
eine neue Erzeugungsanlage 
anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen 
und vor Ablauf der Frist gemäss Ab-
satz 1, aber nach den Absätzen 1 und 
3 eingesetzt werden dürfen, bleiben 
anrechenbar. Die Kostentragung bei 
Lastgangmessungen, die vor dem In-
krafttreten der Änderung vom 1. No-
vember 2017 eingesetzt wurden, rich-
tet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des 
bisherigen Rechts.  

 
Eventualiter:  
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, 
 die Artikel 8a und 8b nicht entspre-

chen, aber nach den Absätzen 1 
und 3 eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar. Die Kosten-
tragung bei Lastgangmessungen, 
die vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom 1. November 2017 einge-
setzt wurden, richtet sich nach Arti-
kel 8 Absatz 5 des bisherigen 
Rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 4: Alle Messkosten sind anrechenbar und sollten in die 
Netznutzung eingerechnet werden. Der zweite Satz von Absatz 4 
ist überflüssig, führt zu Verwirrungen und zur Ungleichbehand-
lung von ansonsten gleichwertigen Anschlussnehmern.  
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Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb  

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher 
den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

 Art. 31f 
 

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher, 
der Produzent oder der Speicherbetrei-
ber den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher, der Produzent oder der Speicher-
betreiber den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

Art. 31f 
 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31g Netznutzungstarife  

Die Netznutzungstarife des Tarifjahres 
2018 richten sich nach bisherigem Recht. 

   

Art. 31h Abnahme und Vergütung von 
Elektrizität aus Anlagen, die zum Re-
ferenz-Marktpreis einspeisen  

Die Bilanzgruppe für erneuerbare Ener-
gien, die übrigen Bilanzgruppen und die 
Netzbetreiber müssen Elektrizität aus 
Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis 
nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 
Absatz 1 EnFV einspeisen, bis zum 
31. Dezember 2018 nach bisherigem 
Recht abnehmen und vergüten. 

   

 Gliederungstitel vor Art. 31i  

4b. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom … 

  

 Art. 31i  

1 Die nationale Netzgesellschaft über-
trägt Schaltfelder beim Übergang zu 
einem Kernkraftwerk, die bei Inkraft-
treten der Änderung vom … in ihrem 
Eigentum stehen, die jedoch nach Ar-
tikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht 
zum Übertragungsnetz gehören, in-

Art. 31i 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 31i 
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nerhalb von zwei Jahren gegen volle 
Entschädigung an den Eigentümer 
des Kraftwerks. Für die Abwicklung 
der Übertragung gilt Artikel 33 Ab-
sätze 5 und 6 StromVG sinngemäss.  

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kern-
kraftwerks innerhalb der Übergangs-
frist von Absatz 1 endgültig einge-
stellt, so muss das Schaltfeld beim 
Übergang zu diesem Kraftwerk nicht 
mehr übertragen werden.  

3 Für den Einsatz von Messsystemen 
bei Speichern gelten die Regeln von 
Artikel 31e über die Einführung von 
Intelligenten Messsystemen sinnge-
mäss.  

4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den Bedin-
gungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu beliefern, 
dürfen die Verteilnetzbetreiber erst-
mals für das Tarifjahr 2019 und letzt-
mals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch 
machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 

für die Belieferung von Endverbrau-
chern mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu bestim-
men beliefern, dürfen die Verteilnetz-
betreiber erstmals für das Tarifjahr 
2019 und letztmals für das Tarifjahr 
2022 Gebrauch machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 

 II  

1 Die Verordnung tritt unter Vorbehalt 
von Absatz 2 am ... in Kraft.  

2 Die Artikel 6 Absatz 1 und 6a treten am 
… (+2 Jahre) in Kraft.  

3 Die Änderungen der Artikel 4–4c und 
24 Absatz 2 erster Satz gelten bis 
zum 31. Dezember 2022; danach sind 
diese Änderungen hinfällig.  
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1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich 
und Begriffe 

   

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz, sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen. 

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz  

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten.  

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen.  

 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von Ab-

satz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des Be-
triebsinhabers dieser Leitungen durch 
Ersatzmassnahmen an Starkstroman-
lagen Dritter kompensiert werden (Art. 
15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinha-
ber zieht dabei insbesondere die fol-
genden Ersatzmassnahmen an Lei-
tungen in Betracht:  
a. Bündelung;  
b. Umlegung;  
c. Verkabelung; 
d. Rückbau.  

 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 Elektrische Leitungen sind so auszu-

führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt während der gesamten Le-
bensdauer möglichst wenig beein-
trächtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Streichen 
 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird 
das Landschaftsbild während der Bauzeit und nach der Inbe-
triebnahme wesentlich beeinträchtigt, später aber weniger. Bei 
einer Freileitung ist die Beeinträchtigung während dem Bau ge-
ringer, bleibt aber konstant erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Ver-
schlechterung der Versorgungsituation der Netzkunden und kann 
deshalb nur in Einzelfällen eine Kompensationsmassnahme dar-
stellen. Somit ist dies im Gegensatz zu den unter den Buchsta-
ben a bis c erwähnten Massnahmen kein Regelfall. 
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4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatz-
massnahme, die bei optimaler Scho-
nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen.  

 
 
 
 
 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 

der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag.  

 
 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 

Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, 
mit seinem Plangenehmigungsgesuch 
ein. 

4 Der Betriebsinhaber wählt gemeinsam 
mit dem betroffenen Dritten die Er-
satzmassnahme, die bei optimaler 
Schonung des Eigentums des Dritten 
notwendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen. Liegt keine Ei-
nigkeit zu den finanziellen Ausgleichs-
zahlungen vor, entscheidet die Schät-
zungskommission im Rahmen eines 
Schätzungsverfahrens nach dem 
Bundesgesetz über die Enteignung.  

5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag. Ist kein Konsens mög-
lich, so entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde. 

 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann nach 

einer umfassenden Interessenabwä-
gung einen Eingriff auch ohne Zustim-
mung des betroffenen Dritten verfü-
gen. 

Zu Abs. 4 bis 7: Die vorgesehene Regelung gewährt der Swiss-
grid unverhältnismässige Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist 
zwingend beizuziehen. Für den Fall, dass keine Einigung herbei-
geführt werden kann, muss eine neutrale Partei einen Entscheid 
fällen. Dies wird in Abs. 4, Abs. 5 und dem neuen Abs. 7 gere-
gelt.   

 

2. Titel: Bauvorschriften 

Gliederungstitel nach Art. 11a  

2. Titel: Bauvorschriften  

1. Kapitel: Anzuwendende Übertra-
gungstechnologie 

  

 Art. 11b Grundsatz  

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt 
sich insbesondere nach Artikel 15c 
des Elektrizitätsgesetzes sowie nach 
den Bestimmungen dieses Kapitels.  

Art 11b 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11b 
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2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 1,75. 

2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 3,0 in urbanen Gebieten 
und 1,75 in anderen Gebieten. 

3 Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung 
des Mehrkostenfaktors durchgeführt 
und angerechnet werden, wenn eine 
der folgende Bedingungen zutrifft:  
a. Vorhaben bis 36 kV; 
b. Stangenersatz einer Regelleitung; 
c. Ersatz bestehender Kabel durch 

neue Kabel; 
d. Instandhaltungsmassnahmen wel-

che kein Plangenehmigungsverfah-
ren nach sich ziehen. 

Zu Abs. 2: Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 
im urbanen Raum müssten wieder vermehrt Freileitungen gebaut 
werden, da die über den Faktor 1,75 hinausgehenden Mehrkos-
ten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar an-
gesehen werden. Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 
und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute gross-mehr-
heitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig 
zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen aus Kos-
tengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf 
der Netzebene 3 (Hochspannung) könnten in urbanen Gebieten 
in gewissen Regionen aufgrund der Topologie und der örtlichen 
Verhältnisse kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. 
Bereits als Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu 
wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt die Verfahren zu 
beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden 
Netzprojekten zu rechnen. Der vorgeschlagene Mehrkostenfaktor 
von 1,75 steht somit im Widerspruch zum Willen des Gesetzge-
bers, zu den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumpla-
nerischen Vorgaben und würde sogar einen Rückschritt zur 
Folge haben.  
Entsprechend beantragt der VSE eine Differenzierung des Mehr-
kostenfaktors. Für Leitungen im urbanen Raum ist ein Mehrkos-
tenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der 
Mehrkostenfaktor wie vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die 
Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte 
sich an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel in-
dem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem Umkreis von maxi-
mal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert 
werden. 
 
Zu Abs. 3: Die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten für jede 
Instandhaltungsmassnahme oder für jeden Ersatz von Kabellei-
tungen ist unverhältnismässig. Dasselbe gilt auch für Sanie-
rungsvorhaben (Kettentausch, Seiltausch ...) und nicht-PGV-
pflichtige Vorhaben. Zudem sollten die heute grösstenteils verka-
belten Nieder- und Mittelspannungsleitungen nicht durch Freilei-
tungen ersetzt werden müssen.  

 Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens  

1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten 
Vorhabens wird aus dem Verhältnis 
der voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Ausführung des Vorhabens als 
Erdkabel zu den voraussichtlichen 

Art. 11c 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11c 
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Gesamtkosten der Ausführung als 
Freileitung ermittelt.  

2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkos-
ten gehören die folgenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben:  
a. Planungskosten;  
b. Kosten für den Grunderwerb und 

die Einräumung von Rechten und 
Dienstbarkeiten;  

c. Kosten für Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen;  

d. Kosten für Material;  
e. Bau- und Montagekosten;  
f. Kosten für den Rückbau von beste-

henden Leitungen;  
g. Kosten für Instandhaltung und Re-

paratur;  
h. Kosten für den Ersatz einzelner 

Komponenten;  
i. Kosten der Energieverluste. 

3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
sind über einen Zeitraum zu ermit-
teln, welcher der Lebensdauer der 
langlebigsten Komponente der zu  
vergleichenden Ausführungen ent-
spricht.  

4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter 
Anwendung der Kapitalwertmethode 
zu bewerten. Dabei ist ein Diskontie-
rungssatz einzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b 
der Stromversorgungsverordnung 
vom 14. März 2008, abzüglich des im 
Zeitpunkt des Vergleichs geltenden 
Teuerungssatzes der Konsumenten-
preise, entspricht.  

5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des lang-
fristigsten Future-Produkts für Liefer-
verträge für Strom am schweizeri-
schen Terminmarkt zu verwenden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie er-
arbeitet, welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem 
Grund ist diese Regelung nicht notwendig und schafft wieder Un-
sicherheiten. Da die langfristigen Future Produkte nicht liquid 
sind, sind die Preise zudem nicht aussagekräftig.  
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 Art. 11d Einhaltung des Mehrkosten-
faktors  

1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkre-
ten Vorhabens nicht grösser als der 
Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, so 
ist das Vorhaben als Erdkabel auszu-
führen.  

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

 
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und nicht mehr 
als vier Spannweiten umfasst; oder 
 

b. die vom Vorhaben betroffene Lei-
tung mit einer bestehenden Freilei-
tung gebündelt werden kann. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
2 Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung 

des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
ausgeführt werden auszuführen, so-
weit:  
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und der Ab-
schnitt nicht mehr als 1 km Länge 
vier Spannweiten umfasst; oder  

b. ... 
 

 
c. Stangenersatz bestehender Regel-

leitungen. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist 
klar messbar.  
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine 
sehr kosteneffiziente Sanierungsmethode und schon heute nicht 
bewilligungspflichtig. Dieser kann aber mehr als 4 Spannweiten 
betreffen. 

  
 
Art. 11e Überschreitung des Mehrkos-
tenfaktors  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn die den Mehrkos-
tenfaktor überschreitenden Gesamtkos-
ten nicht als anrechenbare Kosten im 
Sinne von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 gel-
tend gemacht werden. 

 
 
Art. 11e  
  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn  

a. die den Mehrkostenfaktor über-
schreitenden Gesamtkosten nicht 
als anrechenbare Kosten im Sinne 
von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 
geltend gemacht werden;  

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 

 
 
Art. 11e 
 

 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die entspre-
chenden Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar 
(«Kein Zurück in die Freileitung»).  

 

1. Kapitel: Freileitungen 

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 

Gliederungstitel vor Art. 12  

1a. Kapitel: Freileitungen  

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 
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2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen    

Art. 30 Vogelschutz 

1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 
erfordern, sind auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen, damit Vögel 
möglichst keine Erd- und Kurz-
schlüsse einleiten können. 

2 In vogelreichen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel möglichst gering ist. 

Art. 30 Vogelschutz  

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, da-
mit Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können.  

 
2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 

Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisions- und Strom-
schlagrisiko für Vögel möglichst ge-
ring ist. 

Art. 30  

Gemäss geltendem Recht 

Art. 30 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sind eingespielt und 
genügen. Die Anpassung öffnet ausufernden Verfahren Tür und 
Tor, da bei jedem vogelsensitiven Gebiet Vorkehrungen zu tref-
fen sind. Dies wiederspricht dem Kern der Strategie Stromnetze, 
welche eine Verfahrensbeschleunigung zum Ziel hat. Beste-
hende Gesetze sind eingespielt und etabliert.  

  Art. 146a Übergangsbestimmung 

Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
innerhalb von 12 Monaten nach Inkraft-
treten dieser Verordnung im Plangeneh-
migungsverfahren angemeldet werden.  

Die Höhe des Mehrkostenfaktors ist heute noch unklar. Bei In-
krafttreten der Verordnung werden viele Projekte weit fortge-
schritten aber noch nicht im PGV eingereicht sein. Es muss da-
her sichergestellt sein, dass diese Projekte nicht neu geplant 
werden müssen.  

 II 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 
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1. Abschnitt: Gegenstand und Gel-
tungsbereich  

   

Art. 1  

1 Diese Verordnung regelt das Plange-
nehmigungsverfahren für die Erstel-
lung und die Änderung von:  
a. Hochspannungsanlagen;  
b. Energieerzeugungsanlagen mit ei-

ner Leistung von über 30 kVA, die 
mit einem Verteilnetz verbunden 
sind;  

c. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
März 1994 der Genehmigungs-
pflicht unterstellt sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sie gilt in vollem Umfang für die Erstel-
lung und die Änderung von Nieder-
spannungsverteilnetzen, soweit es 
sich um Anlagen in Schutzgebieten 
nach eidgenössischem oder kantona-
lem Recht handelt. Die übrigen Nie-
derspannungsanlagen werden vom 
Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat (Inspektorat) anlässlich der regel-
mässigen Inspektionen genehmigt. 
Die Betriebsinhaber führen zu diesem 
Zweck Pläne und Unterlagen dauernd 
nach.  

  

Art. 1 Abs. 1  

1 Diese Verordnung regelt:  
a. die Durchführung des Sachplanver-

fahrens für Leitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV oder 
höher, die sich erheblich auf Raum 
und Umwelt auswirken;  

b. die Festlegung von Projektierungs-
zonen und Baulinien;  

c. das Plangenehmigungsverfahren 
für die Erstellung und die Änderung 
von:  
1. Hochspannungsanlagen,  
2. Energieerzeugungsanlagen mit 

einer Leistung von über 30 kVA, 
die mit einem Verteilnetz ver-
bunden sind,  

3. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 
der Schwachstromverordnung 
vom 30. März 1994 der Geneh-
migungspflicht unterstellt sind. 
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3 Sie gilt nicht für die Erstellung und die 
Änderung von:  
a. Installationen nach Artikel 2 der 

Niederspannungs-Installationsver-
ordnung vom 6. September 1989, 
soweit es sich nicht um Anlagen 
nach Absatz 1 Buchstabe b han-
delt;  

b. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 9. April 
1997 über elektrische Niederspan-
nungserzeugnisse;  

c. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 2. März 
1998 über Geräte und Schutzsys-
teme zur Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen.  

4 Für elektrische Anlagen, die ganz oder 
überwiegend dem Eisenbahn- oder 
Trolleybusverkehr dienen, gilt die Ver-
ordnung vom 2. Februar 2000 über 
das Plangenehmigungsverfahren für 
Eisenbahnanlagen.  

1a. Abschnitt: Sachplanverfahren     

  Art. 1a Prüfung der Sachplanpflicht  

1 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
prüft, ob ein Vorhaben betreffend eine 
Leitung mit einer Nennspannung von 
220 kV oder höher in einem Sachplan 
festgesetzt werden muss (Sachplan-
pflicht). Diese Prüfung erfolgt von Am-
tes wegen oder auf Antrag des In-
spektorats oder der Gesuchstellerin. 
Das BFE kann von der Gesuchstelle-
rin geeignete Unterlagen verlangen.  

2 Es vergleicht die bestehende mit der 
geplanten Situation, um die Auswir-
kungen des Vorhabens auf Raum und 
Umwelt zu prüfen.  

3 Stellt es fest, dass das Vorhaben keine 
erheblichen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt hat, so teilt es der Ge-
suchstellerin mit, dass das Vorhaben 
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der Sachplanpflicht nicht unterliegt. 
Andernfalls prüft es, ob Gründe für 
eine Ausnahme von der Sachplan-
pflicht vorliegen und ob das Sachplan-
verfahren einzuleiten ist. 

Art. 1a Allgemeines  
 

1 Hochspannungsleitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV und höher 
(50 Hz) können nur genehmigt wer-
den, wenn sie zuvor in einem Sach-
planverfahren festgesetzt wurden.  

2 Neue Leitungen können ohne vorgän-
giges Sachplanverfahren genehmigt 
werden, wenn:  
a. sie nicht länger sind als 5 Kilome-

ter;  
b. keine Schutzgebiete nach eidge-

nössischem und kantonalem Recht 
berührt werden; und  

c. die Anforderungen der Verordnung 
vom 23. Dezember 1999 über den 
Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) eingehalten wer-
den können, ohne dass eine Aus-
nahmebewilligung beansprucht 
werden muss.  

3 Ersatz, Änderung und Ausbau beste-
hender Leitungen können ohne vor-
gängiges Sachplanverfahren geneh-
migt werden, wenn:  
a. die Möglichkeiten zur Zusammenle-

gung mit anderen Leitungen oder 
anderen Infrastrukturanlagen aus-
geschöpft wurden;  

b. bei einer Verschiebung des Lei-
tungstrassees die Nutzungskon-
flikte voraussichtlich im Rahmen 
des Plangenehmigungsverfahrens 
gelöst werden können;  

c. Konflikte in Schutzgebieten nach 
eidgenössischem und kantonalem 
Recht durch Ersatzmassnahmen 
ausgeglichen werden können; und  

Art. 1b Ausnahmen von der Sachplan-
pflicht und Verfahren  

1 Die folgenden Vorhaben betreffend 
Leitungen mit einer Nennspannung 
von 220 kV oder höher können ohne 
Festsetzung in einem Sachplan ge-
nehmigt werden, wenn die Bestim-
mungen der Verordnung vom 23. De-
zember 1999 über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) 
voraussichtlich eingehalten werden 
können und die Möglichkeiten zur Zu-
sammenlegung mit anderen Leitun-
gen oder anderen Infrastrukturanla-
gen ausgeschöpft wurden:  
a. die Erstellung neuer Leitungen mit 

einer Länge von fünf Kilometern o-
der weniger, sofern keine Schutz-
ziele von Schutzgebieten nach eid-
genössischem und kantonalem 
Recht beeinträchtigt werden;  

b. der Ersatz, die Änderung und der 
Ausbau von Leitungen, sofern das 
Leitungstrassee nicht oder auf ei-
ner Länge von höchstens fünf Kilo-
metern verschoben wird und Kon-
flikte mit Schutzzielen von Schutz-
gebieten nach eidgenössischem 
und kantonalem Recht durch Er-
satzmassnahmen ausgeglichen 
werden können;  

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu 
mindestens 80 Prozent ihrer Länge 
als Kabel in bestehenden oder be-
hördenverbindlich festgelegten An-
lagen wie Strassen, Tunnels oder 
Stollen ausgeführt werden;  

d. Vorhaben, bei denen die Gesuch-
stellerin anhand von raumplaneri-
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d. die Anforderungen der NISV einge-
halten werden können, ohne dass 
eine Ausnahmebewilligung bean-
sprucht werden muss.  

4 Das Bundesamt für Energie (BFE) ent-
scheidet nach Rücksprache mit den 
zuständigen Fachstellen des Bundes 
und der betroffenen Kantone darüber, 
ob ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss.  

5 Es leitet das Sachplanverfahren. 

schen, umweltrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Abklä-
rungen darlegt, dass keine andere 
Variante zu bevorzugen ist.  

2 Das BFE hört die zuständigen Fach-
stellen des Bundes und der betroffe-
nen Kantone zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätz-
lich auch gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen anhö-
ren. Nach Prüfung der eingegange-
nen Stellungnahmen entscheidet das 
BFE, ob ein Sachplanverfahren 
durchgeführt werden muss. 

 Art. 1c Vororientierung  

Ein Vorhaben, das voraussichtlich der 
Sachplanpflicht unterliegt und dessen 
Bedarf von der Elektrizitätskommission 
bestätigt wurde (Art. 22 Abs. 2bis des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007), wird als Vororientierung in 
den Sachplan eingetragen. 

  

Art. 1b Vororientierung und Vorberei-
tung des Sachplanverfahrens  

1 Wer das Plangenehmigungsgesuch für 
ein Vorhaben einreichen will (Gesuch-
stellerin), das als Vororientierung im 
Sachplan eingetragen ist, orientiert 
das BFE frühzeitig darüber.  

2 Gleichzeitig schliesst die Gesuchstelle-
rin mit den betroffenen Kantonen eine 
Koordinationsvereinbarung ab und 
gibt dem BFE davon Kenntnis. Mit der 
Koordinationsvereinbarung werden 
insbesondere festgelegt:  
a. ein Zeitplan zur Festlegung eines 

Gebiets für mögliche Planungskor-
ridore (Planungsgebiet) und das 
Vorgehen zur Anpassung der kan-
tonalen Planung;  

b. die Planungsziele für das zu evalu-
ierende Planungsgebiet;  

Art. 1d Vorbereitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Bevor die Gesuchstellerin dem BFE 
die Durchführung des Sachplanver-
fahrens für ein Vorhaben, das der 
Sachplanpflicht unterliegt, beantragt, 
schliesst sie mit den betroffenen Kan-
tonen eine Koordinationsvereinbarung 
ab, mit der insbesondere die folgen-
den Punkte geregelt werden:  
a. die Planungsziele;  
b. die Zuständigkeiten für die Organi-

sation der Verfahrensschritte;  
c. die Mitwirkung und die Information 

der Gemeinden;  
d. der zeitliche Ablauf für die vorgese-

henen Verfahrensschritte;  
e. das Vorgehen zur Anpassung der 

kantonalen Planung.  
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c. die Zuständigkeiten für die Organi-
sation der einzelnen Verfahrens-
schritte;  

d. die Mitwirkung der Gemeinden.  
3 Die Gesuchstellerin reicht dem BFE 

Unterlagen für die Beurteilung der 
möglichen Planungsgebiete ein. Dar-
aus muss hervorgehen, dass sie vor-
handenes Konflikt- und Optimierungs-
potenzial hinsichtlich der Raumnut-
zung ermittelt hat.  

4 Sie kann in Rücksprache mit den be-
troffenen Kantonen in Fällen mit einer 
Ausgangslage, in welchen der Spiel-
raum für mehrere Planungsgebiete 
als nicht ausreichend betrachtet wird, 
auch nur ein Planungsgebiet vor-
schlagen. Ein solcher Vorschlag ist 
detailliert zu begründen.  

5 Das BFE übermittelt die Unterlagen 
den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

2 Sie erstellt Unterlagen für die Beurtei-
lung möglicher Planungsgebiete. Dar-
aus muss hervorgehen, dass das 
Konflikt- und Optimierungspotenzial 
hinsichtlich der Raumnutzung ermittelt 
wurde.  

3 Die Gesuchstellerin kann mit Zustim-
mung der betroffenen Kantone in Fäl-
len, in denen der Spielraum für meh-
rere Planungsgebiete als nicht ausrei-
chend betrachtet wird, auch nur ein 
Planungsgebiet vorschlagen. Ein sol-
cher Vorschlag ist detailliert zu be-
gründen. 

Art. 1c Festsetzung eines Planungs-
gebietes  

1 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE eine projektspezifische 
Begleitgruppe ein, in der folgende 
Stellen und Organisationen mit je ei-
ner Stimme vertreten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. allenfalls weitere Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Eidgenössische Starkstromin-

spektorat (Inspektorat);  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin.  

Art. 1e Einleitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Die Gesuchstellerin beantragt dem 
BFE die Durchführung des Sachplan-
verfahrens.  

2 Dem Antrag sind die folgenden Unter-
lagen beizulegen:  
a. eine Begründung für das Vorhaben 

sowie Angaben zu dessen Bedarf;  
b. die Koordinationsvereinbarung und 

die Unterlagen nach Artikel 1d.  
3 Das BFE übermittelt die Unterlagen 

den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

4 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE innert zwei Monaten 
eine projektspezifische Begleitgruppe 
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2 Es kann innerhalb von zwei Monaten 
eine Begehung der für die Führung 
von Planungskorridoren vorgeschla-
genen Planungsgebiete mit der Be-
gleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt aufgrund 
einer gesamtheitlichen Betrachtung 
die Bestimmung eines Planungsge-
biets, das so gross ist, dass die Ge-
suchstellerin mehrere Korridorvarian-
ten ausarbeiten kann.  

4 Das BFE führt das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
der Raumplanungsverordnung vom 
28. Juni 2000 (RPV) durch und bean-
tragt beim Bundesrat die Festsetzung 
eines Planungsgebiets.  

5 Das BFE kann auf begründeten Antrag 
der betroffenen Kantone in Fällen ge-
mäss Artikel 1b Absatz 4 und bei ein-
stimmiger Rückmeldung durch die 
Mitglieder der Begleitgruppe auf einen 
formellen Sachplanentscheid zum 
Planungsgebiet verzichten und der 
Gesuchstellerin das Planungsgebiet 
direkt mitteilen.  

ein, in der folgende Stellen und Orga-
nisationen mit je einer Stimme vertre-
ten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. weitere betroffene Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Inspektorat;  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin. 

 Art. 1f Festsetzung des Planungsge-
biets  

1 Das BFE stellt der Begleitgruppe die 
Unterlagen zum Planungsgebiet zur 
Stellungnahme zu. Es kann für die 
Besichtigung von möglichen Pla-
nungsgebieten Begehungen mit der 
Begleitgruppe organisieren.  

2 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen ein Planungsgebiet. Das Pla-
nungsgebiet muss so gross sein, dass 
darin mehre Planungskorridore aus-
gearbeitet werden können.  

3 Das BFE erarbeitet gestützt auf die 
Empfehlung der Begleitgruppe den 
Entwurf des Objektblatts mit Bericht 
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für das Planungsgebiet und eröffnet 
das Anhörungs- und Mitwirkungsver-
fahren nach Artikel 19 der Raumpla-
nungsverordnung vom 28. Juni 2000 
(RPV).  

4 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt das BFE eine Ämterkonsultation 
durch. Es veranlasst innerhalb von 
zwei Monaten nach Abschluss der 
Ämterkonsultation die Festsetzung 
des Planungsgebiets durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV.  
5 Es kann in Fällen nach Artikel 1d Ab-

satz 3 und bei einstimmiger Rückmel-
dung durch die Mitglieder der Begleit-
gruppe auf eine formelle Festsetzung 
des Planungsgebiets verzichten und 
der Gesuchstellerin das Planungsge-
biet direkt mitteilen. Das BFE kann 
dieses Planungsgebiet im Sachplan 
als Zwischenergebnis eintragen. 

Art. 1d Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug des Kantons in der Regel 
mindestens zwei Korridorvarianten 
und reicht dem BFE die erforderlichen 
Unterlagen ein.  

2 Das BFE erlässt Richtlinien über Art, 
Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es übermittelt die vollständigen Unter-
lagen innert 30 Tagen nach Eingang 
an die Begleitgruppe. Diese gibt in-
nerhalb von zwei Monaten eine Emp-
fehlung zur Festsetzung des Pla-
nungskorridors und zur anzuwenden-
den Übertragungstechnologie ab.  

4 Das BFE eröffnet das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
RPV innerhalb von zwei Monaten 

Art. 1g Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug der betroffenen Kantone in 
der Regel mindestens zwei Planungs-
korridore und reicht dem BFE die er-
forderlichen Unterlagen ein. 

2 Das BFE übermittelt die vollständigen 
Unterlagen innert 30 Tagen nach Ein-
gang an die Begleitgruppe. Es kann 
für die Besichtigung von möglichen 
Planungskorridoren eine Begehung 
mit der Begleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen einen Planungskorridor und die 
anzuwendende Übertragungstechno-
logie, namentlich ob die Leitung als 
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nach dem Eingang der Empfehlung 
der Begleitgruppe.  

5 Nach Abschluss der Ämterkonsultation 
wird innerhalb von zwei Monaten die 
Festsetzung des Planungskorridors 
und der anzuwendenden Übertra-
gungstechnologie beantragt:  
a. vom Departement beim Bundesrat 

in Fällen nach Artikel 21 Absatz 1 
RPV;  

b. vom BFE beim Departement in Fäl-
len nach Artikel 21 Absatz 4 RPV.  

Freileitung oder als Erdkabel erstellt 
werden soll.  

4 Es erarbeitet gestützt auf die Empfeh-
lung der Begleitgruppe den Entwurf 
des Objektblatts mit Bericht für den 
Planungskorridor und die anzuwen-
dende Übertragungstechnologie und 
eröffnet das Anhörungs- und Mitwir-
kungsverfahren nach Artikel 19 RPV.  

5 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt es eine Ämterkonsultation durch. 
Es veranlasst innerhalb von zwei Mo-
naten nach Abschluss der Ämterkon-
sultation die Festsetzung des Pla-
nungskorridors sowie der anzuwen-
denden Übertragungstechnologie 
durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV. 

2. Abschnitt: Plangenehmigungsver-
fahren  

   

Art. 2 Gesuchsunterlagen  

1 Die Unterlagen, die dem Inspektorat 
zur Genehmigung einzureichen sind, 
müssen alle Angaben enthalten, die 
für die Beurteilung des Projektes not-
wendig sind, insbesondere Angaben 
über:  
a. Betriebsinhaberin, Standort, Art 

und Ausgestaltung der geplanten 
Anlage und deren Zusammenhang 
mit bestehenden Anlagen;  

b. die Begründung des Projektes;  
c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte;  
d. mögliche Einflüsse auf oder durch 

andere Anlagen oder Objekte;  
e. die Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Landschaft;  
f. die Abstimmung mit der Raumpla-

nung, insbesondere mit den Richt- 
und Nutzungsplänen der Kantone;  

Art. 2 Abs. 1bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verordnungen Strategie Stromnetze: VPeA 

VSE, 20.09.2018  9/18 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

g. das Ergebnis der Abklärungen, ob 
ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss oder nicht, und 
gegebenenfalls, das Ergebnis des 
Sachplanverfahrens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Das Inspektorat erlässt Richtlinien über 

Art, Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es kann bei Bedarf zusätzliche Unter-
lagen verlangen, insbesondere den 
Nachweis, dass die Erzeugnisse, die 
in die Anlage eingebaut werden, den 
anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen.  

4 Die Gesuchstellerin hat die Grundla-
gen der eingereichten Unterlagen den 
Genehmigungsbehörden auf Verlan-
gen vorzulegen.  

5 Soll eine Anlage nach Plänen erstellt 
oder geändert werden, die bereits ein-
mal genehmigt worden sind, so kann 
für die technischen Belange auf die 
damalige Plangenehmigung verwie-
sen werden.  

 
 
 
 
 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 

elektrischen Anlagen für den An-
schluss von Liegenschaften oder 
Siedlungen ausserhalb der Bauzonen 
an das Elektrizitätsnetz zum Gegen-
stand haben, ist den Unterlagen ein 
rechtskräftiger Entscheid des Kantons 
beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
 
 
 
 
1bis Streichen 

 
 
 
 
 
Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbe-
treiber für die Abstimmung mit dem Kanton. Da der Kanton beim 
Plangenehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der 
direkte Kanal zwischen dem Inspektorat und dem Kanton genutzt 
werden. 
Dieser Abschnitt soll in Art. 2 gelöscht und in Art. 5 ergänzt wer-
den.   

Art. 3 Schwachstromanlagen im Ein-
flussbereich von Starkstromanlagen  

1 Schwachstromanlagen, die im Ein-
flussbereich einer geplanten Stark-
stromanlage liegen, sind in den Plan-
unterlagen für diese Starkstromanlage 
einzutragen.  

2 Bedarf eine bestehende Schwach-
stromanlage als Folge der Erstellung 
einer Starkstromanlage der Genehmi-
gung nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
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März 1994, so ist in den Planunterla-
gen für die geplante Starkstromanlage 
zusätzlich anzugeben, welche Mass-
nahmen zum Schutz der Schwach-
stromanlage vorgesehen sind.  

3 Die Betreiberinnen von Schwachstrom-
anlagen sind verpflichtet, die Informa-
tionen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen, die für die Erstellung der Plan-
unterlagen erforderlich sind.  

Art. 4 Aussteckung  

Das Inspektorat erlässt Richtlinien für die 
Aussteckung.  

   

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  

1 Das Inspektorat veranlasst die Publika-
tion des Gesuches, führt das Ein-
spracheverfahren durch und holt die 
Stellungnahmen der Kantone und der 
betroffenen Bundesbehörden ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es würdigt die eingegangenen Stel-

lungnahmen, erhebt die notwendigen 
Beweise und ordnet nötigenfalls Be-
gehungen an. Es vermittelt zwischen 
den Parteien.  

3 Es kann auf die Durchführung von Ein-
spracheverhandlungen verzichten, 
wenn eine Vermittlung zwischen den 
Parteien aussichtslos erscheint. 

 Art. 5   

 
 
 
 
 
1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, 

die den Bau von elektrischen Anlagen 
für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der 
Bauzonen an das Elektrizitätsnetz 
zum Gegenstand haben, einen 
rechtskräftigen Entscheid des Kan-
tons ein, wonach der Anschluss zu-
lässig ist. 

Art. 5 

 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 2. 
 

Art. 6 Verfahren durch das BFE  

1 Kann innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang der Einsprachen und 
der Stellungnahmen der Kantone und 
der betroffenen Bundesbehörden 
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nicht mit allen Einsprechern und Be-
hörden eine Einigung erzielt werden, 
so überweist das Inspektorat die Un-
terlagen mit einem Bericht über den 
Stand des Verfahrens dem BFE zum 
Entscheid.  

2 Das BFE kann die Frist in Ausnahme-
fällen angemessen verlängern.  

3 Es legt den Einsprechern und Bundes-
stellen, mit denen keine Einigung er-
zielt werden konnte, den Bericht des 
Inspektorats zur Stellungnahme vor.  

4 Es kann zusätzliche Beweise erheben, 
Begehungen anordnen und Ein-
spracheverhandlungen durchführen.  

Art. 7 Projektänderungen während 
des Verfahrens  

Ergeben sich während des Plangeneh-
migungsverfahrens wesentliche Ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen 
Projekt, so ist das geänderte Projekt den 
Betroffenen erneut zur Stellungnahme zu 
unterbreiten und gegebenenfalls öffent-
lich aufzulegen.  

   

Art. 8 Behandlungsfristen für das In-
spektorat 

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuches gelten für das In-
spektorat in der Regel die folgenden 
Fristen:  
a. zehn Arbeitstage vom Eingang des 

vollständigen Gesuches bis zur 
Übermittlung an die Kantone und 
betroffenen Bundesbehörden;  

b. 30 Arbeitstage für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlungen und 
dem Vorliegen der Stellungnahmen 
der Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
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a. die Ergänzung oder die Überarbei-
tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten. 

3 Im vereinfachten Plangenehmigungs-
verfahren darf die Behandlungsfrist 
für das ganze Verfahren in der Regel 
20 Arbeitstage nicht überschreiten.  

Art. 8a Behandlungsfristen für das 
BFE  

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuchs gelten für das BFE 
in der Regel die folgenden Fristen:  
a. einen Monat für den Versand des 

Berichts über den Stand des Ver-
fahrens nach Artikel 6 Absatz 1;  

b. drei Monate ab Eingang des Be-
richts über den Stand des Verfah-
rens bis zur Durchführung einer 
Einspracheverhandlung;  

c. acht Monate für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlung und 
Eingang der Stellungnahmen der 
Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
a. die Ergänzung oder die Überarbei-

tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten.  

 

 

 

Art. 8b Sistierung  

Benötigt die Gesuchstellerin für die Er-
gänzung der Gesuchsunterlagen, die Er-
arbeitung von Projektvarianten oder Ver-
handlungen mit Behörden und Einspre-
chern mehr als drei Monate, so wird das 
Verfahren sistiert, bis die Wiederauf-
nahme verlangt wird.  
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Art. 9 Plangenehmigungsverfügung  

1 Die Plangenehmigungsverfügung ist 
der Gesuchstellerin, den Einspre-
chern, den betroffenen Bundesbehör-
den sowie den am Verfahren beteilig-
ten Kantonen und Gemeinden zu er-
öffnen.  

2 Für unbestrittene Teile einer Anlage 
kann eine Teilgenehmigung erteilt 
werden, wenn dadurch die Anlage im 
bestrittenen Bereich nicht präjudiziert 
wird.  

Art. 9 Sachüberschrift und Abs. 1  

Teilgenehmigung  

1 Aufgehoben 

  

Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an 
Anlagen  

1 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 
können ohne Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt werden, wenn da-
bei keine besonderen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Betrieb einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Stre-

ben, Holzmasten und Überspan-
nungsableitern sowie der Ersatz 
von Isolatoren mit gleicher oder 
kürzerer Baulänge;  

b. der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie von Kabeln;  

c. der Austausch von Transformato-
ren gleicher Leistung und Bauart 
sowie der 1:1-Ersatz von Schaltern 
und Schaltanlagen;  

d. das Streichen von Masten im glei-
chen Farbton, die Korrosions-
schutz- und Sanierungsmassnah-
men an Masten, Mastsockeln und 
Mastfundamenten;  

e. Reparaturen an Mastsockeln, an 
Gebäuden von Unterwerken und 
Transformatorenstationen, an 

Art. 9a Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht  

1 Keiner Plangenehmigung bedürfen In-
standhaltungsarbeiten und geringfü-
gige technische Änderungen an Anla-
gen, wenn dabei keine besonderen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Bestand einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Anla-

geteilen;  
b. Reparaturen, Korrosionsschutz- 

und Sanierungsmassnahmen; so-
wie  

c. die Erneuerung der Aussenanstri-
che von Anlageteilen im gleichen 
Farbton. 

 
 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der NISV an Orten 
mit empfindlicher Nutzung nicht über-
schritten und das Erscheinungsbild 
der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. der Stangenersatz von Regelleitun-
gen. 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der zum Erstel-
lungszeitpunkt der Anlage gültigen 
NISV an Orten mit empfindlicher Nut-
zung nicht überschritten und das Er-
scheinungsbild der Anlage nicht we-
sentlich verändert wird, insbesondere:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Durch die explizite Nennung wird Klarheit ge-
schaffen.  
 
Zu Abs. 3: Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht iso-
liert und allein auf die Einhaltung des aktuellen Anlagengrenz-
wertes abgestellt werden. Massgebend sind die Bestimmungen 
der NISV zum Erstellungszeitpunkt.  
 
Zu Abs. 3: Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzäh-
lung. Dies ist durch den Begriff «insbesondere» klarzustellen. 



Verordnungen Strategie Stromnetze: VPeA 

VSE, 20.09.2018  14/18 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

Fahrwegen in Unterwerken sowie 
an Gerüsten in Freiluftschaltanla-
gen, sofern das Erscheinungsbild 
nicht verändert wird.  

3 Das Inspektorat entscheidet in den üb-
rigen Fällen, ob die geplante Arbeit 
als Instandhaltungsarbeit gilt.  

a. der Ersatz von Erdseilen durch Erd-
seile mit integrierten Lichtwellenlei-
tern sowie deren Verwendung zur 
Durchleitung von Daten der Be-
triebsinhaberin oder Dritter;  

b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitun-
gen;  

c. der Ersatz von Isolatoren durch Iso-
latoren anderer Bauart;  

d. Änderungen an der Aufhängung 
von Leiterseilen sowie an der Geo-
metrie von Leitungen; und  

e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel an-
derer Bauart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bei Instandhaltungsarbeiten entschei-
det das Inspektorat im Zweifelsfall 
über die Plangenehmigungspflicht.  

5 Geringfügige technische Änderungen 
zeigt die Betriebsinhaberin dem In-
spektorat vor der beabsichtigten Aus-
führung schriftlich an. Das Inspektorat 
teilt innert 20 Tagen nach Eingang der 
Anzeige mit, ob ein Plangenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden 
muss.  

6 Die Betriebsinhaberin dokumentiert ge-
genüber dem Inspektorat die ausge-
führten Instandhaltungsarbeiten und 
Änderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. die Erneuerung von Innenraum-An-
lagen, bei welchen das äussere Er-
scheinungsbild nicht wesentlich 
verändert wird.  

g. der Ersatz von Transformatoren 
auch durch leistungsfähigere Ty-
pen, sofern die ursprüngliche Plan-
genehmigung bereits für diese 
Leistung erteilt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3 Bst. f: Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies 
von aussen sichtbar ist, sollte dies auch als geringfügige Ände-
rung gelten, solange die NISV eingehalten wird. Das Ziel der 
Strategie Stromnetze ist ja die Verfahrensvereinfachung.  
 
Zu Abs. 3 Bst. g: Die Verfahrensanpassung wurde vom ESTI 
schon kommuniziert (siehe Bulletin 10/2017 von VSE und 
Electrosuisse) und sollte jetzt in der Verordnung zur Schaffung 
von Rechtssicherheit ebenfalls aufgeführt werden.  

 Art. 9b Projektierungszonen und Bau-
linien  

1 Dieser Abschnitt gilt sinngemäss für 
die Festlegung von Projektierungszo-
nen und Baulinien.  
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2 Für die Festlegung der Projektierungs-
zonen ist das BFE zuständig. 

 Art. 9c Verfahrenserleichterungen  

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Die von Art. 9c VPeA betroffenen Anlagen dienen insbesondere 
der Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten 
vermehrten dezentralen Einspeisung von Energie, wo Verfah-
renserleichterungen erwünscht sind.  
In Projekten geringer Ausdehnung (was bei Anlagen mit einer 
Nennspannung von 36 kV zutrifft) genügt es, wenn die kantona-
len Behörden (Umwelt, Raumplanung usw.) diese Beurteilungen 
vornehmen, da diese verpflichtet sind, die Einhaltung des Bun-
desrechts durchzusetzen. Beim Bau von Strassen oder Gebäu-
den wird das heute schon so praktiziert, nur bei elektrischen An-
lagen müssen die Bundesbehörden zusätzlich mit einbezogen 
werden. Insbesondere wenn es zu einem Differenzbereinigungs-
verfahren durch das ESTI kommt, stehen die Verfahrenskosten 
in keinem Verhältnis mehr zu den Projektkosten.  
 
Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretations-
spielraum des Gesetzestextes zu und ist zu streichen. Er birgt 
die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen un-
terlaufen werden, was nicht im Sinn und Geist der Strategie 
Stromnetze ist. In der französischen Fassung fehlt er richtiger-
weise. 

 Art. 9d Erwerb und Erneuerung von 
Dienstbarkeiten  

Müssen für eine bestehende, rechtskräf-
tig bewilligte Anlage Rechte erneuert o-
der zusätzlich erworben werden, ohne 
dass die Anlage baulich geändert wird, 
so bestimmt sich das Verfahren aus-
schliesslich nach dem Bundesgesetz 
vom 20. Juni 1930 über die Enteignung 
und es bedarf keiner Plangenehmigung. 

 Wenngleich der VSE eine entsprechende Regelung auf Geset-
zesstufe vorgezogen hätte, begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung 
des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

3. Abschnitt: Bau und Inbetriebnahme    

Art. 10 Bau  

1 Mit dem Bau einer Anlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Verfügung 
über die Genehmigung der Pläne in 
Rechtskraft erwachsen ist.  
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1bis Die Genehmigungsbehörde kann mit 
der Plangenehmigung den sofortigen 
Baubeginn für die Anlage oder für 
Teile davon gestatten, sofern:  
a. keine unerledigten Einsprachen 

vorliegen;  
b. keine Einwände betroffener Kan-

tone und Fachstellen des Bundes 
vorliegen; und  

c. mit dem Baubeginn keine irrever-
siblen Veränderungen verbunden 
sind. 

2 Ergeben sich während der Bauausfüh-
rung zwingende Gründe für eine Ab-
weichung von den genehmigten Plä-
nen, so ist das Inspektorat umgehend 
zu orientieren. Das Inspektorat ent-
scheidet bei Abweichungen, die im 
vereinfachten Plangenehmigungsver-
fahren genehmigt werden könnten, 
ohne ein neues Genehmigungsver-
fahren durchzuführen.  

3 In den übrigen Fällen muss es für das 
geänderte Projekt ein neues Geneh-
migungsverfahren durchführen; die 
Bauarbeiten für die von der Änderung 
nicht betroffenen Teile der Anlage 
dürfen fortgeführt werden.  

Art. 11 Verlängerung der Geltungs-
dauer der Plangenehmigung  

Wird die Ausführung eines rechtzeitig 
begonnenen Bauvorhabens für länger 
als ein Jahr unterbrochen, so muss beim 
Inspektorat um die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Plangenehmigung 
nachgesucht werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Erteilung mehr als drei 
Jahre vergangen sind.  

   

Art. 12 Inbetriebnahme  

Die Unternehmung muss die Fertigstel-
lung der Anlage dem Inspektorat schrift-
lich mitteilen und eine Bestätigung des 
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Erstellers beilegen, aus welcher hervor-
geht, dass die Anlage den Anforderun-
gen der Gesetzgebung und den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht.  

Art. 13 Kontrolle  

Das Inspektorat kontrolliert in der Regel 
innerhalb eines Jahres nach der Fertig-
stellung, ob die Anlage vorschriftsge-
mäss und in Übereinstimmung mit den 
genehmigten Plänen erstellt worden ist 
und die zum Schutz der Umwelt verfüg-
ten Massnahmen umgesetzt worden 
sind.  

   

4. Abschnitt: Übersichtspläne und Ge-
währleistung der Sicherheit  

   

Art. 14 Übersichtspläne  

1 Die Eigentümerinnen von elektrischen 
Anlagen erstellen für ihr Netz einen 
Übersichtsplan. Dieser ist laufend 
nachzuführen und muss den zuständi-
gen kantonalen Stellen auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt werden.  

2 Der Übersichtsplan muss die gesamt-
heitliche Beurteilung eines Projektes 
im Verhältnis zu den bestehenden An-
lagen ermöglichen.  

   

Art. 15 Gewährleistung der Sicherheit 
bei geänderten Verhältnissen  

1 Ist durch Veränderungen der Verhält-
nisse die Sicherheit gefährdet, so hat 
die Eigentümerin der Anlage unver-
züglich die zur Gewährleistung der Si-
cherheit notwendigen Massnahmen 
zu treffen.  

2 Veränderungen, welche die Sicherheit 
beeinträchtigen, sowie Änderungen 
der Beurteilungsgrundlagen, Änderun-
gen der Eigentumsverhältnisse und 
der Abbruch von Anlagen müssen 
dem Inspektorat mitgeteilt werden.  
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3 Die Massnahmen, die auf Grund von 
geänderten Verhältnissen getroffen o-
der geplant werden, sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen dem Inspek-
torat zur Genehmigung vorzulegen.  

5. Abschnitt: Finanzierung der Publi-
kationen 

   

Art. 17 

Die Gesuchstellerin trägt die Kosten für 
die Publikation des Gesuches. Sie sind 
von der herausgebenden Stelle bei der 
Gesuchstellerin direkt einzuziehen.  

   

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen     

Art. 17a Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom 9. Oktober 2013  

1 Die Artikel 1b–1d gelten nur für Sach-
planverfahren, für welche die Unterla-
gen nach Artikel 1b Absatz 3 dieser 
Verordnung nach dem Inkrafttreten 
dieser Änderung eingereicht werden. 
Alle anderen Sachplanverfahren wer-
den nach bisherigem Recht weiterge-
führt.  

2 Das BFE kann auf Antrag der Gesuch-
stellerin auf Gesuche, die nach dem 
1. Juli 2013 eingereicht werden, die 
Artikel 1b–1d anwenden, sofern sich 
keine der Stellen und Organisationen 
nach Artikel 1c Absatz 1 dagegen 
ausspricht.  

   

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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3. Kapitel: Erzeugungs- und Verteilan-
lagen 

   

2. Abschnitt: Innenraumanlagen    

Art. 34 Allgemeine Bestimmungen 

1 Spannungsführende Teile von Stark-
stromanlagen müssen durch Schran-
ken, Gitter, Abdeckungen, Verscha-
lungen oder Isolierungen gesichert 
sein. 

2 In Innenraumanlagen darf der Flucht-
weg bis zu einem sicheren Ort höchs-
tens 20 m betragen. 

3 Räume einer Innenraumanlage, die für 
den Betrieb nicht benötigt werden, 
dürfen für betriebsfremde Zwecke nur 
genutzt werden, wenn sie vom Be-
triebsbereich durch Türen oder 
Wände getrennt sind und der Zugang 
nicht durch die Anlage führt. 

Art. 34 Abs. 2 

Aufgehoben 

  

Art. 38 Bauliche Massnahmen 

1 Der ungehinderte Zugang zu den 
elektrischen Anlagen muss jederzeit 
gewährleistet sein. 

2 Zugangstüren müssen mechanisch 
stabil und, wenn sie nicht ins Freie 
führen, feuerhemmend (T 30) sein. 

3 Räume für elektrische Anlagen müs-
sen feuerbeständig (F 90) sein. Aus-
nahmen sind nur in Industriebetrieben 
und mit Einwilligung der zuständigen 
Feuerpolizei zulässig. 

4 Zu- und Abluftöffnungen müssen ins 
Freie führen. Ausnahmen sind nur mit 
Einwilligung der zuständigen Feuer-
polizei zulässig. 

Art. 38 Abs. 2 und 3 

 
 
 
2 Aufgehoben 
 
 
3 Aufgehoben 
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5 Vergitterungen bei Türen, Fenstern, 
Lüftungsöffnungen und Kabeleinfüh-
rungen müssen das Eindringen von 
Kleintieren und das Durchstecken von 
festen Gegenständen verhindern. 
Wenn das Durchstecken von festen 
Gegenständen nicht verhindert wer-
den kann, muss der Abstand zu span-
nungsführenden Teilen mindestens 
1,5 m+0,01 m pro kV Nennspannung 
betragen. 

6 Die künstliche Beleuchtung muss aus-
reichend sein. Eine Notbeleuchtung 
oder eine Ersatzleuchte muss in allen 
Betriebsbereichen, Gängen und 
Fluchtwegen griffbereit vorhanden 
sein oder vom Betriebspersonal mit-
geführt werden. 

Art. 54 Zulässige Berührungs- und 
Schrittspannungen in Starkstroman-
lagen 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage dürfen die Berührungs-
spannungen unter Berücksichtigung 
des höchstmöglichen einpoligen Erd-
schlussstromes dauernd 50 V Wech-
selspannung bzw. 120 V Gleichspan-
nung nicht überschreiten. Für Einwir-
kungszeiten unter fünf Sekunden gel-
ten die Werte nach Anhang 4. 

2 Bei Tragwerken von Hochspannungs-
freileitungen aus leitenden Materialien 
müssen bei Erdschlüssen folgende 
Bedingungen eingehalten werden: 
a. In Gebieten, in denen grössere 

Menschenansammlungen zu er-
warten sind oder in denen sich 
Personen periodisch für längere 
Zeit aufhalten, sind für die Berüh-
rungsspannungen die Werte nach 
Anhang 4 einzuhalten;  

b. In besiedelten Gebieten, in der nä-
heren Umgebung von Einzelbau-
ten und an Verkehrswegen, wo 
sich Personen regelmässig für 

 Art. 54  

 

 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage darf dürfen die Berüh-
rungsspannungen unter Berücksichti-
gung des höchstmöglichen einpoligen 
Erdschlussstromes nicht höher als die 
im Anhang 4 aufgeführten Werte sein. 
dauernd 50 V Wechselspannung bzw. 
120 V Gleichspannung nicht über-
schreiten. Für Einwirkungszeiten un-
ter fünf Sekunden gelten die Werte 
nach Anhang 4. 

Art. 54 
 
 

Diese Regelung wiederspricht den EN-Normen, wodurch sich der 
Netzbau in der Schweiz unnötig verteuert. So ist der Anhang 4 
durch die in Europa allgemein gültigen Berührungsspannungs-
werte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe Zusatzkosten für 
die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu verhindern. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
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kurze Zeit aufhalten, dürfen die 
Werte für Berührungsspannungen 
während höchstens zwei Sekun-
den überschritten werden; 

c. Im übrigen Gebiet dürfen die Be-
rührungsspannungen die Werte 
nach Absatz 1 überschreiten. Die 
Werte über 50 V Wechselspan-
nung, bzw. 120 V Gleichspannung 
sollen jedoch nicht länger als we-
nige Stunden bestehen bleiben. 

3 In geschlossenen (städtischen) Über-
bauungen sind zur Erreichung des 
Potentialausgleichs alle Erdungen 
von Hoch- und Niederspannungsanla-
gen miteinander zu verbinden. Der 
Nachweis für die Einhaltung der Be-
rührungsspannungen muss nur für 
kritische Randzonen erbracht werden. 

4 Für Schrittspannungen werden im all-
gemeinen keine Grenzwerte vorge-
schrieben. In besonderen Fällen, vor 
allem bei Zugangswegen zu Hoch-
spannungsanlagen und zu Mastschal-
tern, sind Schutzmassnahmen nach 
Artikel 56 anzuwenden. 

Anhang 4 Zulässige Berührungsspan-
nungen 

 

 Anhang 4  

Verweis auf EN50522 (statt Schweizer 
Regelung) 

Der Anhang 4 ist durch die in Europa allgemein gültigen Berüh-
rungsspannungswerte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe 
Zusatzkosten für die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu 
verhindern. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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Anhang 1 Anhang 1   

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

  

 Projektierungszonen Leitungen mit ei-
ner Nennspannung von 220 kV oder hö-
her 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Baulinien Starkstromanlagen 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Elektrische Anlagen mit einer Nennspan-
nung von über 36 kV 
 

Elektrische Leitungen Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV 
 

Zum Begriff «Anlagen»: Netzbetreiber mit Unterwerken haben 
Anlagen der Netzebene 3 in Unterwerken, aber keine Leitungen. 
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Zuständige Stelle: Werksbetreiber (BFE) 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

Es muss klar sein, dass diese Grundsätze nur von Netzbetrei-
bern eingehalten werden müssen, die auch Netze (und nicht nur 
einzelne Anlagen) der Netzebene 3 besitzen. 
 
 
 
Zur Zugangsberechtigungsstufe: Aufgrund der Sensibilität der 
Daten kritischer Infrastruktur wird beantragt, diese mit Zugangs-
berechtigungsstufe B und ohne Downloaddienst zu veröffentli-
chen, wie dies aktuell bei Geodaten zu elektrischen Anlagen 
(z.B.: Werkpläne elektrische Kabelleitungen, Werkleitungskatas-
ter) gemäss Geoinformationsverordnung (GeoIV), Anhang 1 ge-
handhabt wird. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 

  

 































Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohr- 

leitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

Elektronisch an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

21. September 2018

Christian Dürr , Direktwahl +41 81 736 41 40, christian.duerr@ew-walenstadt.ch

Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Strategie 

Stromnetze Stellung nehmen zu können.  

Der VSE hat die Strategie Stromnetze stets unterstützt und sie als Bekenntnis des Bundes zum Stellenwert 

der Stromnetze, zur Notwendigkeit ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und zu unbürokratischen und spediti-

ven Bewilligungsverfahren gewertet. Der für die Versorgungs- und Netzsicherheit notwendige Um- und Aus-

bau der Netzinfrastruktur wird heute durch die unhaltbar langen Genehmigungsverfahren erheblich beein-

trächtigt. Erschwerend hinzu kommt die oftmals fehlende Akzeptanz von Infrastrukturobjekten in der Bevöl-

kerung, welche sich in langwierigen Auseinandersetzungen über die Trassenführung und die Verkabelung 

von Freileitungen äussert. Zudem ist die Energiestrategie 2050 nur umsetzbar, wenn komplementär auch 

die Stromnetze zeit- und bedarfsgerecht bereitgestellt werden können.  

Wie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ist auch bei der Umsetzung der Strategie Stromnetze auf 

Verordnungsebene den grundsätzlichen Leitgedanken zu folgen: Abläufe und Vorgaben sind zu klären, Ver-

fahren zu beschleunigen und bürokratische Hemmnisse und Ineffizienzen auszuräumen.  

Nach grundlegenden Bemerkungen sind in diesem Brief die wichtigsten Änderungsanträge des VSE aus-

führlich kommentiert. Die weiteren Änderungsanträge mit Begründungen finden sich aufgrund des grossen 

Umfangs in den beiliegenden Synopsen, welche integraler Bestandteil der vorliegenden Stellungnahme 

sind. 

I. Grundlegende Bemerkungen

‒ Anrechenbare Netzkosten

Die Regulierungsdichte bei den anrechenbaren Netzkosten hat deutlich zugenommen. Die neuen Kos-

tenkataloge greifen jedoch nur einzelne Kostentreiber selektiv auf und schaffen damit implizit Rechtsun-

sicherheit für die nicht explizit genannten Faktoren. Zudem bergen die Kataloge das Risiko, dass der  
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Fokus nicht mehr auf der Gesamteffizienz des Netzes liegt. Die Kosten-/Effizienzprüfung ist der ElCom 

zu überlassen, welche gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag als unabhängige Regulierungsbehörde die  

Gesamtheit der Betriebs- und Kapitalkosten an der Anforderung eines sicheren, leistungsfähigen und 

effizienten Netzes zu messen hat. 

 

‒ Technische Normen 

Im Bereich der technischen Normen besteht erheblicher und dringlicher Überarbeitungsbedarf. Die Lei-

tungsverordnung und die Starkstromverordnung müssen an die heutigen Gegebenheiten angepasst und 

mit den internationalen technischen Normen (z.B. IEC, CENELEC, EN-Normen) in Einklang gebracht 

werden. Insbesondere im Bereich der Berührungsspannung ist umgehend eine Anpassung notwendig. 

Durch die fehlende Aktualität der technischen Vorgaben verteuert sich heute der Netzbau in der Schweiz 

unnötig. Der Handlungsbedarf wurde vom Bundesamt für Energie anerkannt und es hat 2016 entspre-

chende Arbeiten eingeleitet. Der VSE ruft das Bundesamt für Energie auf, die Arbeiten rasch fortzuset-

zen und die notwendigen Verordnungsrevisionen vorzubereiten. Der VSE ist gerne bereit und auch inte-

ressiert, diese durch seine Expertise weiterhin zu begleiten und unterstützen. 

 

‒ Investitionen in die Wasserkraft 

Die Neuregelung der Durchschnittspreismethode ist ein wichtiges politisches Zeichen für die Wasser-

kraft. Der VSE weist jedoch darauf hin, dass die damit einhergehende Entspannung der Lage für die 

Wasserkraftbetreiber begrenzt ist. Erstens entfaltet die Regelung für diejenigen Produzenten, welche 

keinen direkten Zugang zur Grundversorgung haben, kaum Wirkung. Zweitens ist die Regelung an die 

Gültigkeitsdauer der Marktprämie geknüpft und somit zeitlich stark limitiert. Folglich braucht es im Rah-

men der künftigen Marktordnung Massnahmen, welche Anreize für langfristige Investitionen in die heimi-

sche Produktion schaffen. Zusätzlich bleibt eine Flexibilisierung des Wasserzinses, mit einem fixen und 

einem variablen, marktabhängigen Teil, unumgänglich. 

 

‒ Abnahme- und Vergütungspflicht 

Die Problematik der Abnahme- und Vergütungspflicht wird für die Verteilnetzbetreiber durch die Neure-

gelung der Durchschnittspreismethode zumindest temporär entschärft, indem künftig die Weitergabe der 

entsprechenden Elektrizität an die Kunden in der Grundversorgung zu Gestehungskosten ermöglicht 

wird. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Bestimmung in Art. 12 EnV, wonach sich die 

Rückspeisevergütung auch nach den Gestehungskosten der eigenen Produktion richtet, gesetzeswidrig 

und zu streichen ist, da der Gesetzgeber ausdrücklich eine marktnahe Vergütung angestrebt hat.  

II. Wichtigste Änderungsanträge 

1. Mehrkostenfaktor 

(Art. 11b bis 11e LeV) 

Mit Art. 15c EleG hat der Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze unter 220 kV zu verka-

beln sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Mehrkosten ein angemessenes Mass 

nicht übersteigen. Er hat damit einem politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis Rechnung getragen. Da 

die Erdverlegung von Stromleitungen in aller Regel mit Mehrkosten verbunden ist, impliziert der Verkabe-
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lungsgrundsatz die Bereitschaft, dass die Allgemeinheit für die Kosten aufkommt. Der entsprechende Mehr-

kostenfaktor muss eine breit akzeptierte Abwägung zwischen Nutzen der Verkabelung und volkswirtschaftli-

chen Kosten widerspiegeln.  

Aus Sicht der Netzbetreiber ist darauf hinzuweisen, dass mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 

1,75 im urbanen Raum wieder vermehrt Freileitungen gebaut werden müssten, da die über den Faktor 1,75 

hinausgehenden Mehrkosten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar angesehen werden. 

Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute grossmehr-

heitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungs-

leitungen aus Kostengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf der Netzebene 3 (Hoch-

spannung) könnten in urbanen Gebieten kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. Bereits als 

Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt die Ver-

fahren zu beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten zu rechnen. Der 

vorgeschlagene Mehrkostenfaktor von 1,75 steht somit im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers, zu 

den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumplanerischen Vorgaben und würde sogar einen Rück-

schritt zur Folge haben.  

Erfahrungswerte aus aktuellen Projekten lassen darauf schliessen, dass insbesondere bei zeitkritischen 

Bau- und Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 mit einem Mehrkostenfaktor von mindestens 2,5 

eine höhere Planungssicherheit erreicht werden kann bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr Projekten di-

rekt mit einer Kabelleitung erfolgen kann. Die Wahrscheinlichkeit von Einsprachen bei Projekten würde so 

verringert, was eine zügigere Umsetzung erforderlicher Netzprojekte ermöglicht. Gleichzeitig würde vermie-

den, dass neue Planungsunsicherheiten entstehen, welche weder im Interesse der Netzbetreiber, noch der 

Gemeinden und der Anwohner wären.  

Entsprechend beantragt der VSE eine Differenzierung des Mehrkostenfaktors. Für Leitungen im urbanen 

Raum ist ein Mehrkostenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der Mehrkostenfaktor wie 

vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte sich 

an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel indem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem Um-

kreis von maximal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert werden. 

Daneben ist darauf hinzuweisen, dass die in der Studie «Grundlagen für eine Berechnungsmethode zum 

Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines Mehrkostenfaktors» von 

consentec im Auftrag des BFE aus dem Jahr 2013 angegebenen Kosten von CHF 10,5 Mrd. bis 2050 bei 

einem Mehrkostenfaktor von 3,0 zu hoch geschätzt sind. Die Studie geht je nach Szenario davon aus, dass 

Leitungen nach Ablauf der regulatorischen bzw. technischen Nutzungsdauer, abhängig von der Höhe des 

Mehrkostenfaktors, durch eine neue Kabel- oder Freileitung ersetzt werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass 

bestehende Freileitungen ohne Anpassungsbedarf mit Instandhaltungsmassnahmen (keine Plangenehmi-

gung erforderlich) länger als die theoretische technische Lebensdauer betrieben werden können. Der Wech-

sel auf Erdkabel wird somit langsamer als in der Studie angenommen erfolgen und die kostentreibende Wir-

kung auf die Netzentgelte deutlich geringer ausfallen als angenommen.  

Soll aus Gründen der volkswirtschaftlichen Kosten trotzdem ein undifferenzierter, tiefer Mehrkostenfaktor 

von 1,75 festgelegt werden, müssten zahlreiche Ausnahmetatbestände definiert werden, um eine Trendum-

kehr hin zu Freileitungen aus Kostengründen insbesondere im städtischen Gebiet zu vermeiden. Unabhän-

gig vom konkreten Mehrkostenfaktor muss zudem sichergestellt werden, dass bestehende Kabelleitungen 
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bei Erneuerung wieder durch Kabelleitungen ersetzt werden können. Vice versa sind Instandhaltungs- und 

kleinere Ersatzmassnahmen an Freileitungen nicht durch aufwändige Kabelstudien zu verkomplizieren.  

Der VSE beantragt, dass im Interesse der Aufwandminimierung grundsätzlich Fälle definiert werden, in wel-

chen aufgrund der Ausgangslage auf die Prüfung des Mehrkostenfaktors gänzlich verzichtet werden kann. 

Dazu sollen die oben genannten Instandhaltungs- und Ersatzmassnahmen an Kabel- und Freileitungen ge-

hören. Zudem ist der VSE der Auffassung, dass der Gesetzgeber den Verkabelungsgrundsatz primär für 

Netzebene 3 aufgestellt hat, da die unteren Netzebenen bereits heute weitgehend erdverlegt werden. Bei 

Projekten bis 36 kV muss es deshalb ebenfalls möglich sein, von der Prüfung des Mehrkostenfaktors abzu-

sehen. 

Antrag 

 

Leitungsverordnung 

 

Art. 11b Grundsatz 

2  Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 3,0 in urbanen 

Gebieten und 1,75 in anderen Gebieten. 

3  Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung des Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet werden, 

wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:  

a.  Vorhaben bis 36 kV; 

b.  Stangenersatz einer Regelleitung; 

c.  Ersatz bestehender Kabel durch neue Kabel; 

d. Instandhaltungsmassnahmen, welche kein Plangenehmigungsverfahren nach sich ziehen. 

 

Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 

2  Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors als Freileitung ausgeführt werden 

auszuführen, soweit:  

a.  das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und der Abschnitt nicht mehr als 1 km Länge 

vier Spannweiten umfasst; oder  

b.  ... 

c.  Stangenersatz bestehender Regelleitungen. 

 

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 

2  Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollständig 

als Erdkabel ausgeführt werden, wenn 

a.  die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im 

Sinne von Artikel 15 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2017 geltend gemacht wer-

den; 

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 
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2. Definition «Speicher» 

(Art. 2 StromVV) 

Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungsstufe hat keine Gesetzesgrundlage, hat jedoch weitrei-

chende Auswirkungen auf die Nutzung von Speichern. In seiner Antwort zur Motion UREK-N «Gleichbe-

handlung der Speichertechnologien beim Netzentgelt» (16.3265) erklärte der Bundesrat: «Der Bundesrat 

erachtet es als sinnvoll, die heutige Regelung der Netznutzungsentgelte für Speicher zu überprüfen und eine 

allfällige Änderung im Rahmen der laufenden Revision des StromVG vorzunehmen. (...) Ein Antrag auf An-

nahme der vorliegenden Motion würde dieser Prüfung jedoch vorgreifen.» Bundesrätin Leuthard bestätigte 

dies in der parlamentarischen Debatte im Nationalrat (AB 2016 N 1135). 

Zum jetzigen Zeitpunkt auf Verordnungsstufe Änderungen an der Definition von Speichern vorzunehmen, ist 

deshalb abzulehnen und Art. 2 Abs. 3 StromVV zu streichen. Das StromVG regelt heute nur den Fall von 

Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken explizit. Darüber hinaus kommt die subsidiär festgelegte Branchenlö-

sung zu Anwendung (VSE Handbuch Speicher), welche eine differenzierte Behandlung von Speichern bei 

der Netztarifierung vorsieht. Diese Lösung basiert auf folgenden Prinzipien: 

‒ Das Ausspeiseprinzip ist einzuhalten 

‒ Die Energie ist nur einmal auf ihrem Weg von der Produktion zum Verbrauch mit Netznutzungsentgelt zu 

belasten 

‒ Die Lösung darf keine Technologie diskriminieren 

‒ Die Lösung muss in der Praxis umsetzbar sein 

Sollte seitens Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung der Regelung auf Gesetzesstufe an-

gestrebt werden, müsste sich diese an den genannten Prinzipien orientieren. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 2 Begriffe 

3  Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbraucher, 

soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken verwendet. 

3. Energielieferung in die Grundversorgung  

(Art. 4 bis 4c StromVV) 

In der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird die Umsetzung der Energielieferung in die Grundversorgung in 

der Praxis mit massivem administrativem Aufwand verbunden sein. Es ist zu befürchten, dass die Vorgaben 

in dieser Form kaum praktikabel sind und die vom Gesetzgeber mit Art. 6 Abs. 5 und 5bis StromVG beabsich-

tigte Wirkung verfehlt wird.  

Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanlagen 

erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf 

Einfamilienhäusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei solchen Anlagen nicht praktikabel. Für 
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Kleinanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt und 

belegt werden, sondern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-

steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund des Standortes und der Ausrichtung der 

Anlage geschätzt und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies 

stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme.  

Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. 

Anlagen im Einspeisevergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, sondern mit Geste-

hungskosten von Referenzanlagen. Zur Begründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 

Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosten-

einsparungen (Seite 5): «Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Gestehungskosten jeder 

Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer ausfallen. 

Andererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanlagen tiefere oder höhere Gestehungskos-

ten als die Referenzanlage aufweisen können.» 

Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und  

Vergütungspflicht besteht, im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in 

der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunfts- 

nachweis zusammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abnehmen muss, um sie gemäss 

Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundversorgten 

Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer 

noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 StromVV) orientiert, wird eine 

Obergrenze festgelegt. Diese soll sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem orientie-

ren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen gemäss den Anhängen der Energieför-

derungsverordnung. 

Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird 

gemäss Vorschlag von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vorgenommen. Dieser Wert 

ergibt sich durch den Umstand, dass Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe von 

maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und die Investitionskosten rund 60 bis 70% der 

Gestehungskosten ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom Mai 2016 «Überprü-

fung der Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 

davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 15 bis 25% der Anlagenkosten decken 

(Seite 14). 

Für die Abnahme und Vergütung von im Inland erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 

Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwänden an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur 

Rückliefervergütung vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produzenten angelastet wer-

den. Stattdessen sollen sie als Verwaltungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert werden. 

Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbe-

treiber gehören, für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen diese Kosten aber keine 

Vertriebskosten dar. Daher wäre eine Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachgerecht. Mit 

dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kostenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. 

Einrechnung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die Kosten als Teil der anrechenbaren Ge-

stehungskosten des Netzbetreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 2 Bst. d 

wird Rechtssicherheit für ein solches Vorgehen geschaffen. 
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Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

2  Soweit der Verteilnetzbetreiber ...  
c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungs-

pflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und Herkunftsnachweise 

anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen Vergütungssätze für Neuanla-

gen gemäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten administrative Aufwände im 

Zusammenhang mit der Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese Anlagen als anrechenbare 

Gestehungskosten des Netzbetreibers. 

 
Art. 4 bis 4c  

Weitere Anträge s. beilegende Synopse 

4. Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren  

(Art. 9c VPeA) 

Bau und Betrieb von Werken und Anlagen zu Beförderung von Energie stellen eine Bundesaufgabe im Sinn 

des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) dar. Für den Bau in Schutzgebieten kommt 

dadurch automatisch das diesbezügliche Verfahren unter Einbezug der zuständigen Bundesbehörden zur 

Anwendung. Die Erwähnung in der VPeA stellt somit eine obsolete Wiederholung der geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen dar und ist zu streichen.  

Bei den in Art. 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt es sich insbeson-

dere um notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten vermehrten 

dezentralen Einspeisung von Energie. Bei solchen Anlagen sind Verfahrenserleichterungen notwendig. Das 

Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt durch die Vielzahl involvierter Behörden langwierig, 

aufwändig und kostspielig und steht in keinem Verhältnis zum Projektumfang. Die Kantone können ohne 

weiteres sicherstellen, dass die durch Verfassung und Bundesgesetzgebung festgehaltenen öffentlichen 

Interessen und die Einhaltung von Vorgaben, beispielsweise im Bereich Raumplanung und Umweltschutz, 

gewahrt werden. Sie nehmen diese Verantwortung bereits heute im Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. 

Dazu gehören insbesondere auch andere Infrastrukturbereiche wie die Wasserversorgung. In den Projek-

ten gemäss Art. 9c ist daher vorzusehen, dass allein die kantonalen Behörden die Beurteilungen vorneh-

men. 

Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum des Gesetzestextes zu und ist zu 

streichen. Er birgt die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen werden, was 

nicht im Sinn und Geist der Strategie Stromnetze ist.  
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Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit einer Nennspannung von 36 kV oder weniger, die sich nicht in ei-

nem Schutzgebiet nach Bundesrecht befindet, so verzichtet die Genehmigungsbehörde grundsätzlich auf 

die Anhörung der Fachbehörden des Bundes, sofern sie das Vorhaben anhand der kantonalen Stellung-

nahme beurteilen kann. 

5. Anrechenbarkeit von Dienstbarkeiten und Rechten 

(Art. 12 und 13 StromVV) 

Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und 

Rechte. Dass die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anrechenbar sind, hat der Verord-

nungsgeber bereits mit Inkrafttreten der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem Begriff 

Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verordnungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. 

Tatsächlich handelt es sich bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um zeitbezogene Abgeltungen. In 

der Praxis besteht jedoch ein relevanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine Mietzah-

lung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere 

Jahre bzw. Jahrzehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der vermiedene Aufwand, den bei-

spielsweise eine jährliche Entgeltzahlung für eine solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich bringen 

würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungslegungsstandards werden solche Vorauszahlungen 

aktiviert und über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der Zahlungen liegt schliesslich 

nicht im Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgte.  

Mit dem nachfolgenden Antrag soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin bestehen bleibt. 

Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament 

in der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Regelung auf Gesetzesstufe eine Praxisände-

rung herbeigeführt werden soll. 

Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht festhält, welche Rechte unter 

Art. 15 Abs. 2 Bst. c StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies insbesondere keine 

Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  

Antrag    

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

1  Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen nach Art. 15 Absatz 2 Buchstabe c 

StromVG gelten die jährlich entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten 

5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Absatz 3 StromVG die ein-

malig entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

6. Erneuerung von Dienstbarkeiten 

(Art. 9d VPeA) 

Bei fehlenden Dienstbarkeitsverträgen kann sich die vollständige Nutzung bestehender Infrastruktur um 

Jahre verzögern. Wenngleich der VSE eine entsprechende Regelung auf Gesetzesstufe vorgezogen hätte, 

begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass sich Grundeigentümer weigern, eine Dienstbarkeit nach deren 

Auslaufen zu erneuern oder die Rechte für die Durchleitung Daten Dritter zu gewähren. Gemäss geltender 

Rechtsprechung muss in solchen Fällen für bereits genehmigte Leitungen, an welchen keine baulichen Än-

derungen vorgenommen werden müssen und für welche keine gesetzlichen Sanierungspflichten bestehen, 

allein für die Erneuerung der Dienstbarkeiten ein Plangenehmigungsverfahren durchlaufen werden. Dieses 

öffnet Tür und Tor für Begehrlichkeiten, beispielsweise nach räumlicher Verlegung oder Verkabelung. Ent-

sprechende Einsprachen müssen meist in kostentreibenden Gerichtsverfahren geklärt werden. Um dieser 

Verfahrensineffizienz entgegenzuwirken, soll bei zwangsweisen Erneuerungen von Dienstbarkeiten oder 

Entschädigungen wie im neuen Art. 9d VPeA vorgesehen nur das Enteignungsrecht anwendbar sein. Die 

Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens soll nur dann erforderlich sein, wenn vollkommen neue 

Rechte erforderlich sind. 

Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9d Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten 

Gemäss Vorschlag des Bundesrates 

7. Smart Meter Roll-out 

(Art. 8a, 13a und 31e StromVV) 

Der beschleunigte Roll-out von Smart Metern ist weder effizient noch zielführend. Stattdessen ist einem «na-

türlichen» Roll-out der Vorzug zu geben, welcher den Einbau von Smart Metern einzig beim Ersatz oder der 

Neuinstallation von Messsystemen sowie auf Wunsch des Netzanschlussnehmers verbindlich vorschreibt. 

An dieser bereits 2017 in seiner Stellungnahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 vertretenen 

Haltung des VSE hat sich nichts geändert: 

‒ Durch den vorzeitigen Ersatz entstehen Sonderabschreibungen für funktionierende Zähler. Damit ver-

bunden ist ein Ressourcenverschleiss.  

‒ Der heute praktizierte, kontinuierliche Ersatz von Geräten wird durchbrochen. Dadurch entsteht ein Ri-

siko von schwankenden Investitionszyklen, welche sich auf die Netzkosten auswirken können.  
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‒ Lokale Lösungen in Kombination mit Energieberatung und einer Visualisierung des Verbrauchs tragen 

mit weniger technischem Aufwand zu einem effizienten Stromverbrauch bei. Die Nutzung der Vorteile 

intelligenter Messsysteme wird zudem durch das enge Korsett bei der Nutzung der Daten verhindert.  

‒ Die detaillierten Anforderungen an die Geräte verteuern die Messgeräte und deren Verwaltung unnötig. 

Technologische Entwicklungen und Innovation werden dadurch behindert statt gefördert. 

Wird am beschleunigten Roll-out mit detaillierten Vorgaben festgehalten, muss dieser so ausgestaltet sein, 

dass er in der Praxis umsetzbar ist. Wir verweisen dazu auf die Bemerkungen in der beiliegenden Synopse 

zur StromVV. 

Der VSE hat ebenfalls bereits 2017 darauf hingewiesen, dass zertifizierte Systeme, welche die Datensicher-

heitsprüfung gemäss Art. 8b StromVV erfolgreich durchlaufen haben, nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen 

werden. Dieser Vorbehalt hat sich inzwischen erhärtet: Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher durch die 

ElCom gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass die Netzbetreiber bis zum 1. Januar 2019 zertifizierte 

Geräte beschaffen können. Viele Netzbetreiber unterstehen zudem dem öffentlichen Beschaffungswesen, 

welches zeitaufwändige Vorbereitungen notwendig macht. Eine Beschaffungsverfahren kann sinnvoller-

weise erst dann durchgeführt werden, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbieten können. Die Frist für 

den Roll-out kann daher erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, starten.  

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

Anträge s. beilegende Synopse 
 
Art. 31e Einführung intelligenter Messsysteme 

1  Die Netzbetreiber installieren spätestens zwei Jahre, nachdem intelligente Messsysteme zertifiziert 

werden können, bei Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur noch intelligente Messsysteme. Bis zehn 

Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017 müssen 80 Prozent aller Messeinrich-

tungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den Artikeln 8a und 8b entsprechen. Die restli-

chen 20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im Einsatz stehen.  

2  Streichen 
3 Streichen 
4  Die Kosten der Messeinrichtung, die Artikel 8a und 8b nicht entsprechen und vor Ablauf der Frist ge-

mäss Absatz 1, aber nach den Absätzen 1 und 3 eingesetzt werden dürfen, bleiben anrechenbar. Die 

Kostentragung bei Lastgangmessungen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 

2017 eingesetzt wurden, richtet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bisherigen Rechts. 
5  Notwendige Sonderabschreibungen ...  

8. Netznutzungstarife 

(Art. 18 StromVV) 

Die Regelung der Netznutzungstarife in Art. 18 StromVV ist weiterhin nicht gesetzeskonform. Im Rahmen 

der Energiestrategie 2050 hat der Gesetzgeber Art. 14 Abs. 3 StromVG bewusst angepasst. Neu müssen 
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sich die Netztarife einerseits am Bezugsprofil orientieren und andererseits nebst den Zielen einer effizienten  

Elektrizitätsverwendung auch jenen einer effizienten Netzinfrastruktur Rechnung tragen. Statt diese Rege-

lung auf Verordnungsstufe aufzugreifen, stellt Art. 18 StromVV einen Rückschritt dar, indem er die für eine 

effiziente Tarifierung notwendige Tarifierungsfreiheit weiter reduziert. Der Anteil von mindestens 70% für ei-

nen nichtdegressiven Arbeitstarif entspricht in keiner Weise der im StromVG vorgegebenen Zielsetzung und 

ist auf höchstens 50% zu reduzieren. 

Die Netzkapazität wird gemäss den Leistungsbedürfnissen der Netzanschlussnehmer dimensioniert. Eine 

verursachergerechte Kostentragung über die Netznutzungstarife muss daher an der Kapazitätsnachfrage 

und nicht an der durchgeleiteten Energiemenge ansetzen. Durch die wachsende Anzahl an Endverbrauchern 

mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch (z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird 

eine Tarifierung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, um eine effiziente Netznutzung 

und die gemäss StromVG geforderte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen sicherzustellen. 

Auch die Gewährleistung des sicheren Netzbetriebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 

Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Bei den meisten Netzbetreibern ist zudem nur die Anschlussleistung der Gebäude, nicht aber der Endver-

braucher bekannt. Es kann daher auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen Anschlussleis-

tung gebildet werden. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 18 Netznutzungstarife 

2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine Kunden-

gruppe. Bei Endverbrauchern in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einer Anschlussleistung bis 

30 kVA ist nur eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Spannungsebenen unter 1 kV für Endverbraucher in ganzjährig genutz-

ten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu mindestens 50 70 Prozent ein nicht-

degressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

9. Intelligente Steuer- und Regelsysteme  

(Art. 8c StromVV) 

Bei Art. 8c Abs. 4 StromVV hält der VSE an seinem ebenfalls 2017 in seiner Stellungnahme formulierten 

Streichungsantrag fest. Diese Bestimmung hat massive Auswirkungen auf die Sicherheit der kritischen Infra-

struktur «Stromnetz» und stellt einen wesentlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber 

dar. Voraussetzung für einen solchen Eingriff sind eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse, 

und das Verhältnismässigkeitsprinzip. Alle drei Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Im 

Gegenteil: Aus Sicht der Informationssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Systemen ein nicht 

vertretbares Risiko. Abs. 4 führt zu einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur und ist daher un-

verhältnismässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für Operational Techno-

logy in der Stromversorgung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des Bundesamts für wirt-

schaftliche Landesversorgung basiert. Auch aus dem Ausland sind keine ähnlichen Regelungen bekannt.  
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Der VSE unterstreicht zudem, dass die gemäss Art. 8c Abs. 1 erforderliche Wahlmöglichkeit auch wahrge-

nommen werden kann, wenn dem Endverbraucher, Produzenten oder Speicherbetreiber die Möglichkeit ein-

geräumt wird, den Einsatz intelligenter Steuer- und Regelsysteme abzulehnen. Die Einwilligung erfolgt inso-

fern konkludent, als der Endverbraucher, Produzent oder Speicherbetreiber explizit auf sein Wahlrecht hin-

gewiesen wird und nicht ablehnt.  

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regelsysteme für den Netzbetrieb 

4  Er gewährt Dritten den diskriminierungsfreien Zugang zu den intelligenten Steuer- und Regelsystemen, 

deren Kapital- und Betriebskosten an die Netzkosten angerechnet werden, sofern durch den Zugang 

der sichere Netzbetrieb nicht gefährdet wird. 

10. Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Einführung des manuellen Lastabwurfs  

(Art. 5 und 12 StromVV) 

Der VSE hat bereits mehrfach unterstrichen, dass rechtliche Grundlagen für die Einführung des manuellen 

Lastabwurfs in der Schweiz geschaffen werden müssen. Wir verweisen dazu insbesondere auf unsere Stel-

lungnahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 sowie auf unser Schreiben an das Bundesamt 

für Energie vom 1. März 2018. 

Für die technische und organisatorische Umsetzung eines manuellen Lastabwurfs hat der VSE bereits eine 

Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbeitet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpas- 

sung des Rechtsrahmens notwendig. Die nachfolgend vom VSE vorgeschlagene konkrete Umsetzung auf 

Verordnungsstufe umfasst folgende Elemente: 

‒ Erwähnung des manuellen Lastabwurfs 

‒ Befugnis zur Anweisung nachgelagerter Netzbetreiber 

‒ Anrechenbarkeit und Zuweisung der Kosten 

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs  

2  Die nationale Netzgesellschaft vereinbart mit den Netzbetreibern, Erzeugern und den übrigen Beteilig-

ten auf einheitliche Weise die für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu treffenden Mass-

nahmen, insbesondere eine Regelung des automatischen und manuellen Lastabwurfs sowie der Pro-

duktionsanpassung bei Kraftwerken im Fall einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs. 

4  Bei einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs hat die nationale Netzgesellschaft von Gesetzes wegen 

alle Massnahmen zu treffen oder anzuordnen, die für die Gewährleistung der Netzsicherheit notwendig 
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sind (Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). Wird eine Anordnung der nationalen Netzgesellschaft 

nicht befolgt, so kann diese auf Kosten des Adressaten der Anordnung eine Ersatzmassnahme treffen. 

Nachgelagerte Netzbetreiber sind verpflichtet, Anordnungen des vorgelagerten Netzbetreibers hinsicht-

lich des automatischen und manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers im Zusammenhang mit einem automatischen oder manuellen 

Lastabwurf sind anrechenbar. Die ElCom kann davon die Kosten eines ausgeführten Lastabwurfs auf 

Antrag des betroffenen Netzbetreibers einer anderen Netzebene zuweisen. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen oder Gespräche gern 

zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Christian Dürr 

Geschäftsleiter WEW 

 

 

 

Beilagen: 

 

Synopsen pro Verordnung mit Anträgen und Begründungen: 

‒ Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

‒ Leitungsverordnung (LeV) 

‒ Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 

‒ Starkstromverordnung  

‒ Geoinformationsverordnung (GeoIV) 



Strategie Stromnetze 
Verordnungen 

VSE, 20.09.2018  1/43 

 

Stromversorgungsverordnung StromVV 
20.09.2018 

 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen    

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbe-
reich  

1 Diese Verordnung regelt die erste 
Phase der Strommarktöffnung, in wel-
cher die festen Endverbraucher kei-
nen Anspruch auf Netzzugang nach 
Artikel 13 Absatz 1 StromVG haben.  

2 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen untersteht dem 
StromVG, soweit dieses bezweckt, 
die Voraussetzungen für eine sichere 
Elektrizitätsversorgung zu schaffen. 
Anwendbar sind insbesondere Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben a und b, 8, 9 
und 11 StromVG.  

3 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen gilt als Endver-
braucher im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b StromVG und die-
ser Verordnung. Nicht als Endver-
braucher gilt ein Frequenzumrichter 
innerhalb eines 50-Hz-Kraftwerks für 
den Teil der Elektrizität, den das 50-
Hz-Kraftwerk:  
a. erzeugt und zeitgleich in einer ört-

lich-wirtschaftlichen Einheit in das 
16,7-Hz-Netz einspeist;  

b. für den Eigenbedarf und den An-
trieb der Pumpen (Art. 4 Abs. 1 
Bst. b zweiter Satz StromVG) be-
zieht. 
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3bis Die mit dem 50-Hz-Übertragungsnetz 
verbundenen Ein- beziehungsweise 
Ausspeisepunkte des mit der Fre-
quenz 16,7 Hz und auf der Span-
nungsebene 132 kV betriebenen 
Übertragungsnetzes gelten als ein 
einziger Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkt. 

4 Das StromVG und diese Verordnung 
gelten auch für grenzüberschreitende 
Elektrizitätsleitungen des Übertra-
gungsnetzes, die mit Gleichstrom be-
trieben werden, und die erforderlichen 
Nebenanlagen. 

Art. 2 Begriffe  

1 In dieser Verordnung bedeuten:  
a. Fahrplan: in Leistungsmittelwerten 

vereinbarte Zeitreihe über die Lie-
ferung bzw. den Bezug von elektri-
scher Energie in einem bestimmten 
Zeitraum;  

c. Ein- bzw. Ausspeisepunkt: Netz-
punkt, an welchem ein eingehen-
der bzw. ausgehender Energiefluss 
erfasst und gezählt oder registriert 
wird (Messpunkt);  

d. Bilanzmanagement: Gesamtheit 
der technischen, organisatorischen 
und abrechnungstechnischen Mass-
nahmen zur ständigen Aufrechter-
haltung der elektrischen Energie- 
und Leistungsbilanz im Elektrizi-
tätssystem; dazu gehören insbe-
sondere Fahrplanmanagement, 
Messdatenmanagement und Bi-
lanzausgleichsmanagement;  

f. Endverbraucher mit Grundversor-
gung: feste Endverbraucher und 
Endverbraucher, die auf den Netz-
zugang verzichten (Artikel 6 Absatz 
1 StromVG).  

2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-
sondere auch:  
a. Leitungen inklusive Tragwerke;  

Art. 2 Abs. 2 Bst. d und Abs. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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b. Kuppeltransformatoren, Schaltanla-
gen, Mess-, Steuer- und Kommuni-
kationseinrichtungen;  

c. gemeinsam mit anderen Netzebe-
nen genutzte Anlagen, die mehr-
heitlich im Zusammenhang mit 
dem Übertragungsnetz genutzt 
werden oder ohne die das Übertra-
gungsnetz nicht sicher oder nicht 
effizient betrieben werden kann;  

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk, ausgenommen Schaltfelder 
beim Übergang zu einem Kern-
kraftwerk, soweit sie für die Sicher-
heit des Betriebs dieses Kraftwerks 
von Bedeutung sind.  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung 
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen 
Bezug als Endverbraucher, soweit er 
die Elektrizität nicht für den Antrieb 
von Pumpen in Pumpspeicherkraft-
werken verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung hat grosse Auswirkungen auf die Nutzung von 
Speichern. Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungs-
stufe hat keine Grundlage im StromVG und wird zu grossen Un-
sicherheiten führen, da die Legitimität unklar ist. Dies ist auch 
dem Votum von Bundesrätin Leuthard bei der Beratung der Mo-
tion 16.3265 im Nationalrat zu entnehmen (AB 2016 N 1135).  
Die Behandlung von Speichern bei der Netztarifierung ist heute 
subsidiär gelöst (VSE Handbuch Speicher). Gemäss dieser Re-
gelung sind reine Speicher, welche in keiner Kombination mit ei-
ner Anlage von Endverbrauchern stehen, von den Netzkosten 
befreit.   

2. Kapitel: Versorgungssicherheit    

Art. 3 Netzanschluss  

1 Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien 
für die Zuordnung von Endverbrau-
chern, Elektrizitätserzeugern und 
Netzbetreibern zu einer bestimmten 
Netzebene sowie für die minimale 
Qualität der Elektrizitätslieferung pro 
Netzebene fest.  

2 Sie legen entsprechende Richtlinien für 
die Abgeltung beim Wechsel von An-
schlüssen fest.  
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2bis Muss ein Netzbetreiber Anschlüsse 
aufgrund von Eigenverbrauch oder ei-
nes Zusammenschlusses zum Eigen-
verbrauch wechseln, so werden die 
ihm verbleibenden Kapitalkosten der 
nicht mehr oder nur noch teilweise ge-
nutzten Anlagen von den Eigenver-
brauchern beziehungsweise von den 
Grundeigentümern des Zusammen-
schlusses anteilsmässig abgegolten. 

3 Über Streitfälle betreffend die Zuord-
nung von Endverbrauchern, Elektrizi-
tätserzeugern und Netzbetreibern so-
wie die Abgeltung beim Wechsel von 
Anschlüssen entscheidet die Elektrizi-
tätskommission (ElCom). 

Art. 4 Elektrizitätstarife und Kosten-
trägerrechnung für Energielieferung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 Energielieferung an Endver-
braucher mit Grundversorgung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein: 

 
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten einrech-
nen. Dieser Betrag darf nicht über 
den Gestehungskosten einer effi-
zienten Produktion liegen.  

b. Er zieht allfällige Unterstützungen 
vom Betrag nach Buchstabe a ab. 
Stammt die Elektrizität nicht aus sei-
nen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a.  

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, darf er die Kosten wie 
folgt anrechnen rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein:  
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten anrech-
nen einrechnen. Dieser Betrag darf 
nicht über den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion liegen.  

 
 
 
 
 

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Im Gesetz handelt es sich um eine Option («darf») für 
den Verteilnetzbetreiber. Auf Verordnungsstufe ist beizubehal-
ten, dass es eine Option ist.  
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Der Begriff «anrechnen» ist etabliert und er-
möglicht die nachträgliche Verrechnung über Deckungsdifferen-
zen, was beim Begriff einrechnen unsicher ist. Im erläuternden 
Bericht sollte zudem erwähnt werden, dass Über- und Unterde-
ckungen in den Folgeperioden weitergeben werden sollen.  
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3 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 

der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
beliefert, verwendet er für die Strom-
kennzeichnung die für diese Elektrizi-
tät ausgestellten Herkunftsnachweise.  

4 Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden dürfen 
die Kosten von Elektrizität aus Erzeu-
gungsanlagen, die im Einspeisevergü-
tungssystem sind, von einer Mehrkos-
tenfinanzierung oder von vergleichba-
ren kantonalen oder kommunalen Un-
terstützungen profitieren. 

c. Stammt die Elektrizität aus Anla-
gen, für die er gemäss Art. 15 EnG 
eine Abnahme- und Vergütungs-
pflicht hat, darf er davon abwei-
chend die bezahlte Vergütung für 
Energie und Herkunftsnachweise 
anrechnen, soweit diese insgesamt 
80 Prozent der massgeblichen Ver-
gütungssätze für Neuanlagen ge-
mäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV 
nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus ei-
genen Erzeugungsanlagen, so gel-
ten administrative Aufwände im Zu-
sammenhang mit der Elektrizitäts-
abnahme und -vergütung für diese 
Anlagen als anrechenbare Geste-
hungskosten des Netzbetreibers. 

Zu Abs. 2 Bst. a und c: Ein zunehmender Teil der im Inland er-
zeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanla-
gen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterlie-
gen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilien-
häusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei sol-
chen Anlagen nicht praktikabel. Für Kleinanlagen müssten nicht 
nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der An-
lage bekannt und belegt werden, sondern unter anderem auch 
Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-
steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund 
des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt und 
schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh her-
geleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme.  
Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der 
Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. Anlagen im Einspeise-
vergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, 
sondern mit Gestehungskosten von Referenzanlagen. Zur Be-
gründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 
Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» 
vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosteneinsparungen (S. 5): 
«Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Geste-
hungskosten jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die 
Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer aus-fallen. An-
dererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanla-
gen tiefere oder höhere Gestehungskosten als die Referenzan-
lage aufweisen können.» 
Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die ge-
mäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungspflicht besteht, 
im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte 
Vergütung in der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich 
ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweis zu-
sammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abneh-
men muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Strom-
kennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundver-
sorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen 
und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer noch an den Ge-
stehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 
StromVV) orientiert, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese soll 
sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem 
orientieren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergü-
tungssätzen gemäss den Anhängen der Energieförderungsver-
ordnung (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen 
abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird gemäss Vorschlag 
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von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vor-
genommen. Dieser Wert ergibt sich durch den Umstand, dass 
Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe 
von maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und 
die Investitionskosten rund 60 bis 70% der Gestehungskosten 
ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom 
Mai 2016 «Überprüfung der Gestehungskosten und der Vergü-
tungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 
davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 
15 bis 25% der Anlagenkosten decken (S. 14).  
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Für die Abnahme und Vergütung von im Inland 
erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 
Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwän-
den an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur Rückliefervergütung 
vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produ-
zenten angelastet werden. Stattdessen sollen sie als Verwal-
tungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert wer-
den. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität 
aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbetreiber gehören, 
für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen 
diese Kosten aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine 
Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachge-
recht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kos-
tenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. Einrech-
nung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die 
Kosten als Teil der anrechenbaren Gestehungskosten des Netz-
betreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen 
Art. 4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorge-
hen geschaffen. 

 Art. 4a Abzug von Unterstützungen 
bei der Einrechnung von Beschaf-
fungskosten in den Tarifanteil für die 
Energielieferung  

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens einrechenbaren Kosten 
wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen:  

Art. 4a 
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens anrechenbaren einre-
chenbaren Kosten wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen: 

Art. 4a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 1: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», siehe Be-
merkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 
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1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag ab-
gezogen.  

 
2. In den übrigen Fällen wird ein 

Abzug vorgenommen, sobald 
das Projekt in die Warteliste auf-
genommen wird; die Höhe des 
Abzugs bestimmt sich nach den 
Artikeln 7 und 38 der Energieför-
derungsverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnFV).  

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag abgezogen.  
 

2. In den übrigen Fällen wird ab 
Zusicherung dem Grundsatz 
nach ein Abzug in der Höhe des 
verfügten Höchstbetrags (Art. 54 
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV) 
vorgenommen.  

2 Wird eine Einmalvergütung oder ein In-
vestitionsbeitrag später abweichend 
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be-
trag festgesetzt, so kann der Abzug 
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser 
Festsetzung entsprechend angepasst 
werden.  

3 Weitere vergleichbare Unterstützun-
gen, einschliesslich kantonale oder 
kommunale Unterstützungen, werden 
sinngemäss berücksichtigt 

1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Her-
stellwerten abgezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellkosten abgezogen. 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 sowie Bst. b Ziff. 1: Die Kosten von Erzeu-
gungsanlagen teilen sich auf in Betriebskosten und Kapitalkos-
ten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, dass die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und 
der Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Ein-
malvergütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Net-
tobetrag der Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend 
sind die Einmalvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch erge-
ben sich entsprechend tiefere Abschreibungs- und Zinskosten. 

 Art. 4b Mitteilung von Änderungen der 
Elektrizitätstarife  

1 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
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muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG  

1 Auf Verlangen der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei 
der Lieferung von Elektrizität nach Ar-
tikel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl für 
eigene als auch für andere Erzeu-
gungsanlagen je Anlage höchstens 
die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 
in den Tarifanteil für die Energieliefe-
rung eingerechnet worden sind. Ge-
lingt der Nachweis nicht, so dürfen die 
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden.  

 
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
je Erzeugungstechnologie die Liefer-
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug 
auf Grosswasserkraftanlagen mit ei-
ner Leistung von mehr als 10 MW 
meldet er diese Angaben für jede Er-
zeugungsanlage einzeln. 

Art. 4c 
 
 
 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der Verteilnetzbetrei-
ber nach, dass bei der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG sowohl für eigene Erzeu-
gungsanlagen je Anlage und als auch 
für andere Erzeugungsanlagen je Er-
zeugungstechnologie Anlage höchs-
tens die Kosten gemäss Artikel 4 Ab-
satz 2 in den Tarifanteil für die Ener-
gielieferung angerechnet eingerech-
net worden sind. Gelingt der Nach-
weis nicht, so sind dürfen die anre-
chenbaren Kosten nicht nach Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG zu kürzen einge-
rechnet werden. 

2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
bis Ende August je Erzeugungstech-
nologie die Liefermenge und den 
durchschnittlich in die anrechenbaren 
Kosten Tarife eingerechneten Preis. 
In Bezug … 

Art. 4c 
 
 
 

Zu Abs. 1: Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus 
(S. 10), dass der Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom 
zu erbringen ist. Die Erbringung in anderem Zusammenhang o-
der zu anderem Zweck wäre unverhältnismässig. Die Verord-
nung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
 
Zu Abs. 1: Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Ab-
grenzung siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. c. 
Zu Abs. 1: Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur 
teilweise erbracht werden kann, sind dennoch Kosten angefal-
len. Ein Verzicht auf die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb 
unverhältnismässig. Vielmehr sind die Kosten entsprechend zu 
kürzen. Beispiel: Der Nachweis der verwendeten Höhe des kal-
kulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind Zins-
kosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerech-
ten kalkulatorischen Zinssatz. 
 
Zu Abs. 2: Die Meldung der Liefermengen und durchschnittli-
chen anrechenbaren Kosten sollten aus Effizienzgründen zu-
sammen mit der Kostendeklaration Ende August erfolgen. 
 
Zu Abs. 1 und 2: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», 
siehe Bemerkung zu Artikel 4 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, 
leistungsfähigen und effizienten Netz-
betriebs  

 Art. 5  
 
 

Art. 5 
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1 Die nationale Netzgesellschaft, die 
Netzbetreiber, die Erzeuger und die 
übrigen Beteiligten treffen vorberei-
tende Massnahmen zur Gewährleis-
tung des sicheren Netzbetriebs. Nebst 
verbindlichen Vorgaben berücksichti-
gen sie dabei:  
a. Regelwerke, Normen und Empfeh-

lungen von anerkannten Fachorga-
nisationen, insbesondere der «Eu-
ropean Network of Transmission 
System Operators for Electricity 
(ENTSO-E)»;  

b. Empfehlungen des Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsinspekto-
rates. 

2 Die nationale Netzgesellschaft verein-
bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen Lastabwurfs sowie der 
Produktionsanpassung bei Kraftwer-
ken im Fall einer Gefährdung des 
stabilen Netzbetriebs.  

3 Weigert sich ein Netzbetreiber, ein Er-
zeuger oder einer der übrigen Betei-
ligten, eine Vereinbarung nach Absatz 
2 abzuschliessen, so verfügt die El-
Com den Vertragsabschluss.  

4 Bei einer Gefährdung des stabilen 
Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die nationale Netzgesellschaft verein-

bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen und manuellen Lastab-
wurfs sowie der Produktionsanpas-
sung bei Kraftwerken im Fall einer 
Gefährdung des stabilen Netzbe-
triebs.  

 
 
 
 
4 Bei einer Gefährdung des stabilen 

Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen. Nachgelagerte Netz-
betreiber sind verpflichtet, Anordnun-
gen des vorgelagerten Netzbetreibers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Nachgang zum Winter 2016/2017 hat die ElCom entschieden, 
dass in der Regelzone Schweiz rasch die Voraussetzungen für 
manuelle Lastabwürfe geschaffen werden müssen. Der VSE hat 
dazu eine Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbei-
tet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpassung der 
Stromversorgungsverordnung notwendig.  
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5 Pflichten aus Vereinbarungen nach 

den Absätzen 2 und 3 und die Über-
bindung von Kosten nach Absatz 4 
werden auf dem Zivilweg durchge-
setzt.  

6 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
kann technische und administrative 
Mindestanforderungen an ein siche-
res, leistungsfähiges und effizientes 
Netz festlegen und internationale 
technische und administrative Bestim-
mungen und Normen sowie Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen für verbindlich erklären. 

hinsichtlich des automatischen und 
manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 Art. 5a Szenariorahmen  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung unter Einbe-
zug der Netzbetreiber zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müs-
sen gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des  
 
Szenariorahmens frühzeitig und umfassend einbezogen werden. 
Ein mögliches Instrument wäre die AG Regionale Koordination, 
in welcher die Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten 
sind.  

 Art. 5b Grundsätze für die Netzpla-
nung  

1 Die Grundsätze für die Netzplanung 
beschreiben insbesondere die für die 
Bemessung der Stromnetze relevan-
ten betrieblichen Netznutzungsfälle, 
die anzuwendende Methodik und die 
netztechnischen Beurteilungskriterien.  

2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen ihre Grundsätze für die 
Netzplanung veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
2 Netzbetreiber, die Leitungen Anlagen 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV betreiben, müssen die ElCom 
über ihre Grundsätze für die Netzpla-
nung informieren veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
Netzbetreiber mit Unterwerken haben Anlagen der Netzebene 3 
in Unterwerken, aber keine Leitungen. Es muss klar sein, dass 
diese Grundsätze nur von Netzbetreibern abgegeben werden 
müssen, die auch Netze (und nicht nur einzelne Anlagen) der 
Netzebene 3 besitzen. 
 
Wenn die Planungsgrundsätze und Mehrjahrespläne veröffent-
licht werden müssen, dann ist es erforderlich, diese für ein fach-
fremdes Publikum aufzubereiten Dies führt zu grossen Aufwän-
den und sehr ausführlichen Dokumenten. Sinnvoller wäre es, die 
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Planungsgrundsätze und die Mehrjahrespläne gegenüber der  
ElCom als Fachbehörde offenzulegen.  

 

Art. 6 Mehrjahrespläne und Orientie-
rung der ElCom  

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Spannung von 36 kV und weni-
ger von folgenden Pflichten befreit:  

a. Pflicht zur Erstellung von Mehrjahres-
plänen nach Artikel 8 Absatz 2 
StromVG;  

b. Orientierungspflicht gegenüber der El-
Com nach Artikel 8 Absatz 3 
StromVG.  

2 Alle Netzbetreiber haben der ElCom 
jährlich die international üblichen 
Kennzahlen zur Versorgungsqualität 
einzureichen, wie die durchschnittli-
che Unterbrechungsdauer («Custo-
mer Average Interruption Duration In-
dex», CAIDI), die durchschnittliche 
Nichtverfügbarkeit des Systems 
(«System Average Interruption Dura-
tion Index», SAIDI) und die durch-
schnittliche Unterbrechungshäufigkeit 
(«System Average Interruption Fre-
quency Index», SAIFI). 

Art. 6 Sachüberschrift und Abs. 1  

Orientierung der ElCom  
 

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Nennspannung von 36 kV und 
weniger von der Orientierungspflicht 
gegenüber der ElCom nach Artikel 8 
Absatz 3 StromVG befreit. 

  

 Art. 6a Mehrjahrespläne  

1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehr-
jahresplänen jedes ihrer Netzprojekte 
aus und legen Folgendes dar:  
 
 
 
 
a. die Projektbezeichnung;  
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt;  
 
 

Art. 6a 

1 Die nationale Netzgesellschaft weist in 
ihrem Mehrjahresplan Netzbetreiber 
weisen in den Mehrjahresplänen je-
des ihrer Netzprojekte mit einem Pro-
jektumfang von über 1 000 000 Fran-
ken aus und legt legen Folgendes 
dar:  

 
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Netzopti-
mierung, eine Netzverstärkung  
oder einen Netzausbau Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt; 

Art. 6a 

Zu Abs. 1: Die Delegationsnorm aus 9d StromVG regelt nur den 
vorzulegenden Mehrjahresplan und ist somit nicht auf die Mehr-
jahrespläne der Verteilnetzbetreiber anwendbar. Der Inhalt die-
ser Mehrjahrespläne wird schon subsidiär geregelt.  
 
Zu Abs. 1: Die Meldung kleinster Projekte und Anpassungen 
führt zu hohen administrativen Aufwänden ohne entsprechenden 
Mehrwert.  
 
Zu Abs. 1: Mit dem bestehenden Wortlaut «jedes ihrer Netzpro-
jekte» müssten sämtliche Projekte – inkl. Unterhalts- und Sanie-
rungsarbeiten, Verschieben einzelner Masten... in die Mehrjah-
resplanung nach Art. 9d StromVG aufgenommen werden. Die El-
Com hätte damit den grundsätzlichen Bedarf aller Projekte zu 
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c. den jeweiligen Stand der Planung, 
Bewilligung oder Realisierung;  

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung;  

e. die geschätzten Projektkosten;  
f. den Bedarf am Projekt mittels Nach-

weis der wirtschaftlichen und tech-
nischen Wirksamkeit des Projekts.  

2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 
hoher Spannung sind von den Netz-
betreibern innerhalb von neun Mona-
ten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes-
rat zu erstellen. 

 
 

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung; 

 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von acht-
zehn neun Monaten nach Genehmi-
gung des letzten Szenariorahmens 
durch den Bundesrat zu erstellen. 

bestätigen (Art. 22 Abs. 2bis StromVG). Dies erscheint nicht sach-
gerecht und kaum umsetzbar.  
 
Zu Abs. 1 Bst. b: Sinnvoll ist, auf das NOVA-Prinzip abzustellen. 
Dieses ist zudem analog Art. 9b Abs. 2 StromVG zu formulieren 
(«Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau»). 
 
Zu Abs. 1 Bst. d: Beim Strategischen Netz 2025 führte Swissgrid 
keine Priorisierung der darin enthaltenen Projekte durch. Damit 
ein Projekt in das Strategische Netz aufgenommen wurde, 
musste es sich in allen betrachteten Szenarien als erforderlich 
(und damit prioritär) erweisen. 
 
Zu Abs. 2: Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b 
Abs. 2. 
 
Zu Abs. 2: Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergrei-
fende Netze und müssen die Vorgaben verschiedener Kantone 
koordinieren. Dafür und auch für andere aufwändige Abklärun-
gen sind neun Monate deutlich zu kurz. In neun Monaten ist 
keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend auf dem Szenario-
rahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine künstliche 
Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten unnötig 
erhöht. 18 Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den Szena- 
riorahmen immer noch kurz. 

 Art. 6b Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone  

In der Leistungsvereinbarung nach Arti-
kel 9e Absatz 2 StromVG kann nur für 
Öffentlichkeitsarbeit, die der Kanton über 
seinen eigenen Grundauftrag hinaus 
leistet, und für Öffentlichkeitsarbeit, die 
er in Erfüllung eines Auftrags des Bun-
des leistet, eine Entschädigung zuguns-
ten des Kantons festgelegt werden. 

  

3. Kapitel: Netznutzung  

1. Abschnitt: Jahres- und Kostenrech-
nung, Messwesen und Information 

   

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung  

1 Die Betreiber und Eigentümer von Ver-
teil- und Übertragungsnetzen können 

Art. 7 Abs. 3 Bst. n und o  
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ihr Geschäftsjahr frei bestimmen. Als 
Geschäftsjahr kann insbesondere das 
Kalenderjahr oder das hydrologische 
Jahr festgesetzt werden.  

2 Die Netzbetreiber und Netzeigentümer 
erarbeiten eine einheitliche Methode 
für die Erstellung der Kostenrechnung 
und erlassen dazu transparente Richt-
linien.  

3 In der Kostenrechnung müssen alle für 
die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
a. kalkulatorische Kapitalkosten der 

Netze;  
b. Anlagen, die auf Basis der Wieder-

beschaffungspreise bewertet wer-
den (nach Artikel 13 Absatz 4);  

c. Betriebskosten der Netze;  
d. Kosten der Netze höherer Netzebe-

nen;  
e. Kosten der Systemdienstleistun-

gen;  
f. Kosten für das Mess- und Informati-

onswesen;  
fbis. Kosten für intelligente Messsys-

teme;  
g. Verwaltungskosten;  
h. Kosten für notwendige Netzverstär-

kungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 des 
Energiegesetzes vom 30. Septem-
ber 2016 (EnG);  

i. Kosten für Netzanschlüsse und 
Netzkostenbeiträge;  

j. weitere individuell in Rechnung ge-
stellte Kosten;  

k. Abgaben und Leistungen an Ge-
meinwesen;  

l. direkte Steuern; und  
m. Kosten für intelligente Steuer- und 

Regelsysteme einschliesslich der 
Vergütungen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 In der Kostenrechnung müssen alle für 

die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
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4 Jeder Netzbetreiber und Netzeigentü-
mer muss die Regeln ausweisen, 
nach welchen Investitionen aktiviert 
werden.  

5 Er muss dem Netz Einzelkosten direkt 
und Gemeinkosten über verursacher-
gerechte Schlüssel zuordnen. Die zu 
Grunde gelegten Schlüssel müssen 
sachgerecht, nachvollziehbar und 
schriftlich festgehalten sein sowie 
dem Grundsatz der Stetigkeit entspre-
chen.  

6 Die Netzeigentümer liefern dem Netz-
betreiber die für die Erstellung der 
Kostenrechnung notwendigen Anga-
ben.  

7 Die Netzbetreiber legen die Kosten-
rechnung der ElCom bis spätestens 
zum 31. August vor. 

n. Kosten für innovative Massnah-
men; und  

o. Kosten für die Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion. 

Art. 8 Messwesen und Informations-
prozesse  

1 Die Netzbetreiber sind für das Mess-
wesen und die Informationsprozesse 
verantwortlich.  

2 Sie legen dazu transparente und diskri-
minierungsfreie Richtlinien fest, insbe-
sondere zu den Pflichten der Beteilig-
ten, zum zeitlichen Ablauf und zur 
Form der zu übermittelnden Daten. 
Die Richtlinien müssen vorsehen, 
dass Dienstleistungen im Rahmen 
des Mess- und Informationswesens 
mit Zustimmung des Netzbetreibers 
auch von Dritten erbracht werden 
können.  

3 Die Netzbetreiber stellen den Beteilig-
ten fristgerecht, einheitlich und diskri-
minierungsfrei die Messdaten und In-
formationen zur Verfügung, die not-
wendig sind für:  
a. den Netzbetrieb;  
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b. das Bilanzmanagement;  
c. die Energielieferung;  
d. die Anlastung der Kosten;  
e. die Berechnung der Netznutzungs-

entgelte;  
f. die Abrechnungsprozesse im Zu-

sammenhang mit dem EnG und 
der Energieverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnV);  

g. die Direktvermarktung; und  
h. den Einsatz von intelligenten 

Steuer- und Regelsystemen. 
3bis Sie dürfen den Bezügern die Leistun-

gen nach Absatz 3 nicht zusätzlich 
zum Netznutzungsentgelt in Rech-
nung stellen. Werden Leistungen 
nach Absatz 3 von Dritten erbracht, 
so müssen sie diese angemessen 
entschädigen. 

4 Die Netzbetreiber liefern den Verant-
wortlichen von Bilanzgruppen sowie 
anderen Beteiligten im Einverständnis 
mit den betroffenen Endverbrauchern 
oder Erzeugern auf Begehren und ge-
gen eine kostendeckende Abgeltung 
zusätzliche Daten und Informationen. 
Es müssen alle in den letzten fünf 
Jahren erhobenen Daten geliefert 
werden. 

Art. 8a Intelligente Messsysteme  
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern und den Erzeugern intelli-
gente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Ele-
menten:  
 
a. einem elektronischen Elektrizitäts-

zähler beim Endverbraucher oder 
Erzeuger, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 
2 Bst. c  

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzuset-
zen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
 
a. einem beim Endverbraucher, Erzeu-

ger oder Speicher installierten elek-
tronischen Elektrizitätszähler, der: 

 
 

Art. 8a 
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, sowie bei direkt am Netz ange-
schlossenen Erzeugern und Spei-
chern bis 1 kV intelligente Messsys-
teme einzusetzen. Diese bestehen 
aus folgenden Elementen: 
a. … 

 
 
 
 

Art. 8a 
 
 

Zu Abs. 1: Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare 
Schnittstellen zu schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine 
Messungen hinter der Übergabemessung installieren müssen. 
Beispielsweise sollen PV-Anlagen oder Speicher hinter dem 
Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise 
PV-Anlagen) gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch 
bei jedem Erzeuger (also auch bei einem 500 MW-Speicherkraft-
werk) ein Smart-Meter eingesetzt werden. 
Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge kön-
nen aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsyste-
men ausgerüstet werden. 
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2. Lastgänge mit einer Periode von 
fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wo-
von eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem Da-
tenbearbeitungssystem reser-
viert ist und eine andere für den 
Endverbraucher oder den Er-
zeuger, die ihm mindestens er-
möglicht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung sowie die Last-
gänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

 
 
 
 
4. Unterbrüche der Stromversor-

gung erfasst und protokolliert;  
b. einem digitalen Kommunikations-

system, das die automatisierte Da-
tenübermittlung zwischen dem 
Elektrizitätszähler und dem Daten-
bearbeitungssystem gewährleistet; 
und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, 
mit dem die Daten abgerufen wer-
den.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschie-

dene Typen von Elektrizitätszäh-
lern identifiziert und verwaltet wer-
den;  

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-
stabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften 
hat, aktualisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeu-
gern ihre Messdaten, namentlich 
Lastgangwerte, verständlich darge-
stellt werden;  

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirekti-
onale Kommunikation mit ei-
nem Datenbearbeitungssys-
tem und eine andere für den 
Betroffenen, die ihm mindes-
tens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung 
sowie die Lastgänge nach Zif-
fer 2 abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-

ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Betroffenen, na-
mentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt wer-
den; 

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirek-
tionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungs-
system und eine andere für 
den Netznutzer Betroffenen, 
die ihm mindestens ermög-
licht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung über die 
Kundenschnittstelle sowie 
die Lastgänge über das Er-
fassungssystem der Verteil-
netzbetreiber oder die Inter-
netplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Netznutzers Be-
troffenen, namentlich die Lastgang-
werte, für diesen verständlich dar-
gestellt werden; 

Die Produzenten und Endverbraucher auf höheren Netzebenen 
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausge-
rüstet und benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetrei-
bers. 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, 
der unklar und nicht definiert ist. Der Begriff «Netznutzer» wird in 
den Branchendokumenten bereits verwendet und beinhaltet alle 
am Netz angeschlossenen Verteilnetznetzbetreiber, Endverbrau-
cher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge 
der letzten Tage, als auch die Echtzeitdaten über die gleiche 
Schnittstelle abgerufen werden müssen, ist dies heute nicht 
machbar und technisch sehr aufwändig. Um die Kosten nicht un-
nötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige Datenausgabe zu 
verzichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 3. 
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d. andere digitale Messmittel sowie in-
telligente Steuer- und Regelsys-
teme des Netzbetreibers eingebun-
den werden können; und  

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszäh-
ler erkannt, protokolliert und gemel-
det werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. Die 
ElCom kann zudem befristete und un-
befristete Ausnahmen von der Pflicht 
zum Einsatz eines intelligenten Mess-
systems oder eines Elements davon 
gewähren, wenn ein solcher Einsatz 
in Bezug auf den Aufwand unverhält-
nismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen 
der Messmittelverordnung vom 15. 
Februar 2006 und den entsprechen-
den Ausführungsvorschriften des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeide-
partements, sofern sie in deren Gel-
tungsbereich fallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-

desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. 

3bis Die ElCom kann für einzelne Zähler 
oder Gruppen von Installationen zu-
dem befristete und unbefristete Aus-
nahmen ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3/3bis: Die ElCom sollte auch die Kompetenz bekommen, 
für Gruppen von Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 
2 kVA) Ausnahmen zu gewähren, wenn die Installation von intel-
ligenten Messsystemen bei diesen zu unverhältnismässigen Kos-
ten führen würde.  

Art. 8b Datensicherheitsprüfung  

1 Es dürfen nur intelligente Messsys-
teme eingesetzt werden, deren Ele-
mente erfolgreich auf die Gewährleis-
tung der Datensicherheit hin geprüft 
wurden.  

2 Die Netzbetreiber und die Hersteller er-
lassen für diese Prüfung auf der Basis 
einer Schutzbedarfsanalyse des BFE 
Richtlinien, die die zu prüfenden Ele-
mente, die Anforderungen an diese 
und die Art und Weise der Prüfung 
festlegen.  

3 Die Prüfung wird vom Eidgenössischen 
Institut für Metrologie durchgeführt. Es 
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kann Dritte mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe oder Teilen davon betrauen. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regel-
systeme für den Netzbetrieb  

1 Wenn ein Endverbraucher oder ein Er-
zeuger zustimmt, dass bei ihm ein in-
telligentes Steuer- und Regelsystem 
für den sicheren, leistungsfähigen und 
effizienten Netzbetrieb zum Einsatz 
gelangt, vereinbart er mit dem Netz-
betreiber insbesondere:  
 
a. die Installation des Systems;  
b. wie das System eingesetzt wird;  
c. wie der Einsatz des Systems vergü-

tet wird.  
2 Die Vergütung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien 
beruhen und darf nicht diskriminie-
rend sein.  

3 Der Netzbetreiber macht die für einen 
Vertragsabschluss über Steuerung 
und Regelung relevanten Informatio-
nen, insbesondere die Vergütungsan-
sätze, öffentlich zugänglich.  

4 Er gewährt Dritten den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den intelligen-
ten Steuer- und Regelsystemen, de-
ren Kapital- und Betriebskosten an die 
Netzkosten angerechnet werden, so-
fern durch den Zugang der sichere 
Netzbetrieb nicht gefährdet wird.  

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 
unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber beim Endverbrau-
cher oder beim Erzeuger auch ohne 
dessen Zustimmung ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem installieren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Endverbrauchers oder des 
Erzeugers einsetzen. Ein solcher Ein-
satz hat Vorrang vor Steuerungen 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 5 
und 6  

1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeu-
ger oder ein Speicherbetreiber zu-
stimmt, dass bei ihm ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem für den si-
cheren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb zum Einsatz gelangt, 
vereinbart er mit dem Netzbetreiber 
insbesondere: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 

unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen ein intelligen-
tes Steuer- und Regelsystem installie-
ren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen einsetzen. Ein 
solcher Einsatz hat Vorrang vor Steu-

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Streichen 

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese wesentliche Bestimmung mit massiven Auswirkungen auf 
Cyber Security hat der VSE schon im Rahmen seiner Stellung-
nahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 abge-
lehnt. Im StromVG gibt es keine Grundlage für diesen wesentli-
chen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber und 
die Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Aus Sicht der Informati-
onssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Syste-
men ein nicht vertretbares Risiko. Abs. 4 ist daher unverhältnis-
mässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung 
«Grundschutz für Operational Technology in der Stromversor-
gung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des 
BWL basiert. Aus diesen Gründen sind auch keine ähnlichen Re-
gelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos 
zu streichen. 
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durch Dritte. Der Netzbetreiber infor-
miert die betroffenen Endverbraucher 
und Erzeuger mindestens jährlich so-
wie auf Anfrage über die nach diesem 
Absatz getätigten Einsätze. 

erungen durch Dritte. Der Netzbetrei-
ber informiert die Betroffenen mindes-
tens jährlich sowie auf Anfrage über 
die nach diesem Absatz getätigten 
Einsätze. 

Art. 8d Umgang mit Daten aus intelli-
genten Mess-, Steuer- und Regelsys-
temen  

1 Netzbetreiber dürfen die Daten aus 
dem Einsatz von Mess-, Steuer- und 
Regelsystemen ohne Einwilligung der 
betroffenen Person zu folgenden 
Zwecken bearbeiten:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter 
Form, einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Messung, Steuerung 
und Regelung, für den Einsatz von 
Tarifsystemen sowie für den siche-
ren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb, die Netzbilanzie-
rung und die Netzplanung;  

b. Persönlichkeitsprofile und Perso-
nendaten in nicht pseudonymisier-
ter Form einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Abrechnung der Ener-
gielieferung, des Netznutzungsent-
gelts und der Vergütung für den 
Einsatz von Steuer- und Regelsys-
temen.  

2 Sie dürfen die Daten aus dem Einsatz 
von Messsystemen ohne Einwilligung 
der betroffenen Person folgenden 
Personen weitergeben:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter o-
der geeignet aggregierter Form: 
den Beteiligten nach Artikel 8 Ab-
satz 3;  

 Art. 8d 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8d 
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b. die Informationen zur Entschlüsse-
lung der Pseudonyme: den Ener-
gielieferanten des betreffenden 
Endverbrauchers.  

3 Die Personendaten und Persönlich-
keitsprofile werden nach zwölf Mona-
ten vernichtet, sofern sie nicht abrech-
nungsrelevant oder anonymisiert sind. 
  

4 Der Netzbetreiber ruft die Daten von 
intelligenten Messsystemen maximal 
einmal täglich ab, sofern der Netzbe-
trieb nicht eine häufigere Abrufung er-
fordert.  

5 Er gewährleistet die Datensicherheit 
von Mess-, Steuer- und Regelsyste-
men. Er beachtet dabei insbesondere 
die Artikel 8–10 der Verordnung vom 
14. Juni 1993 zum Bundesgesetz 
über den Datenschutz sowie allfällige 
internationale Normen und Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen. 

 
3 Die Personendaten und Persönlich-

keitsprofile werden nach fünf Jahren 
zwölf Monaten vernichtet, sofern sie 
nicht abrechnungsrelevant oder ano-
nymisiert sind. 

 
Verschiedene Aufgaben des Netzbetreibers erfordern, die Daten 
länger aufbewahren zu können. So kann ein Vergleich des Ener-
gieverbrauchs für einen interessierten Endverbraucher nur dann 
angeboten werden, wenn diese Daten auch gespeichert werden 
dürfen. Um die Netzplanung noch effizienter zu gestalten, müss-
ten die Ein- und Ausspeisungen pro Anschlusspunkt auch länger 
als 12 Monate gespeichert werden können.  

Art. 9 Rechnungsstellung  

Auf Verlangen des Endverbrauchers 
stellt der Netzbetreiber die Rechnung für 
die Netznutzung dem Energielieferanten 
zu. Schuldner des Netznutzungsentgel-
tes bleibt der Endverbraucher. 

   

Art. 10 Veröffentlichung der Informati-
onen  

Die Netzbetreiber veröffentlichen die In-
formationen nach Artikel 12 Absatz 1 
StromVG und die gesamten Abgaben 
und Leistungen an Gemeinwesen bis 
spätestens am 31. August, unter ande-
rem über eine einzige frei zugängliche 
Adresse im Internet. 

   

2. Abschnitt: Netzzugang und Netz-
nutzungsentgelt 
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Art. 11 Netzzugang der Endverbrau-
cher  

1 Massgebend für den Anspruch auf 
Netzzugang von Endverbrauchern ist 
der innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der letzten Ablesung ausgewie-
sene Jahresverbrauch. Als Jahresver-
brauch gilt die Summe der vom End-
verbraucher pro Verbrauchsstätte und 
Jahr bezogenen elektrischen Energie 
und der selbst erzeugten elektrischen 
Energie. Eine Verbrauchsstätte ist 
eine Betriebsstätte eines Endverbrau-
chers, die eine wirtschaftliche und ört-
liche Einheit bildet und einen tatsäch-
lichen eigenen Jahresverbrauch auf-
weist, unabhängig davon, ob sie über 
einen oder mehrere Ein- bzw. Aus-
speisepunkte verfügt.  

2 Endverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von mindestens 100 MWh, die 
nicht bereits Elektrizität gestützt auf 
einen schriftlichen, individuell ausge-
handelten Liefervertrag beziehen, 
können dem Betreiber des Verteilnet-
zes in ihrem Netzgebiet jeweils bis 
zum 31. Oktober mitteilen, dass sie 
von ihrem Anspruch auf Netzzugang 
ab 1. Januar des folgenden Jahres 
Gebrauch machen. Damit entfällt die 
Lieferpflicht des Betreibers des Ver-
teilnetzes nach Artikel 6 StromVG 
endgültig.  

3 Ein Endverbraucher mit einem ge-
schätzten Jahresverbrauch von min-
destens 100 MWh, der neu an das 
Verteilnetz angeschlossen wird, teilt 
dem Netzbetreiber 2 Monate vor Inbe-
triebnahme seines Anschlusses mit, 
ob er von seinem Anspruch auf Netz-
zugang Gebrauch macht.  

4 Anspruch auf Netzzugang haben auch 
Endverbraucher, die an Elektrizitäts-
leitungen mit kleiner räumlicher Aus-
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dehnung zur Feinverteilung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a StromVG 
angeschlossen sind, sofern sie einen 
Jahresverbrauch von mindestens 
100 MWh aufweisen. Die betroffenen 
Parteien vereinbaren die Modalitäten 
zur Nutzung dieser Elektrizitätsleitun-
gen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten  

1 Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 StromVG die Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten.  

 
 

2 Die Netzbetreiber legen transparente, 
einheitliche und diskriminierungsfreie 
Richtlinien für die Ermittlung der Be-
triebskosten fest. 

Art. 12 Abs. 1  

1 Aufgehoben 

Art. 12 

1 gemäss geltendem Recht, jedoch: 
Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 Buchstabe c StromVG gelten 
die jährlich entschädigten Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers 

im Zusammenhang mit einem automa-
tischen oder manuellen Lastabwurf 
sind anrechenbar. Die ElCom kann da-
von die Kosten eines ausgeführten 
Lastabwurfs auf Antrag des betroffe-
nen Netzbetreibers einer anderen 
Netzebene zuweisen. 

Art. 12 

Zu Abs. 1: Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb 
ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und Rechte. Dass 
die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anre-
chenbar sind, hat der Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten 
der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem 
Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verord-
nungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. Tatsächlich 
handelt es bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um 
zeitbezogene Abgeltungen. In der Praxis besteht jedoch ein rele-
vanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine 
Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden 
mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere Jahre bzw. Jahr-
zehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der ver-
miedene Aufwand, den beispielsweise eine jährliche Entgeltzah-
lung für ein solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich brin-
gen würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungsle-
gungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert und 
über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der 
Zahlungen liegt schliesslich nicht im Geschäftsjahr, in dem die 
Zahlung erfolgte. 
Es soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin 
bestehen bleibt. Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in 
seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament in 
der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Rege-
lung auf Gesetzesstufe eine Praxisänderung herbeigeführt wer-
den soll. 
Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden 
Bericht festhält, welche Rechte unter Art. 15 Abs. 2 Bst. c 
StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies 
insbesondere keine Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, 
die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  
 
Zu Abs. 3: Siehe Bemerkung zu Art. 5 Abs. 2 und 4. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  

1 Die Netzbetreiber legen in transparen-
ten und diskriminierungsfreien Richtli-
nien für die verschiedenen Anlagen 
und Anlageteile einheitliche und sach-
gerechte Nutzungsdauern fest.  

2 Die jährlichen kalkulatorischen Ab-
schreibungen berechnen sich auf-
grund der Anschaffungs- bzw. Her-
stellkosten der bestehenden Anlagen 
bei linearer Abschreibung über eine 
festgelegte Nutzungsdauer auf den 
Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw. 
Herstellkosten gelten nur die Baukos-
ten der betreffenden Anlagen.  

3 Für die jährliche Verzinsung der für 
den Betrieb der Netze notwendigen 
Vermögenswerte gilt Folgendes: 
a. Als betriebsnotwendige Vermö-

genswerte dürfen höchstens be-
rechnet werden:  
1. die Anschaffungs- bzw. Herstell-

restwerte der bestehenden An-
lagen, die sich aufgrund der Ab-
schreibungen nach Absatz 2 per 
Ende des Geschäftsjahres erge-
ben; und  

2. das betriebsnotwendige Netto-
umlaufvermögen.  

b. Der kalkulatorische Zinssatz ent-
spricht dem Satz der durchschnittli-
chen Kosten des eingesetzten Ka-
pitals (durchschnittlicher Kapi-
talkostensatz, Weighted Average 
Cost of Capital, WACC).  

3bis Das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) legt den WACC 
jährlich nach Anhang 1 fest. 

4 Können die ursprünglichen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten für beste-
hende Anlagen ausnahmsweise nicht 
mehr festgestellt werden, so sind sie 
wie folgt zu berechnen: Die Wiederbe-
schaffungspreise werden transparent 

 Art. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 
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mit sachgerechten, offiziell ausgewie-
senen Preisindizes auf den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellzeitpunkt zurück-
gerechnet. Bereits in Rechnung ge-
stellte Betriebs- und Kapitalkosten für 
betriebsnotwendige Vermögenswerte 
sind dabei in Abzug zu bringen. In je-
dem Fall ist höchstens der Wert einer 
vergleichbaren Anlage anrechenbar. 
Vom so ermittelten Wert sind 20 Pro-
zent in Abzug zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 3 StromVG die einmalig ent-
schädigten Entgelte an Dritte für 
Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 12 Abs. 1. 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von 
Mess-, Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von 

Messsystemen nach dieser Verord-
nung;  

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der Vergütung, 
die dem Endverbraucher oder dem 
Erzeuger ausgerichtet wird. 

Art. 13a Bst. b  
 

Als anrechenbare Kosten gelten:  
 
 
 

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der ausgerich-
teten Vergütung (Art. 8c Abs. 1 
Bst. c). 

  

 Art. 13b Anrechenbare Kosten von in-
novativen Massnahmen für intelli-
gente Netze  

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Ef-
fizienz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten wie folgt als anrechenbar, wobei 
jährlich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  
 
 

Art. 13b 
 
 

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der künftigen Erhö-
hung der Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis 1 Prozent der jährlichen Kapi-
tal- und Betriebskosten wie folgt als 
anrechenbar., wobei jährlich insge-
samt höchstens 500 000 Franken an-
gerechnet werden dürfen:  

Art. 13b 
 
 

Zu Abs. 1: Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung 
von Art. 15 Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnah-
men, welche die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizi-
entes Netz» erfüllen, sind unabhängig von dieser Sonderrege-
lung anrechenbar. Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es 
sich um die künftige Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit 
oder Effizienz des Netzes geht. Das Nutzen von neuartigen Me-
thoden und Produkten für die aktuelle Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes sind davon unabhängig in vollem 
Umfang anrechenbar. 
 
Zu Abs. 2: Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Decke-
lung der Kosten vor. Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern 
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a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre 
innovativen Massnahmen nach den 
von der ElCom festgelegten Mindest-
anforderungen und veröffentlichen die 
Dokumentation an zentraler Stelle. 
Sie beschreiben namentlich das Pro-
jekt, die angewendete Methode, den 
erwarteten und erzielten Nutzen so-
wie die Auslagen. 

a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

angemessene Aktivitäten im Bereich innovativer Massnahmen 
für intelligente Netze. Auf die Obergrenze von jährlich 500'000 
CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelli-
genten Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt 
werden. Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapi-
talkosten zuzuordnen sind, ist in diesem Zusammenhang irrele-
vant. Auf die Unterscheidung ist deshalb zu verzichten. Andern-
falls kann die groteske Situation entstehen, dass teurere Projekte 
anrechenbar sind, kostengünstigere jedoch nicht, nur weil die 
teureren Projekte ein anderes Verhältnis von Kapital- und Be-
triebskosten aufweisen. 

 Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion  
 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, wöchent-
lichen und monatlichen Elektrizitäts-
verbrauch mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können.  

 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-

ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
Lastoptimierung 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der Lastoptimierung gilt es insbeson-
dere, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in sei-
nem Netzgebiet so bearbeitet, dass 
diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen Elekt-
rizitätsverbrauch über verschiedene 
Zeitperioden mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibili-
sierung im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachge-
recht, diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken.  
 
Sinnvollerweise beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur 
auf die Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnah-
men um das Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der 
Netze zu verändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen 
alle verfügbaren Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert 
werden. Eine doppelte Deckelung des Kostendachs verhindert 
bei grösseren Netzbetreibern die Umsetzung sinnvoller Mass-
nahmen.  
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 Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und von Öf-
fentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gelten die Kosten 
des Netzbetreibers für die Bereitstel-
lung von schriftlichen oder mündli-
chen Informationen im Rahmen eines 
Vorhabens, namentlich über Umfang, 
Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf 
des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, 
um den vom Vorhaben Betroffenen 
die Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermögli-
chen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG).  

 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b.  

3 Die anrechenbaren Kosten nach die-
sem Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und Gebüh-
ren von Öffentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gemäss Art. 15 
Abs. 3bis Bst. b StromVG gelten die 
Kosten des Netzbetreibers für die Be-
reitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen Informa-
tionen sämtlicher Art im Rahmen ei-
nes Vorhabens, namentlich über Um-
fang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkun-
gen auf Umwelt, Raum und Be-
troffene, soweit diese Informationen 
notwendig sind, um den vom Vorha-
ben Betroffenen und anderen Interes-
sierten die Meinungsbildung und die 
allfällige Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 

 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone nach Artikel 6b.  

3 Streichen 

Art. 13d 
 
 

Zu Abs. 1: Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifi-
schen Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b 
StromVG auch allgemeine Informationsmassnahmen existieren. 
Diese allgemeinen Informationsmassnahmen sollen unverändert 
anrechenbar sein. So stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite all-
gemeine Informationen über die Funktionsweise der Stromnetze 
zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, 
nicht nur deren Bereitstellung. Es sollen alle Arten von Informati-
onen möglich sein, neben mündlichen und schriftlichen Informati-
onen fallen insbesondere auch visuelle Informationen in Betracht 
(Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker 
und Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
 
 
Zu Titel und Abs. 2: Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind 
diejenigen des Netzbetreibers zu erfassen. Gebühren des BFE 
sind keine entsprechenden Kosten und nicht dort zu erfassen. 
 
 
Zu Abs. 3: Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im 
Einzelfall nach den üblichen Regeln der Rechnungslegung zu 
bestimmen. 

Art. 14 Grenzüberschreitende Netz-
nutzung  

1 Für die Berechnung der durch grenz-
überschreitende Lieferungen nach Ar-
tikel 16 StromVG verursachten Kos-
ten bleiben internationale Regelungen 
vorbehalten.  

2 Die Einnahmen aus der grenzüber-
schreitenden Nutzung des Übertra-
gungsnetzes im Zusammenhang mit 
dem Ausgleich zwischen europäischen 
Übertragungsnetzbetreibern («Inter-
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Transmission System Operator-Com-
pensation», ITC) sind nach Abzug der 
Aufsichtsabgabe nach Artikel 28 
StromVG vollumfänglich für die De-
ckung der anrechenbaren Kosten des 
Übertragungsnetzes zu verwenden.  

3 Bei der Berechnung der Einnahmen 
nach Absatz 2 können nur jene Min-
dererlöse abgezogen werden, welche 
nicht einem bestimmten Verursacher 
zugeordnet werden können oder wel-
che aus einer Ausnahme beim Netz-
zugang für Netzkapazitäten im grenz-
überschreitenden Übertragungsnetz 
resultieren (Artikel 17 Absatz 6 
StromVG). Die übrigen Mindererlöse 
werden den Verursachern nach Arti-
kel 15 Absatz 1 Buchstabe c in Rech-
nung gestellt. 

Art. 15 Anlastung von Kosten des 
Übertragungsnetzes  

1 Die nationale Netzgesellschaft stellt in-
dividuell in Rechnung:  
a. den Netzbetreibern und den direkt 

am Übertragungsnetz angeschlos-
senen Endverbrauchern die Kosten 
für den Ausgleich von Wirkverlus-
ten und die Lieferung von Blind-
energie, die sie verursacht haben;  

b. den Bilanzgruppen die Kosten für 
die Ausgleichsenergie (inklusive 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung) 
und das Fahrplanmanagement, die 
sie verursacht haben;  

c. den Verursachern von Mindererlö-
sen für die grenzüberschreitende 
Netznutzung den entsprechenden 
Betrag. Das UVEK kann für die Ge-
währung von Ausnahmen nach Ar-
tikel 17 Absatz 6 StromVG abwei-
chende Regeln vorsehen.  
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2 Sie stellt den Netzbetreibern und den 
am Übertragungsnetz direkt ange-
schlossenen Endverbrauchern ent-
sprechend der bezogenen elektri-
schen Energie der Endverbraucher 
folgende Kosten in Rechnung:  
a. die Kosten für Systemmanage-

ment, Messdatenmanagement, 
Schwarzstart- und Inselbetriebsfä-
higkeit von Erzeugern, Spannungs-
haltung, Primärregelung und die 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung, 
welche nicht einer Bilanzgruppe 
zugeordnet werden können. Die El-
Com legt jährlich den Höchstbetrag 
fest;  

b. die Kosten für notwendige Netzver-
stärkungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 EnG.  

3 Sie stellt den am Übertragungsnetz di-
rekt angeschlossenen Endverbrau-
chern und Netzbetreibern diskriminie-
rungsfrei und zu einem für die Regel-
zone Schweiz einheitlichen Tarif die 
verbleibenden anrechenbaren Kosten 
sowie Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen wie folgt in Rechnung:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 60 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, die jeder direkt angeschlos-
sene Endverbraucher und jedes 
Netz der tieferen Netzebene vom 
Übertragungsnetz beansprucht;  

c. zu 10 Prozent zu einem fixen 
Grundtarif pro Ausspeisepunkt im 
Übertragungsnetz. 
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Art. 16 Anlastung von Kosten des Ver-
teilnetzes  

1 Die nicht individuell in Rechnung ge-
stellten anrechenbaren Kosten, Abga-
ben und Leistungen an Gemeinwesen 
sowie der Anteil für ein Netz der hö-
heren Netzebene werden den am be-
treffenden Netz direkt angeschlosse-
nen Endverbrauchern und Netzbetrei-
bern wie folgt angelastet:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 70 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, welche direkt angeschlossene 
Endverbraucher und die Netze der 
tieferen Netzebene vom Netz der 
höheren Netzebene beanspruchen.  

2 Das Entgelt für die Netznutzung darf 
pro Netzebene die anrechenbaren 
Kosten sowie Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen dieser Netz-
ebene nicht übersteigen.  

3 Entstehen in Verteilnetzen durch An-
schluss oder Betrieb von Erzeugungs-
anlagen unverhältnismässige Mehr-
kosten, sind diese nicht Teil der Netz-
kosten, sondern sie müssen in einem 
angemessenen Umfang von den Er-
zeugern getragen werden. 

   

Art. 17 Anlastung von Kosten zwi-
schen Netzen und Ermittlung der 
Höchstleistung  

Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien für 
die Anlastung von Kosten zwischen di-
rekt miteinander verbundenen Netzen 
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der gleichen Netzebene und für die ein-
heitliche Ermittlung des jährlichen Mittel-
wertes der tatsächlichen monatlichen 
Höchstleistung fest. 

Art. 18 Netznutzungstarife  

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der Netznutzungs-
tarife.  

2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-
den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
70 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

 
 

 Art. 18 

 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-

den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
50 70 Prozent ein nichtdegressiver 
Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

 

Art. 18 

 
 
 
Bei den meisten Netzbetreibern ist nur die Anschlussleistung der 
Gebäude, nicht aber der Endverbraucher bekannt. Es kann da-
her auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 
Anschlussleistung gebildet werden.  
 
Gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. e StromVG muss die Tarifierung den 
Zielen einer effizienten Netzinfrastruktur und Elektrizitätsverwen-
dung Rechnung tragen. Diese Neuerung wurde in der StromVV 
bisher nicht umgesetzt. Durch die wachsende Anzahl an Endver-
brauchern mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch 
(z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird eine Tarifie-
rung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, 
um eine effiziente Netznutzung und die gemäss StromVG gefor-
derte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen si-
cherzustellen. Auch die Gewährleistung eines sicheren Netzbe-
triebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 
Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine 
Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Art. 19 Effizienzvergleiche, Überprü-
fung der Netznutzungs- und Elektrizi-
tätstarife  

1 Zur Überprüfung der Netznutzungsta-
rife und -entgelte sowie der Elektrizi-
tätstarife führt die ElCom Effizienzver-
gleiche zwischen den Netzbetreibern 
durch. Dabei arbeitet sie mit den be-
troffenen Kreisen zusammen. Sie be-
rücksichtigt von den Unternehmen 
nicht beeinflussbare Unterschiede in 
den strukturellen Verhältnissen sowie 
die Qualität der Versorgung. Bei Ver-
gleichen der anrechenbaren Kosten 
berücksichtigt sie zusätzlich den 
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Amortisierungsgrad. Sie bezieht inter-
nationale Vergleichswerte in die Über-
prüfung ein.  

2 Sie verfügt, dass ungerechtfertigte Ge-
winne aus überhöhten Netznutzungs- 
bzw. Elektrizitätstarifen durch Sen-
kung der Netznutzungs- bzw. Elektri-
zitätstarife kompensiert werden. 

3. Abschnitt: Engpässe bei grenzüber-
schreitenden Lieferungen, Ausnah-
men beim Netzzugang und bei der Be-
rechnung der anrechenbaren Netz-
kosten 

   

Art. 20 Handhabung der Vorrangrege-
lung bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen  

Die nationale Netzgesellschaft erstattet 
der ElCom Bericht über die Handhabung 
der Vorrangregelung nach Absatz 17 Ab-
satz 2 StromVG und stellt ihr einen An-
trag für die Verwendung der Einnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 5 StromVG. 

   

Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang 
und bei der Berechnung der anre-
chenbaren Netzkosten  

1 Das UVEK erlässt auf Vorschlag der 
nationalen Netzgesellschaft transpa-
rente und diskriminierungsfreie Re-
geln für die Gewährung von Ausnah-
men nach Artikel 17 Absatz 6 
StromVG.  

2 Die ElCom entscheidet mit Verfügung 
über die Gewährung von Ausnahmen. 

   

4. Kapitel: Systemdienstleistungen 
und Bilanzgruppen  

   

Art. 22 Systemdienstleistungen  

1 Die nationale Netzgesellschaft be-
schafft die Systemdienstleistungen in 

   



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  32/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

einem marktorientierten, diskriminie-
rungsfreien und transparenten Verfah-
ren, sofern sie diese nicht selber er-
bringt.  

2 Sie legt die Preise für die Sys-
temdienstleistungen so fest, dass de-
ren Kosten gedeckt werden. Resultiert 
aus dem Verkauf von Systemdienst-
leistungen ein Gewinn oder ein Ver-
lust, so ist er mit den Kosten nach Ar-
tikel 15 Absatz 2 Buchstabe a zu ver-
rechnen.  

3 Die Netzverstärkungen, die notwendig 
werden zur Einspeisung von elektri-
scher Energie aus Anlagen nach den 
Artikeln 15 und 19 EnG40, sind Teil 
der Systemdienstleistungen der natio-
nalen Netzgesellschaft. 

4 Vergütungen für notwendige Netzver-
stärkungen nach Absatz 3 bedürfen 
einer Bewilligung der ElCom.  

5 Die nationale Netzgesellschaft vergütet 
dem Netzbetreiber gestützt auf die 
Bewilligung der ElCom die Kosten für 
die notwendigen Netzverstärkungen 
nach Absatz 3.  

6 Sie erstattet der ElCom jährlich Bericht 
über die tatsächliche Erbringung und 
Anlastung der Kosten der Sys-
temdienstleistungen. 

Art. 23 Bilanzgruppen  

1 Alle einer Bilanzgruppe zugeordneten 
Ein- bzw. Ausspeisepunkte müssen 
sich in der Regelzone Schweiz befin-
den. Jeder Ein- bzw. Ausspeisepunkt 
muss einer einzigen Bilanzgruppe zu-
geordnet werden.  

2 Die nationale Netzgesellschaft legt in 
Richtlinien die Mindestanforderung an 
die Bilanzgruppen nach transparenten 
und diskriminierungsfreien Kriterien 
fest. Sie berücksichtigt dabei die An-
liegen von kleinen Bilanzgruppen.  
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3 Sie schliesst mit jeder Bilanzgruppe ei-
nen Vertrag ab.  

4 Jede Bilanzgruppe hat einen beteilig-
ten Teilnehmer zu bezeichnen, der 
die Bilanzgruppe gegenüber der nati-
onalen Netzgesellschaft und Dritten 
vertritt (Bilanzgruppenverantwortli-
cher). 

Art. 24 Bilanzgruppe für erneuerbare 
Energien  

1 Das BFE bezeichnet nach Anhörung 
der nationalen Netzgesellschaft den 
Verantwortlichen der Bilanzgruppe für 
erneuerbare Energien.  

2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach den Artikeln 14 Ab-
satz 1 oder 105 Absatz 1 der Energie-
förderungsverordnung vom 1. Novem-
ber 2017 (EnFV) fest. Diese Richtli-
nien müssen vom BFE genehmigt 
werden.  

3 Er erstellt Fahrpläne und stellt diese 
der nationalen Netzgesellschaft zu.  

4 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien fordert die 
Kosten für die unvermeidbare Aus-
gleichsenergie seiner Bilanzgruppe 
und seine Vollzugskosten beim BFE 
zulasten des Netzzuschlagsfonds ein. 

Art. 24 Abs. 2 erster Satz  
 

 
 
 
 
2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 

für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach Artikel 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 EnFV fest. … 

  

Art. 25 Zuordnung der Einspeise-
punkte  

1 Einspeisepunkte mit einer Anschluss-
leistung von höchstens 30 kVA, über 
die Elektrizität zum Referenzmarkt-
preis nach den Artikeln 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 der EnFV47 abge-
nommen wird und die nicht mit einer 
Lastgangmessung mit automatischer 
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Datenübermittlung oder einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet 
sind, sowie Einspeisepunkte, über die 
Elektrizität nach Artikel 73 Absatz 4 
EnG abgenommen wird, sind im Um-
fang der abgenommenen Elektrizität 
der Bilanzgruppe zugeordnet, welche 
die festen Endverbraucher in diesem 
Netzgebiet beliefert.  

2 Einspeisepunkte, über die Elektrizität 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV abgenommen wird und die mit 
einer Lastgangmessung mit automati-
scher Datenübermittlung oder einem 
intelligenten Messsystem ausgestattet 
sind, sind im Umfang der abgenom-
menen Elektrizität der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien zugeordnet. 

Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie  

1 Die nationale Netzgesellschaft setzt für 
den Abruf von Regelenergie vorrangig 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie 
ein.  

2 Die Beschaffung von Regelenergie 
kann, soweit technisch möglich, auch 
grenzüberschreitend erfolgen.  

3 Verkauft ein Erzeuger, dessen Anlage 
Elektrizität nach Artikel 15 EnG oder 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV einspeist, die physisch gelie-
ferte Elektrizität oder einen Teil davon 
der nationalen Netzgesellschaft als 
Regelenergie, so erhält er für diese 
Elektrizität weder eine Vergütung 
nach Artikel 15 EnG noch den Refe-
renzmarktpreis nach Artikel 25 Absatz 
1 Buchstabe b EnFV. 

   

4a. Kapitel: Informationen zum Elektri-
zitätsgrosshandelsmarkt 
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Art. 26a Informationspflicht  

1 Wer Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz 
hat, an einem Elektrizitätsgrosshan-
delsmarkt in der EU teilnimmt und 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 (EU-REMIT-Verordnung) 
verpflichtet ist, den Behörden der EU 
oder der Mitgliedstaaten Informatio-
nen zu liefern, muss die gleichen In-
formationen gleichzeitig und in glei-
cher Form auch der ElCom liefern.  

2 Der ElCom zu liefern sind insbeson-
dere Angaben:  
a. zu Transaktionen von Grosshan-

delsprodukten;  
b. über die Kapazität, die Verfüg- und 

Nichtverfügbarkeit und die Nutzung 
von Anlagen zur Produktion und 
zur Übertragung von Elektrizität.  

3 Der ElCom sind überdies diejenigen In-
siderinformationen zu liefern, die auf-
grund der EU-REMIT-Verordnung ver-
öffentlicht worden sind. Die ElCom 
kann den Zeitpunkt für die Lieferung 
dieser Daten bestimmen.  

4 Zusätzlich sind gegenüber der ElCom 
Firma oder Name, Rechtsform sowie 
Sitz oder Wohnsitz anzugeben. Statt 
dieser Angaben kann auch der Daten-
satz geliefert werden, der in der EU 
gemäss der EU-REMIT-Verordnung 
für die Registrierung erforderlich ist.  

5 Die ElCom kann Ausnahmen von der 
Informationspflicht gestatten, insbe-
sondere wenn von den fraglichen An-
gaben zu erwarten ist, dass sie für die 
Elektrizitätsmärkte von marginaler Be-
deutung sind.  

6 Als Grosshandelsprodukte gelten, un-
abhängig davon, ob sie an der Börse 
oder auf andere Weise gehandelt 
werden:  
a. Verträge betreffend die Übertra-

gung und die Lieferung von Elektri-
zität, bei denen es nicht unmittelbar 
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um die Nutzung durch Endverbrau-
cher geht;  

b. Derivate betreffend die Erzeugung, 
den Handel, die Lieferung und den 
Transport von Elektrizität. 

Art. 26b Bearbeitung durch die ElCom  

1 Die ElCom kann die von den informati-
onspflichtigen Personen erhaltenen 
Daten bearbeiten.  

2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der erst-
maligen Datenlieferung. 

   

Art. 26c Informationssystem  

1 Die ElCom betreibt für die Daten ein 
Informationssystem, das sie nach Arti-
kel 26a Absätze 2 Buchstaben a und 
b sowie 3 und 4 gliedert.  

2 Sie gewährleistet einen sicheren Be-
trieb des Systems und schützt die Da-
ten mit organisatorischen und techni-
schen Mitteln vor unberechtigtem Zu-
griff.  

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, 
wie sie sie braucht, längstens aber 
zehn Jahre nach der Datenlieferung. 
Danach bietet sie sie dem Bundesar-
chiv an. Daten, die das Bundesarchiv 
nicht für archivierungswürdig hält, 
werden gelöscht. 

   

5. Kapitel: Schlussbestimmungen  

1. Abschnitt: Vollzug 

   

Art. 27  

1 Das BFE vollzieht die Verordnung, so-
weit der Vollzug nicht einer anderen 
Behörde zugewiesen ist.  

2 Es erlässt die notwendigen techni-
schen und administrativen Vorschrif-
ten.  

3 Es erstattet dem Bundesrat regelmäs-
sig, erstmals spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung, 
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Bericht über die Zweckmässigkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen des StromVG und der 
Verordnung.  

4 Die Netzbetreiber konsultieren vor dem 
Erlass von Richtlinien nach Artikel 3 
Absätze 1 und 2, 7 Absatz 2, 8 Absatz 
2, 8b, 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 17 
und 23 Absatz 2 insbesondere die 
Vertreter der Endverbraucher und der 
Erzeuger. Sie veröffentlichen die 
Richtlinien über eine einzige frei zu-
gängliche Adresse im Internet. Kön-
nen sich die Netzbetreiber nicht innert 
nützlicher Frist auf diese Richtlinien 
einigen oder sind diese nicht sachge-
recht, so kann das BFE in diesen Be-
reichen Ausführungsbestimmungen 
erlassen. 

5 Für den Beizug von privaten Organisa-
tionen gilt Artikel 67 EnG sinngemäss. 

2. Abschnitt: Änderung bisherigen 
Rechts  

   

Art. 28  

Die Änderungen bisherigen Rechts wer-
den im Anhang geregelt. 

   

3. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen 

   

Art. 30 Anpassung bestehender Ver-
tragsverhältnisse  

1 Verstossen Bestimmungen von beste-
henden Verträgen gegen die Vor-
schriften über den Netzzugang oder 
das Netznutzungsentgelt, sind sie un-
gültig.  

2 Führt das Wegfallen von nicht mehr 
rechtmässigen Bestimmungen zu ei-
ner unverhältnismässigen Benachteili-
gung der einen Vertragspartei, so hat 
sie Anspruch auf einen Ausgleich in 
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Form von Geldzahlungen oder ande-
ren Gegenleistungen. 

Art. 31  

Die Verwendung von Einnahmen aus 
marktorientierten Zuteilungsverfahren 
gemäss Artikel 32 StromVG bedarf einer 
Bewilligung der ElCom. Der Antrag nach 
Artikel 20 Absatz 1 an die ElCom muss 
die weiteren Kosten im Übertragungs-
netz ausweisen und darlegen, inwiefern 
diese nicht durch das Netznutzungsent-
gelt gedeckt sind. 

   

4. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom 12. Dezember 
2008 

   

Art. 31a Zinssatz für die betriebsnot-
wendigen Vermögenswerte und Kor-
rekturfaktor  

1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendi-
gen Vermögenswerte für Anlagen, die 
vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb ge-
nommen wurden, ist in den Jahren 
2009–2013 um einen Prozentpunkt 
tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitio-
nen, die nach dem 31. Dezember 
2003 in solche Anlagen getätigt wur-
den, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b.  

2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, 
für die keine Neubewertung vollzogen 
wurde, oder die über eine nach Artikel 
13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche 
und sachgerechte Nutzungsdauer o-
der über einen längeren Zeitraum li-
near abgeschrieben wurden, können 
bei der ElCom beantragen, dass für 
diese Anlagen der Zinssatz ohne die 
Reduktion nach Absatz 1 verrechnet 
werden darf.  

   



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  39/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

3 Ist das Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2009 kleiner als das ausgewie-
sene Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2008, so kann die ElCom für das 
Jahr 2009 die Anwendung des Netz-
nutzungsentgelts des Jahres 2008 ge-
nehmigen.  

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, 
Veröffentlichung und Rückerstattung 

1 Die Netzbetreiber stellen für das erste 
Quartal 2009 Rechnung aufgrund der 
sich aus Artikel 13, 31a und 31b erge-
benden voraussichtlichen Tarife.  

2 Sie veröffentlichen diese Tarife ge-
mäss Artikel 10 bis spätestens zum 1. 
April 2009.  

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis 
Ende März 2009 in Rechnung gestell-
ten Tarifen so schnell als möglich, 
spätestens mit der nach dem 1. Juli 
2009 folgenden definitiven Abrech-
nung zurück. 

   

 

Art. 31d Intertemporales Recht  

1 Die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 
Buchstabe a, 31a–31c finden Anwen-
dung auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens vor Behörden oder gerichtlichen 
Instanzen hängige Verfahren.  

2 Verfügungen von Behörden, gegen die 
kein Rechtsmittel ergriffen wurde, 
können auf Antrag oder von Amtes 
wegen an die Artikel 13 Absatz 4, 15 
Absatz 2 Buchstabe a, 31a–31c ange-
passt werden, wenn das öffentliche 
Interesse an der Anwendbarkeit die-
ser Bestimmungen das private Inte-
resse am Bestand der Verfügung 
überwiegt. 

   

4a. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom 1. November 2017 
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Art. 31e Einführung intelligenter 
Messsysteme  

1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent aller Messeinrich-
tungen in einem Netzgebiet den An-
forderungen nach den Artikeln 8a und 
8b entsprechen. Die restlichen 20 Pro-
zent dürfen bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit im Einsatz stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Innerhalb der Übergangsfrist von Ab-

satz 1 bestimmt der Netzbetreiber, 
wann er Endverbraucher und Erzeu-
ger mit einem intelligenten Messsys-
tem nach Artikel 8a und 8b ausstatten 
will. Unabhängig davon sind mit einem 
solchen Messsystem auszustatten:  
a. Endverbraucher, wenn sie von ih-

rem Anspruch auf Netzzugang Ge-
brauch machen;  

b. Erzeuger, wenn sie eine neue Er-
zeugungsanlage an das Elektrizi-
tätsnetz anschliessen.  

 
3 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 

die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber Artikel 8a und 8b noch nicht ent-

 Art. 31e 

1 Die Netzbetreiber installieren spätes-
tens zwei Jahre, nachdem intelligente 
Messsysteme zertifiziert werden kön-
nen, bei Netzanschlussnehmern bis 
1 kV nur noch intelligente Messsys-
teme. Bis zehn Jahre nach Inkrafttre-
ten der Änderung vom 1. November 
2017 müssen 80 Prozent aller Mess-
einrichtungen in einem Netzgebiet 
den Anforderungen nach den Artikeln 
8a und 8b entsprechen. Die restlichen 
20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit im Einsatz ste-
hen.  

 
Eventualiter:  
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme 

intelligente Messsysteme beschafft 
werden können, Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent ...  

 
 
2 Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 
 

Eventualiter:  
3 ... 

a. vor dem Zeitpunkt, an dem intel-
ligente Messysteme die Datensi-
cherheitsprüfung gemäss Art. 8b 

Art. 31e 

Zu Abs. 1 und 2: Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem 
«natürlichen» Rollout (bei Ersatz, Neubau und auf Wunsch des 
Netzanschlussnehmers) machbar. Eine Verkürzung der Frist 
führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rolloutkosten und Ab-
schreibungen nicht amortisierter und installierter Messsysteme.  
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom 
gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine 
Zertifizierung durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-
halb nicht 2019 starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öf-
fentlichen Beschaffungswesen und eine Beschaffung startet 
sinnvollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbie-
ten können. Die Frist von 10 Jahren für den Rollout sollte daher 
erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, 
starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit ei-
ner Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) 
nur noch intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 und 3: Es gibt keine sinnvolle Begründung, um die Aus-
nahmeregelung auf Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf 
Netzzugang Gebrauch machen, und Erzeuger zu beschränken. Ei-
nige Netzbetreiber haben den Rollout schon vor dem 1. November 
2017 gestartet und haben ein Lager mit Smart Metern. Diese soll-
ten bis zum Ablauf der Übergangsfrist eingebaut und bis zum 
Ende der technischen Lebensdauer betrieben werden können. 
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sprechen, bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit den 80 Prozent nach 
Absatz 1 zurechnen, wenn sie instal-
liert wurden:  
a. vor dem Inkrafttreten der Änderung 

vom 1. November 2017; oder  
b. nach dem Inkrafttreten dieser Än-

derung, aber vor dem 1. Januar 
2019: bei Endverbrauchern, die 
von ihrem Anspruch auf Netzzu-
gang Gebrauch machen, oder bei 
Erzeugern, die eine neue Erzeu-
gungsanlage anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen, 
aber nach den Absätzen 1 und 3 ein-
gesetzt werden dürfen, bleiben anre-
chenbar. Die Kostentragung bei Last-
gangmessungen, die vor dem Inkraft-
treten der Änderung vom 1. Novem-
ber 2017 eingesetzt wurden, richtet 
sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bis-
herigen Rechts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Notwendige Sonderabschreibungen 

wegen des Ausbaus von noch nicht 
vollständig abgeschriebenen Mess-
einrichtungen des Netzbetreibers sind 
ebenfalls anrechenbare Kosten.  

erfolgreich durchlaufen haben 
und durch die Netzbetreiber be-
schafft werden können. Inkraft-
treten der Änderung vom 1. No-
vember 2017; oder  

b. nach dem Inkrafttreten dieser 
Änderung, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2019: bei Endverbrau-
chern, die von ihrem Anspruch 
auf Netzzugang Gebrauch ma-
chen, oder bei Erzeugern, die 
eine neue Erzeugungsanlage 
anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen 
und vor Ablauf der Frist gemäss Ab-
satz 1, aber nach den Absätzen 1 und 
3 eingesetzt werden dürfen, bleiben 
anrechenbar. Die Kostentragung bei 
Lastgangmessungen, die vor dem In-
krafttreten der Änderung vom 1. No-
vember 2017 eingesetzt wurden, rich-
tet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des 
bisherigen Rechts.  

 
Eventualiter:  
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, 
 die Artikel 8a und 8b nicht entspre-

chen, aber nach den Absätzen 1 
und 3 eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar. Die Kosten-
tragung bei Lastgangmessungen, 
die vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom 1. November 2017 einge-
setzt wurden, richtet sich nach Arti-
kel 8 Absatz 5 des bisherigen 
Rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 4: Alle Messkosten sind anrechenbar und sollten in die 
Netznutzung eingerechnet werden. Der zweite Satz von Absatz 4 
ist überflüssig, führt zu Verwirrungen und zur Ungleichbehand-
lung von ansonsten gleichwertigen Anschlussnehmern.  
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Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb  

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher 
den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

 Art. 31f 
 

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher, 
der Produzent oder der Speicherbetrei-
ber den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher, der Produzent oder der Speicher-
betreiber den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

Art. 31f 
 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31g Netznutzungstarife  

Die Netznutzungstarife des Tarifjahres 
2018 richten sich nach bisherigem Recht. 

   

Art. 31h Abnahme und Vergütung von 
Elektrizität aus Anlagen, die zum Re-
ferenz-Marktpreis einspeisen  

Die Bilanzgruppe für erneuerbare Ener-
gien, die übrigen Bilanzgruppen und die 
Netzbetreiber müssen Elektrizität aus 
Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis 
nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 
Absatz 1 EnFV einspeisen, bis zum 
31. Dezember 2018 nach bisherigem 
Recht abnehmen und vergüten. 

   

 Gliederungstitel vor Art. 31i  

4b. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom … 

  

 Art. 31i  

1 Die nationale Netzgesellschaft über-
trägt Schaltfelder beim Übergang zu 
einem Kernkraftwerk, die bei Inkraft-
treten der Änderung vom … in ihrem 
Eigentum stehen, die jedoch nach Ar-
tikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht 
zum Übertragungsnetz gehören, in-

Art. 31i 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 31i 
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nerhalb von zwei Jahren gegen volle 
Entschädigung an den Eigentümer 
des Kraftwerks. Für die Abwicklung 
der Übertragung gilt Artikel 33 Ab-
sätze 5 und 6 StromVG sinngemäss.  

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kern-
kraftwerks innerhalb der Übergangs-
frist von Absatz 1 endgültig einge-
stellt, so muss das Schaltfeld beim 
Übergang zu diesem Kraftwerk nicht 
mehr übertragen werden.  

3 Für den Einsatz von Messsystemen 
bei Speichern gelten die Regeln von 
Artikel 31e über die Einführung von 
Intelligenten Messsystemen sinnge-
mäss.  

4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den Bedin-
gungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu beliefern, 
dürfen die Verteilnetzbetreiber erst-
mals für das Tarifjahr 2019 und letzt-
mals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch 
machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 

für die Belieferung von Endverbrau-
chern mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu bestim-
men beliefern, dürfen die Verteilnetz-
betreiber erstmals für das Tarifjahr 
2019 und letztmals für das Tarifjahr 
2022 Gebrauch machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 

 II  

1 Die Verordnung tritt unter Vorbehalt 
von Absatz 2 am ... in Kraft.  

2 Die Artikel 6 Absatz 1 und 6a treten am 
… (+2 Jahre) in Kraft.  

3 Die Änderungen der Artikel 4–4c und 
24 Absatz 2 erster Satz gelten bis 
zum 31. Dezember 2022; danach sind 
diese Änderungen hinfällig.  
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1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich 
und Begriffe 

   

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz, sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen. 

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz  

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten.  

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen.  

 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von Ab-

satz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des Be-
triebsinhabers dieser Leitungen durch 
Ersatzmassnahmen an Starkstroman-
lagen Dritter kompensiert werden (Art. 
15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinha-
ber zieht dabei insbesondere die fol-
genden Ersatzmassnahmen an Lei-
tungen in Betracht:  
a. Bündelung;  
b. Umlegung;  
c. Verkabelung; 
d. Rückbau.  

 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 Elektrische Leitungen sind so auszu-

führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt während der gesamten Le-
bensdauer möglichst wenig beein-
trächtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Streichen 
 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird 
das Landschaftsbild während der Bauzeit und nach der Inbe-
triebnahme wesentlich beeinträchtigt, später aber weniger. Bei 
einer Freileitung ist die Beeinträchtigung während dem Bau ge-
ringer, bleibt aber konstant erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Ver-
schlechterung der Versorgungsituation der Netzkunden und kann 
deshalb nur in Einzelfällen eine Kompensationsmassnahme dar-
stellen. Somit ist dies im Gegensatz zu den unter den Buchsta-
ben a bis c erwähnten Massnahmen kein Regelfall. 
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4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatz-
massnahme, die bei optimaler Scho-
nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen.  

 
 
 
 
 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 

der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag.  

 
 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 

Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, 
mit seinem Plangenehmigungsgesuch 
ein. 

4 Der Betriebsinhaber wählt gemeinsam 
mit dem betroffenen Dritten die Er-
satzmassnahme, die bei optimaler 
Schonung des Eigentums des Dritten 
notwendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen. Liegt keine Ei-
nigkeit zu den finanziellen Ausgleichs-
zahlungen vor, entscheidet die Schät-
zungskommission im Rahmen eines 
Schätzungsverfahrens nach dem 
Bundesgesetz über die Enteignung.  

5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag. Ist kein Konsens mög-
lich, so entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde. 

 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann nach 

einer umfassenden Interessenabwä-
gung einen Eingriff auch ohne Zustim-
mung des betroffenen Dritten verfü-
gen. 

Zu Abs. 4 bis 7: Die vorgesehene Regelung gewährt der Swiss-
grid unverhältnismässige Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist 
zwingend beizuziehen. Für den Fall, dass keine Einigung herbei-
geführt werden kann, muss eine neutrale Partei einen Entscheid 
fällen. Dies wird in Abs. 4, Abs. 5 und dem neuen Abs. 7 gere-
gelt.   

 

2. Titel: Bauvorschriften 

Gliederungstitel nach Art. 11a  

2. Titel: Bauvorschriften  

1. Kapitel: Anzuwendende Übertra-
gungstechnologie 

  

 Art. 11b Grundsatz  

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt 
sich insbesondere nach Artikel 15c 
des Elektrizitätsgesetzes sowie nach 
den Bestimmungen dieses Kapitels.  

Art 11b 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11b 
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2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 1,75. 

2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 3,0 in urbanen Gebieten 
und 1,75 in anderen Gebieten. 

3 Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung 
des Mehrkostenfaktors durchgeführt 
und angerechnet werden, wenn eine 
der folgende Bedingungen zutrifft:  
a. Vorhaben bis 36 kV; 
b. Stangenersatz einer Regelleitung; 
c. Ersatz bestehender Kabel durch 

neue Kabel; 
d. Instandhaltungsmassnahmen wel-

che kein Plangenehmigungsverfah-
ren nach sich ziehen. 

Zu Abs. 2: Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 
im urbanen Raum müssten wieder vermehrt Freileitungen gebaut 
werden, da die über den Faktor 1,75 hinausgehenden Mehrkos-
ten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar an-
gesehen werden. Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 
und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute gross-mehr-
heitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig 
zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen aus Kos-
tengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf 
der Netzebene 3 (Hochspannung) könnten in urbanen Gebieten 
in gewissen Regionen aufgrund der Topologie und der örtlichen 
Verhältnisse kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. 
Bereits als Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu 
wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt die Verfahren zu 
beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden 
Netzprojekten zu rechnen. Der vorgeschlagene Mehrkostenfaktor 
von 1,75 steht somit im Widerspruch zum Willen des Gesetzge-
bers, zu den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumpla-
nerischen Vorgaben und würde sogar einen Rückschritt zur 
Folge haben.  
Entsprechend beantragt der VSE eine Differenzierung des Mehr-
kostenfaktors. Für Leitungen im urbanen Raum ist ein Mehrkos-
tenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der 
Mehrkostenfaktor wie vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die 
Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte 
sich an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel in-
dem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem Umkreis von maxi-
mal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert 
werden. 
 
Zu Abs. 3: Die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten für jede 
Instandhaltungsmassnahme oder für jeden Ersatz von Kabellei-
tungen ist unverhältnismässig. Dasselbe gilt auch für Sanie-
rungsvorhaben (Kettentausch, Seiltausch ...) und nicht-PGV-
pflichtige Vorhaben. Zudem sollten die heute grösstenteils verka-
belten Nieder- und Mittelspannungsleitungen nicht durch Freilei-
tungen ersetzt werden müssen.  

 Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens  

1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten 
Vorhabens wird aus dem Verhältnis 
der voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Ausführung des Vorhabens als 
Erdkabel zu den voraussichtlichen 

Art. 11c 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11c 
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Gesamtkosten der Ausführung als 
Freileitung ermittelt.  

2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkos-
ten gehören die folgenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben:  
a. Planungskosten;  
b. Kosten für den Grunderwerb und 

die Einräumung von Rechten und 
Dienstbarkeiten;  

c. Kosten für Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen;  

d. Kosten für Material;  
e. Bau- und Montagekosten;  
f. Kosten für den Rückbau von beste-

henden Leitungen;  
g. Kosten für Instandhaltung und Re-

paratur;  
h. Kosten für den Ersatz einzelner 

Komponenten;  
i. Kosten der Energieverluste. 

3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
sind über einen Zeitraum zu ermit-
teln, welcher der Lebensdauer der 
langlebigsten Komponente der zu  
vergleichenden Ausführungen ent-
spricht.  

4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter 
Anwendung der Kapitalwertmethode 
zu bewerten. Dabei ist ein Diskontie-
rungssatz einzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b 
der Stromversorgungsverordnung 
vom 14. März 2008, abzüglich des im 
Zeitpunkt des Vergleichs geltenden 
Teuerungssatzes der Konsumenten-
preise, entspricht.  

5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des lang-
fristigsten Future-Produkts für Liefer-
verträge für Strom am schweizeri-
schen Terminmarkt zu verwenden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie er-
arbeitet, welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem 
Grund ist diese Regelung nicht notwendig und schafft wieder Un-
sicherheiten. Da die langfristigen Future Produkte nicht liquid 
sind, sind die Preise zudem nicht aussagekräftig.  
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 Art. 11d Einhaltung des Mehrkosten-
faktors  

1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkre-
ten Vorhabens nicht grösser als der 
Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, so 
ist das Vorhaben als Erdkabel auszu-
führen.  

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

 
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und nicht mehr 
als vier Spannweiten umfasst; oder 
 

b. die vom Vorhaben betroffene Lei-
tung mit einer bestehenden Freilei-
tung gebündelt werden kann. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
2 Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung 

des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
ausgeführt werden auszuführen, so-
weit:  
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und der Ab-
schnitt nicht mehr als 1 km Länge 
vier Spannweiten umfasst; oder  

b. ... 
 

 
c. Stangenersatz bestehender Regel-

leitungen. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist 
klar messbar.  
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine 
sehr kosteneffiziente Sanierungsmethode und schon heute nicht 
bewilligungspflichtig. Dieser kann aber mehr als 4 Spannweiten 
betreffen. 

  
 
Art. 11e Überschreitung des Mehrkos-
tenfaktors  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn die den Mehrkos-
tenfaktor überschreitenden Gesamtkos-
ten nicht als anrechenbare Kosten im 
Sinne von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 gel-
tend gemacht werden. 

 
 
Art. 11e  
  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn  

a. die den Mehrkostenfaktor über-
schreitenden Gesamtkosten nicht 
als anrechenbare Kosten im Sinne 
von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 
geltend gemacht werden;  

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 

 
 
Art. 11e 
 

 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die entspre-
chenden Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar 
(«Kein Zurück in die Freileitung»).  

 

1. Kapitel: Freileitungen 

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 

Gliederungstitel vor Art. 12  

1a. Kapitel: Freileitungen  

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 
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2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen    

Art. 30 Vogelschutz 

1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 
erfordern, sind auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen, damit Vögel 
möglichst keine Erd- und Kurz-
schlüsse einleiten können. 

2 In vogelreichen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel möglichst gering ist. 

Art. 30 Vogelschutz  

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, da-
mit Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können.  

 
2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 

Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisions- und Strom-
schlagrisiko für Vögel möglichst ge-
ring ist. 

Art. 30  

Gemäss geltendem Recht 

Art. 30 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sind eingespielt und 
genügen. Die Anpassung öffnet ausufernden Verfahren Tür und 
Tor, da bei jedem vogelsensitiven Gebiet Vorkehrungen zu tref-
fen sind. Dies wiederspricht dem Kern der Strategie Stromnetze, 
welche eine Verfahrensbeschleunigung zum Ziel hat. Beste-
hende Gesetze sind eingespielt und etabliert.  

  Art. 146a Übergangsbestimmung 

Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
innerhalb von 12 Monaten nach Inkraft-
treten dieser Verordnung im Plangeneh-
migungsverfahren angemeldet werden.  

Die Höhe des Mehrkostenfaktors ist heute noch unklar. Bei In-
krafttreten der Verordnung werden viele Projekte weit fortge-
schritten aber noch nicht im PGV eingereicht sein. Es muss da-
her sichergestellt sein, dass diese Projekte nicht neu geplant 
werden müssen.  

 II 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 
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1. Abschnitt: Gegenstand und Gel-
tungsbereich  

   

Art. 1  

1 Diese Verordnung regelt das Plange-
nehmigungsverfahren für die Erstel-
lung und die Änderung von:  
a. Hochspannungsanlagen;  
b. Energieerzeugungsanlagen mit ei-

ner Leistung von über 30 kVA, die 
mit einem Verteilnetz verbunden 
sind;  

c. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
März 1994 der Genehmigungs-
pflicht unterstellt sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sie gilt in vollem Umfang für die Erstel-
lung und die Änderung von Nieder-
spannungsverteilnetzen, soweit es 
sich um Anlagen in Schutzgebieten 
nach eidgenössischem oder kantona-
lem Recht handelt. Die übrigen Nie-
derspannungsanlagen werden vom 
Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat (Inspektorat) anlässlich der regel-
mässigen Inspektionen genehmigt. 
Die Betriebsinhaber führen zu diesem 
Zweck Pläne und Unterlagen dauernd 
nach.  

  

Art. 1 Abs. 1  

1 Diese Verordnung regelt:  
a. die Durchführung des Sachplanver-

fahrens für Leitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV oder 
höher, die sich erheblich auf Raum 
und Umwelt auswirken;  

b. die Festlegung von Projektierungs-
zonen und Baulinien;  

c. das Plangenehmigungsverfahren 
für die Erstellung und die Änderung 
von:  
1. Hochspannungsanlagen,  
2. Energieerzeugungsanlagen mit 

einer Leistung von über 30 kVA, 
die mit einem Verteilnetz ver-
bunden sind,  

3. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 
der Schwachstromverordnung 
vom 30. März 1994 der Geneh-
migungspflicht unterstellt sind. 
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3 Sie gilt nicht für die Erstellung und die 
Änderung von:  
a. Installationen nach Artikel 2 der 

Niederspannungs-Installationsver-
ordnung vom 6. September 1989, 
soweit es sich nicht um Anlagen 
nach Absatz 1 Buchstabe b han-
delt;  

b. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 9. April 
1997 über elektrische Niederspan-
nungserzeugnisse;  

c. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 2. März 
1998 über Geräte und Schutzsys-
teme zur Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen.  

4 Für elektrische Anlagen, die ganz oder 
überwiegend dem Eisenbahn- oder 
Trolleybusverkehr dienen, gilt die Ver-
ordnung vom 2. Februar 2000 über 
das Plangenehmigungsverfahren für 
Eisenbahnanlagen.  

1a. Abschnitt: Sachplanverfahren     

  Art. 1a Prüfung der Sachplanpflicht  

1 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
prüft, ob ein Vorhaben betreffend eine 
Leitung mit einer Nennspannung von 
220 kV oder höher in einem Sachplan 
festgesetzt werden muss (Sachplan-
pflicht). Diese Prüfung erfolgt von Am-
tes wegen oder auf Antrag des In-
spektorats oder der Gesuchstellerin. 
Das BFE kann von der Gesuchstelle-
rin geeignete Unterlagen verlangen.  

2 Es vergleicht die bestehende mit der 
geplanten Situation, um die Auswir-
kungen des Vorhabens auf Raum und 
Umwelt zu prüfen.  

3 Stellt es fest, dass das Vorhaben keine 
erheblichen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt hat, so teilt es der Ge-
suchstellerin mit, dass das Vorhaben 
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der Sachplanpflicht nicht unterliegt. 
Andernfalls prüft es, ob Gründe für 
eine Ausnahme von der Sachplan-
pflicht vorliegen und ob das Sachplan-
verfahren einzuleiten ist. 

Art. 1a Allgemeines  
 

1 Hochspannungsleitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV und höher 
(50 Hz) können nur genehmigt wer-
den, wenn sie zuvor in einem Sach-
planverfahren festgesetzt wurden.  

2 Neue Leitungen können ohne vorgän-
giges Sachplanverfahren genehmigt 
werden, wenn:  
a. sie nicht länger sind als 5 Kilome-

ter;  
b. keine Schutzgebiete nach eidge-

nössischem und kantonalem Recht 
berührt werden; und  

c. die Anforderungen der Verordnung 
vom 23. Dezember 1999 über den 
Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) eingehalten wer-
den können, ohne dass eine Aus-
nahmebewilligung beansprucht 
werden muss.  

3 Ersatz, Änderung und Ausbau beste-
hender Leitungen können ohne vor-
gängiges Sachplanverfahren geneh-
migt werden, wenn:  
a. die Möglichkeiten zur Zusammenle-

gung mit anderen Leitungen oder 
anderen Infrastrukturanlagen aus-
geschöpft wurden;  

b. bei einer Verschiebung des Lei-
tungstrassees die Nutzungskon-
flikte voraussichtlich im Rahmen 
des Plangenehmigungsverfahrens 
gelöst werden können;  

c. Konflikte in Schutzgebieten nach 
eidgenössischem und kantonalem 
Recht durch Ersatzmassnahmen 
ausgeglichen werden können; und  

Art. 1b Ausnahmen von der Sachplan-
pflicht und Verfahren  

1 Die folgenden Vorhaben betreffend 
Leitungen mit einer Nennspannung 
von 220 kV oder höher können ohne 
Festsetzung in einem Sachplan ge-
nehmigt werden, wenn die Bestim-
mungen der Verordnung vom 23. De-
zember 1999 über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) 
voraussichtlich eingehalten werden 
können und die Möglichkeiten zur Zu-
sammenlegung mit anderen Leitun-
gen oder anderen Infrastrukturanla-
gen ausgeschöpft wurden:  
a. die Erstellung neuer Leitungen mit 

einer Länge von fünf Kilometern o-
der weniger, sofern keine Schutz-
ziele von Schutzgebieten nach eid-
genössischem und kantonalem 
Recht beeinträchtigt werden;  

b. der Ersatz, die Änderung und der 
Ausbau von Leitungen, sofern das 
Leitungstrassee nicht oder auf ei-
ner Länge von höchstens fünf Kilo-
metern verschoben wird und Kon-
flikte mit Schutzzielen von Schutz-
gebieten nach eidgenössischem 
und kantonalem Recht durch Er-
satzmassnahmen ausgeglichen 
werden können;  

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu 
mindestens 80 Prozent ihrer Länge 
als Kabel in bestehenden oder be-
hördenverbindlich festgelegten An-
lagen wie Strassen, Tunnels oder 
Stollen ausgeführt werden;  

d. Vorhaben, bei denen die Gesuch-
stellerin anhand von raumplaneri-
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d. die Anforderungen der NISV einge-
halten werden können, ohne dass 
eine Ausnahmebewilligung bean-
sprucht werden muss.  

4 Das Bundesamt für Energie (BFE) ent-
scheidet nach Rücksprache mit den 
zuständigen Fachstellen des Bundes 
und der betroffenen Kantone darüber, 
ob ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss.  

5 Es leitet das Sachplanverfahren. 

schen, umweltrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Abklä-
rungen darlegt, dass keine andere 
Variante zu bevorzugen ist.  

2 Das BFE hört die zuständigen Fach-
stellen des Bundes und der betroffe-
nen Kantone zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätz-
lich auch gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen anhö-
ren. Nach Prüfung der eingegange-
nen Stellungnahmen entscheidet das 
BFE, ob ein Sachplanverfahren 
durchgeführt werden muss. 

 Art. 1c Vororientierung  

Ein Vorhaben, das voraussichtlich der 
Sachplanpflicht unterliegt und dessen 
Bedarf von der Elektrizitätskommission 
bestätigt wurde (Art. 22 Abs. 2bis des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007), wird als Vororientierung in 
den Sachplan eingetragen. 

  

Art. 1b Vororientierung und Vorberei-
tung des Sachplanverfahrens  

1 Wer das Plangenehmigungsgesuch für 
ein Vorhaben einreichen will (Gesuch-
stellerin), das als Vororientierung im 
Sachplan eingetragen ist, orientiert 
das BFE frühzeitig darüber.  

2 Gleichzeitig schliesst die Gesuchstelle-
rin mit den betroffenen Kantonen eine 
Koordinationsvereinbarung ab und 
gibt dem BFE davon Kenntnis. Mit der 
Koordinationsvereinbarung werden 
insbesondere festgelegt:  
a. ein Zeitplan zur Festlegung eines 

Gebiets für mögliche Planungskor-
ridore (Planungsgebiet) und das 
Vorgehen zur Anpassung der kan-
tonalen Planung;  

b. die Planungsziele für das zu evalu-
ierende Planungsgebiet;  

Art. 1d Vorbereitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Bevor die Gesuchstellerin dem BFE 
die Durchführung des Sachplanver-
fahrens für ein Vorhaben, das der 
Sachplanpflicht unterliegt, beantragt, 
schliesst sie mit den betroffenen Kan-
tonen eine Koordinationsvereinbarung 
ab, mit der insbesondere die folgen-
den Punkte geregelt werden:  
a. die Planungsziele;  
b. die Zuständigkeiten für die Organi-

sation der Verfahrensschritte;  
c. die Mitwirkung und die Information 

der Gemeinden;  
d. der zeitliche Ablauf für die vorgese-

henen Verfahrensschritte;  
e. das Vorgehen zur Anpassung der 

kantonalen Planung.  
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c. die Zuständigkeiten für die Organi-
sation der einzelnen Verfahrens-
schritte;  

d. die Mitwirkung der Gemeinden.  
3 Die Gesuchstellerin reicht dem BFE 

Unterlagen für die Beurteilung der 
möglichen Planungsgebiete ein. Dar-
aus muss hervorgehen, dass sie vor-
handenes Konflikt- und Optimierungs-
potenzial hinsichtlich der Raumnut-
zung ermittelt hat.  

4 Sie kann in Rücksprache mit den be-
troffenen Kantonen in Fällen mit einer 
Ausgangslage, in welchen der Spiel-
raum für mehrere Planungsgebiete 
als nicht ausreichend betrachtet wird, 
auch nur ein Planungsgebiet vor-
schlagen. Ein solcher Vorschlag ist 
detailliert zu begründen.  

5 Das BFE übermittelt die Unterlagen 
den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

2 Sie erstellt Unterlagen für die Beurtei-
lung möglicher Planungsgebiete. Dar-
aus muss hervorgehen, dass das 
Konflikt- und Optimierungspotenzial 
hinsichtlich der Raumnutzung ermittelt 
wurde.  

3 Die Gesuchstellerin kann mit Zustim-
mung der betroffenen Kantone in Fäl-
len, in denen der Spielraum für meh-
rere Planungsgebiete als nicht ausrei-
chend betrachtet wird, auch nur ein 
Planungsgebiet vorschlagen. Ein sol-
cher Vorschlag ist detailliert zu be-
gründen. 

Art. 1c Festsetzung eines Planungs-
gebietes  

1 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE eine projektspezifische 
Begleitgruppe ein, in der folgende 
Stellen und Organisationen mit je ei-
ner Stimme vertreten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. allenfalls weitere Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Eidgenössische Starkstromin-

spektorat (Inspektorat);  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin.  

Art. 1e Einleitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Die Gesuchstellerin beantragt dem 
BFE die Durchführung des Sachplan-
verfahrens.  

2 Dem Antrag sind die folgenden Unter-
lagen beizulegen:  
a. eine Begründung für das Vorhaben 

sowie Angaben zu dessen Bedarf;  
b. die Koordinationsvereinbarung und 

die Unterlagen nach Artikel 1d.  
3 Das BFE übermittelt die Unterlagen 

den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

4 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE innert zwei Monaten 
eine projektspezifische Begleitgruppe 
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2 Es kann innerhalb von zwei Monaten 
eine Begehung der für die Führung 
von Planungskorridoren vorgeschla-
genen Planungsgebiete mit der Be-
gleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt aufgrund 
einer gesamtheitlichen Betrachtung 
die Bestimmung eines Planungsge-
biets, das so gross ist, dass die Ge-
suchstellerin mehrere Korridorvarian-
ten ausarbeiten kann.  

4 Das BFE führt das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
der Raumplanungsverordnung vom 
28. Juni 2000 (RPV) durch und bean-
tragt beim Bundesrat die Festsetzung 
eines Planungsgebiets.  

5 Das BFE kann auf begründeten Antrag 
der betroffenen Kantone in Fällen ge-
mäss Artikel 1b Absatz 4 und bei ein-
stimmiger Rückmeldung durch die 
Mitglieder der Begleitgruppe auf einen 
formellen Sachplanentscheid zum 
Planungsgebiet verzichten und der 
Gesuchstellerin das Planungsgebiet 
direkt mitteilen.  

ein, in der folgende Stellen und Orga-
nisationen mit je einer Stimme vertre-
ten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. weitere betroffene Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Inspektorat;  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin. 

 Art. 1f Festsetzung des Planungsge-
biets  

1 Das BFE stellt der Begleitgruppe die 
Unterlagen zum Planungsgebiet zur 
Stellungnahme zu. Es kann für die 
Besichtigung von möglichen Pla-
nungsgebieten Begehungen mit der 
Begleitgruppe organisieren.  

2 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen ein Planungsgebiet. Das Pla-
nungsgebiet muss so gross sein, dass 
darin mehre Planungskorridore aus-
gearbeitet werden können.  

3 Das BFE erarbeitet gestützt auf die 
Empfehlung der Begleitgruppe den 
Entwurf des Objektblatts mit Bericht 
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für das Planungsgebiet und eröffnet 
das Anhörungs- und Mitwirkungsver-
fahren nach Artikel 19 der Raumpla-
nungsverordnung vom 28. Juni 2000 
(RPV).  

4 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt das BFE eine Ämterkonsultation 
durch. Es veranlasst innerhalb von 
zwei Monaten nach Abschluss der 
Ämterkonsultation die Festsetzung 
des Planungsgebiets durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV.  
5 Es kann in Fällen nach Artikel 1d Ab-

satz 3 und bei einstimmiger Rückmel-
dung durch die Mitglieder der Begleit-
gruppe auf eine formelle Festsetzung 
des Planungsgebiets verzichten und 
der Gesuchstellerin das Planungsge-
biet direkt mitteilen. Das BFE kann 
dieses Planungsgebiet im Sachplan 
als Zwischenergebnis eintragen. 

Art. 1d Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug des Kantons in der Regel 
mindestens zwei Korridorvarianten 
und reicht dem BFE die erforderlichen 
Unterlagen ein.  

2 Das BFE erlässt Richtlinien über Art, 
Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es übermittelt die vollständigen Unter-
lagen innert 30 Tagen nach Eingang 
an die Begleitgruppe. Diese gibt in-
nerhalb von zwei Monaten eine Emp-
fehlung zur Festsetzung des Pla-
nungskorridors und zur anzuwenden-
den Übertragungstechnologie ab.  

4 Das BFE eröffnet das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
RPV innerhalb von zwei Monaten 

Art. 1g Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug der betroffenen Kantone in 
der Regel mindestens zwei Planungs-
korridore und reicht dem BFE die er-
forderlichen Unterlagen ein. 

2 Das BFE übermittelt die vollständigen 
Unterlagen innert 30 Tagen nach Ein-
gang an die Begleitgruppe. Es kann 
für die Besichtigung von möglichen 
Planungskorridoren eine Begehung 
mit der Begleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen einen Planungskorridor und die 
anzuwendende Übertragungstechno-
logie, namentlich ob die Leitung als 
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nach dem Eingang der Empfehlung 
der Begleitgruppe.  

5 Nach Abschluss der Ämterkonsultation 
wird innerhalb von zwei Monaten die 
Festsetzung des Planungskorridors 
und der anzuwendenden Übertra-
gungstechnologie beantragt:  
a. vom Departement beim Bundesrat 

in Fällen nach Artikel 21 Absatz 1 
RPV;  

b. vom BFE beim Departement in Fäl-
len nach Artikel 21 Absatz 4 RPV.  

Freileitung oder als Erdkabel erstellt 
werden soll.  

4 Es erarbeitet gestützt auf die Empfeh-
lung der Begleitgruppe den Entwurf 
des Objektblatts mit Bericht für den 
Planungskorridor und die anzuwen-
dende Übertragungstechnologie und 
eröffnet das Anhörungs- und Mitwir-
kungsverfahren nach Artikel 19 RPV.  

5 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt es eine Ämterkonsultation durch. 
Es veranlasst innerhalb von zwei Mo-
naten nach Abschluss der Ämterkon-
sultation die Festsetzung des Pla-
nungskorridors sowie der anzuwen-
denden Übertragungstechnologie 
durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV. 

2. Abschnitt: Plangenehmigungsver-
fahren  

   

Art. 2 Gesuchsunterlagen  

1 Die Unterlagen, die dem Inspektorat 
zur Genehmigung einzureichen sind, 
müssen alle Angaben enthalten, die 
für die Beurteilung des Projektes not-
wendig sind, insbesondere Angaben 
über:  
a. Betriebsinhaberin, Standort, Art 

und Ausgestaltung der geplanten 
Anlage und deren Zusammenhang 
mit bestehenden Anlagen;  

b. die Begründung des Projektes;  
c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte;  
d. mögliche Einflüsse auf oder durch 

andere Anlagen oder Objekte;  
e. die Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Landschaft;  
f. die Abstimmung mit der Raumpla-

nung, insbesondere mit den Richt- 
und Nutzungsplänen der Kantone;  

Art. 2 Abs. 1bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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g. das Ergebnis der Abklärungen, ob 
ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss oder nicht, und 
gegebenenfalls, das Ergebnis des 
Sachplanverfahrens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Das Inspektorat erlässt Richtlinien über 

Art, Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es kann bei Bedarf zusätzliche Unter-
lagen verlangen, insbesondere den 
Nachweis, dass die Erzeugnisse, die 
in die Anlage eingebaut werden, den 
anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen.  

4 Die Gesuchstellerin hat die Grundla-
gen der eingereichten Unterlagen den 
Genehmigungsbehörden auf Verlan-
gen vorzulegen.  

5 Soll eine Anlage nach Plänen erstellt 
oder geändert werden, die bereits ein-
mal genehmigt worden sind, so kann 
für die technischen Belange auf die 
damalige Plangenehmigung verwie-
sen werden.  

 
 
 
 
 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 

elektrischen Anlagen für den An-
schluss von Liegenschaften oder 
Siedlungen ausserhalb der Bauzonen 
an das Elektrizitätsnetz zum Gegen-
stand haben, ist den Unterlagen ein 
rechtskräftiger Entscheid des Kantons 
beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
 
 
 
 
1bis Streichen 

 
 
 
 
 
Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbe-
treiber für die Abstimmung mit dem Kanton. Da der Kanton beim 
Plangenehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der 
direkte Kanal zwischen dem Inspektorat und dem Kanton genutzt 
werden. 
Dieser Abschnitt soll in Art. 2 gelöscht und in Art. 5 ergänzt wer-
den.   

Art. 3 Schwachstromanlagen im Ein-
flussbereich von Starkstromanlagen  

1 Schwachstromanlagen, die im Ein-
flussbereich einer geplanten Stark-
stromanlage liegen, sind in den Plan-
unterlagen für diese Starkstromanlage 
einzutragen.  

2 Bedarf eine bestehende Schwach-
stromanlage als Folge der Erstellung 
einer Starkstromanlage der Genehmi-
gung nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
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März 1994, so ist in den Planunterla-
gen für die geplante Starkstromanlage 
zusätzlich anzugeben, welche Mass-
nahmen zum Schutz der Schwach-
stromanlage vorgesehen sind.  

3 Die Betreiberinnen von Schwachstrom-
anlagen sind verpflichtet, die Informa-
tionen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen, die für die Erstellung der Plan-
unterlagen erforderlich sind.  

Art. 4 Aussteckung  

Das Inspektorat erlässt Richtlinien für die 
Aussteckung.  

   

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  

1 Das Inspektorat veranlasst die Publika-
tion des Gesuches, führt das Ein-
spracheverfahren durch und holt die 
Stellungnahmen der Kantone und der 
betroffenen Bundesbehörden ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es würdigt die eingegangenen Stel-

lungnahmen, erhebt die notwendigen 
Beweise und ordnet nötigenfalls Be-
gehungen an. Es vermittelt zwischen 
den Parteien.  

3 Es kann auf die Durchführung von Ein-
spracheverhandlungen verzichten, 
wenn eine Vermittlung zwischen den 
Parteien aussichtslos erscheint. 

 Art. 5   

 
 
 
 
 
1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, 

die den Bau von elektrischen Anlagen 
für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der 
Bauzonen an das Elektrizitätsnetz 
zum Gegenstand haben, einen 
rechtskräftigen Entscheid des Kan-
tons ein, wonach der Anschluss zu-
lässig ist. 

Art. 5 

 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 2. 
 

Art. 6 Verfahren durch das BFE  

1 Kann innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang der Einsprachen und 
der Stellungnahmen der Kantone und 
der betroffenen Bundesbehörden 
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nicht mit allen Einsprechern und Be-
hörden eine Einigung erzielt werden, 
so überweist das Inspektorat die Un-
terlagen mit einem Bericht über den 
Stand des Verfahrens dem BFE zum 
Entscheid.  

2 Das BFE kann die Frist in Ausnahme-
fällen angemessen verlängern.  

3 Es legt den Einsprechern und Bundes-
stellen, mit denen keine Einigung er-
zielt werden konnte, den Bericht des 
Inspektorats zur Stellungnahme vor.  

4 Es kann zusätzliche Beweise erheben, 
Begehungen anordnen und Ein-
spracheverhandlungen durchführen.  

Art. 7 Projektänderungen während 
des Verfahrens  

Ergeben sich während des Plangeneh-
migungsverfahrens wesentliche Ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen 
Projekt, so ist das geänderte Projekt den 
Betroffenen erneut zur Stellungnahme zu 
unterbreiten und gegebenenfalls öffent-
lich aufzulegen.  

   

Art. 8 Behandlungsfristen für das In-
spektorat 

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuches gelten für das In-
spektorat in der Regel die folgenden 
Fristen:  
a. zehn Arbeitstage vom Eingang des 

vollständigen Gesuches bis zur 
Übermittlung an die Kantone und 
betroffenen Bundesbehörden;  

b. 30 Arbeitstage für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlungen und 
dem Vorliegen der Stellungnahmen 
der Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
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a. die Ergänzung oder die Überarbei-
tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten. 

3 Im vereinfachten Plangenehmigungs-
verfahren darf die Behandlungsfrist 
für das ganze Verfahren in der Regel 
20 Arbeitstage nicht überschreiten.  

Art. 8a Behandlungsfristen für das 
BFE  

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuchs gelten für das BFE 
in der Regel die folgenden Fristen:  
a. einen Monat für den Versand des 

Berichts über den Stand des Ver-
fahrens nach Artikel 6 Absatz 1;  

b. drei Monate ab Eingang des Be-
richts über den Stand des Verfah-
rens bis zur Durchführung einer 
Einspracheverhandlung;  

c. acht Monate für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlung und 
Eingang der Stellungnahmen der 
Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
a. die Ergänzung oder die Überarbei-

tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten.  

 

 

 

Art. 8b Sistierung  

Benötigt die Gesuchstellerin für die Er-
gänzung der Gesuchsunterlagen, die Er-
arbeitung von Projektvarianten oder Ver-
handlungen mit Behörden und Einspre-
chern mehr als drei Monate, so wird das 
Verfahren sistiert, bis die Wiederauf-
nahme verlangt wird.  
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Art. 9 Plangenehmigungsverfügung  

1 Die Plangenehmigungsverfügung ist 
der Gesuchstellerin, den Einspre-
chern, den betroffenen Bundesbehör-
den sowie den am Verfahren beteilig-
ten Kantonen und Gemeinden zu er-
öffnen.  

2 Für unbestrittene Teile einer Anlage 
kann eine Teilgenehmigung erteilt 
werden, wenn dadurch die Anlage im 
bestrittenen Bereich nicht präjudiziert 
wird.  

Art. 9 Sachüberschrift und Abs. 1  

Teilgenehmigung  

1 Aufgehoben 

  

Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an 
Anlagen  

1 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 
können ohne Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt werden, wenn da-
bei keine besonderen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Betrieb einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Stre-

ben, Holzmasten und Überspan-
nungsableitern sowie der Ersatz 
von Isolatoren mit gleicher oder 
kürzerer Baulänge;  

b. der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie von Kabeln;  

c. der Austausch von Transformato-
ren gleicher Leistung und Bauart 
sowie der 1:1-Ersatz von Schaltern 
und Schaltanlagen;  

d. das Streichen von Masten im glei-
chen Farbton, die Korrosions-
schutz- und Sanierungsmassnah-
men an Masten, Mastsockeln und 
Mastfundamenten;  

e. Reparaturen an Mastsockeln, an 
Gebäuden von Unterwerken und 
Transformatorenstationen, an 

Art. 9a Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht  

1 Keiner Plangenehmigung bedürfen In-
standhaltungsarbeiten und geringfü-
gige technische Änderungen an Anla-
gen, wenn dabei keine besonderen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Bestand einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Anla-

geteilen;  
b. Reparaturen, Korrosionsschutz- 

und Sanierungsmassnahmen; so-
wie  

c. die Erneuerung der Aussenanstri-
che von Anlageteilen im gleichen 
Farbton. 

 
 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der NISV an Orten 
mit empfindlicher Nutzung nicht über-
schritten und das Erscheinungsbild 
der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. der Stangenersatz von Regelleitun-
gen. 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der zum Erstel-
lungszeitpunkt der Anlage gültigen 
NISV an Orten mit empfindlicher Nut-
zung nicht überschritten und das Er-
scheinungsbild der Anlage nicht we-
sentlich verändert wird, insbesondere:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Durch die explizite Nennung wird Klarheit ge-
schaffen.  
 
Zu Abs. 3: Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht iso-
liert und allein auf die Einhaltung des aktuellen Anlagengrenz-
wertes abgestellt werden. Massgebend sind die Bestimmungen 
der NISV zum Erstellungszeitpunkt.  
 
Zu Abs. 3: Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzäh-
lung. Dies ist durch den Begriff «insbesondere» klarzustellen. 
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Fahrwegen in Unterwerken sowie 
an Gerüsten in Freiluftschaltanla-
gen, sofern das Erscheinungsbild 
nicht verändert wird.  

3 Das Inspektorat entscheidet in den üb-
rigen Fällen, ob die geplante Arbeit 
als Instandhaltungsarbeit gilt.  

a. der Ersatz von Erdseilen durch Erd-
seile mit integrierten Lichtwellenlei-
tern sowie deren Verwendung zur 
Durchleitung von Daten der Be-
triebsinhaberin oder Dritter;  

b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitun-
gen;  

c. der Ersatz von Isolatoren durch Iso-
latoren anderer Bauart;  

d. Änderungen an der Aufhängung 
von Leiterseilen sowie an der Geo-
metrie von Leitungen; und  

e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel an-
derer Bauart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bei Instandhaltungsarbeiten entschei-
det das Inspektorat im Zweifelsfall 
über die Plangenehmigungspflicht.  

5 Geringfügige technische Änderungen 
zeigt die Betriebsinhaberin dem In-
spektorat vor der beabsichtigten Aus-
führung schriftlich an. Das Inspektorat 
teilt innert 20 Tagen nach Eingang der 
Anzeige mit, ob ein Plangenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden 
muss.  

6 Die Betriebsinhaberin dokumentiert ge-
genüber dem Inspektorat die ausge-
führten Instandhaltungsarbeiten und 
Änderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. die Erneuerung von Innenraum-An-
lagen, bei welchen das äussere Er-
scheinungsbild nicht wesentlich 
verändert wird.  

g. der Ersatz von Transformatoren 
auch durch leistungsfähigere Ty-
pen, sofern die ursprüngliche Plan-
genehmigung bereits für diese 
Leistung erteilt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3 Bst. f: Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies 
von aussen sichtbar ist, sollte dies auch als geringfügige Ände-
rung gelten, solange die NISV eingehalten wird. Das Ziel der 
Strategie Stromnetze ist ja die Verfahrensvereinfachung.  
 
Zu Abs. 3 Bst. g: Die Verfahrensanpassung wurde vom ESTI 
schon kommuniziert (siehe Bulletin 10/2017 von VSE und 
Electrosuisse) und sollte jetzt in der Verordnung zur Schaffung 
von Rechtssicherheit ebenfalls aufgeführt werden.  

 Art. 9b Projektierungszonen und Bau-
linien  

1 Dieser Abschnitt gilt sinngemäss für 
die Festlegung von Projektierungszo-
nen und Baulinien.  
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2 Für die Festlegung der Projektierungs-
zonen ist das BFE zuständig. 

 Art. 9c Verfahrenserleichterungen  

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Die von Art. 9c VPeA betroffenen Anlagen dienen insbesondere 
der Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten 
vermehrten dezentralen Einspeisung von Energie, wo Verfah-
renserleichterungen erwünscht sind.  
In Projekten geringer Ausdehnung (was bei Anlagen mit einer 
Nennspannung von 36 kV zutrifft) genügt es, wenn die kantona-
len Behörden (Umwelt, Raumplanung usw.) diese Beurteilungen 
vornehmen, da diese verpflichtet sind, die Einhaltung des Bun-
desrechts durchzusetzen. Beim Bau von Strassen oder Gebäu-
den wird das heute schon so praktiziert, nur bei elektrischen An-
lagen müssen die Bundesbehörden zusätzlich mit einbezogen 
werden. Insbesondere wenn es zu einem Differenzbereinigungs-
verfahren durch das ESTI kommt, stehen die Verfahrenskosten 
in keinem Verhältnis mehr zu den Projektkosten.  
 
Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretations-
spielraum des Gesetzestextes zu und ist zu streichen. Er birgt 
die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen un-
terlaufen werden, was nicht im Sinn und Geist der Strategie 
Stromnetze ist. In der französischen Fassung fehlt er richtiger-
weise. 

 Art. 9d Erwerb und Erneuerung von 
Dienstbarkeiten  

Müssen für eine bestehende, rechtskräf-
tig bewilligte Anlage Rechte erneuert o-
der zusätzlich erworben werden, ohne 
dass die Anlage baulich geändert wird, 
so bestimmt sich das Verfahren aus-
schliesslich nach dem Bundesgesetz 
vom 20. Juni 1930 über die Enteignung 
und es bedarf keiner Plangenehmigung. 

 Wenngleich der VSE eine entsprechende Regelung auf Geset-
zesstufe vorgezogen hätte, begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung 
des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

3. Abschnitt: Bau und Inbetriebnahme    

Art. 10 Bau  

1 Mit dem Bau einer Anlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Verfügung 
über die Genehmigung der Pläne in 
Rechtskraft erwachsen ist.  
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1bis Die Genehmigungsbehörde kann mit 
der Plangenehmigung den sofortigen 
Baubeginn für die Anlage oder für 
Teile davon gestatten, sofern:  
a. keine unerledigten Einsprachen 

vorliegen;  
b. keine Einwände betroffener Kan-

tone und Fachstellen des Bundes 
vorliegen; und  

c. mit dem Baubeginn keine irrever-
siblen Veränderungen verbunden 
sind. 

2 Ergeben sich während der Bauausfüh-
rung zwingende Gründe für eine Ab-
weichung von den genehmigten Plä-
nen, so ist das Inspektorat umgehend 
zu orientieren. Das Inspektorat ent-
scheidet bei Abweichungen, die im 
vereinfachten Plangenehmigungsver-
fahren genehmigt werden könnten, 
ohne ein neues Genehmigungsver-
fahren durchzuführen.  

3 In den übrigen Fällen muss es für das 
geänderte Projekt ein neues Geneh-
migungsverfahren durchführen; die 
Bauarbeiten für die von der Änderung 
nicht betroffenen Teile der Anlage 
dürfen fortgeführt werden.  

Art. 11 Verlängerung der Geltungs-
dauer der Plangenehmigung  

Wird die Ausführung eines rechtzeitig 
begonnenen Bauvorhabens für länger 
als ein Jahr unterbrochen, so muss beim 
Inspektorat um die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Plangenehmigung 
nachgesucht werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Erteilung mehr als drei 
Jahre vergangen sind.  

   

Art. 12 Inbetriebnahme  

Die Unternehmung muss die Fertigstel-
lung der Anlage dem Inspektorat schrift-
lich mitteilen und eine Bestätigung des 
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Erstellers beilegen, aus welcher hervor-
geht, dass die Anlage den Anforderun-
gen der Gesetzgebung und den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht.  

Art. 13 Kontrolle  

Das Inspektorat kontrolliert in der Regel 
innerhalb eines Jahres nach der Fertig-
stellung, ob die Anlage vorschriftsge-
mäss und in Übereinstimmung mit den 
genehmigten Plänen erstellt worden ist 
und die zum Schutz der Umwelt verfüg-
ten Massnahmen umgesetzt worden 
sind.  

   

4. Abschnitt: Übersichtspläne und Ge-
währleistung der Sicherheit  

   

Art. 14 Übersichtspläne  

1 Die Eigentümerinnen von elektrischen 
Anlagen erstellen für ihr Netz einen 
Übersichtsplan. Dieser ist laufend 
nachzuführen und muss den zuständi-
gen kantonalen Stellen auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt werden.  

2 Der Übersichtsplan muss die gesamt-
heitliche Beurteilung eines Projektes 
im Verhältnis zu den bestehenden An-
lagen ermöglichen.  

   

Art. 15 Gewährleistung der Sicherheit 
bei geänderten Verhältnissen  

1 Ist durch Veränderungen der Verhält-
nisse die Sicherheit gefährdet, so hat 
die Eigentümerin der Anlage unver-
züglich die zur Gewährleistung der Si-
cherheit notwendigen Massnahmen 
zu treffen.  

2 Veränderungen, welche die Sicherheit 
beeinträchtigen, sowie Änderungen 
der Beurteilungsgrundlagen, Änderun-
gen der Eigentumsverhältnisse und 
der Abbruch von Anlagen müssen 
dem Inspektorat mitgeteilt werden.  
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3 Die Massnahmen, die auf Grund von 
geänderten Verhältnissen getroffen o-
der geplant werden, sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen dem Inspek-
torat zur Genehmigung vorzulegen.  

5. Abschnitt: Finanzierung der Publi-
kationen 

   

Art. 17 

Die Gesuchstellerin trägt die Kosten für 
die Publikation des Gesuches. Sie sind 
von der herausgebenden Stelle bei der 
Gesuchstellerin direkt einzuziehen.  

   

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen     

Art. 17a Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom 9. Oktober 2013  

1 Die Artikel 1b–1d gelten nur für Sach-
planverfahren, für welche die Unterla-
gen nach Artikel 1b Absatz 3 dieser 
Verordnung nach dem Inkrafttreten 
dieser Änderung eingereicht werden. 
Alle anderen Sachplanverfahren wer-
den nach bisherigem Recht weiterge-
führt.  

2 Das BFE kann auf Antrag der Gesuch-
stellerin auf Gesuche, die nach dem 
1. Juli 2013 eingereicht werden, die 
Artikel 1b–1d anwenden, sofern sich 
keine der Stellen und Organisationen 
nach Artikel 1c Absatz 1 dagegen 
ausspricht.  

   

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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3. Kapitel: Erzeugungs- und Verteilan-
lagen 

   

2. Abschnitt: Innenraumanlagen    

Art. 34 Allgemeine Bestimmungen 

1 Spannungsführende Teile von Stark-
stromanlagen müssen durch Schran-
ken, Gitter, Abdeckungen, Verscha-
lungen oder Isolierungen gesichert 
sein. 

2 In Innenraumanlagen darf der Flucht-
weg bis zu einem sicheren Ort höchs-
tens 20 m betragen. 

3 Räume einer Innenraumanlage, die für 
den Betrieb nicht benötigt werden, 
dürfen für betriebsfremde Zwecke nur 
genutzt werden, wenn sie vom Be-
triebsbereich durch Türen oder 
Wände getrennt sind und der Zugang 
nicht durch die Anlage führt. 

Art. 34 Abs. 2 

Aufgehoben 

  

Art. 38 Bauliche Massnahmen 

1 Der ungehinderte Zugang zu den 
elektrischen Anlagen muss jederzeit 
gewährleistet sein. 

2 Zugangstüren müssen mechanisch 
stabil und, wenn sie nicht ins Freie 
führen, feuerhemmend (T 30) sein. 

3 Räume für elektrische Anlagen müs-
sen feuerbeständig (F 90) sein. Aus-
nahmen sind nur in Industriebetrieben 
und mit Einwilligung der zuständigen 
Feuerpolizei zulässig. 

4 Zu- und Abluftöffnungen müssen ins 
Freie führen. Ausnahmen sind nur mit 
Einwilligung der zuständigen Feuer-
polizei zulässig. 

Art. 38 Abs. 2 und 3 

 
 
 
2 Aufgehoben 
 
 
3 Aufgehoben 
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5 Vergitterungen bei Türen, Fenstern, 
Lüftungsöffnungen und Kabeleinfüh-
rungen müssen das Eindringen von 
Kleintieren und das Durchstecken von 
festen Gegenständen verhindern. 
Wenn das Durchstecken von festen 
Gegenständen nicht verhindert wer-
den kann, muss der Abstand zu span-
nungsführenden Teilen mindestens 
1,5 m+0,01 m pro kV Nennspannung 
betragen. 

6 Die künstliche Beleuchtung muss aus-
reichend sein. Eine Notbeleuchtung 
oder eine Ersatzleuchte muss in allen 
Betriebsbereichen, Gängen und 
Fluchtwegen griffbereit vorhanden 
sein oder vom Betriebspersonal mit-
geführt werden. 

Art. 54 Zulässige Berührungs- und 
Schrittspannungen in Starkstroman-
lagen 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage dürfen die Berührungs-
spannungen unter Berücksichtigung 
des höchstmöglichen einpoligen Erd-
schlussstromes dauernd 50 V Wech-
selspannung bzw. 120 V Gleichspan-
nung nicht überschreiten. Für Einwir-
kungszeiten unter fünf Sekunden gel-
ten die Werte nach Anhang 4. 

2 Bei Tragwerken von Hochspannungs-
freileitungen aus leitenden Materialien 
müssen bei Erdschlüssen folgende 
Bedingungen eingehalten werden: 
a. In Gebieten, in denen grössere 

Menschenansammlungen zu er-
warten sind oder in denen sich 
Personen periodisch für längere 
Zeit aufhalten, sind für die Berüh-
rungsspannungen die Werte nach 
Anhang 4 einzuhalten;  

b. In besiedelten Gebieten, in der nä-
heren Umgebung von Einzelbau-
ten und an Verkehrswegen, wo 
sich Personen regelmässig für 

 Art. 54  

 

 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage darf dürfen die Berüh-
rungsspannungen unter Berücksichti-
gung des höchstmöglichen einpoligen 
Erdschlussstromes nicht höher als die 
im Anhang 4 aufgeführten Werte sein. 
dauernd 50 V Wechselspannung bzw. 
120 V Gleichspannung nicht über-
schreiten. Für Einwirkungszeiten un-
ter fünf Sekunden gelten die Werte 
nach Anhang 4. 

Art. 54 
 
 

Diese Regelung wiederspricht den EN-Normen, wodurch sich der 
Netzbau in der Schweiz unnötig verteuert. So ist der Anhang 4 
durch die in Europa allgemein gültigen Berührungsspannungs-
werte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe Zusatzkosten für 
die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu verhindern. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
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kurze Zeit aufhalten, dürfen die 
Werte für Berührungsspannungen 
während höchstens zwei Sekun-
den überschritten werden; 

c. Im übrigen Gebiet dürfen die Be-
rührungsspannungen die Werte 
nach Absatz 1 überschreiten. Die 
Werte über 50 V Wechselspan-
nung, bzw. 120 V Gleichspannung 
sollen jedoch nicht länger als we-
nige Stunden bestehen bleiben. 

3 In geschlossenen (städtischen) Über-
bauungen sind zur Erreichung des 
Potentialausgleichs alle Erdungen 
von Hoch- und Niederspannungsanla-
gen miteinander zu verbinden. Der 
Nachweis für die Einhaltung der Be-
rührungsspannungen muss nur für 
kritische Randzonen erbracht werden. 

4 Für Schrittspannungen werden im all-
gemeinen keine Grenzwerte vorge-
schrieben. In besonderen Fällen, vor 
allem bei Zugangswegen zu Hoch-
spannungsanlagen und zu Mastschal-
tern, sind Schutzmassnahmen nach 
Artikel 56 anzuwenden. 

Anhang 4 Zulässige Berührungsspan-
nungen 

 

 Anhang 4  

Verweis auf EN50522 (statt Schweizer 
Regelung) 

Der Anhang 4 ist durch die in Europa allgemein gültigen Berüh-
rungsspannungswerte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe 
Zusatzkosten für die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu 
verhindern. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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Anhang 1 Anhang 1   

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

  

 Projektierungszonen Leitungen mit ei-
ner Nennspannung von 220 kV oder hö-
her 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Baulinien Starkstromanlagen 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Elektrische Anlagen mit einer Nennspan-
nung von über 36 kV 
 

Elektrische Leitungen Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV 
 

Zum Begriff «Anlagen»: Netzbetreiber mit Unterwerken haben 
Anlagen der Netzebene 3 in Unterwerken, aber keine Leitungen. 
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Zuständige Stelle: Werksbetreiber (BFE) 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

Es muss klar sein, dass diese Grundsätze nur von Netzbetrei-
bern eingehalten werden müssen, die auch Netze (und nicht nur 
einzelne Anlagen) der Netzebene 3 besitzen. 
 
 
 
Zur Zugangsberechtigungsstufe: Aufgrund der Sensibilität der 
Daten kritischer Infrastruktur wird beantragt, diese mit Zugangs-
berechtigungsstufe B und ohne Downloaddienst zu veröffentli-
chen, wie dies aktuell bei Geodaten zu elektrischen Anlagen 
(z.B.: Werkpläne elektrische Kabelleitungen, Werkleitungskatas-
ter) gemäss Geoinformationsverordnung (GeoIV), Anhang 1 ge-
handhabt wird. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 

  

 



Energie Thun AG 

Industriestrasse 6 

Postfach 733 

CH-3607 Thun 

Tel. 033 225 22 22 

Fax 033 225 22 11 

energiethun.ch 

Michael Gruber, CEO  

Tel. 033 225 66 01, gmi@energiethun.ch 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

Thun, 26. September 2018 / rk 

Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze (Strategie Stromnetze) 

Stellungnahme zu StromVV und LeV 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

Gerne unterbreiten wir Ihnen unsere Stellungnahmen in genannter Sache wie folgt: 

 Teilrevision der Stromversorgungsverordnung (StromVV)

 Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen (LeV)

Die Unterlagen erhalten Sie in elektronischer Form in Word und PDF. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Michael Gruber 

CEO 

Christian Schneider 

Leiter Technik / CTO 

Mitglied der Geschäftsleitung 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

Art. 2 Begriffe 
 
 
 
  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung  
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen  
Bezug als Endverbraucher, soweit er  
die Elektrizität nicht für den Antrieb  
von Pumpen in Pumpspeicherkraft- 
werken verwendet. 

3 Streichen Eine derart weitreichende Regelung hätte erhebliche Auswirkungen auf 
die Errichtung und Nutzung von Energiespeichern und sollte daher nicht 
auf Verordnungsstufe festgeschrieben werden. Stattdessen sollte die 
Nutzung und Behandlung von Energiespeichern unter Berücksichtigung 
aller geeigneten Stabilisierungs- und Flexibilisierungsoptionen für das 
künftige Strommarkt-Design im Rahmen der bevorstehenden Revision 
des StromVG technologieneutral geregelt werden. Ansonsten werden 
Innovationen und Investitionen für einen system-, netz- und 
klimadienlichen Betrieb von Energiespeichern ohne zwingenden Grund 
erschwert bzw. verunmöglicht.  
Es ist zudem unklar, ob der vorgeschlagene Verordnungstext 
gesetzeskonform ist, was zu entsprechender Rechtsunsicherheit führen 
kann. 

Art. 4 Energielieferung an 
Endverbraucher mit Grundversorgung  

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine  
Endverbraucher mit Grundversorgung  
nach Massgabe von Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG mit inländisch 
produzierter Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien beliefert, 
rechnet er die Kosten dieser Elektrizität 
wie folgt in den  
Tarifanteil für die Energielieferung ein: 
 

a. Er darf die Elektrizität der 
einzelnen  

Erzeugungsanlagen höchstens zu  
ihren Gestehungskosten einrechnen. 
Dieser Betrag darf nicht über den 
Gestehungskosten einer effizienten 
Produktion liegen.  
 
b. Er zieht allfällige Unterstützungen  
vom Betrag nach Buchstabe a ab.  
Stammt die Elektrizität nicht aus  
seinen Erzeugungsanlagen, 
bestimmt sich der Abzug nach Artikel 
4a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Er darf die Elektrizität der  
einzelnen Erzeugungsanlagen 
höchstens zu ihren Gestehungskosten 
einrechnen. Dieser Betrag darf nicht 
über den Gestehungskosten einer 
effizienten Produktion liegen. 
 
 
 
 
 
 
 

Eine kraftwerksscharfe Abgrenzung der Kosten ist bei Bezug von  
einem Grosslieferanten mit mehreren Produktionsanlagen nicht  
praktikabel und ist zu streichen. Aus diesem Grund sollte sowohl  
eine einzelne als auch eine Portfolio-Betrachtung möglich sein.  
Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus 
erneuerbarer Energie wird in Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- 
und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-
Anlagen auf Einfamilienhäusern. Für diese Kleinstanlagen ist die 
geforderte Gestehungskostenprüfung nicht praktikabel. Für diese Klein- 
und Kleinstanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben 
für die Errichtung der Anlage bekannt und belegt werden, sondern unter 
anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. 
Einkommenssteuern) angestellt werden und die jährliche 
Produktionsmenge  
aufgrund des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt 
werden und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro 
kWh  
hergeleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme. 
Im Sinne einer De-minimis-Regel sollte daher stattdessen pauschal die 
vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten 
eingerechnet werden dürfen. Massgeblich ist dabei die Vergütung für 
Energie und HKN zusammen, da der Netzbetreiber die HKN zwingend 
abnehmen muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 für die 
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 c. Stammt die Elektrizität aus 
Anlagen, für die er gemäss Art. 15 
EnG 
eine Abnahme- und Vergütungspflicht 
hat, darf er davon abweichend die 
bezahlte Vergütung für Energie und 
Herkunftsnachweise anrechnen, 
soweit diese insgesamt 80 Prozent 
der massgeblichen Vergütungssätze 
für Neuanlagen gemäss Anhängen 
1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

Stromkennzeichnung verwenden zu können. Damit die vom 
grundversorgten Endverbraucher zu tragenden  
Mehrkosten nicht beliebig hoch werden können und sie sich immer 
noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion orientieren, 
wird eine Obergrenze festgelegt. Diese richtet sich nach den aktuell für 
Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen aus der EnFV (für PV aktuell 
11,0 Rp./kWh). Gestützt auf die Annahmen, dass Kleinanlagen i. d. R. 
von Einmalvergütungen profitieren können, die maximal 30 Prozent der 
Investitionskosten abdecken, und dass die Kapitalkosten rund 60 bis 70 
Prozent der Gestehungskosten ausmachen, wird davon noch ein 
pauschaler  
Abzug von 20 Prozent vorgenommen. Damit ist der gesetzlichen  
Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung 
getragen. 

Art. 4a Abzug von Unterstützungen 
bei der Einrechnung von 
Beschaffungskosten in den Tarifanteil 
für die Energielieferung  
 
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 
5bis  
StromVG gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so berücksichtigt 
er  
allfällige Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der 
Bestimmung  
der höchstens einrechenbaren Kosten  
wie folgt:  
 

a. Einmalvergütungen für 
Photovoltaikanlagen:  

1. Wurde die Einmalvergütung vor  
der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Betrag 
abgezogen.  
 
2. In den übrigen Fällen wird ein  
Abzug vorgenommen, sobald  
das Projekt in die Warteliste auf- 
genommen wird; die Höhe des  
Abzugs bestimmt sich nach den  
Artikeln 7 und 38 der 
Energieförderungsverordnung vom 

1 Stammt die nach Artikel 6  
Absatz 5bis StromVG gelieferte 
Elektrizität nicht aus 
Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so berücksichtigt 
er allfällige Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der 
Bestimmung  
der 
höchstens anrechenbaren einrechenbar
en Kosten wie folgt:  

a. Einmalvergütungen für 
Photovoltaikanlagen: 

1. Wurde die Einmalvergütung vor  
der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser 
Betrag von  
den Anschaffungs- bzw. Her- 
stellwerten abgezogen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kosten 
stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Begriff 
«anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differenzen 
zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch über die 
Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können. 
 
Die Kosten von Erzeugungsanlagen teilen sich auf in Betriebs- 
kosten und Kapitalkosten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, die 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete 
Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und der 
Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die 
Einmalvergütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der 
Nettobetrag der Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend sind 
die Einmalvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch ergeben sich 
entsprechend tiefere Abschreibungs- 
und Zinskosten. 
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1. November 2017 (EnFV).  
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser- 
kraft- und Biomasseanlagen:  

1. Wurde der Investitionsbeitrag 
vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Betrag 
abgezogen. 
 
2. In den übrigen Fällen wird ab  
Zusicherung dem Grundsatz  
nach ein Abzug in der Höhe des  
verfügten Höchstbetrags (Art. 54  
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV)  
vorgenommen.  

 
2 Wird eine Einmalvergütung oder ein 
Investitionsbeitrag später abweichend  
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be- 
trag festgesetzt, so kann der Abzug  
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser  
Festsetzung entsprechend angepasst  
werden.  
 
3 Weitere vergleichbare 
Unterstützungen, einschliesslich 
kantonale oder kommunale 
Unterstützungen, werden  
sinngemäss berücksichtigt. 

 
b. Investitionsbeiträge für 
Wasserkraft- und Biomasseanlagen:  

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor 
der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser 
Betrag von den Anschaffungs- bzw. 
Her- 
stellwerten abgezogen. 

Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im  
Zusammenhang mit der Lieferung von  
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis  
StromVG  
 

1 Auf Verlangen der ElCom weist der  
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei  
der Lieferung von Elektrizität nach 
Artikel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl  
für eigene als auch für andere 
Erzeugungsanlagen je Anlage 
höchstens die Kosten gemäss Artikel 4 
Absatz 2  
in den Tarifanteil für die 
Energielieferung eingerechnet worden 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei der 
Lieferung von Elektrizität nach Artikel 6 
Absatz 5bis  
StromVG je Erzeugungstechnologie  
sowohl für eigene als auch für andere  
Anlagen Erzeugungsanlagen je Anlage 
höchstens die Kosten gemäss Artikel 4 
Absatz 2 in den Tarifanteil für  

Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus (S. 10), dass der 
Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom zu erbringen  ist. Die 
Erbringung in anderem Zusammenhang oder zu anderem Zweck wäre 
unverhältnismässig. Die Verordnung ist daher entsprechend zu 
präzisieren.  
 
Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Abgrenzung  
siehe Bemerkung zu Artikel 4. 
 
Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur teilweise er- 
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sind. Gelingt der Nachweis nicht, so 
dürfen die  
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5 
Bis StromVG eingerechnet werden.  
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so meldet er der 
ElCom zwecks Plausibilisierung jährlich  
je Erzeugungstechnologie die Liefer- 
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug  
auf Grosswasserkraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 10 MW meldet 
er diese Angaben für jede 
Erzeugungsanlage einzeln. 

die 
Energielieferung angerechnet eingerec
hnet worden sind. Gelingt der  
Nachweis nicht, so sind dürfen 
die anrechenbaren Kosten nicht nach 
Artikel  
6 Absatz 5bis StromVG zu 
kürzen eingerechnet werden. 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so meldet er der 
ElCom zwecks Plausibilisierung jährlich  
bis Ende August je 
Erzeugungstechnologie die 
Liefermenge und den durchschnittlich in 
die anrechenbaren  
Kosten Tarife eingerechneten Preis. In  
Bezug ... 

bracht werden kann, sind dennoch Kosten angefallen. Ein Verzicht auf 
die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb unverhältnismässig. Vielmehr 
sind die Kosten entsprechend zu kürzen. Beispiel: Der Nachweis der 
verwendeten 
Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind 
Zinskosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerechten 
kalkulatorischen Zinssatz. 
 
 
Die Meldung der Liefermengen und durchschnittlichen anrechenbaren 
Kosten sollten aus Effizienzgründen zusammen mit der 
Kostendeklaration Ende August erfolgen. 
 
Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten» siehe Bemerkung zu Artikel 
4a. 

Art. 5a Szenariorahmen  
 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG)  
ist mit einer Periodizität von vier Jahren  
nach seiner Genehmigung zu 
überprüfen  
und gegebenenfalls nachzuführen. 
 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG)  
ist mit einer Periodizität von vier Jahren  
nach seiner Genehmigung unter 
Einbezug der Netzbetreiber zu 
überprüfen und  
gegebenenfalls nachzuführen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müssen 
gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des 
Szenariorahmens 
frühzeitig und umfassend einbezogen werden. Ein mögliches 
Instrument wäre die AG Regionale Koordination, in welcher die 
Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten sind. 

Art. 6a Mehrjahrespläne 1 Die Netzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer 
Netzprojekte  
aus und legen Folgendes dar: 
(…) 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze  
Hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von neun 
Monaten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes- 
rat zu erstellen. 

1 Die nationale Netzgesellschaft weist 
Netzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer 
Netzprojekte  
mit einem Projektumfang von über  
1 000 000 Franken aus und legt legen 
Folgendes dar. 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze  
mit einer Nennspannung von über 36  
kV hoher Spannung sind von den  
Netzbetreibern innerhalb von achtzehn 

Gemäss Art. 9d StromVG und den Ausführungen im erläuternden 
Bericht muss nur die nationale Netzgesellschaft die Mehrjahrespläne 
der ElCom vorlegen und formale Vorgaben erfüllen. Die Meldung 
kleinster Projekte und Anpassungen führt zu hohen administrativen 
Aufwänden ohne entsprechenden Mehrwert. 
 
 
Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b Abs. 2. 
 
Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergreifende Netze und 
müssen die Vorgaben verschiedener Kantone koordinieren. Dafür und 
auch für andere aufwändige Abklärungen sind neun Monate deutlich zu 
kurz. In neun Monaten ist keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend 
auf dem Szenariorahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine 
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neun Monaten nach Genehmigung des 
letzten Szenariorahmens durch den 
Bundesrat zu erstellen. 

künstlichen Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten 
unnötig erhöht. 18 Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den 
Szenariorahmen immer noch kurz. 
 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei den 
Endverbrauchern, Erzeugern und 
Speichern intelligente Messsysteme 
einzusetzen. Diese bestehen aus 
folgenden Elementen:  
 

a. einem beim Endverbraucher, 
Erzeuger oder Speicher installierten  
elektronischen Elektrizitätszähler, 

der: 
 

 
3. Schnittstellen aufweist, 
insbesondere eine für die 
bidirektionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungssystem 
und eine andere für den 
Betroffenen,  
die ihm mindestens ermöglicht,  
Messwerte im Moment ihrer 
Erfassung sowie die Lastgänge  
nach Ziffer 2 abzurufen, und 
Erfassung sowie die Lastgänge  
nach Ziffer 2 abzurufen, und  
 

2 Die Elemente eines solchen 
intelligenten Messsystems 
funktionieren so zusammen, dass:  
 

c. die Messdaten des Betroffenen, 
namentlich die Lastgangwerte, für  
diesen verständlich dargestellt 

werden; 

1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei 
Endverbrauchern, sowie bei direkt am 
Netz angeschlossenen Erzeugern und 
Speichern bis 1 kV intelligente 
Messsysteme einzusetzen. Diese 
bestehen  
aus ... 
 
 
 
 
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere 
eine für die bidirektionale 
Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und  
eine andere für 
den Netznutzer Betroffenen, die ihm 
mindestens ermöglicht, Messwerte im 
Moment ihrer Erfassung über die 
Kundenschnittstelle sowie die 
Lastgänge über das Erfassungssystem 
der Verteilnetzbetreiber oder die 
Internetplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und 
 
 
 
 
c. die Messdaten 
des Netznutzers Betroffenen, 
namentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt werden; 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem 
Bundesgesetz vom 23. Juni 1950 über  

Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare Schnittstellen zu 
schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine Messungen hinter der 
Übergabemessung installieren müssen. Beispielsweise sollen PV-
Anlagen oder Speicher hinter dem Hauptzähler nicht durch den 
Netzbetreiber gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise PV-
Anlagen) gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch bei jedem 
Erzeuger (also auch bei einem 500 MW-Speicherkraftwerk) ein Smart-
Meter eingesetzt werden. Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie 
Netzübergänge können aus technischen Gründen nicht mit intelligenten 
Messsystemen ausgerüstet werden. Die Produzenten und 
Endverbraucher auf höheren Netzebenen  
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausgerüstet 
und benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetreibers. 
 
Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, der unklar und nicht definiert ist. 
Der Begriff «Netznutzer» wird in den Branchendokumenten bereits 
verwendet und beinhaltet alle am Netz angeschlossenen 
Verteilnetznetzbetreiber, Endverbraucher, Produzenten und 
Speicherbetreiber.  
 
Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge der letzten Tage, als auch die  
Echtzeitdaten über die gleiche Schnittstelle abgerufen werden müssen, 
ist dies heute nicht machbar und technisch sehr aufwändig. Um die 
Kosten nicht unnötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige 
Datenausgabe zu verzichten.  
 
Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3  
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den Schutz militärischer Anlagen 
unterstehen, müssen keine intelligenten  
Messsysteme eingesetzt werden. 
 
3bis Die ElCom kann für einzelne 
Zähler  
oder Gruppen von Installationen zudem 
befristete und unbefristete Ausnahmen 
... 
. 

Die Elcom sollte auch die Kompetenz bekommen, für Gruppen von 
Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 2 kVA) Ausnahmen zu 
gewähren, wenn die Installation von intelligenten Messsystemen bei 
diesen zu unverhältnismässigen Kosten führen würde. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und 
Regelsysteme für den Netzbetrieb 

 4 Streichen Aus Sicht der Informationssicherheit ist jeglicher Zugang Dritter zu 
kritischen IT-Systemen ein kaum quantifizierbares Risiko. Abs. 4 führt 
zu einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur. Er 
wiederspricht zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für 
Operational Technology in der Stromversorgung», welche auf dem 
«Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des BWL basiert. Aus diesen 
Gründen sind auch keine ähnlichen 
Regelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos zu 
streichen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 1 Aufgehoben 1 Als anrechenbare Betriebskosten 
gelten zusätzlich zu jenen nach Art. 15 
Absatz 2 
Buchstabe c StromVG gelten die 
wiederkehrend entschädigten Entgelte 
an Dritte für Dienstbarkeiten und 
Rechte.. 

Einige Netzbetreiber müssen zwei Buchhaltungen führen, da die 
Dienstbarkeiten nach IFRS aktiviert werden müssen. Bei den  
Dienstbarkeiten und Rechten Dritter ist zu konkretisieren, dass 
wiederkehrend entschädigte Rechte Betriebskosten darstellen. Diese 
Anpassung ist mit der Ergänzung von Art. 13 Abs. 5 verbunden. 

Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  (…) 
 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten 
gelten  
zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz  StromVG die einmalig 
entschädigten Entgelte an Dritte für 
Dienstbarkeiten und Rechte. 

Siehe Bemerkung zu Art. 12 

Art. 13b Anrechenbare Kosten von 
innovativen Massnahmen für 
intelligente Netze 

1 Als innovative Massnahme für 
intelligente Netze gilt das 
Nutzbarmachen  
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und 
Entwicklung zum Zwecke der Erhöhung 

1 Als innovative Massnahme für 
intelligente Netze gilt das 
Nutzbarmachen und Nutzen neuartiger 
Methoden und Produkte aus Forschung 
und Entwicklung zum Zwecke 
der künftigen Erhöhung der Sicherheit, 

Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung von Art. 15  
Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnahmen, welche  
die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz» er- 
füllen, sind unabhängig von dieser Sonderregelung anrechenbar.  
Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es sich um die künftige 
Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes 
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der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder 
Effizienz des Netzes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen  
gelten wie folgt als anrechenbar, wobei  
jährlich insgesamt höchstens 500 000  
Franken angerechnet werden dürfen:  

a. als Kapitalkosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent 
der  
anrechenbaren Kapitalkosten des  
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  
b. als Betriebskosten bis zu einem  
Betrag von höchstens 0,5 Prozent 
der anrechenbaren Betriebskosten 
des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr. 

 
3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre  
innovativen Massnahmen nach den  

Leistungsfähigkeit oder Effizienz des 
Netzes. 
 
 
 
 
1bis: Als innovative Massnahmen 
gelten namentlich auch Massnahmen, 
die nachweislich dazu beitragen, 
Kosten für den Netzausbau zu 
vermeiden oder die CO2-Emmissionen 
des inländischen 
Endenergieverbrauchs zu senken. 
 
1ter: Handelt es sich dabei um 
Speichersysteme, können diese vom 
Netznutzungsentgelt befreit werden, 
unabhängig davon, ob die gespeicherte 
Energie ins Stromnetz zurückgespiesen 
wird. Die ElCom definiert die 
Mindestanforderungen. 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen 
gelten bis ein 1 Prozent der jährlichen 
Kapital- und Betriebskosten wie folgt  
als anrechenbar., wobei jährlich ins- 
gesamt höchstens 500 000 Franken  
angerechnet werden dürfen:  

a. als Kapitalkosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent 
der anrechenbaren Kapitalkosten 
des  
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr;  
und  
b. als Betriebskosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent 
der anrechenbaren Betriebskosten 
des Netzbetreibers im jeweiligen 
Jahr. 

geht. Das Nutzen von neuartigen Methoden und Produkten für die 
aktuelle 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes sind davon 
unabhängig in vollem Umfang anrechenbar. 
 
Absatz 1bis soll sicherstellen, dass namentlich auch ein vermiedener 
Netzausbau ein Beitrag zur Effizienz des Netzes darstellt. Zudem sollen 
auch Power-to-X-Anwendungen angerechnet werden können, welche 
die Sektorkopplung vorantreiben und zur Dekarbonisierung des 
Gesamtenergiesystems beitragen.  
 
 
Absatz 1ter ist ein Beitrag zu sektorübergreifenden Speicherlösungen. 
Konkret: Wenn die Bedingungen von Abs. 1 und 1bis erfüllt sind, dann 
soll eine Power-to-X-Speicherlösung vom Netznutzungsentgelt befreit 
werden. Das ist ein Beitrag zu deren Wirtschaftlichkeit und im Sinne des 
Gesamtsystem. Der zuständigen Behörde (Vorschlag: ElCom) ist dann 
überlassen, welche (Effizienz-)Kriterien erfüllt sein müssen, damit die 
Befreiung wirksam wird. 
 
 
Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Deckelung der Kosten vor. 
Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern angemessene Aktivitäten 
im Bereich innovativer Massnahmen für intelligente Netze. Auf die 
Obergrenze von jährlich 500'000 CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu 
verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelligenten 
Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt werden. Ob die 
entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapitalkosten zuzuordnen 
sind, ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Auf die Unterscheidung 
ist deshalb zu verzichten. Andernfalls kann die groteske Situation 
entstehen, dass teurere Projekte anrechenbar sind, kostengünstigere 
jedoch nicht, nur weil die teureren Projekte ein anderes Verhältnis von 
Kapital- und Betriebskosten aufweisen. 
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von der ElCom festgelegten 
Mindestanforderungen und 
veröffentlichen die Dokumentation an 
zentraler Stelle.  
Sie beschreiben namentlich das 
Projekt, die angewendete Methode, 
den erwarteten und erzielten Nutzen 
sowie die Auslagen. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von  
Massnahmen zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion 
 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung 
im  
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in 
seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass 
diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen 
Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen 
anderer Endverbraucher mit 
gleichartiger Verbrauchscharakteristik 
vergleichen können. 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen 
gelten  
bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 
Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Franken 
pro Jahr, als anrechenbare 
Betriebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von  
Massnahmen zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion und  
Lastoptimierung 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung 
im  
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der  
Lastoptimierung gilt es insbesondere, 
wenn der Netzbetreiber die Messdaten 
der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen 
Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen 
anderer Endverbraucher mit 
gleichartiger Verbrauchscharakteristik 
vergleichen können. 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen 
gelten bis zu einem Betrag von 
höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im betreffenden Jahr, 
höchstens aber bis zu einem Betrag 
von 250 000 Franken pro Jahr, als 
anrechenbare Betriebskosten. 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibilisierung 
im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachgerecht, diese auf 
die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken. Sinnvollerweise 
beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur auf die 
Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnahmen um das 
Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der Netze zu verändern. 
Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen alle verfügbaren Daten 
wie Erzeugung und Speicher visualisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 13b 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 

Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifischen 
Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b StromVG auch 
allgemeine Informationsmassnahmen existieren. Diese allgemeinen 
Informationsmassnahmen sollen unverändert anrechenbar sein. So 
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1 Als anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen gelten die 
Kosten des Netzbetreibers für die 
Bereitstellung von schriftlichen oder 
mündlichen Informationen im Rahmen 
eines Vorhabens, namentlich über 
Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkungen 
auf Umwelt, Raum und Betroffene, 
soweit diese Informationen notwendig 
sind, um den vom Vorhaben 
Betroffenen die Meinungsbildung und 
die allfällige Mitwirkung am Verfahren 
zu ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 
 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von 
Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom 
BFE bei den Netzbetreibern erhobenen 
Gebühren für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Kantone. nach Artikel 6b. 
 
3 Die anrechenbaren Kosten nach 
diesem Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

1 Als anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen gemäss 
Artikel 15 Absatz 3bis Bestimmung b 
StromVG gelten die Kosten des 
Netzbetreibers für die 
Bereitstellung und 
Verbreitung von schriftlichen oder 
mündlichen Informationen sämtlicher 
Art im Rahmen eines Vorhabens, 
namentlich über Umfang, Notwendigkeit 
und zeitlichen Ablauf des Vorhabens 
sowie über dessen voraussichtliche 
Auswirkungen auf Umwelt, Raum und 
Betroffene, soweit diese Informationen 
notwendig sind, um den vom Vorhaben 
Betroffenen und anderen Interessierten 
die Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 
 
2 Als anrechenbare Kosten von 
Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom 
BFE bei den Netzbetreibern erhobenen 
Gebühren für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Kantone. nach Artikel 6b. 
 
3 Streichen 

stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite allgemeine Informationen über 
die Funktionsweise der Stromnetze zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, nicht 
nur deren Bereitstellung. 
 
Es sollen alle Arten von Informationen möglich sein, neben mündlichen 
und schriftlichen Informationen fallen insbesondere auch visuelle 
Informationen in Betracht (Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
 
 
 
 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker und 
Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind diejenigen des 
Netzbetreibers zu erfassen. Gebühren des BFE sind keine 
entsprechenden Kosten und nicht dort zu erfassen. 
 
 
 
Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im Einzelfall nach 
den üblichen Regeln zu bestimmen. 

Art. 18 Netznutzungstarife 
 

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der 
Netznutzungstarife. 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene 
bilden Endverbraucher mit 
vergleichbarem Bezugsprofil eine 
Kundengruppe. Bei Endverbrauchern in 
ganzjährig genutzten Liegenschaften 
mit einer Anschlussleistung bis 30 kVA 
ist nur eine Kundengruppe zulässig. 

 
 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene 
bilden Endverbraucher mit 
vergleichbarem Bezugsprofil eine 
Kundengruppe. Bei Endverbrauchern in 
ganzjährig genutzten Liegenschaften 
mit einer Anschlussleistung bis 30 kVA 
ist nur eine Kundengruppe zulässig. 

Die Netzbetreiber müssen die Tarife diskriminierungsfrei und 
verursachergerecht definieren. Dies schützt die verschiedenen 
Endverbraucher ausreichend. Weitere regulatorische Vorgaben sind 
nicht notwendig. Im Sinn der Netzeffizienz müssen Tarife definiert 
werden können, welche insbesondere Anreize für ein Management von 
Ladestationen in Gemeinschafts-Parkgaragen setzen. Diese werden 
grossmehrheitlich eine Anschlussleistung von weniger als 30kVA 
haben. Auf der Umsetzungsseite spricht gegen die Regelung von Art. 
18 Abs. 2, dass die Anschlussleistung in den meisten Fällen gar nicht 
für jeden Endverbraucher bekannt ist. 
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3 Der Netznutzungstarif muss bei 
Spannungsebenen unter 1 kV für 
Endverbraucher in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einem 
Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu 
mindestens 70 Prozent ein 
nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) 
sein. 
 
4 Der Netzbetreiber kann den 
Endverbrauchern nach Absatz 2 
zusätzlich andere Netznutzungstarife 
zur Auswahl stellen. Wird eine 
Leistungsmessung eingesetzt, so kann 
er den End-verbrauchern nach den 
Absätzen 2 und 3 zusätzliche 
Netznutzungstarife zur Auswahl stellen, 
die einen tieferen Anteil Arbeitstarif 
enthalten können. 

 
3 Der Netznutzungstarif muss bei 
Spannungsebenen unter 1 kV für 
Endverbraucher in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einem 
Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu 
mindestens 50 70 Prozent ein 
nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) 
sein. 
 
4 Streichen 

Aufgrund physikalischer Gesetzmässigkeiten ist es nicht sinnvoll, Teile 
aus dem Netz isoliert zu betrachten. Tarife und Angebotsstruktur sollten 
die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems berücksichtigen und ein 
netzdienliches Verhalten sowie eine effiziente Netzinfrastruktur fördern, 
d.h. das Prinzip der Verursacher-gerechtigkeit zwingend 
mitberücksichtigen. Netzdienlich bedeutet, dass die Verfügbarkeit und 
Stabilität des Netzes unterstützt wird und Engpässe vermieden werden. 
Auch hier sollten die nötigen Anreize gesetzt werden. Weiter muss 
Transparenz bestehen, was mit dem Netztarif abgegolten wird (keine 
versteckten Fördermechanismen, Aufzeigen der mit dem Netz 
verbundenen staatlichen Abgaben etc.). Die Netzbetreiber brauchen 
Freiheiten, um alle diese Anforderungen in den Tarifen abzubilden. 

Art. 31e 
 

 1 Die Netzbetreiber installieren zwei 
Jahre nachdem intelligente 
Messsysteme zertifiziert werden 
können bei Netzanschlussnehmern bis 
1 kV nur noch intelligente 
Messsysteme. Bis zehn Jahre nach 
Inkrafttreten der Änderung vom 1. 
November 2017 müssen 80 Prozent 
aller Messeinrichtungen in einem 
Netzgebiet den Anforderungen nach 
den Artikeln 8a und 8b entsprechen. 
Die restlichen 20 Prozent dürfen bis 
zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im 
Einsatz stehen. 
 
 
Eventualiter: 
 
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme 
intelligente Messsysteme beschafft wer-

Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem «natürlichen» Rollout (bei 
Ersatz, Neubau und auf Wunsch des Netzanschluss-nehmers) 
machbar. Eine Verkürzung der Frist führt zu einer deutlichen Erhöhung 
der Rolloutkosten und Abschreibungen nicht amortisierter und 
installierter Messsysteme. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom gestützt 
wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine Zertifizierung 
durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-halb nicht 2019 
starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öffentlichen 
Beschaffungswesen und eine Beschaffung startet sinnvollerweise erst, 
wenn mehrere Lieferanten Produkte anbieten können. Die Frist von 10 
Jahren für den Rollout sollte daher erst zwei Jahre nachdem Geräte 
und Systeme verfügbar sind starten. Ein beschleunigter Rollout erhöht 
die Kosten, ohne dass daraus Vorteile entstehen. 
 
Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit einer 
Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) nur noch 
intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet. 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

den können, Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 müssen 80 
Prozent ... 
 
2 Streichen 

 
Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit einer 
Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) nur noch 
intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
Sollte Abs. 1 bestehen bleiben ist folgendes zu beachten: Der 
punktuelle Einsatz von intelligenten Messsystemen (Endverbraucher mit 
beanspruchtem Marktzugang, neue Erzeugungsanlagen) ist äusserst 
ineffizient (Mehrkosten) oder je nach System aufgrund der 
Datenübertragung gar nicht möglich. 

Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb 

 Hat der Netzbetreiber bei 
Endverbrauchern vor Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
intelligente Steuer- und Regelsysteme 
installiert und eingesetzt, so darf er 
diese wie bisher so lange einsetzen, bis 
der Endverbraucher, der Produzent 
oder der Speicherbetreiber den Einsatz 
ausdrücklich untersagt. Nicht 
untersagen kann der Endverbraucher, 
der Produzent oder der Speicher-
betreiber den Einsatz nach Artikel 8c 
Ab-satz 6. 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31i (…) 
4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu beliefern, 
dürfen die Verteilnetzbetreiber erstmals 
für das Tarifjahr 2019 und letztmals für 
das Tarifjahr 2022 Gebrauch machen. 

 
4 Vom Recht, die anrechenbaren 
Kosten für die Belieferung von 
Endverbrauchern mit Grundversorgung 
nach den Bedingungen von Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG mit Elektrizität 
zu bestimmen beliefern, dürfen die 
Verteilnetzbetreiber erstmals für das 
Tarifjahr 2019 und letztmals für das 
Tarifjahr 2022 Gebrauch machen. 

 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kosten 
stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Begriff 
«anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differenzen 
zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch über die 
Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können. 
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Stellungnahme Vernehmlassung Leitungsverordnung LeV 

Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

Art. 11 Landschafts- und 
Umweltschutz 

 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und 
Gewässerschutz sind bei Planung, 
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 
 
2 Elektrische Leitungen sind so 
auszuführen, dass sie unter 
Berücksichtigung der sicheren und 
wirtschaftlichen Energieversorgung 
sowie einer technisch verantwortbaren 
Lösung das Landschaftsbild sowie 
Natur und Umwelt möglichst wenig 
beeinträchtigen. 
 
 
 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von 
Absatz 2 durch elektrische Leitungen 
mit einer Nennspannung von 220 kV 
oder höher können auf Antrag des 
Betriebsinhabers dieser Leitungen 
durch Ersatzmassnahmen an 
Starkstromanlagen Dritter kompensiert 
werden (Art. 15b Abs. 2 EleG). Der 
Betriebsinhaber zieht dabei 
insbesondere die fo-genden 
Ersatzmassnahmen an Lei-tungen in 
Betracht: 

a. Bündelung; 
b. Umlegung; 
c. Verkabelung; 
d. Rückbau. 
 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und 
Gewässerschutz sind bei Planung, 
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 
 
2 Elektrische Leitungen sind so 
auszuführen, dass sie unter 
Berücksichtigung der sicheren und 
wirtschaftlichen Energieversorgung 
sowie einer technisch verantwortbaren 
Lösung das Landschaftsbild sowie 
Natur und Umwelt während der 
gesamten Lebensdauer möglichst 
wenig beeinträchtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Streichen. 
 
 

4 Der Betriebsinhaber 
wählt gemeinsam mit dem betroffenen 
Dritten die Ersatzmassnahme, die bei 

 
 
 
 
 
 
 
Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird das 
Landschaftsbild während der Bauzeit und nach der Inbetriebnahme 
wesentlich beeinträchtigt, später aber weniger. Bei einer Freileitung ist 
die Beeinträchtigung während dem Bau geringer, bleibt aber konstant 
erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Verschlechterung der 
Versorgungsituation der Netzkunden und kann deshalb nur in 
Einzelfällen eine Kompensationsmassnahme darstellen. Somit ist dies 
im Gegensatz zu den unter den Buchstaben a bis c erwähnten 
Massnahmen kein Regelfall. 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

4 Der Betriebsinhaber wählt die 
Ersatzmassnahme, die bei optimaler 
Schonung des Eigentums des Dritten 
notwendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme 
entstehenden Vor- oder Nachteile sind 
finanziell auszugleichen. 
 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen 
an der Planung und strebt mit seiner 
Zu-stimmung einen gemeinsamen 
Antrag an; verweigert der Dritte seine 
Zustimmung, so stellt der 
Betriebsinhaber alleine Antrag. 
 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 
Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, 
mit seinem Plangenehmigungsgesuch 
ein. 

optimaler Schonung des Eigentums des 
Dritten notwendig ist. Liegt keine 
Einigkeit zu den finanziellen 
Ausgleichszahlungen vor, entscheidet 
das ESTI im Rahmen des 
Plangenehmigungsverfahrens. 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen 
an der Planung und strebt mit seiner 
Zu-stimmung einen gemeinsamen 
Antrag an; verweigert der Dritte seine 
Zustimmung, so stellt der 
Betriebsinhaber alleine Antrag. Ist kein 
Konsens möglich, so entscheidet das 
ESTI. 
 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann 
nach einer umfassenden 
Interessenabwägung einen Eingriff 
auch ohne Zustimmung des betroffenen 
Dritten verfügen. 

Die vorgesehene Regelung gewährt der Swissgrid unverhältnismässige 
Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist zwingend beizu-ziehen. Für den 
Fall, dass keine Einigung herbeigeführt werden kann, muss eine 
neutrale Partei einen Entscheid fällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Verordnung ist zu ergänzen, dass die Genehmigungsbehörde bei 
einem einseitigen Antrag des Betriebsinhabers (Swissgrid) für 
Ersatzmassnahmen, die das Eigentum eines Dritten betreffen, dessen 
Interessen umfassend abwägen muss, bevor sie die 
Ersatzmassnahmen verfügt. 

Art. 11b Grundsatz 
 

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 kV 
und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt 
sich insbesondere nach Artikel 15c des 
Elektrizitätsgesetzes sowie nach den 
Bestimmungen dieses Kapitels. 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes 
beträgt 1,75. 

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und mehr als 1 kV sowie und einer 
Frequenz von 50 Hz nicht als Erdkabel 
auszuführen ist, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäss Artikel 15c Abs. 1 EleG sind Leitungen des Verteilnetzes als 
Erdkabel auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, 
die Zugänglichkeit gewährleistet werden kann und die Gesamtkosten 
einen bestimmten Faktor (Mehrkostenfaktor) nicht übersteigen. Somit 
stellt sich die Frage, wann eine Leitung nicht als Erdkabel auszuführen 
ist. 
 
Die Änderung soll sich nicht auf Niederspannungs-Freileitungen 
beziehen, da die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten hier 
unverhältnismässig erscheint und diese von den Verteilnetzbetreibern 
auf Druck der Gemeinden heute grossmehrheitlich verkabelt werden. 
Der Mehrkostenfaktor wird bei diesen Projekten in aller Regel 
eingehalten, auf den Nachweis im Einzelfall soll daher verzichtet 
werden. 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes 
beträgt 2.5. 

 
Der Gesetzgeber hat hier primär einen Grundsatz für Netzebene 3 
aufgestellt. Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 
werden kaum Netzprojekte der Netzebene 3 als Erdkabel ausgeführt 
werden, was dem gesetzgeberischen Willen widerspricht. Zudem 
müssen bereits als Erdkabel geplante Leitungen nun neu wieder als 
Freileitungen konzipiert werden, was zu weiteren Verzögerungen bei 
dringenden Netzprojekten führt. 
Gemäss Aussagen des BFE soll der tiefe Mehrkostenfaktor noch «Luft 
nach oben lassen»,  
d. h. das BFE erwartet bereits, dass der Mehrkostenfaktor nach oben 
korrigiert werden wird. Dieses vorgesehene Herantasten führt zu einer 
unhaltbaren Planungsunsicherheit bei den Netzbetreibern, den 
Gemeinden und Anwohnern. Es ist derjenige Mehrkostenfaktor zu 
bestimmen, der langfristig stabil ist und die Vorgaben des Gesetzgebers 
am besten erfüllt. Die Erfahrung aus den aktuellen Projekten zeigt, dass 
insbesondere bei zeitkritischen Bau- und Umbauprojekten bei Leitungen 
der Netzebene 3 mit einem Mehrkostenfaktor von 2,5 eine höhere 
Planungssicherheit besteht bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr 
Projekten direkt mit einer Kabelleitung erfolgen kann. Aufgrund der 
wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit von Einsprachen bei 
Kabelprojekten würde bei einem Mehrkostenfaktor von 2,5 nicht zuletzt 
auch dem Ziel der Strategie Stromnetze zur zügigeren Umsetzung 
erforderlich er Netzprojekte Rechnung getragen. 

Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens 

(…) 
 
5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des 
langfristigsten Future-Produkts für 
Liefer-verträge für Strom am 
schweizerischen Terminmarkt zu 
verwenden.  
 
 

 
 

5 Streichen 

 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie erarbeitet, 
welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem Grund ist diese 
Regelung nicht notwendig und schafft wieder Unsicherheiten. Da die 
langfristigen Future Produkte nicht liquid sind, sind die Preise zudem 
nicht aussagekräftig 

Art. 11d Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors  
 

1 Ist der Mehrkostenfaktor eines 
konkreten Vorhabens nicht grösser als 
der Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, 
so ist das Vorhaben als Erdkabel 
auszuführen. 
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Begründung 

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung 
des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
aus-zuführen, soweit:  

a. das Vorhaben eine bestehende 
Freileitung betrifft und nicht mehr als 
vier Spannweiten umfasst; oder  
b. die vom Vorhaben betroffene 
Leitung mit einer bestehenden 
Freileitung gebündelt werden kann.  

2 Das Vorhaben kann ist trotz 
Einhaltung des Mehrkostenfaktors als 
Freileitung ausgeführt 
werden auszuführen, soweit:  
a. das Vorhaben eine bestehende 
Freileitung betrifft und der Ab-schnitt 
nicht mehr als 1 km Länge vier 
Spannweiten umfasst; oder  
b. ...  
 
 
c. Stangenersatz bestehender 
Regelleitungen.  

 
 
 
Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist klar.  
 
 
 
 
 
 
Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine sehr kosteneffiziente 
Sanierungsmethode und schon heute nicht bewilligungs-pflichtig. Dieser 
kann aber mehr als 4 Spannweiten betreffen.  

Art. 11e Überschreitung des 
Mehrkostenfaktors 

Ein konkretes Vorhaben kann trotz 
Überschreitung des Mehrkostenfaktors 
teilweise oder vollständig als Erdkabel 
ausgeführt werden, wenn die den 
Mehrkostenfaktor überschreitenden 
Gesamtkosten nicht als anrechenbare 
Kosten im Sinne von Artikel 15 des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007 geltend gemacht werden. 

Ein konkretes Vorhaben kann trotz 
Überschreitung des Mehrkostenfaktors 
teil-weise oder vollständig als Erdkabel 
aus-geführt werden, wenn  
 

a. die den Mehrkostenfaktor über-
schreitenden Gesamtkosten nicht als 
anrechenbare Kosten im Sinne von 
Artikel 15 des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007 geltend gemacht werden; 
 
b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die 
entsprechenden Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar 
sein («Kein Zurück in die Freileitung»). 

Art. 30 Vogelschutz 
 

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, damit 
Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können. 
 
2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstellen, 
dass das Kollisions- und 
Stromschlagrisiko für Vögel möglichst 
gering ist. 

Gemäss geltendem Recht Die bestehenden gesetzlichen Regelungen genügen. Die Anpassung 
öffnet ausufernden Verfahren Tür und Tor, da bei jedem vogelsensitiven 
Gebiet Vorkehrungen zu treffen sind. 



 

Energie Thun AG 

Industriestrasse 

Postfach 733 

CH-3607 Thun 

Tel. 033 225 22 22 

Fax 033 225 22 11 

energiethun.ch 

 

26. September 2018        Seite 5 von 5 

Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Energie Thun AG 
 

Begründung 

Art. 146a Übergangsbestimmung 
 

 Art. 146a Übergangsbestimmung 
 
Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
sich bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
bereits in den Mehrjahresplänen 
aufgeführt ist. 

Es muss sichergestellt sein, dass Projekte, welche bereits Monate 
geplant werden und eventuell sogar schon eine Bewilligung haben, 
nicht neu geplant werden müssen. 
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Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit, zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Strategie Stromnetze Stel-

lung nehmen zu können, bedanken wir uns ganz herzlich.  

 

In diesem Brief sind die wichtigsten Änderungsanträge der EKT kommentiert. Die weiteren Änderungsan-

träge mit Begründungen finden sich aufgrund des grossen Umfangs in den beiliegenden Synopsen, welche 

integraler Bestandteil der vorliegenden Stellungnahme sind. 

 

 

Vernehmlassung Stromversorgungsverordnung (StromVV): 

 

 Die Regulierungsdichte bei den anrechenbaren Netzkosten hat zugenommen. Diese ist wieder auf 

ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Je länger die Liste anrechenbarer Kosten wird, umso mehr 

wird die Netzeffizienz (potentiell) verringert, da auch ineffiziente Massnahmen anrechenbar sind, 

während effiziente Massnahmen nicht in der Liste auftauchen.  

 Artikel 2 Abs. 3: Eine Regelung für Speicher ist unnötig, da die Behandlung von Speichern subsidiär 

schon gelöst wurde (VSE-Handbuch Speicher). 

 Artikel 12 und 13: Dienstbarkeitszahlung werden häufig mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte im Voraus 

abgegolten. Grund ist einzig und allein der vermiedene Aufwand, den beispielsweise eine jährliche 

Entgeltzahlung für eine solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich bringen würde. In Überein-

stimmung mit sämtlichen Rechnungslegungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert 

und über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der Zahlungen liegt schliesslich 

nicht im Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgte. 

Die einmaligen Entschädigung an Dritte für Dienstbarkeiten sollen als anrechenbare Kapitalkosten 

gelten. 

 

 

Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohr- 

leitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

 

 

Elektronisch an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

EKT AG | Bahnhofstrasse 37 | Postfach | CH-9320 Arbon 
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Vernehmlassung Leitungsverordnung (LeV): 

 

 Artikel 11b bezüglich Mehrkostenfaktor: Grundsätzlich ist wie im erläuternden Bericht ausgeführt, der 

Grundgedanke des Artikels, Leitungen zu verkabeln um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

zu vermindern und die gesellschaftliche Akzeptanz für die Netzentwicklung zu erhöhen. Dies mag 

mit den Artikeln 11b und c auf der Netzebene 3 gelingen, auf den Netzebenen 5 und 7 ist als Folge 

aber das Gegenteil der Fall. Wir haben festgestellt, dass bei der Mehrheit aller Netzsanierungspro-

jekte im Mittel- und Niederspannungsnetz eine Verkabelung den Mehrkostenfaktor von 1,75 über-

steigt und eine Freileitungsvariante bzw. den Erhalt der Freileitung zur Folge hätte.  

Es darf nicht sein, dass auch in urbanen Gebieten wieder Freileitungen gebaut werden müssen. 

Eine Grobbeurteilung zeigt, dass wir bei Verkabelungen auf den Netzebenen 5 und 7 zum grössten 

Teil leicht höhere Mehrkostenfaktoren haben. Aufgrund der resultierenden Mehrkosten hat die gän-

gige Verkabelungspraxis in den vergangenen Jahren auf die Netznutzungspreise der Kunden aber 

zu keinen spürbaren Auswirkungen geführt.  

Der Mehrkostenfaktor soll nur für Leitungen unter 220 kV und höher als 36 kV gelten. 

 Artikel 11d: Eine Definition von 4 Spannweiten ist unpräzis, je nach Topografie sind die Spannweiten 

unterschiedlich. Hier ist eine klar definierte Angabe von 1km einzusetzen. 

 

 

Vernehmlassung Starkstromverordnung: 

 

 Artikel 54: Die EKT betreibt ein gelöschtes Mittelspannungsnetz. Sie ist angewiesen auf verlässliche 

Grenzwerte. Es macht keinen Sinn eigene Normen in der Starkstromverordnung aufzuführen. Hier 

muss auf europäische Normen zurückgegriffen werden. 

 

 

Vernehmlassung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA): 

 

 Artikel 2: Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbetreiber für die Abstimmung 

mit dem Kanton. Da der Kanton beim Plangenehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der 

direkte Kanal zwischen ESTI und dem Kanton genutzt werden 

 Artikel 9c: Bei den genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt es sich viel-

fach um notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten ver-

mehrten dezentralen Einspeisung von Energie. Bei solchen Anlagen sind Verfahrenserleichterungen 

notwendig. Das Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt durch die Vielzahl involvierter 

Behörden langwierig, aufwändig und kostspielig und steht in keinem Verhältnis zum Projektumfang. 

Die Kantone können ohne weiteres sicherstellen, dass die durch Verfassung und Bundesgesetzge-

bung festgehaltenen öffentlichen Interessen und die Einhaltung von Vorgaben, beispielsweise im 

Bereich Raumplanung und Umweltschutz, gewahrt werden. Sie nehmen diese Verantwortung be-

reits heute im Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. Dazu gehören insbesondere auch andere Infra-

strukturbereiche wie die Wasserversorgung. In den Projekten gemäss Art. 9c ist daher vorzusehen, 

dass allein die kantonalen Behörden die Beurteilungen vornehmen. 
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

EKT AG 
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 Vernehmlassung StromVV 

 Vernehmlassung VPeA 

Jolanda Eichenberger 

CEO EKT-Gruppe 

René Gaus 

Bereichsleiter Netze 



 

 

Vernehmlassung Starkstromverordnung.docx  

Strategie Stromnetze Verordnungen  

Starkstromverordnung 

10.09.2018 

 

Geltendes Recht Entwurf vom 08.06.2018 Antrag Bemerkung 

Art. 54 Zulässige Berührungs- und 
Schrittspannungen in Starkstromanla-
gen  
1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-

stromanlage dürfen die Berührungs-
spannungen unter Berücksichtigung 
des höchstmöglichen einpoligen Erd-
schlussstromes dauernd 50 V Wechsel-
spannung bzw. 120 V Gleichspannung 
nicht überschreiten. Für Einwirkungs-
zeiten unter fünf Sekunden gelten die 
Werte nach Anhang 4.  

2 Bei Tragwerken von Hochspannungs-
freileitungen aus leitenden Materialien 
müssen bei Erdschlüssen folgende Be-
dingungen eingehalten werden:  
a. In Gebieten, in denen grössere Men-

schenansammlungen zu erwarten 
sind oder in denen sich Personen pe-
riodisch für längere Zeit aufhalten, 
sind für die Berührungsspannungen 
die Werte nach Anhang 4 einzuhal-
ten;  

b. In besiedelten Gebieten, in der nähe-
ren Umgebung von Einzelbauten und 
an Verkehrswegen, wo sich Personen 
regelmässig für kurze Zeit aufhalten, 
dürfen die Werte für Berührungsspan-
nungen während höchstens zwei Se-
kunden überschritten werden;  

c. Im übrigen Gebiet dürfen die Berüh-
rungsspannungen die Werte nach 
Absatz 1 überschreiten. Die Werte 
über 50 V Wechselspannung, bzw. 
120 V Gleichspannung sollen jedoch 
nicht länger als wenige Stunden be-
stehen bleiben.  

3 In geschlossenen (städtischen) Über-
bauungen sind zur Erreichung des Po-
tentialausgleichs alle Erdungen von 
Hoch- und Niederspannungsanlagen 

 Art. 54  
 
 
1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-

stromanlage darf die Berührungsspan-
nungen unter Berücksichtigung des 
höchstmöglichen einpoligen Erd-
schlussstromes nicht höher als die im 
Anhang 4 aufgeführten Werte sein.  

Anhang 
Die gesamten Anpassungen bzw. Harmonisierungen mit internatio-
nalen technischen Normen fehlen in der aktuellen Überarbeitung 
(z.B. Thema Berührungsspannung). Dadurch verteuert sich der 
Netzbau in der Schweiz unnötig. So ist der Anhang 4 durch die in 
Europa allgemein gültigen Berührungsspannungswerte gemäss 
EN50522 zu ersetzen, um hohe Zusatzkosten für die Anpassungen 
an Schweizer Vorschriften zu verhindern.  
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miteinander zu verbinden. Der Nach-
weis für die Einhaltung der Berührungs-
spannungen muss nur für kritische 
Randzonen erbracht werden.  

4 Für Schrittspannungen werden im allge-
meinen keine Grenzwerte vorgeschrie-
ben. In besonderen Fällen, vor allem 
bei Zugangswegen zu Hoch-span-
nungsanlagen und zu Mastschaltern, 
sind Schutzmassnahmen nach Artikel 
56 anzuwenden.  
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Geltendes Recht Entwurf vom 08.06.2018 Antrag Bemerkung 

Art. 2 Begriffe  
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
a. Leitungen inklusive Tragwerke;  
b. Kuppeltransformatoren, Schaltanla-

gen, Mess-, Steuer- und Kommunika-
tionseinrichtungen;  

c. gemeinsam mit anderen Netzebenen 
genutzte Anlagen, die mehrheitlich im 
Zusammenhang mit dem Übertra-
gungsnetz genutzt werden oder ohne 
die das Übertragungsnetz nicht sicher 
oder nicht effizient betrieben werden 
kann;  

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraftwerk.  

 
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraftwerk, 
ausgenommen Schaltfelder beim 
Übergang zu einem Kernkraftwerk, 
soweit sie für die Sicherheit des Be-
triebs dieses Kraftwerks von Bedeu-
tung sind.  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung 
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen 
Bezug als Endverbraucher, soweit er 
die Elektrizität nicht für den Antrieb von 
Pumpen in Pumpspeicherkraft-werken 
verwendet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung ist unnötig, da die Behandlung von Speichern sub-
sidiär schon gelöst wurde (VSE Handbuch Speicher). Falls eine Re-
gelung durch den Gesetzgeber erfolgen soll, muss dies auf Geset-
zesstufe im Rahmen der Revision StromVG und unter Berücksichti-
gung der Regelung der Flexibilitäten erfolgen. Es ist unklar, ob der 
vorgeschlagene Verordnungstext gesetzeskonform ist, was zu ent-
sprechender Rechtsunsicherheit führen kann.  

Art. 4 Elektrizitätstarife und Kostenträ-
gerrechnung für Energielieferung  
1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 

an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsverträ-
gen des Verteilnetzbetreibers.  

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu be-
gründen. Aus der Begründung muss 

Art. 4 Energielieferung an Endverbrau-
cher mit Grundversorgung  
1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 

an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsverträ-
gen des Verteilnetzbetreibers.  

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, rechnet er die Kosten 

Art. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
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hervorgehen, welche Kosten-verände-
rungen zur Erhöhung oder Senkung 
führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 

der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrauchern 
mitgeteilten Begründung bis spätestens 
zum 31. August zu melden.  

dieser Elektrizität wie folgt in den Tarif-
anteil für die Energielieferung ein:  
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu ih-
ren Gestehungskosten einrechnen. 
Dieser Betrag darf nicht über den Ge-
stehungskosten einer effizienten Pro-
duktion liegen.  

b. Er zieht allfällige Unterstützungen 
vom Betrag nach Buchstabe a ab. 
Stammt die Elektrizität nicht aus sei-
nen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG be-
liefert, verwendet er für die Strom-kenn-
zeichnung die für diese Elektrizität aus-
gestellten Herkunftsnachweise.  

4 Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden dürfen 
die Kosten von Elektrizität aus Erzeu-
gungsanlagen, die im Einspeisevergü-
tungssystem sind, von einer Mehrkos-
tenfinanzierung oder von vergleichba-
ren kantonalen oder kommunalen Un-
terstützungen profitieren.  

 
 
a. Er darf die Elektrizität der Erzeu-

gungsanlagen höchstens zu ihren 
Gestehungskosten einrechnen. Die-
ser Betrag darf nicht über den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion liegen.  

 
 
 
 
 

c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, 
für die er gemäss Art. 15 EnG eine 
Abnahme- und Vergütungs-pflicht 
hat, darf er davon abweichend die be-
zahlte Vergütung für Energie und 
Herkunftsnachweise anrechnen, so-
weit diese insgesamt 80 Prozent der 
massgeblichen Vergütungssätze für 
Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1–
1.5 EnFV nicht übersteigt.  

 
 
Eine kraftwerksscharfe Abgrenzung der Kosten ist bei Bezug von ei-
nem Grosslieferanten mit mehreren Produktionsanlagen nicht prakti-
kabel und ist zu streichen. Aus diesem Grund sollte sowohl eine ein-
zelne als auch eine Portfolio-Betrachtung möglich sein.  
Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneu-
erbarer Energie wird in Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und 
Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anla-
gen auf Einfamilienhäusern. Für diese Kleinstanlagen ist die gefor-
derte Gestehungskostenprüfung nicht praktikabel. Für diese Klein- 
und Kleinstanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausga-
ben für die Errichtung der Anlage bekannt und belegt werden, son-
dern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kos-
ten (z.B. Einkommenssteuern) angestellt werden und die jährliche 
Produktionsmenge aufgrund des Standortes und der Ausrichtung 
der Anlage geschätzt werden und schliesslich daraus finanzmathe-
matisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies stünde in kei-
nem Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme. Im 
Sinne einer De-minimis-Regel sollte daher stattdessen pauschal die 
vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten ein-
gerechnet werden dürfen. Massgeblich ist dabei die Vergütung für 
Energie und HKN zusammen, da der Netzbetreiber die HKN zwin-
gend abnehmen muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 für die Strom-
kennzeichnung verwenden zu können. Damit die vom grundversorg-
ten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten nicht beliebig hoch 
werden können und sie sich immer noch an den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion orientieren, wird eine Obergrenze fest-
gelegt. Diese richtet sich nach den aktuell für Neuanlagen gültigen 
Vergütungssätzen aus der EnFV (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). Ge-
stützt auf die Annahmen, dass Kleinanlagen i. d. R. von Einmalver-
gütungen profitieren können, die maximal 30 Prozent der Investiti-
onskosten abdecken, und dass die Kapitalkosten rund 60 bis 70 Pro-
zent der Gestehungskosten ausmachen, wird davon noch ein pau-
schaler Abzug von 20 Prozent vorgenommen. Damit ist der gesetzli-
chen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, 
Rechnung getragen.  

 Art. 4a Abzug von Unterstützungen bei 
der Einrechnung von Beschaffungs-
kosten in den Tarifanteil für die Ener-
gielieferung  
1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 

StromVG gelieferte Elektrizität nicht aus 
Erzeugungsanlagen des Verteilnetzbe-
treibers, so berücksichtigt er allfällige 
Einmalvergütungen oder Investitions-
beiträge bei der Bestimmung der 
höchstens einrechenbaren Kosten wie 
folgt:  

a. Einmalvergütungen für Photovoltaikan-
lagen:  

Art. 4a  
 
 
 
1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 

StromVG gelieferte Elektrizität nicht aus 
Erzeugungsanlagen des Verteilnetzbe-
treibers, so berücksichtigt er allfällige 
Einmalvergütungen oder Investitions-
beiträge bei der Bestimmung der 
höchstens anrechenbaren Kosten wie 
folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovoltaik-

anlagen:  

Art. 4a  

 
 
 
 
 
 
 
 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kos-
ten stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Be-
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1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag abge-
zogen.  

2. In den übrigen Fällen wird ein Ab-
zug vorgenommen, sobald das 
Projekt in die Warteliste aufgenom-
men wird; die Höhe des Abzugs 
bestimmt sich nach den Artikeln 7 
und 38 der Energieförderungsver-
ordnung vom 1. November 2017 
(EnFV).  

b. Investitionsbeiträge für Wasser-kraft- 
und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag vor 

der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag abge-
zogen.  

2. In den übrigen Fällen wird ab Zusi-
cherung dem Grundsatz nach ein 
Abzug in der Höhe des verfügten 
Höchstbetrags (Art. 54 Bst. b und 
Art. 75 Bst. b EnFV) vorgenom-
men.  

2 Wird eine Einmalvergütung oder ein In-
vestitionsbeitrag später abweichend 
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be-
trag festgesetzt, so kann der Abzug mit 
Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser Fest-
setzung entsprechend angepasst wer-
den.  

3 Weitere vergleichbare Unterstützungen, 
einschliesslich kantonale oder kommu-
nale Unterstützungen, werden sinnge-
mäss berücksichtigt  

 

1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Herstell-
werten abgezogen.  

 
 
 
 
 
 
 
b. Investitionsbeiträge für Wasser-kraft- 

und Biomasseanlagen:  

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Herstell-
kosten abgezogen.  

griff «anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differen-
zen zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch 
über die Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können  
 
 
Die Kosten von Erzeugungsanlagen teilen sich auf in Betriebskosten 
und Kapitalkosten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, die An-
schaffungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und der 
Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Einmalver-
gütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Nettobetrag 
der Anschaffungs- bzw. Herstell-werte. Entsprechend sind die Ein-
malvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch ergeben sich entspre-
chend tiefere Abschreibungs- und Zinskosten.  

 Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG  
1 Auf Verlangen der ElCom weist der Ver-

teilnetzbetreiber nach, dass bei der Lie-
ferung von Elektrizität nach Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG sowohl für eigene 
als auch für andere Erzeugungsanla-
gen je Anlage höchstens die Kosten ge-
mäss Artikel 4 Absatz 2 in den Tarifan-
teil für die Energielieferung eingerech-
net worden sind. Gelingt der Nachweis 
nicht, so dürfen die Kosten nicht nach 

Art. 4c  
 
 
 
1 Bei einer Tarifprüfung der ElCom weist 

der Verteilnetzbetreiber nach, dass bei 
der Lieferung von Elektrizität nach Arti-
kel 6 Absatz 5bis StromVG je Erzeu-
gungstechnologie sowohl für eigene als 
auch für andere Anlagen höchstens die 
Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 in 
den Tarifanteil für die Energielieferung 
angerechnet worden sind. Gelingt der 

Art. 4c  
 
 
 
Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus (S. 10), dass der 
Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom zu erbringen ist. Die 
Erbringung in anderem Zusammenhang oder zu anderem Zweck 
wäre unverhältnismässig. Die Verordnung ist daher entsprechend zu 
präzisieren.  
 
Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Abgrenzung siehe 
Bemerkung zu Artikel 4.  
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Artikel 6 Absatz 5bis StromVG einge-
rechnet werden.  

 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich je 
Erzeugungstechnologie die Liefer-
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug 
auf Grosswasserkraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 10 MW meldet er 
diese Angaben für jede Erzeugungsan-
lage einzeln.  

Nachweis nicht, so sind die anrechen-
baren Kosten nach Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG zu kürzen.  

 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der ElCom 
zwecks Plausibilisierung jährlich bis 
Ende August je Erzeugungstechnologie 
die Liefermenge und den durchschnitt-
lich in die anrechenbaren Kosten einge-
rechneten Preis. In Bezug …  

 

Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur teilweise er-
bracht werden kann, sind dennoch Kosten angefallen. Ein Verzicht 
auf die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb unverhältnismässig. 
Vielmehr sind die Kosten entsprechend zu kürzen. Beispiel: Der 
Nachweis der verwendeten Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes 
gelingt nicht. In diesem Fall sind Zinskosten anrechenbar, allerdings 
nur gemäss einem sachgerechten kalkulatorischen Zinssatz.  
 
Die Meldung der Liefermengen und durchschnittlichen anrechenba-
ren Kosten sollten aus Effizienzgründen zusammen mit der Kosten-
deklaration Ende August erfolgen.  
 
Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten» siehe Bemerkung zu Arti-
kel 4a.  

 Art. 5a Szenariorahmen  
Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuführen.  

Art. 5a  
Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung unter Einbe-
zug der Netzbetreiber zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuführen.  

Art. 5a  
Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müssen 
gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des Szenarior-
ahmen frühzeitig und umfassend einbezogen werden. Ein mögliches 
Instrument wäre die AG Regionale Koordination, in welcher die 
Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten sind.  

 Art. 5b Grundsätze für die Netzplanung  
1 Die Grundsätze für die Netzplanung be-

schreiben insbesondere die für die Be-
messung der Stromnetze relevanten 
betrieblichen Netznutzungsfälle, die an-
zuwendende Methodik und die netz-
technischen Beurteilungskriterien.  

2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen ihre Grundsätze für die 

Netzplanung veröffentlichen.  

Art. 5b  
 
 
 
 
 
 
2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 

Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen die ElCom über ihre 
Grundsätze informieren.  

Art. 5b  
 
 
 
 
 
 
Wenn die Planungsgrundsätze und Mehrjahrespläne veröffentlicht 
werden müssen, dann ist es erforderlich, diese für ein fachfremdes 
Publikum aufzubereiten Dies führt zu grossen Aufwänden und sehr 
ausführlichen Dokumenten. Sinnvoller wäre es, die Planungsgrund-
sätze und die Mehrjahrespläne gegenüber der ElCom als Fachbe-
hörde offenzulegen.  

Art. 8a Intelligente Messsysteme  
 
 
1 Für das Messwesen und die Informati-

onsprozesse sind bei den Endverbrau-
chern und den Erzeugern intelligente 
Messsysteme einzusetzen. Diese be-
stehen ausfolgenden Elementen:  
a. einem elektronischen Elektrizitäts-

zähler beim Endverbraucher oder Er-
zeuger, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 2 
Bst. c  
1 Für das Messwesen und die Informati-

onsprozesse sind bei den Endverbrau-
chern, Erzeugern und Speichern intelli-
gente Messsysteme einzusetzen. Diese 
bestehen ausfolgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, Er-

zeuger oder Speicher installierten 
elektronischen Elektrizitätszähler, 
der:  

 
 
 
 

Art. 8a  
 
 
1 Für das Messwesen und die Informati-

onsprozesse sind bei Endverbrauchern, 
sowie bei direkt am Netz angeschlosse-
nen Erzeugern und Speichern bis 1 kV 
intelligente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus …  

 
 
 
 
 
 
 

Art. 8a  
 
 
Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare Schnittstellen zu 
schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine Messungen hinter der 
Übergabemessung installieren müssen. Beispielsweise sollen PV-
Anlagen oder Speicher hinter dem Hauptzähler nicht durch den 
Netzbetreiber gemessen werden. Bei den Erzeugern sind wohl klei-
nere Anlagen (typischerweise PV-Anlagen) gemeint. Gemäss der 
Formulierung müsste jedoch bei jedem Erzeuger (also auch bei ei-
nem 500 MW-Speicherkraft-werk) ein Smart-Meter eingesetzt wer-
den. Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge 
können aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsyste-
men ausgerüstet werden. Die Produzenten und Endverbraucher auf 
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mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wovon 
eine zur bidirektionalen Kommuni-
kation mit einem Datenbearbei-
tungssystem reserviert ist und eine 
andere für den Endverbraucher o-
der den Erzeuger, die ihm mindes-
tens ermöglicht, Messwerte im Mo-
ment ihrer Erfassung sowie die 
Lastgänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung 
erfasst und protokolliert;  

b. einem digitalen Kommunikationssys-
tem, das die automatisierte Daten-
übermittlung zwischen dem Elektrizi-
tätszähler und dem Datenbearbei-
tungssystem gewährleistet; und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit 
dem die Daten abgerufen werden.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zusam-
men, dass:  

a. zwecks Interoperabilität verschie-
dene Typen von Elektrizitätszählern 
identifiziert und verwaltet werden;  

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-stabe 
a, der keine Auswirkungen auf mess-
technische Eigenschaften hat, aktua-
lisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeugern 
ihre Messdaten, namentlich Last-
gangwerte, verständlich dargestellt 
werden;  

d. andere digitale Messmittel sowie in-
telligente Steuer- und Regelsysteme 
des Netzbetreibers eingebunden 
werden können; und  

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszähler 
erkannt, protokolliert und gemeldet 
werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über den 
Schutz militärischer Anlagen unterste-
hen, müssen keine intelligenten Mess-
systeme eingesetzt werden. Die ElCom 
kann zudem befristete und unbefristete 
Ausnahmen von der Pflicht zum Einsatz 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbeson-
dere eine für die bidirektionale 
Kommunikation mit einem Daten-
bearbeitungssystem und eine an-
dere für den Betroffenen, die ihm 
mindestens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung sowie 
die Lastgänge nach Ziffer 2 abzu-
rufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zusam-
men, dass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
c. die Messdaten des Betroffenen, na-

mentlich die Lastgangwerte, für die-
sen verständlich dargestellt wer-den;   

 
 
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere 

eine für die bidirektionale Kommunika-
tion mit einem Datenbearbeitungssys-
tem und eine andere für den Netznut-
zer, die ihm mindestens ermöglicht, 
Messwerte im Moment ihrer Erfassung 
über die Kundenschnittstelle sowie die 
Lastgänge über das Erfassungssystem 
der Verteilnetzbetreiber oder die Inter-
netplattform abzurufen, und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Netznutzers, 
namentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt 
werden;  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem 

Bundesgesetz vom 23. Juni 1950 
über den Schutz militärischer Anla-
gen unterstehen, müssen keine intel-
ligenten Messsysteme eingesetzt 
werden.  

höheren Netzebenen sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuer-
systemen ausgerüstet und benötigen keinen Smart Meter des Ver-
teilnetzbetreibers.  
 
 
 
Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, der unklar und nicht definiert 
ist. Der Begriff «Netznutzer» wird in den Branchendokumenten be-
reits verwendet und beinhaltet alle am Netz angeschlossenen Ver-
teilnetznetzbetreiber, Endverbraucher, Produzenten und Speicher-
betreiber.  
 
Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge der letzten Tage, als auch 
die Echtzeitdaten über die gleiche Schnittstelle abgerufen werden 
müssen, ist dies heute nicht machbar und technisch sehr aufwändig. 
Um die Kosten nicht unnötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige 
Datenausgabe zu verzichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ElCom sollte auch die Kompetenz bekommen, für Gruppen von 
Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 2 kVA) Ausnahmen zu 
gewähren, wenn die Installation von intelligenten Mess-systemen bei 
diesen zu unverhältnismässigen Kosten führen würde.  
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eines intelligenten Mess-systems oder 
eines Elements davon gewähren, wenn 
ein solcher Einsatz in Bezug auf den 
Aufwand unverhältnismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen der 
Messmittelverordnung vom 15. Februar 
2006 und den entsprechenden Ausfüh-
rungsvorschriften des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements, sofern 
sie in deren Geltungsbereich fallen 

  

3bis Die ElCom kann für einzelne Zäh-
ler oder Gruppen von Installationen 
zudem befristete und unbefristete 
Ausnahmen ...  

 

 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regel-
systeme für den Netzbetrieb  
1 Wenn ein Endverbraucher oder ein Er-

zeuger zustimmt, dass bei ihm ein intel-
ligentes Steuer- und Regelsystem für 
den sicheren, leistungsfähigen und effi-
zienten Netzbetrieb zum Einsatz ge-
langt, vereinbart er mit dem Netz-betrei-
ber insbesondere:  
a. die Installation des Systems;  
b. wie das System eingesetzt wird;  
c. wie der Einsatz des Systems vergü-

tet wird.  
2 Die Vergütung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien 
beruhen und darf nichtdiskriminierend 
sein.  

3 Der Netzbetreiber macht die für einen 
Vertragsabschluss über Steuerung und 
Regelung relevanten Informationen, 
insbesondere die Vergütungsansätze, 
öffentlich zugänglich.  

4 Er gewährt Dritten den diskriminierungs-
freien Zugang zu den intelligenten 
Steuer- und Regelsystemen, deren Ka-
pital- und Betriebskosten an die Netz-
kosten angerechnet werden, sofern 
durch den Zugang der sichere Netzbe-
trieb nicht gefährdet wird.  

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 
unmittelbaren erheblichen Gefährdung 
des sicheren Netzbetriebs darf der 
Netzbetreiber beim Endverbraucher o-
der beim Erzeuger auch ohne dessen 
Zustimmung ein intelligentes Steuer- 
und Regelsystem installieren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Endverbrauchers oder des 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 5 
und 6  
1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeuger 

oder ein Speicherbetreiber zustimmt, 
dass bei ihm ein intelligentes Steuer- 
und Regelsystem für den sicheren, leis-
tungsfähigen und effizienten Netzbe-
trieb zum Einsatz gelangt, vereinbart er 
mit dem Netzbetreiber insbesondere: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 

unmittelbaren erheblichen Gefährdung 
des sicheren Netzbetriebs darf der 
Netzbetreiber auch ohne Zustimmung 
des Betroffenen ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem installieren.  

 
6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 

er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen einsetzen. Ein 

Art. 8c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Streichen  

 

Art. 8c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der Informationssicherheit ist jeglicher Zugang Dritter zu 
kritischen IT-Systemen ein kaum quantifizierbares Risiko. Abs. 4 
führt zu einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur. Er 
wiederspricht zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für 
Operational Technology in der Stromversorgung», welche auf dem 
«Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des BWL basiert. Aus diesen 
Gründen sind auch keine ähnlichen Regelungen aus dem Ausland 
bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos zu streichen.  
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Erzeugers einsetzen. Ein solcher Ein-
satz hat Vorrang vor Steuerungen 
durch Dritte. Der Netzbetreiber infor-
miert die betroffenen Endverbraucher 
und Erzeuger mindestens jährlich sowie 
auf Anfrage über die nach diesem Ab-
satz getätigten Einsätze.  

 

solcher Einsatz hat Vorrang vor Steue-
rungen durch Dritte. Der Netzbetreiber 
informiert die Betroffenen mindestens 
jährlich sowie auf Anfrage über die 
nach diesem Absatz getätigten Eins-
ätze.  

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten  
1 Als anrechenbare Betriebskosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Ab-
satz 2 StromVG die Entgelte an Dritte 
für Dienstbarkeiten.  

 

Art. 12 Abs. 1  
1 Aufgehoben  

Art. 12  
1 Als anrechenbare Betriebskosten nach 

Art. 15 Absatz 2 Buchstabe c StromVG 
gelten die wiederkehrend entschädigten 
Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten 
und Rechte.  

Art. 12  
Einige Netzbetreiber müssen zwei Buchhaltungen führen, da die 
Dienstbarkeiten nach IFRS aktiviert werden müssen. Bei den Dienst-
barkeiten und Rechten Dritter ist zu konkretisieren, dass wiederkeh-
rend entschädigte Rechte Betriebskosten darstellen. Diese Anpas-
sung ist mit der Ergänzung von Art. 13 Abs. 5 verbunden.  

Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  

 
 Art. 13 

Neu: 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Ab-
satz 3 StromVG die einmalig entschä-
digten Entgelte an Dritte für Dienstbar-
keiten und Rechte.  

 

Art. 13 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 12  

 

 Art. 13b Anrechenbare Kosten von in-
novativen Massnahmen für intelligente 
Netze  
1 Als innovative Massnahme für intelli-

gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der Erhöhung der Si-
cherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizi-
enz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 
wie folgt als anrechenbar, wobei jähr-
lich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  
a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-

trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr.  

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre 
innovativen Massnahmen nach den von 
der ElCom festgelegten Mindestanfor-

Art. 13b  
 
 
1 Als innovative Massnahme für intelli-

gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der künftigen Erhö-
hung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit 
oder Effizienz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 
bis ein 1 Prozent der jährlichen Kapital- 
und Betriebskosten wie folgt als anre-
chenbar.  

Art. 13b  
 
 
Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung von Art. 15 
Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnahmen, welche die 
Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz» erfüllen, 
sind unabhängig von dieser Sonderregelung anrechenbar. Dies soll 
dadurch klargestellt werden, dass es sich um die künftige Erhöhung 
der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes geht. 
Das Nutzen von neuartigen Methoden und Produkten für die aktuelle 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes sind davon 
unabhängig in vollem Umfang anrechenbar.  
Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Deckelung der Kosten 
vor. Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern angemessene Akti-
vitäten im Bereich innovativer Massnahmen für intelligente Netze. 
Auf die Obergrenze von jährlich 500'000 CHF pro Netzbetreiber ist 
deshalb zu verzichten.  
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelligen-
ten Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt werden. 
Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapitalkosten zu-
zuordnen sind, ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Auf die Un-
terscheidung ist deshalb zu verzichten. Andernfalls kann die gro-
teske Situation entstehen, dass teurere Projekte anrechenbar sind, 
kostengünstigere jedoch nicht, nur weil die teureren Projekte ein an-
deres Verhältnis von Kapital- und Betriebskosten aufweisen.  
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derungen und veröffentlichen die Doku-
mentation an zentraler Stelle. Sie be-
schreiben namentlich das Projekt, die 
angewendete Methode, den erwarteten 
und erzielten Nutzen sowie die Ausla-
gen.  

Text für das Begleitschreiben: Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für einen sicheren und effizienten Netzbetrieb. Um dies sicherzustel-
len, müssen sie die Freiheiten bekommen, Massnahmen und Pro-
zesse zu entwickeln. Die ElCom hat genügend Handhabe, um die 
Kosteneffizienz zu prüfen. Dazu ist keine Überregulierung der Inno-
vation und der angedachte hohe administrative Aufwand notwendig.  

 

 Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion  
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 

Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese ih-
ren individuellen täglichen, wöchentli-
chen und monatlichen Elektrizitätsver-
brauch mit demjenigen anderer Endver-
braucher mit gleichartiger Verbrauchs-
charakteristik vergleichen können.  

 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 

bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 
Prozent der anrechenbaren Betriebs-
kosten des Netzbetreibers im betreffen-
den Jahr, höchstens aber bis zu einem 
Betrag von 250000 Franken pro Jahr, 
als anrechenbare Betriebskosten.  

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
Lastoptimierung  
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 

Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der Lastoptimierung gilt es insbeson-
dere, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese ih-
ren individuellen täglichen, wöchentli-
chen und monatlichen Elektrizitätsver-
brauch mit demjenigen anderer Endver-
braucher mit gleichartiger Verbrauchs-
charakteristik vergleichen können.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 
bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 
Prozent der anrechenbaren Betriebs-
kosten des Netzbetreibers im betreffen-
den Jahr  

Art. 13c  
 
 
 
Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibilisie-
rung im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachgerecht, 
diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken. Sinnvoll-
erweise beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur auf die 
Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnahmen um 
das Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der Netze zu ver-
ändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen alle verfügbaren 
Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert werden.  
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 13b  

 Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und von Öf-
fentlichkeitsarbeit  
1 Als anrechenbare Kosten von Informati-

onsmassnahmen gelten die Kosten des 
Netzbetreibers für die Bereitstellung 
von schriftlichen oder mündlichen Infor-
mationen im Rahmen eines Vorhabens, 
namentlich über Umfang, Notwendig-
keit und zeitlichen Ablauf des Vorha-
bens sowie über dessen voraussichtli-
che Auswirkungen auf Umwelt, Raum 
und Betroffene, soweit diese Informatio-
nen notwendig sind, um den vom Vor-
haben Betroffenen die Meinungsbildung 
und die allfällige Mitwirkung am Verfah-
ren zu ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis 
Bst. b StromVG).  

 
 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und Gebühren 
von Öffentlichkeitsarbeit  
1 Als anrechenbare Kosten von Informati-

onsmassnahmen gemäss Artikel 15 Ab-
satz 3bis Bestimmung b StromVG gel-
ten die Kosten des Netzbetreibers für 
die Bereitstellung und Verbreitung von 
Informationen sämtlicher Art im Rah-
men eines Vorhabens, namentlich über 
Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über des-
sen voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, um 
den vom Vorhaben Betroffenen und an-
deren Interessierten die Meinungsbil-
dung und die allfällige Mitwirkung am 
Verfahren zu ermöglichen (Art. 15 Abs. 
3bis Bst. b StromVG).  

Art. 13d  
 
 
Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifischen Informati-
onsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b StromVG auch all-
gemeine Informationsmassnahmen existieren. Diese allgemeinen In-
formationsmassnahmen sollen unverändert anrechenbar sein. So 
stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite allgemeine Informationen 
über die Funktionsweise der Stromnetze zur Verfügung.  
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, 
nicht nur deren Bereitstellung.  
Es sollen alle Arten von Informationen möglich sein, neben mündli-
chen und schriftlichen Informationen fallen insbesondere auch visu-
elle Informationen in Betracht (Graphiken, Bilder, Videos, etc.).  
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere In-
teressierte informiert werden können, insbesondere Politiker und 
Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken.  
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2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-
lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Gebüh-
ren für die Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone. nach Artikel 6b.  

 
3 Die anrechenbaren Kosten nach diesem 

Artikel gelten als anrechenbare Be-
triebskosten.  

2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-
lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Gebüh-
ren für die Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone nach Artikel 6b.  

 
3 Streichen  

Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind diejenigen des Netz-be-
treibers zu erfassen. Gebühren des BFE sind keine entsprechenden 
Kosten und nicht dort zu erfassen.  
 
 
 
Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im Einzelfall nach 
den üblichen Regeln zu bestimmen.  

Art. 18 Netznutzungstarife  
1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich für 

die Festlegung der Netznutzungs-tarife.  
2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden 

Endverbraucher mit vergleichbarem Be-
zugsprofil eine Kundengruppe. Bei End-
verbrauchern in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einer Anschlussleis-
tung bis 30 kVA ist nur eine Kunden-
gruppe zulässig.  

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
70 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

4 Der Netzbetreiber kann den Endver-
brauchern nach Absatz 2 zusätzlich an-
dere Netznutzungstarife zur Auswahl 
stellen. Wird eine Leistungsmessung 
eingesetzt, so kann er den Endverbrau-
chern nach den Absätzen 2 und 3 zu-
sätzliche Netznutzungstarife zur Aus-
wahl stellen, die einen tieferen Anteil 
Arbeitstarif enthalten können.  

 Art. 18  
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden 

Endverbraucher mit vergleichbarem Be-
zugsprofil eine Kundengruppe.  

 
 
 
3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-

nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
50 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

4 Streichen  

Art. 18  
Die Netzbetreiber müssen die Tarife diskriminierungsfrei und verur-
sachergerecht definieren. Dies schützt die verschiedenen Endver-
braucher ausreichend. Weitere regulatorische Vorgaben sind nicht 
notwendig. Im Sinn der Netzeffizienz müssen Tarife definiert werden 
können, welche insbesondere Anreize für ein Management von La-
destationen in Gemeinschafts-Parkgaragen setzen. Diese werden 
grossmehrheitlich eine Anschlussleistung von weniger als 30kVA ha-
ben. Auf der Umsetzungsseite spricht zudem gegen die Regelung 
von Art. 18 Abs. 2, dass die Anschlussleistung in den meisten Fällen 
gar nicht für jeden Endverbraucher bekannt ist.  
Aufgrund physikalischer Gesetzmässigkeiten ist es nicht sinnvoll, 
Teile aus dem Netz isoliert zu betrachten. Tarife und Angebots-
struktur sollten die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems be-
rücksichtigen und ein netzdienliches Verhalten sowie eine effiziente 
Netzinfrastruktur fördern, d.h. das Prinzip der Verursacher-gerechtig-
keit zwingend mitberücksichtigen. Netzdienlich bedeutet, dass die 
Verfügbarkeit und Stabilität des Netzes unterstützt wird und Eng-
pässe vermieden werden. Auch hier sollten die nötigen Anreize ge-
setzt werden. Weiter muss Transparenz bestehen, was mit dem 
Netztarif abgegolten wird (keine versteckten Fördermechanismen, 
Aufzeigen der mit dem Netz verbundenen staatlichen Abgaben etc.). 
Die Netzbetreiber brauchen Freiheiten, um alle diese Anforderungen 
in den Tarifen abzubilden.  

Art. 31e Einführung intelligenter Mess-
systeme  
1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der 

Änderung vom 1. November 2017 müs-
sen 80 Prozent aller Messeinrichtungen 
in einem Netzgebiet den Anforderungen 
nach den Artikeln 8a und 8b entspre-
chen. Die restlichen 20 Prozent dürfen 
bis zum Ende ihrer Funktionstauglich-
keit im Einsatz stehen.  

 
 
 
 
 
 

 Art. 31e  
 
1 Die Netzbetreiber installieren zwei 

Jahre nachdem intelligente Messsys-
teme zertifiziert werden können bei 
Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur 
noch intelligente Messsysteme.  

 
Eventualiter:  
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme in-

telligente Messsysteme beschafft wer-
den können,  

 
 
 
 

Art. 31e  
Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem «natürlichen» Rollout 
(bei Ersatz, Neubau und auf Wunsch des Netzanschluss-nehmers) 
machbar. Eine Verkürzung der Frist führt zu einer deutlichen Erhö-
hung der Rolloutkosten und Abschreibungen nicht amortisierter und 
installierter Messsysteme.  
 
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom ge-
stützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine Zertifi-
zierung durchgeführt werden kann. Der Rollout kann deshalb nicht 
2019 starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öffentlichen Be-
schaffungswesen und eine Beschaffung startet sinnvollerweise erst, 
wenn mehrere Lieferanten Produkte anbieten können. Die Frist von 
10 Jahren für den Rollout sollte daher erst zwei Jahre nachdem Ge-
räte und Systeme verfügbar sind starten. Ein beschleunigter Rollout 
erhöht die Kosten, ohne dass daraus Vorteile entstehen.  
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2 Innerhalb der Übergangsfrist von Ab-

satz 1 bestimmt der Netzbetreiber, 
wann er Endverbraucher und Erzeuger 
mit einem intelligenten Messsystem 
nach Artikel 8a und 8b ausstatten will. 
Unabhängig davon sind mit einem sol-
chen Messsystem auszustatten:  
a. Endverbraucher, wenn sie von ihrem 

Anspruch auf Netzzugang Gebrauch 
machen;  

b. Erzeuger, wenn sie eine neue Erzeu-
gungsanlage an das Elektrizitätsnetz 
anschliessen.  

3 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 
die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, aber 
Artikel 8a und 8b noch nicht entspre-
chen, bis zum Ende ihrer Funktions-
tauglichkeit den 80 Prozent nach Ab-
satz 1 zurechnen, wenn sie installiert 
wurden:  
a. vor dem Inkrafttreten der Änderung 

vom 1. November 2017; oder  
b. nach dem Inkrafttreten dieser Ände-

rung, aber vor dem 1. Januar 2019: 
bei Endverbrauchern, die von ihrem 
Anspruch auf Netzzugang Gebrauch 
machen, oder bei Erzeugern, die 
eine neue Erzeugungsanlage an-
schliessen.  

4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 
Artikel 8a und 8b nicht entsprechen, 
aber nach den Absätzen 1 und 3 einge-
setzt werden dürfen, bleiben anrechen-
bar. Die Kostentragung bei Lastgang-
messungen, die vor dem Inkrafttreten 
der Änderung vom 1. November 2017 
eingesetzt wurden, richtet sich nach Ar-
tikel 8 Absatz 5 des bisherigen Rechts.  

5 Notwendige Sonderabschreibungen we-
gen des Ausbaus von noch nicht voll-
ständig abgeschriebenen Mess-einrich-
tungen des Netzbetreibers sind eben-
falls anrechenbare Kosten. 

 

 
2 Streichen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. vor dem Zeitpunkt, an dem intelli-

gente Messsysteme die Datensicher-
heitsprüfung gemäss Art. 8d erfolg-
reich durchlaufen haben und durch 
die Netzbetreiber beschafft werden 
können 

 
 

 
4 Streichen  

 
Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit einer Anschluss-
spannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) nur noch intelli-
gente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keine sinnvolle Begründung, um die Ausnahmeregelung auf 
Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf Netzzugang Gebrauch 
machen, und Erzeuger zu beschränken. Einige Netz-betreiber haben 
den Rollout schon vor dem 1. November 2017 gestartet und haben 
ein Lager mit Smart Metern. Diese sollten bis zum Ablauf der Über-
gangsfrist eingebaut und bis zum Ende der technischen Lebens-
dauer betrieben werden können.  
 
 
Alle Messkosten sind anrechenbar und sollten in die Netznutzung 
eingerechnet werden. Absatz 4 ist überflüssig, führt zu Verwirrungen 
und zur Ungleichbehandlung von ansonsten gleichwertigen An-
schlussnehmern.  
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Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb  
Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung vom 
1. November 2017 intelligente Steuer- 
und Regelsysteme installiert und einge-
setzt, so darf er diese wie bisher so lange 
einsetzen, bis der Endverbraucher den 
Einsatz ausdrücklich untersagt. Nicht un-
tersagen kann der Endverbraucher den 
Einsatz nach Artikel 8c Absatz 6.  

 

 Art. 31f  
 
Hat der Netzbetreiber vor Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 intelli-
gente Steuer- und Regelsysteme instal-
liert und eingesetzt, so darf er diese wie 
bisher so lange einsetzen, bis der Endver-
braucher, der Produzent oder der Spei-
cherbetreiber den Einsatz ausdrücklich 
untersagt. Nicht untersagen kann der 
Endverbraucher, der Produzent oder der 
Speicher-betreiber den Einsatz nach Arti-
kel 8c Absatz 6.  

Art. 31f  
 
Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten.  

 Art. 31i  
1 Die nationale Netzgesellschaft überträgt 

Schaltfelder beim Übergang zu einem 
Kernkraftwerk, die bei Inkrafttreten der 
Änderung vom … in ihrem Eigentum 
stehen, die jedoch nach Artikel 2 Ab-
satz 2 Buchstabe d nicht zum Übertra-
gungsnetz gehören, innerhalb von zwei 
Jahren gegen volle Entschädigung an 
den Eigentümer des Kraftwerks. Für die 
Abwicklung der Übertragung gilt Artikel 
33 Absätze 5 und 6 StromVG sinnge-
mäss.  

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kern-
kraftwerks innerhalb der Übergangs-
frist von Absatz 1 endgültig eingestellt, 
so muss das Schaltfeld beim Übergang 
zu diesem Kraftwerk nicht mehr über-
tragen werden.  

3 Für den Einsatz von Messsystemen bei 
Speichern gelten die Regeln von Artikel 
31e über die Einführung von Intelligen-
ten Messsystemen sinngemäss.  

4 Vom Recht, Endverbraucher mit Grund-
versorgung nach den Bedingungen von 
Artikel 6 Absatz 5bis StromVG mit 
Elektrizität zu beliefern, dürfen die Ver-
teilnetzbetreiber erstmals für das Tarif-
jahr 2019 und letztmals für das Tarifjahr 
2022 Gebrauch machen.  

Art. 31i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 

für die Belieferung von Endverbrau-
chern mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG zu bestimmen, dürfen die 
Verteilnetzbetreiber erstmals für das 
Tarifjahr 2019 und letztmals für das Ta-
rifjahr 2022 Gebrauch machen.  

 

Art. 31i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kos-
ten stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Be-
griff «anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differen-
zen zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch 
über die Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können.  
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Geltendes Recht Entwurf vom 08.06.2018 Antrag Bemerkung 

Art. 2 Gesuchsunterlagen  
1 Die Unterlagen, die dem Inspektorat zur 

Genehmigung einzureichen sind, müs-
sen alle Angaben enthalten, die für die 
Beurteilung des Projektes notwendig 
sind, insbesondere Angaben über:  
a. Betriebsinhaberin, Standort, Art und 

Ausgestaltung der geplanten Anlage 
und deren Zusammenhang mit beste-
henden Anlagen;  

b. die Begründung des Projektes;  
c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte;  
d. mögliche Einflüsse auf oder durch 

andere Anlagen oder Objekte;  
e. die Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Landschaft;  
f. die Abstimmung mit der Raumpla-

nung, insbesondere mit den Richt- 
und Nutzungsplänen der Kantone; 

g. das Ergebnis der Abklärungen, ob 
ein Sachplanverfahren durchgeführt 
werden muss oder nicht, und gegebe-
nenfalls, das Ergebnis des Sachplan-
verfahrens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Das Inspektorat erlässt Richtlinien über 
Art, Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es kann bei Bedarf zusätzliche Unterla-
gen verlangen, insbesondere den 
Nachweis, dass die Erzeugnisse, die in 

Art. 2 Abs. 1bis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 

elektrischen Anlagen für den Anschluss 
von Liegenschaften oder Siedlungen 
ausserhalb der Bauzonen an das Elekt-
rizitätsnetz zum Gegenstand haben, ist 
den Unterlagen ein rechtskräftiger Ent-
scheid des Kantons beizulegen, wo-
nach der Anschluss zulässig ist.  

 

Art. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1bis Streichen  

 

Art. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbetrei-
ber für die Abstimmung mit dem Kanton. Da der Kanton beim Plan-
genehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der direkte 
Kanal zwischen dem Inspektorat und dem Kanton genutzt werden.  
Dieser Abschnitt soll in Art. 2 gelöscht und in Art. 5 ergänzt werden.  
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die Anlage eingebaut werden, den an-
erkannten Regeln der Technik entspre-
chen.  

4 Die Gesuchstellerin hat die Grundlagen 
der eingereichten Unterlagen den Ge-
nehmigungsbehörden auf Verlangen 
vorzulegen.  

5 Soll eine Anlage nach Plänen erstellt o-
der geändert werden, die bereits einmal 
genehmigt worden sind, so kann für die 
technischen Belange auf die damalige 
Plangenehmigung verwiesen werden.  

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  
1 Das Inspektorat veranlasst die Publika-

tion des Gesuches, führt das Ein-spra-
cheverfahren durch und holt die Stel-
lungnahmen der Kantone und der be-
troffenen Bundesbehörden ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es würdigt die eingegangenen Stellung-

nahmen, erhebt die notwendigen Be-
weise und ordnet nötigenfalls Begehun-
gen an. Es vermittelt zwischen den Par-
teien.  

3 Es kann auf die Durchführung von Ein-
spracheverhandlungen verzichten, 
wenn eine Vermittlung zwischen den 
Parteien aussichtslos erscheint.  

 Art. 5  
 
 
 
 
 
 
1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, 

die den Bau von elektrischen Anlagen 
für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der Bauzo-
nen an das Elektrizitätsnetz zum Ge-
genstand haben, einen rechtskräftigen 
Entscheid des Kantons ein, wonach der 
Anschluss zulässig ist.  

Art. 5  
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 2.  

Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an An-
lagen  
1 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 

können ohne Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt werden, wenn da-
bei keine besonderen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Betrieb einer Anlage im genehmig-
ten Umfang sicherzustellen, insbeson-
dere:  

Art. 9a Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht  
1 Keiner Plangenehmigung bedürfen In-

standhaltungsarbeiten und geringfügige 
technische Änderungen an Anlagen, 
wenn dabei keine besonderen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu erwarten 
sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Bestand einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  

Art. 9a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 9a  
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a. der gleichwertige Ersatz von Streben, 
Holzmasten und Überspannungsab-
leitern sowie der Ersatz von Isolato-
ren mit gleicher oder kürzerer Bau-
länge;  

b. der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie von Kabeln;  

c. der Austausch von Transformatoren 
gleicher Leistung und Bauart sowie 
der 1:1-Ersatz von Schaltern und 
Schaltanlagen;  

d. das Streichen von Masten im glei-
chen Farbton, die Korrosions-schutz- 
und Sanierungsmassnahmen an 
Masten, Mastsockeln und Mastfunda-
menten;  

e. Reparaturen an Mastsockeln, an Ge-
bäuden von Unterwerken und Trans-
formatorenstationen, an Fahrwegen 
in Unterwerken sowie an Gerüsten in 
Freiluftschaltanlagen, sofern das Er-
scheinungsbild nicht verändert wird.  

3 Das Inspektorat entscheidet in den übri-
gen Fällen, ob die geplante Arbeit als 
Instandhaltungsarbeit gilt.  

a. der gleichwertige Ersatz von Anlage-
teilen;  

b. Reparaturen, Korrosionsschutz- und 
Sanierungsmassnahmen; sowie  

c. die Erneuerung der Aussenanstriche 
von Anlageteilen im gleichen Farbton.  

 
 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anlage-
grenzwert nach der NISV an Orten mit 
empfindlicher Nutzung nicht überschrit-
ten und das Erscheinungsbild der An-
lage nicht wesentlich verändert wird:  
a. der Ersatz von Erdseilen durch Erd-

seile mit integrierten Lichtwellenlei-
tern sowie deren Verwendung zur 
Durchleitung von Daten der Betriebs-
inhaberin oder Dritter;  

b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitungen;  

c. der Ersatz von Isolatoren durch Isola-
toren anderer Bauart;  

d. Änderungen an der Aufhängung von 
Leiterseilen sowie an der Geometrie 
von Leitungen; und  

e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel ande-
rer Bauart.  

 
 
 
 
 
4 Bei Instandhaltungsarbeiten entscheidet 

das Inspektorat im Zweifelsfall über die 
Plangenehmigungspflicht.  

5 Geringfügige technische Änderungen 
zeigt die Betriebsinhaberin dem Inspek-
torat vor der beabsichtigten Ausführung 
schriftlich an. Das Inspektorat teilt in-
nert 20 Tagen nach Eingang der An-
zeige mit, ob ein Plangenehmigungs-
verfahren durchgeführt werden muss.  

6 Die Betriebsinhaberin dokumentiert ge-
genüber dem Inspektorat die ausge-
führten Instandhaltungsarbeiten und 
Änderungen.  

 
 
 
 
 
 
d. der Stangenersatz von Regelleitun-

gen.  
3 Als geringfügige technische Änderun-

gen gelten, sofern dadurch der Anlage-
grenzwert nach der zum Erstellungs-
zeitpunkt der Anlage gültigen NISV an 
Orten mit empfindlicher Nutzung nicht 
überschritten und das Erscheinungsbild 
der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. die Erneuerung von Innenraum-Anla-

gen, bei welchen das äussere Er-
scheinungsbild nicht wesentlich ver-
ändert wird.  

 

 
 
 
 
 
 
Durch die explizite Nennung wird Klarheit geschaffen.  
 
Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht isoliert und allein 
auf die Einhaltung des aktuellen Anlagengrenzwertes abgestellt wer-
den. Massgebend sind die Bestimmungen der NISV zum Erstel-
lungszeitpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies von aussen sicht-
bar ist, sollte dies auch als geringfügige Änderung gelten, solange 
die NISV eingehalten wird. Das Ziel der Strategie Stromnetze ist ja 
die Verfahrensvereinfachung.  

 

 Art. 9c Verfahrenserleichterungen  Art. 9c Art. 9c 
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Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit 
einer Nennspannung von 36 kV oder 
weniger, die sich nicht in einem 
Schutzgebiet nach Bundesrecht be-
findet, so verzichtet die Genehmi-
gungsbehörde grundsätzlich auf die 
Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme 
beurteilen kann. 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit 
einer Nennspannung von 36 kV oder 
weniger, die sich nicht in einem 
Schutzgebiet nach Bundesrecht be-
findet, so verzichtet die Genehmi-
gungsbehörde grundsätzlich auf die 
Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme 
beurteilen kann. 

Die von Art. 9c VPeA betroffenen Anlagen dienen insbeson-
dere der Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 ge-
wünschten vermehrten dezentralen Einspeisung von Ener-
gie, wo Verfahrenserleichterungen erwünscht sind.  
In Projekten geringer Ausdehnung (was bei Anlagen mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV zutrifft) genügt es, wenn die 
kantonalen Behörden (Umwelt, Raumplanung usw.) diese 
Beurteilungen vornehmen, da diese verpflichtet sind, die Ein-
haltung des Bundesrechts durchzusetzen. Beim Bau von 
Strassen oder Gebäuden wird das heute schon so prakti-
ziert, nur bei elektrischen Anlagen müssen die Bundesbehör-
den zusätzlich mit einbezogen werden. Insbesondere wenn 
es zu einem Differenzbereinigungsverfahren durch das ESTI 
kommt, stehen die Verfahrenskosten in keinem Verhältnis 
mehr zu den Projektkosten.  
 
Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpreta-
tionsspielraum des Gesetzestextes zu und ist zu streichen. 
Er birgt die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleich-
terungen unterlaufen werden, was nicht im Sinn und Geist 
der Strategie Stromnetze ist. In der französischen Fassung 
fehlt er richtigerweise. 
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Geltendes Recht Entwurf vom 08.06.2018 Antrag Bemerkung 

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz  
1 Die massgebenden Vorschriften über 

den Natur- und Heimatschutz, sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu be-
achten.  

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur 
und Umwelt möglichst wenig beein-
trächtigen  

 

Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz  
 
1 Die massgebenden Vorschriften über 

den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Gewäs-
serschutz sind bei Planung, Erstellung, 
Betrieb und Instandhaltung von elektri-
schen Leitungen zu beach-ten.  

 
2 Elektrische Leitungen sind so auszufüh-

ren, dass sie unter Berücksichtigung 
der sicheren und wirtschaftlichen Ener-
gieversorgung sowie einer technisch 
verantwortbaren Lösung das Land-
schaftsbild sowie Natur und Umwelt 
möglichst wenig beeinträchtigen.  

 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von Ab-

satz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des Betriebs-
inhabers dieser Leitungen durch Er-
satzmassnahmen an Starkstromanla-
gen Dritter kompensiert werden (Art. 
15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinhaber 
zieht dabei insbesondere die folgenden 
Ersatzmassnahmen an Leitungen in 
Betracht:  
a. Bündelung;  
b. Umlegung;  
c. Verkabelung;  
d. Rückbau.  

 
 
 
 
 
4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatz-

massnahme, die bei optimaler Scho-
nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Sämtliche dem Dritten durch 

Art. 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Elektrische Leitungen sind so auszufüh-

ren, dass sie unter Berücksichtigung 
der sicheren und wirtschaftlichen Ener-
gieversorgung sowie einer technisch 
verantwortbaren Lösung das Land-
schaftsbild sowie Natur und Umwelt 
während der gesamten Lebensdauer 
möglichst wenig beeinträchtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Streichen  
 
 
 
 
 
4 Der Betriebsinhaber wählt gemeinsam 

mit dem betroffenen Dritten die Ersatz-
massnahme, die bei optimaler Scho-

Art. 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird das Land-
schaftsbild während der Bauzeit und nach der Inbetriebnahme we-
sentlich beeinträchtigt, später aber weniger. Bei einer Freileitung ist 
die Beeinträchtigung während dem Bau geringer, bleibt aber kon-
stant erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Verschlechterung der Ver-
sorgungsituation der Netzkunden und kann deshalb nur in Einzelfäl-
len eine Kompensationsmassnahme darstellen. Somit ist dies im 
Gegensatz zu den unter den Buchstaben a bis c erwähnten Mass-
nahmen kein Regelfall.  
 
Die vorgesehene Regelung gewährt der Swissgrid unverhältnismäs-
sige Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist zwingend beizuziehen. 
Für den Fall, dass keine Einigung herbeigeführt werden kann, muss 
eine neutrale Partei einen Entscheid fällen.  
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die Ersatzmassnahme entstehenden 
Vor- oder Nachteile sind finanziell aus-
zugleichen.  

 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 

der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag.  

6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 
Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, mit 
seinem Plangenehmigungsgesuch ein. 

 

nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Liegt keine Einigkeit zu den 
finanziellen Ausgleichszahlungen vor, 
entscheidet das ESTI im Rahmen des 
Plangenehmigungsverfahrens.  

5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an. Ist kein Konsens möglich, so ent-
scheidet das ESTI.  

 
 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann nach 

einer umfassenden Interessenabwä-
gung einen Eingriff auch ohne Zustim-
mung des betroffenen Dritten verfügen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Verordnung ist zu ergänzen, dass die Genehmigungsbehörde 
bei einem einseitigen Antrag des Betriebsinhabers (Swissgrid) für 
Ersatzmassnahmen, die das Eigentum eines Dritten betreffen, des-
sen Interessen umfassend abwägen muss, bevor sie die Ersatzmas-
snahmen verfügt. 

 Art. 11b Grundsatz  
1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 

einer Nennspannung von unter 220 kV 
und einer Frequenz von 50 Hz als Erd-
kabel auszuführen ist, bestimmt sich 
insbesondere nach Artikel 15c des 
Elektrizitätsgesetzes sowie nach den 
Bestimmungen dieses Kapitels.  

 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 

15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes 
beträgt 1,75.  

Art 11b  
1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 

einer Nennspannung von unter 220 kV 
und mehr als 36 kV sowie und einer 
Frequenz von 50 Hz als Erdkabel aus-
zuführen ist, bestimmt sich insbeson-
dere nach Artikel 15c des Elektrizitäts-
gesetzes sowie nach den Bestimmun-
gen dieses Kapitels.  

 

Art. 11b  
Untersuchungen haben gezeigt, dass mit einem Mehrkostenfaktor 
von 1.75 viele Nieder- und Mittelspannungsleitungen (ca. 2/3-der 
Projekte) nicht als Erdkabel realisiert werden könnten. Da diese 
Spannungsebenen der Feinverteilung dienen, wären viele Hausan-
schlüsse und Versorgungsleitungen auch in urbanen Gebieten wie-
der als Freileitungen auszuführen. 
 
Gemäss Artikel 15c Abs. 1 EleG sind Leitungen des Verteilnetzes 
als Erdkabel auszuführen, soweit dies technisch und betrieblich 
möglich ist, die Zugänglichkeit gewährleistet werden kann und die 
Gesamtkosten einen bestimmten Faktor (Mehrkostenfaktor) nicht 
übersteigen. Somit stellt sich die Frage, wann eine Leitung nicht als 
Erdkabel auszuführen ist.  
 
Die Änderung soll sich nicht auf Nieder- und Mittelspannungs-Freilei-
tungen beziehen, da die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten hier 
unverhältnismässig erscheint und diese von den Verteilnetzbetrei-
bern auf Druck der Gemeinden heute grossmehrheitlich verkabelt 
werden.  

 Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens  
1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten 

Vorhabens wird aus dem Verhältnis der 
voraussichtlichen Gesamtkosten der 
Ausführung des Vorhabens als Erdka-
bel zu den voraussichtlichen Gesamt-
kosten der Ausführung als Freileitung 
ermittelt.  

Art. 11c  
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 11c  
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2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkosten 
gehören die folgenden Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben:  

a. Planungskosten;  
b. Kosten für den Grunderwerb und die 

Einräumung von Rechten und Dienst-
barkeiten;  

c. Kosten für Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen;  

d. Kosten für Material;  
e. Bau- und Montagekosten;  
f. Kosten für den Rückbau von beste-

henden Leitungen;  
g. Kosten für Instandhaltung und Repa-

ratur;  
h. Kosten für den Ersatz einzelner Kom-

ponenten;  
i. Kosten der Energieverluste.  

3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
sind über einen Zeitraum zu ermitteln, 
welcher der Lebensdauer der langle-
bigsten Komponente der zu verglei-
chenden Ausführungen entspricht.  

4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter 
Anwendung der Kapitalwertmethode zu 
bewerten. Dabei ist ein Diskontierungs-
satz einzusetzen, der dem durchschnitt-
lichen Kapitalkostensatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b der Stromversor-
gungsverordnung vom 14. März 2008, 
abzüglich des im Zeitpunkt des Ver-
gleichs geltenden Teuerungssatzes der 
Konsumenten-preise, entspricht.  

5 Für die Ermittlung der Kosten der Ener-
gieverluste ist der Preis des langfristigs-
ten Future-Produkts für Lieferverträge 
für Strom am schweizerischen Termin-
markt zu verwenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Streichen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie erar-
beitet, welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem Grund ist 
diese Regelung nicht notwendig und schafft wieder Unsicherheiten. 
Da die langfristigen Future Produkte nicht liquid sind, sind die Preise 
zudem nicht aussagekräftig.  

 Art. 11d Einhaltung des Mehrkosten-
faktors  
1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkre-

ten Vorhabens nicht grösser als der 
Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, so 
ist das Vorhaben als Erdkabel auszu-
führen.  

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

Art. 11d  
 
 
 
 
 
 
2 Das Vorhaben kann trotz Einhaltung 

des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
ausgeführt werden, soweit:  

Art. 11d  
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a. das Vorhaben eine bestehende Frei-
leitung betrifft und nicht mehr als vier 
Spannweiten umfasst; oder  

b. die vom Vorhaben betroffene Leitung 
mit einer bestehenden Freileitung ge-
bündelt werden kann.  

a. das Vorhaben eine bestehende Frei-
leitung betrifft und der Abschnitt nicht 
mehr als 1 km Länge umfasst; oder  

b. ...  
 
 
c. Stangenersatz bestehender Regel-

leitungen.  

Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist klar.  
 
 
 
Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine sehr kosteneffiziente 
Sanierungsmethode und schon heute nicht bewilligungs-pflichtig. 
Dieser kann aber mehr als 4 Spannweiten betreffen.  

 Art. 11e Überschreitung des Mehrkos-
tenfaktors  
Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn die den Mehrkos-
tenfaktor überschreitenden Gesamtkosten 
nicht als anrechenbare Kosten im Sinne 
von Artikel 15 des Stromversorgungsge-
setzes vom 23. März 2007 geltend ge-
macht werden.  

  

Art. 11e  
Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn 

a. die den Mehrkostenfaktor überschrei-
tenden Gesamtkosten nicht als anre-
chenbare Kosten im Sinne von Artikel 
15 des Stromversorgungsgesetzes 
vom 23. März 2007 geltend gemacht 
werden;  

b. eine Kabelleitung ersetzt wird.   

Art. 11e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die entspre-
chenden Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar («Kein 
Zurück in die Freileitung»).  

 

Art. 30 Vogelschutz  
1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 

erfordern, sind auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen, damit Vögel mög-
lichst keine Erd- und Kurzschlüsse ein-
leiten können.  

2 In vogelreichen Gebieten sind neue Lei-
tungen so zu planen und zu erstellen, 
dass das Kollisionsrisiko für Vögel mög-
lichst gering ist.  

Art. 30 Vogelschutz  
1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 

Tragwerken Vorkehren zu treffen, damit 
Vögel möglichst keine Erd- und Kurz-
schlüsse einleiten können.  

2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisions- und Strom-
schlagrisiko für Vögel möglichst gering 
ist.  

Art. 30  

Gemäss geltendem Recht  

Art. 30  
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen genügen. Die Anpas-
sung öffnet ausufernden Verfahren Tür und Tor, da bei jedem vogel-
sensitiven Gebiet Vorkehrungen zu treffen sind.  

  Art. 146a Übergangsbestimmung  
Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
sich bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
bereits in den Mehrjahresplänen aufge-
führt ist.  

Es muss sichergestellt sein, dass Projekte, welche bereits Monate 
geplant werden und eventuell sogar schon eine Bewilligung haben, 
nicht neu geplant werden müssen  
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Par courriel uniquement : strateqie.stromnetze@bfe.admin.ch   
 

 

 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Le 8 juin dernier, le Conseil fédéral a mis en consultation la révision des 
ordonnances relatives à la « Stratégie Réseaux Electriques » jusqu’au 1.10.2018. 
Dans le délai imparti, nous avons le plaisir de vous faire part de nos observations ci-
dessous. 
 
Nous soutenons pleinement et sans réserve la prise de position de la branche 
électrique au travers de l’AES. Nous tenons toutefois à souligner particulièrement 
l’importance de la détermination du facteur de surcoût. Celui-ci a été fixé de manière 
uniforme pour tous niveaux de tension et pour tout type de zones à 1.75 dans le 
projet d’ordonnance mis en consultation (art. 11b al. 2 OLEl). 
 
A l’instar de l’AES, Groupe E soutient un facteur de surcoût ne s’appliquant pas aux 
réseaux de moyenne et basse tension. En effet, selon le texte du projet et selon nos 
estimations, des réseaux de moyenne et basse tension devraient être à nouveau 
construits en aérien en plein quartier d’habitation, ce qui ne serait pas accepté par la 
population et irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur. De plus, dans 
le même but, une différenciation entre les zones à bâtir et les zones rurales est 
nécessaire pour le niveau « haute tension ». Nous nous permettons de mentionner ici 
quelques exemples, tirés de notre récente pratique, qui montrent l’importance de la 
distinction : 
 
 
  

Référence: 

Secrétariat général 

Conseils Juridiques 

et Affaires régulatoires 

Susanne Michel, Avocate 

Conseillère juridique 

T + 41 26 352 54 55 

F + 41 26 352 51 99 

susanne.michel@groupe-e.ch 

 

Groupe E SA 

Route de Morat 135 

CH-1763 Granges-Paccot 

T +41 26 352 52 52 

F +41 26 352 51 99 

groupe-e.ch 

Office fédéral de l’Energie 
Section Droit de l’électricité, du transport par 
conduite et des eaux 
CH-3003 Berne 

Granges-Paccot, le 28 septembre 2018 

Interruption de chantier suite au retard de livrais on Consultation :  
Stratégie Réseaux électriques : modifications à l’é chelon des ordonnances 
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groupe 

Exemple 1 : Enfouissement d'une ligne  HT  en campagne 
Un projet de remplacement d'une ligne  HT  est planifié le long du lac de la Gruyère ; le 
tracé aérien actuel et le tracé câblé étudié figurent sur l'image ci-après. Le facteur de 
surcoût effectif étant de 1.66, le tracé souterrain est retenu conformément au facteur de 
1.75 défini. 

Exemple 2: Ligne aérienne en zone urbaine 
Le remplacement d'une ligne ä La Chaux-de-Fonds est prévu ; comme pour l'exemple 1, 
le tracé aérien ainsi que le tracé souterrain figurent sur l'image ci-dessous. Le facteur de 
surcoût étant de 1.85, il sera nécessaire de maintenir un tracé aérien malgré une 
opposition très forte des milieux intéressés ; le développement du réseau est rendu plus 
difficile. 
Notons que le facteur de surcoût indiqué tient compte d'investissements pris en charge 
par la Ville de la Chaux-de-Fonds dans le cadre d'une modification de quartier. Si tel 
n'était pas le cas, le facteur serait nettement plus élevé, proche d'une valeur de 3. 



groupe 

Ces deux exemples montrent l'importance de distinguer le facteur de surcoûts en fonction 
du type de zone dans lequel se trouve le projet analysé, afin de permettre 
l'enfouissement d'infrastructure de distribution d'électricité dans les secteurs où cela fait 
le plus de sens, c'est-à-dire où cela a le plus d'impact sur la population. Cette distinction 
permet en outre de répondre aux intérêts de la protection de la nature et du paysage. 

*****************  

Nous vous remercions de la suite que vous voudrez bien donner ä la présente. Pour 
toute demande ou complément ä ce sujet, Madame  Susanne  Michel, dont les références 

figurent en marge de droite, se tient volontiers ä votre disposition. 

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de notre parfaite 
considération. 

Groupe E 

Pierre Oberson 	 Jacques Mauron 
Secrétaire général 	 Directeur Distribution Electricité 
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Eingegangen

Solothurn, 19.09.2018 2 1. Sep. 2018
BFE/OFEN/UFE

Bundesamt für Energie
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 
3003 Bern

regio EnergieSolothurn

Rötistrasse 17 
Postfach 
4502 Solothurn 
Telefon 032 626 94 94 
Telefax 032622 89 53 
www.Tegioenergie.ch

Bearbeitung: Carsten Hahn/CH 
Telefon 032 626 94 19

Vernehmlassung zu den Verordnungsänderungen im Rahmen der Strategie Strom­
netze

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Möglichkeit Stellung zu den einzelnen Anpassungen der Ver­
ordnungen, welche im Rahmen der Strategie Stromnetze erfolgen, zu nehmen. Wir fokussieren 
uns im Hinblick auf die Vielzahl von Verordnungen und dazugehörigen Stellungnahmen, welche 
Sie erhalten, auf den wesentlichen Kritikpunkt.

Antrag zu Art. 2 Abs.3 StromW
Gemäss Art. 2 Abs. 3 StromW soll lediglich die Energieentnahme für Pumpspeicherkraftwerke 
vom Netznutzungsentgelt befreit sein. Dies widerspricht dem Zweck des Art.1 StromVG. Hier ist 
definiert, dass das Gesetz und somit auch die Verordnung, die Voraussetzungen für einen wett­
bewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt schaffen soll. Ein wettbewerbsorientierter Elektrizitäts­
markt bedarf auch in der Frage der Speicherung eine wettbewerbsorientierte Lösung. Die in Art.
2 Abs. 3 StromVG beabsichtigte Sonderlösung zugunsten der Pumpspeicherkraftwerken führt zu 
einer Bevorteilung und damit zu einer Behinderung anderer Technologien, was einem unbegrün­
deten und unzulässigen Technologieverbot entspricht. Technologien, welche zu einer sicheren 
und kostengünstigen Energieversorgung beitragen und einen Beitrag zur Energiestrategie 2050 
leisten könnten (wie zum Beispiel Power to Gas Anlagen) werden somit entgegen der Absicht 
des Gesetztes und der Verordnung be- bzw. verhindert. Eine Optimierung der Energienetze als 
ganzes, d.h. die gemeinsame Nutzung der jeweiligen Vorteile des Strom-, Gas- und Fernwärme­
netze werden hierdurch verhindert. Als weiteres Beispiel sind Quartierspeicherlösungen zu nen­
nen, welche das Netz entlasten könnten und durch diese Regelung ebenfalls verhindert werden. 
Zusätzlich widerspricht diese Vorgabe den Vorgaben des Handbuchs Speicher des VSE sowie 
dem branchenüblichen Ausspeiseprinzip, da der Speicher die Energie nicht verbraucht, sondern 
(abzüglich der Verluste) lediglich speichert um zu einen anderen Zeitpunkt die Energie wieder 
auszuspeisen. Werden Speicher mit einem Netznutzungsentgelt belastet so wird bei einer erneu­
ten Rückspeisung ins öffentliche Netz die gleiche Energie mehrmals mit einem Netznutzungsent­
gelt belastet was es zu verhindern gilt.



Antrag
Wir beantragen Art 2 Abs.3 StromW in der Form zu ändern, dass alle Speichertechnoloqie vom 
Netznutzunqsentqelt befreit werden. Dies entspricht wie oben aufgezeigt dem Zweck des wettbe­
werbsorientierten Elektrizitätsmarktes, welcher durch ein Technologieverbot verhindert werden 
würde. Des Weiteren kann durch die von uns geforderte Änderung die Vorteile aus der Sektor­
kopplung zugunsten der Zielerreichung der Energiestrategie 2050 und der Optimierung der Ener­
gienetze als ganzes (u.a. Strom, Gas, Fernwärme) genutzt werden. Ausserdem stellt die von uns 
beantragte Änderung sicher, dass das Ausspeiseprinzip eingehalten wird und die gleiche Energie 
nicht mehrfach mit einem Netznutzungsentgelt belastet wird.

Unser Antrag für Art.2 Abs.3 StromW lautet:
Wer Energie zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in ein öffentliches Netz einspeist wird vom Netznutzunasent- 
aelt befreit.

Darüber hinaus ist die Regio Energie Solothurn der Ansicht, dass die Behandlung von Speichern 
in folgender Hinsicht verbessert werden muss:

1. Der Beitrag von Speicherlösungen zur Netzstabilität-, -Sicherheit und -effizienz
sollte im Rahmen der anrechenbaren Kosten anerkannt werden. Das heisst insbeson­
dere, dass der Bau und Betrieb von Speichern durch Verteilnetzbetreiber, welche zur Sta­
bilität, Effizienz und Leistungsfähigkeit des Stromnetzes beitragen und/oder dazu beitra­
gen, Netzausbaukosten in der nahen Zukunft zu vermeiden, zu den anrechenbaren Kos­
ten zählen muss. Im heutigen System besteht der Anreiz das Netz auszubauen, auch 
wenn es allenfalls eine günstigere Alternative in Form eines netzseitigen Speichers 
gegeben hätte.

2. Speicher, welche einen Beitrag zu einem effizienten, sicheren und leistungsfähigen 
Stromnetz leisten, sollen zudem vom Netzentgelt befreit werden, wenn ihr Beitrag zu den 
oben genannten Zielen glaubwürdig dokumentiert ist und die Anforderungen an die Ge­
samtenergieeffizienz erfüllt sind.

3. Im Sinne der Ausweitung der Systemgrenzen und als Beitrag zur Dekarbonisierung des 
Gesamtenergiesystems soll diese Befreiung vom Netzentgelt auch dann wirksam werden, 
wenn die gespeicherte Energie nicht ins Stromnetz zurückgespiesen wird, sofern der 
Speicher zu einer Verringerung des C02-Ausstosses im Gesamtenergiesystem führt.

Eine solche Lösung macht einerseits Speicherlösungen wirtschaftlich, die für das 
Gesamtsystem (inklusive Dekarbonisierung) dienlich sind und ebnet zudem den Weg für die 
Sektorkopplung. Zudem wird die Ungleichbehandlung von verschiedenen Speicherlösung 
(Bevorteilung von Pumpspeichern) etwas abgeschwächt. Diese Thematik ist im Rahmen der 
StromVG-Revision noch einmal aufzugreifen. Vorderhand beantragen wir folgende Ergänzungen 
von Artikel 13b StromW:

Unser Antrag auf Ergänzung für Art. 13b StromW lautet:
1“’'®: Als innovative Massnahmen gelten namentlich auch Massnahmen, die nachweis­

lich dazu beitragen, Kosten für den Netzausbau zu vermeiden oder die C02- 
Emmissionen des inländischen Endenergieverbrauchs zu senken.

1‘®^ Handelt es sich dabei um Speichersysteme, können diese vom Netznutzungsent­
gelt befreit werden, unabhängig davon, ob die gespeicherte Energie ins Stromnetz 
zurückgespiesen wird. Das Bundesamt für Energie definiert die Mindestanforde­
rungen.
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Bei Fragen steht Ihnen Carsten Hahn gerne zur Verfügung (carsten.hahn@regioenergie.ch). 

Mit freundlichen Grüssen

Regio Energie Solothurn

Xe lix Strässle 
Direktor
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Verband kantonaler  und  regionaler Energieversorger  
Association des  distributeurs cantonaux  et  régionaux  
Associazione  di distributor)  cantonali  e  regionall  di  energia  

Per  Email spätestens  am 1.10.2018 an  strategie.stromnetzeebfe.admin.ch  

Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohr- 
leitungs- und Wasserrecht  
3003  Bern 

regioGrid  der  Verband  der  kantonalen und regionalen Energieversorger unterstützt  die  Strategie 
Stromnetze grundlegend. Trotzdem gibt  es  aus unserer Sicht Anpassungsbedarf, welchen wir Ihnen 
nachstehend übermitteln. 

Zusätzlich stellen wir aber eine zunehmende Regelungsdichte fest, welche pragmatische und 
unternehmensspezifische Lösungsansätze nicht möglich machen.  Die  Regulierungsdichte darf nicht 
mehr weiter erhöht werden und soll deutlich reduziert und somit das Subsidiaritätsprinzip  der  Branche 
wieder gestärkt werden.  

1.  Mehrkostenfaktor  
(Art. 11b  bis  11e  LeV) 

Mit  Art. 15c  EleG hat  der  Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze unter  220  kV zu 
verkabeln sind, soweit  dies  technisch und betrieblich möglich ist und  die  Mehrkosten ein 
angemessenes  Mass  nicht übersteigen.  Er  hat damit einem politischen und gesellschaftlichen 
Bedürfnis Rechnung getragen.  Da die  Erdverlegung  von  Stromleitungen  in  aller Regel mit Mehrkosten 
verbunden ist, impliziert  der  Verkabelungsgrundsatz  die  Bereitschaft, dass  die  Allgemeinheit für  die  
Kosten aufkommt.  Der  entsprechende Mehrkostenfaktor muss eine breit akzeptierte Abwägung 
zwischen Nutzen  der  Verkabelung und volkswirtschaftlichen Kosten widerspiegeln. 

Aus Sicht  der  Netzbetreiber ist darauf hinzuweisen, dass mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor  
von 1,75  im urbanen Raum wieder vermehrt Freileitungen gebaut werden müssten, da  die  über  den  
Faktor  1,75  hinausgehenden Mehrkosten einer Kabelleitung  von der  ElConn nicht als anrechenbar 
angesehen werden. Obwohl  die  Stromnetze auf  den  Netzebenen  7  und  5  (Nieder- und 
Mittelspannung) bereits heute grossmehrheitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig 
zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen aus Kostengründen nicht (mehr) als Erdkabel 
realisiert werden. Auch auf  der  Netzebene  3  (Hochspannung) könnten  in  urbanen Gebieten kaum 
Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. Bereits als Erdkabel geplante Leitungen müssten 



zudem neu wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt  die  Verfahren zu beschleunigen, wäre mit 
weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten zu rechnen.  Der  vorgeschlagene 
Mehrkostenfaktor  von 1,75  steht somit im Widerspruch zum Willen  des  Gesetzgebers, zu  den  
gesellschaftlichen Präferenzen und zu  den  raumplanerischen Vorgaben und würde sogar einen 
Rückschritt zur Folge haben. 

Erfahrungswerte aus aktuellen Projekten lassen darauf schliessen, dass insbesondere bei 
zeitkritischen Bau- und Umbauprojekten bei Leitungen  der  Netzebene  3  mit einem Mehrkostenfaktor  
von  mindestens  2,5  eine höhere Planungssicherheit erreicht werden kann bzw.  die  Planeingabe bei 
deutlich mehr Projekten direkt mit einer Kabelleitung erfolgen kann.  Die  Wahrscheinlichkeit  von  
Einsprachen bei Projekten würde so verringert, was eine zügigere Umsetzung erforderlicher 
Netzprojekte ermöglicht. Gleichzeitig würde vermieden, dass neue Planungsunsicherheiten entstehen, 
welche weder im Interesse  der  Netzbetreiber, noch  der  Gemeinden und  der  Anwohner wären. 

Entsprechend beantragt regioGrid eine Differenzierung  des  Mehrkostenfaktors. Für Leitungen im 
urbanen Raum ist ein Mehrkostenfaktor  von 3,0  anzuwenden.  In den  anderen Gebieten ist  der  
Mehrkostenfaktor wie vorgeschlagen bei  1,75  festzusetzen.  Die  Abgrenzung zwischen urbanen und 
anderen Gebieten könnte sich  an  raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel indem  die  
Bauzonen inklusive Gebiete  in  einem Umkreis  von maximal 100  Metern Entfernung zu einer Bauzone 
als urban definiert werden. Sofern eine Leitung abwechselnd durch urbanes Gebiet und nicht urbanes 
Gebiet geht, ist  der  Mehrkostenfaktor für urbanes Gebiet massgebend. 

Daneben ist darauf hinzuweisen, dass  die in der  Studie «Grundlagen für eine Berechnungsmethode 
zum Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines 
Mehrkostenfaktors»  von  consentec im Auftrag  des  BFE aus dem Jahr  2013  angegebenen Kosten  von  
CHF  10,5  Mrd. bis  2050  bei einem Mehrkostenfaktor  von 3,0  zu hoch geschätzt sind.  Die  Studie geht 
je nach Szenario davon aus, dass Leitungen nach Ablauf  der  regulatorischen bzw. technischen 
Nutzungsdauer, abhängig  von der  Höhe  des  Mehrkostenfaktors, durch eine neue Kabel- oder 
Freileitung ersetzt werden.  Die Praxis  zeigt jedoch, dass bestehende Freileitungen ohne 
Anpassungsbedarf mit Instandhaltungsmassnahmen (keine Plangenehmigung erforderlich) länger als  
die  theoretische technische Lebensdauer betrieben werden können.  Der  Wechsel auf Erdkabel wird 
somit langsamer als  in der  Studie angenommen erfolgen und  die  kostentreibende Wirkung auf  die  
Netzentgelte deutlich geringer ausfallen als angenommen. 

Soll aus Gründen  der  volkswirtschaftlichen Kosten trotzdem ein undifferenzierter, tiefer 
Mehrkostenfaktor  von 1,75  festgelegt werden, müssten zahlreiche Ausnahmetatbestände definiert 
werden, um eine Trendumkehr hin zu Freileitungen aus Kostengründen insbesondere im städtischen 
Gebiet zu vermeiden. Unabhängig vom konkreten Mehrkostenfaktor muss zudem sichergestellt 
werden, dass bestehende Kabelleitungen bei Erneuerung wieder durch Kabelleitungen ersetzt werden 
können.  Vice versa  sind Instandhaltungs- und kleinere Ersatzmassnahmen  an  Freileitungen nicht 
durch aufwändige Kabelstudien zu verkomplizieren. 

regioGrid beantragt, dass im Interesse  der  Aufwandminimierung grundsätzlich Fälle definiert werden,  
in  welchen aufgrund  der  Ausgangslage auf  die  Prüfung  des  Mehrkostenfaktors gänzlich verzichtet 
werden kann. Dazu sollen  die  oben genannten Instandhaltungs- und Ersatzmassnahmen  an  Kabel-
und Freileitungen gehören. Zudem ist regioGrid  der  Auffassung, dass  der  Gesetzgeber  den  
Verkabelungsgrundsatz primär für Netzebene  3  aufgestellt hat, da  die  unteren Netzebenen bereits 
heute weitgehend erdverlegt werden. Bei Projekten bis  36  kV muss  es  deshalb ebenfalls möglich sein,  
von der  Prüfung  des  Mehrkostenfaktors abzusehen. 

Antrag 

Leitungsverordnung 



Art. 11b  Grundsatz  
2 Der  Mehrkostenfaktor gemäss Artikel  15c  Absatz  2 des  Elektrizitätsgesetzes beträgt  3,0 in  urbanen 

Gebieten und  1,75 in  anderen Gebieten.  
3  Vorhaben dürfen ohne  die  Ermittlung  des  Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet 

werden, wenn eine  der  folgenden Bedingungen zutrifft:  
a. Vorhaben bis  36  kV;  
b. Stangenersatz einer Regelleitung;  
c. Ersatz  bestehender Kabel durch neue Kabel;  
d. Instandhaltungsmassnahmen, welche kein Plangenehmigungsverfahren nach sich ziehen.  

Art. 11d  Einhaltung  des  Mehrkostenfaktors  
2  Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung  des  Mehrkostenfaktors als Freileitung ausgeführt werden  

auszuführen, soweit:  
a. das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und  der  Abschnitt nicht mehr als  1 km  Länge 

vier Spannweiten umfasst; oder  
b.  
c. Stangenersatz bestehender Regelleitungen.  

Art. 11e  Überschreitung  des  Mehrkostenfaktors  
2  Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung  des  Mehrkostenfaktors teilweise oder 

vollständig als Erdkabel ausgeführt werden, wenn  
a. die den  Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im 

Sinne  von  Artikel  15 des  Stromversorgungsgesetzes vom  23.  März  2017  geltend gemacht 
werdeni  

b. eine Kabelleitung ersetzt wird.  

2  Definition «Speicher»  
(Art. 2  StromVV)  

Die  hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungsstufe hat keine Gesetzesgrundlage, hat jedoch 
weitreichende Auswirkungen auf  die  Nutzung  von  Speichern.  In  seiner Antwort zur  Motion  UREK-N 
«Gleichbehandlung  der  Speichertechnologien beim Netzentgelt»  (16.3265)  erklärte  der  Bundesrat:  
«Der  Bundesrat erachtet  es  als sinnvoll,  die  heutige Regelung  der  Netznutzungsentgelte für Speicher 
zu überprüfen und eine allfällige Änderung im Rahmen  der  laufenden Revision  des  StromVG 
vorzunehmen. (...) Ein Antrag auf Annahme  der  vorliegenden  Motion  würde dieser Prüfung jedoch 
vorgreifen.» Bundesrätin Leuthard bestätigte  dies in der  parlamentarischen Debatte im Nationalrat  (AB 
2016 N 1135).  

Zum jetzigen Zeitpunkt auf Verordnungsstufe Änderungen  an der  Definition  von  Speichern 
vorzunehmen, ist deshalb abzulehnen und  Art. 2  Abs.  3  StromVV zu streichen. Das StromVG regelt 
heute nur  den  Fall  von  Pumpen  in  Pumpspeicherkraftwerken explizit. Darüber hinaus kommt  die  
subsidiär festgelegte Branchenlösung zu Anwendung (VSE Handbuch Speicher), welche eine 
differenzierte Behandlung  von  Speichern bei  der  Netztarifierung vorsieht. Diese Lösung basiert auf 
folgenden Prinzipien: 

— Das Ausspeiseprinzip ist einzuhalten 
— Die  Energie ist nur einmal auf ihrem Weg  von der  Produktion zum Verbrauch mit 

Netznutzungsentgelt zu belasten 



Pumpspeicherkraftwerken verwendet.  

— Die  Lösung darf keine Technologie diskriminieren 
— Die  Lösung muss  in der Praxis  umsetzbar sein 

Sollte seitens Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung  der  Regelung auf 
Gesetzesstufe angestrebt werden, müsste sich diese  an den  genannten Prinzipien orientieren. 

3  Energielieferung  in die  Grundversorgung  
(Art. 4  bis  4c  StromVV)  

In der  vorgeschlagenen Ausgestaltung wird  die  Umsetzung  der  Energielieferung  in die  
Grundversorgung  in der Praxis  mit massivem administrativem Aufwand verbunden sein.  Es  ist zu 
befürchten, dass  die  Vorgaben  in  dieser Form kaum praktikabel sind und  die  vom Gesetzgeber mit  
Art. 6  Abs.  5  und 5bis StronnVG beabsichtigte Wirkung verfehlt wird. 

Ein zunehmender Teil  der  im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird  in  
Kleinanlagen erzeugt,  die der  Abnahme-  und  Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen 
typischerweise  PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern.  Die  geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei 
solchen Anlagen nicht praktikabel. Für Kleinanlagen müssten nicht nur  in  jedem Einzelfall  die  
Ausgaben für  die  Errichtung  der  Anlage bekannt  und  belegt werden, sondern unter anderem auch 
Berechnungen  der  kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommenssteuern) angestellt  und  die  jährliche 
Produktionsmenge aufgrund  des  Standortes  und  der  Ausrichtung  der  Anlage geschätzt  und  
schliesslich daraus finanzmathematisch  die  Kosten  pro kWh  hergeleitet werden.  Dies  stünde  in  
keinem Verhältnis zur Höhe  der  fraglichen Vergütungssumme. 

Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für  die  Festlegung  der  Vergütungssätze  von  KEV-Anlagen 
bzw. Anlagen im Einspeisevergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, sondern 
mit Gestehungskosten  von  Referenzanlagen. Zur Begründung argumentierte  es in  seinem Bericht 
«Überprüfung  der  Gestehungskosten und  der  Vergütungssätze  von  KEV-Anlagen» vom  Mai 2016  mit 
Aufwands- und Kosteneinsparungen (Seite  5):  «Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen  
der  Gestehungskosten jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch  die  Vollzugskosten  pro  Anlage 
entsprechend geringer ausfallen. Andererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass 
Einzelanlagen tiefere oder höhere Gestehungskosten als  die  Referenzanlage aufweisen können.» 

Entsprechend beantragt regioGrid, dass bei Elektrizität, für  die  gemäss  Art. 15  EnG eine Abnahme-
und Vergütungspflicht besteht, im Sinne einer De-minimis-Regel  die  vom Netzbetreiber bezahlte 
Vergütung  in der  Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich ist dabei  die  Vergütung für Energie 
und Herkunfts-nachweis zusammen, da  der  Netzbetreiber  die  Herkunftsnachweise abnehmen muss, 
um sie gemäss  Art. 4  Abs.  3  StromVV für  die  Stromkennzeichnung verwenden zu können. Um  die  
vom grundversorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen und sicherzustellen, 
dass sich  der  Tarif immer noch  an den  Gestehungskosten einer effizienten Produktion  (Art. 4  Abs.  1  
StromVV) orientiert, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese soll sich nach  den  Vergütungssätzen im 



Einspeisevergütungssystem orientieren, konkret  den  aktuell für Neuanlagen gültigen 
Vergütungssätzen gemäss  den  Anhängen  der  Energieförderungsverordnung. 

Um  der  gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, 
wird gemäss Vorschlag  von  diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug  von 20%  vorgenommen. 

Dieser Wert ergibt sich durch  den  Umstand, dass Kleinanlagen  in der  Regel  von  Einmalvergütungen  
in der  Höhe  von maximal 30% der  Investitionskosten profitieren können  und  die  Investitionskosten 

rund  60  bis  70% der  Gestehungskosten ausmachen.  Der  Wert wird auch durch  den  Bericht  des  BFE 

vom  Mai 2016  «Überprüfung  der  Gestehungskosten  und  der  Vergütungssätze  von  KEV-Anlagen» 

gestützt.  In  diesem Bericht wird davon ausgegangen, dass  die  (neuen) Einmalvergütungen  ca. 15  bis  
25% der  Anlagenkosten decken (Seite  14).  

Für  die  Abnahme und Vergütung  von  im Inland erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen 

beim Netzbetreiber Kosten  in der  Form  von  administrativen Aufwänden  an.  Gemäss Mitteilung  der  
ElCom zur Rückliefervergütung vom  19.  September  2016  dürfen diese Kosten nicht  den  Produzenten 
angelastet werden. Stattdessen sollen sie als Verwaltungs- und Vertriebskosten  in die  Energietarife 

einkalkuliert werden.  Da es  sich bei  der  Abnahme und Vergütung  von  Elektrizität aus 

Erzeugungsanlagen,  die  nicht dem Netzbetreiber gehören, für  den  Netzbetreiber um eine 
Strombeschaffung handelt, stellen diese Kosten aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine 
Einrechnung dieser Kosten  in die  Vertriebskosten unsachgerecht. Mit dem Wegfall  der  beiden 

genannten Optionen  der  Kostenanrechnung — Anlastung  an die  Produzenten bzw. Einrechnung  in die  
Vertriebskosten — bleibt einzig  die Alternative, die  Kosten als Teil  der  anrechenbaren 
Gestehungskosten  des  Netzbetreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen  Art. 4  Abs.  
2  Bst.  d  wird Rechtssicherheit für ein solches Vorgehen geschaffen. 

Antrag 

Stromversorgungsverordnung  

Art. 4  Energielieferung  an  Endverbraucher mit Grundversorgung  
2 	Soweit  der  Verteilnetzbetreiber ...  

c. Stammt  die  Elektrizität aus Anlagen, für  die  er gemäss  Art. 15  EnG eine Abnahme- und 

Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend  die  bezahlte Vergütung für Energie und 
Herkunftsnachweise anrechnen, soweit diese insgesamt  80  Prozent  der  massgeblichen 

Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen  1.1-1.5  EnFV nicht übersteigt.  

d. Stammt  die  Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten  administrative  
Aufwände im Zusammenhang mit  der  Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese Anlagen 
als anrechenbare Gestehungskosten  des  Netzbetreibers.  

Art. 4  bis  4c  
Weitere Anträge  s.  beilegende Synopse  

4  Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren  
(Art. 9c  VPeA) 

Bau und Betrieb  von  Werken und Anlagen zu Beförderung  von  Energie stellen eine Bundesaufgabe 

im  Sinn des  Bundesgesetzes über  den  Natur- und Heimatschutz (NHG) dar. Für  den  Bau  in  
Schutzgebieten kommt dadurch automatisch das diesbezügliche Verfahren unter Einbezug  der  
zuständigen Bundesbehörden zur Anwendung.  Die  Erwähnung  in der  VPeA stellt somit eine obsolete 

Wiederholung  der  geltenden gesetzlichen Bestimmungen dar und ist zu streichen. 



Bei  den in Art. 9c  genannten Anlagen  des  Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt  es  sich 
insbesondere um notwendige Vorhaben zur Umsetzung  der  mit  der  Energiestrategie  2050  
gewünschten vermehrten dezentralen Einspeisung  von  Energie. Bei solchen Anlagen sind 
Verfahrenserleichterungen notwendig. Das Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt 
durch  die  Vielzahl involvierter Behörden langwierig, aufwändig und kostspielig und steht  in  keinem 
Verhältnis zum Projektumfang.  Die  Kantone können ohne weiteres sicherstellen, dass  die  durch 
Verfassung und Bundesgesetzgebung festgehaltenen öffentlichen Interessen und  die  Einhaltung  
von  Vorgaben, beispielsweise im Bereich Raumplanung und Umweltschutz, gewahrt werden. Sie 
nehmen diese Verantwortung bereits heute im Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. Dazu gehören 
insbesondere auch andere Infrastrukturbereiche wie  die  Wasserversorgung.  In den  Projekten 
gemäss  Art. 9c  ist daher vorzusehen, dass allein  die  kantonalen Behörden  die  Beurteilungen 
vornehmen.  

Der  Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum  des  Gesetzestextes zu und 
ist zu streichen.  Er  birgt  die  Gefahr, dass  die  angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen 
werden, was nicht im  Sinn  und Geist  der  Strategie Stromnetze ist. 

Antrag 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen  

Art. 9c  Verfahrenserleichterungen 
Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit einer Nennspannung  von 36  kV oder weniger,  die  sich nicht  in  
4nem Schutzgebiet nach Bundesrecht befindet,  so verzichtet  die  Genehmigungsbehörde 
grundsätzlich auf  die  Anhörung  der  Fachbehörden  des  Bundes, sofern sie das Vorhaben anhand  der  
kantonalen Stellungnahme beurteilen kann.  

5  Anrechenbarkeit  von  Dienstbarkeiten und Rechten  
(Art. 12  und  13  StromVV) 

Netzbetreiber benötigen für  den  Bau und  den  Betrieb ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und 
Rechte. Dass  die  Kosten durch  die  Entgeltzahlung  an  Dritte grundsätzlich anrechenbar sind, hat  der  
Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten  der  StromVV  in Art. 12  Abs.  1  festgehalten. Dass  dies  
unter dem Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich  der  Verordnungsgeber  quasi  vom Bild 
einer Miete leiten liess. Tatsächlich handelt  es  sich bei  den  Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um 
zeitbezogene Abgeltungen.  In der Praxis  besteht jedoch ein relevanter Unterschied bei  der  
eigentlichen Zahlung. Während eine Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden 
mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte im Voraus abgegolten. Grund 
ist einzig und allein  der  vermiedene Aufwand,  den  beispielsweise eine jährliche Entgeltzahlung für 
eine solch grosse Anzahl  an  Dienstbarkeiten mit sich bringen würde.  In  Übereinstimmung mit 
sämtlichen Rechnungslegungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert und über  die  
Dauer  der  Dienstbarkeit abgeschrieben.  Der  Nutzen  der  Zahlungen liegt schliesslich nicht im 
Geschäftsjahr,  in  dem  die  Zahlung erfolgte. 

Mit dem nachfolgenden Antrag soll Klarheit geschaffen werden, dass diese  Praxis  weiterhin bestehen 
bleibt. Schliesslich haben auch weder  der  Bundesrat  in  seiner Botschaft! erläuterndem Bericht noch 
das Parlament  in der  Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit  der  neuen Regelung auf 
Gesetzesstufe eine Praxisänderung herbeigeführt werden soll. 



Es  ist ein Anliegen  von  regioGrid, dass  der  Bundesrat im erläuternden Bericht festhält, welche Rechte 
unter  Art. 15  Abs.  2  Bst.  c  StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht  der  Branche können  dies  
insbesondere keine Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein,  die  einen eigentumsähnlichen 
Charakter haben. 

Antrag 

Stromversorgungsverordnung  

Art. 12  Anrechenbare Betriebskosten  
1  Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jene-n  nach  Art. 15  Absatz  2  Buchstabe  c  

StromVG gelten   die  jährlich entschädigten Entgelte  an  Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte.  

6  Erneuerung  von  Dienstbarkeiten  
(Art. 9d  VPeA) 

Bei fehlenden Dienstbarkeitsverträgen kann sich  die  vollständige Nutzung bestehender Infrastruktur 
um Jahre verzögern. Wenngleich wir eine entsprechende Regelung auf Gesetzesstufe vorgezogen 
hätte, begrüssen wir  Art. 9d  VPeA zur Klärung  des  Verfahrens für  die  Erneuerung  von  
Dienstbarkeiten. 

Tatsächlich kommt  es  immer wieder vor, dass sich Grundeigentümer weigern, eine Dienstbarkeit nach 
deren Auslaufen zu erneuern oder  die  Rechte für  die  Durchleitung Daten Dritter zu gewähren. 
Gemäss geltender Rechtsprechung muss  in  solchen Fällen für bereits genehmigte Leitungen,  an  
welchen keine baulichen Änderungen vorgenommen werden müssen und für welche keine 
gesetzlichen Sanierungspflichten bestehen, allein für  die  Erneuerung  der  Dienstbarkeiten ein 
Plangenehmigungsverfahren durchlaufen werden. Dieses öffnet Tür und  Tor  für Begehrlichkeiten, 
beispielsweise nach räumlicher Verlegung oder Verkabelung. Entsprechende Einsprachen müssen 
meist  in  kostentreibenden Gerichtsverfahren geklärt werden. Um dieser Verfahrensineffizienz 
entgegenzuwirken, soll bei zwangsweisen Erneuerungen  von  Dienstbarkeiten oder Entschädigungen 
wie im neuen  Art. 9d  VPeA vorgesehen nur das Enteignungsrecht anwendbar sein.  Die  Durchführung 
eines Plangenehmigungsverfahrens soll nur dann erforderlich sein, wenn vollkommen neue Rechte 
erforderlich sind. 

Antrag 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen  

Art. 9d  Erwerb und Erneuerung  von  Dienstbarkeiten 
Gemäss Vorschlag  des  Bundesrates 



7  Netznutzungstarife  
(Art. 18  StromVV)  

Die  Regelung  der  Netznutzungstarife  in Art. 18  StromVV ist weiterhin nicht gesetzeskonform. Im 
Rahmen  der  Energiestrategie  2050  hat  der  Gesetzgeber  Art. 14  Abs.  3  StromVG bewusst angepasst. 
Neu müssen sich  die  Netztarife einerseits  am  Bezugsprofil orientieren und andererseits nebst  den  
Zielen einer effizienten Elektrizitätsverwendung auch jenen einer effizienten Netzinfrastruktur 
Rechnung tragen. Statt diese Regelung auf Verordnungsstufe aufzugreifen, stellt  Art. 18  StromVV 
einen Rückschritt dar, indem er  die  für eine effiziente Tarifierung notwendige Tarifierungsfreiheit weiter 
reduziert.  Der  Anteil  von  mindestens  70%  für einen nichtdegressiven Arbeitstarif entspricht  in  keiner 
Weise  der  im StromVG vorgegebenen Zielsetzung und ist auf höchstens  50%  zu reduzieren.  

Die  Netzkapazität wird gemäss  den  Leistungsbedürfnissen  der  Netzanschlussnehmer dimensioniert. 
Eine verursachergerechte Kostentragung über  die  Netznutzungstarife muss daher  an der  
Kapazitätsnachfrage und nicht  an der  durchgeleiteten Energiemenge ansetzen. Durch  die  wachsende 
Anzahl  an  Endverbrauchern mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch (z.B. 
Ladeinfrastrukur für  die  Elektromobilität) wird eine Tarifierung  der  bezogenen Leistung je länger je 
mehr unausweichlich, um eine effiziente Netznutzung und  die  gemäss StromVG geforderte 
Verursachergerechtigkeit bei  den  Netznutzungstarifen sicherzustellen. Auch  die  Gewährleistung  des  
sicheren Netzbetriebs kann durch Anreize für eine Reduktion  der  bezogenen Spitzenleistung optimiert 
werden. Aus diesem Grund ist eine Senkung  des  Arbeitstarifanteils angebracht. 

Bei  den  meisten Netzbetreibern ist zudem nur  die  Anschlussleistung  der  Gebäude, nicht aber  der  
Endverbraucher bekannt.  Es  kann daher auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 
Anschlussleistung gebildet werden. 

Antrag 

Stromversorgungsverordnung  

Art. 18  Netznutzungstarife  
2  Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine 

Kundengruppe. Bei Endverbrauchern  in  ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis  30  kVA ist nur eine Kundengruppe zulässig.  

3 Der  Netznutzungstarif muss bei Spannungsebenen unter  1  kV für Endverbraucher  in  ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu  50  MWh zu mindestens  50 7-0  Prozent ein 
nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

8  Intelligente  Steuer-  und  Regelsysteme  
(Art. 8c  StromVV) 

Diese Bestimmung hat  massive  Auswirkungen auf  die  Sicherheit  der  kritischen Infrastruktur 
«Stromnetz»  und  stellt einen wesentlichen Eingriff  in die  Eigentumsrechte  der  Verteilnetzbetreiber dar. 
Voraussetzung für einen solchen Eingriff sind eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse,  
und  das Verhältnismässigkeitsprinzip. Alle drei Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht 
erfüllt. Im Gegenteil: Aus Sicht  der  lnformationssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen  IT-
Systemen ein nicht vertretbares Risiko. Abs.  4  führt zu einer direkten Gefährdung  von  kritischer 
Infrastruktur  und  ist daher unverhältnismässig.  Er  wiederspricht zudem  der  Branchenempfehlung 
«Grundschutz für  Operational Technology in der  Stromversorgung»,  welche  auf dem «Minimalstandard 



zur IKT-Resilienz»  des  Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung basiert. Auch aus dem 
Ausland sind keine ähnlichen Regelungen bekannt. 

regioGrid unterstreicht zudem, dass  die  gemäss  Art. 8c  Abs.  1  erforderliche Wahlmöglichkeit auch 
wahrgenommen werden kann, wenn dem Endverbraucher, Produzenten oder Speicherbetreiber  die  
Möglichkeit eingeräumt wird,  den  Einsatz intelligenter Steuer- und Regelsysteme abzulehnen.  Die  
Einwilligung erfolgt insofern konkludent, als  der  Endverbraucher, Produzent oder Speicherbetreiber 
explizit auf sein Wahlrecht hingewiesen wird und nicht ablehnt. 

Antrag 

Stromversorgungsverordnung  

Art. 8c  Intelligente Steuer- und Regelsysteme für  den  Netzbetrieb  
/I Er  gewährt Dritten  den  diskriminierungsfreien Zugang zu  den  intelligenten Steuer und Regelsystemen, 

deren Kapital und Betriebskosten  an die  Netzkosten angerechnet werden, sofern durch  den  Zugang  
der  sichere Netzbetrieb nicht gefährdet wird.  

9  Schaffung  der  rechtlichen Grundlagen für  die  Einführung  
des  manuellen Lastabwurfs  
(Art. 5  und  12  StromVV)  

Es  müssen  die  rechtlichen Grundlagen für  die  Einführung  des  manuellen Lastabwurfs  in der  Schweiz 
geschaffen werden. 

Für  die  technische und organisatorische Umsetzung eines manuellen Lastabwurfs hat  der  VSE bereits 
eine Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbeitet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen 
eine Anpassung  des  Rechtsrahmens notwendig.  Die  nachfolgend vorgeschlagene konkrete 
Umsetzung auf Verordnungsstufe umfasst folgende Elemente: 

— Erwähnung  des  manuellen Lastabwurfs 
— Befugnis zur Anweisung nachgelagerter Netzbetreiber 
— Anrechenbarkeit und Zuweisung  der  Kosten 

Antrag 

Stromversorgungsverordnung  

Art. 5  Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs  
2 Die  nationale Netzgesellschaft vereinbart mit  den  Netzbetreibern, Erzeugern und  den  übrigen 

Beteiligten auf einheitliche Weise  die  für  die  Aufrechterhaltung  der  Versorgungssicherheit zu treffenden 
Massnahmen, insbesondere eine Regelung  des  automatischen und manuellen Lastabwurfs sowie  der  
Produktionsanpassung bei Kraftwerken im Fall einer Gefährdung  des  stabilen Netzbetriebs.  

4  Bei einer Gefährdung  des  stabilen Netzbetriebs hat  die  nationale Netzgesellschaft  von  Gesetzes wegen 
alle Massnahmen zu treffen oder anzuordnen,  die  für  die  Gewährleistung  der  Netzsicherheit notwendig 
sind (Artikel  20  Absatz  2  Buchstabe  c  StromVG). Wird eine Anordnung  der  nationalen Netzgesellschaft 
nicht befolgt, so kann diese auf Kosten  des  Adressaten  der  Anordnung eine Ersatzmassnahme treffen. 
Nachgelagerte Netzbetreiber sind verpflichtet, Anordnungen  des  vorgelagerten Netzbetreibers  



hinsichtlich  des  automatischen und manuellen Lastabwurfs zu befolgen.  

Art. 12  Anrechenbare Betriebskosten  
3  Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers im Zusammenhang mit einem automatischen oder manuellen  

Lastabwurf sind anrechenbar.  Die  ElCom kann davon  die  Kosten eines ausgeführten Lastabwurfs auf 
Antrag  des  betroffenen Netzbetreibers einer anderen Netzebene zuweisen.  

Wir bedanken uns für  die  Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen oder Gespräche 
gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse  

Dominique  Gachoud  
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Kopie  an  VSE, Aarau 

Hansueli Bircher 
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Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Dezember 2017 hat das Parlament das Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze ange-

nommen («Strategie Stromnetze»). Dieses umfasst Teilrevisionen des Elektrizitätsgesetzes und des Strom-

versorgungsgesetzes. Aufgrund dieser Gesetzesänderungen müssen nun diverse Verordnungen angepasst 

werden. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 8. Juni 2018 die Vernehmlassung zu diesen Verordnungs-

revisionen eröffnet. Die Vernehmlassung dauert bis zum 1. Oktober 2018. Gerne nehmen wir die Möglich-

keit wahr, uns innert Frist zur Verordnungsrevision vernehmen zu lassen. 

 

Die Repower AG (nachfolgend «Repower») ist ein Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen mit 

über 100-jähriger Erfahrung. Die Schlüsselmärkte sind die Schweiz und Italien. Repower ist von der Pro-

duktion über den Handel bis zum Vertrieb auf der ganzen Strom-Wertschöpfungskette tätig. Mit etwa 

46'000 Kundinnen und Kunden ist Repower zudem die führende Stromversorgerin in der Südostschweiz. Da-

raus ergibt sich, dass Repower als Stromproduzentin und Verteilnetzbetreiberin von der hier vorliegenden 

Verordnungsrevision direkt betroffen ist. 

 

Wir begrüssen die Strategie Stromnetze und die Optimierung der Prozesse für den notwendigen und 

zeitgerechten Aus- und Umbau der Stromnetze im Grundsatz. Sie sind zentraler Bestandteil einer 

nachhaltigen, modernen Energiewelt. Wir stellen allerdings eine immer stärker zunehmende Regulie-

rungsdichte fest. Dies generiert Aufwände und verhindert oft sinnvolle, pragmatische oder innova-

tive Lösungen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, nur dort Regelungen zu schaffen, wo eine 

Lenkung wirklich nötig ist, und wo nicht bereits Regelungen subsidiär von der Branche erarbeitet 

wurden oder erarbeitet werden können. Auf keinen Fall sollen regulatorische Eingriffe den Lösungs-

freiraum für die Zielerreichung einer sicheren und effizienten Stromversorgung mit den ohnehin 

grossen Herausforderungen der Energiestrategie 2050 unnötig einschränken. Auch sollen proaktiv 

handelnde Netzbetreiber, die bereits Lösungen aus Eigeninitiative entwickelt haben und diese auch 

bereits am Implementieren sind, nicht für ihre Vorreiterrolle bestraft werden. Dies betrifft insbeson-

dere Vorgaben zur Tarifierung sowie sinnvolle Übergangsregelungen beim Smart Meter Rollout.  
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Im Folgenden nimmt Repower Stellung zu ausgewählten Artikeln der in Revision stehenden Verord-

nungen. Wir sind überzeugt, dass mit den vorgeschlagenen Anpassungen sowohl die Zielerreichung 

als auch die Regulierungsdichte und der administrative Aufwand optimiert werden können. 

 

Nach grundlegenden Bemerkungen sind in diesem Schreiben die wichtigsten Änderungsanträge der 

Repower ausführlich kommentiert.  

1. Grundlegende Bemerkungen 

1.1. Anrechenbare Netzkosten 

Die Regulierungsdichte bei den anrechenbaren Netzkosten hat deutlich zugenommen. Die neuen Kostenka-

taloge greifen jedoch nur einzelne Kostentreiber selektiv auf und schaffen damit implizit Rechtsunsicher-

heit für die nicht explizit genannten Faktoren. Zudem bergen die Kataloge das Risiko, dass der Fokus nicht 

mehr auf der Gesamteffizienz des Netzes liegt. Die Kosten-/Effizienzprüfung ist der ElCom zu überlassen, 

welche gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag als unabhängige Regulierungsbehörde die Gesamtheit der Be-

triebs- und Kapitalkosten an der Anforderung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes zu 

messen hat. 

1.2. Technische Normen 

Im Bereich der technischen Normen besteht erheblicher und dringlicher Überarbeitungsbedarf. Die Lei-

tungsverordnung und die Starkstromverordnung müssen an die heutigen Gegebenheiten angepasst und mit 

den internationalen technischen Normen (z.B. IEC, CENELEC, EN-Normen) in Einklang gebracht werden. 

Insbesondere im Bereich der Berührungsspannung ist umgehend eine Anpassung notwendig. Durch die feh-

lende Aktualität der technischen Vorgaben verteuert sich heute der Netzbau in der Schweiz unnötig. Der 

Handlungsbedarf wurde vom Bundesamt für Energie anerkannt und es hat 2016 entsprechende Arbeiten 

eingeleitet. Repower ruft das Bundesamt für Energie auf, die Arbeiten rasch fortzusetzen und die notwen-

digen Verordnungsrevisionen vorzubereiten. 

1.3. Grenzüberschreitendes Übertragungsnetz 

Wichtig ist zudem im Rahmen der Verordnungsanpassungen die Verordnung des UVEK über Ausnahmen 

beim Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungs-

netz zu revidieren, damit die schweizerischen «Merchant Line»-Anforderungen mit den europäischen 

abgestimmt werden. 

1.4. Investitionen in die Wasserkraft 

Die Neuregelung der Durchschnittspreismethode ist ein wichtiges politisches Zeichen für die Wasserkraft. 

Repower weist jedoch darauf hin, dass die damit einhergehende Entspannung der Lage für die Wasser-

kraftbetreiber begrenzt ist. Erstens entfaltet die Regelung für diejenigen Produzenten, welche keinen di-

rekten Zugang zur Grundversorgung haben, kaum Wirkung. Zweitens ist die Regelung an die Gültigkeits-

dauer der Marktprämie geknüpft und somit zeitlich stark limitiert. Folglich braucht es im Rahmen der 

künftigen Marktordnung Massnahmen, welche Anreize für langfristige Investitionen in die heimische Pro-

duktion schaffen. Zusätzlich bleibt eine Flexibilisierung des Wasserzinses, mit einem fixen und einem vari-

ablen, marktabhängigen Teil, unumgänglich. 
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1.5. Abnahme- und Vergütungspflicht 

Die Problematik der Abnahme- und Vergütungspflicht wird für die Verteilnetzbetreiber durch die Neurege-

lung der Durchschnittspreismethode zumindest temporär entschärft, indem künftig die Weitergabe der 

entsprechenden Elektrizität an die Kunden in der Grundversorgung zu Gestehungskosten ermöglicht wird. 

Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Bestimmung in Art. 12 EnV, wonach sich die Rückspei-

severgütung auch nach den Gestehungskosten der eigenen Produktion richtet, gesetzeswidrig und zu strei-

chen ist, da der Gesetzgeber ausdrücklich eine marktnahe Vergütung angestrebt hat.  

2. Wichtigste Änderungsanträge 

2.1. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren 

Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN) 

Im Rahmen dieser Verordnungsanpassung sollte auch Art. 2 Abs. 1 VAN revidiert werden, damit die schwei-

zerischen «Merchant Line»-Anforderungen mit den europäischen abgestimmt werden. Entsprechend unse-

rem Antrag wären somit auch zwischen der Schweiz und den umliegenden Ländern Wechselstrom-Verbin-

dungsleitungen (Merchant Line) realisierbar. 

Antrag 

Art. 2 Abs. 1 VAN 

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) kann den Betrieb einer Gleichstrom-Verbindungs-

leitung (Betreiber) ganz oder teilweise von der Pflicht, Netzzugang zu gewähren, befreien, wenn: …. 

 

2.2. Mehrkostenfaktor (Art. 11 LeV) 

Die Änderung soll sich nicht auf NS- und MS-Freileitungen beziehen, da die Ausarbeitung von zwei Projekt-

varianten unverhältnismässig erscheint, zumal die von den Verteilnetzbetreibern auf Druck der Gemein-

den heute realisierten Projekte ohnehin gross mehrheitlich verkabelt werden aufgrund anderer Gesetze 

und Vorgaben (Bewilligungen, NISV). Die Verkabelungsgrade auf Netzebene 7 und 5 sind entsprechend be-

reits heute sehr hoch.  

Im Grundsatz soll der Mehrkostenfaktor nicht Projekte, die für die Versorgungssicherheit nötig sind, unnö-

tig verzögern. Auch soll die Handhabung nicht unnötige administrative Mehrkosten bei Netzbetreibern und 

Behörden hervorrufen. Da das Ziel der Einführung dieses Mehrkostenfaktors ein höherer Verkabelungsgrad 

ist sollte bei Verkabelungen daher kein Nachweis des Mehrkostenfaktors nötig sein. Zudem bestehen oft 

direkt Vorgaben aus dem Bewilligungsprozess, welche die Netzbetreiber zu einer Verkabelung zwingen, 

unabhängig eines Mehrkostenfaktors. In diesen Fällen wäre der MKF ohnehin nur theoretischer Natur, da 

sich gar kein Freileitungsprojekt realisieren liesse. Trotzdem muss er die Kosten auf jeden Fall anrechnen 

können. Daher soll der Netzbetreiber nur dann einen Nachweis zum Mehrkostenfaktor erbringen müssen, 

wenn er eine Freileitung bauen will. 
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Antrag 

Art. 11b Grundsatz ist wie folgt zu ändern: 

Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit Netzspannung von unter 220 kV und mehr als 36 kV sowie 

einer Frequenz von 50 Hz nicht als Erdkabel auszuführen ist, bestimmt sich insbesondere nach Art. 

15c des Elektrizitätsgesetzes sowie nach den Bestimmungen dieses Kapitels.  

 

Art. 11d Abs. 2 Einhaltung des Mehrkostenfaktors ist wie folgt zu ändern:  

Das Vorhaben kann trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors als Freileitung ausgeführt werden, so-

weit: 

a. das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und nicht mehr als vier Spannweiten um-

fasst; oder  

b. die vom Vorhaben betroffene Leitung mit einer bestehenden Freileitung gebündelt werden 

kann, oder 

c. zwingende Gründe vorliegen wie Vorgaben der Gemeinde oder anderer öffentlicher In-

stanzen oder keine Genehmigung über ein Kabeltrassee erreicht werden kann (z.B. Auen- 

und Moorlandschaften), oder 

d. das betroffene Projekt bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits geplant war (SIA-

Phase 3 oder später). 

 

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors ist wie folgt anzupassen:  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollstän-

dig als Erdkabel ausgeführt werden., wenn die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamt-

kosten nicht als anrechenbare Kosten im Sinne von Artikel 15 des Stromversorgungsgesetzes 

vom 23. März 2007 geltend gemacht werden. 

 

 

2.3. Energielieferung in die Grundversorgung (Art. 4 bis 4c StromVV) 

In der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird die Umsetzung der Energielieferung in die Grundversorgung in 

der Praxis mit massivem administrativem Aufwand verbunden sein. Es ist zu befürchten, dass die Vorgaben 

in dieser Form kaum praktikabel sind und die vom Gesetzgeber mit Art. 6 Abs. 5 und 5bis StromVG beab-

sichtigte Wirkung verfehlt wird.  

Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanlagen 

erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf 

Einfamilienhäusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei solchen Anlagen nicht praktikabel. 
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Für Kleinanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt 

und belegt werden, sondern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkom-

menssteuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund des Standortes und der Ausrichtung 

der Anlage geschätzt und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. 

Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme.  

Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. 

Anlagen im Einspeisevergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, sondern mit Geste-

hungskosten von Referenzanlagen. Zur Begründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 

Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kostenein-

sparungen (Seite 5): «Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Gestehungskosten jeder Ein-

zelanlage verzichtet werden, wodurch die Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer ausfallen. An-

dererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanlagen tiefere oder höhere Gestehungskosten 

als die Referenzanlage aufweisen können.» 

Entsprechend beantragt Repower, dass bei Elektrizität, für die gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und  

Vergütungspflicht besteht, im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in 

der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunfts- 

nachweis zusammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abnehmen muss, um sie gemäss 

Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundversorgten 

Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer 

noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 StromVV) orientiert, wird eine 

Obergrenze festgelegt. Diese soll sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem orientie-

ren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen gemäss den Anhängen der Energieför-

derungsverordnung. 

Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird 

gemäss Vorschlag von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vorgenommen. Dieser Wert 

ergibt sich durch den Umstand, dass Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe von 

maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und die Investitionskosten rund 60 bis 70% der 

Gestehungskosten ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom Mai 2016 «Überprü-

fung der Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 

davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 15 bis 25% der Anlagenkosten decken (Seite 

14). 

Für die Abnahme und Vergütung von im Inland erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen 

beim Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwänden an. Gemäss Mitteilung der ElCom 

zur Rückliefervergütung vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produzenten angelastet 

werden. Stattdessen sollen sie als Verwaltungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert wer-

den. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem 

Netzbetreiber gehören, für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen diese Kosten 

aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsach-

gerecht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kostenanrechnung – Anlastung an die Produ-

zenten bzw. Einrechnung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die Kosten als Teil der an-

rechenbaren Gestehungskosten des Netzbetreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen Art. 

4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorgehen geschaffen. 
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2.4. Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren (Art. 9c VPeA) 

Bau und Betrieb von Werken und Anlagen zu Beförderung von Energie stellen eine Bundesaufgabe im Sinn 

des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) dar. Für den Bau in Schutzgebieten kommt 

dadurch automatisch das diesbezügliche Verfahren unter Einbezug der zuständigen Bundesbehörden zur 

Anwendung. Die Erwähnung in der VPeA stellt somit eine obsolete Wiederholung der geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen dar und ist zu streichen.  

Bei den in Art. 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt es sich insbeson-

dere um notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten vermehrten 

dezentralen Einspeisung von Energie. Bei solchen Anlagen sind Verfahrenserleichterungen notwendig. Das 

Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt durch die Vielzahl involvierter Behörden langwierig, 

aufwändig und kostspielig und steht in keinem Verhältnis zum Projektumfang. Die Kantone können ohne 

weiteres sicherstellen, dass die durch Verfassung und Bundesgesetzgebung festgehaltenen öffentlichen 

Interessen und die Einhaltung von Vorgaben, beispielsweise im Bereich Raumplanung und Umweltschutz, 

gewahrt werden. Sie nehmen diese Verantwortung bereits heute im Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. 

Dazu gehören insbesondere auch andere Infrastrukturbereiche wie die Wasserversorgung. In den Projek-

ten gemäss Art. 9c ist daher vorzusehen, dass allein die kantonalen Behörden die Beurteilungen vorneh-

men. 

Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum des Gesetzestextes zu und ist 

zu streichen. Er birgt die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen werden, 

was nicht im Sinn und Geist der Strategie Stromnetze ist. 

 

 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

2  Soweit der Verteilnetzbetreiber ...  

c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergü-

tungspflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und Herkunfts-

nachweise anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen Vergütungssätze für 

Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten administrative Aufwände 

im Zusammenhang mit der Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese Anlagen als anrechen-

bare Gestehungskosten des Netzbetreibers. 
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2.5. Einführung intelligenter Messsysteme (Art. 31e StromVV) 

Da nach aktuellem Kenntnisstand nicht damit zu rechnen ist, dass im Jahre 2019 eine Zertifizierung durch-

geführt werden kann, sollte die Pflicht für Smart Meter gemäss neuen Vorgaben nicht vor 2020 starten. 

Viele Netzbetreiber unterstehen dem öffentlichen Beschaffungswesen und eine Beschaffung beginnt sinn-

vollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbieten können. Es gibt keine sinnvolle Begrün-

dung, die Ausnahmeregelung auf Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf Netzzugang Gebrauch ma-

chen und Erzeuger zu beschränken. Die derzeit neu eingesetzten Zähler bei Endverbrauchern sind bereits 

„smart“, wurden aber in früheren Ausschreibungen oder werden auch heute aktuell als „modernste ver-

fügbare Technologie“ beschafft. Sie erfüllen zusammen mit neuen Head End Systemen Art. 8a vollständig, 

erfüllen auch den heutigen Stand der Technik betreffend Datensicherheit und Schutz, können aber Art. 8b 

noch nicht entsprechen. Es müssen auch weiterhin dauernd Zähler ersetzt oder neue installiert werden, 

auch wenn noch keine gemäss neuen Vorgaben existieren. Zudem sind viele Netzbetreiber mit gutem Vor-

bild vorausgegangen und haben einen smart meter Rollout bereits vor Jahren gestartet. Eine Unterbre-

chung dieses Prozesses ist weder volkswirtschaftlich noch aus Sicht der Energiestrategie sinnvoll. Die 

heute verbauten Smart Meter und Systeme sollen daher den 80% zugerechnet werden und während ihrer 

Lebensdauer im Betrieb bleiben dürfen, bis neue Systeme gemäss neuen Vorgaben in genügender Anbie-

terzahl (z.B. 3 verschiedene Anbieter) auf dem Markt sind. Ab diesem Zeitpunkt (mit einer Frist von z.B. 

einem Jahr für den Abbau von Lagerbeständen sowie für die Beschaffung/Ausschreibung der neuen Ge-

räte) sollen nur noch solche verbaut werden dürfen. Durch diese Massnahme kann einerseits sichergestellt 

werden, dass sofort weitergefahren wird mit den bereits gestarteten Smart Meter-Rollouts, welche die 

Vorgaben gemäss Art. 8a fast vollständig erfüllen und betreffend Datensicherheit auf dem aktuellen Stand 

der Technik sind. Dadurch kann andererseits den Netzbetreibern eine Lösung mit Investitionsschutz für die 

heutigen Investitionen gegeben werden, was auch im Sinne der Volkswirtschaft und der Gesamteffizienz 

ist. 

 

 

 

 

Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit einer Nennspannung von 36 kV oder weniger, die sich nicht in ei-

nem Schutzgebiet nach Bundesrecht befindet, so verzichtet die Genehmigungsbehörde grundsätzlich auf 

die Anhörung der Fachbehörden des Bundes, sofern sie das Vorhaben anhand der kantonalen Stellung-

nahme beurteilen kann. 



 

 8/9 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 31e Abs. 3  

Der Netzbetreiber kann Messsysteme, die elektronische Messmittel mit Lastgangmessung der Wir-

kenergie, ein Kommunikationssystem mit automatisierter Datenübermittlung und ein Datenbearbei-

tungssystem aufweisen, aber Art. 8a und Art. 8b noch nicht entsprechen, bis zum Ende ihrer Funk-

tionstauglichkeit den 80% nach Abs. 1 zurechnen, wenn sie installiert wurden:  

a. vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 01. November 2017; oder  

b. nach dem Inkrafttreten dieser Änderung, aber vor dem 01. Januar 2019:  

bei Endverbrauchern, die von ihrem Anspruch auf Netzzugang Gebrauch machen, oder bei Erzeu-

gern, die eine neue Erzeugungsanlage anschliessen;  

b. nach dem Inkrafttreten dieser Änderung bis maximal ein Jahr nachdem intelligente Mess-

systeme gemäss den Anforderungen nach den Art. 8a und Art. 8b von mindestens drei unter-

schiedlichen Herstellern auf dem Schweizer Markt verfügbar sind.  

 

2.6. Netznutzungstarife (Art. 18 StromVV) 

Das StromVG stellt gegenüber den Netzbetreibern bereits sehr hohe und klare Anforderungen, wie z.B. die 

Pflicht zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Netzes. Betreffend Tarife enthält insbesondere 

Art 14 StromVG bereits klare Vorgaben: 

• Diskriminierungsfreiheit 

• Verursachergerechtigkeit 

• Einer effizienten Netz- und Elektrizitätsanwendung Rechnung tragend 

Wie die Tarife im Detail heute und in Zukunft gestaltet werden sollen, um diese Ziele zu erreichen, soll 

den Netzbetreibern überlassen werden. Tarife sind nämlich ein wichtiger Teil für das Gelingen von Smart 

Grids und Demand Response Lösungen. Wenn der Verbrauch in Zukunft an die verfügbare Produktion und 

Netzverfügbarkeit angepasst werden soll, so muss der Netzbetreiber dies gegenüber dem Verbraucher 

auch beanreizen können. Bisher haben Zähler bei den meisten Endkunden nur den Verbrauch gezählt. Ent-

sprechend konnten Tarife bisher bei diesen Kunden nur auf Basis des Verbrauchs erstellt werden. Durch 

die Einführung von smart meter erhalten die Netzbetreiber und auch die Kunden nun die Information zum 

effektiven Lastgang und entsprechend auch zur effektiven Netzbelastung über die Zeit. Diese Information 

ist ein wichtiger Grund für das smart metering und sollte unbedingt auch in der Tarifierung genutzt wer-

den können. Dadurch lassen sich eben nicht nur Anreize zur Bezugsmenge, sondern auch die im Zusam-

menhang mit smart grid sehr wichtigen Anreize zum Verbrauchsverhalten setzen. Gemäss Art. 18 Abs. 1 

StromVV sind die Netzbetreiber verantwortlich für die Festlegung der Netznutzungstarife. Es braucht über 
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die bereits bestehenden Vorgaben aus dem StromVG keine weiteren Vorgaben. Insbesondere sind Vorga-

ben zur Aufteilung der Bemessung nach Leistung oder Arbeit nicht zielführend, da sie den Lösungsfreiraum 

im Bereich von innovativen Demand Response und smart-Grid Ansätzen wesentlich einschränken. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 18 Netznutzungstarife 

Art. 18 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 seien zu streichen.  

 

Abschliessend ersuchen wir Sie höflich, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Anträge gutzuheissen. 

Sollten Sie zu unseren Anträgen und/oder Ausführungen in vorstehender Vernehmlassung Fragen haben, 

zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

 

Repower AG 

 

    

Kurt Bobst    Samuel Bontadelli 

CEO     COO 
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Contact Konrad Rieder, 079 859 24 19, konrad.rieder@sig-ge.ch 

Correspondance: SIG, Direction générale/ Affaires régulatoires, c.p. 2777, 1211 Genève 2. 

Services Industriels 

de Genève 
Ch. du Château-Bloch 2 

Le Lignon 

Correspondance 

SIG Service Clients 

Case postale 2777 

1211 Genève 2 

www.sig-ge.ch 

Genève, le 28 septembre 2018 

Stratégie Réseaux électriques - consultation sur la révision des 

ordonnances 

Madame la Conseillère fédérale, 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est donnée de prendre position 

sur la consultation mentionnée sous rubrique, dans le délai imparti au 1er octobre 

2018. 

Concernant les articles 11 b, 11 c, 11 d et 11 e OLEI 

Depuis une trentaine d'années, toute nouvelle ligne électrique inférieure à 220 kV 

sur le canton de Genève est construite sous forme de ligne souterraine, 

principalement du fait de la densité urbaine. Par ailleurs, que cela soit pour des 

raisons liées à des plans d'aménagement du territoire ou pour obtenir des 

autorisations de construire, la construction de nouvelles lignes aériennes sur le 

canton n'est pas aujourd'hui envisageable (les propriétaires fonciers et les 

communes s'opposeraient actuellement à toute installation aérienne nouvelle). Il 

va de soi que la recherche des prix les plus avantageux par des appels d'offres 

est une préoccupation permanente. 

Pour ces différentes raisons, le calcul systématique d'un facteur de surcoût (ligne 

souterraine/ ligne aérienne) nous semble disproportionné, couteux et irréaliste 

dans de telles circonstances. Le facteur de surcoût ne peut selon nous être le 

seul paramètre qui permette de définir le choix d'une installation électrique en 

situation urbaine (souterraine ou aérienne), étant rappelé que l'OLEI prévoit que 

tout dépassement du facteur de surcoût ne pourra être considéré comme 

imputable dans la rétribution pour l'utilisation du réseau/ timbre (cf. art. 11e 

OLEI). Concrètement, SIG pourrait revenir à l'aérien, alors qu'elle ne l'a pas fait 

depuis trente ans, si le facteur de surcoût devait être dépassé, car, dans cette 

hypothèse elle ne pourrait financer une installation souterraine, les coûts 

supplémentaires à l'aérien ne pouvant être imputés dans le timbre. 



2/3 

Dans des situations où la densité territoriale est élevée un calcul du facteur de 
surcoût ne devrait pas être appliqué et, dans tous les cas, les coûts 
éventuellement supérieurs à l'aérien devraient être néanmoins imputables. 
Etudier systématiquement une variante « aérienne » qui ne pourra être réalisée, 
serait théorique et manifestement disproportionné en coûts de gestion de ces 
projets. A ce titre, nous demandons que l'art. 11 e OLEI soit supprimé. 

Pour ces explications données préalablement, nous demandons que le facteur de 
surcoût, s'il devait être appliqué aux nouvelles lignes en milieu urbain, soit celui 
du plafond légal de 3.0 (au lieu de 1.75 proposé), car ce facteur a été adopté par 
le législateur sur la base des études menées. 

Finalement, il ne peut être imaginé que ces dispositions légales puissent 
s'appliquer à tout remplacement ou déplacement d'une ligne existante. Nous 
demandons de préciser aux articles 11 b al. 1 et 11 c al. 1 OLEI que ceux-ci 
s'appliquent exclusivement à des projets de « nouvelles » lignes (art. 11 bal. 1 
OLEI : « La réalisation d'un projet concernant une nouvelle ligne ... » ; art. 11 c al. 
1 OLEI: « Calcul du facteur de surcout d'un projet concret d'une nouvelle ligne»). 

Concernant les articles 4, 4a et 4c OApEI 

Selon l'art. 6 al. 5bis LApEI adopté par le Parlement le 15 décembre 2017, le 
GRD, lorsqu'il fournit de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux 

consommateurs captifs, pourra prendre en compte dans son tarif le coût de 
revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché. Selon la 
même disposition, ce droit ne sera applicable que pour l'électricité provenant de 
capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Les 
dispositions d'application proposées concernant la déduction des mesures de 
soutien aux articles 4, 4a et 4c OApEI ne nous paraissent pas applicables (et peu 
claires pour le surplus), notamment en ce qui concerne la production indigène 
provenant de producteurs tiers. Les systèmes de rétributions selon la législation 
fédérale sont devenus très complexes et, par les nombreuses modifications, 
présentent une forte diversité en fonction des années. L'exigence de tenir compte 
de tous les cas de figure rendrait une prise en compte des mesures de soutien 
obtenues par des tiers excessivement compliquée et coûteuse. 

En effet, les rétributions qu'obtiennent les producteurs indépendants de la part de 
la Confédération concernent uniquement ces deux parties (et non pas le GRD). Il 
serait disproportionné aujourd'hui pour le GRD de devoir entamer des démarches 
auprès des nombreux producteurs tiers, de l'ensemble du canton en ce qui 
concerne SIG, pour connaître toutes les rétributions obtenues par ceux-ci (ce qui 
s'éloignerait sans aucun doute de la volonté du législateur). On retrouve une 
complexité supplémentaire dans le texte proposé à l'art. 4a OApEI qui semble 
prévoir des cas où les rétributions doivent être déduites et d'autres non. 

Il serait absolument contestable par ailleurs de devoir déduire des rétributions 
alors que le producteur ne les aurait pas encore reçues (producteurs en liste 
d'attente) et qu'il n'existe aucune garantie qu'il va les obtenir à un certain 

moment. Si les mesures de soutien obtenues par un producteur doivent être 
considérées plus spécifiquement, une telle obligation doit être exclusivement à 

charge et aux risques du producteur concerné. 
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Nous demandons en vue d'une application réaliste que les coûts convenus par 
contrat de reprise entre le fournisseur de base (GRD) et le producteur, tenant en 
règle générale déjà compte des soutiens reçus, soient imputables à 
l'approvisionnement de base. 

Concernant les articles 13b et 13c OApEI 

Sur le principe, ces deux articles offrent des leviers importants pour aller dans le 
sens de la Stratégie énergétique 2050 et vers l'innovation. Nous demandons de 
supprimer les limites en pourcent proposées, en tout cas durant une première 
phase d'observation, ou alors (subsidiairement) de retenir un plafonnement non 
inférieur à 5%. 

Considérant la très forte hétérogénéité des GRDs en Suisse (entre un petit avec 7 
consommateurs et des grands avec près de 300'000 sites dans la zone de 
desserte), nous demandons, pour tenir compte de cette réalité, de supprimer tout 
plafonnement absolu en francs. Il ne s'agit pas de restreindre excessivement par 
ordonnance la marge de manœuvre pour les GRDs motivés, mais au contraire, 
de donner suite, de manière significative et effective, à la volonté du législateur et 
du souverain suisse ! 

Concernant l'art. 13b OApEI, pour que la disposition légale ne soit pas vidée de 
sa substance, les mesures novatrices pour des réseaux intelligents devraient être 
en proportion de l'étendue du réseau et donc des coûts annuels d'investissement 
et d'exploitation du GRD concerné. Nous demandons de modifier l'art. 13b al. 2 
OApEI comme suit : « Les coûts de telles mesures sont imputables à concurrence 
d'un montant total de 5% des coûts d'investissement et d'exploitation annuels», 
le reste devant être supprimé. 

L'art. 13c al. 1 OApEI prévoit une seule mesure de sensibilisation dans le 
domaine de la réduction de la consommation, alors qu'il existe bien d'autres. 
Nous demandons de modifier cet alinéa comme suit : « Est considéré notamment 
comme mesure ... ». Dans la même logique que nous proposons à l'art. 13b al. 2 
OApEI, nous demandons de supprimer la fin de l'alinéa 2 de l'art. 13c OApEI 
(supprimer donc « ... , mais ne pe1::1vent e:J<Géder .'a somme de 250 000 f.Fanss par 
année. »). 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente prise de 
position et restons à votre disposition pour tout complément d'explication. 
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Starkstromverordnung 
 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

3. Kapitel: Erzeugungs- und Verteilan-
lagen 

   

2. Abschnitt: Innenraumanlagen    

Art. 34 Allgemeine Bestimmungen

1 Spannungsführende Teile von Stark-
stromanlagen müssen durch Schran-
ken, Gitter, Abdeckungen, Verscha-
lungen oder Isolierungen gesichert 
sein. 

2 In Innenraumanlagen darf der Flucht-
weg bis zu einem sicheren Ort höchs-
tens 20 m betragen. 

3 Räume einer Innenraumanlage, die für 
den Betrieb nicht benötigt werden, 
dürfen für betriebsfremde Zwecke nur 
genutzt werden, wenn sie vom Be-
triebsbereich durch Türen oder 
Wände getrennt sind und der Zugang 
nicht durch die Anlage führt. 

Art. 34 Abs. 2 
Aufgehoben 

  

Art. 38 Bauliche Massnahmen

1 Der ungehinderte Zugang zu den 
elektrischen Anlagen muss jederzeit 
gewährleistet sein. 

2 Zugangstüren müssen mechanisch 
stabil und, wenn sie nicht ins Freie 
führen, feuerhemmend (T 30) sein. 

3 Räume für elektrische Anlagen müs-
sen feuerbeständig (F 90) sein. Aus-
nahmen sind nur in Industriebetrieben 
und mit Einwilligung der zuständigen 
Feuerpolizei zulässig. 

4 Zu- und Abluftöffnungen müssen ins 
Freie führen. Ausnahmen sind nur mit 
Einwilligung der zuständigen Feuer-
polizei zulässig. 

Art. 38 Abs. 2 und 3 
 
 
 
2 Aufgehoben 
 
 
3 Aufgehoben 
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5 Vergitterungen bei Türen, Fenstern, 
Lüftungsöffnungen und Kabeleinfüh-
rungen müssen das Eindringen von 
Kleintieren und das Durchstecken von 
festen Gegenständen verhindern. 
Wenn das Durchstecken von festen 
Gegenständen nicht verhindert wer-
den kann, muss der Abstand zu span-
nungsführenden Teilen mindestens 
1,5 m+0,01 m pro kV Nennspannung 
betragen. 

6 Die künstliche Beleuchtung muss aus-
reichend sein. Eine Notbeleuchtung 
oder eine Ersatzleuchte muss in allen 
Betriebsbereichen, Gängen und 
Fluchtwegen griffbereit vorhanden 
sein oder vom Betriebspersonal mit-
geführt werden. 

  Art. 54 Abs. 1 
Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage dürfen darf die Berührungs-
spannungen unter Berücksichtigung des 
höchstmöglichen einpoligen Erdschluss-
stromes nicht höher als die im Anhang 4 
Werte sein. dauernd 
50 V Wechselspannung bzw. 120 V 
Gleichspannung nicht überschreiten. 
Für Einwirkungszeiten 
unter fünf Sekunden gelten die Werte 
nach Anhang 4. 

Der Anhang 4 ist durch die in Europa allgemein gültigen 
Berührungsspannungswerte gemäss EN50522 zu ersetzen. 
 

 

 II   
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Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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Stromversorgungsverordnung StromVV 
 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen    

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbe-
reich  

1 Diese Verordnung regelt die erste 
Phase der Strommarktöffnung, in wel-
cher die festen Endverbraucher kei-
nen Anspruch auf Netzzugang nach 
Artikel 13 Absatz 1 StromVG haben.  

2 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen untersteht dem 
StromVG, soweit dieses bezweckt, 
die Voraussetzungen für eine sichere 
Elektrizitätsversorgung zu schaffen. 
Anwendbar sind insbesondere Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben a und b, 8, 9 
und 11 StromVG.  

3 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen gilt als Endver-
braucher im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b StromVG und die-
ser Verordnung. Nicht als Endver-
braucher gilt ein Frequenzumrichter 
innerhalb eines 50-Hz-Kraftwerks für 
den Teil der Elektrizität, den das 50-
Hz-Kraftwerk:  
a. erzeugt und zeitgleich in einer ört-

lich-wirtschaftlichen Einheit in das 
16,7-Hz-Netz einspeist;  

b. für den Eigenbedarf und den An-
trieb der Pumpen (Art. 4 Abs. 1 
Bst. b zweiter Satz StromVG) be-
zieht. 

3bis Die mit dem 50-Hz-Übertragungsnetz 
verbundenen Ein- beziehungsweise 
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Ausspeisepunkte des mit der Fre-
quenz 16,7 Hz und auf der Span-
nungsebene 132 kV betriebenen 
Übertragungsnetzes gelten als ein 
einziger Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkt. 

4 Das StromVG und diese Verordnung 
gelten auch für grenzüberschreitende 
Elektrizitätsleitungen des Übertra-
gungsnetzes, die mit Gleichstrom be-
trieben werden, und die erforderlichen 
Nebenanlagen. 

Art. 2 Begriffe  

1 In dieser Verordnung bedeuten:  
a. Fahrplan: in Leistungsmittelwerten 

vereinbarte Zeitreihe über die Lie-
ferung bzw. den Bezug von elektri-
scher Energie in einem bestimmten 
Zeitraum;  

c. Ein- bzw. Ausspeisepunkt: Netz-
punkt, an welchem ein eingehen-
der bzw. ausgehender Energiefluss 
erfasst und gezählt oder registriert 
wird (Messpunkt);  

d. Bilanzmanagement: Gesamtheit 
der technischen, organisatorischen 
und abrechnungstechnischen Mass-
nahmen zur ständigen Aufrechter-
haltung der elektrischen Energie- 
und Leistungsbilanz im Elektrizi-
tätssystem; dazu gehören insbe-
sondere Fahrplanmanagement, 
Messdatenmanagement und Bi-
lanzausgleichsmanagement;  

f. Endverbraucher mit Grundversor-
gung: feste Endverbraucher und 
Endverbraucher, die auf den Netz-
zugang verzichten (Artikel 6 Absatz 
1 StromVG).  

2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-
sondere auch:  
a. Leitungen inklusive Tragwerke;  

Art. 2 Abs. 2 Bst. d und Abs. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
 
 
 

Art. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2
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b. Kuppeltransformatoren, Schaltanla-
gen, Mess-, Steuer- und Kommuni-
kationseinrichtungen;  

c. gemeinsam mit anderen Netzebe-
nen genutzte Anlagen, die mehr-
heitlich im Zusammenhang mit 
dem Übertragungsnetz genutzt 
werden oder ohne die das Übertra-
gungsnetz nicht sicher oder nicht 
effizient betrieben werden kann;  

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk, ausgenommen Schaltfelder 
beim Übergang zu einem Kern-
kraftwerk, soweit sie für die Sicher-
heit des Betriebs dieses Kraftwerks 
von Bedeutung sind.  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung 
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen 
Bezug als Endverbraucher, soweit er 
die Elektrizität nicht für den Antrieb 
von Pumpen in Pumpspeicherkraft-
werken verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung hat grosse Auswirkungen auf die Nutzung von 
Speichern. Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungs-
stufe hat keine Grundlage im StromVG und wird zu grossen Un-
sicherheiten führen, da die Legitimität unklar ist. Dies ist auch 
dem Votum von Bundesrätin Leuthard bei der Beratung der Mo-
tion 16.3265 im Nationalrat zu entnehmen (AB 2016 N 1135).  
Die Behandlung von Speichern bei der Netztarifierung ist heute 
subsidiär gelöst (VSE Handbuch Speicher). Gemäss dieser Re-
gelung sind reine Speicher, welche in keiner Kombination mit ei-
ner Anlage von Endverbrauchern stehen, von den Netzkosten 
befreit.   

2. Kapitel: Versorgungssicherheit    

Art. 3 Netzanschluss  

1 Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien 
für die Zuordnung von Endverbrau-
chern, Elektrizitätserzeugern und 
Netzbetreibern zu einer bestimmten 
Netzebene sowie für die minimale 
Qualität der Elektrizitätslieferung pro 
Netzebene fest.  

2 Sie legen entsprechende Richtlinien für 
die Abgeltung beim Wechsel von An-
schlüssen fest.  

2bis Muss ein Netzbetreiber Anschlüsse 
aufgrund von Eigenverbrauch oder ei-
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nes Zusammenschlusses zum Eigen-
verbrauch wechseln, so werden die 
ihm verbleibenden Kapitalkosten der 
nicht mehr oder nur noch teilweise ge-
nutzten Anlagen von den Eigenver-
brauchern beziehungsweise von den 
Grundeigentümern des Zusammen-
schlusses anteilsmässig abgegolten. 

3 Über Streitfälle betreffend die Zuord-
nung von Endverbrauchern, Elektrizi-
tätserzeugern und Netzbetreibern so-
wie die Abgeltung beim Wechsel von 
Anschlüssen entscheidet die Elektrizi-
tätskommission (ElCom). 

Art. 4 Elektrizitätstarife und Kosten-
trägerrechnung für Energielieferung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 Energielieferung an Endver-
braucher mit Grundversorgung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein: 

 
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten einrech-
nen. Dieser Betrag darf nicht über 
den Gestehungskosten einer effi-
zienten Produktion liegen.  

b. Er zieht allfällige Unterstützungen 
vom Betrag nach Buchstabe a ab. 
Stammt die Elektrizität nicht aus sei-
nen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a.  

 
 

Art. 4
 

 
 
 
 
 
 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, darf er die Kosten wie 
folgt anrechnen rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein:  
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten anrech-
nen einrechnen. Dieser Betrag darf 
nicht über den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion liegen. 

 
 
 
 
 
c. Stammt die Elektrizität aus Anla-

gen, für die er gemäss Art. 15 EnG 

Art. 4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Im Gesetz handelt es sich um eine Option («darf») für 
den Verteilnetzbetreiber. Auf Verordnungsstufe ist beizubehal-
ten, dass es eine Option ist.  
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Der Begriff «anrechnen» ist etabliert und er-
möglicht die nachträgliche Verrechnung über Deckungsdifferen-
zen, was beim Begriff einrechnen unsicher ist. Im erläuternden 
Bericht sollte zudem erwähnt werden, dass Über- und Unterde-
ckungen in den Folgeperioden weitergeben werden sollen.  
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3 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 

der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
beliefert, verwendet er für die Strom-
kennzeichnung die für diese Elektrizi-
tät ausgestellten Herkunftsnachweise. 

4 Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden dürfen 
die Kosten von Elektrizität aus Erzeu-
gungsanlagen, die im Einspeisevergü-
tungssystem sind, von einer Mehrkos-
tenfinanzierung oder von vergleichba-
ren kantonalen oder kommunalen Un-
terstützungen profitieren. 

eine Abnahme- und Vergütungs-
pflicht hat, darf er davon abwei-
chend die bezahlte Vergütung für 
Energie und Herkunftsnachweise 
anrechnen, soweit diese insgesamt 
80 Prozent der massgeblichen Ver-
gütungssätze für Neuanlagen ge-
mäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV 
nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus ei-
genen Erzeugungsanlagen, so gel-
ten administrative Aufwände im Zu-
sammenhang mit der Elektrizitäts-
abnahme und -vergütung für diese 
Anlagen als anrechenbare Geste-
hungskosten des Netzbetreibers. 

Zu Abs. 2 Bst. a und c: Ein zunehmender Teil der im Inland er-
zeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanla-
gen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterlie-
gen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilien-
häusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei sol-
chen Anlagen nicht praktikabel. Für Kleinanlagen müssten nicht 
nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der An-
lage bekannt und belegt werden, sondern unter anderem auch 
Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-
steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund 
des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt und 
schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh her-
geleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme.  
Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der 
Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. Anlagen im Einspeise-
vergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, 
sondern mit Gestehungskosten von Referenzanlagen. Zur Be-
gründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 
Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» 
vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosteneinsparungen (S. 5): 
«Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Geste-
hungskosten jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die 
Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer aus-fallen. An-
dererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanla-
gen tiefere oder höhere Gestehungskosten als die Referenzan-
lage aufweisen können.» 
Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die ge-
mäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungspflicht besteht, 
im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte 
Vergütung in der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich 
ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweis zu-
sammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abneh-
men muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Strom-
kennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundver-
sorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen 
und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer noch an den Ge-
stehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 
StromVV) orientiert, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese soll 
sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem 
orientieren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergü-
tungssätzen gemäss den Anhängen der Energieförderungsver-
ordnung (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen 
abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird gemäss Vorschlag 
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von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vor-
genommen. Dieser Wert ergibt sich durch den Umstand, dass 
Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe 
von maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und 
die Investitionskosten rund 60 bis 70% der Gestehungskosten 
ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom 
Mai 2016 «Überprüfung der Gestehungskosten und der Vergü-
tungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 
davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 
15 bis 25% der Anlagenkosten decken (S. 14).  
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Für die Abnahme und Vergütung von im Inland 
erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 
Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwän-
den an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur Rückliefervergütung 
vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produ-
zenten angelastet werden. Stattdessen sollen sie als Verwal-
tungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert wer-
den. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität 
aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbetreiber gehören, 
für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen 
diese Kosten aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine 
Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachge-
recht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kos-
tenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. Einrech-
nung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die 
Kosten als Teil der anrechenbaren Gestehungskosten des Netz-
betreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen 
Art. 4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorge-
hen geschaffen. 

 Art. 4a Abzug von Unterstützungen 
bei der Einrechnung von Beschaf-
fungskosten in den Tarifanteil für die 
Energielieferung  

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens einrechenbaren Kosten 
wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen:  

Art. 4a
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens anrechenbaren einre-
chenbaren Kosten wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen: 

Art. 4a
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 1: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», siehe Be-
merkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 
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1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag ab-
gezogen.  

 
2. In den übrigen Fällen wird ein 

Abzug vorgenommen, sobald 
das Projekt in die Warteliste auf-
genommen wird; die Höhe des 
Abzugs bestimmt sich nach den 
Artikeln 7 und 38 der Energieför-
derungsverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnFV).  

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag abgezogen.  
 

2. In den übrigen Fällen wird ab 
Zusicherung dem Grundsatz 
nach ein Abzug in der Höhe des 
verfügten Höchstbetrags (Art. 54 
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV) 
vorgenommen.  

2 Wird eine Einmalvergütung oder ein In-
vestitionsbeitrag später abweichend 
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be-
trag festgesetzt, so kann der Abzug 
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser 
Festsetzung entsprechend angepasst 
werden.  

3 Weitere vergleichbare Unterstützun-
gen, einschliesslich kantonale oder 
kommunale Unterstützungen, werden 
sinngemäss berücksichtigt 

1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Her-
stellwerten abgezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellkosten abgezogen. 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 sowie Bst. b Ziff. 1: Die Kosten von Erzeu-
gungsanlagen teilen sich auf in Betriebskosten und Kapitalkos-
ten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, dass die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und 
der Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Ein-
malvergütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Net-
tobetrag der Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend 
sind die Einmalvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch erge-
ben sich entsprechend tiefere Abschreibungs- und Zinskosten. 

 Art. 4b Mitteilung von Änderungen der 
Elektrizitätstarife  

1 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
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muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG  

1 Auf Verlangen der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei 
der Lieferung von Elektrizität nach Ar-
tikel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl für 
eigene als auch für andere Erzeu-
gungsanlagen je Anlage höchstens 
die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 
in den Tarifanteil für die Energieliefe-
rung eingerechnet worden sind. Ge-
lingt der Nachweis nicht, so dürfen die 
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden.  

 
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
je Erzeugungstechnologie die Liefer-
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug 
auf Grosswasserkraftanlagen mit ei-
ner Leistung von mehr als 10 MW 
meldet er diese Angaben für jede Er-
zeugungsanlage einzeln. 

Art. 4c
 
 
 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der Verteilnetzbetrei-
ber nach, dass bei der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG sowohl für eigene Erzeu-
gungsanlagen je Anlage und als auch 
für andere Erzeugungsanlagen je Er-
zeugungstechnologie Anlage höchs-
tens die Kosten gemäss Artikel 4 Ab-
satz 2 in den Tarifanteil für die Ener-
gielieferung angerechnet eingerech-
net worden sind. Gelingt der Nach-
weis nicht, so sind dürfen die anre-
chenbaren Kosten nicht nach Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG zu kürzen einge-
rechnet werden. 

2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
bis Ende August je Erzeugungstech-
nologie die Liefermenge und den 
durchschnittlich in die anrechenbaren 
Kosten Tarife eingerechneten Preis. 
In Bezug … 

Art. 4c
 
 
 

Zu Abs. 1: Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus 
(S. 10), dass der Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom 
zu erbringen ist. Die Erbringung in anderem Zusammenhang o-
der zu anderem Zweck wäre unverhältnismässig. Die Verord-
nung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
 
Zu Abs. 1: Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Ab-
grenzung siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. c. 
Zu Abs. 1: Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur 
teilweise erbracht werden kann, sind dennoch Kosten angefal-
len. Ein Verzicht auf die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb 
unverhältnismässig. Vielmehr sind die Kosten entsprechend zu 
kürzen. Beispiel: Der Nachweis der verwendeten Höhe des kal-
kulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind Zins-
kosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerech-
ten kalkulatorischen Zinssatz. 
 
Zu Abs. 2: Die Meldung der Liefermengen und durchschnittli-
chen anrechenbaren Kosten sollten aus Effizienzgründen zu-
sammen mit der Kostendeklaration Ende August erfolgen. 
 
Zu Abs. 1 und 2: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», 
siehe Bemerkung zu Artikel 4 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, 
leistungsfähigen und effizienten Netz-
betriebs  

 Art. 5 
 
 

Art. 5
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1 Die nationale Netzgesellschaft, die 
Netzbetreiber, die Erzeuger und die 
übrigen Beteiligten treffen vorberei-
tende Massnahmen zur Gewährleis-
tung des sicheren Netzbetriebs. Nebst 
verbindlichen Vorgaben berücksichti-
gen sie dabei:  
a. Regelwerke, Normen und Empfeh-

lungen von anerkannten Fachorga-
nisationen, insbesondere der «Eu-
ropean Network of Transmission 
System Operators for Electricity 
(ENTSO-E)»;  

b. Empfehlungen des Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsinspekto-
rates. 

2 Die nationale Netzgesellschaft verein-
bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen Lastabwurfs sowie der 
Produktionsanpassung bei Kraftwer-
ken im Fall einer Gefährdung des 
stabilen Netzbetriebs.  

3 Weigert sich ein Netzbetreiber, ein Er-
zeuger oder einer der übrigen Betei-
ligten, eine Vereinbarung nach Absatz 
2 abzuschliessen, so verfügt die El-
Com den Vertragsabschluss.  

4 Bei einer Gefährdung des stabilen 
Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die nationale Netzgesellschaft verein-

bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen und manuellen Lastab-
wurfs sowie der Produktionsanpas-
sung bei Kraftwerken im Fall einer 
Gefährdung des stabilen Netzbe-
triebs.  

 
 
 
 
4 Bei einer Gefährdung des stabilen 

Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen. Nachgelagerte Netz-
betreiber sind verpflichtet, Anordnun-
gen des vorgelagerten Netzbetreibers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Nachgang zum Winter 2016/2017 hat die ElCom entschieden, 
dass in der Regelzone Schweiz rasch die Voraussetzungen für 
manuelle Lastabwürfe geschaffen werden müssen. Der VSE hat 
dazu eine Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbei-
tet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpassung der 
Stromversorgungsverordnung notwendig.  
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5 Pflichten aus Vereinbarungen nach 

den Absätzen 2 und 3 und die Über-
bindung von Kosten nach Absatz 4 
werden auf dem Zivilweg durchge-
setzt.  

6 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
kann technische und administrative 
Mindestanforderungen an ein siche-
res, leistungsfähiges und effizientes 
Netz festlegen und internationale 
technische und administrative Bestim-
mungen und Normen sowie Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen für verbindlich erklären. 

hinsichtlich des automatischen und 
manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 Art. 5a Szenariorahmen 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung unter Einbe-
zug der Netzbetreiber zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a 

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müs-
sen gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des  
 
Szenariorahmens frühzeitig und umfassend einbezogen werden. 
Ein mögliches Instrument wäre die AG Regionale Koordination, 
in welcher die Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten 
sind.  

 Art. 5b Grundsätze für die Netzpla-
nung  

1 Die Grundsätze für die Netzplanung 
beschreiben insbesondere die für die 
Bemessung der Stromnetze relevan-
ten betrieblichen Netznutzungsfälle, 
die anzuwendende Methodik und die 
netztechnischen Beurteilungskriterien. 

2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen ihre Grundsätze für die 
Netzplanung veröffentlichen. 

Art. 5b
 

 
 
 
 
 
 
2 Netzbetreiber, die Leitungen Anlagen 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV betreiben, müssen die ElCom 
über ihre Grundsätze für die Netzpla-
nung informieren veröffentlichen. 

Art. 5b
 

 
 
 
 
 
 
Netzbetreiber mit Unterwerken haben Anlagen der Netzebene 3 
in Unterwerken, aber keine Leitungen. Es muss klar sein, dass 
diese Grundsätze nur von Netzbetreibern abgegeben werden 
müssen, die auch Netze (und nicht nur einzelne Anlagen) der 
Netzebene 3 besitzen. 
 
Wenn die Planungsgrundsätze und Mehrjahrespläne veröffent-
licht werden müssen, dann ist es erforderlich, diese für ein fach-
fremdes Publikum aufzubereiten Dies führt zu grossen Aufwän-
den und sehr ausführlichen Dokumenten. Sinnvoller wäre es, die 
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Planungsgrundsätze und die Mehrjahrespläne gegenüber der  
ElCom als Fachbehörde offenzulegen.  

 

Art. 6 Mehrjahrespläne und Orientie-
rung der ElCom  

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Spannung von 36 kV und weni-
ger von folgenden Pflichten befreit:  

a. Pflicht zur Erstellung von Mehrjahres-
plänen nach Artikel 8 Absatz 2 
StromVG;  

b. Orientierungspflicht gegenüber der El-
Com nach Artikel 8 Absatz 3 
StromVG.  

2 Alle Netzbetreiber haben der ElCom 
jährlich die international üblichen 
Kennzahlen zur Versorgungsqualität 
einzureichen, wie die durchschnittli-
che Unterbrechungsdauer («Custo-
mer Average Interruption Duration In-
dex», CAIDI), die durchschnittliche 
Nichtverfügbarkeit des Systems 
(«System Average Interruption Dura-
tion Index», SAIDI) und die durch-
schnittliche Unterbrechungshäufigkeit 
(«System Average Interruption Fre-
quency Index», SAIFI). 

Art. 6 Sachüberschrift und Abs. 1  
Orientierung der ElCom  
 

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Nennspannung von 36 kV und 
weniger von der Orientierungspflicht 
gegenüber der ElCom nach Artikel 8 
Absatz 3 StromVG befreit. 

  

 Art. 6a Mehrjahrespläne 

1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehr-
jahresplänen jedes ihrer Netzprojekte 
aus und legen Folgendes dar:  
 
 
 
 
a. die Projektbezeichnung;  
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt;  
 
 

Art. 6a

1 Die nationale Netzgesellschaft weist in 
ihrem Mehrjahresplan Netzbetreiber 
weisen in den Mehrjahresplänen je-
des ihrer Netzprojekte mit einem Pro-
jektumfang von über 1 000 000 Fran-
ken aus und legt legen Folgendes 
dar:  

 
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Netzopti-
mierung, eine Netzverstärkung  
oder einen Netzausbau Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt; 

Art. 6a

Zu Abs. 1: Die Delegationsnorm aus 9d StromVG regelt nur den 
vorzulegenden Mehrjahresplan und ist somit nicht auf die Mehr-
jahrespläne der Verteilnetzbetreiber anwendbar. Der Inhalt die-
ser Mehrjahrespläne wird schon subsidiär geregelt.  
 
Zu Abs. 1: Die Meldung kleinster Projekte und Anpassungen 
führt zu hohen administrativen Aufwänden ohne entsprechenden 
Mehrwert.  
 
Zu Abs. 1: Mit dem bestehenden Wortlaut «jedes ihrer Netzpro-
jekte» müssten sämtliche Projekte – inkl. Unterhalts- und Sanie-
rungsarbeiten, Verschieben einzelner Masten... in die Mehrjah-
resplanung nach Art. 9d StromVG aufgenommen werden. Die El-
Com hätte damit den grundsätzlichen Bedarf aller Projekte zu 
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c. den jeweiligen Stand der Planung, 
Bewilligung oder Realisierung;  

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung;  

e. die geschätzten Projektkosten;  
f. den Bedarf am Projekt mittels Nach-

weis der wirtschaftlichen und tech-
nischen Wirksamkeit des Projekts.  

2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 
hoher Spannung sind von den Netz-
betreibern innerhalb von neun Mona-
ten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes-
rat zu erstellen. 

 
 

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung; 

 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von acht-
zehn neun Monaten nach Genehmi-
gung des letzten Szenariorahmens 
durch den Bundesrat zu erstellen. 

bestätigen (Art. 22 Abs. 2bis StromVG). Dies erscheint nicht sach-
gerecht und kaum umsetzbar.  
 
Zu Abs. 1 Bst. b: Sinnvoll ist, auf das NOVA-Prinzip abzustellen. 
Dieses ist zudem analog Art. 9b Abs. 2 StromVG zu formulieren 
(«Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau»). 
 
Zu Abs. 1 Bst. d: Beim Strategischen Netz 2025 führte Swissgrid 
keine Priorisierung der darin enthaltenen Projekte durch. Damit 
ein Projekt in das Strategische Netz aufgenommen wurde, 
musste es sich in allen betrachteten Szenarien als erforderlich 
(und damit prioritär) erweisen. 
 
Zu Abs. 2: Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b 
Abs. 2. 
 
Zu Abs. 2: Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergrei-
fende Netze und müssen die Vorgaben verschiedener Kantone 
koordinieren. Dafür und auch für andere aufwändige Abklärun-
gen sind neun Monate deutlich zu kurz. In neun Monaten ist 
keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend auf dem Szenario-
rahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine künstliche 
Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten unnötig 
erhöht. 18 Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den Szena- 
riorahmen immer noch kurz. 

 Art. 6b Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone  

In der Leistungsvereinbarung nach Arti-
kel 9e Absatz 2 StromVG kann nur für 
Öffentlichkeitsarbeit, die der Kanton über 
seinen eigenen Grundauftrag hinaus 
leistet, und für Öffentlichkeitsarbeit, die 
er in Erfüllung eines Auftrags des Bun-
des leistet, eine Entschädigung zuguns-
ten des Kantons festgelegt werden. 

  

3. Kapitel: Netznutzung 

1. Abschnitt: Jahres- und Kostenrech-
nung, Messwesen und Information 

   

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung  

1 Die Betreiber und Eigentümer von Ver-
teil- und Übertragungsnetzen können 

Art. 7 Abs. 3 Bst. n und o  
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ihr Geschäftsjahr frei bestimmen. Als 
Geschäftsjahr kann insbesondere das 
Kalenderjahr oder das hydrologische 
Jahr festgesetzt werden.  

2 Die Netzbetreiber und Netzeigentümer 
erarbeiten eine einheitliche Methode 
für die Erstellung der Kostenrechnung 
und erlassen dazu transparente Richt-
linien.  

3 In der Kostenrechnung müssen alle für 
die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
a. kalkulatorische Kapitalkosten der 

Netze;  
b. Anlagen, die auf Basis der Wieder-

beschaffungspreise bewertet wer-
den (nach Artikel 13 Absatz 4);  

c. Betriebskosten der Netze;  
d. Kosten der Netze höherer Netzebe-

nen;  
e. Kosten der Systemdienstleistun-

gen;  
f. Kosten für das Mess- und Informati-

onswesen;  
fbis. Kosten für intelligente Messsys-

teme;  
g. Verwaltungskosten;  
h. Kosten für notwendige Netzverstär-

kungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 des 
Energiegesetzes vom 30. Septem-
ber 2016 (EnG);  

i. Kosten für Netzanschlüsse und 
Netzkostenbeiträge;  

j. weitere individuell in Rechnung ge-
stellte Kosten;  

k. Abgaben und Leistungen an Ge-
meinwesen;  

l. direkte Steuern; und  
m. Kosten für intelligente Steuer- und 

Regelsysteme einschliesslich der 
Vergütungen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 In der Kostenrechnung müssen alle für 

die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
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4 Jeder Netzbetreiber und Netzeigentü-
mer muss die Regeln ausweisen, 
nach welchen Investitionen aktiviert 
werden.  

5 Er muss dem Netz Einzelkosten direkt 
und Gemeinkosten über verursacher-
gerechte Schlüssel zuordnen. Die zu 
Grunde gelegten Schlüssel müssen 
sachgerecht, nachvollziehbar und 
schriftlich festgehalten sein sowie 
dem Grundsatz der Stetigkeit entspre-
chen.  

6 Die Netzeigentümer liefern dem Netz-
betreiber die für die Erstellung der 
Kostenrechnung notwendigen Anga-
ben.  

7 Die Netzbetreiber legen die Kosten-
rechnung der ElCom bis spätestens 
zum 31. August vor. 

n. Kosten für innovative Massnah-
men; und  

o. Kosten für die Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion. 

Art. 8 Messwesen und Informations-
prozesse  

1 Die Netzbetreiber sind für das Mess-
wesen und die Informationsprozesse 
verantwortlich.  

2 Sie legen dazu transparente und diskri-
minierungsfreie Richtlinien fest, insbe-
sondere zu den Pflichten der Beteilig-
ten, zum zeitlichen Ablauf und zur 
Form der zu übermittelnden Daten. 
Die Richtlinien müssen vorsehen, 
dass Dienstleistungen im Rahmen 
des Mess- und Informationswesens 
mit Zustimmung des Netzbetreibers 
auch von Dritten erbracht werden 
können.  

3 Die Netzbetreiber stellen den Beteilig-
ten fristgerecht, einheitlich und diskri-
minierungsfrei die Messdaten und In-
formationen zur Verfügung, die not-
wendig sind für:  
a. den Netzbetrieb;  
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b. das Bilanzmanagement;  
c. die Energielieferung;  
d. die Anlastung der Kosten;  
e. die Berechnung der Netznutzungs-

entgelte;  
f. die Abrechnungsprozesse im Zu-

sammenhang mit dem EnG und 
der Energieverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnV);  

g. die Direktvermarktung; und  
h. den Einsatz von intelligenten 

Steuer- und Regelsystemen. 
3bis Sie dürfen den Bezügern die Leistun-

gen nach Absatz 3 nicht zusätzlich 
zum Netznutzungsentgelt in Rech-
nung stellen. Werden Leistungen 
nach Absatz 3 von Dritten erbracht, 
so müssen sie diese angemessen 
entschädigen. 

4 Die Netzbetreiber liefern den Verant-
wortlichen von Bilanzgruppen sowie 
anderen Beteiligten im Einverständnis 
mit den betroffenen Endverbrauchern 
oder Erzeugern auf Begehren und ge-
gen eine kostendeckende Abgeltung 
zusätzliche Daten und Informationen. 
Es müssen alle in den letzten fünf 
Jahren erhobenen Daten geliefert 
werden. 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern und den Erzeugern intelli-
gente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Ele-
menten:  
 
a. einem elektronischen Elektrizitäts-

zähler beim Endverbraucher oder 
Erzeuger, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 
2 Bst. c  
1 Für das Messwesen und die Informati-

onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzuset-
zen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
 
a. einem beim Endverbraucher, Erzeu-

ger oder Speicher installierten elek-
tronischen Elektrizitätszähler, der: 

 
 

Art. 8a
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, sowie bei direkt am Netz ange-
schlossenen Erzeugern und Spei-
chern bis 1 kV intelligente Messsys-
teme einzusetzen. Diese bestehen 
aus folgenden Elementen: 
a. … 

Art. 8a
 
 

Zu Abs. 1: Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare 
Schnittstellen zu schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine 
Messungen hinter der Übergabemessung installieren müssen. 
Beispielsweise sollen PV-Anlagen oder Speicher hinter dem 
Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise 
PV-Anlagen) gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch 
bei jedem Erzeuger (also auch bei einem 500 MW-Speicherkraft-
werk) ein Smart-Meter eingesetzt werden. 
Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge kön-
nen aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsyste-
men ausgerüstet werden. 
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2. Lastgänge mit einer Periode von 
fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wo-
von eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem Da-
tenbearbeitungssystem reser-
viert ist und eine andere für den 
Endverbraucher oder den Er-
zeuger, die ihm mindestens er-
möglicht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung sowie die Last-
gänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

 
 
 
 
4. Unterbrüche der Stromversor-

gung erfasst und protokolliert;  
b. einem digitalen Kommunikations-

system, das die automatisierte Da-
tenübermittlung zwischen dem 
Elektrizitätszähler und dem Daten-
bearbeitungssystem gewährleistet; 
und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, 
mit dem die Daten abgerufen wer-
den.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschie-

dene Typen von Elektrizitätszäh-
lern identifiziert und verwaltet wer-
den;  

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-
stabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften 
hat, aktualisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeu-
gern ihre Messdaten, namentlich 
Lastgangwerte, verständlich darge-
stellt werden;  

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirekti-
onale Kommunikation mit ei-
nem Datenbearbeitungssys-
tem und eine andere für den 
Betroffenen, die ihm mindes-
tens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung 
sowie die Lastgänge nach Zif-
fer 2 abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-

ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Betroffenen, na-
mentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt wer-
den; 

 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirek-
tionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungs-
system und eine andere für 
den Netznutzer Betroffenen, 
die ihm mindestens ermög-
licht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung über die 
Kundenschnittstelle sowie 
die Lastgänge über das Er-
fassungssystem der Verteil-
netzbetreiber oder die Inter-
netplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

2 ... 

c. die Messdaten des Netznutzers Be-
troffenen, namentlich die Lastgang-
werte, für diesen verständlich dar-
gestellt werden; 

Die Produzenten und Endverbraucher auf höheren Netzebenen 
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausge-
rüstet und benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetrei-
bers. 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, 
der unklar und nicht definiert ist. Der Begriff «Netznutzer» wird in 
den Branchendokumenten bereits verwendet und beinhaltet alle 
am Netz angeschlossenen Verteilnetznetzbetreiber, Endverbrau-
cher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge 
der letzten Tage, als auch die Echtzeitdaten über die gleiche 
Schnittstelle abgerufen werden müssen, ist dies heute nicht 
machbar und technisch sehr aufwändig. Um die Kosten nicht un-
nötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige Datenausgabe zu 
verzichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 3. 
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d. andere digitale Messmittel sowie in-
telligente Steuer- und Regelsys-
teme des Netzbetreibers eingebun-
den werden können; und  

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszäh-
ler erkannt, protokolliert und gemel-
det werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. Die 
ElCom kann zudem befristete und un-
befristete Ausnahmen von der Pflicht 
zum Einsatz eines intelligenten Mess-
systems oder eines Elements davon 
gewähren, wenn ein solcher Einsatz 
in Bezug auf den Aufwand unverhält-
nismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen 
der Messmittelverordnung vom 15. 
Februar 2006 und den entsprechen-
den Ausführungsvorschriften des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeide-
partements, sofern sie in deren Gel-
tungsbereich fallen. 

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. 

3bis Die ElCom kann für einzelne Zähler 
oder Gruppen von Installationen zu-
dem befristete und unbefristete Aus-
nahmen ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3/3bis: Die ElCom sollte auch die Kompetenz bekommen, 
für Gruppen von Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 
2 kVA) Ausnahmen zu gewähren, wenn die Installation von intel-
ligenten Messsystemen bei diesen zu unverhältnismässigen Kos-
ten führen würde.  

Art. 8b Datensicherheitsprüfung 

1 Es dürfen nur intelligente Messsys-
teme eingesetzt werden, deren Ele-
mente erfolgreich auf die Gewährleis-
tung der Datensicherheit hin geprüft 
wurden.  

2 Die Netzbetreiber und die Hersteller er-
lassen für diese Prüfung auf der Basis 
einer Schutzbedarfsanalyse des BFE 
Richtlinien, die die zu prüfenden Ele-
mente, die Anforderungen an diese 
und die Art und Weise der Prüfung 
festlegen.  

3 Die Prüfung wird vom Eidgenössischen 
Institut für Metrologie durchgeführt. Es 
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kann Dritte mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe oder Teilen davon betrauen. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regel-
systeme für den Netzbetrieb  

1 Wenn ein Endverbraucher oder ein Er-
zeuger zustimmt, dass bei ihm ein in-
telligentes Steuer- und Regelsystem 
für den sicheren, leistungsfähigen und 
effizienten Netzbetrieb zum Einsatz 
gelangt, vereinbart er mit dem Netz-
betreiber insbesondere:  
 
a. die Installation des Systems;  
b. wie das System eingesetzt wird;  
c. wie der Einsatz des Systems vergü-

tet wird.  
2 Die Vergütung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien 
beruhen und darf nicht diskriminie-
rend sein.  

3 Der Netzbetreiber macht die für einen 
Vertragsabschluss über Steuerung 
und Regelung relevanten Informatio-
nen, insbesondere die Vergütungsan-
sätze, öffentlich zugänglich.  

4 Er gewährt Dritten den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den intelligen-
ten Steuer- und Regelsystemen, de-
ren Kapital- und Betriebskosten an die 
Netzkosten angerechnet werden, so-
fern durch den Zugang der sichere 
Netzbetrieb nicht gefährdet wird.  

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 
unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber beim Endverbrau-
cher oder beim Erzeuger auch ohne 
dessen Zustimmung ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem installieren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Endverbrauchers oder des 
Erzeugers einsetzen. Ein solcher Ein-
satz hat Vorrang vor Steuerungen 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 5 
und 6  
1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeu-

ger oder ein Speicherbetreiber zu-
stimmt, dass bei ihm ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem für den si-
cheren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb zum Einsatz gelangt, 
vereinbart er mit dem Netzbetreiber 
insbesondere: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 

unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen ein intelligen-
tes Steuer- und Regelsystem installie-
ren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen einsetzen. Ein 
solcher Einsatz hat Vorrang vor Steu-

Art. 8c
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Streichen 

Art. 8c
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese wesentliche Bestimmung mit massiven Auswirkungen auf 
Cyber Security hat der VSE schon im Rahmen seiner Stellung-
nahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 abge-
lehnt. Im StromVG gibt es keine Grundlage für diesen wesentli-
chen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber und 
die Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Aus Sicht der Informati-
onssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Syste-
men ein nicht vertretbares Risiko. Abs. 4 ist daher unverhältnis-
mässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung 
«Grundschutz für Operational Technology in der Stromversor-
gung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des 
BWL basiert. Aus diesen Gründen sind auch keine ähnlichen Re-
gelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos 
zu streichen. 
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durch Dritte. Der Netzbetreiber infor-
miert die betroffenen Endverbraucher 
und Erzeuger mindestens jährlich so-
wie auf Anfrage über die nach diesem 
Absatz getätigten Einsätze. 

erungen durch Dritte. Der Netzbetrei-
ber informiert die Betroffenen mindes-
tens jährlich sowie auf Anfrage über 
die nach diesem Absatz getätigten 
Einsätze. 

Art. 8d Umgang mit Daten aus intelli-
genten Mess-, Steuer- und Regelsys-
temen  

1 Netzbetreiber dürfen die Daten aus 
dem Einsatz von Mess-, Steuer- und 
Regelsystemen ohne Einwilligung der 
betroffenen Person zu folgenden 
Zwecken bearbeiten:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter 
Form, einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Messung, Steuerung 
und Regelung, für den Einsatz von 
Tarifsystemen sowie für den siche-
ren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb, die Netzbilanzie-
rung und die Netzplanung;  

b. Persönlichkeitsprofile und Perso-
nendaten in nicht pseudonymisier-
ter Form einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Abrechnung der Ener-
gielieferung, des Netznutzungsent-
gelts und der Vergütung für den 
Einsatz von Steuer- und Regelsys-
temen.  

2 Sie dürfen die Daten aus dem Einsatz 
von Messsystemen ohne Einwilligung 
der betroffenen Person folgenden 
Personen weitergeben:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter o-
der geeignet aggregierter Form: 
den Beteiligten nach Artikel 8 Ab-
satz 3;  

 Art. 8d
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8d
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b. die Informationen zur Entschlüsse-
lung der Pseudonyme: den Ener-
gielieferanten des betreffenden 
Endverbrauchers.  

3 Die Personendaten und Persönlich-
keitsprofile werden nach zwölf Mona-
ten vernichtet, sofern sie nicht abrech-
nungsrelevant oder anonymisiert sind. 
  

4 Der Netzbetreiber ruft die Daten von 
intelligenten Messsystemen maximal 
einmal täglich ab, sofern der Netzbe-
trieb nicht eine häufigere Abrufung er-
fordert.  

5 Er gewährleistet die Datensicherheit 
von Mess-, Steuer- und Regelsyste-
men. Er beachtet dabei insbesondere 
die Artikel 8–10 der Verordnung vom 
14. Juni 1993 zum Bundesgesetz 
über den Datenschutz sowie allfällige 
internationale Normen und Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen. 

 
3 Die Personendaten und Persönlich-

keitsprofile werden nach fünf Jahren 
zwölf Monaten vernichtet, sofern sie 
nicht abrechnungsrelevant oder ano-
nymisiert sind. 

 
Verschiedene Aufgaben des Netzbetreibers erfordern, die Daten 
länger aufbewahren zu können. So kann ein Vergleich des Ener-
gieverbrauchs für einen interessierten Endverbraucher nur dann 
angeboten werden, wenn diese Daten auch gespeichert werden 
dürfen. Um die Netzplanung noch effizienter zu gestalten, müss-
ten die Ein- und Ausspeisungen pro Anschlusspunkt auch länger 
als 12 Monate gespeichert werden können.  

Art. 9 Rechnungsstellung 

Auf Verlangen des Endverbrauchers 
stellt der Netzbetreiber die Rechnung für 
die Netznutzung dem Energielieferanten 
zu. Schuldner des Netznutzungsentgel-
tes bleibt der Endverbraucher. 

   

Art. 10 Veröffentlichung der Informati-
onen  

Die Netzbetreiber veröffentlichen die In-
formationen nach Artikel 12 Absatz 1 
StromVG und die gesamten Abgaben 
und Leistungen an Gemeinwesen bis 
spätestens am 31. August, unter ande-
rem über eine einzige frei zugängliche 
Adresse im Internet. 

   

2. Abschnitt: Netzzugang und Netz-
nutzungsentgelt 
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Art. 11 Netzzugang der Endverbrau-
cher  

1 Massgebend für den Anspruch auf 
Netzzugang von Endverbrauchern ist 
der innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der letzten Ablesung ausgewie-
sene Jahresverbrauch. Als Jahresver-
brauch gilt die Summe der vom End-
verbraucher pro Verbrauchsstätte und 
Jahr bezogenen elektrischen Energie 
und der selbst erzeugten elektrischen 
Energie. Eine Verbrauchsstätte ist 
eine Betriebsstätte eines Endverbrau-
chers, die eine wirtschaftliche und ört-
liche Einheit bildet und einen tatsäch-
lichen eigenen Jahresverbrauch auf-
weist, unabhängig davon, ob sie über 
einen oder mehrere Ein- bzw. Aus-
speisepunkte verfügt.  

2 Endverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von mindestens 100 MWh, die 
nicht bereits Elektrizität gestützt auf 
einen schriftlichen, individuell ausge-
handelten Liefervertrag beziehen, 
können dem Betreiber des Verteilnet-
zes in ihrem Netzgebiet jeweils bis 
zum 31. Oktober mitteilen, dass sie 
von ihrem Anspruch auf Netzzugang 
ab 1. Januar des folgenden Jahres 
Gebrauch machen. Damit entfällt die 
Lieferpflicht des Betreibers des Ver-
teilnetzes nach Artikel 6 StromVG 
endgültig.  

3 Ein Endverbraucher mit einem ge-
schätzten Jahresverbrauch von min-
destens 100 MWh, der neu an das 
Verteilnetz angeschlossen wird, teilt 
dem Netzbetreiber 2 Monate vor Inbe-
triebnahme seines Anschlusses mit, 
ob er von seinem Anspruch auf Netz-
zugang Gebrauch macht.  

4 Anspruch auf Netzzugang haben auch 
Endverbraucher, die an Elektrizitäts-
leitungen mit kleiner räumlicher Aus-
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dehnung zur Feinverteilung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a StromVG 
angeschlossen sind, sofern sie einen 
Jahresverbrauch von mindestens 
100 MWh aufweisen. Die betroffenen 
Parteien vereinbaren die Modalitäten 
zur Nutzung dieser Elektrizitätsleitun-
gen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten  

1 Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 StromVG die Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten.  

 
 

2 Die Netzbetreiber legen transparente, 
einheitliche und diskriminierungsfreie 
Richtlinien für die Ermittlung der Be-
triebskosten fest. 

Art. 12 Abs. 1  
1 Aufgehoben 

Art. 12

1 gemäss geltendem Recht, jedoch: 
Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 Buchstabe c StromVG gelten 
die jährlich entschädigten Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers 

im Zusammenhang mit einem automa-
tischen oder manuellen Lastabwurf 
sind anrechenbar. Die ElCom kann da-
von die Kosten eines ausgeführten 
Lastabwurfs auf Antrag des betroffe-
nen Netzbetreibers einer anderen 
Netzebene zuweisen. 

Art. 12

Zu Abs. 1: Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb 
ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und Rechte. Dass 
die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anre-
chenbar sind, hat der Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten 
der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem 
Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verord-
nungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. Tatsächlich 
handelt es bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um 
zeitbezogene Abgeltungen. In der Praxis besteht jedoch ein rele-
vanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine 
Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden 
mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere Jahre bzw. Jahr-
zehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der ver-
miedene Aufwand, den beispielsweise eine jährliche Entgeltzah-
lung für ein solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich brin-
gen würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungsle-
gungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert und 
über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der 
Zahlungen liegt schliesslich nicht im Geschäftsjahr, in dem die 
Zahlung erfolgte. 
Es soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin 
bestehen bleibt. Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in 
seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament in 
der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Rege-
lung auf Gesetzesstufe eine Praxisänderung herbeigeführt wer-
den soll. 
Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden 
Bericht festhält, welche Rechte unter Art. 15 Abs. 2 Bst. c 
StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies 
insbesondere keine Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, 
die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  
 
Zu Abs. 3: Siehe Bemerkung zu Art. 5 Abs. 2 und 4. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  

1 Die Netzbetreiber legen in transparen-
ten und diskriminierungsfreien Richtli-
nien für die verschiedenen Anlagen 
und Anlageteile einheitliche und sach-
gerechte Nutzungsdauern fest.  

2 Die jährlichen kalkulatorischen Ab-
schreibungen berechnen sich auf-
grund der Anschaffungs- bzw. Her-
stellkosten der bestehenden Anlagen 
bei linearer Abschreibung über eine 
festgelegte Nutzungsdauer auf den 
Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw. 
Herstellkosten gelten nur die Baukos-
ten der betreffenden Anlagen.  

3 Für die jährliche Verzinsung der für 
den Betrieb der Netze notwendigen 
Vermögenswerte gilt Folgendes: 
a. Als betriebsnotwendige Vermö-

genswerte dürfen höchstens be-
rechnet werden:  
1. die Anschaffungs- bzw. Herstell-

restwerte der bestehenden An-
lagen, die sich aufgrund der Ab-
schreibungen nach Absatz 2 per 
Ende des Geschäftsjahres erge-
ben; und  

2. das betriebsnotwendige Netto-
umlaufvermögen.  

b. Der kalkulatorische Zinssatz ent-
spricht dem Satz der durchschnittli-
chen Kosten des eingesetzten Ka-
pitals (durchschnittlicher Kapi-
talkostensatz, Weighted Average 
Cost of Capital, WACC).  

3bis Das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) legt den WACC 
jährlich nach Anhang 1 fest. 

4 Können die ursprünglichen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten für beste-
hende Anlagen ausnahmsweise nicht 
mehr festgestellt werden, so sind sie 
wie folgt zu berechnen: Die Wiederbe-
schaffungspreise werden transparent 

 Art. 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13
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mit sachgerechten, offiziell ausgewie-
senen Preisindizes auf den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellzeitpunkt zurück-
gerechnet. Bereits in Rechnung ge-
stellte Betriebs- und Kapitalkosten für 
betriebsnotwendige Vermögenswerte 
sind dabei in Abzug zu bringen. In je-
dem Fall ist höchstens der Wert einer 
vergleichbaren Anlage anrechenbar. 
Vom so ermittelten Wert sind 20 Pro-
zent in Abzug zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 3 StromVG die einmalig ent-
schädigten Entgelte an Dritte für 
Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 12 Abs. 1. 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von 
Mess-, Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von 

Messsystemen nach dieser Verord-
nung;  

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der Vergütung, 
die dem Endverbraucher oder dem 
Erzeuger ausgerichtet wird. 

Art. 13a Bst. b  
 
Als anrechenbare Kosten gelten:  
 
 
 

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der ausgerich-
teten Vergütung (Art. 8c Abs. 1 
Bst. c). 

  

 Art. 13b Anrechenbare Kosten von in-
novativen Massnahmen für intelli-
gente Netze  

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Ef-
fizienz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten wie folgt als anrechenbar, wobei 
jährlich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  
 
 

Art. 13b
 
 

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der künftigen Erhö-
hung der Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis 1 Prozent der jährlichen Kapi-
tal- und Betriebskosten wie folgt als 
anrechenbar., wobei jährlich insge-
samt höchstens 500 000 Franken an-
gerechnet werden dürfen:  

Art. 13b
 
 

Zu Abs. 1: Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung 
von Art. 15 Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnah-
men, welche die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizi-
entes Netz» erfüllen, sind unabhängig von dieser Sonderrege-
lung anrechenbar. Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es 
sich um die künftige Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit 
oder Effizienz des Netzes geht. Das Nutzen von neuartigen Me-
thoden und Produkten für die aktuelle Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes sind davon unabhängig in vollem 
Umfang anrechenbar. 
 
Zu Abs. 2: Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Decke-
lung der Kosten vor. Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern 
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a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre 
innovativen Massnahmen nach den 
von der ElCom festgelegten Mindest-
anforderungen und veröffentlichen die 
Dokumentation an zentraler Stelle. 
Sie beschreiben namentlich das Pro-
jekt, die angewendete Methode, den 
erwarteten und erzielten Nutzen so-
wie die Auslagen. 

a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

angemessene Aktivitäten im Bereich innovativer Massnahmen 
für intelligente Netze. Auf die Obergrenze von jährlich 500'000 
CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelli-
genten Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt 
werden. Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapi-
talkosten zuzuordnen sind, ist in diesem Zusammenhang irrele-
vant. Auf die Unterscheidung ist deshalb zu verzichten. Andern-
falls kann die groteske Situation entstehen, dass teurere Projekte 
anrechenbar sind, kostengünstigere jedoch nicht, nur weil die 
teureren Projekte ein anderes Verhältnis von Kapital- und Be-
triebskosten aufweisen. 

 Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion  
 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, wöchent-
lichen und monatlichen Elektrizitäts-
verbrauch mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können.  

 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-

ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
Lastoptimierung 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der Lastoptimierung gilt es insbeson-
dere, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in sei-
nem Netzgebiet so bearbeitet, dass 
diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen Elekt-
rizitätsverbrauch über verschiedene 
Zeitperioden mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibili-
sierung im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachge-
recht, diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken.  
 
Sinnvollerweise beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur 
auf die Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnah-
men um das Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der 
Netze zu verändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen 
alle verfügbaren Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert 
werden. Eine doppelte Deckelung des Kostendachs verhindert 
bei grösseren Netzbetreibern die Umsetzung sinnvoller Mass-
nahmen.  
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 Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und von Öf-
fentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gelten die Kosten 
des Netzbetreibers für die Bereitstel-
lung von schriftlichen oder mündli-
chen Informationen im Rahmen eines 
Vorhabens, namentlich über Umfang, 
Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf 
des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, 
um den vom Vorhaben Betroffenen 
die Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermögli-
chen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG).  

 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b.  

3 Die anrechenbaren Kosten nach die-
sem Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und Gebüh-
ren von Öffentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gemäss Art. 15 
Abs. 3bis Bst. b StromVG gelten die 
Kosten des Netzbetreibers für die Be-
reitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen Informa-
tionen sämtlicher Art im Rahmen ei-
nes Vorhabens, namentlich über Um-
fang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkun-
gen auf Umwelt, Raum und Be-
troffene, soweit diese Informationen 
notwendig sind, um den vom Vorha-
ben Betroffenen und anderen Interes-
sierten die Meinungsbildung und die 
allfällige Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 

 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone nach Artikel 6b.  

3 Streichen 

Art. 13d
 
 

Zu Abs. 1: Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifi-
schen Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b 
StromVG auch allgemeine Informationsmassnahmen existieren. 
Diese allgemeinen Informationsmassnahmen sollen unverändert 
anrechenbar sein. So stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite all-
gemeine Informationen über die Funktionsweise der Stromnetze 
zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, 
nicht nur deren Bereitstellung. Es sollen alle Arten von Informati-
onen möglich sein, neben mündlichen und schriftlichen Informati-
onen fallen insbesondere auch visuelle Informationen in Betracht 
(Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker 
und Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
 
 
Zu Titel und Abs. 2: Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind 
diejenigen des Netzbetreibers zu erfassen. Gebühren des BFE 
sind keine entsprechenden Kosten und nicht dort zu erfassen. 
 
 
Zu Abs. 3: Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im 
Einzelfall nach den üblichen Regeln der Rechnungslegung zu 
bestimmen. 

Art. 14 Grenzüberschreitende Netz-
nutzung  

1 Für die Berechnung der durch grenz-
überschreitende Lieferungen nach Ar-
tikel 16 StromVG verursachten Kos-
ten bleiben internationale Regelungen 
vorbehalten.  

2 Die Einnahmen aus der grenzüber-
schreitenden Nutzung des Übertra-
gungsnetzes im Zusammenhang mit 
dem Ausgleich zwischen europäischen 
Übertragungsnetzbetreibern («Inter-
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Transmission System Operator-Com-
pensation», ITC) sind nach Abzug der 
Aufsichtsabgabe nach Artikel 28 
StromVG vollumfänglich für die De-
ckung der anrechenbaren Kosten des 
Übertragungsnetzes zu verwenden.  

3 Bei der Berechnung der Einnahmen 
nach Absatz 2 können nur jene Min-
dererlöse abgezogen werden, welche 
nicht einem bestimmten Verursacher 
zugeordnet werden können oder wel-
che aus einer Ausnahme beim Netz-
zugang für Netzkapazitäten im grenz-
überschreitenden Übertragungsnetz 
resultieren (Artikel 17 Absatz 6 
StromVG). Die übrigen Mindererlöse 
werden den Verursachern nach Arti-
kel 15 Absatz 1 Buchstabe c in Rech-
nung gestellt. 

Art. 15 Anlastung von Kosten des 
Übertragungsnetzes  

1 Die nationale Netzgesellschaft stellt in-
dividuell in Rechnung:  
a. den Netzbetreibern und den direkt 

am Übertragungsnetz angeschlos-
senen Endverbrauchern die Kosten 
für den Ausgleich von Wirkverlus-
ten und die Lieferung von Blind-
energie, die sie verursacht haben;  

b. den Bilanzgruppen die Kosten für 
die Ausgleichsenergie (inklusive 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung) 
und das Fahrplanmanagement, die 
sie verursacht haben;  

c. den Verursachern von Mindererlö-
sen für die grenzüberschreitende 
Netznutzung den entsprechenden 
Betrag. Das UVEK kann für die Ge-
währung von Ausnahmen nach Ar-
tikel 17 Absatz 6 StromVG abwei-
chende Regeln vorsehen.  
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2 Sie stellt den Netzbetreibern und den 
am Übertragungsnetz direkt ange-
schlossenen Endverbrauchern ent-
sprechend der bezogenen elektri-
schen Energie der Endverbraucher 
folgende Kosten in Rechnung:  
a. die Kosten für Systemmanage-

ment, Messdatenmanagement, 
Schwarzstart- und Inselbetriebsfä-
higkeit von Erzeugern, Spannungs-
haltung, Primärregelung und die 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung, 
welche nicht einer Bilanzgruppe 
zugeordnet werden können. Die El-
Com legt jährlich den Höchstbetrag 
fest;  

b. die Kosten für notwendige Netzver-
stärkungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 EnG.  

3 Sie stellt den am Übertragungsnetz di-
rekt angeschlossenen Endverbrau-
chern und Netzbetreibern diskriminie-
rungsfrei und zu einem für die Regel-
zone Schweiz einheitlichen Tarif die 
verbleibenden anrechenbaren Kosten 
sowie Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen wie folgt in Rechnung:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 60 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, die jeder direkt angeschlos-
sene Endverbraucher und jedes 
Netz der tieferen Netzebene vom 
Übertragungsnetz beansprucht;  

c. zu 10 Prozent zu einem fixen 
Grundtarif pro Ausspeisepunkt im 
Übertragungsnetz. 
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Art. 16 Anlastung von Kosten des Ver-
teilnetzes  

1 Die nicht individuell in Rechnung ge-
stellten anrechenbaren Kosten, Abga-
ben und Leistungen an Gemeinwesen 
sowie der Anteil für ein Netz der hö-
heren Netzebene werden den am be-
treffenden Netz direkt angeschlosse-
nen Endverbrauchern und Netzbetrei-
bern wie folgt angelastet:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 70 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, welche direkt angeschlossene 
Endverbraucher und die Netze der 
tieferen Netzebene vom Netz der 
höheren Netzebene beanspruchen.  

2 Das Entgelt für die Netznutzung darf 
pro Netzebene die anrechenbaren 
Kosten sowie Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen dieser Netz-
ebene nicht übersteigen.  

3 Entstehen in Verteilnetzen durch An-
schluss oder Betrieb von Erzeugungs-
anlagen unverhältnismässige Mehr-
kosten, sind diese nicht Teil der Netz-
kosten, sondern sie müssen in einem 
angemessenen Umfang von den Er-
zeugern getragen werden. 

   

Art. 17 Anlastung von Kosten zwi-
schen Netzen und Ermittlung der 
Höchstleistung  

Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien für 
die Anlastung von Kosten zwischen di-
rekt miteinander verbundenen Netzen 
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der gleichen Netzebene und für die ein-
heitliche Ermittlung des jährlichen Mittel-
wertes der tatsächlichen monatlichen 
Höchstleistung fest. 

Art. 18 Netznutzungstarife 

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der Netznutzungs-
tarife.  

2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-
den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
70 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

 
 

 Art. 18

 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-

den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
50 70 Prozent ein nichtdegressiver 
Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

 

Art. 18

 
 
 
Bei den meisten Netzbetreibern ist nur die Anschlussleistung der 
Gebäude, nicht aber der Endverbraucher bekannt. Es kann da-
her auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 
Anschlussleistung gebildet werden.  
 
Gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. e StromVG muss die Tarifierung den 
Zielen einer effizienten Netzinfrastruktur und Elektrizitätsverwen-
dung Rechnung tragen. Diese Neuerung wurde in der StromVV 
bisher nicht umgesetzt. Durch die wachsende Anzahl an Endver-
brauchern mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch 
(z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird eine Tarifie-
rung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, 
um eine effiziente Netznutzung und die gemäss StromVG gefor-
derte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen si-
cherzustellen. Auch die Gewährleistung eines sicheren Netzbe-
triebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 
Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine 
Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Art. 19 Effizienzvergleiche, Überprü-
fung der Netznutzungs- und Elektrizi-
tätstarife  

1 Zur Überprüfung der Netznutzungsta-
rife und -entgelte sowie der Elektrizi-
tätstarife führt die ElCom Effizienzver-
gleiche zwischen den Netzbetreibern 
durch. Dabei arbeitet sie mit den be-
troffenen Kreisen zusammen. Sie be-
rücksichtigt von den Unternehmen 
nicht beeinflussbare Unterschiede in 
den strukturellen Verhältnissen sowie 
die Qualität der Versorgung. Bei Ver-
gleichen der anrechenbaren Kosten 
berücksichtigt sie zusätzlich den 
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Amortisierungsgrad. Sie bezieht inter-
nationale Vergleichswerte in die Über-
prüfung ein.  

2 Sie verfügt, dass ungerechtfertigte Ge-
winne aus überhöhten Netznutzungs- 
bzw. Elektrizitätstarifen durch Sen-
kung der Netznutzungs- bzw. Elektri-
zitätstarife kompensiert werden. 

3. Abschnitt: Engpässe bei grenzüber-
schreitenden Lieferungen, Ausnah-
men beim Netzzugang und bei der Be-
rechnung der anrechenbaren Netz-
kosten 

   

Art. 20 Handhabung der Vorrangrege-
lung bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen  

Die nationale Netzgesellschaft erstattet 
der ElCom Bericht über die Handhabung 
der Vorrangregelung nach Absatz 17 Ab-
satz 2 StromVG und stellt ihr einen An-
trag für die Verwendung der Einnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 5 StromVG. 

   

Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang 
und bei der Berechnung der anre-
chenbaren Netzkosten  

1 Das UVEK erlässt auf Vorschlag der 
nationalen Netzgesellschaft transpa-
rente und diskriminierungsfreie Re-
geln für die Gewährung von Ausnah-
men nach Artikel 17 Absatz 6 
StromVG.  

2 Die ElCom entscheidet mit Verfügung 
über die Gewährung von Ausnahmen. 

   

4. Kapitel: Systemdienstleistungen 
und Bilanzgruppen  

   

Art. 22 Systemdienstleistungen 

1 Die nationale Netzgesellschaft be-
schafft die Systemdienstleistungen in 

   



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

  32/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

einem marktorientierten, diskriminie-
rungsfreien und transparenten Verfah-
ren, sofern sie diese nicht selber er-
bringt.  

2 Sie legt die Preise für die Sys-
temdienstleistungen so fest, dass de-
ren Kosten gedeckt werden. Resultiert 
aus dem Verkauf von Systemdienst-
leistungen ein Gewinn oder ein Ver-
lust, so ist er mit den Kosten nach Ar-
tikel 15 Absatz 2 Buchstabe a zu ver-
rechnen.  

3 Die Netzverstärkungen, die notwendig 
werden zur Einspeisung von elektri-
scher Energie aus Anlagen nach den 
Artikeln 15 und 19 EnG40, sind Teil 
der Systemdienstleistungen der natio-
nalen Netzgesellschaft. 

4 Vergütungen für notwendige Netzver-
stärkungen nach Absatz 3 bedürfen 
einer Bewilligung der ElCom.  

5 Die nationale Netzgesellschaft vergütet 
dem Netzbetreiber gestützt auf die 
Bewilligung der ElCom die Kosten für 
die notwendigen Netzverstärkungen 
nach Absatz 3.  

6 Sie erstattet der ElCom jährlich Bericht 
über die tatsächliche Erbringung und 
Anlastung der Kosten der Sys-
temdienstleistungen. 

Art. 23 Bilanzgruppen  

1 Alle einer Bilanzgruppe zugeordneten 
Ein- bzw. Ausspeisepunkte müssen 
sich in der Regelzone Schweiz befin-
den. Jeder Ein- bzw. Ausspeisepunkt 
muss einer einzigen Bilanzgruppe zu-
geordnet werden.  

2 Die nationale Netzgesellschaft legt in 
Richtlinien die Mindestanforderung an 
die Bilanzgruppen nach transparenten 
und diskriminierungsfreien Kriterien 
fest. Sie berücksichtigt dabei die An-
liegen von kleinen Bilanzgruppen.  
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3 Sie schliesst mit jeder Bilanzgruppe ei-
nen Vertrag ab.  

4 Jede Bilanzgruppe hat einen beteilig-
ten Teilnehmer zu bezeichnen, der 
die Bilanzgruppe gegenüber der nati-
onalen Netzgesellschaft und Dritten 
vertritt (Bilanzgruppenverantwortli-
cher). 

Art. 24 Bilanzgruppe für erneuerbare 
Energien  

1 Das BFE bezeichnet nach Anhörung 
der nationalen Netzgesellschaft den 
Verantwortlichen der Bilanzgruppe für 
erneuerbare Energien.  

2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach den Artikeln 14 Ab-
satz 1 oder 105 Absatz 1 der Energie-
förderungsverordnung vom 1. Novem-
ber 2017 (EnFV) fest. Diese Richtli-
nien müssen vom BFE genehmigt 
werden.  

3 Er erstellt Fahrpläne und stellt diese 
der nationalen Netzgesellschaft zu.  

4 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien fordert die 
Kosten für die unvermeidbare Aus-
gleichsenergie seiner Bilanzgruppe 
und seine Vollzugskosten beim BFE 
zulasten des Netzzuschlagsfonds ein. 

Art. 24 Abs. 2 erster Satz  
 
 
 
 
 
2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 

für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach Artikel 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 EnFV fest. … 

  

Art. 25 Zuordnung der Einspeise-
punkte  

1 Einspeisepunkte mit einer Anschluss-
leistung von höchstens 30 kVA, über 
die Elektrizität zum Referenzmarkt-
preis nach den Artikeln 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 der EnFV47 abge-
nommen wird und die nicht mit einer 
Lastgangmessung mit automatischer 
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Datenübermittlung oder einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet 
sind, sowie Einspeisepunkte, über die 
Elektrizität nach Artikel 73 Absatz 4 
EnG abgenommen wird, sind im Um-
fang der abgenommenen Elektrizität 
der Bilanzgruppe zugeordnet, welche 
die festen Endverbraucher in diesem 
Netzgebiet beliefert.  

2 Einspeisepunkte, über die Elektrizität 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV abgenommen wird und die mit 
einer Lastgangmessung mit automati-
scher Datenübermittlung oder einem 
intelligenten Messsystem ausgestattet 
sind, sind im Umfang der abgenom-
menen Elektrizität der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien zugeordnet. 

Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie  

1 Die nationale Netzgesellschaft setzt für 
den Abruf von Regelenergie vorrangig 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie 
ein.  

2 Die Beschaffung von Regelenergie 
kann, soweit technisch möglich, auch 
grenzüberschreitend erfolgen.  

3 Verkauft ein Erzeuger, dessen Anlage 
Elektrizität nach Artikel 15 EnG oder 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV einspeist, die physisch gelie-
ferte Elektrizität oder einen Teil davon 
der nationalen Netzgesellschaft als 
Regelenergie, so erhält er für diese 
Elektrizität weder eine Vergütung 
nach Artikel 15 EnG noch den Refe-
renzmarktpreis nach Artikel 25 Absatz 
1 Buchstabe b EnFV. 

   

4a. Kapitel: Informationen zum Elektri-
zitätsgrosshandelsmarkt 
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Art. 26a Informationspflicht 

1 Wer Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz 
hat, an einem Elektrizitätsgrosshan-
delsmarkt in der EU teilnimmt und 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 (EU-REMIT-Verordnung) 
verpflichtet ist, den Behörden der EU 
oder der Mitgliedstaaten Informatio-
nen zu liefern, muss die gleichen In-
formationen gleichzeitig und in glei-
cher Form auch der ElCom liefern.  

2 Der ElCom zu liefern sind insbeson-
dere Angaben:  
a. zu Transaktionen von Grosshan-

delsprodukten;  
b. über die Kapazität, die Verfüg- und 

Nichtverfügbarkeit und die Nutzung 
von Anlagen zur Produktion und 
zur Übertragung von Elektrizität.  

3 Der ElCom sind überdies diejenigen In-
siderinformationen zu liefern, die auf-
grund der EU-REMIT-Verordnung ver-
öffentlicht worden sind. Die ElCom 
kann den Zeitpunkt für die Lieferung 
dieser Daten bestimmen.  

4 Zusätzlich sind gegenüber der ElCom 
Firma oder Name, Rechtsform sowie 
Sitz oder Wohnsitz anzugeben. Statt 
dieser Angaben kann auch der Daten-
satz geliefert werden, der in der EU 
gemäss der EU-REMIT-Verordnung 
für die Registrierung erforderlich ist.  

5 Die ElCom kann Ausnahmen von der 
Informationspflicht gestatten, insbe-
sondere wenn von den fraglichen An-
gaben zu erwarten ist, dass sie für die 
Elektrizitätsmärkte von marginaler Be-
deutung sind.  

6 Als Grosshandelsprodukte gelten, un-
abhängig davon, ob sie an der Börse 
oder auf andere Weise gehandelt 
werden:  
a. Verträge betreffend die Übertra-

gung und die Lieferung von Elektri-
zität, bei denen es nicht unmittelbar 
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um die Nutzung durch Endverbrau-
cher geht;  

b. Derivate betreffend die Erzeugung, 
den Handel, die Lieferung und den 
Transport von Elektrizität. 

Art. 26b Bearbeitung durch die ElCom  

1 Die ElCom kann die von den informati-
onspflichtigen Personen erhaltenen 
Daten bearbeiten.  

2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der erst-
maligen Datenlieferung. 

   

Art. 26c Informationssystem 

1 Die ElCom betreibt für die Daten ein 
Informationssystem, das sie nach Arti-
kel 26a Absätze 2 Buchstaben a und 
b sowie 3 und 4 gliedert.  

2 Sie gewährleistet einen sicheren Be-
trieb des Systems und schützt die Da-
ten mit organisatorischen und techni-
schen Mitteln vor unberechtigtem Zu-
griff.  

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, 
wie sie sie braucht, längstens aber 
zehn Jahre nach der Datenlieferung. 
Danach bietet sie sie dem Bundesar-
chiv an. Daten, die das Bundesarchiv 
nicht für archivierungswürdig hält, 
werden gelöscht. 

   

5. Kapitel: Schlussbestimmungen 

1. Abschnitt: Vollzug 

   

Art. 27  

1 Das BFE vollzieht die Verordnung, so-
weit der Vollzug nicht einer anderen 
Behörde zugewiesen ist.  

2 Es erlässt die notwendigen techni-
schen und administrativen Vorschrif-
ten.  

3 Es erstattet dem Bundesrat regelmäs-
sig, erstmals spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung, 
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Bericht über die Zweckmässigkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen des StromVG und der 
Verordnung.  

4 Die Netzbetreiber konsultieren vor dem 
Erlass von Richtlinien nach Artikel 3 
Absätze 1 und 2, 7 Absatz 2, 8 Absatz 
2, 8b, 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 17 
und 23 Absatz 2 insbesondere die 
Vertreter der Endverbraucher und der 
Erzeuger. Sie veröffentlichen die 
Richtlinien über eine einzige frei zu-
gängliche Adresse im Internet. Kön-
nen sich die Netzbetreiber nicht innert 
nützlicher Frist auf diese Richtlinien 
einigen oder sind diese nicht sachge-
recht, so kann das BFE in diesen Be-
reichen Ausführungsbestimmungen 
erlassen. 

5 Für den Beizug von privaten Organisa-
tionen gilt Artikel 67 EnG sinngemäss. 

2. Abschnitt: Änderung bisherigen 
Rechts  

   

Art. 28  

Die Änderungen bisherigen Rechts wer-
den im Anhang geregelt. 

   

3. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen 

   

Art. 30 Anpassung bestehender Ver-
tragsverhältnisse  

1 Verstossen Bestimmungen von beste-
henden Verträgen gegen die Vor-
schriften über den Netzzugang oder 
das Netznutzungsentgelt, sind sie un-
gültig.  

2 Führt das Wegfallen von nicht mehr 
rechtmässigen Bestimmungen zu ei-
ner unverhältnismässigen Benachteili-
gung der einen Vertragspartei, so hat 
sie Anspruch auf einen Ausgleich in 
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Form von Geldzahlungen oder ande-
ren Gegenleistungen. 

Art. 31  

Die Verwendung von Einnahmen aus 
marktorientierten Zuteilungsverfahren 
gemäss Artikel 32 StromVG bedarf einer 
Bewilligung der ElCom. Der Antrag nach 
Artikel 20 Absatz 1 an die ElCom muss 
die weiteren Kosten im Übertragungs-
netz ausweisen und darlegen, inwiefern 
diese nicht durch das Netznutzungsent-
gelt gedeckt sind. 

   

4. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom 12. Dezember 
2008 

   

Art. 31a Zinssatz für die betriebsnot-
wendigen Vermögenswerte und Kor-
rekturfaktor  

1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendi-
gen Vermögenswerte für Anlagen, die 
vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb ge-
nommen wurden, ist in den Jahren 
2009–2013 um einen Prozentpunkt 
tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitio-
nen, die nach dem 31. Dezember 
2003 in solche Anlagen getätigt wur-
den, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b.  

2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, 
für die keine Neubewertung vollzogen 
wurde, oder die über eine nach Artikel 
13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche 
und sachgerechte Nutzungsdauer o-
der über einen längeren Zeitraum li-
near abgeschrieben wurden, können 
bei der ElCom beantragen, dass für 
diese Anlagen der Zinssatz ohne die 
Reduktion nach Absatz 1 verrechnet 
werden darf.  
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3 Ist das Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2009 kleiner als das ausgewie-
sene Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2008, so kann die ElCom für das 
Jahr 2009 die Anwendung des Netz-
nutzungsentgelts des Jahres 2008 ge-
nehmigen.  

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, 
Veröffentlichung und Rückerstattung 

1 Die Netzbetreiber stellen für das erste 
Quartal 2009 Rechnung aufgrund der 
sich aus Artikel 13, 31a und 31b erge-
benden voraussichtlichen Tarife.  

2 Sie veröffentlichen diese Tarife ge-
mäss Artikel 10 bis spätestens zum 1. 
April 2009.  

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis 
Ende März 2009 in Rechnung gestell-
ten Tarifen so schnell als möglich, 
spätestens mit der nach dem 1. Juli 
2009 folgenden definitiven Abrech-
nung zurück. 

   

 

Art. 31d Intertemporales Recht  

1 Die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 
Buchstabe a, 31a–31c finden Anwen-
dung auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens vor Behörden oder gerichtlichen 
Instanzen hängige Verfahren.  

2 Verfügungen von Behörden, gegen die 
kein Rechtsmittel ergriffen wurde, 
können auf Antrag oder von Amtes 
wegen an die Artikel 13 Absatz 4, 15 
Absatz 2 Buchstabe a, 31a–31c ange-
passt werden, wenn das öffentliche 
Interesse an der Anwendbarkeit die-
ser Bestimmungen das private Inte-
resse am Bestand der Verfügung 
überwiegt. 

   

4a. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom 1. November 2017 
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Art. 31e Einführung intelligenter 
Messsysteme  

1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent aller Messeinrich-
tungen in einem Netzgebiet den An-
forderungen nach den Artikeln 8a und 
8b entsprechen. Die restlichen 20 Pro-
zent dürfen bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit im Einsatz stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Innerhalb der Übergangsfrist von Ab-

satz 1 bestimmt der Netzbetreiber, 
wann er Endverbraucher und Erzeu-
ger mit einem intelligenten Messsys-
tem nach Artikel 8a und 8b ausstatten 
will. Unabhängig davon sind mit einem 
solchen Messsystem auszustatten:  
a. Endverbraucher, wenn sie von ih-

rem Anspruch auf Netzzugang Ge-
brauch machen;  

b. Erzeuger, wenn sie eine neue Er-
zeugungsanlage an das Elektrizi-
tätsnetz anschliessen.  

 
3 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 

die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber Artikel 8a und 8b noch nicht ent-

 Art. 31e

1 Die Netzbetreiber installieren spätes-
tens zwei Jahre, nachdem intelligente 
Messsysteme zertifiziert werden kön-
nen, bei Netzanschlussnehmern bis 
1 kV nur noch intelligente Messsys-
teme. Bis zehn Jahre nach Inkrafttre-
ten der Änderung vom 1. November 
2017 müssen 80 Prozent aller Mess-
einrichtungen in einem Netzgebiet 
den Anforderungen nach den Artikeln 
8a und 8b entsprechen. Die restlichen 
20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit im Einsatz ste-
hen.  

 
Eventualiter:  
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme 

intelligente Messsysteme beschafft 
werden können, Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent ...  

 
 
2 Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 
 

Eventualiter:  
3 ... 

a. vor dem Zeitpunkt, an dem intel-
ligente Messysteme die Datensi-
cherheitsprüfung gemäss Art. 8b 

Art. 31e

Zu Abs. 1 und 2: Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem 
«natürlichen» Rollout (bei Ersatz, Neubau und auf Wunsch des 
Netzanschlussnehmers) machbar. Eine Verkürzung der Frist 
führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rolloutkosten und Ab-
schreibungen nicht amortisierter und installierter Messsysteme.  
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom 
gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine 
Zertifizierung durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-
halb nicht 2019 starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öf-
fentlichen Beschaffungswesen und eine Beschaffung startet 
sinnvollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbie-
ten können. Die Frist von 10 Jahren für den Rollout sollte daher 
erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, 
starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit ei-
ner Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) 
nur noch intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 und 3: Es gibt keine sinnvolle Begründung, um die Aus-
nahmeregelung auf Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf 
Netzzugang Gebrauch machen, und Erzeuger zu beschränken. Ei-
nige Netzbetreiber haben den Rollout schon vor dem 1. November 
2017 gestartet und haben ein Lager mit Smart Metern. Diese soll-
ten bis zum Ablauf der Übergangsfrist eingebaut und bis zum 
Ende der technischen Lebensdauer betrieben werden können. 
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sprechen, bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit den 80 Prozent nach 
Absatz 1 zurechnen, wenn sie instal-
liert wurden:  
a. vor dem Inkrafttreten der Änderung 

vom 1. November 2017; oder  
b. nach dem Inkrafttreten dieser Än-

derung, aber vor dem 1. Januar 
2019: bei Endverbrauchern, die 
von ihrem Anspruch auf Netzzu-
gang Gebrauch machen, oder bei 
Erzeugern, die eine neue Erzeu-
gungsanlage anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen, 
aber nach den Absätzen 1 und 3 ein-
gesetzt werden dürfen, bleiben anre-
chenbar. Die Kostentragung bei Last-
gangmessungen, die vor dem Inkraft-
treten der Änderung vom 1. Novem-
ber 2017 eingesetzt wurden, richtet 
sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bis-
herigen Rechts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Notwendige Sonderabschreibungen 

wegen des Ausbaus von noch nicht 
vollständig abgeschriebenen Mess-
einrichtungen des Netzbetreibers sind 
ebenfalls anrechenbare Kosten.  

erfolgreich durchlaufen haben 
und durch die Netzbetreiber be-
schafft werden können. Inkraft-
treten der Änderung vom 1. No-
vember 2017; oder  

b. nach dem Inkrafttreten dieser 
Änderung, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2019: bei Endverbrau-
chern, die von ihrem Anspruch 
auf Netzzugang Gebrauch ma-
chen, oder bei Erzeugern, die 
eine neue Erzeugungsanlage 
anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen 
und vor Ablauf der Frist gemäss Ab-
satz 1, aber nach den Absätzen 1 und 
3 eingesetzt werden dürfen, bleiben 
anrechenbar. Die Kostentragung bei 
Lastgangmessungen, die vor dem In-
krafttreten der Änderung vom 1. No-
vember 2017 eingesetzt wurden, rich-
tet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des 
bisherigen Rechts.  

 
Eventualiter:  
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, 
 die Artikel 8a und 8b nicht entspre-

chen, aber nach den Absätzen 1 
und 3 eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar. Die Kosten-
tragung bei Lastgangmessungen, 
die vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom 1. November 2017 einge-
setzt wurden, richtet sich nach Arti-
kel 8 Absatz 5 des bisherigen 
Rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 4: Alle Messkosten sind anrechenbar und sollten in die 
Netznutzung eingerechnet werden. Der zweite Satz von Absatz 4 
ist überflüssig, führt zu Verwirrungen und zur Ungleichbehand-
lung von ansonsten gleichwertigen Anschlussnehmern.  



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

  42/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb  

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher 
den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

 Art. 31f
 

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher, 
der Produzent oder der Speicherbetrei-
ber den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher, der Produzent oder der Speicher-
betreiber den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

Art. 31f
 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31g Netznutzungstarife 

Die Netznutzungstarife des Tarifjahres 
2018 richten sich nach bisherigem Recht. 

   

Art. 31h Abnahme und Vergütung von 
Elektrizität aus Anlagen, die zum Re-
ferenz-Marktpreis einspeisen  

Die Bilanzgruppe für erneuerbare Ener-
gien, die übrigen Bilanzgruppen und die 
Netzbetreiber müssen Elektrizität aus 
Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis 
nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 
Absatz 1 EnFV einspeisen, bis zum 
31. Dezember 2018 nach bisherigem 
Recht abnehmen und vergüten. 

   

 Gliederungstitel vor Art. 31i  
4b. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom … 

  

 Art. 31i  

1 Die nationale Netzgesellschaft über-
trägt Schaltfelder beim Übergang zu 
einem Kernkraftwerk, die bei Inkraft-
treten der Änderung vom … in ihrem 
Eigentum stehen, die jedoch nach Ar-
tikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht 
zum Übertragungsnetz gehören, in-

Art. 31i

 
 
 
 
 
 
 

Art. 31i
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nerhalb von zwei Jahren gegen volle 
Entschädigung an den Eigentümer 
des Kraftwerks. Für die Abwicklung 
der Übertragung gilt Artikel 33 Ab-
sätze 5 und 6 StromVG sinngemäss.  

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kern-
kraftwerks innerhalb der Übergangs-
frist von Absatz 1 endgültig einge-
stellt, so muss das Schaltfeld beim 
Übergang zu diesem Kraftwerk nicht 
mehr übertragen werden.  

3 Für den Einsatz von Messsystemen 
bei Speichern gelten die Regeln von 
Artikel 31e über die Einführung von 
Intelligenten Messsystemen sinnge-
mäss.  

4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den Bedin-
gungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu beliefern, 
dürfen die Verteilnetzbetreiber erst-
mals für das Tarifjahr 2019 und letzt-
mals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch 
machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 

für die Belieferung von Endverbrau-
chern mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu bestim-
men beliefern, dürfen die Verteilnetz-
betreiber erstmals für das Tarifjahr 
2019 und letztmals für das Tarifjahr 
2022 Gebrauch machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 

 II  

1 Die Verordnung tritt unter Vorbehalt 
von Absatz 2 am ... in Kraft.  

2 Die Artikel 6 Absatz 1 und 6a treten am 
… (+2 Jahre) in Kraft.  

3 Die Änderungen der Artikel 4–4c und 
24 Absatz 2 erster Satz gelten bis 
zum 31. Dezember 2022; danach sind 
diese Änderungen hinfällig.  
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1. Abschnitt: Gegenstand und Gel-
tungsbereich  

   

Art. 1  

1 Diese Verordnung regelt das Plange-
nehmigungsverfahren für die Erstel-
lung und die Änderung von:  
a. Hochspannungsanlagen;  
b. Energieerzeugungsanlagen mit ei-

ner Leistung von über 30 kVA, die 
mit einem Verteilnetz verbunden 
sind;  

c. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
März 1994 der Genehmigungs-
pflicht unterstellt sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sie gilt in vollem Umfang für die Erstel-
lung und die Änderung von Nieder-
spannungsverteilnetzen, soweit es 
sich um Anlagen in Schutzgebieten 
nach eidgenössischem oder kantona-
lem Recht handelt. Die übrigen Nie-
derspannungsanlagen werden vom 
Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat (Inspektorat) anlässlich der regel-
mässigen Inspektionen genehmigt. 
Die Betriebsinhaber führen zu diesem 
Zweck Pläne und Unterlagen dauernd 
nach.  

3 Sie gilt nicht für die Erstellung und die 
Änderung von:  

Art. 1 Abs. 1  
1 Diese Verordnung regelt:  

a. die Durchführung des Sachplanver-
fahrens für Leitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV oder 
höher, die sich erheblich auf Raum 
und Umwelt auswirken;  

b. die Festlegung von Projektierungs-
zonen und Baulinien;  

c. das Plangenehmigungsverfahren 
für die Erstellung und die Änderung 
von:  
1. Hochspannungsanlagen,  
2. Energieerzeugungsanlagen mit 

einer Leistung von über 30 kVA, 
die mit einem Verteilnetz ver-
bunden sind,  

3. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 
der Schwachstromverordnung 
vom 30. März 1994 der Geneh-
migungspflicht unterstellt sind. 

  



Verordnungen Strategie Stromnetze: VPeA 

  2/19 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

a. Installationen nach Artikel 2 der 
Niederspannungs-Installationsver-
ordnung vom 6. September 1989, 
soweit es sich nicht um Anlagen 
nach Absatz 1 Buchstabe b han-
delt;  

b. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 9. April 
1997 über elektrische Niederspan-
nungserzeugnisse;  

c. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 2. März 
1998 über Geräte und Schutzsys-
teme zur Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen.  

4 Für elektrische Anlagen, die ganz oder 
überwiegend dem Eisenbahn- oder 
Trolleybusverkehr dienen, gilt die Ver-
ordnung vom 2. Februar 2000 über 
das Plangenehmigungsverfahren für 
Eisenbahnanlagen.  

1a. Abschnitt: Sachplanverfahren    

Art. 1a Allgemeines  

1 Hochspannungsleitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV und höher 
(50 Hz) können nur genehmigt wer-
den, wenn sie zuvor in einem Sach-
planverfahren festgesetzt wurden.  

2 Neue Leitungen können ohne vorgän-
giges Sachplanverfahren genehmigt 
werden, wenn:  
a. sie nicht länger sind als 5 Kilome-

ter;  
b. keine Schutzgebiete nach eidge-

nössischem und kantonalem Recht 
berührt werden; und  

c. die Anforderungen der Verordnung 
vom 23. Dezember 1999 über den 
Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) eingehalten wer-
den können, ohne dass eine Aus-
nahmebewilligung beansprucht 
werden muss.  

Art. 1a Prüfung der Sachplanpflicht 

1 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
prüft, ob ein Vorhaben betreffend eine 
Leitung mit einer Nennspannung von 
220 kV oder höher in einem Sachplan 
festgesetzt werden muss (Sachplan-
pflicht). Diese Prüfung erfolgt von Am-
tes wegen oder auf Antrag des In-
spektorats oder der Gesuchstellerin. 
Das BFE kann von der Gesuchstelle-
rin geeignete Unterlagen verlangen.  

2 Es vergleicht die bestehende mit der 
geplanten Situation, um die Auswir-
kungen des Vorhabens auf Raum und 
Umwelt zu prüfen.  

3 Stellt es fest, dass das Vorhaben keine 
erheblichen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt hat, so teilt es der Ge-
suchstellerin mit, dass das Vorhaben 
der Sachplanpflicht nicht unterliegt. 
Andernfalls prüft es, ob Gründe für 
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3 Ersatz, Änderung und Ausbau beste-
hender Leitungen können ohne vor-
gängiges Sachplanverfahren geneh-
migt werden, wenn:  
a. die Möglichkeiten zur Zusammenle-

gung mit anderen Leitungen oder 
anderen Infrastrukturanlagen aus-
geschöpft wurden;  

b. bei einer Verschiebung des Lei-
tungstrassees die Nutzungskon-
flikte voraussichtlich im Rahmen 
des Plangenehmigungsverfahrens 
gelöst werden können;  

c. Konflikte in Schutzgebieten nach 
eidgenössischem und kantonalem 
Recht durch Ersatzmassnahmen 
ausgeglichen werden können; und  

d. die Anforderungen der NISV einge-
halten werden können, ohne dass 
eine Ausnahmebewilligung bean-
sprucht werden muss.  

4 Das Bundesamt für Energie (BFE) ent-
scheidet nach Rücksprache mit den 
zuständigen Fachstellen des Bundes 
und der betroffenen Kantone darüber, 
ob ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss.  

5 Es leitet das Sachplanverfahren.  

eine Ausnahme von der Sachplan-
pflicht vorliegen und ob das Sachplan-
verfahren einzuleiten ist. 

Art. 1b Vororientierung und Vorberei-
tung des Sachplanverfahrens  

1 Wer das Plangenehmigungsgesuch für 
ein Vorhaben einreichen will (Gesuch-
stellerin), das als Vororientierung im 
Sachplan eingetragen ist, orientiert 
das BFE frühzeitig darüber.  

2 Gleichzeitig schliesst die Gesuchstelle-
rin mit den betroffenen Kantonen eine 
Koordinationsvereinbarung ab und 
gibt dem BFE davon Kenntnis. Mit der 
Koordinationsvereinbarung werden 
insbesondere festgelegt:  
a. ein Zeitplan zur Festlegung eines 

Gebiets für mögliche Planungskor-
ridore (Planungsgebiet) und das 

Art. 1b Ausnahmen von der Sachplan-
pflicht und Verfahren  

1 Die folgenden Vorhaben betreffend 
Leitungen mit einer Nennspannung 
von 220 kV oder höher können ohne 
Festsetzung in einem Sachplan ge-
nehmigt werden, wenn die Bestim-
mungen der Verordnung vom 23. De-
zember 1999 über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) 
voraussichtlich eingehalten werden 
können und die Möglichkeiten zur Zu-
sammenlegung mit anderen Leitun-
gen oder anderen Infrastrukturanla-
gen ausgeschöpft wurden:  
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Vorgehen zur Anpassung der kan-
tonalen Planung;  

b. die Planungsziele für das zu evalu-
ierende Planungsgebiet;  

c. die Zuständigkeiten für die Organi-
sation der einzelnen Verfahrens-
schritte;  

d. die Mitwirkung der Gemeinden.  
3 Die Gesuchstellerin reicht dem BFE 

Unterlagen für die Beurteilung der 
möglichen Planungsgebiete ein. Dar-
aus muss hervorgehen, dass sie vor-
handenes Konflikt- und Optimierungs-
potenzial hinsichtlich der Raumnut-
zung ermittelt hat.  

4 Sie kann in Rücksprache mit den be-
troffenen Kantonen in Fällen mit einer 
Ausgangslage, in welchen der Spiel-
raum für mehrere Planungsgebiete 
als nicht ausreichend betrachtet wird, 
auch nur ein Planungsgebiet vor-
schlagen. Ein solcher Vorschlag ist 
detailliert zu begründen.  

5 Das BFE übermittelt die Unterlagen 
den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

a. die Erstellung neuer Leitungen mit 
einer Länge von fünf Kilometern o-
der weniger, sofern keine Schutz-
ziele von Schutzgebieten nach eid-
genössischem und kantonalem 
Recht beeinträchtigt werden;  

b. der Ersatz, die Änderung und der 
Ausbau von Leitungen, sofern das 
Leitungstrassee nicht oder auf ei-
ner Länge von höchstens fünf Kilo-
metern verschoben wird und Kon-
flikte mit Schutzzielen von Schutz-
gebieten nach eidgenössischem 
und kantonalem Recht durch Er-
satzmassnahmen ausgeglichen 
werden können;  

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu 
mindestens 80 Prozent ihrer Länge 
als Kabel in bestehenden oder be-
hördenverbindlich festgelegten An-
lagen wie Strassen, Tunnels oder 
Stollen ausgeführt werden;  

d. Vorhaben, bei denen die Gesuch-
stellerin anhand von raumplaneri-
schen, umweltrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Abklä-
rungen darlegt, dass keine andere 
Variante zu bevorzugen ist.  

2 Das BFE hört die zuständigen Fach-
stellen des Bundes und der betroffe-
nen Kantone zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätz-
lich auch gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen anhö-
ren. Nach Prüfung der eingegange-
nen Stellungnahmen entscheidet das 
BFE, ob ein Sachplanverfahren 
durchgeführt werden muss. 

Art. 1c Festsetzung eines Planungs-
gebietes  

1 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE eine projektspezifische 
Begleitgruppe ein, in der folgende 
Stellen und Organisationen mit je ei-
ner Stimme vertreten sind:  

Art. 1c Vororientierung 

Ein Vorhaben, das voraussichtlich der 
Sachplanpflicht unterliegt und dessen 
Bedarf von der Elektrizitätskommission 
bestätigt wurde (Art. 22 Abs. 2bis des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
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a. das Bundesamt für Raumentwick-
lung;  

b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. allenfalls weitere Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Eidgenössische Starkstromin-

spektorat (Inspektorat);  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin.  

2 Es kann innerhalb von zwei Monaten 
eine Begehung der für die Führung 
von Planungskorridoren vorgeschla-
genen Planungsgebiete mit der Be-
gleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt aufgrund 
einer gesamtheitlichen Betrachtung 
die Bestimmung eines Planungsge-
biets, das so gross ist, dass die Ge-
suchstellerin mehrere Korridorvarian-
ten ausarbeiten kann.  

4 Das BFE führt das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
der Raumplanungsverordnung vom 
28. Juni 2000 (RPV) durch und bean-
tragt beim Bundesrat die Festsetzung 
eines Planungsgebiets.  

5 Das BFE kann auf begründeten Antrag 
der betroffenen Kantone in Fällen ge-
mäss Artikel 1b Absatz 4 und bei ein-
stimmiger Rückmeldung durch die 
Mitglieder der Begleitgruppe auf einen 
formellen Sachplanentscheid zum 
Planungsgebiet verzichten und der 
Gesuchstellerin das Planungsgebiet 
direkt mitteilen.  

März 2007), wird als Vororientierung in 
den Sachplan eingetragen. 

Art. 1d Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug des Kantons in der Regel 
mindestens zwei Korridorvarianten 
und reicht dem BFE die erforderlichen 
Unterlagen ein.  

Art. 1d Vorbereitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Bevor die Gesuchstellerin dem BFE 
die Durchführung des Sachplanver-
fahrens für ein Vorhaben, das der 
Sachplanpflicht unterliegt, beantragt, 
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2 Das BFE erlässt Richtlinien über Art, 
Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es übermittelt die vollständigen Unter-
lagen innert 30 Tagen nach Eingang 
an die Begleitgruppe. Diese gibt in-
nerhalb von zwei Monaten eine Emp-
fehlung zur Festsetzung des Pla-
nungskorridors und zur anzuwenden-
den Übertragungstechnologie ab.  

4 Das BFE eröffnet das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
RPV innerhalb von zwei Monaten 
nach dem Eingang der Empfehlung 
der Begleitgruppe.  

5 Nach Abschluss der Ämterkonsultation 
wird innerhalb von zwei Monaten die 
Festsetzung des Planungskorridors 
und der anzuwendenden Übertra-
gungstechnologie beantragt:  
a. vom Departement beim Bundesrat 

in Fällen nach Artikel 21 Absatz 1 
RPV;  

b. vom BFE beim Departement in Fäl-
len nach Artikel 21 Absatz 4 RPV.  

schliesst sie mit den betroffenen Kan-
tonen eine Koordinationsvereinbarung 
ab, mit der insbesondere die folgen-
den Punkte geregelt werden:  
a. die Planungsziele;  
b. die Zuständigkeiten für die Organi-

sation der Verfahrensschritte;  
c. die Mitwirkung und die Information 

der Gemeinden;  
d. der zeitliche Ablauf für die vorgese-

henen Verfahrensschritte;  
e. das Vorgehen zur Anpassung der 

kantonalen Planung.  
2 Sie erstellt Unterlagen für die Beurtei-

lung möglicher Planungsgebiete. Dar-
aus muss hervorgehen, dass das 
Konflikt- und Optimierungspotenzial 
hinsichtlich der Raumnutzung ermittelt 
wurde.  

3 Die Gesuchstellerin kann mit Zustim-
mung der betroffenen Kantone in Fäl-
len, in denen der Spielraum für meh-
rere Planungsgebiete als nicht ausrei-
chend betrachtet wird, auch nur ein 
Planungsgebiet vorschlagen. Ein sol-
cher Vorschlag ist detailliert zu be-
gründen. 

 Art. 1e Einleitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Die Gesuchstellerin beantragt dem 
BFE die Durchführung des Sachplan-
verfahrens.  

2 Dem Antrag sind die folgenden Unter-
lagen beizulegen:  
a. eine Begründung für das Vorhaben 

sowie Angaben zu dessen Bedarf;  
b. die Koordinationsvereinbarung und 

die Unterlagen nach Artikel 1d.  
3 Das BFE übermittelt die Unterlagen 

den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 
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4 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE innert zwei Monaten 
eine projektspezifische Begleitgruppe 
ein, in der folgende Stellen und Orga-
nisationen mit je einer Stimme vertre-
ten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. weitere betroffene Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Inspektorat;  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin. 

 Art. 1f Festsetzung des Planungsge-
biets  

1 Das BFE stellt der Begleitgruppe die 
Unterlagen zum Planungsgebiet zur 
Stellungnahme zu. Es kann für die 
Besichtigung von möglichen Pla-
nungsgebieten Begehungen mit der 
Begleitgruppe organisieren.  

2 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen ein Planungsgebiet. Das Pla-
nungsgebiet muss so gross sein, dass 
darin mehre Planungskorridore aus-
gearbeitet werden können.  

3 Das BFE erarbeitet gestützt auf die 
Empfehlung der Begleitgruppe den 
Entwurf des Objektblatts mit Bericht 
für das Planungsgebiet und eröffnet 
das Anhörungs- und Mitwirkungsver-
fahren nach Artikel 19 der Raumpla-
nungsverordnung vom 28. Juni 2000 
(RPV).  

4 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt das BFE eine Ämterkonsultation 
durch. Es veranlasst innerhalb von 
zwei Monaten nach Abschluss der 
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Ämterkonsultation die Festsetzung 
des Planungsgebiets durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV.  
5 Es kann in Fällen nach Artikel 1d Ab-

satz 3 und bei einstimmiger Rückmel-
dung durch die Mitglieder der Begleit-
gruppe auf eine formelle Festsetzung 
des Planungsgebiets verzichten und 
der Gesuchstellerin das Planungsge-
biet direkt mitteilen. Das BFE kann 
dieses Planungsgebiet im Sachplan 
als Zwischenergebnis eintragen. 

 Art. 1g Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug der betroffenen Kantone in 
der Regel mindestens zwei Planungs-
korridore und reicht dem BFE die er-
forderlichen Unterlagen ein. 

2 Das BFE übermittelt die vollständigen 
Unterlagen innert 30 Tagen nach Ein-
gang an die Begleitgruppe. Es kann 
für die Besichtigung von möglichen 
Planungskorridoren eine Begehung 
mit der Begleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen einen Planungskorridor und die 
anzuwendende Übertragungstechno-
logie, namentlich ob die Leitung als 
Freileitung oder als Erdkabel erstellt 
werden soll.  

4 Es erarbeitet gestützt auf die Empfeh-
lung der Begleitgruppe den Entwurf 
des Objektblatts mit Bericht für den 
Planungskorridor und die anzuwen-
dende Übertragungstechnologie und 
eröffnet das Anhörungs- und Mitwir-
kungsverfahren nach Artikel 19 RPV.  
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5 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt es eine Ämterkonsultation durch. 
Es veranlasst innerhalb von zwei Mo-
naten nach Abschluss der Ämterkon-
sultation die Festsetzung des Pla-
nungskorridors sowie der anzuwen-
denden Übertragungstechnologie 
durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV. 

2. Abschnitt: Plangenehmigungsver-
fahren  

   

Art. 2 Gesuchsunterlagen 

1 Die Unterlagen, die dem Inspektorat 
zur Genehmigung einzureichen sind, 
müssen alle Angaben enthalten, die 
für die Beurteilung des Projektes not-
wendig sind, insbesondere Angaben 
über:  
a. Betriebsinhaberin, Standort, Art 

und Ausgestaltung der geplanten 
Anlage und deren Zusammenhang 
mit bestehenden Anlagen;  

b. die Begründung des Projektes;  
c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte;  
d. mögliche Einflüsse auf oder durch 

andere Anlagen oder Objekte;  
e. die Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Landschaft;  
f. die Abstimmung mit der Raumpla-

nung, insbesondere mit den Richt- 
und Nutzungsplänen der Kantone;  

g. das Ergebnis der Abklärungen, ob 
ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss oder nicht, und 
gegebenenfalls, das Ergebnis des 
Sachplanverfahrens.  

 
 
 
 

Art. 2 Abs. 1bis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 

elektrischen Anlagen für den An-
schluss von Liegenschaften oder 
Siedlungen ausserhalb der Bauzonen 

Art. 2 Abs. 1bis  
Absatz streichen 

Die kantonalen Gesetze z.B.  Einführungsgesetz 
zur eidgenössischen Stromversorgungsgesetzgebung 741.2 Kt 
SG  beinhalten bereits Artikel betreffend Erschliessung von Lie-
genschaft ausserhalb von Bauzonen.  
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2 Das Inspektorat erlässt Richtlinien über 

Art, Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es kann bei Bedarf zusätzliche Unter-
lagen verlangen, insbesondere den 
Nachweis, dass die Erzeugnisse, die 
in die Anlage eingebaut werden, den 
anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen.  

4 Die Gesuchstellerin hat die Grundla-
gen der eingereichten Unterlagen den 
Genehmigungsbehörden auf Verlan-
gen vorzulegen.  

5 Soll eine Anlage nach Plänen erstellt 
oder geändert werden, die bereits ein-
mal genehmigt worden sind, so kann 
für die technischen Belange auf die 
damalige Plangenehmigung verwie-
sen werden.  

an das Elektrizitätsnetz zum Gegen-
stand haben, ist den Unterlagen ein 
rechtskräftiger Entscheid des Kantons 
beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

Art. 3 Schwachstromanlagen im Ein-
flussbereich von Starkstromanlagen  

1 Schwachstromanlagen, die im Ein-
flussbereich einer geplanten Stark-
stromanlage liegen, sind in den Plan-
unterlagen für diese Starkstromanlage 
einzutragen.  

2 Bedarf eine bestehende Schwach-
stromanlage als Folge der Erstellung 
einer Starkstromanlage der Genehmi-
gung nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
März 1994, so ist in den Planunterla-
gen für die geplante Starkstromanlage 
zusätzlich anzugeben, welche Mass-
nahmen zum Schutz der Schwach-
stromanlage vorgesehen sind.  

3 Die Betreiberinnen von Schwachstrom-
anlagen sind verpflichtet, die Informa-
tionen unentgeltlich zur Verfügung zu 
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stellen, die für die Erstellung der Plan-
unterlagen erforderlich sind.  

Art. 4 Aussteckung  

Das Inspektorat erlässt Richtlinien für die 
Aussteckung.  

   

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  

1 Das Inspektorat veranlasst die Publika-
tion des Gesuches, führt das Ein-
spracheverfahren durch und holt die 
Stellungnahmen der Kantone und der 
betroffenen Bundesbehörden ein.  

2 Es würdigt die eingegangenen Stel-
lungnahmen, erhebt die notwendigen 
Beweise und ordnet nötigenfalls Be-
gehungen an. Es vermittelt zwischen 
den Parteien.  

3 Es kann auf die Durchführung von Ein-
spracheverhandlungen verzichten, 
wenn eine Vermittlung zwischen den 
Parteien aussichtslos erscheint. 

   

Art. 6 Verfahren durch das BFE 

1 Kann innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang der Einsprachen und 
der Stellungnahmen der Kantone und 
der betroffenen Bundesbehörden 
nicht mit allen Einsprechern und Be-
hörden eine Einigung erzielt werden, 
so überweist das Inspektorat die Un-
terlagen mit einem Bericht über den 
Stand des Verfahrens dem BFE zum 
Entscheid.  

2 Das BFE kann die Frist in Ausnahme-
fällen angemessen verlängern.  

3 Es legt den Einsprechern und Bundes-
stellen, mit denen keine Einigung er-
zielt werden konnte, den Bericht des 
Inspektorats zur Stellungnahme vor.  

4 Es kann zusätzliche Beweise erheben, 
Begehungen anordnen und Ein-
spracheverhandlungen durchführen.  
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Art. 7 Projektänderungen während 
des Verfahrens  

Ergeben sich während des Plangeneh-
migungsverfahrens wesentliche Ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen 
Projekt, so ist das geänderte Projekt den 
Betroffenen erneut zur Stellungnahme zu 
unterbreiten und gegebenenfalls öffent-
lich aufzulegen.  

   

Art. 8 Behandlungsfristen für das In-
spektorat 

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuches gelten für das In-
spektorat in der Regel die folgenden 
Fristen:  
a. zehn Arbeitstage vom Eingang des 

vollständigen Gesuches bis zur 
Übermittlung an die Kantone und 
betroffenen Bundesbehörden;  

b. Arbeitstage für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlungen und 
dem Vorliegen der Stellungnahmen 
der Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
a. die Ergänzung oder die Überarbei-

tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten. 

3 Im vereinfachten Plangenehmigungs-
verfahren darf die Behandlungsfrist 
für das ganze Verfahren in der Regel 
20 Arbeitstage nicht überschreiten.  

   

Art. 8a Behandlungsfristen für das 
BFE  

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuchs gelten für das BFE 
in der Regel die folgenden Fristen:  
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a. einen Monat für den Versand des 
Berichts über den Stand des Ver-
fahrens nach Artikel 6 Absatz 1;  

b. drei Monate ab Eingang des Be-
richts über den Stand des Verfah-
rens bis zur Durchführung einer 
Einspracheverhandlung;  

c. acht Monate für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlung und 
Eingang der Stellungnahmen der 
Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
a. die Ergänzung oder die Überarbei-

tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten.  

Art. 8b Sistierung  

Benötigt die Gesuchstellerin für die Er-
gänzung der Gesuchsunterlagen, die Er-
arbeitung von Projektvarianten oder Ver-
handlungen mit Behörden und Einspre-
chern mehr als drei Monate, so wird das 
Verfahren sistiert, bis die Wiederauf-
nahme verlangt wird.  

   

 

Art. 9 Plangenehmigungsverfügung  

1 Die Plangenehmigungsverfügung ist 
der Gesuchstellerin, den Einspre-
chern, den betroffenen Bundesbehör-
den sowie den am Verfahren beteilig-
ten Kantonen und Gemeinden zu er-
öffnen.  

2 Für unbestrittene Teile einer Anlage 
kann eine Teilgenehmigung erteilt 
werden, wenn dadurch die Anlage im 
bestrittenen Bereich nicht präjudiziert 
wird.  

Art. 9 Sachüberschrift und Abs. 1  
Teilgenehmigung  

1 Aufgehoben 
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Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an 
Anlagen  

1 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 
können ohne Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt werden, wenn da-
bei keine besonderen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Betrieb einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Stre-

ben, Holzmasten und Überspan-
nungsableitern sowie der Ersatz 
von Isolatoren mit gleicher oder 
kürzerer Baulänge;  

b. der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie von Kabeln;  

c. der Austausch von Transformato-
ren gleicher Leistung und Bauart 
sowie der 1:1-Ersatz von Schaltern 
und Schaltanlagen;  

d. das Streichen von Masten im glei-
chen Farbton, die Korrosions-
schutz- und Sanierungsmassnah-
men an Masten, Mastsockeln und 
Mastfundamenten;  

e. Reparaturen an Mastsockeln, an 
Gebäuden von Unterwerken und 
Transformatorenstationen, an 
Fahrwegen in Unterwerken sowie 
an Gerüsten in Freiluftschaltanla-
gen, sofern das Erscheinungsbild 
nicht verändert wird.  

3 Das Inspektorat entscheidet in den üb-
rigen Fällen, ob die geplante Arbeit 
als Instandhaltungsarbeit gilt.  

Art. 9a Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht  

1 Keiner Plangenehmigung bedürfen In-
standhaltungsarbeiten und geringfü-
gige technische Änderungen an Anla-
gen, wenn dabei keine besonderen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Bestand einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Anla-

geteilen;  
b. Reparaturen, Korrosionsschutz- 

und Sanierungsmassnahmen; so-
wie  

c. die Erneuerung der Aussenanstri-
che von Anlageteilen im gleichen 
Farbton. 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der NISV an Orten 
mit empfindlicher Nutzung nicht über-
schritten und das Erscheinungsbild 
der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird:  
a. der Ersatz von Erdseilen durch Erd-

seile mit integrierten Lichtwellenlei-
tern sowie deren Verwendung zur 
Durchleitung von Daten der Be-
triebsinhaberin oder Dritter;  

b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitun-
gen; c. der Ersatz von Isolatoren 
durch Isolatoren anderer Bauart;  

d. Änderungen an der Aufhängung 
von Leiterseilen sowie an der Geo-
metrie von Leitungen; und  

e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel an-
derer Bauart.  

4 Bei Instandhaltungsarbeiten entschei-
det das Inspektorat im Zweifelsfall 
über die Plangenehmigungspflicht.  
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5 Geringfügige technische Änderungen 
zeigt die Betriebsinhaberin dem In-
spektorat vor der beabsichtigten Aus-
führung schriftlich an. Das Inspektorat 
teilt innert 20 Tagen nach Eingang der 
Anzeige mit, ob ein Plangenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden 
muss.  

6 Die Betriebsinhaberin dokumentiert ge-
genüber dem Inspektorat die ausge-
führten Instandhaltungsarbeiten und 
Änderungen. 

 Art. 9b Projektierungszonen und Bau-
linien  

1 Dieser Abschnitt gilt sinngemäss für 
die Festlegung von Projektierungszo-
nen und Baulinien.  

2 Für die Festlegung der Projektierungs-
zonen ist das BFE zuständig. 

  

 Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Aktuell stellen Bau und Betrieb von Werken und Anlagen zur Be-
förderung von Energie ohnehin eine Bundesaufgabe im Sinne 
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 
dar, womit das diesbezügliche Verfahren für den Bau in Schutz-
gebieten zur Anwendung kommt. Die Erwähnung in der VPeA 
stellt folglich bloss eine obsolete Wiederholung der geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen dar. 
 
Zudem würde die explizite Nennung die Bestrebungen der Kom-
mission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates, 
welche den Kantonen bei der Interessenabwägung zwischen 
dem Schutz von Objekten nationaler Bedeutung und dem Nutzen 
der betreffenden Vorhaben mehr Gewicht zukommen zu lassen 
will, konterkarieren (vgl. Medienmitteilung der UREK-S vom 
29. März 2018). 
 
Die genannten Anlagen in Art. 9c VPeA betreffen insbesondere 
notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrate-
gie 2050 gewünschten vermehrten dezentralen Einspeisung von 
Energie, wo Verfahrenserleichterungen erwünscht sind. In Pro-
jekten geringer Ausdehnung genügt es daher, wenn die kantona-
len Behörden (Umwelt, Raumplanung usw.) diese Beurteilungen 
vornehmen. 
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 Art. 9d Erwerb und Erneuerung von 
Dienstbarkeiten  

Müssen für eine bestehende, rechtskräf-
tig bewilligte Anlage Rechte erneuert o-
der zusätzlich erworben werden, ohne 
dass die Anlage baulich geändert wird, 
so bestimmt sich das Verfahren aus-
schliesslich nach dem Bundesgesetz 
vom 20. Juni 1930 über die Enteignung 
und es bedarf keiner Plangenehmigung. 

  

3. Abschnitt: Bau und Inbetriebnahme    

Art. 10 Bau  

1 Mit dem Bau einer Anlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Verfügung 
über die Genehmigung der Pläne in 
Rechtskraft erwachsen ist.  

1bis Die Genehmigungsbehörde kann 
mit der Plangenehmigung den soforti-
gen Baubeginn für die Anlage oder für 
Teile davon gestatten, sofern:  
a. keine unerledigten Einsprachen 

vorliegen;  
b. keine Einwände betroffener Kan-

tone und Fachstellen des Bundes 
vorliegen; und  

c. mit dem Baubeginn keine irrever-
siblen Veränderungen verbunden 
sind. 

2 Ergeben sich während der Bauausfüh-
rung zwingende Gründe für eine Ab-
weichung von den genehmigten Plä-
nen, so ist das Inspektorat umgehend 
zu orientieren. Das Inspektorat ent-
scheidet bei Abweichungen, die im 
vereinfachten Plangenehmigungsver-
fahren genehmigt werden könnten, 
ohne ein neues Genehmigungsver-
fahren durchzuführen.  

3 In den übrigen Fällen muss es für das 
geänderte Projekt ein neues Geneh-
migungsverfahren durchführen; die 
Bauarbeiten für die von der Änderung 
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nicht betroffenen Teile der Anlage 
dürfen fortgeführt werden.  

Art. 11 Verlängerung der Geltungs-
dauer der Plangenehmigung  

Wird die Ausführung eines rechtzeitig 
begonnenen Bauvorhabens für länger 
als ein Jahr unterbrochen, so muss beim 
Inspektorat um die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Plangenehmigung 
nachgesucht werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Erteilung mehr als drei 
Jahre vergangen sind.  

   

Art. 12 Inbetriebnahme 

Die Unternehmung muss die Fertigstel-
lung der Anlage dem Inspektorat schrift-
lich mitteilen und eine Bestätigung des 
Erstellers beilegen, aus welcher hervor-
geht, dass die Anlage den Anforderun-
gen der Gesetzgebung und den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht.  

   

Art. 13 Kontrolle  

Das Inspektorat kontrolliert in der Regel 
innerhalb eines Jahres nach der Fertig-
stellung, ob die Anlage vorschriftsge-
mäss und in Übereinstimmung mit den 
genehmigten Plänen erstellt worden ist 
und die zum Schutz der Umwelt verfüg-
ten Massnahmen umgesetzt worden 
sind.  

   

4. Abschnitt: Übersichtspläne und Ge-
währleistung der Sicherheit  

   

Art. 14 Übersichtspläne 

1 Die Eigentümerinnen von elektrischen 
Anlagen erstellen für ihr Netz einen 
Übersichtsplan. Dieser ist laufend 
nachzuführen und muss den zuständi-
gen kantonalen Stellen auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt werden.  
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2 Der Übersichtsplan muss die gesamt-
heitliche Beurteilung eines Projektes 
im Verhältnis zu den bestehenden An-
lagen ermöglichen.  

Art. 15 Gewährleistung der Sicherheit 
bei geänderten Verhältnissen  

1 Ist durch Veränderungen der Verhält-
nisse die Sicherheit gefährdet, so hat 
die Eigentümerin der Anlage unver-
züglich die zur Gewährleistung der Si-
cherheit notwendigen Massnahmen 
zu treffen.  

2 Veränderungen, welche die Sicherheit 
beeinträchtigen, sowie Änderungen 
der Beurteilungsgrundlagen, Änderun-
gen der Eigentumsverhältnisse und 
der Abbruch von Anlagen müssen 
dem Inspektorat mitgeteilt werden.  

3 Die Massnahmen, die auf Grund von 
geänderten Verhältnissen getroffen o-
der geplant werden, sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen dem Inspek-
torat zur Genehmigung vorzulegen.  

   

5. Abschnitt: Finanzierung der Publi-
kationen 

   

Art. 17 

Die Gesuchstellerin trägt die Kosten für 
die Publikation des Gesuches. Sie sind 
von der herausgebenden Stelle bei der 
Gesuchstellerin direkt einzuziehen.  

   

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen     

Art. 17a Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom 9. Oktober 2013  

1 Die Artikel 1b–1d gelten nur für Sach-
planverfahren, für welche die Unterla-
gen nach Artikel 1b Absatz 3 dieser 
Verordnung nach dem Inkrafttreten 
dieser Änderung eingereicht werden. 
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Alle anderen Sachplanverfahren wer-
den nach bisherigem Recht weiterge-
führt.  

2 Das BFE kann auf Antrag der Gesuch-
stellerin auf Gesuche, die nach dem 
1. Juli 2013 eingereicht werden, die 
Artikel 1b–1d anwenden, sofern sich 
keine der Stellen und Organisationen 
nach Artikel 1c Absatz 1 dagegen 
ausspricht.  

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich 
und Begriffe 

   

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz, sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen. 

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz  

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten.  

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen.  

 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von Ab-

satz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des Be-
triebsinhabers dieser Leitungen durch 
Ersatzmassnahmen an Starkstroman-
lagen Dritter kompensiert werden (Art. 
15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinha-
ber zieht dabei insbesondere die fol-
genden Ersatzmassnahmen an Lei-
tungen in Betracht:  
a. Bündelung;  
b. Umlegung;  
c. Verkabelung; 
d. Rückbau.  

 

  



Verordnungen Strategie Stromnetze: LeV 

  2/5 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatz-
massnahme, die bei optimaler Scho-
nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen.  

 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 

der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag.  

 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 

Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, 
mit seinem Plangenehmigungsgesuch 
ein. 

 

2. Titel: Bauvorschriften 

Gliederungstitel nach Art. 11a  
2. Titel: Bauvorschriften  

1. Kapitel: Anzuwendende Übertra-
gungstechnologie 

  

 Art. 11b Grundsatz 

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt 
sich insbesondere nach Artikel 15c 
des Elektrizitätsgesetzes sowie nach 
den Bestimmungen dieses Kapitels.  

2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 1,75. 

Art 11b

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und mehr als 36 kV sowie und ei-
ner Frequenz von 50 Hz als Erdkabel 
auszuführen ist, ... 
 
 

 

Art. 11b

Untersuchungen haben gezeigt, dass mit einem Mehrkostenfak-
tor von 1.75 viele Nieder- und Mittelspannungsleitungen (ca. 2/3-
der Projekte) nicht als Erdkabel realisiert werden könnten. Da 
diese Spannungsebenen der Feinverteilung dienen, wären viele 
Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen auch in urbanen Ge-
bieten wieder als Freileitungen auszuführen. Dieser Zustand er-
füllt wohl kaum die raumplanerischen Rahmenbedingungen und 
würden uns diesbezüglich wieder in die Vergangenheit zurück-
werfen.  
 

 Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens  

1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten 
Vorhabens wird aus dem Verhältnis 
der voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Ausführung des Vorhabens als 

Art. 11c
2 b. Kosten für den Grunderwerb und die 
Einräumung von Rechten und Dienstbar-
keiten; inkl. Enteignung 

Art. 11c
Mit dem Rückschritt zum Bau von Freileitungen muss mit einer 
Häufung von Enteignungsverfahren gerechnet werden. 
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Erdkabel zu den voraussichtlichen 
Gesamtkosten der Ausführung als 
Freileitung ermittelt.  

2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkos-
ten gehören die folgenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben:  
a. Planungskosten;  
b. Kosten für den Grunderwerb und 

die Einräumung von Rechten und 
Dienstbarkeiten;  

c. Kosten für Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen;  

d. Kosten für Material;  
e. Bau- und Montagekosten;  
f. Kosten für den Rückbau von beste-

henden Leitungen;  
g. Kosten für Instandhaltung und Re-

paratur;  
h. Kosten für den Ersatz einzelner 

Komponenten;  
i. Kosten der Energieverluste. 

3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
sind über einen Zeitraum zu ermitteln, 
welcher der Lebensdauer der langle-
bigsten Komponente der zu verglei-
chenden Ausführungen entspricht.  

4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter 
Anwendung der Kapitalwertmethode 
zu bewerten. Dabei ist ein Diskontie-
rungssatz einzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b 
der Stromversorgungsverordnung 
vom 14. März 2008, abzüglich des im 
Zeitpunkt des Vergleichs geltenden 
Teuerungssatzes der Konsumenten-
preise, entspricht.  

5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des lang-
fristigsten Future-Produkts für Liefer-
verträge für Strom am schweizeri-
schen Terminmarkt zu verwenden. 

 Art. 11d Einhaltung des Mehrkosten-
faktors  

Art. 11d
2 Ohne Ersatz streichen 

Art. 11d
Dies würde bedeuten, dass bei Erweiterungen von Erschlies-
sungsgebieten Freileitung versetzt werden müssten und damit 
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1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkre-
ten Vorhabens nicht grösser als der 
Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, so 
ist das Vorhaben als Erdkabel auszu-
führen.  

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

 
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und nicht mehr 
als vier Spannweiten umfasst; oder

 
  
b. die vom Vorhaben betroffene Lei-

tung mit einer bestehenden Freilei-
tung gebündelt werden kann. 

Freihaltungskorridore für die Einhaltung der NISV erforderlich 
werden. Dies fördert die angestrebte verdichtete Bauweise 
kaum. 

 Art. 11e Überschreitung des Mehrkos-
tenfaktors  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn die den Mehrkos-
tenfaktor überschreitenden Gesamtkos-
ten nicht als anrechenbare Kosten im 
Sinne von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 gel-
tend gemacht werden. 

  

 

1. Kapitel: Freileitungen 

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 

Gliederungstitel vor Art. 12  
1a. Kapitel: Freileitungen  

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 

  

2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen    

Art. 30 Vogelschutz 

1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 
erfordern, sind auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen, damit Vögel 
möglichst keine Erd- und Kurz-
schlüsse einleiten können. 

Art. 30 Vogelschutz 

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, da-
mit Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können.  

 

 Das wäre mit einer Verkabelung der Leitung nicht erforderlich 
Dem Vogelschutz würde damit Rechnung getragen 
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2 In vogelreichen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel möglichst gering ist. 

2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisions- und Strom-
schlagrisiko für Vögel möglichst ge-
ring ist. 

   

 II 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 
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Swissgrid-Stellungnahme zur Strategie Stromnetze - Revision der 

Verordnungen 

Sehr geehrte Darnen und Herren 

Ziel der Vorlage Um- und Ausbau der Stromnetze («Strategie Stromnetze», nachfolgend SSN) 

ist die bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung der Stromnetze. Dies soil unter anderem durch 

Fristen bei Sachplan- und Plangenehmigungsverfahren sowie dem verstarkten, fruhzeitiqen und 

gemeinsamen Dialog (Offentlichkeitsarbeit) mit den Betroffenen gelingen. Wir danken Ihnen fur 

die Moglichkeit der Stellungnahme zu den Anderungen auf Verordnungsstufe. 

Nachfolgend fassen wir zentrale Anliegen von Swissgrid zur Stromversorgungsverordnung und 

zur Verordnung Ober das Plangenehmigungsverfahren fur elektrische Anlagen zusammen. 

Stromversorgungsverordnung 

Wir beqrussen, dass fur die Erarbeitung eines Szenariorahmens die Periodizitat von vier Jahren 

gewahlt wurde. Dies vereinfacht die Koordination mit der Netzplanung auf europaischer Ebene. 

Die Erarbeitung des Szenariorahmens bedingt aus Sicht Swissgrid einen regelmassigen 

Austausch zwischen dem BFE und Swissgrid. Gerne zeigen wir hier zu beachtende Punkte auf 

(siehe detaillierte Stellungnahme weiter unten). 

Beim Thema Speicher setzt der Vernehmlassungsentwurf unserer Ansicht nach Fehlanreize. 

Mit der vorliegenden Regelung wurden ausschliesslich Pumpspeicherkraftwerke vom 

Netzentgelt befreit. Andere Speichertechnologien warden gegenuber den Pumpspeicher­ 

kraftwerken diskriminiert. Swissgrid pladiert fur eine Gleichbehandlung von Speicher­ 

technologien. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafur, dass neben Pumpspeicherkraft­ 

werken auch andere Speichertechnologien (bspw. Batterien) Regelenergie anbieten konnen. 
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Verordnung Ober das Plangenehmigungsverfahren fur elektrische Anlagen 

Die Festlegung von Fristen in den Verfahren begrOsst Swissgrid ausdrOcklich. lndes bezweifeln 

wir, dass dies alleine ausreichend ist, um die notwendige Seschleunigung zu erreichen. 

Einerseits handelt es sich um Ordnungsfristen. Werden diese Fristen wiederholt nicht 

eingehalten, kann dies der Aufsichtsbehorde gemeldet, mittels einer Rechtsverzogerungs­ 

beschwerde juristisch oder mit Vorstossen politisch moniert werden. Diese Mittel werden von 

den Gesuchstellern bzw. den sich for diese Themen einsetzenden Parlamentariern 

voraussichtlich nur zuruckhaltend ergriffen werden. Die Einhaltung der Fristen ist damit nur 

schwach durchsetzbar. Andererseits signalisiert das SFE bereits heute, dass die Fristen mit den 

verfOgbaren Ressourcen kaum einzuhalten sind. Wir erwarten vom SFE deshalb, dass die 

notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden damit die Fristen eingehalten werden konnen. 

Mit lnkrafttreten der Vorlage sollen der Sund, die betroffenen Kantone und die Netzbetreiber 

ihre kommunikative Verantwortung beim Netzausbau verstarkt gemeinsam wahrnehmen. Dazu 

konnen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Swissgrid begrosst ein gemeinsames 

Vorgehen. Gerade hinsichtlich der Kommunikation des Sedarfs des Netzausbaus konnen Sund 

und Kantone glaubwOrdigere Absender als die ausfOhrende Netzbetreiberin sein. Die 

Verordnungen enthalten indes keine ausfOhrenden Sestimmungen. For Swissgrid ist damit 

unklar, wie das SFE beabsichtigt, die gemeinsame und koordinierte Offentlichkeitsarbeit zu den 

notwendigen Netzprojekten mit den betroffenen Kantonen und den Netzbetreibern zu verstarken 

und zu intensivieren. 

Wir begrossen die Oberarbeiteten und erqanzten Sestimmungen zu den Ausnahmen von der 

Sachplan- und Plangenehmigungspflicht. Diese vereinfachen die Verfahren und schaffen 

Rechtsklarheit. Positiv bewerten wir zudem, dass der Erwerb und die Erneuerung von 

Dienstbarkeiten ausschliesslich nach dem Enteignungsverfahren geregelt werden. 

Nachfolgend aussern wir uns detailliert zu den vorgesehenen Anderungen der 

Stromversorgungsverordnung (StromW}, der Verordnung Ober das Plangenehmigungs­ 

verfahren tor elektrische Anlagen (VPeA), der Leitungsverordnung (LeV) und der 

Geoinformationsverordnung (GeolV). Zu den Obrigen Verordnungen haben wir keine 

Anmerkungen. 
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Stromversorgungsverordnung - StromW 

1. Schaltfelder bei Kernkraftwerken - Art. 2 Abs. 2 Bst. d und Art. 31 i Abs. 1 und 2 

Gernass der neuen Regelung van Art. 2 Abs. 2 Bst. d gehoren Schaltfelder beim Obergang zu 

Kernkraftwerken, soweit sie fur die Sicherheit des Betriebs des Kernkraftwerks van Bedeutung 

sind, nicht zum Obertragungsnetz. Es handelt sich dabei um eine Abweichung vom spannungs­ 

basierten Ansatz und um eine Sonderbehandlung der Kernkraftwerke qeqenuber anderen 

Kraftwerken. Soweit dies aus SicherheitsOberlegungen notwendig ist, hat Swissgrid nichts 

dagegen einzuwenden. Im Obrigen verweisen wir auf unser Schreiben vom 7. Dezember 2017 

«Abgrenzung Obertragungsnetz van Kernkraftwerksanlagen». 

2. Gleichbehandlung von Speichern - Art. 2 Abs. 3 

Antrag: 

3 
Wer Elektrizitat zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt fur diesen Bezug als 

Endverbraucher, soweit er die Elektrizitat nicht fur den Antrieb von Pumpen in 

Pumpspeicherkraftwerken verwendet. 

3 
Wer Elektrizitat zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt fur diesen Bezug 

als Endverbraucher. Ausgenommen hiervon sind: 

a) Elektrizitat fur den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken; 

b) Speicher, welche Energie ausschliesslich zu Speicherungszwecken vom 

offentllchen Netz oder aus einer verbundenen Erzeugungsanlage beziehen und 

diese zu einem spateren Zeitpunkt am Ort der Entnahme wieder in das 

offentliche Netz einspeisen. 

Begri.indung: Swissgrid lehnt die im Vernehmlassungsentwurf enthaltene Regelung aus 

folgenden Grunden ab. 

1. Artikel 4 Abs. 1 Bst. b StromVG definiert Endverbraucher als Kunden, welche 

Elektrizitat fur den eigenen Verbrauch kaufen. Das Netznutzungsentgelt ist gemass Art. 

14 StromVG van den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt (und damit nur einmal) zu 

entrichten. Entgegen den Ausfuhrungen im erlauternden Bericht widerspricht die 

vorgeschlagene Regelung in Art. 2 Abs. 3 StromW diesem Ausspeiseprinzip. Bei 

reinen Speichern wOrde das Netznutzungsentgelt zweimal - einmal vom Speicher­ 

betreiber und einmal vom Endverbraucher - entrichtet werden. 

Prosumer beziehen die Energie prirnar fur den eigenen Verbrauch und optimieren mit 

dem Speicher ihr Bezugsprofil. Reine Speicher d.h. Speicher ohne angeschlossene 

Endverbraucher beziehen die Energie fur die spatere Wiedereinspeisung. Diese 

Speicher haben keinen eigenen Verbrauch (abgesehen van den technischen Verlusten 

analog den Pumpspeicherkraftwerken). 

2. Gernass erlauterndern Bericht (S. 7, 1. Absatz) ist die Ausnahme fur Pumpspeicher­ 

kraftwerke insbesondere dadurch sachgerecht, dass Pumpspeicherkraftwerke aufgrund 

der hohen Korrelation zwischen vertikaler Netzlast und Grosshandelspreisen einen 

Anreiz haben, sich system- und netzdienlich zu verhalten. Dies trifft auf Speicher ohne 

Endverbraucher ebenso zu. 
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3. Der Begriff «Speicher» taucht in den stromversorgungsrechtlichen Erlassen bisher nicht 

auf, weil bei der Erarbeitung und der parlamentarischen Beratung des StromVG (2002 

bis 2007) andere Speichertechnologien als Pumpspeicherkraftwerke weder marktreif 

noch allgemein bekannt waren. Aus der alleinigen Adressierung von Pumpspeicher­ 

kraftwerken in Art. 4 Abs. 1 Bst. b StromVG kann unserer Ansicht nach nicht 

geschlossen werden, dass der Gesetzgeber andere Speichertechnologien nicht vom 

Netznutzungsentgelt befreien wollte. 

Die zweite Halfte der Erlauterungen auf der S. 6 zum Abs. 3 ist aus unserer Sicht nicht 

verstandlich, wobei sich die Aussagen auch widersprechen: 

• «Erstens gilt der Speicher dann nicht a/s Endverbraucher, wenn er Energie ins Netz 

einspeist. » 

• «Driiiens spielt es tor die Qualifizierung des Speichers a/s Endverbraucher keine Rolle, 

was nach dem Bezug mit der Elektrizitat geschieht. Es ist unbeachtlich, ob die 

gespeicherte Elektrizitat zuruck ins Netz gespeist oder zeitverzoqert se/bst verbraucht 

wird.» 

Swissgrid befOrwortet eine Gleichbehandlung van Speichertechnologien, damit sich ein liquider 

Markt fur Flexibilitaten entwickeln kann. Mit der vorliegenden Regelung warden ausschliesslich 

Pumpspeicherkraftwerke befreit. Dies kann zu lnvestitionshemmnissen bei neuen Technologien 

und zu Marktverzerrungen f0hren1
. Eine Gleichbehandlung van Speichertechnologien ist eine 

wesentliche Voraussetzung dafOr, dass neben Pumpspeicherkraftwerken auch andere 

Speichertechnologien (bspw. Batterien) Regelenergie anbieten konnen. Damit liesse sich das 

Angebot an Regelenergie erweitern, was sich gerade in angespannten Situationen (bspw. im 

Winter) positiv auf die Versorgungssicherheit auswirken wurde. 

3. Szenariorahmen - Art. Sa 

Swissgrid begrosst die auf Verordnungsebene festgelegte Periodizitat van vier Jahren fur den 

Szenariorahmen. Dies erleichtert die BerOcksichtigung des Ten Year Network Development 

Plan (TYNDP) der ENTSO-E, welcher alle zwei Jahre erstellt wird. Die BerOcksichtigung des 

TYNDP und die anschliessende Erstellung der Mehrjahresplane konnte noch weiter erleichtert 

werden, wenn der Bundesrat den Szenariorahmen in den geraden Jahren genehmigt. 

Gerne machen wir folgende Hinweise: 

1. Gernass Art. 9a Abs. 3 StromVG sind fur einen Zeitraum van mindestens 1 O Jahren 

maximal drei und fur einen Zeitraum von weiteren 10 Jahren mindestens ein Szenario 

zu entwickeln. Swissgrid empfiehlt die Erarbeitung von (mindestens) zwei Szenarien in 

beiden Zeitraurnen. Einerseits konnen damit unterschiedliche Entwicklungspfade 

aufgezeigt werden (bspw. hinsichtlich Ausbaugeschwindigkeit der Photovoltaik oder 

bezOglich der Stilllegung van Kernkraftwerken). Andererseits steigen die 

Unsicherheiten, je weiter Szenarien in die Zukunft schauen. Dies lasst sich mit zwei 

Szenarien besser abbilden als mit nur einem. 

1 
Vergleiche hierzu auch Art. 1 Abs. 3 Bst. b StromW, in Kraft seit 1. Marz 2013. 
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2. Art. 9a Abs. 2 StromVG sieht den Einbezug von u.a. der nationalen Netzgesellschaft 

und der Obrigen Netzbetreiber bei der Erarbeitung des Szenariorahmens vor. Aus Sicht 

Swissgrid hat wahrend der Erarbeitung ein regelmassiger Austausch zwischen dem 

BFE und der Swissgrid stattzufinden. Damit ist u.a. auch die Anwendbarkeit des 

Szenariorahmens fur die Erstellung der Mehrjahresplane (Netzplanung) zu 

qewahrleisten (der Szenariorahmen ist Grundlage fur die Markt- und Netzsimulationen 

der Netzplanung). Der Szenariorahmen muss «vollstandig» sein (u.a. Lastspitzen, 

Demand-Side-Response, Ausbau und Stilllegung van Erzeugungsanlagen). Andernfalls 

rnusste Swissgrid eigene Annahmen als Grundlage fur die Netzplanung treffen. Zu 

Beginn der Arbeiten am Szenariorahmen waren u.a. der vorgesehene Prazess, Rallen 

und Zustandigkeiten sowie die Lieferobjekte zu definieren. Als Hilfsmittel konnte 

Swissgrid hierzu eine Obersicht der fur die Netzplanung erfarderlichen lnformationen / 

Oaten erstellen. 

Hinsichtlich des Einbezugs der Netzbetreiber (vgl. Art. 9a Abs. 2 StromVG) empfehlen 

wir die vier von Swissgrid geleiteten Arbeitsgruppen Regiona/e Koordination 

Netzentwicklung (Nordwestschweiz, Zentral- und Ostschweiz, SOdwestschweiz und 

Tessin). In diesen Arbeitsgruppen vertreten sind neben Swissgrid die direkt 

angeschlossenen Verteilnetz- und Kraftwerksbetreiber sowie die SBB. 

3. For Swissgrid nicht eindeutig ist die Auslegung der Formulierung «ist der 

Szenariorahmen a/le vier Jahre zu OberprOfen und gegebenenfalls nachzufOhren» 

(Erlauterungen S. 11 ). Hinsichtlich Abstimmung mit dem TYNDP und der Planungs­ 

sicherheit hat ein Szenariorahmen unserer Ansicht nach alle vier Jahre durch den 

Bundesrat genehmigt zu werden2 (vgl. Abbildung 1 ). 

4. Art. 9a StramVG regelt, dass der Bund einen Szenariarahmen als Grundlage fur die 

Netzplanung der Obertragungsnetze und Verteilnetze haher Spannung erstellt. Gernass 

Art. 9d StromVG erstellen Netzbetreiber auf der Grundlage des Szenariorahmens und 

entsprechend dem weiteren Bedarf einen Mehrjahresplan. Nach Art. 22 Abs. 2bis 

StramVG prOft die EICom den von der nationalen Netzgesellschaft vargelegten 

Mehrjahresplan, insbesondere den grundsatzlichen Bedarf der darin vorgesehenen 

Prajekte (vgl. Botschaft, S. 3929). Art. 5a StromW halt fest, dass der Szenariarahmen 

mit einer Periodizitat von vier Jahren nach seiner Genehmigung zu OberprOfen und 

gegebenenfalls nachzufuhren ist. DiesbezOglich steht in der Botschaft des Bundesrates 

zur SSN (S. 3923): «Die Aktualisierung der Mehrjahresplane fa/gt dem Rhythmus der 

Oberprufung und Nechttmrunq des Szenariorahmens, sodass eine periodische 

Aktualisierung gewahrleistet ist. » 

Swissgrid folgert, dass mit «Mehrjahresplane» (Netzplanung) ein Bericht wie zum 

Strategischen Netz 2025 gemeint ist. Swissgrid erstellt darOber hinaus jahrlich einen 

technischen Mehrjahresplan (Stand und Fartschritt der Projekte, Kosten ... ) und liefert 

diesen an die EICom. Dieser enthalt auch Projekte (Sanierung van Leitungen, Ersatz 

einzelner Masten ... ), welche nicht Teil der strategischen Netzplanung sind. Auf welcher 

rechtlichen Grundlage die technischen Mehrjahresplane kOnftig an die EICom zu liefern 

sind, lasst sich aufgrund der Anderungen im Rahmen der SSN nicht mehr unmittelbar 

2 
Haben sich seit der letzten Oberarbeitung keine relevanten Anderungen ergeben, so kann der Bundesrat auch den bestehenden 

Szenariorahmen als weiterhin gultig bestatiqen. 
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erschliessen. Aufgrund der Anderungen stellt sich uns auch die Frage, welche 

Rechtswirkung aus einer jahrlichen Prufunq der technischen Mehrjahresplane durch die 

EICom erwachst (vgl. Antrag 5 - Abs. 1 und Antrag 15). 

5. Kunftig werden a) voraussichtlich alle vier Jahre ein Mehrjahresplan (Netzplanung) 

basierend auf dem Szenariorahmen, b) alle zwei Jahre der TYNDP und c) jahrlich ein 

technischer Mehrjahresplan erstellt (vgl. Abbildung unten). Netzplanung, TYNDP und 

technischer Mehrjahresplan haben alle zeitliche Vorgaben (bspw. rnussen die Arbeiten 

zur technischen Mehrjahresplanung im Marz beginnen). Aus Sicht Swissgrid ist der 

Zeitplan des TYNDP soweit als rnoqlich bei der Erarbeitung des Szenariorahmens zu 

berucksichtigen. Dies insbesondere, weil an beiden Arbeiten die gleichen Swissgrid­ 

Fachexperten beteiligt sind. Bei der technischen Mehrjahresplanung kann sich 

Swissgrid vorstellen, diese - in Abstimmung mit der EICom - jeweils in den (drei) 

Zwischenjahren zu erstellen. Im Jahr der Netzplanung, d.h. voraussichtlich alle vier 

Jahre, wurde der technische Mehrjahresplan ruhen (in der Abbildung die technische 

Mehrjahresplanung van 2021 ). Andernfalls erhielte die EICom die neue Netzplanung 

und einen technischen Mehrjahresplan basierend auf der alten Netzplanung, was kaum 

Sinn erqabe. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2019 

Szenariorahmen (Art. 9a StromVG} 

Netzplanung (Art. 9d StromVG} 

PrOfung EICom (Art 22 Abs. 2bis StromVG} !:::,::.:.:.:..=~~~~~ii:=======:'fi'.iiQe::eJ~~iir!ji:=:::J TYNDP t- ~ Sz IYNDP P 
Technische Mehrjahresplanung (t-MJP} t-MJP 2018 an EICom 

Technische Mehrjahresplanung (t-MJP} Beginn t-MJP 2019 lnvestitionsplanung 

n 

2020 

Szenariorahmen 

Netzplanung 

PrOfung EICom 

TYNDP 

Technische Mehrjahresplanung 

T echnische Mehrjahresplanung 

Bund t genehmigt --------------------==••iiiiiillung 
Vemehmlusung Publikation Beginn TYNDP 

2021 

Szenariorahmen 

Netzplanung 

PrOfung EICom 

TYNDP 

Technische Mehrjahresplanung 

T echnische Mehrjahresplanung 

____ t-MJP 2019 an EICom 

Beginn t-MJP 2020 lnvestitionsplanung 

2022 

Szenariorahmen 

Netzplanung 

PrOfung EICom 

TYNDP 

T echnische Mehrjahresplanung 

T echnische Mehrjahresplanung 

EICom teilt Swissgrid Ergebnis ihrer PrOfung mit 

VemehmlllSung Publikation Beginn TYNDP 

2023 

Szenariorahmen 

Netzplanung 

PrOfung EICom 

TYNDP 

T echnische Mehrjahresplanung 

T echnische Mehrjahresplanung 

Beginn t-MJP 2022 lnveslitionsplanung 

Szenanorahmen 

2024 

Szenariorahmen 

Netzplanung 

PrOfung EICom 

TYNDP 

T echnische Mehrjahresplanung 

T echnische Mehrjahresplanung 

Szeiiliiieii JYNDPP 
____ t-MJP 2022 an EICom 

Beginn t-MJP 2023 lnvestitionsplanung 

..._ ::,;Bund="" t enehmi t 

Vemehmlassung 

ung 

----~t-MJP 2023 an EICom 
Beginn t-MJP 2024 lnvestitionsplanung 

Publikation Beginn TYNDP 

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf der verschiedenen Arbeiten. Seim Szenariorahmen wurden Annahmen 

getroffen, insb. dass der Sundesrat diesen im Oktober genehmigt. Seim TYNDP ist die 

arbeitsintensive Phase fur Swissgrid jeweils in den ungeraden Jahren. 

Swissgrid-Stellungnahme zur Strategie Stromnetze - Revision der Verordnungen Seite 6/22 



swiss grid 

4. Grundsatze fur die Netzplanung - Art. 5b 

Antrag: 

1 
Die Grundsatze fur die Netzplanung beschreiben insbesondere die fur die Bemessung 

der Stromnetze relevanten betrieblichen Netznutzungsfalle, die anzuwendende Methodik 

und die netztechnischen Beurteilungskriterien. 

Begrundung: Die Formulierung des Entwurfs entspricht unserer Ansicht nach der heute nicht 

mehr angewendeten Methodik (z.B. Betrachtung von nur einer Import- und einer 

Exportsituation). Betriebliche Netznutzunqsfalle sind fur Swissgrid bereits Teil der folgenden 

anzuwendenden Grundsatze (Methodik): 

• Die Szenarien des Szenariorahmens resp. Erreichungsgrad einer definierten 

En erg iepolitik 

• Zonale Marktsimulation der Szenarien 

• Nodale Netzsimulation, ldentifikation der Enqpasse 

• Ertuchtigung des Netzes qemass dem NOVA-Prinzip damit alle bedeutenden 

Verletzungen von u.a. des N-1 Kriteriums, der Spannungsgrenzen und der 

Kurzschlussgrenzen beseitigt werden 

• Technisch-okonornische Kosten-Nutzen-Analyse (CSA) der Netzertuchtigungsprojekte. 

Die Kosten werden den technischen und okonomischen Nutzen (z.B. Socio-Economic 

Welfare, Reduktion COrAusstoss, Integration Erneuerbarer Energie, Reduktion der 

Verluste, Adequacy, Flexibilitat, Stabilitat) gegenubergestellt. 

5. Mehrjahresplane - Art. Ga 

Antrag: 

1 
Die Netzbetreiber weisen in den Mehrjahresplanen jedes ihrer Netzprojekte Projekte 

zur Netzoptimierung, Netzverstarkung oder zum Netzausbau aus und legen 

Folgendes dar: 

b. die Art der lnvestition, insbesondere ob es sich um eine Netzoptimierung, eine 

Netzverstarkung oder einen Netzausbau Erneuerung, einen Ausbau oder einen 

Neubau handelt; 

d. den Zeitpunkt der geplanten lnbetriebnahme und die Priorisierung; 

aneu Fur die Koordination der Netzplanung nach Artikel 9c Absatz 1 StromVG und 

fur die Erstellung der Mehrjahresplane der nationalen Netzgesellschaft nach Artikel 

9d StromVG stellen sich die Netzbetreiber und Netzeigentumer mindestens [ahrlich 

sowie auf Anfrage unentgeltlich lnformationen zum bestehenden Netz, zu 

geplanten Netzprojekten sowie Prognosen Ober Produktion und Verbrauch zur 

Verfugung. Die Netzbetreiber und Netzeigentumer legen fest, welcher 

Detaillierungsgrad die lnformationen aufzuweisen haben. 

Begrundung: 
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Abs. 1: Mit dem bestehenden Wortlaut «jedes ihrer Netzprojekte» rnussten sarntliche Projekte - 

inkl. Unterhalts- und Sanierungsarbeiten, Verschieben einzelner Masten ... in die Mehrjahres­ 

planung nach Art. 9d StromVG aufgenommen werden. Die EICom hatte damit den 

grundsatzlichen Bedarf aller Projekte zu bestatigen (Art. 22 Abs. 2bis StromVG). Dies erscheint 

nicht sachgerecht und kaum umsetzbar. Sinnvoll ist, auf das NOVA-Prinzip abzustellen (vgl. 

Bst. b). 

Bst. b: Die Formulierung entspricht nicht dem NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor -verstarkunq 

vor -ausbau). Art. 9b Abs. 2 StromVG spricht ebenfalls von Optimierung, Verstarkunq und 

Ausbau. 

Bst. d: Beim Strategischen Netz 2025 fi.ihrte Swissgrid keine Priorisierung der darin enthaltenen 

Projekte durch. Damit ein Projekt in das Strategische Netz aufgenommen wurde, musste es sich 

in alien betrachteten Szenarien als erforderlich (und damit prioritar) erweisen. 

Abs. 3neu: Gernass Art. 9c Abs. 1 StromVG koordinieren die Netzbetreiber ihre Netzplanung 

und stellen einander die dafur erforderlichen lnformationen unentgeltlich zur Verfi.igung. Die 

Botschaft zur SSN (S. 3922) prazisiert: «Dieser lnformationsaustausch betrifft geplante Projekte 

zum Um- und Ausbau der Stromnetze und Prognosen Ober Produktion und Verbrauch». Weiter 

schreibt die Botschaft (S. 3922): «Die nationa/e Netzgesellschaft hat insbesondere auch die 

Betreiber von grossen Kraftwerken einzubeziehen [ ... ]». Bei der Netzplanung (Mehrjahresplane) 

nach Art. 9a StromVG schreiben die Erlauterungen zur StromW (S. 12): «Aufgrund der hohen 

physika/ischen Vermaschung muss die Swissgrid die Netzentwicklung auf Netzebene 3 bei 

Erste/lung ihres Mehrjahresplans berocksichtigen». Die Erfi.illung dieses Auftrags bedingt, dass 

die Swissgrid die entsprechenden Oaten rechtzeitig von den Verteilnetzbetreibern erhalt, Art. 6a 

Abs. 2 StromW gewahrleistet dies nicht, denn die Netzplanung der Verteilnetzbetreiber erfolgt 

zeitgleich zur Planung der nationalen Netzgesellschaft. Die Aussage der Erlauterunqen (S. 12) 

«Mit Absatz 2 ist sichergestellt, dass die Mehrjahresplane der Netzebene 3 hierzu rechtzeitig 

vorliegen» ist folglich nicht zutreffend und zu streichen. lnformationen der Netzebene 3 rnussen 

zu Beginn der Mehrjahresplanung von Swissgrid vorliegen. Andernfalls kann Swissgrid diese 

lnformationen nicht beri.icksichtigen. 

Heute geht Swissgrid bilateral auf die Verteilnetzbetreiber zu und regelt den Datenaustausch 

vertraglich. Einzelne Verteilnetzbetreiber willigen dazu ein, andere nicht. Swissgrid beantragt 

deshalb einen neuen Art. 6a Abs. 3 StromW. Da der Netzbetreiber nicht zwingend auch der 

Netzeigenti.imer ist, ist auch Letzterer im Absatz zu nennen. Unter «Prognosen zu Produktion 

und Verbrauch» versteht Swissgrid z.B. Oaten zum Kraftwerksausbau (Bsp.: thermische Anlage 

mit maximaler Leistung von 50 MW). Der Datenaustausch hat grundsatzlich gegenseitig zu 

erfolgen. Dabei zu beachten ist, dass Swissgrid einzelne Oaten (bspw.: handelsrelevante 

Produktionsdaten) nicht an Verteilnetzbetreiber weitergeben darf, weil die Verteilnetzbetreiber 

nicht vollstandiq entflochten sind. Derartige Oaten sind aber fur die Netzplanung auch nicht 

erforderlich. Gernass dem Subsidiaritatsprinzip sollen die Netzbetreiber die Details des 

Datenaustauschs regeln. 

6. Offentlichkeitsarbeit der Kantone - Art. 6b 

Fi.ir Swissgrid gehort die Regelung der Offentlichkeitsarbeit resp. der Rollen der Beteiligten - 

BFE, Kantone, Projektant - zu den zentralen Anliegen der Vorlage. Dieses Ziel wird unserer 

Ansicht nach nicht erreicht. 
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Ein Ausgangspunkt fur die Offentlichkeitsarbeit war die im Auftrag des BFE erstellte Studie 

«Mitwirkung, Information und Kommunikation im Bereich Stromnetze» von 2014: 

• «Das BFE ilbernimmt den Lead in der Gesamtkommunikation und steuert semtiicne im 

Zusammenhang mit der Kommunikation wichtigen Prozesse. Die Leadrolle des BFE in 

der MIK ergibt sich einerseits aus seiner Legitimation als zustandige Behorde des 

Bundes, andererseits aus seiner Fachkompetenz in Energiefragen. Wo das BFE in 

seiner Rolle als Fachbehorde involviert ist, kommuniziert es zuseizlich auf dieser 

Ebene.» (S. 42) 

• «Die Kantone Obernehmen gemeinsam mit den Projektanten die zentrale Rolle in der 

Kommunikation ab Teilprozess Reumticne Koordination. Durch ihre gesetzlich 

verankerte Planungskompetenz, in ihrer teilweisen Funktion a/s Eigentomer der 

entsprechenden lnfrastruktur und durch die qrossere Nene zu ,,Land und Leuien" sind 

die Kantone bestens geeignet, legimitiert, aber auch in der Verantwortung, die 

Kommunikation for die entsprechenden Projekte zu organisieren. Sie werden hierbei 

vom BFE mit Empfehlungen und Best Practice-Wissen unterstotzt.» (S. 42) 

• «Die Netzentwicklung auf regionaler Ebene hangt wesent/ich van der Unterstotzung und 

dem Engagement der Kantone ab. Das BFE muss desha/b ein gezie/tes 

Stakeho/dermanagement aufbauen, indem es die aktiven Kantone als versterker 

einbindet und die eher ablehnend eingestellten Kantone individue/1 betreut. Die 

Dialogplattform3 kann dabei eine wichtige Vermittlerrolle spielen, indem eusqeweblte 

Kantone for diesen Prozessschritt integriert werden. » (S. 48) 

Art. 9e StromVG regelt die Offentlichkeitsarbeit von Bund und Kantonen. Der Bund informiert 

die Offentlichkeit Ober die wichtigen Aspekte der Netzentwicklung und die Moglichkeiten zur 

Mitwirkung im Verfahren. Die Kantone informieren die Offentlichkeit Ober die wichtigen 

regionalen Aspekte der Netzentwicklung in ihrem Kantonsgebiet. 

Auf Verordnungsebene fuhrt (einzig) Art. 6b den Art. 9e StromVG weiter aus. Zur Rolle der 

Kantone schreibt die Erlauterunq (S. 12) insbesondere: «Bei bedeutungsvollen Leitungs­ 

vorhaben kann es sich indes als sinnvo/1 erweisen, den Kanton mit weitergehenden 

lnformationsaufgaben zu betrauen, die er dann im Rahmen seiner lnformationstatigkeit zum 

Richtplan eusubt». Dies allein ist nicht ausreichend. 

Die in Gesetz und Verordnung verankerte Offentlichkeitsarbeit des BFE und insbesondere der 

Kantone ist deutlich geringer als ursprunqlich vorgesehen. So ist der «Lead in der 

Gesamtkoordination» (vgl. Berichtausschnitt oben) des BFE nicht ersichtlich und es fehlen 

Ausfuhrungen hinsichtlich der lnformationen an die Offentlichkeit durch das BFE (vgl. Art. 9e 

Abs. 1 StromVG). Zudem muss die Rolle der Kantone Ober die Kommunikation der Prozesse 

und der Richtplanung hinausgehen. Bisher erfolgt dies nicht, weshalb es dann Swissgrid obliegt, 

zusatzliche (Offentlichkeits-)Arbeit vor, wahrend und im Anschluss an Sachplan- und 

Plangenehmigungsverfahren zu betreiben. 

Aus Sicht von Swissgrid fehlen heute u.a.: 

• BFE und Kantone stimmen ihre Kommunikation zum Bedarf beim Netzausbau / der 

Projekte ab und kommunizieren auch vor Ort. 

3 
Mit der Dialogplattform gemeint warder Beirat Energienetze. Dieser ist seit 2016 aber eingestellt / ruhend. 
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• Kommunikatian van Planungsgebiet und Planungskarridar erfalgen durch das BFE 

und/oder die Begleitgruppe. 

• Die Kantane sind for die Raumplanung zustandiq: Als aktives Mitglied in der 

Begleitgruppe stellt der Kantansvertreter die Kaardinatian zu den kantanalen Behorden 

und zur Regierung hinsichtlich Anpassung des Richtplans sicher. 

7. lntelligente Messsysteme - Art. Sa 

Antrag: 

1 
Bei Endverbrauchern, Erzeugern oder Speichern in Privathaushalten, Gewerbe 

und der Leichtindustrie sind fur das Messwesen und die lnformationsprozesse 

intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen: ... 

[unverandert] 

3 
Bei Bauten und Anlagen, die dem Bundesgesetz vam 23. Juni 1950 Ober den Schutz 

rnilitarischer Anlagen unterstehen, mOssen keine intelligenten Messsysteme eingesetzt 

werden. Die EICom kann zudem befristete und unbefristete Ausnahmen von der Pflicht 

zum Einsatz eines intelligenten Messsystems oder eines Elements davon gewahren, 
1Nenn ein solcher Einsatz in Bezug auf den Aufv.'and unverhaltnismassig ware. 

4
neu Die EICom kann fur einzelne oder Gruppen von lnstallationen befristete und 

unbefristete Ausnahmen von der Pflicht zum Einsatz eines intelligenten 

Messsystems oder eines Elements davon gewahren, wenn ein solcher Einsatz in 

Bezug auf den Aufwand unverhaltnlsmasslq ware. 

5 
Elektronische Elektrizitatszahler nach Absatz 1 Buchstabe a ... [unverandert] 

Begrundung: 

Abs. 1: Nach Ansicht van Swissgrid wurde Art. 8a StromW mit Blick auf Smart-Meter beim 

Endverbraucher sawie tor Phatavaltaikanlagen formuliert. Im Fakus standen Verteilnetzbetreiber 

und insb. die Netzebene 7. Dieser Wille - und damit insbesandere die Ausklammerung des 

Obertragungsnetzes - ist jedach weder in den Erlassen nach in den Erlauterungen explizit 

festgehalten. Explizit van Verteilnetzbetreibern (sawie auch van Haushalten und Unternehmen) 

spricht bspw. die BFE Publikation «Smart Meter ahne Storsignal» (2018). 

Swissgrid (wie auch Netzbetreiber der Netzebene 3) haben AnschlOsse van Endverbrauchern 

und Erzeugern (Bsp.: SBB, Grosskraftwerke). Es gibt in diesem Bereich jedach keine 

Messgerate, welche die Anforderungen qemass Art. 8a StramW erfOllen. Ausserdem wurde der 

Einbau von intelligenten Messsystemen dem Schutz kritischer lnfrastrukturen resp. der 

zuqehoriqen Informations- und Kommunikationstechnik direkt widersprechen. Im Obertragungs­ 

netz sind Zahler (tor die Abrechnung) vollstandig vom Leitsystem (tor die Netztohrung) getrennt 

und in unterschiedlichen Sicherheitszonen untergebracht. lntelligente Messsysteme wurden 

diese Trennung unterwandern (vgl. Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziffer 3 und Abs. 2 Bst. d). 

Swissgrid beantragt eine Prazisierung von Art. 8a in Anlehnung an Art. 2 Abs. 1 der 

«Verordnung des EJPD Ober Messmittel tor elektrische Energie und Leistung» (EMmV). Damit 

wird klargestellt, dass im Obertragungsnetz keine Pflicht zum Einbau von intelligenten 

Messsystemen besteht. 
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Abs. 3 und 4: Der bestehende Abs. 3 regelt zwei unterschiedliche Sachverhalte. Einerseits die 

Ausnahmeregelung fur militarische Anlagen und andererseits die Kompetenz der EICom weitere 

Ausnahmen (ausserhalb von rnititarischen Anlagen) zu qewahren. Eine Aufteilung dieser 

unterschiedlichen Sachverhalte in zwei Absatze fbrdert die Lesbarkeit. Zusatzlich beantragen 

wir im neuen Abs. 4 eine Ausweitung der Kompetenz der EICom. Nach bisherigem Recht kann 

die EICom nur im Einzelfall Ausnahmen gewahren. Dies kann zu erheblichen Mehraufwanden 

fuhren. Die EICom sollte zusatzlich die Kompetenz erhalten, fur Gruppen von Zahlern 

Ausnahmen zu qewahren. 

Hinsichtlich der Kompetenz der EICom verweisen wir auf die Erlauterungen zur StromW vom 

November 2017 im Rahmen der Energiestrategie 2050. Diese schreiben auf S. 12: «Es wird 

erwartet, dass sich der Aufwand der EICom far diese Ausnahmebewil/igungen in Schranken 

halt.» «Bewilligung» entspricht unserer Ansicht nach einer VerfUgung. VerfUgungen sind 

individuell-konkret. Samit steht dies in einem Spannunqsverhaltnis zur Aussage, wonach sich 

der Aufwand «in Schranken halt». Die Erlauterungen sind deshalb zu erqanzen, damit die 

EICom auch Ausnahmen im Rahmen van Weisungen erlassen kann. 

8. lntelligente Steuer- und Regelsysteme fur den Netzbetrieb - Art. Sc 

Antrag: 

6 
Im Fall einer solchen Gefahrdunq darf er dieses System auch ohne Zustimmung des 

Betroffenen einsetzen. Ein solcher Einsatz hat Vorrang var Steuerungen durch Dritte. Der 

Netzbetreiber informiert die EICom iiber jeden nach diesem Absatz getatigten 

Einsatz und begriindet diesen. Betroffene werden mindestens jahrlich sowie auf 

Anfrage informiert. Der Netzbetreiber informiert die Betroffenen mindestens jahrlich 

sowie auf Anfrage Ober die nach diesem Absatz getatigten Einsatze. 

Begriindung: Art. 8c Abs. 6 regelt den vorrangigen Einsatz von intelligenten Steuer- und 

Regelsystemen. Swissgrid unterstutzt die Stossrichtung van Absatz 6 und beqrusst die 

Formulierung: «Folgt ein solcher Einsatz zur Abwendung einer unmittelbaren, erheblichen 

Gefahrdung des sicheren Netzbetriebs, ist dieser ohne vorgangige Information und Zustimmung 

des Endverbrauchers oder Erzeugers zulessiq.» aus den Erlauterunqen zur StromW im 

Rahmen der Energiestrategie 2050 (November 2017, S. 14). 

In der Umsetzung sehen wir jedoch Risiken. Eine allfalliqe exzessive Auslegung dieser 

Bestimmung durch Netzbetreiber konnte das Geschaftsmodell van Poolern, welche 

Systemdienstleistungen anbieten, beeintrachtigen resp. zu einer Verdrangung Dritter fUhren. 

Der Netzbetreiber hat deshalb auch die EICom Uber vorrangige Einsatze zu informieren. Dies 

hat zeitnah, bspw. innerhalb von 10 Tagen nach dem Einsatz und mit BegrUndung zu erfolgen. 

Die EICom sollte die Rechtmassigkeit der vorrangigen Steuerung prufen und ggf. Massnahmen 

gegen eine rnissbrauchliche Anwendung treffen konnen. 
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9. Anrechenbare Betriebskosten - Art. 12 

Antrag: 

1 
Als anrechenbare Betriebskosten nach Art. 15 Absatz 2 Buchstaben c StromVG 

gelten die wiederkehrend entschadiqten Entgelte an Dritte fur Dienstbarkeiten und 

Rechte. 

Begrundung: Mit lnkrafttreten der Bestimmungen der SSN tritt auch Art. 15 Abs. 2 Bst. c 

StromVG in Kraft. Gernass diesem gelten «die Entgelte for die Einraumung van Rechten und 

Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb» als Betriebskosten. Die Materialien 

(Botschaft des Bundesrates zur SSN, amtliches Bulletin, Erlauterunqen zum bisherigen Art. 12 

Abs. 1 StromW) enthalten keine lnformationen zur Auslegung dieser Bestimmung. 

Das Detailkonzept «Strategie Stromnetze - Ein Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 

2050» von 2013 enthalt eine Leitlinie und eine Fussnote: 

Leitlinie: 

«Die Kosten for [. . .] Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit der Rea/isierung von 

Netzprojekten gelten a/s Projektkosten und damit a/s anrechenbare Kosten im Sinne des 

Strom VG
32

. » 

Fussnote 32: 

«Gemass E!Com konnen die Mehrkosten van Beg/eitmassnahmen zu Leitungs­ 

bauprojekten a/s anrechenbar im Sinne van Artikel 15 Absatz 1 Strom VG betrachtet 

werden, wenn folgende vier Kriterien kumulativ erfOl/t sind, wobei nur eine Bedingung (a, 

b oder c) des ersten Kriteriums erfOllt sein muss: 1. a) Oas Ausbauvorhaben ist ohne 

Beg/eitmassnahmen nicht realisierbar. b) Oas Ausbauvorhaben ' bringt ohne 

Beg/eitmassnahmen keinen oder nur einen geringfOgigen versorgungstechnischen 

Zusatznutzen. c) Der sichere, leistungsfahige und effiziente Netzbetrieb wird durch eine 

rasche Rea/isierung (aufgrund Begleitmassnahmen) signifikant verbessert. 2. Die 

Beg/eitmassnahmen stehen in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Netzbau und 

Netzbetrieb. 3. Der zu erwartende Zusatznutzen ist in einem vertretbaren Verha/tnis zu 

den Gesamtkosten des Projektes (Ausbauvorhaben plus Beg/eitmassnahmen). 4. Das 

Kosten-Nutzen Verhaltnis der Projektvariante mit Begleitmassnahmen ist insgesamt 

honer als das der Projektvariante ohne Beg/eitmassnahmen.» 

Swissgrid geht davon aus, dass mit der Leitlinie prirnar die grundsatzliche Anrechenbarkeit der 

Kosten fur die Zusicherung von Dienstbarkeiten sichergestellt werden sollte. Die Formulierung 

deutet sogar darauf hin, dass die entsprechenden Kosten aktiviert und damit den Kapitalkosten 

zuzuordnen sind. Dies, weil Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung von Netzprojekten 

resp. Projektkosten grossmehrheitlich aktiviert werden. 

Fur uns nicht nachvollziehbar ist jedenfalls die Formulierung «Einraumung von Rechten» (Art. 

15 Abs. 2 Bst. c StromVG). So ist auch die Obertragung des vollen Eigentums an einem 

Vermogenswert von einem Dritten auf Swissgrid nichts anderes als die Einraumung eines 

Rechts. Damit rnusste der Kauf jedes materiellen Guts (wie Unterwerk, Mast etc.) den 

Betriebskosten zugeordnet werden. Dies kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. 

Das im StromVG fur die Swissgrid festgelegte Business Modell sieht vor, dass Swissgrid fur das 

eingesetzte Kapital eine vom Bundesrat festgesetzte Verzinsung bekommt. Auch die 
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anerkannte Praxis der Rechnungslegung (nach OR und Swiss GAAP FER) sieht eine 

Aktivierungspflicht for Vermogenswerte mit mehrjahriqer Nutzungsdauer vor. 

Swissgrid beantragt eine Anpassung von Art. 12 Abs. 1 und einen neuen Abs. 5 in Art. 13. 

Damit wird prazisiert, dass einmalentschadigte Entgelte an Dritte tor Dienstbarkeiten und 

Rechte als anrechenbare Kapitalkosten gelten. Ohne diese Anderungen ist der Gesetzesartikel 

nicht umsetzbar, denn nicht nur einmalentschadigte Dienstbarkeiten, sondern nach der 

grammatikalischen Auslegung auch die Kosten for die Anschaffung sarntiicher Vermogenswerte 

waren den Betriebskosten zuzuordnen und damit auf null abzuschreiben. 

10. Anrechenbare Kapitalkosten - Art. 13 

Antrag: 

sneu Als anrechenbare Kapitalkosten gelten zusatzlich zu jenen nach Artikel 15 

Absatz 3 StromVG die elnmalentschadiqten Entgelte an Dritte fur Dienstbarkeiten 

und Rechte. 

Begrundung: Siehe Begrondung zu Art. 12 Abs. 1. 

11. Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen fur intelligente Netze -Art. 13b 

Antrag: 

2 
[umformulieren, vgl. BegrOndung] 

aneu Fur die nationale Netzgesellschaft gelten die Kosten solcher Massnahmen als 

anrechenbar bis zu einem Betrag von 2 Prozent der anrechenbaren Netzkosten im 

jeweiligen Jahr. Darunter fallen insbesondere innovative Massnahmen fur den 

Netzbetrieb, die Netzplanung sowie fur netz- und systemdienliche 

Marktmechanismen. 

4 
Die Netzbetreiber dokumentieren ihre innovativen ... [unverandert] 

Begrundung: Art. 15 Abs. 1 und Abs. 3bis Bst. d StromVG legen Grundlagen for die 

Anrechenbarkeit von Kosten for innovative Massnahmen fest. Swissgrid begrosst dies. Die 

vorliegenden Obergrenzen und die vorgesehene Aufteilung in Betriebs- und Kapitalkosten lehnt 

Swissgrid ab. Grundsatzlich ist es die gesetzliche Aufgabe der EICom, die effiziente 

Mittelverwendung der Netzbetreiber zu prOfen. 

Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Deckelung der Kosten vor. Swissgrid geht davon 

aus, dass die im Vernehmlassungsentwurf enthaltenen Obergrenzen tor kleine Verteilnetz­ 

betreiber formuliert wurden. For Swissgrid als einzige Obertragungsnetzbetreiberin ist insb. die 

Grenze von CHF 500 000 zu tief. Sinnvolle Projekte konnen damit kaum realisiert werden. Die 

Obergrenzen dOrften innovative Massnahmen hemmen statt sie zu fordern. Das Netz muss 

jedoch modernisiert werden. Es braucht lnvestition - u.a. muss das Netz for die Umsetzung der 

Energiestrategie 2050 befahigt werden. 

Abs. 2 und 3: Swissgrid beantragt eine Umformulierung von Abs. 2. Es sind getrennte 

Bestimmungen tor Verteilnetz- und Obertragungsnetzbetreiber zu formulieren. For die nationale 

Netzgesellschaft beantragt Swissgrid einen neuen Abs. 3. Gernass diesem gelten die Kosten tor 
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innovative Massnahmen der nationalen Netzgesellschaft bis zu einem Betrag van 2% der 

anrechenbaren Netzkosten als anrechenbar. Wir verweisen auch auf unsere Stellungnahme 

vom 16. Mai 2015 im Rahmen der Vernehmlassung der SSN-Gesetzesvorlagen. Dort regten wir 

einen Zielwert van mindestens 1% der Tarifeinnahmen an. 

Zudem ist im neuen Abs. 3 zu prazisieren, dass auch Projekte, welche einen Beitrag zu netz­ 

und systemdienlichen Marktmechanismen leisten, als anrechenbare Kosten in Frage kommen. 

Beispielsweise sehen wir aktuell den Bedarf, (dezentrale) Flexibilitat bestrnoqlich ins System zu 

integrieren (bspw. als Systemdienstleistung oder for Redispatch). 

Nicht einverstanden ist Swissgrid mit folgendem Satz der Erlauterunqen (S. 14): 

«Ats anrechenbare Netzkosten kommen von Grund auf nur Kosten in Frage, die einen 

ktaren und zeittich wie sachtich engen Konnex zur Netzptanung oder dem Netzbetrieb 

haben, nicht aber die Kosten reiner Forschungs- oder Untersuchungsarbeit. » 

Die Grenze zwischen Forschungsarbeit und der Weiterentwicklung des Stands der Technik ist 

fliessend. Zudem beteiligen sich Bund und ETH an lnnovationsprojekten mehrheitlich nur, wenn 

lnnovationsprojekte auch einen Forschungscharakter haben und sich die lndustrie ebenfalls an 

den Kosten beteiligt. Beispiele fur angewandte Forschungsarbeiten mit Beteiligung Swissgrid 

sind die Projekte «3D Decision Support System zur Unterstotzung der Leitungsplanung» oder 

das Projekt «Hybrid HVAC / HVDC overhead lines in Switzerland». Bei beiden Projekten war 

eine finanzielle Beteiligung der Swissgrid wichtig, damit der Bund die Projekte mitfinanzierte. 

Gernass unserer Interpretation der Erlauterunq ware eine Kostenbeteiligung durch Swissgrid 

hier nicht mehr rnoqlich, Wir beantragen deshalb eine Erqanzunq der Erlauterunqen (S. 14): 

«Ats anrechenbare Netzkosten kommen von Gmnd auf nur Kosten in Frage, die einen 

ktaren und zeittich wie sachtich engen Konnex zur Netzptanung, Ofiel=-dem Netzbetrieb 

oder zu netz- und systemdienlichen Marktmechanismen haben. In Frage kommen 

dabei auch die Kosten von angewandter, nicht aber die Kosten von reiner 

Forschungs- oder Untersuchungsarbeit. » 

Sollte darOber hinaus eine Obergrenze in CHF erforderlich sein, beantragt Swissgrid fur die 

nationale Netzgesellschaft eine Grenze van CHF 9 000 000 pro Jahr. Dies entspricht in etwa 

2% der gegenwartigen anrechenbaren Kapital- und Betriebskosten. 

Abs. 4: Gernass Erlauterunqen zum Abs. 4 (Abs. 3 des Vernehmlassungsentwurfs) 

dokumentieren und veroffentlichen die Netzbetreiber die Ergebnisse der van ihnen 

durchgefOhrten Massnahmen sowie Umsetzungsschwierigkeiten, Hemmnisse und l.osunqs­ 

ansatze. Damit ist Swissgrid einverstanden. Nicht einverstanden ware Swissgrid, wenn auch 

Rohdaten, Source Code etc. zu veroffentlichen waren, Nach Ansicht van Swissgrid haben bei 

der Dokumentation der innovativen Massnahmen die Regelungen bei der Publikation van 

Mehrjahresplanen qemass Art. 9d Abs. 4 Strom VG sinnqernass zu gelten. 

12. Anrechenbare Kosten von lnformationsmassnahmen und von Offentlichkeitsarbeit - 

Art. 13d 

Antrag: 

1 
Als anrechenbare Kosten van lnformationsmassnahmen gelten die Kosten des 

Netzbetreibers fur die Bereitstellung und Verbreitung van schriftlichen oder mOndlichen 
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lnformationen im Rahmen eines Vorhabens, namentlich Ober Umfang, Notwendigkeit und 

zeitlichen Ablauf des Vorhabens sowie Ober dessen voraussichtliche Auswirkungen auf 

Umwelt, Raum und Betroffene, soweit diese lnformationen notwendig sind, um den vom 

Vorhaben Betroffenen und anderen lnteressierten die Meinungsbildung und die 

allfalliqe Mitwirkung am Verfahren zu errnoqlichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG). 

3 
Die anrechenbaren Kosten nach diesem Artikel gelten als anrechenbare Betriebskosten. 

Begriindung: 

Abs. 1: Im Abs. 1 ist klarzustellen, dass neben den Kosten fur die Bereitstellung im engeren 

Sinne (Erstellung) auch die Kosten fur die Verbreitung der Information als anrechenbar gelten. 

Der Begriff «Information» ist zudem umfassend zu verstehen. Neben klassischen Medien wie 

lnformationsblattern und Veranstaltungen vor Ort, erstellt Swissgrid bspw. auch graphische 

Darstellungen und kurze lnformationsfilme. 

Gernass Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG gelten die Kosten fur notwendige lnformations­ 

massnahmen, die der Netzbetreiber fur genehmigungspflichtige Vorhaben nach Art. 16 EleG 

projektspezifisch trifft, als anrechenbare Kosten. Aus Sicht Swissgrid darf es im Umkehrschluss 

nicht zu einer Verscharfunq der bestehenden Praxis bei der Anrechenbarkeit von Kosten fur 

Offentlichkeitsarbeit kommen. So ist Swissgrid bspw. gemass Art. 20 Abs. 2 Bst. g StromVG 

(Version SSN) verpflichtet, die Offentlichkeit Ober die BegrOndung und den Stand der von ihr 

qernass dem Mehrjahresplan gefuhrten Projekte zu informieren und die Bedeutung der 

Projekte fiir die Stromversorgung in der Schweiz darzulegen. Dieser Kommunikations­ 

auftrag geht Ober die Projekte im engeren Sinne (im Rahmen der Bewilligungsverfahren) 

hinaus. Auch aus Art. 8 StromVG Aufgaben der Netzbetreiber ergeben sich Kommunikations­ 

aufgaben fur Swissgrid resp. die Netzbetreiber. 

Abs. 3: Die Zuordnung zu den Betriebskosten ist weder zielfuhrend noch sachgerecht. Dies ist 

im Einzelfall zu bestimmen. Wir verweisen hierzu auf die entsprechende Erlauterunq zu Art. 13b 

StromW (S. 14) «Die Verordnung macht hier keine speziellen Vorschriften dazu, wann es sich 

bei den Kosten um Betriebs- oder Kapitalkosten handelt, dies wird jeweils far den konkreten 

Einzelfa/1 nach den Oblichen Regeln bestimmt werden mussen». Dies ist auch in Art. 13d 

anzuwenden. 

Verordnung i.iber das Plangenehmigungsverfahren fi.ir elektrische Anlagen - 

VPeA 

13. Priifung der Sachplanpflicht -Art. 1a 

Swissgrid beqrusst, dass der sich in der Praxis etablierte Ablauf in den neuen Verordnungs­ 

bestimmungen abgebildet wird. Wir beantragen aber eine Anpassung der Erlauterunqen (S. 3): 

«Im Zweifelsfa/1 wird das BFE die Sachp/.anpflicht bo}ahon mosson und es ist ontwodor 

das Sachplanverzichtsverfahren nach Artikel 1 b odor das Sachptanverfahron nach Artikot 

4e einleiten oinwtoiton. » 

Die Aussage, wonach im Zweifelsfall die Sachplanpflicht zu bejahen ist, ist nicht zutreffend. 

Korrekt ist, dass im Zweifelsfall ein Sachplanverzichtsverfahren einzuleiten ist. 
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14. Ausnahmen von der Sachplanpflicht und Verfahren -Art. 1b 

Antrag: 

1 
Die folgenden Vorhaben betreffend Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder 

hoher konnen ohne Festsetzung in einem Sachplan genehmigt werden, wenn die 

Bestimmungen der Verordnung vom 23. Dezember 1999 Ober den Schutz vor 

nichtionisierender Strahlung (NISV) voraussichtlich eingehalten werden konnen und die 

Moglichkeiten zur Zusammenlegung mit anderen Leitungen oder anderen 

lnfrastrukturanlagen ausgeschopft 'Nurden: 

a. die Erstellung neuer Leitungen mit einer Lange von flinf Kilometern oder weniger, 

sofern keine Schutzziele von Schutzgebieten von nationaler Bedeutung RaGR 

eidgenossischem und kantonalem Recht wesentlich beeintrachtiqt werden; 

b. der Ersatz, die Anderung und der Ausbau von Leitungen, sofern das 

Leitungstrassee nicht oder auf einer Lange van hochstens fOnf Kilometern verschoben 

wird und Konflikte mit Schutzzielen von Schutzgebieten von nationaler Bedeutung 

nach eidgenossischem und kantonalem Recht durch Ersatzmassnahmen 

ausgeglichen werden konnen und die Moglichkeiten zur Zusammenlegung mit 

anderen Leitungen oder anderen lnfrastrukturanlagen ausqeschopft wurden; 

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu mindestens 80 Prozent ihrer Lange als Kabel in 

bestehenden oder behordenverbindlich festgelegten Anlagen wie Strassen, Tunnels 

oder Stollen ausgeflihrt werden; 

d. Vorhaben, bei denen die Gesuchstellerin anhand von raumplanerischen, 

umweltrechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Abklarunqen darlegt, dass keine 

andere Variante zu bevorzugen ist. 

2 
Das BFE hart die zustandigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kantone zu 

den Unterlagen der Gesuchstellerin an. Es kann zusatzlich auch gesamtschweizerisch 

tatige Umweltschutzorganisationen anhoren. Nach Prufunq der eingegangenen 

Stellungnahmen entscheidet das BFE, ob ein Sachplanverfahren durchgeflihrt werden 

muss. 

Begrundung: 

Abs. 1: Swissgrid beqrusst die neuen Bestimmungen in Abs. 1 Bst. c und d. Ebenfalls 

begrlissen wir, dass Abs. 1 von voraussichtlicher Einhaltung der N/SV-Bestimmungen spricht, 

da die entsprechende Beurteilung aufgrund der ungesicherten Rechtsprechung (Verhaltnis 

NISV zum USG; vergl. bspw. den Bundesgerichtsentscheid 1 C_ 172/2011) ex ante schwierig ist. 

Bst. a: Mit lnkrafttreten von Art. 15d Abs. 2 EleG sind die Anlagen des Obertragungsnetzes neu 

von nationalem lnteresse. Wir beantragen deshalb eine Anpassung der Bst. a und b, wonach es 

sich bei Beeintrachtigungen von, resp. Konflikten mit Schutzgebieten, um Schutzgebiete von 

nationaler Bedeutung handeln muss. 

Weiter beantragen wir eine Prazisierung, wonach die Beeintrachtigungen von Schutzgebieten 

wesentlich sein mussen. Ansonsten fuhrt der Wechsel in der Terminologie ( «beeintrachtigen» 

statt «beruhren») nicht zur angestrebten Klarunq. 

Bst. b: Der letzte Teilsatz von Abs. 1 ist in Bst. b zu verschieben. Bei den Bst. c und d ist die 

Formulierung nicht erforderlich (bzw. bereits enthalten). Bei Bst. a fuhrt die Formulierung zu 
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einer Verscharfunq gegenUber der heutigen Formulierung. Das revidierte Gesetz bietet dazu 

aber keinen Anlass. 

Neu gilt das Kriterium der Lange (funf Kilometer) auch fur Ersatz/Anderung/Ausbau van 

Leitungen. Fur eine solche Verscharfunq bzw. «Gleichbehandlung» (Erlauterunqen S. 4) bietet 

das revidierte Gesetz keinen Anlass. Swissgrid beantragt deren Streichung in Bst. b. Im Falle 

eines Beibehalts der Bestimmung ist fur Swissgrid zudem nicht eindeutig, ob sich die funf 

Kilometer auf die Lange der bestehenden oder der verschobenen Leitung beziehen. 

Abs. 2: Die gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen sind im Sachplanverfahren in 

der Begleitgruppe vertreten. Es besteht keine Veranlassung, Umweltschutzorganisationen 

bereits beim Entscheid Uber die (Ausnahmen van der) Sachplanpflicht einzubeziehen. Der 

Sachplanentscheid ist ein rein rechtlicher Entscheid - anders als das Sachplanverfahren, 

welches auch politisch ist. Sind Schutzziele nicht betroffen, besteht kein Bedarf, 

Umweltschutzorganisationen einzubeziehen. Es ist nicht ersichtlich, welchen Mehrwert der 

Einbezug van Umweltschutzorganisationen beim Entscheid Uber die Sachplanpflicht van bspw. 

einem Tunnelprojekt schafft. 

15. Vororientierung - Art. 1c 

Antrag: 

Ein Vorhaben, das voraussichtlich der Sachplanpflicht unterliegt und dessen Bedarf van 

der Elektrizitatskommission bestatigt wurde (Art. 22 Abs. 2bis des 

Stromversorgungsgesetzes vom 23. Marz 2007), kann w+ro als Vororientierung durch 
das Bundesamt fur Energie in den Sachplan eingetragen werden. 

Begrundung: Swissgrid ist mit der Regelung in Art. 1 c grundsatzlich einverstanden. Jedoch ist 

die Moglichkeit der Aufnahme in den Sachplan als Vororientierung nicht auf Projekte qemass 

Art. 22 Abs. 2bis StromVG einzuschranken. Die EICom wird die Mehrjahresplane nach Art. 9d 

StromVG voraussichtlich nur alle vier Jahre prufen. Im Einzelfall sollte eine Aufnahme als 

Vororientierung auch fur sachplanpflichtige Projekte aus den technischen Mehrjahresplanen 

rnoqlich sein (vgl. den Antrag zu Art. 5a StromW). Wir beantragen deshalb eine offenere 

Formulierung. Zu prazisieren ist zudem, dass die Eintragung durch das Bundesamt fur Energie 

erfolgt. 

16. Festsetzung des Planungsgebiets - Art. 1f 

Abs. 2: Art. 15f Abs. 3 und Art. 16abis Abs. 2 EleG legen Fristen van je zwei Jahren fur 

Sachplan- resp. Plangenehmigungsverfahren fest. Vorliegender Vernehmlassungsentwurf der 

VPeA enthalt fur einzelne Verfahrensschritte neue Fristen. Gernass Art. 1 f Abs. 2 empfiehlt die 

Begleitgruppe dem BFE aufgrund einer gesamtheitlichen Betrachtung innerhalb van zwei 

Monaten nach Erhalt aller benotigten Unterlagen ein Planungsgebiet. Swissgrid begrUsst die 

Einfi.ihrung van Fristen fur einzelne Verfahrensschritte. Basierend auf den bisherigen 

Erfahrungen und ohne weitere Massnahmen muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 

die Fristen in der Praxis kaum einzuhalten sind. 

Abs. 4: Gernass Abs. 4 Bst. b legt das UVEK in Fallen nach Art. 21 Abs. 4 RPV das 

Planungsgebiet fest. Der Verweis auf Art. 21 Abs. 4 RPV ist im Grundsatz berechtigt. Soweit 
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Anpassungen geltender Sachplane weder zu neuen Konflikten fOhren noch erhebliche 

Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben, sollen sie vom zustandigen Departement 

verabschiedet werden. Der Verweis kann indes zu Missverstandnissen fOhren, da Vorhaben 

ohne erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt qernass Art. 1 a VPeA ohnehin nicht der 

Sachplanpflicht unterliegen. Es wird vorgeschlagen, zu prOfen, ob der Verweis auf - den 

ohnehin geltenden - Art. 21 Abs. 4 RPV erforderlich ist. 

Abs. 5: Swissgrid begrOsst, dass das Planungsgebiet als Zwischenergebnis im Sachplan 

eingetragen werden kann. Dies errnoqlicht deren frOhzeitige Berocksichtigung durch die 

Behorden. 

17. Festsetzung des Planungskorridors - Art. 1g 

Antrag: 

2
bis Das BFE erlasst Richtlinien uber Art, Darstellung, lnhalt und Anzahl der 

einzureichenden Unterlagen. 

4 
Es erarbeitet gestotzt auf die Empfehlung der Begleitgruppe den Entwurf des 

Objektblatts mit Bericht tor den Planungskorridor und die anzuwendende 

Obertragungstechnologie und eroffnet das Anhorunqs- und Mitwirkungsverfahren nach 

Artikel 19 RPV innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang der Empfehlung der 

Begleitgruppe. 

Begrundung: 

Abs. 2bis: In den letzten Jahren fOhrten unterschiedliche Ansichten zu den von den 

Gesuchstellenden einzureichenden Unterlagen immer wieder zu Verfahrensverzogerungen. Die 

Notwendigkeit einer Richtlinie bestatigte ein vom BFE im Rahmen der Erarbeitung der SSN in 

Auftrag gegebenes Rechtsgutachten «Analyse betreffend Hauptstossrichtungen zur Verfahrens­ 

beschleunigung» (2014). Darin halt Herr Dr. Michael Merker fest, dass der Erlass einer 

Richtlinie VerfahrensfOhrung weit mehr bringe als die erneute Formulierung von Ordnungs­ 

vorschriften im Gesetz (vgl. insbesondere Rn. 55, 60 f., 172 f.). Swissgrid unterstutzte deshalb 

die BemOhungen des BFE zur Erarbeitung der vorgeschriebenen Richtlinie. Es ist for uns nicht 

nachvollziehbar, weshalb die Richtlinie bislang nicht finalisiert wurde und stattdessen der Art. 1 d 

Abs. 2 VPeA fallen gelassen wird. Die BegrOndung in der Erlauterunq (S. 8, 2. Letzter Absatz), 

wonach die bisherige rnehrjahriqe Praxis bestatigt habe, dass eine Richtlinie nicht erforderlich 

sei, ist aus unserer Sicht nicht zutreffend. Wir beantragen den Beibehalt der bisherigen 

Bestimmung von Art. 1 d Abs. 2. 

Abs. 4: Die Frist for die Eroffnunq des Anhorunqs- und Mitwirkungsverfahren nach Art. 19 RPV 

ist beizubehalten (vgl. bestehenden Art. 1 d Abs. 4 ). Aus den Erlauterungen ist nicht ersichtlich, 

weshalb diese entfiel. 

Abs. 5: Siehe Antrag zu Art. 1f Abs. 4. 
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18. Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht - Art. 9a 

Antrag: 

Keiner Plangenehmigung bedurfen lnstandhaltungsarbeiten und geringfugige 

technische Anderungen an Anlagen, wenn dabei keine besonderen Auswirkungen auf die 

Umwelt zu erwarten sind, die voraussichtlich umweltrechtliche Massnahmen zur 

Folge haben. 

3 
Als geringfugige technische Anderungen gelten, sofern dadurch voraussichtlich der 

Anlagegrenzwert nach der NISV an Orten mit empfindlicher Nutzung nicht uberschritten 

und das Erscheinungsbild der Anlage nicht wesentlich verandert wird, insbesondere: [ ... ] 

a - e [unverandert] 

f. der Ersatz von Masten durch gleichwertige Masten. 

Begriindung: Swissgrid beqrusst die in Art. 9a vorgenommenen Anderungen - insb. die 

Erqanzunqen wonach «geringfOgige technische Anderungen an Anlagen, wenn dabei keine 

besonderen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind» von der Plangenehmigungspflicht 

befreit sind. Auch die neue Formulierung im Abs. 2 Bst. a «gleichwertiger Ersatz» (bisher 1: 1 

Ersatz) und die entsprechenden Erlauterungen (S. 10 letzter Absatz und S. 11 erster Absatz) 

beqrussen wir ausdrucklich. Die Erlauterungen zu Abs. 2 Bst. a sind aus unserer Sicht noch um 

«Masten» zu erqanzen. 

Abs. 1: Es ist teils unklar, in welchem Grad die Auswirkungen «besonders» sein rnussen. Abs. 

1 (oder als Eventualliter dessen Erlauterunqen) sind zu prazisieren. Sinnvoll ist, daran 

anzuknupfen, ob eine Umweltbeeintrachtigung umweltrechtliche Rechtsfolgen hat, die als 

Auflage in die Plangenehmigung aufzunehmen sind und wo die allgemeine (bzw. nachtraqliche) 

Aufsicht nicht mehr ausreicht. Wo keine Auflage notwendig ist, ist auch keine 

Plangenehmigung(spflicht) erforderlich. Plangenehmigungsfreie Arbeiten sind der Behorde 

vorab anzuzeigen. Damit ist gesichert, dass die Einhaltung des Massstabs kontrolliert wird. 

Abs. 3: Abs. 3 ist analog Art. 1 b Abs. 1 VPeA um «voraussichtlich» zu erqanzen. Die 

Bestimmung hat ausserdem nicht abschliessend zu sein. Weiter beantragen wir eine Erqanzunq 

um einen neuen Bst. f. Die SIA Konstruktionsnormen fur Masten andern sich im Verlaufe der 

Zeit. Dadurch ergeben sich bspw. geringfugige Anpassungen der Profile. Werden die 

Anforderungen in Abs. 3 (NISV, Erscheinungsbild) eingehalten, sollen auch diese Vorhaben von 

der Plangenehmigungspflicht ausgenommen sein. 

Abs. 5: Gernass Abs. 5 zeigt die Betriebsinhaberin dem lnspektorat geringfugige technische 

Anderungen schriftlich an. Nach Abs. 4 entscheidet bei lnstandhaltungsarbeiten das lnspektorat 

im Zweifelsfall. Auch wenn Abs. 5 dies nicht explizit vorsieht, sollte es diesbezuqlich rnoqlich 

sein, auch bei lnstandhaltungsarbeiten eine Anzeige zu machen. Bspw. bei «gleichwertigem 

Ersatz von Anlageteilen», wenn unklar ist, ob nach Behordenpraxis eine hinreichende 

Gleichwertigkeit besteht. Andernfalls kommt Abs. 4 uberhaupt nicht zum Tragen. 
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19. Projektierungszonen und Baulinien - Art. 9b 

Antrag: 

1 
Dieser /1.bschnitt gilt sinngemass fur die Festlegung van Projektierungszonen und 

Baulinien . 

.a For die Festlegung der Projektierungszonen ist das BFE zustandig. 

Begrundung: 

Abs. 1: Abs. 1 referenziert auf den Abschnitt «Plangenehmigungsverfahren» in der VPeA. 

Soweit ersichtlich, sind die meisten dieser Bestimmungen aber - auch sinnqernass - insb. auf 

Projektierungszonen nicht anwendbar. Es ist positiv hervorzuheben, dass die Regelung auf 

Gesetzesebene bereits umfassend ist. Allfallig verbleibende Fragen lassen sich voraussichtlich 

gestotzt auf die allgemeine verwaltungsrechtliche Dogmatik schliessen. Die Bestimmung ist 

daher zu streichen. 

Abs. 2: Art. 18 EleG (Version SSN) legt bereits fest, dass das BFE die Projektierungszonen 

festlegt und nicht das ESTI. 

20. Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten - Art. 9d 

Antrag: 

Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten sowie weiteren Rechten 

Mussen fur eine bestehende, rechtskraftiq bewilligte Anlage Rechte dauerhaft oder 

vorubergehend erneuert oder zusatzlich erworben werden, ohne dass die Anlage 

baulich qeandert wird, so bestimmt sich das Verfahren ausschliesslich nach dem 

Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 uber die Enteignung und es bedarf keiner 

Plangenehmigung. 

Begrundung: Swissgrid beqrusst die neue Bestimmung. Diese - sowie die Regelung in Art. 9a 

Abs. 3 Bst. a - entsprechen einem unserer zentralen Anliegen im Rahmen der SSN. 

Swissgrid schlaqt vor, Titel und Text der Bestimmung zu harmonisieren: Wahrend der Text von 

Erwerb und Erneuerung von Rechten spricht, spricht der Titel aktuell nur von Dienstbarkeiten. 

Der Titel greift zu kurz, wahrend der Text zutreffend ist. Nebst Dienstbarkeiten muss manchmal 

auch Eigentum, bisweilen hingegen nur ein voruberqehendes Nutzungsrecht (z. B. fur einen 

lnstallationsplatz) enteignet werden. Der Begriff «Rechte» ist daher in dieser Bestimmung 

zutreffend. 

Die zu enteignenden Rechte sind im Einzelfall nach dem Verhaltnismassiqkeltsprlnzlp zu 

bestimmen. Eine (dauerhafte) Dienstbarkeit ist nicht immer sachgerecht, sondern teilweise nur 

eine voruberqehende Enteignung. Dies soil mit der Erqanzunq «dauerhaft oder voruberqehend» 

verdeutlicht werden. 
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Verordnung Ober elektrische Leitungen - LeV 

21. Landschafts- und Umweltschutz - Art. 11 

Antrag: 

4 Der Betriebsinhaber wahlt die Ersatzmassnahme, die bei optimaler Schonung des 

Eigentums des Dritten notwendig ist. Sarntliche dem Dritten durch die Ersatzmassnahme 

entstehenden Vor oder Nachteile sind unter Vorteilsanrechnung voll zu entschadlqen 

finanziell auszugleichen. Ober die Forderung entscheidet, soweit erforderlich, die 

Eidgenossische Schatzungskommission (Art. 45 EleG). 

5 Er beteiligt den Dritten angemessen an der Planung und strebt mit seiner Zustimmung 

einen gemeinsamen Antrag an; verweigert der Dritte seine Zustimmung, so stellt der 

Betriebsinhaber alleine Antrag. Dem Betriebsinhaber kann gestattet werden, die 

Ersatzmassnahme selbst auszufuhren. 

Begri.indung: 

Abs. 4: Die Begrifflichkeit «optimale Schonung» ist neu in der Rechtslandschaft und singular. 

Dies fuhrt zu Rechtsunsicherheiten. Die Botschaft zur SSN (S. 3902) sieht eine 

Gesamtbetrachtung und umfassende lnteressenabwagung vor. Diese geht einer generell­ 

abstrakten Kaskade vor. Als Teil der Auslegungsmethodik (historische Auslegungsmethode) ist 

die umfassende Abwagung gesetzlich vorgegeben. Der erste Satz in Abs. 4 ist daher zu 

streichen. 

Gernass Art. 15b Abs. 3 EleG (Fassung SSN) gilt: «Die betroffenen Unternehmungen werden 

dafor van der beantragenden Unternehmung vol/ entscnediot. Der Bundesrat rege/t die 

Einzelheiten. » Dabei werden nach Art. 15b Abs. 2 EleG die Dritten zur Vornahme der 

Massnahmen an den Anlagen verpflichtet. Die ErsatzmassnahmenNerkabelungen sind im 

Leitungsprojekt der Hochstspannungsebene anrechenbar (Botschaft, S. 3936). Der 

Gesetzgeber ging davon aus, dass der Dritte in der Regel selber verkabelt. Dafur wird er von 

Swissgrid voll entschadigt. Swissgrid kann die Kosten Ober die Tarife auf die Endverbraucher 

walzen. Im Standardfall erfahrt der Dritte einen Vorteil (neue statt alters Leitung im 

Anlagevermogen). Dieser Vorteil mag die Nachteile (Baukosten der neuen Leitung) aber nicht 

ganz aufzuwiegen. Die Differenz finanziert Swissgrid Ober das Projekt. Auf Verordnungsebene 

ist die Berechnung fur die rechtsanwendende Behorde klarer zu fassen. 

Bei streitiger Entschadigung besteht eine erhebliche Gefahr, dass der Dritte die 

Plangenehmigung anficht. Da eine Enteignung vorliegt, rechtfertigt sich fur die Schatzunq die 

Zustandigkeit der Schatzungskommission (vgl. Art. 45 EleG). Das Beschleunigungsziel der SSN 

wOrde unterlaufen, wenn fur die Schatzunq die Plangenehmigungsbehorde zustandiq ware und 

die Hohe der Entschadigung Teil des Plangenehmigungsentscheids darstellte. 

Abs. 5: Bei strittigen Fallen ist es notwendig, dass Swissgrid die Ersatzmassnahmen an der 

Drittleitung selbst realisieren darf. Der Dritte hatte es ansonsten in der Hand, den Bau oder die 

lnbetriebnahme der Hochstspannungsleitung zu verzoqern. 
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Verordnung uber Geoinformation - GeoIV 

22. Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts 

Mit der Revision der Geoinformationsverordnung werden neue Elemente in den Katalog der 

Geobasisdaten aufgenommen. Die Erlauterungen schreiben hierzu: «Um die geografische 

Gesamtsicht der elektrischen Anlagen diverser Werkbetreiber herbeizufOhren, /egt das 

Bundesamt tur Energie (BFE) ein minima/es Geodatenmode/1 fest, welches lnhalt und Struktur 

der Oaten festlegt.» For Swissgrid ist das minimale Geodatenmodell van besonderer 

Bedeutung. Wir beantragen deshalb, dass Swissgrid Einsitz in die Arbeitsgruppe zur 

Erarbeitung des minimalen Geodatenmodells erhalt. 

Wir danken Ihnen for die BerOcksichtigung unserer Anliegen und stehen fur allfalliqe ROckfragen 

gerne zur VerfOgung. 

Freundliche Grosse 

Swissgrid AG 

CEO ad of Grid 
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An das
Bundesamt für Energie 
CH-3003 Bern

Einge ngen

01 Seo. 2018
-BFE / G HiN / UFF

Mellingen, 3. September 2018

Swissmig Stellungnahme zu den Änderungen auf Verordnungsstufe zur Strategie 
Stromnetze.

Sehr geehrte Damen und Herren des BFE,

Wir danken Ihnen für die Einladung, zu den Änderungen auf Verordnungsstufe im Rahmen von 
Strategie Stromnetze Stellung zu nehmen.

Im Allgemeinen begrüsst Swissmig die eingeführten Änderungen der Verordnungen. Zu folgenden 
Punkten möchten wir jedoch unsere Position äussern und Anpassungsvorschläge unterbreiten:

Stromversorgungsverordnung (StromVVI
Im Sinne des technischen Fortschrittes unterstützt Swissmig insbesondere Artikel 13b der 
StromW. Die Anrechenbarkeit von «innovativen Massnahmen für intelligente Netze» bilden ideale 
Rahmenbedingungen damit die Netzbetreiber Lösungsansätze zur Bewältigung der zukünftigen 
Herausforderungen erarbeiten und erproben können. Durch die Anrechenbarkeit der Kosten 
«innovativen Massnahmen für intelligente Netze» hat der Netzbetreiber eine gewisse finanzielle 
Sicherheit bei der Umsetzung von Forschung- und Entwicklungsprojekten die zur Steigerung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Effizienz des Netzes dienen.

Folgende Punkte erachtet Swissmig jedoch als wenig konkret respektive würden wir als Swissmig 
gerne Anpassungsvorschläge anbringen.

Anrechenbare Kapitalkosten Art. 13b, Abs. 1 / Abs. 3

Die Swissmig ist der Ansicht, dass aus dem Artikel nicht klar hervorgeht wann eine Methode oder 
Produkt als «neuartig» und ab wann als «Stand der Technik» gilt. Wir beziehen uns hier auch auf 
den erläuternden Bericht zum StromW, welcher der Einsatz von regelbarer Ortsnetzstationen oder 
Strangregler als innovative Massnahme nennt. Swissmig ist der Ansicht, dass es sich hierbei um 
bereits geprüfte und bewährte Methoden respektive Anwendungen handelt die heute «Stand der 
Technik» sind. Swissmig schlägt deshalb vor, dass in Innovationsprojekten erfolgreich getestete 
Anwendungen und Produkte, die zu einer Effizienz Steigerung beitragen, unter Artikel 13a fallen 
und somit vollumfänglich anrechenbar sind.

Anrechenbare Kapitalkosten Art. 13b, Abs. 2

Die Erfahrungen aus Forschungs-/Entwicklungs-/Pilotprojekten in welche Swissmig Mitglieder 
innvolviert waren, zeigen das die maximal jährlichen anrechenbaren Kosten von CHF SOO'OOO 
respektive 0.5% der Kapitalkosten zu tief sind. Swissmig schlägt deshalb einen Austausch

Verein Smart Grid Industrie Schweiz 
c/o Kieffer ENERgrency, Sonnenweg 22, CH-5507 Mellingen, Tel. +4179 403 09 38, 

geschaeftsstelle@swissmig.ch, www.swissmig.ch
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zwischen dem BFE, den Netzbetreibem und Swissmig vor, um die maximal jährlich anrechenbaren 
Kosten anhand von bereits durchgeführten Projekten festzulegen.

Anrechenbare Kapitalkosten Art. 13b, Abs. 3

Swissmig unterstützt die Dokumentation und Veröffentlichung der innovativen Massnahmen, auch 
hinsichtlich der bereits erwähnten Abgrenzung zwischen «innovativen Massnahme» und «Stand 
der Technik». Unklar ist auf was sich die Mindestanforderungen, welche die ElCom festlegen soll, 
beziehen. Swissmig ist der Ansicht, dass die ElCom nur die Mindestanforderungen an die 
Dokumentation festlegen soll. Der Innovationsgrad einer «innovativen Massnahme» soll nicht 
durch die ElCom beurteilt werden, da sich die Definition bereits in Artikel 13b, Abs. 1 finden lässt.
Swissmig ersucht das BFE um eine Berücksichtigung der Swissmig-Vorschläge und hofft, dass 
das BFE die richtigen Rahmenbedingungen sicherstellen wird, sodass die Strategie Stromnetze 
erfolgreich eingesetzt wird.
Swissmig setzt sich für die Interessen der Schweizer Anbieter von Technologielösungen für Smart 
Metering und Smart Grid ein und vertritt diese auch in der gesamten Wertschöpfungskette Smart 
Metering/Smart Grid. Der Verein zählt 35 Firmen zu seinen Mitgliedern.

Freundliche Grüsse
Verein Smart Grid Industrie Schweiz swissmig

Mi(^ael Staudjnger 

Mitglied des Vorstandes
Martin von Euw
Leiter Arbeitsgruppe Politik

Verein Smart Grid Industrie Schweiz 
c/o Kieffer ENERgency, Sonnenweg 22, CH-5507 Mellingen, Tel. +4179 403 09 38, 

geschaeftsstelle@swissmig.ch, www.swissmig.ch
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Bundesamt für Energie 

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 

3003 Bern 

 
Per E-Mail an: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

Jan Flückiger 
Leiter Public Affairs 
 
Swisspower AG 
Schweizerhof-Passage 7 
3011 Bern 
 
Telefon +41 44 253 82 12 
jan.flueckiger@swisspower.ch 
www.swisspower.ch 

25. September 2018 

Vernehmlassung zu den Verordnungsänderungen im Rahmen der Strategie Stromnetze 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Herzlichen Dank für die Gelegenheit, die Position von Swisspower im Rahmen der 

Vernehmlassung zu den Verordnungen zur Strategie Stromnetze einzubringen. 

 

In der Beilage finden Sie die Zusammenstellung der Anträge und Begründungen zu den 

einzelnen Verordnungen und Artikeln. In weiten Teilen schliessen wir uns den Forderungen 

und Anträgen des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) an, dem wir an 

dieser Stelle herzlich für die fundierte Arbeit danken. 

 

Im Folgenden möchten wir gerne unsere Position zu drei Kernpunkten darlegen, die aus 

Sicht von Swisspower und der Stadtwerke als Querverbundsunternehmen für die Zukunft des 

Schweizer Stromnetzes und die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien entscheidend 

sind: die Behandlung von Speichern, die Umsetzung des neuen Artikels 6 Abs. 5bis StromVG 

sowie der Verzicht auf die Anwendung des Mehrkostenfaktors bei Niederspannungsleitungen. 

1. Behandlung von Speichern (Art. 2 Abs. 3 und Art. 13b StromVV) 

 

Speicher pauschal als Endverbraucher zu qualifizieren, wie das der Entwurf der 

Stromversorgungsverordnung (StromVV) in Artikel 2 Absatz 3 vorsieht, ist unseres Erachtens 

in mehrerlei Hinsicht falsch: 

 

1. Eine pauschale Qualifizierung von Elektrizitätsspeichern als Endverbraucher in der 

Verordnung – ohne entsprechende gesetzliche Grundlage – scheint uns nicht 

gerechtfertigt. Elektrizitätsspeicher können – genauso wie Pumpspeicherwerke – als 

Anbieter von Regelenergie system- und netzdienlich sein und/oder netzdienliche 

Flexibilität im Sinne von Art. 17b StromVG zur Verfügung stellen. 

 

2. Gemäss aktuell in der Branche üblichen Standards, die im «Handbuch Speicher» des 

Verbands Schweizerischer Elekrizitätsunternehmen (VSE) festgehalten sind, sind 

Elektrizitätsspeicher lediglich für den Nettobezug von Strom aus dem Stromnetz als 
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Endverbraucher zu behandeln.  

 

3. Die nicht technologieneutrale Formulierung, welche Pumpspeicherwerke als einzige – 

und ohne Bedingungen – vom Netzentgelt befreit, ist diskriminierend und sachlich 

nicht zu rechtfertigen (siehe Punkt 1). Sie sollte nicht in diese Verordnung einfliessen. 

Vielmehr gilt es, eine technologieneutrale Definition von Speichern und netz- bzw. 

systemdienlichem Verhalten im Rahmen der anstehenden Revision des 

Stromversorgungsgesetzes (StromVG) auszuarbeiten. 

 

4. Innovative Speicherlösung, die zu einer Entlastung des Stromnetzes und somit zu 

einem effizienten, leistungsfähigen und sicheren Betrieb des Stromnetzes beitragen, 

werden durch eine solche Regelung verunmöglicht. 

 

 

Swisspower beantragt deshalb die  

Streichung von Artikel 2 Absatz 3 StromVV. 

 

 

Darüber hinaus ist Swisspower der Meinung, dass die Behandlung von Speichern im 

Rahmen der StromVG-Revision vertiefter angeschaut werden muss. Insbesondere sollten 

dabei folgende Ziele im Vordergrund stehen: 

 

 Rechtssicherheit in Bezug auf Investitionen in Speicher: Derzeit ist beispielsweise 

unklar, ob Verteilnetzbetreiber zur Optimierung ihrer Netze und zur Vermeidung von 

Netzausbauten eigene Speicher betreiben können. Investitionen in netzseitige 

Speicher, die zu einem sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netz beitragen, 

sollten als anrechenbare Kosten gemäss Art. 15 StromVG gelten. 

 

 Diskriminierungsfreier Flexibilitätsmarkt: Speicher (mit Ausnahme von 

Pumpspeichern) würden mit dem neuen Art. 2 Abs. 3 StromVV gegenüber anderen 

Flexibilitätsoptionen (flexible Erzeuger, Verbrauchssteuerung) schlechter gestellt, da 

sowohl bei der Einspeicherung wie auch bei der Lieferung zum Endkunden ein 

Netzentgelt anfällt. Im Gegensatz zur anderen Flexibilitätsoptionen würden sie 

doppelt belastet. Speicher sollten jedoch im Vergleich zu anderen 

Flexibilitätsoptionen gleichbehandelt werden. 

 

Innovationen und Investitionen für einen system-, netz- und klimadienlichen Betrieb von 

Energiespeichern sollten vereinfacht und nicht erschwert bzw. gar verunmöglicht werden. 

Speicher können einen erheblichen Beitrag zu einer sicheren, effizienten und erneuerbaren 

Stromversorgung leisten.  
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2. Umsetzung von Art. 6 Abs. 5bis (Art. 4 StromVV) 

 
Art. 6 Abs. 5 ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur Stärkung der inländischen 

erneuerbaren Stromproduktion. Die Absicht des Gesetzgebers ist es, dass Stromlieferanten 

ihren grundversorgten Kunden die Gestehungskosten der erneuerbaren, inländischen 

Stromproduktion (im Rahmen einer effizienten Produktion) voll verrechnen können. 

 

Eine kraftwerksscharfe Abgrenzung der Gestehungskosten, wie sie der Verordnungsentwurf 

vorsieht, ist bei Bezug von einem Grosslieferanten mit mehreren Produktionsanlagen nicht  

praktikabel. Es sollte sowohl eine einzelne als auch eine Portfolio-Betrachtung möglich sein.  

 

Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in 

Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen 

typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Für diese Kleinstanlagen ist die 

geforderte Gestehungskostenprüfung nicht praktikabel. Für diese Klein- und Kleinstanlagen 

müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt und 

belegt werden, sondern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. 

Einkommenssteuern) angestellt werden und die jährliche Produktionsmenge aufgrund des 

Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt werden und schliesslich daraus 

finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies stünde in keinem 

Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme. Im Sinne einer De-minimis-Regel 

sollte daher stattdessen pauschal die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in die 

Gestehungskosten eingerechnet werden dürfen. Massgeblich ist dabei die Vergütung für 

Energie und HKN zusammen, da der Netzbetreiber die HKN zwingend abnehmen muss, um 

sie gemäss Art. 4 Abs. 3 für die Stromkennzeichnung verwenden zu können.  

 

Damit die vom grundversorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten nicht beliebig 

hoch werden können und sie sich immer noch an den Gestehungskosten einer effizienten 

Produktion orientieren, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese sollte sich an den aktuell für 

Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen aus der EnFV orientieren. Gestützt auf die 

Annahmen, dass Kleinanlagen i. d. R. von Einmalvergütungen profitieren können, die 

maximal 30 Prozent der Investitionskosten abdecken, und dass die Kapitalkosten rund 60 bis 

70 Prozent der Gestehungskosten ausmachen, wird davon noch ein pauschaler Abzug von 

20 Prozent vorgenommen. Damit ist der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige 

Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung getragen. 

 

Zudem soll im Art. 4 StromVV durchgehend der etablierte Begriff der «anrechenbaren 

Kosten» verwendet werden. Die exakten Ist-Kosten stehen jeweils erst nach Ende des 

Tarifjahres fest. Mit dem Begriff «anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige 

Differenzen zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch über die 

Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können. Wenn der Nachweis der Kosten nicht 

oder nur teilweise erbracht werden kann, sind dennoch Kosten angefallen. Ein Verzicht auf 
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die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb unverhältnismässig. Vielmehr sind die Kosten 

entsprechend zu kürzen.  

 

Die Meldung der Liefermengen und durchschnittlichen anrechenbaren Kosten sollten aus 

Effizienzgründen zusammen mit der Kostendeklaration Ende August erfolgen. 

 

Die konkreten Anträge zu Art. 4 StromVV finden Sie in der Beilage: 

 

3. Mehrkostenfaktor 

 

Der Gesetzgeber hat mit dem Mehrkostenfaktor primär einen Grundsatz für Netzebene 3 

aufgestellt. Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 werden kaum Netzprojekte 

der Netzebene 3 als Erdkabel ausgeführt werden, was dem gesetzgeberischen Willen 

widerspricht. Zudem müssen bereits als Erdkabel geplante Leitungen nun neu wieder als 

Freileitungen konzipiert werden, was zu weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten 

führt. 

 

Gemäss Aussagen des BFE soll der tiefe Mehrkostenfaktor noch «Luft nach oben lassen»,  

d. h. das BFE erwartet bereits, dass der Mehrkostenfaktor nach oben korrigiert werden wird. 

Dieses vorgesehene Herantasten führt zu einer unhaltbaren Planungsunsicherheit bei den 

Netzbetreibern, den Gemeinden und Anwohnern. Es ist derjenige Mehrkostenfaktor zu 

bestimmen, der langfristig stabil ist und die Vorgaben des Gesetzgebers am besten erfüllt. Die 

Erfahrung aus den aktuellen Projekten zeigt, dass insbesondere bei zeitkritischen Bau- und 

Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 mit einem Mehrkostenfaktor von 2,5 eine 

höhere Planungssicherheit besteht bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr Projekten direkt mit 

einer Kabelleitung erfolgen kann. Aufgrund der wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit von 

Einsprachen bei Kabelprojekten würde bei einem Mehrkostenfaktor von 2,5 nicht zuletzt auch 

dem Ziel der Strategie Stromnetze zur zügigeren Umsetzung erforderlicher Netzprojekte 

Rechnung getragen. 

 

Des Weiteren ist es in städtischen Gebieten oftmals aufgrund der durch die Verordnung über 

den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) auferlegten Einschränkungen technisch 

nicht möglich Freileitungen zu bauen. In solchen Fällen ist die einzig mögliche Alternative das 

Verlegen einer Kabelleitung. Im Stadium der Projektierung scheint es nicht sinnvoll, die 

Prüfung zweier Projektvarianten (Freileitung und Kabelleitung) vorzuschreiben, wenn doch 

eine der zwei Varianten aus technischen Gründen nicht ausführbar ist. Für solche Fälle muss 

unbedingt eine Ausnahme vorgesehen werden, da sonst eine Erschwerung des Netzausbaus 

in städtischen Gebieten und ein Kostenanstieg drohen.  
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Die systematische Prüfung von zwei Varianten eines Leitungsbauvorhabens führt zu 

zusätzlichen Kosten und zeitlichen Verzögerungen. Diese Kosten und Verzögerungen sind nur 

in solchen Fällen gerechtfertigt, in denen der Bau einer Kabelleitung für die Gemeinschaft von 

Interesse ist und technisch sowie operativ möglich ist. Ausnahmen von der Verpflichtung, diese 

zwei Varianten zu prüfen und den Mehrkostenfaktor zu berechnen, müssen in den folgenden 

Fällen vorgesehen werden:  

 

- Für Vorhaben auf Netzebenen unter 36 kV, die überwiegend in Form von 

Kabelleitungen ausgeführt werden; 

- Stangenersatz einer Regelleitung;  

- Ersatz einer bestehenden Kabelleitung; 

- Instandhaltungsmassnahmen, welche kein Plangenehmigungsverfahren 

nach sich ziehen. 

 

 

 

Die konkreten Anträge zu drei Verordnungen (StromVV, LeV, VPeA) finden Sie in der 

Beilage. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Swisspower AG 

 

 

 

 

 

Ronny Kaufmann    Jan Flückiger 

CEO      Leiter Public Affairs 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

- Anträge StromVV 

- Anträge LeV 

- Anträge VPeA 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Swisspower 
 

Begründung 

Art. 2 Begriffe 3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung  
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen  
Bezug als Endverbraucher, soweit er  
die Elektrizität nicht für den Antrieb  
von Pumpen in Pumpspeicherkraft- 
werken verwendet. 

3 Streichen Speicher pauschal als Endverbraucher zu qualifizieren, ist unseres 
Erachtens in mehrerlei Hinsicht falsch: 
 

1. Eine pauschale Qualifizierung von Elektrizitätsspeichern als 
Endverbraucher in der Verordnung – ohne entsprechende 
gesetzliche Grundlage – scheint uns nicht gerechtfertigt. 
Elektrizitätsspeicher können – genauso wie Pumpspeicherwerke 
– als Anbieter von Regelenergie system- und netzdienlich sein 
und/oder netzdienliche Flexibilität im Sinne von Art. 17b StromVG 
zur Verfügung stellen. 

 
2. Gemäss aktuell in der Branche üblichen Standards, die subsidiär 

im «Handbuch Speicher» des Verbands Schweizerischer 
Elekrizitätsunternehmen (VSE) festgehalten sind, sind 
Elektrizitätsspeicher lediglich für den Nettobezug von Strom aus 
dem Stromnetz als Endverbraucher zu behandeln.  

 
3. Die nicht technologieneutrale Formulierung, welche 

Pumpspeicherwerke als einzige – und ohne Bedingungen – vom 
Netzentgelt befreit, ist diskriminierend und sachlich nicht zu 
rechtfertigen (siehe Punkt 1). Sie sollte nicht in diese Verordnung 
einfliessen. Vielmehr gilt es, eine technologieneutrale Definition 
von Speichern und netz- bzw. systemdienlichem Verhalten im 
Rahmen der anstehenden Revision des 
Stromversorgungsgesetzes (StromVG) auszuarbeiten. 

 
4. Innovative Speicherlösung, die zu einer Entlastung des 

Stromnetzes und somit zu einem effizienten, leistungsfähigen und 
sicheren Betrieb des Stromnetzes beitragen, werden durch eine 
solche Regelung verunmöglicht. 

 
 
Swisspower beantragt deshalb die  
Streichung von Artikel 2 Absatz 3 StromVV. 
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Darüber hinaus ist Swisspower der Meinung, dass die Behandlung von 
Speichern im Rahmen der StromVG-Revision vertiefter angeschaut werden 
muss. Insbesondere sollten dabei folgende Ziele im Vordergrund stehen: 
 

• Rechtssicherheit in Bezug auf Investitionen in Speicher: Derzeit ist 
beispielsweise unklar, ob Verteilnetzbetreiber zur Optimierung ihrer Netze 
und zur Vermeidung von Netzausbauten eigene Speicher betreiben 
können. Investitionen in netzseitige Speicher, die zu einem sicheren, 
leistungsfähigen und effizienten Netz beitragen, sollten als anrechenbare 
Kosten gemäss Art. 15 StromVG gelten. 
 
• Diskriminierungsfreier Flexibilitätsmarkt: Speicher (mit Ausnahme von 
Pumpspeichern) würden mit dem neuen Art. 2 Abs. 3 StromVV 
gegenüber anderen Flexibilitätsoptionen (flexible Erzeuger, 
Verbrauchssteuerung) schlechter gestellt, da sowohl bei der 
Einspeicherung wie auch bei der Lieferung zum Endkunden ein 
Netzentgelt anfällt. Im Gegensatz zur anderen Flexibilitätsoptionen 
würden sie doppelt belastet. Speicher sollten jedoch im Vergleich zu 
anderen Flexibilitätsoptionen gleichbehandelt werden. 

 
Innovationen und Investitionen für einen system-, netz- und klimadienlichen 
Betrieb von Energiespeichern sollten vereinfacht und nicht erschwert bzw. 
gar verunmöglicht werden. Speicher können einen erheblichen Beitrag zu 
einer sicheren, effizienten und erneuerbaren Stromversorgung leisten. 

Art. 4 Energielieferung an 
Endverbraucher mit Grundversorgung  

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine  
Endverbraucher mit Grundversorgung  
nach Massgabe von Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG mit inländisch 
produzierter Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien beliefert, rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den  
Tarifanteil für die Energielieferung ein: 
 

a. Er darf die Elektrizität der einzelnen  
Erzeugungsanlagen höchstens zu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Er darf die Elektrizität der  
einzelnen Erzeugungsanlagen höchstens 
zu ihren Gestehungskosten einrechnen. 

Eine kraftwerksscharfe Abgrenzung der Kosten ist bei Bezug von  
einem Grosslieferanten mit mehreren Produktionsanlagen nicht  
praktikabel und ist zu streichen. Aus diesem Grund sollte sowohl  
eine einzelne als auch eine Portfolio-Betrachtung möglich sein.  
Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer 
Energie wird in Kleinanlagen erzeugt, die der Abnahme- und 
Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf 
Einfamilienhäusern. Für diese Kleinstanlagen ist die geforderte 
Gestehungskostenprüfung nicht praktikabel. Für diese Klein- 
und Kleinstanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für 
die Errichtung der Anlage bekannt und belegt werden, sondern unter 
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ihren Gestehungskosten einrechnen. 
Dieser Betrag darf nicht über den 
Gestehungskosten einer effizienten 
Produktion liegen.  
 
b. Er zieht allfällige Unterstützungen  
vom Betrag nach Buchstabe a ab.  
Stammt die Elektrizität nicht aus  
seinen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a. 

 

Dieser Betrag darf nicht über den 
Gestehungskosten einer effizienten 
Produktion liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, 
für die er gemäss Art. 15 EnG 
eine Abnahme- und Vergütungspflicht 
hat, darf er davon abweichend die 
bezahlte Vergütung für Energie und 
Herkunftsnachweise anrechnen, soweit 
diese insgesamt 80 Prozent der 
massgeblichen Vergütungssätze für 
Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1–1.5 
EnFV nicht übersteigt. 

anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. 
Einkommenssteuern) angestellt werden und die jährliche Produktionsmenge  
aufgrund des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt werden 
und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh  
hergeleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme. 
Im Sinne einer De-minimis-Regel sollte daher stattdessen pauschal die vom 
Netzbetreiber bezahlte Vergütung in die Gestehungskosten eingerechnet 
werden dürfen. Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und HKN 
zusammen, da der Netzbetreiber die HKN zwingend abnehmen muss, um 
sie gemäss Art. 4 Abs. 3 für die Stromkennzeichnung verwenden zu 
können. Damit die vom grundversorgten Endverbraucher zu tragenden  
Mehrkosten nicht beliebig hoch werden können und sie sich immer noch an 
den Gestehungskosten einer effizienten Produktion orientieren, wird eine 
Obergrenze festgelegt. Diese richtet sich nach den aktuell für Neuanlagen 
gültigen Vergütungssätzen aus der EnFV (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Gestützt auf die Annahmen, dass Kleinanlagen i. d. R. von 
Einmalvergütungen profitieren können, die maximal 30 Prozent der 
Investitionskosten abdecken, und dass die Kapitalkosten rund 60 bis 70 
Prozent der Gestehungskosten ausmachen, wird davon noch ein pauschaler  
Abzug von 20 Prozent vorgenommen. Damit ist der gesetzlichen  
Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung 
getragen. 

Art. 4a Abzug von Unterstützungen bei 
der Einrechnung von 
Beschaffungskosten in den Tarifanteil für 
die Energielieferung  
 
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis  
StromVG gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so berücksichtigt er  
allfällige Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der Bestimmung  
der höchstens einrechenbaren Kosten  
wie folgt:  
 

a. Einmalvergütungen für 
Photovoltaikanlagen:  

1. Wurde die Einmalvergütung vor  

1 Stammt die nach Artikel 6  
Absatz 5bis StromVG gelieferte 
Elektrizität nicht aus Erzeugungsanlagen 
des Verteilnetzbetreibers, so 
berücksichtigt er allfällige 
Einmalvergütungen oder 
Investitionsbeiträge bei der Bestimmung  
der höchstens anrechenbaren 
einrechenbaren Kosten wie folgt:  

a. Einmalvergütungen für 
Photovoltaikanlagen: 

1. Wurde die Einmalvergütung vor  

 
 
 
 
 
 
 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kosten 
stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Begriff 
«anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differenzen 
zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch über die 
Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können. 
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der Beschaffung definitiv festgesetzt, 
so wird dieser Betrag abgezogen.  
 
2. In den übrigen Fällen wird ein  
Abzug vorgenommen, sobald  
das Projekt in die Warteliste auf- 
genommen wird; die Höhe des  
Abzugs bestimmt sich nach den  
Artikeln 7 und 38 der 
Energieförderungsverordnung vom 
1. November 2017 (EnFV).  
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser- 
kraft- und Biomasseanlagen:  

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor 
der Beschaffung definitiv festgesetzt, 
so wird dieser Betrag abgezogen. 
 
2. In den übrigen Fällen wird ab  
Zusicherung dem Grundsatz  
nach ein Abzug in der Höhe des  
verfügten Höchstbetrags (Art. 54  
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV)  
vorgenommen.  

 
2 Wird eine Einmalvergütung oder ein 
Investitionsbeitrag später abweichend  
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be- 
trag festgesetzt, so kann der Abzug  
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser  
Festsetzung entsprechend angepasst  
werden.  
 
3 Weitere vergleichbare Unterstützungen, 
einschliesslich kantonale oder kommunale 
Unterstützungen, werden  

der Beschaffung definitiv festgesetzt, 
so wird dieser Betrag von  
den Anschaffungs- bzw. Her- 
stellwerten abgezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Investitionsbeiträge für Wasserkraft- 
und Biomasseanlagen:  

1. Wurde der Investitionsbeitrag vor 
der Beschaffung definitiv festgesetzt, 
so wird dieser Betrag von den 
Anschaffungs- bzw. Her- 
stellwerten abgezogen. 

Die Kosten von Erzeugungsanlagen teilen sich auf in Betriebs- 
kosten und Kapitalkosten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, die 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete 
Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und der 
Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Einmalvergütung 
bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Nettobetrag der 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend sind die Einmalvergütung 
bzw. der Investitionsbeitrag von den Anschaffungs- bzw. Herstellwerten 
abzuziehen. Dadurch ergeben sich entsprechend tiefere Abschreibungs- 
und Zinskosten. 
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sinngemäss berücksichtigt. 

Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im  
Zusammenhang mit der Lieferung von  
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis  
StromVG  
 

1 Auf Verlangen der ElCom weist der  
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei  
der Lieferung von Elektrizität nach Artikel 
6 Absatz 5bis StromVG sowohl  
für eigene als auch für andere 
Erzeugungsanlagen je Anlage höchstens 
die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2  
in den Tarifanteil für die Energielieferung 
eingerechnet worden sind. Gelingt der 
Nachweis nicht, so dürfen die  
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5 
Bis StromVG eingerechnet werden.  
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so meldet er der 
ElCom zwecks Plausibilisierung jährlich  
je Erzeugungstechnologie die Liefer- 
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug  
auf Grosswasserkraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 10 MW meldet er 
diese Angaben für jede Erzeugungsanlage 
einzeln. 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der Verteilnetzbetreiber 
nach, dass bei der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis  
StromVG je Erzeugungstechnologie  
sowohl für eigene als auch für andere  
Anlagen Erzeugungsanlagen je Anlage 
höchstens die Kosten gemäss Artikel 4 
Absatz 2 in den Tarifanteil für  
die Energielieferung angerechnet 
eingerechnet worden sind. Gelingt der  
Nachweis nicht, so sind dürfen die 
anrechenbaren Kosten nicht nach Artikel  
6 Absatz 5bis StromVG zu kürzen 
eingerechnet werden. 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht  
aus Erzeugungsanlagen des 
Verteilnetzbetreibers, so meldet er der 
ElCom zwecks Plausibilisierung jährlich  
bis Ende August je 
Erzeugungstechnologie die Liefermenge 
und den durchschnittlich in die 
anrechenbaren  
Kosten Tarife eingerechneten Preis. In  
Bezug ... 

Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus (S. 10), dass der 
Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom zu erbringen  ist. Die 
Erbringung in anderem Zusammenhang oder zu anderem Zweck wäre 
unverhältnismässig. Die Verordnung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
 
Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Abgrenzung  
siehe Bemerkung zu Artikel 4. 
 
Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur teilweise er- 
bracht werden kann, sind dennoch Kosten angefallen. Ein Verzicht auf die 
Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb unverhältnismässig. Vielmehr sind die 
Kosten entsprechend zu kürzen. Beispiel: Der Nachweis der verwendeten 
Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind 
Zinskosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerechten 
kalkulatorischen Zinssatz. 
 
 
Die Meldung der Liefermengen und durchschnittlichen anrechenbaren 
Kosten sollten aus Effizienzgründen zusammen mit der Kostendeklaration 
Ende August erfolgen. 
 
Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten» siehe Bemerkung zu Artikel 4a. 

Art. 5a Szenariorahmen  
 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG)  
ist mit einer Periodizität von vier Jahren  
nach seiner Genehmigung zu überprüfen  
und gegebenenfalls nachzuführen. 
 

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG)  
ist mit einer Periodizität von vier Jahren  
nach seiner Genehmigung unter Einbezug 
der Netzbetreiber zu überprüfen und  
gegebenenfalls nachzuführen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müssen 
gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des Szenariorahmens 
frühzeitig und umfassend einbezogen werden. Ein mögliches Instrument 
wäre die AG Regionale Koordination, in welcher die Netzbetreiber, Swissgrid 
und die SBB vertreten sind. 

Art. 6a Mehrjahrespläne 1 Die Netzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer Netzprojekte  
aus und legen Folgendes dar: 

1 Die nationale Netzgesellschaft weist 
Netzbetreiber weisen in den 
Mehrjahresplänen jedes ihrer Netzprojekte  

Gemäss Art. 9d StromVG und den Ausführungen im erläuternden Bericht 
muss nur die nationale Netzgesellschaft die Mehrjahrespläne der ElCom 
vorlegen und formale Vorgaben erfüllen. Die Meldung kleinster Projekte und 
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(…) 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze  
Hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von neun Monaten 
nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes- 
rat zu erstellen. 

mit einem Projektumfang von über  
1 000 000 Franken aus und legt legen 
Folgendes dar. 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze  
mit einer Nennspannung von über 36  
kV hoher Spannung sind von den  
Netzbetreibern innerhalb von achtzehn 
neun Monaten nach Genehmigung des 
letzten Szenariorahmens durch den 
Bundesrat zu erstellen. 

Anpassungen führt zu hohen administrativen Aufwänden ohne 
entsprechenden Mehrwert. 
 
 
Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b Abs. 2. 
 
Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergreifende Netze und müssen 
die Vorgaben verschiedener Kantone koordinieren. Dafür und auch für 
andere aufwändige Abklärungen sind neun Monate deutlich zu kurz. In neun 
Monaten ist keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend auf dem 
Szenariorahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine künstlichen 
Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten unnötig erhöht. 18 
Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den Szenariorahmen immer noch 
kurz. 
 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei den 
Endverbrauchern, Erzeugern und 
Speichern intelligente Messsysteme 
einzusetzen. Diese bestehen aus 
folgenden Elementen:  
 

a. einem beim Endverbraucher, 
Erzeuger oder Speicher installierten  
elektronischen Elektrizitätszähler, der: 

 
 
3. Schnittstellen aufweist, 
insbesondere eine für die 
bidirektionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungssystem 
und eine andere für den Betroffenen,  
die ihm mindestens ermöglicht,  
Messwerte im Moment ihrer 
Erfassung sowie die Lastgänge  

1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei 
Endverbrauchern, sowie bei direkt am 
Netz angeschlossenen Erzeugern und 
Speichern bis 1 kV intelligente 
Messsysteme einzusetzen. Diese 
bestehen  
aus ... 
 
 
 
 
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere 
eine für die bidirektionale Kommunikation 
mit einem Datenbearbeitungssystem und  
eine andere für den Netznutzer 
Betroffenen, die ihm mindestens 
ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer 
Erfassung über die Kundenschnittstelle 
sowie die Lastgänge über das 
Erfassungssystem der 

Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare Schnittstellen zu schaffen, 
sollte der Verteilnetzbetreiber keine Messungen hinter der 
Übergabemessung installieren müssen. Beispielsweise sollen PV-Anlagen 
oder Speicher hinter dem Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber 
gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise PV-Anlagen) 
gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch bei jedem Erzeuger (also 
auch bei einem 500 MW-Speicherkraftwerk) ein Smart-Meter eingesetzt 
werden. Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge können 
aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsystemen ausgerüstet 
werden. Die Produzenten und Endverbraucher auf höheren Netzebenen  
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausgerüstet und 
benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetreibers. 
 
Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, der unklar und nicht definiert ist. Der 
Begriff «Netznutzer» wird in den Branchendokumenten bereits verwendet 
und beinhaltet alle am Netz angeschlossenen Verteilnetznetzbetreiber, 
Endverbraucher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
 
Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge der letzten Tage, als auch die  
Echtzeitdaten über die gleiche Schnittstelle abgerufen werden müssen, 
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nach Ziffer 2 abzurufen, und 
Erfassung sowie die Lastgänge  
nach Ziffer 2 abzurufen, und  
 

2 Die Elemente eines solchen 
intelligenten Messsystems funktionieren 
so zusammen, dass:  
 

c. die Messdaten des Betroffenen, 
namentlich die Lastgangwerte, für  
diesen verständlich dargestellt werden; 

Verteilnetzbetreiber oder die 
Internetplattform nach Ziffer 2 abzurufen, 
und 
 
 
 
 
c. die Messdaten des Netznutzers 
Betroffenen, namentlich die 
Lastgangwerte, für diesen verständlich 
dargestellt werden; 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem 
Bundesgesetz vom 23. Juni 1950 über  
den Schutz militärischer Anlagen 
unterstehen, müssen keine intelligenten  
Messsysteme eingesetzt werden. 
 
3bis Die ElCom kann für einzelne Zähler  
oder Gruppen von Installationen zudem 
befristete und unbefristete Ausnahmen ... 
. 

ist dies heute nicht machbar und technisch sehr aufwändig. Um die Kosten 
nicht unnötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige Datenausgabe zu 
verzichten.  
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3  
 
 
 
 
Die Elcom sollte auch die Kompetenz bekommen, für Gruppen von Zählern 
(z.B. für alle Produktionsanlagen bis 2 kVA) Ausnahmen zu gewähren, wenn 
die Installation von intelligenten Messsystemen bei diesen zu 
unverhältnismässigen Kosten führen würde. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und 
Regelsysteme für den Netzbetrieb 

 4 Streichen Aus Sicht der Informationssicherheit ist jeglicher Zugang Dritter zu 
kritischen IT-Systemen ein kaum quantifizierbares Risiko. Abs. 4 führt zu 
einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur. Er wiederspricht 
zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für Operational Technology 
in der Stromversorgung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-
Resilienz» des BWL basiert. Aus diesen Gründen sind auch keine ähnlichen 
Regelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos zu 
streichen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 1 Aufgehoben 1 Als anrechenbare Betriebskosten gelten 
zusätzlich zu jenen nach Art. 15 Absatz 2 
Buchstabe c StromVG gelten die 
wiederkehrend entschädigten Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte.. 

Einige Netzbetreiber müssen zwei Buchhaltungen führen, da die 
Dienstbarkeiten nach IFRS aktiviert werden müssen. Bei den  
Dienstbarkeiten und Rechten Dritter ist zu konkretisieren, dass 
wiederkehrend entschädigte Rechte Betriebskosten darstellen. Diese 
Anpassung ist mit der Ergänzung von Art. 13 Abs. 5 verbunden. 

Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  (…) Siehe Bemerkung zu Art. 12 
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5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten  
zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Absatz  
StromVG die einmalig entschädigten 
Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und 
Rechte. 

Art. 13b Anrechenbare Kosten von 
innovativen Massnahmen für intelligente 
Netze 

1 Als innovative Massnahme für 
intelligente Netze gilt das Nutzbarmachen  
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwicklung 
zum Zwecke der Erhöhung der Sicherheit, 
Leistungsfähigkeit oder Effizienz des 
Netzes.  
 
 
 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen  
gelten wie folgt als anrechenbar, wobei  
jährlich insgesamt höchstens 500 000  
Franken angerechnet werden dürfen:  

a. als Kapitalkosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent der  
anrechenbaren Kapitalkosten des  
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  
b. als Betriebskosten bis zu einem  
Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

 
3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre  
innovativen Massnahmen nach den  

1 Als innovative Massnahme für 
intelligente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwicklung 
zum Zwecke der künftigen Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder 
Effizienz des Netzes. 
 
 
 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 
bis ein 1 Prozent der jährlichen Kapital- 
und Betriebskosten wie folgt  
als anrechenbar., wobei jährlich ins- 
gesamt höchstens 500 000 Franken  
angerechnet werden dürfen:  

a. als Kapitalkosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des  
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr;  
und  
b. als Betriebskosten bis zu einem 
Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung von Art. 15  
Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnahmen, welche  
die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz» er- 
füllen, sind unabhängig von dieser Sonderregelung anrechenbar.  
Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es sich um die künftige 
Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes geht. 
Das Nutzen von neuartigen Methoden und Produkten für die aktuelle 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes sind davon 
unabhängig in vollem Umfang anrechenbar. 
 
 
 
Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Deckelung der Kosten vor. Dies 
verunmöglicht grossen Netzbetreibern angemessene Aktivitäten im Bereich 
innovativer Massnahmen für intelligente Netze. Auf die Obergrenze von 
jährlich 500'000 CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelligenten 
Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt werden. Ob die 
entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapitalkosten zuzuordnen sind, 
ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Auf die Unterscheidung ist deshalb 
zu verzichten. Andernfalls kann die groteske Situation entstehen, dass 
teurere Projekte anrechenbar sind, kostengünstigere jedoch nicht, nur weil 
die teureren Projekte ein anderes Verhältnis von Kapital- und Betriebskosten 
aufweisen. 
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von der ElCom festgelegten 
Mindestanforderungen und veröffentlichen 
die Dokumentation an zentraler Stelle.  
Sie beschreiben namentlich das Projekt, 
die angewendete Methode, den 
erwarteten und erzielten Nutzen sowie die 
Auslagen. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von  
Massnahmen zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion 
 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt es, 
wenn der Netzbetreiber die Messdaten 
der Endverbraucher in seinem Netzgebiet 
so bearbeitet, dass diese ihren 
individuellen täglichen, wöchentlichen und 
monatlichen Elektrizitätsverbrauch mit 
demjenigen anderer Endverbraucher mit 
gleichartiger Verbrauchscharakteristik 
vergleichen können. 
 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten  
bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 
Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu 
einem Betrag von 250 000 Franken pro 
Jahr, als anrechenbare Betriebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von  
Massnahmen zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion und  
Lastoptimierung 
 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im  
Bereich der Verbrauchsreduktion und der  
Lastoptimierung gilt es insbesondere, 
wenn der Netzbetreiber die Messdaten 
der Endverbraucher in seinem Netzgebiet 
so bearbeitet, dass diese ihren 
individuellen täglichen, wöchentlichen und 
monatlichen Elektrizitätsverbrauch mit 
demjenigen anderer Endverbraucher mit 
gleichartiger Verbrauchscharakteristik 
vergleichen können. 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten 
bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 
Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu 
einem Betrag von 250 000 Franken pro 
Jahr, als anrechenbare Betriebskosten. 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachgerecht, diese auf die 
Bearbeitung von Messdaten zu beschränken. Sinnvollerweise beschränkt 
sich diese Regelung zudem nicht nur auf die Verbrauchsreduktion, sondern 
ermöglicht auch Massnahmen um das Verhalten der Kunden zur optimalen 
Nutzung der Netze zu verändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen alle 
verfügbaren Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 13b 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 
1 Als anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen gelten die 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen und von 
Öffentlichkeitsarbeit 
1 Als anrechenbare Kosten von 
Informationsmassnahmen gemäss Artikel 

Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifischen 
Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b StromVG auch 
allgemeine Informationsmassnahmen existieren. Diese allgemeinen 
Informationsmassnahmen sollen unverändert anrechenbar sein. So stellt 
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Kosten des Netzbetreibers für die 
Bereitstellung von schriftlichen oder 
mündlichen Informationen im Rahmen 
eines Vorhabens, namentlich über 
Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, um 
den vom Vorhaben Betroffenen die 
Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermöglichen 
(Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG). 
 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von 
Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom BFE 
bei den Netzbetreibern erhobenen 
Gebühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b. 
 
3 Die anrechenbaren Kosten nach diesem 
Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

15 Absatz 3bis Bestimmung b StromVG 
gelten die Kosten des Netzbetreibers für 
die Bereitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen 
Informationen sämtlicher Art im Rahmen 
eines Vorhabens, namentlich über 
Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, um 
den vom Vorhaben Betroffenen und 
anderen Interessierten die 
Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermöglichen 
(Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG). 
 
2 Als anrechenbare Kosten von 
Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom BFE 
bei den Netzbetreibern erhobenen 
Gebühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b. 
 

3 Streichen 

Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite allgemeine Informationen über die 
Funktionsweise der Stromnetze zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, nicht nur 
deren Bereitstellung. 
 
Es sollen alle Arten von Informationen möglich sein, neben mündlichen und 
schriftlichen Informationen fallen insbesondere auch visuelle Informationen 
in Betracht (Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
 
 
 
 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker und 
Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind diejenigen des Netzbetreibers zu 
erfassen. Gebühren des BFE sind keine entsprechenden Kosten und nicht 
dort zu erfassen. 
 
 
 
Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im Einzelfall nach den 
üblichen Regeln zu bestimmen. 

Art. 18 Netznutzungstarife 
 

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der 
Netznutzungstarife. 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden 
Endverbraucher mit vergleichbarem 
Bezugsprofil eine Kundengruppe. Bei 
Endverbrauchern in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einer 

 
 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden 
Endverbraucher mit vergleichbarem 
Bezugsprofil eine Kundengruppe. Bei 
Endverbrauchern in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einer 

Die Netzbetreiber müssen die Tarife diskriminierungsfrei und 
verursachergerecht definieren. Dies schützt die verschiedenen 
Endverbraucher ausreichend. Weitere regulatorische Vorgaben sind nicht 
notwendig. Im Sinn der Netzeffizienz müssen Tarife definiert werden 
können, welche insbesondere Anreize für ein Management von 
Ladestationen in Gemeinschafts-Parkgaragen setzen. Diese werden 
grossmehrheitlich eine Anschlussleistung von weniger als 30kVA haben. Auf 
der Umsetzungsseite spricht gegen die Regelung von Art. 18 Abs. 2, dass 
die Anschlussleistung in den meisten Fällen gar nicht für jeden 
Endverbraucher bekannt ist. 
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Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur eine 
Kundengruppe zulässig. 
 
3 Der Netznutzungstarif muss bei 
Spannungsebenen unter 1 kV für 
Endverbraucher in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einem 
Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu 
mindestens 70 Prozent ein 
nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) 
sein. 
 
4 Der Netzbetreiber kann den 
Endverbrauchern nach Absatz 2 
zusätzlich andere Netznutzungstarife zur 
Auswahl stellen. Wird eine 
Leistungsmessung eingesetzt, so kann er 
den End-verbrauchern nach den Absätzen 
2 und 3 zusätzliche Netznutzungstarife 
zur Auswahl stellen, die einen tieferen 
Anteil Arbeitstarif enthalten können. 

Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur eine 
Kundengruppe zulässig. 
 
3 Der Netznutzungstarif muss bei 
Spannungsebenen unter 1 kV für 
Endverbraucher in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit einem 
Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu 
mindestens 50 70 Prozent ein 
nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) 
sein. 
 

4 Streichen 

 
Aufgrund physikalischer Gesetzmässigkeiten ist es nicht sinnvoll, Teile aus 
dem Netz isoliert zu betrachten. Tarife und Angebotsstruktur sollten die 
Funktionsfähigkeit des gesamten Systems berücksichtigen und ein 
netzdienliches Verhalten sowie eine effiziente Netzinfrastruktur fördern, d.h. 
das Prinzip der Verursacher-gerechtigkeit zwingend mitberücksichtigen. 
Netzdienlich bedeutet, dass die Verfügbarkeit und Stabilität des Netzes 
unterstützt wird und Engpässe vermieden werden. Auch hier sollten die 
nötigen Anreize gesetzt werden. Weiter muss Transparenz bestehen, was 
mit dem Netztarif abgegolten wird (keine versteckten Fördermechanismen, 
Aufzeigen der mit dem Netz verbundenen staatlichen Abgaben etc.). Die 
Netzbetreiber brauchen Freiheiten, um alle diese Anforderungen in den 
Tarifen abzubilden. 

Art. 31e 
 

 1 Die Netzbetreiber installieren zwei Jahre 
nachdem intelligente Messsysteme 
zertifiziert werden können bei 
Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur noch 
intelligente Messsysteme. Bis zehn Jahre 
nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. 
November 2017 müssen 80 Prozent aller 
Messeinrichtungen in einem Netzgebiet 
den Anforderungen nach den Artikeln 8a 
und 8b entsprechen. Die restlichen 20 
Prozent dürfen bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit im Einsatz stehen. 
 
 

2 Streichen 

Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem «natürlichen» Rollout (bei 
Ersatz, Neubau und auf Wunsch des Netzanschluss-nehmers) machbar. Eine 
Verkürzung der Frist führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rolloutkosten 
und Abschreibungen nicht amortisierter und installierter Messsysteme. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom gestützt wird, 
ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine Zertifizierung 
durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-halb nicht 2019 starten. 
Viele Netzbetreiber unterstehen dem öffentlichen Beschaffungswesen und 
eine Beschaffung startet sinnvollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten 
Produkte anbieten können. Die Frist von 10 Jahren für den Rollout sollte 
daher erst zwei Jahre nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind starten. 
Ein beschleunigter Rollout erhöht die Kosten, ohne dass daraus Vorteile 
entstehen. 



S t r o m v e r s o r g u n g s v e r o r d n u n g  ( S t r o m V V )  

25. September 2018        Seite 12 von 12 

Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Swisspower 
 

Begründung 

Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit einer Anschlussspannung 
bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) nur noch intelligente Messsysteme 
einsetzen, ist Abs. 2 obsolet. 
 
Sollte Abs. 1 gemäss geltender Verordnung beibehalten werden, ist 
Folgendes zu beachten: Der punktuelle Einsatz von intelligenten 
Messsystemen (Endverbraucher mit beanspruchtem Marktzugang, neue 
Erzeugungsanlagen) ist äusserst ineffizient (Mehrkosten) oder je nach 
System aufgrund der Datenübertragung gar nicht möglich. Um den 
Sonderaufwand einigermassen in Grenzen zu halten, sollte sich eine solche 
Regelung, falls sie bestehen bleibt, auf Produktionsanlagen >30 kVA 
beschränken. 
 

Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- und 
Regelsysteme für den Netzbetrieb 

 Hat der Netzbetreiber bei 
Endverbrauchern vor Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
intelligente Steuer- und Regelsysteme 
installiert und eingesetzt, so darf er diese 
wie bisher so lange einsetzen, bis der 
Endverbraucher, der Produzent oder der 
Speicherbetreiber den Einsatz 
ausdrücklich untersagt. Nicht untersagen 
kann der Endverbraucher, der Produzent 
oder der Speicher-betreiber den Einsatz 
nach Artikel 8c Ab-satz 6. 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31i (…) 
4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den Bedingungen 
von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG mit 
Elektrizität zu beliefern, dürfen die 
Verteilnetzbetreiber erstmals für das 
Tarifjahr 2019 und letztmals für das 
Tarifjahr 2022 Gebrauch machen. 

 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 
für die Belieferung von Endverbrauchern 
mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu bestimmen 
beliefern, dürfen die Verteilnetzbetreiber 
erstmals für das Tarifjahr 2019 und 
letztmals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch 
machen. 

 
Etablierter Begriff sind «anrechenbare Kosten». Die exakten Ist-Kosten 
stehen jeweils erst nach Ende des Tarifjahres fest. Mit dem Begriff 
«anrechenbare Kosten» wird klargestellt, dass allfällige Differenzen 
zwischen Ist-Kosten und Ist-Erlösen in den Folgejahren noch über die 
Deckungsdifferenzen abgerechnet werden können. 
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Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz 

 
1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie den 
Landschafts-, Umwelt- und 
Gewässerschutz sind bei Planung, 
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von 
elektrischen Leitungen zu beach-ten. 
 
2 Elektrische Leitungen sind so 
auszuführen, dass sie unter 
Berücksichtigung der sicheren und 
wirtschaftlichen Energieversorgung sowie 
einer technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchtigen. 
 
 
 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von 
Absatz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des 
Betriebsinhabers dieser Leitungen durch 
Ersatzmassnahmen an 
Starkstromanlagen Dritter kompensiert 
werden (Art. 15b Abs. 2 EleG). Der 
Betriebsinhaber zieht dabei insbesondere 
die fo-genden Ersatzmassnahmen an Lei-
tungen in Betracht: 

a. Bündelung; 
b. Umlegung; 
c. Verkabelung; 
d. Rückbau. 
 

4 Der Betriebsinhaber wählt die 
Ersatzmassnahme, die bei optimaler 
Schonung des Eigentums des Dritten 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie den 
Landschafts-, Umwelt- und 
Gewässerschutz sind bei Planung, 
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von 
elektrischen Leitungen zu beach-ten. 
 
2 Elektrische Leitungen sind so 
auszuführen, dass sie unter 
Berücksichtigung der sicheren und 
wirtschaftlichen Energieversorgung sowie 
einer technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt während der gesamten 
Lebensdauer möglichst wenig 
beeinträchtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Streichen. 
 
 

4 Der Betriebsinhaber wählt gemeinsam 
mit dem betroffenen Dritten die 
Ersatzmassnahme, die bei optimaler 

 
 
 
 
 
 
 
Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird das Landschaftsbild 
während der Bauzeit und nach der Inbetriebnahme wesentlich 
beeinträchtigt, später aber weniger. Bei einer Freileitung ist die 
Beeinträchtigung während dem Bau geringer, bleibt aber konstant erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Verschlechterung der 
Versorgungsituation der Netzkunden und kann deshalb nur in Einzelfällen 
eine Kompensationsmassnahme darstellen. Somit ist dies im Gegensatz zu 
den unter den Buchstaben a bis c erwähnten Massnahmen kein Regelfall. 
 
 
Die vorgesehene Regelung gewährt der Swissgrid unverhältnismässige 
Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist zwingend beizu-ziehen. Für den Fall, 



L e i t u n g s v e r o r d n u n g  ( L e V )  

25. September 2018        Seite 2 von 5 

Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Swisspower 
 

Begründung 

notwendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme 
entstehenden Vor- oder Nachteile sind 
finanziell auszugleichen. 
 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag an; 
verweigert der Dritte seine Zustimmung, 
so stellt der Betriebsinhaber alleine 
Antrag. 
 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 
Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, mit 
seinem Plangenehmigungsgesuch ein. 

Schonung des Eigentums des Dritten 
notwendig ist. Liegt keine Einigkeit zu den 
finanziellen Ausgleichszahlungen vor, 
entscheidet das ESTI im Rahmen des 
Plangenehmigungsverfahrens. 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag an; 
verweigert der Dritte seine Zustimmung, 
so stellt der Betriebsinhaber alleine 
Antrag. Ist kein Konsens möglich, so 
entscheidet das ESTI. 
 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann nach 
einer umfassenden Interessenabwägung 
einen Eingriff auch ohne Zustimmung des 
betroffenen Dritten verfügen. 

dass keine Einigung herbeigeführt werden kann, muss eine neutrale Partei 
einen Entscheid fällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Verordnung ist zu ergänzen, dass die Genehmigungsbehörde bei 
einem einseitigen Antrag des Betriebsinhabers (Swissgrid) für 
Ersatzmassnahmen, die das Eigentum eines Dritten betreffen, dessen 
Interessen umfassend abwägen muss, bevor sie die Ersatzmassnahmen 
verfügt. 

Art. 11b Grundsatz 
 

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 kV 
und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt sich 
insbesondere nach Artikel 15c des 
Elektrizitätsgesetzes sowie nach den 
Bestimmungen dieses Kapitels. 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes 
beträgt 1,75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes 
beträgt 2,5 1,75.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gesetzgeber hat hier primär einen Grundsatz für Netzebene 3 
aufgestellt. Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 werden 
kaum Netzprojekte der Netzebene 3 als Erdkabel ausgeführt werden, was 
dem gesetzgeberischen Willen widerspricht. Zudem müssen bereits als 
Erdkabel geplante Leitungen nun neu wieder als Freileitungen konzipiert 
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3 Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung 
des Mehrkostenfaktors durchgeführt und 
angerechnet werden, wenn eine der 
folgenden Bedingungen zutrifft:  

a. Vorhaben bis 36 kV;  
b. Stangenersatz einer Regelleitung;  
c. Ersatz bestehender Kabel durch neue 
Kabel;  
d. Instandhaltungsmassnahmen, welche 
kein Plangenehmigungsverfahren nach 
sich ziehen.  

werden, was zu weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten 
führt. Gemäss Aussagen des BFE soll der tiefe Mehrkostenfaktor noch «Luft 
nach oben lassen», d. h. das BFE erwartet bereits, dass der 
Mehrkostenfaktor nach oben korrigiert werden wird. Dieses vorgesehene 
Herantasten führt zu einer unhaltbaren Planungsunsicherheit bei den 
Netzbetreibern, den Gemeinden und Anwohnern. Es ist derjenige 
Mehrkostenfaktor zu bestimmen, der langfristig stabil ist und die Vorgaben 
des Gesetzgebers am besten erfüllt. Die Erfahrung aus den aktuellen 
Projekten zeigt, dass insbesondere bei zeitkritischen Bau- und 
Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 mit einem 
Mehrkostenfaktor von 2,5 eine höhere Planungssicherheit besteht bzw. die 
Planeingabe bei deutlich mehr Projekten direkt mit einer Kabelleitung 
erfolgen kann. Aufgrund der wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit von 
Einsprachen bei Kabelprojekten würde bei einem Mehrkostenfaktor von 2,5 
nicht zuletzt auch dem Ziel der Strategie Stromnetze zur zügigeren 
Umsetzung erforderlicher Netzprojekte Rechnung getragen. 
 
Des Weiteren ist es in städtischen Gebieten oftmals aufgrund der durch die 
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) 
auferlegten Einschränkungen technisch nicht möglich Freileitungen zu 
bauen. In solchen Fällen ist die einzig mögliche Alternative das Verlegen 
einer Kabelleitung. Im Stadium der Projektierung scheint es nicht sinnvoll, 
die Prüfung zweier Projektvarianten (Freileitung und Kabelleitung) 
vorzuschreiben, wenn doch eine der zwei Varianten aus technischen 
Gründen nicht ausführbar ist. Für solche Fälle muss unbedingt eine 
Ausnahme vorgesehen werden, da sonst eine Erschwerung des 
Netzausbaus in städtischen Gebieten und ein Kostenanstieg drohen.  
Die systematische Prüfung von zwei Varianten eines Leitungsbauvorhabens 
führt zu zusätzlichen Kosten und zeitlichen Verzögerungen. Diese Kosten 
und Verzögerungen sind nur in solchen Fällen gerechtfertigt, in denen der 
Bau einer Kabelleitung für die Gemeinschaft von Interesse ist und technisch 
sowie operativ möglich ist. Ausnahmen von der Verpflichtung, diese zwei 
Varianten zu prüfen und den Mehrkostenfaktor zu berechnen, müssen in den 
hier erwähnten Fällen entsprechende Ausnahmen vorgesehen werden. 
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Artikel Entwurf Verordnungstext Antrag Swisspower 
 

Begründung 

Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens 

(…) 
 
5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des 
langfristigsten Future-Produkts für Liefer-
verträge für Strom am schweizerischen 
Terminmarkt zu verwenden.  
 
 

 
 

5 Streichen 

 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie erarbeitet, 
welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem Grund ist diese Regelung 
nicht notwendig und schafft wieder Unsicherheiten. Da die langfristigen 
Future Produkte nicht liquid sind, sind die Preise zudem nicht aussagekräftig 

Art. 11d Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors  
 

1 Ist der Mehrkostenfaktor eines 
konkreten Vorhabens nicht grösser als 
der Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, 
so ist das Vorhaben als Erdkabel 
auszuführen. 
 
2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

a. das Vorhaben eine bestehende 
Freileitung betrifft und nicht mehr als 
vier Spannweiten umfasst; oder  
b. die vom Vorhaben betroffene 
Leitung mit einer bestehenden 
Freileitung gebündelt werden kann.  

 
 
 
 
 
 
2 Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung 
des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
ausgeführt werden auszuführen, soweit:  
a. das Vorhaben eine bestehende 
Freileitung betrifft und der Ab-schnitt nicht 
mehr als 1 km Länge vier Spannweiten 
umfasst; oder  
b. ...  
 
 
c. Stangenersatz bestehender 
Regelleitungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist klar.  
 
 
 
 
 
 
Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine sehr kosteneffiziente 
Sanierungsmethode und schon heute nicht bewilligungs-pflichtig. Dieser 
kann aber mehr als 4 Spannweiten betreffen.  

Art. 11e Überschreitung des 
Mehrkostenfaktors 

Ein konkretes Vorhaben kann trotz 
Überschreitung des Mehrkostenfaktors 
teilweise oder vollständig als Erdkabel 
ausgeführt werden, wenn die den 
Mehrkostenfaktor überschreitenden 
Gesamtkosten nicht als anrechenbare 
Kosten im Sinne von Artikel 15 des 

Ein konkretes Vorhaben kann trotz 
Überschreitung des Mehrkostenfaktors 
teil-weise oder vollständig als Erdkabel 
aus-geführt werden, wenn  
 

a. die den Mehrkostenfaktor über-
schreitenden Gesamtkosten nicht als 
anrechenbare Kosten im Sinne von 
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Begründung 

Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007 geltend gemacht werden. 

Artikel 15 des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007 geltend gemacht werden; 
 
b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 

 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die entsprechenden 
Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar sein («Kein Zurück in die 
Freileitung»). 

Art. 30 Vogelschutz 
 

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, damit 
Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können. 
 
2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstellen, 
dass das Kollisions- und Stromschlagrisiko 
für Vögel möglichst gering ist. 

Gemäss geltendem Recht Die bestehenden gesetzlichen Regelungen genügen. Die Anpassung öffnet 
ausufernden Verfahren Tür und Tor, da bei jedem vogelsensitiven Gebiet 
Vorkehrungen zu treffen sind. 

Art. 146a Übergangsbestimmung 
 

 Art. 146a Übergangsbestimmung 
 
Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
sich bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
bereits in den Mehrjahresplänen 
aufgeführt ist. 

Es muss sichergestellt sein, dass Projekte, welche bereits Monate geplant 
werden und eventuell sogar schon eine Bewilligung haben, nicht neu geplant 
werden müssen. 
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Begründung 

Art. 2 Gesuchsunterlagen 1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 
elektrischen Anlagen für den Anschluss 
von Liegenschaften oder Siedlungen 
ausserhalb der Bauzonen an das 
Elektrizitätsnetz zum Gegenstand haben, 
ist den Unterlagen ein rechtskräftiger 
Entscheid des Kantons beizulegen, 
wonach der Anschluss zulässig ist. 

1bis Streichen Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbetreiber für 
die Abstimmung mit dem Kanton. Da der Kanton beim 
Plangenehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der direkte Kanal 
zwischen dem Inspektorat und dem Kanton genutzt werden. 
 
Dieser Abschnitt soll in Art. 2 gelöscht und in Art. 5 ergänzt werden. 

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, 
die den Bau von elektrischen Anlagen für 
den Anschluss von Liegenschaften oder 
Siedlungen ausserhalb der Bauzonen an 
das Elektrizitätsnetz zum Gegenstand 
haben, einen rechtskräftigen Entscheid 
des Kantons ein, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

Siehe Bemerkung zu Art. 2. 

Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an 
Anlagen 

(…) 
2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, den 
Bestand einer Anlage im genehmigten 
Umfang sicherzustellen, insbesondere: 

a. der gleichwertige Ersatz von 
Anlageteilen; 
b. Reparaturen, Korrosionsschutz- und 
Sanierungsmassnahmen; sowie 
c. die Erneuerung der Aussenanstriche 
von Anlageteilen im gleichen Farbton. 
 
 
 
 

3 Als geringfügige technische 
Änderungen gelten, sofern dadurch der 
Anlagegrenzwert nach der NISV an Orten 
mit empfindlicher Nutzung nicht 
überschritten und das Erscheinungsbild 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. der Stangenersatz von 
Regelleitungen. 

 
3 Als geringfügige technische  
Änderungen gelten, sofern dadurch der 
Anlagegrenzwert nach der zum 
Erstellungszeitpunkt der Anlage gültigen 
NISV an Orten mit empfindlicher Nutzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die explizite Nennung wird Klarheit geschaffen. 
 
 
Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht isoliert und allein auf die 
Einhaltung des aktuellen Anlagengrenzwertes abgestellt werden. 
Massgebend sind die Bestimmungen der NISV zum Erstellungszeitpunkt. 
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der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird: 

a. der Ersatz von Erdseilen durch 
Erdseile mit integrierten 
Lichtwellenleitern sowie deren 
Verwendung zur Durchleitung von 
Daten der Betriebsinhaberin oder 
Dritter; 
b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitungen; 
c. der Ersatz von Isolatoren durch 
Isolatoren anderer Bauart; 
d. Änderungen an der Aufhängung von 
Leiterseilen sowie an der Geometrie 
von Leitungen; und 
e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel an-derer 
Bauart. 

nicht überschritten und das 
Erscheinungsbild der Anlage nicht 
wesentlich verändert wird, insbesondere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. die Erneuerung von Innenraum-Anlagen, 
bei welchen das äussere Erscheinungsbild 
nicht wesentlich verändert wird. 
 
 
g. der Ersatz von Transformatoren auch 
durch leistungsfähigere Typen, sofern die 
ursprüngliche Plangenehmigung bereits 
für diese Leistung erstellt wurde. 

 
 
Es handelt sich hier nicht um eine abschliessende Aufzählung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies von aussen sichtbar ist, 
sollte dies auch als geringfügige Änderung gelten, solange die NISV 
eingehalten wird. Das Ziel der Strategie Stromnetze ist ja die 
Verfahrensvereinfachung. 
 
Die Verfahrensanpassung wurde vom ESTI schon kommuniziert und sollte 
jetzt in der Verordnung zur Schaffung von Rechtssicherheit aufgeführt 
werden. 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen  
 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit 
einer Nennspannung von 36 kV oder 
weniger, die sich nicht in einem 
Schutzgebiet nach Bundesrecht 
befindet, so verzichtet die 
Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden 
des Bundes, sofern sie das Vorhaben 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit 
einer Nennspannung von 36 kV oder 
weniger, die sich nicht in einem 
Schutzgebiet nach Bundesrecht 
befindet, so verzichtet die 
Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden 
des Bundes, sofern sie das Vorhaben 

Die von Art. 9c VPeA betroffenen Anlagen dienen insbesondere der 
Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten vermehrten 
dezentralen Einspeisung von Energie, wo Verfarenserleichterungen 
erwünscht sind. 
In Projekten geringer Ausdehnung (was bei Anlagen mit einer Nennspannung 
von 36 kV zutrifft) genügt es, wenn die kantonalen Behörden (Umwelt, 
Raumplanung usw.) diese Beurteilungen vornehmen, da diese verpflichtet 
sind, die Einhaltung des Bundesrechts durchzusetzen. Beim Bau von 
Strassen oder Gebäu-den wird das heute schon so praktiziert, nur bei 
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an-hand der kantonalen Stellungnahme 
beurteilen kann.  

anhand der kantonalen Stellungnahme 
beurteilen kann.  

elektrischen Anlagen müssen die Bundesbehörden zusätzlich mit 
einbezogen werden. Insbesondere wenn es zu einem Differenzbereinigungs-
verfahren durch das ESTI kommt, stehen die Verfahrenskosten in keinem 
Verhältnis mehr zu den Projektkosten. 
Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum 
des Gesetzestextes zu und ist zu streichen. Er birgt die Gefahr, dass die 
angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen werden, was nicht im 
Sinn und Geist der Strategie Stromnetze ist. In der französischen Fassung 
fehlt er richtiger-weise 
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Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Strategie 

Stromnetze Stellung nehmen zu können.  

Der VSE hat die Strategie Stromnetze stets unterstützt und sie als Bekenntnis des Bundes zum Stellenwert 

der Stromnetze, zur Notwendigkeit ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und zu unbürokratischen und spediti-

ven Bewilligungsverfahren gewertet. Der für die Versorgungs- und Netzsicherheit notwendige Um- und Aus-

bau der Netzinfrastruktur wird heute durch die unhaltbar langen Genehmigungsverfahren erheblich beein-

trächtigt. Erschwerend hinzu kommt die oftmals fehlende Akzeptanz von Infrastrukturobjekten in der Bevöl-

kerung, welche sich in langwierigen Auseinandersetzungen über die Trassenführung und die Verkabelung 

von Freileitungen äussert. Zudem ist die Energiestrategie 2050 nur umsetzbar, wenn komplementär auch 

die Stromnetze zeit- und bedarfsgerecht bereitgestellt werden können.  

Wie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ist auch bei der Umsetzung der Strategie Stromnetze auf 

Verordnungsebene den grundsätzlichen Leitgedanken zu folgen: Abläufe und Vorgaben sind zu klären, Ver-

fahren zu beschleunigen und bürokratische Hemmnisse und Ineffizienzen auszuräumen.  

Nach grundlegenden Bemerkungen sind in diesem Brief die wichtigsten Änderungsanträge des VSE aus-

führlich kommentiert. Die weiteren Änderungsanträge mit Begründungen finden sich aufgrund des grossen 

Umfangs in den beiliegenden Synopsen, welche integraler Bestandteil der vorliegenden Ste llungnahme 

sind. 

I. Grundlegende Bemerkungen 

‒ Anrechenbare Netzkosten 

Die Regulierungsdichte bei den anrechenbaren Netzkosten hat deutlich zugenommen. Die neuen Kos-

tenkataloge greifen jedoch nur einzelne Kostentreiber selektiv auf und schaffen damit implizit Rechtsun-

sicherheit für die nicht explizit genannten Faktoren. Zudem bergen die Kataloge das Risiko, dass der  
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Fokus nicht mehr auf der Gesamteffizienz des Netzes liegt. Die Kosten-/Effizienzprüfung ist der ElCom 

zu überlassen, welche gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag als unabhängige Regulierungsbehörde die  

Gesamtheit der Betriebs- und Kapitalkosten an der Anforderung eines sicheren, leistungsfähigen und 

effizienten Netzes zu messen hat. 

 

‒ Technische Normen 

Im Bereich der technischen Normen besteht erheblicher und dringlicher Überarbeitungsbedarf. Die Lei-

tungsverordnung und die Starkstromverordnung müssen an die heutigen Gegebenheiten angepasst und 

mit den internationalen technischen Normen (z.B. IEC, CENELEC, EN-Normen) in Einklang gebracht 

werden. Insbesondere im Bereich der Berührungsspannung ist umgehend eine Anpassung notwendig. 

Durch die fehlende Aktualität der technischen Vorgaben verteuert sich heute der Netzbau in der Schweiz 

unnötig. Der Handlungsbedarf wurde vom Bundesamt für Energie anerkannt und es hat 2016 entspre-

chende Arbeiten eingeleitet. Der VSE ruft das Bundesamt für Energie auf, die Arbeiten rasch fortzuset-

zen und die notwendigen Verordnungsrevisionen vorzubereiten. Der VSE ist gerne bereit und auch inte-

ressiert, diese durch seine Expertise weiterhin zu begleiten und unterstützen. 

 

‒ Investitionen in die Wasserkraft 

Die Neuregelung der Durchschnittspreismethode ist ein wichtiges politisches Zeichen für die Wasser-

kraft. Der VSE weist jedoch darauf hin, dass die damit einhergehende Entspannung der Lage für die 

Wasserkraftbetreiber begrenzt ist. Erstens entfaltet die Regelung für diejenigen Produzenten, welche 

keinen direkten Zugang zur Grundversorgung haben, kaum Wirkung. Zweitens ist die Regelung an die 

Gültigkeitsdauer der Marktprämie geknüpft und somit zeitlich stark limitiert. Folglich braucht es im Rah-

men der künftigen Marktordnung Massnahmen, welche Anreize für langfristige Investitionen in die heimi-

sche Produktion schaffen. Zusätzlich bleibt eine Flexibilisierung des Wasserzinses, mit einem fixen und 

einem variablen, marktabhängigen Teil, unumgänglich. 

 

‒ Abnahme- und Vergütungspflicht 

Die Problematik der Abnahme- und Vergütungspflicht wird für die Verteilnetzbetreiber durch die Neure-

gelung der Durchschnittspreismethode zumindest temporär entschärft, indem künftig die Weitergabe der 

entsprechenden Elektrizität an die Kunden in der Grundversorgung zu Gestehungskosten ermöglicht 

wird. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Bestimmung in Art. 12 EnV, wonach sich die 

Rückspeisevergütung auch nach den Gestehungskosten der eigenen Produktion richtet, gesetzeswidrig 

und zu streichen ist, da der Gesetzgeber ausdrücklich eine marktnahe Vergütung angestrebt hat.  

II. Wichtigste Änderungsanträge 

1. Mehrkostenfaktor 

(Art. 11b bis 11e LeV) 

Mit Art. 15c EleG hat der Gesetzgeber seinen Willen ausgedrückt, dass Stromnetze unter 220 kV zu verka-

beln sind, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist und die Mehrkosten ein angemessenes Mass 

nicht übersteigen. Er hat damit einem politischen und gesellschaftlichen Bedürfnis Rechnung getragen. Da 

die Erdverlegung von Stromleitungen in aller Regel mit Mehrkosten verbunden ist, impliziert der Verkabe-
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lungsgrundsatz die Bereitschaft, dass die Allgemeinheit für die Kosten aufkommt. Der entsprechende Mehr-

kostenfaktor muss eine breit akzeptierte Abwägung zwischen Nutzen der Verkabelung und volkswirtschaftli-

chen Kosten widerspiegeln.  

Aus Sicht der Netzbetreiber ist darauf hinzuweisen, dass mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 

1,75 im urbanen Raum wieder vermehrt Freileitungen gebaut werden müssten, da die über den Faktor 1,75 

hinausgehenden Mehrkosten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar angesehen werden. 

Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute grossmehr-

heitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungs-

leitungen aus Kostengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf der Netzebene 3 (Hoch-

spannung) könnten in urbanen Gebieten kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. Bereits als 

Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt die Ver-

fahren zu beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden Netzprojekten zu rechnen. Der 

vorgeschlagene Mehrkostenfaktor von 1,75 steht somit im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers, zu 

den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumplanerischen Vorgaben und würde sogar einen Rück-

schritt zur Folge haben.  

Erfahrungswerte aus aktuellen Projekten lassen darauf schliessen, dass insbesondere bei zeitkritischen 

Bau- und Umbauprojekten bei Leitungen der Netzebene 3 mit einem Mehrkostenfaktor von mindestens 2,5 

eine höhere Planungssicherheit erreicht werden kann bzw. die Planeingabe bei deutlich mehr Projekten di-

rekt mit einer Kabelleitung erfolgen kann. Die Wahrscheinlichkeit von Einsprachen bei Projekten würde so 

verringert, was eine zügigere Umsetzung erforderlicher Netzprojekte ermöglicht. Gleichzeitig würde vermie-

den, dass neue Planungsunsicherheiten entstehen, welche weder im Interesse der Netzbetreiber, noch der 

Gemeinden und der Anwohner wären.  

Entsprechend beantragt der VSE eine Differenzierung des Mehrkostenfaktors. Für Leitungen im urbanen 

Raum ist ein Mehrkostenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der Mehrkostenfaktor wie 

vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte sich 

an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel indem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem Um-

kreis von maximal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert werden. 

Daneben ist darauf hinzuweisen, dass die in der Studie «Grundlagen für eine Berechnungsmethode zum 

Kostenvergleich zwischen Kabeln und Freileitungen sowie zur Festlegung eines Mehrkostenfaktors» von 

consentec im Auftrag des BFE aus dem Jahr 2013 angegebenen Kosten von CHF 10,5 Mrd. bis 2050 bei 

einem Mehrkostenfaktor von 3,0 zu hoch geschätzt sind. Die Studie geht je nach Szenario davon aus, dass 

Leitungen nach Ablauf der regulatorischen bzw. technischen Nutzungsdauer, abhängig von der Höhe des 

Mehrkostenfaktors, durch eine neue Kabel- oder Freileitung ersetzt werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass 

bestehende Freileitungen ohne Anpassungsbedarf mit Instandhaltungsmassnahmen (keine Plangenehmi-

gung erforderlich) länger als die theoretische technische Lebensdauer betrieben werden können. Der Wech-

sel auf Erdkabel wird somit langsamer als in der Studie angenommen erfolgen und die kostentreibende Wir-

kung auf die Netzentgelte deutlich geringer ausfallen als angenommen.  

Soll aus Gründen der volkswirtschaftlichen Kosten trotzdem ein undifferenzierter, tiefer Mehrkostenfaktor 

von 1,75 festgelegt werden, müssten zahlreiche Ausnahmetatbestände definiert werden, um eine Trendum-

kehr hin zu Freileitungen aus Kostengründen insbesondere im städtischen Gebiet zu vermeiden. Unabhän-

gig vom konkreten Mehrkostenfaktor muss zudem sichergestellt werden, dass bestehende Kabelleitungen 
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bei Erneuerung wieder durch Kabelleitungen ersetzt werden können. Vice versa sind Instandhaltungs- und 

kleinere Ersatzmassnahmen an Freileitungen nicht durch aufwändige Kabelstudien zu verkomplizieren.  

Der VSE beantragt, dass im Interesse der Aufwandminimierung grundsätzlich Fälle definiert werden, in wel-

chen aufgrund der Ausgangslage auf die Prüfung des Mehrkostenfaktors gänzlich verzichtet werden kann. 

Dazu sollen die oben genannten Instandhaltungs- und Ersatzmassnahmen an Kabel- und Freileitungen ge-

hören. Zudem ist der VSE der Auffassung, dass der Gesetzgeber den Verkabelungsgrundsatz primär für 

Netzebene 3 aufgestellt hat, da die unteren Netzebenen bereits heute weitgehend erdverlegt werden. Bei 

Projekten bis 36 kV muss es deshalb ebenfalls möglich sein, von der Prüfung des Mehrkostenfaktors abzu-

sehen. 

Antrag 

 

Leitungsverordnung 

 

Art. 11b Grundsatz 

2  Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 3,0 in urbanen 

Gebieten und 1,75 in anderen Gebieten. 

3  Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung des Mehrkostenfaktors durchgeführt und angerechnet werden, 

wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:  

a.  Vorhaben bis 36 kV; 

b.  Stangenersatz einer Regelleitung; 

c.  Ersatz bestehender Kabel durch neue Kabel; 

d. Instandhaltungsmassnahmen, welche kein Plangenehmigungsverfahren nach sich ziehen. 

 

Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors 

2  Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors als Freileitung ausgeführt werden 

auszuführen, soweit:  

a.  das Vorhaben eine bestehende Freileitung betrifft und der Abschnitt nicht mehr als 1 km Länge 

vier Spannweiten umfasst; oder  

b.  ... 

c.  Stangenersatz bestehender Regelleitungen. 

 

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors 

2  Ein konkretes Vorhaben kann trotz Überschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder vollständig 

als Erdkabel ausgeführt werden, wenn 

a.  die den Mehrkostenfaktor überschreitenden Gesamtkosten nicht als anrechenbare Kosten im 

Sinne von Artikel 15 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2017 geltend gemacht wer-

den; 

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 
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2. Definition «Speicher» 

(Art. 2 StromVV) 

Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungsstufe hat keine Gesetzesgrundlage, hat jedoch weitrei-

chende Auswirkungen auf die Nutzung von Speichern. In seiner Antwort zur Motion UREK-N «Gleichbe-

handlung der Speichertechnologien beim Netzentgelt» (16.3265) erklärte der Bundesrat: «Der Bundesrat 

erachtet es als sinnvoll, die heutige Regelung der Netznutzungsentgelte für Speicher zu überprüfen und eine 

allfällige Änderung im Rahmen der laufenden Revision des StromVG vorzunehmen. (...) Ein Antrag auf An-

nahme der vorliegenden Motion würde dieser Prüfung jedoch vorgreifen.» Bundesrätin Leuthard bestätigte 

dies in der parlamentarischen Debatte im Nationalrat (AB 2016 N 1135). 

Zum jetzigen Zeitpunkt auf Verordnungsstufe Änderungen an der Definition von Speichern vorzunehmen, ist 

deshalb abzulehnen und Art. 2 Abs. 3 StromVV zu streichen. Das StromVG regelt heute nur den Fall von 

Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken explizit. Darüber hinaus kommt die subsidiär festgelegte Branchenlö-

sung zu Anwendung (VSE Handbuch Speicher), welche eine differenzierte Behandlung von Speichern bei 

der Netztarifierung vorsieht. Diese Lösung basiert auf folgenden Prinzipien: 

‒ Das Ausspeiseprinzip ist einzuhalten 

‒ Die Energie ist nur einmal auf ihrem Weg von der Produktion zum Verbrauch mit Netznutzungsentgelt zu 

belasten 

‒ Die Lösung darf keine Technologie diskriminieren 

‒ Die Lösung muss in der Praxis umsetzbar sein 

Sollte seitens Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung der Regelung auf Gesetzesstufe an-

gestrebt werden, müsste sich diese an den genannten Prinzipien orientieren. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 2 Begriffe 

3  Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbraucher, 

soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken verwendet. 

3. Energielieferung in die Grundversorgung  

(Art. 4 bis 4c StromVV) 

In der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird die Umsetzung der Energielieferung in die Grundversorgung in 

der Praxis mit massivem administrativem Aufwand verbunden sein. Es ist zu befürchten, dass die Vorgaben 

in dieser Form kaum praktikabel sind und die vom Gesetzgeber mit Art. 6 Abs. 5 und 5bis StromVG beabsich-

tigte Wirkung verfehlt wird.  

Ein zunehmender Teil der im Inland erzeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanlagen 

erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterliegen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf 

Einfamilienhäusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei solchen Anlagen nicht praktikabel. Für 
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Kleinanlagen müssten nicht nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der Anlage bekannt und 

belegt werden, sondern unter anderem auch Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-

steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund des Standortes und der Ausrichtung der 

Anlage geschätzt und schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh hergeleitet werden. Dies 

stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der fraglichen Vergütungssumme.  

Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. 

Anlagen im Einspeisevergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, sondern mit Geste-

hungskosten von Referenzanlagen. Zur Begründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 

Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosten-

einsparungen (Seite 5): «Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Gestehungskosten jeder 

Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer ausfallen. 

Andererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanlagen tiefere oder höhere Gestehungskos-

ten als die Referenzanlage aufweisen können.» 

Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und  

Vergütungspflicht besteht, im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in 

der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunfts- 

nachweis zusammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abnehmen muss, um sie gemäss 

Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Stromkennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundversorgten 

Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer 

noch an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 StromVV) orientiert, wird eine 

Obergrenze festgelegt. Diese soll sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem orientie-

ren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergütungssätzen gemäss den Anhängen der Energieför-

derungsverordnung. 

Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird 

gemäss Vorschlag von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vorgenommen. Dieser Wert 

ergibt sich durch den Umstand, dass Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe von 

maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und die Investitionskosten rund 60 bis 70% der 

Gestehungskosten ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom Mai 2016 «Überprü-

fung der Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 

davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 15 bis 25% der Anlagenkosten decken 

(Seite 14). 

Für die Abnahme und Vergütung von im Inland erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 

Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwänden an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur 

Rückliefervergütung vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produzenten angelastet wer-

den. Stattdessen sollen sie als Verwaltungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert werden. 

Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbe-

treiber gehören, für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen diese Kosten aber keine 

Vertriebskosten dar. Daher wäre eine Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachgerecht. Mit 

dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kostenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. 

Einrechnung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die Kosten als Teil der anrechenbaren Ge-

stehungskosten des Netzbetreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 2 Bst. d 

wird Rechtssicherheit für ein solches Vorgehen geschaffen. 
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Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

2  Soweit der Verteilnetzbetreiber ...  

c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungs-

pflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und Herkunftsnachweise 

anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen Vergütungssätze für Neuanla-

gen gemäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten administrative Aufwände im 

Zusammenhang mit der Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese Anlagen als anrechenbare 

Gestehungskosten des Netzbetreibers. 

 

Art. 4 bis 4c  

Weitere Anträge s. beilegende Synopse 

4. Erleichterungen im Plangenehmigungsverfahren  

(Art. 9c VPeA) 

Bau und Betrieb von Werken und Anlagen zu Beförderung von Energie stellen eine Bundesaufgabe im Sinn 

des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) dar. Für den Bau in Schutzgebieten kommt 

dadurch automatisch das diesbezügliche Verfahren unter Einbezug der zuständigen Bundesbehörden zur 

Anwendung. Die Erwähnung in der VPeA stellt somit eine obsolete Wiederholung der geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen dar und ist zu streichen.  

Bei den in Art. 9c genannten Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes handelt es sich insbeson-

dere um notwendige Vorhaben zur Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten vermehrten 

dezentralen Einspeisung von Energie. Bei solchen Anlagen sind Verfahrenserleichterungen notwendig. Das 

Plangenehmigungsverfahren ist heute allein bedingt durch die Vielzahl involvierter Behörden langwierig, 

aufwändig und kostspielig und steht in keinem Verhältnis zum Projektumfang. Die Kantone können ohne 

weiteres sicherstellen, dass die durch Verfassung und Bundesgesetzgebung festgehaltenen öffentlichen 

Interessen und die Einhaltung von Vorgaben, beispielsweise im Bereich Raumplanung und Umweltschutz, 

gewahrt werden. Sie nehmen diese Verantwortung bereits heute im Rahmen anderer Bauvorhaben wahr. 

Dazu gehören insbesondere auch andere Infrastrukturbereiche wie die Wasserversorgung. In den Projek-

ten gemäss Art. 9c ist daher vorzusehen, dass allein die kantonalen Behörden die Beurteilungen vorneh-

men. 

Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretationsspielraum des Gesetzestextes zu und ist zu 

streichen. Er birgt die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen unterlaufen werden, was 

nicht im Sinn und Geist der Strategie Stromnetze ist.  
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Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9c Verfahrenserleichterungen 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit einer Nennspannung von 36 kV oder weniger, die sich nicht in ei-

nem Schutzgebiet nach Bundesrecht befindet, so verzichtet die Genehmigungsbehörde grundsätzlich auf 

die Anhörung der Fachbehörden des Bundes, sofern sie das Vorhaben anhand der kantonalen Stellung-

nahme beurteilen kann. 

5. Anrechenbarkeit von Dienstbarkeiten und Rechten 

(Art. 12 und 13 StromVV) 

Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und 

Rechte. Dass die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anrechenbar sind, hat der Verord-

nungsgeber bereits mit Inkrafttreten der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem Begriff 

Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verordnungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. 

Tatsächlich handelt es sich bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um zeitbezogene Abgeltungen. In 

der Praxis besteht jedoch ein relevanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine Mietzah-

lung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere 

Jahre bzw. Jahrzehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der vermiedene Aufwand, den bei-

spielsweise eine jährliche Entgeltzahlung für eine solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich bringen 

würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungslegungsstandards werden solche Vorauszahlungen 

aktiviert und über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der Zahlungen liegt schliesslich 

nicht im Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgte.  

Mit dem nachfolgenden Antrag soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin bestehen bleibt. 

Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament 

in der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Regelung auf Gesetzesstufe eine Praxisände-

rung herbeigeführt werden soll. 

Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht festhält, welche Rechte unter 

Art. 15 Abs. 2 Bst. c StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies insbesondere keine 

Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  

Antrag    

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

1  Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen nach Art. 15 Absatz 2 Buchstabe c 

StromVG gelten die jährlich entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten 

5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 Absatz 3 StromVG die ein-

malig entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

6. Erneuerung von Dienstbarkeiten 

(Art. 9d VPeA) 

Bei fehlenden Dienstbarkeitsverträgen kann sich die vollständige Nutzung bestehender Infrastruktur um 

Jahre verzögern. Wenngleich der VSE eine entsprechende Regelung auf Gesetzesstufe vorgezogen hätte, 

begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass sich Grundeigentümer weigern, eine Dienstbarkeit nach deren 

Auslaufen zu erneuern oder die Rechte für die Durchleitung Daten Dritter zu gewähren. Gemäss geltender 

Rechtsprechung muss in solchen Fällen für bereits genehmigte Leitungen, an welchen keine baulichen Än-

derungen vorgenommen werden müssen und für welche keine gesetzlichen Sanierungspflichten bestehen, 

allein für die Erneuerung der Dienstbarkeiten ein Plangenehmigungsverfahren durchlaufen werden. Dieses 

öffnet Tür und Tor für Begehrlichkeiten, beispielsweise nach räumlicher Verlegung oder Verkabelung. Ent-

sprechende Einsprachen müssen meist in kostentreibenden Gerichtsverfahren geklärt werden. Um dieser 

Verfahrensineffizienz entgegenzuwirken, soll bei zwangsweisen Erneuerungen von Dienstbarkeiten oder 

Entschädigungen wie im neuen Art. 9d VPeA vorgesehen nur das Enteignungsrecht anwendbar sein. Die 

Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens soll nur dann erforderlich sein, wenn vollkommen neue 

Rechte erforderlich sind. 

Antrag  

 

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 

Art. 9d Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten 

Gemäss Vorschlag des Bundesrates 

7. Smart Meter Roll-out 

(Art. 8a, 13a und 31e StromVV) 

Der beschleunigte Roll-out von Smart Metern ist weder effizient noch zielführend. Stattdessen ist einem «na-

türlichen» Roll-out der Vorzug zu geben, welcher den Einbau von Smart Metern einzig beim Ersatz oder der 

Neuinstallation von Messsystemen sowie auf Wunsch des Netzanschlussnehmers verbindlich vorschreibt. 

An dieser bereits 2017 in seiner Stellungnahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 vertretenen 

Haltung des VSE hat sich nichts geändert: 

‒ Durch den vorzeitigen Ersatz entstehen Sonderabschreibungen für funktionierende Zähler. Damit ver-

bunden ist ein Ressourcenverschleiss.  

‒ Der heute praktizierte, kontinuierliche Ersatz von Geräten wird durchbrochen. Dadurch entsteht ein Ri-

siko von schwankenden Investitionszyklen, welche sich auf die Netzkosten auswirken können.  
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‒ Lokale Lösungen in Kombination mit Energieberatung und einer Visualisierung des Verbrauchs tragen 

mit weniger technischem Aufwand zu einem effizienten Stromverbrauch bei. Die Nutzung der Vorteile 

intelligenter Messsysteme wird zudem durch das enge Korsett bei der Nutzung der Daten verhindert.  

‒ Die detaillierten Anforderungen an die Geräte verteuern die Messgeräte und deren Verwaltung unnötig. 

Technologische Entwicklungen und Innovation werden dadurch behindert statt gefördert. 

Wird am beschleunigten Roll-out mit detaillierten Vorgaben festgehalten, muss dieser so ausgestaltet sein, 

dass er in der Praxis umsetzbar ist. Wir verweisen dazu auf die Bemerkungen in der beiliegenden Synopse 

zur StromVV. 

Der VSE hat ebenfalls bereits 2017 darauf hingewiesen, dass zertifizierte Systeme, welche die Datensicher-

heitsprüfung gemäss Art. 8b StromVV erfolgreich durchlaufen haben, nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen 

werden. Dieser Vorbehalt hat sich inzwischen erhärtet: Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher durch die 

ElCom gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass die Netzbetreiber bis zum 1. Januar 2019 zertifizierte 

Geräte beschaffen können. Viele Netzbetreiber unterstehen zudem dem öffentlichen Beschaffungswesen, 

welches zeitaufwändige Vorbereitungen notwendig macht. Eine Beschaffungsverfahren kann sinnvoller-

weise erst dann durchgeführt werden, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbieten können. Die Frist für 

den Roll-out kann daher erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, starten.  

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

Anträge s. beilegende Synopse 

 

Art. 31e Einführung intelligenter Messsysteme 

1  Die Netzbetreiber installieren spätestens zwei Jahre, nachdem intelligente Messsysteme zertifiziert 

werden können, bei Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur noch intelligente Messsysteme. Bis zehn 

Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017 müssen 80 Prozent aller Messeinrich-

tungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den Artikeln 8a und 8b entsprechen. Die restli-

chen 20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im Einsatz stehen.  

2  Streichen 

3 Streichen 

4  Die Kosten der Messeinrichtung, die Artikel 8a und 8b nicht entsprechen und vor Ablauf der Frist ge-

mäss Absatz 1, aber nach den Absätzen 1 und 3 eingesetzt werden dürfen, bleiben anrechenbar. Die 

Kostentragung bei Lastgangmessungen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 

2017 eingesetzt wurden, richtet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bisherigen Rechts. 

5  Notwendige Sonderabschreibungen ...  

8. Netznutzungstarife 

(Art. 18 StromVV) 

Die Regelung der Netznutzungstarife in Art. 18 StromVV ist weiterhin nicht gesetzeskonform. Im Rahmen 

der Energiestrategie 2050 hat der Gesetzgeber Art. 14 Abs. 3 StromVG bewusst angepasst. Neu müssen 
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sich die Netztarife einerseits am Bezugsprofil orientieren und andererseits nebst den Zielen einer effizienten  

Elektrizitätsverwendung auch jenen einer effizienten Netzinfrastruktur Rechnung tragen. Statt diese Rege-

lung auf Verordnungsstufe aufzugreifen, stellt Art. 18 StromVV einen Rückschritt dar, indem er die für eine 

effiziente Tarifierung notwendige Tarifierungsfreiheit weiter reduziert. Der Anteil von mindestens 70% für ei-

nen nichtdegressiven Arbeitstarif entspricht in keiner Weise der im StromVG vorgegebenen Zielsetzung und 

ist auf höchstens 50% zu reduzieren. 

Die Netzkapazität wird gemäss den Leistungsbedürfnissen der Netzanschlussnehmer dimensioniert. Eine 

verursachergerechte Kostentragung über die Netznutzungstarife muss daher an der Kapazitätsnachfrage 

und nicht an der durchgeleiteten Energiemenge ansetzen. Durch die wachsende Anzahl an Endverbrauchern 

mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch (z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird  

eine Tarifierung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, um eine effiziente Netznutzung 

und die gemäss StromVG geforderte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen sicherzustellen. 

Auch die Gewährleistung des sicheren Netzbetriebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 

Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Bei den meisten Netzbetreibern ist zudem nur die Anschlussleistung der Gebäude, nicht aber der Endver-

braucher bekannt. Es kann daher auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen Anschlussleis-

tung gebildet werden. 

Antrag  

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 18 Netznutzungstarife 

2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine Kunden-

gruppe. Bei Endverbrauchern in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einer Anschlussleistung bis 

30 kVA ist nur eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Spannungsebenen unter 1 kV für Endverbraucher in ganzjährig genutz-

ten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu mindestens 50 70 Prozent ein nicht-

degressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

9. Intelligente Steuer- und Regelsysteme  

(Art. 8c StromVV) 

Bei Art. 8c Abs. 4 StromVV hält der VSE an seinem ebenfalls 2017 in seiner Stellungnahme formulierten 

Streichungsantrag fest. Diese Bestimmung hat massive Auswirkungen auf die Sicherheit der kritischen Infra-

struktur «Stromnetz» und stellt einen wesentlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber 

dar. Voraussetzung für einen solchen Eingriff sind eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse, 

und das Verhältnismässigkeitsprinzip. Alle drei Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Im 

Gegenteil: Aus Sicht der Informationssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Systemen ein nicht 

vertretbares Risiko. Abs. 4 führt zu einer direkten Gefährdung von kritischer Infrastruktur und ist daher un-

verhältnismässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung «Grundschutz für Operational Techno-

logy in der Stromversorgung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des Bundesamts für wirt-

schaftliche Landesversorgung basiert. Auch aus dem Ausland sind keine ähnlichen Regelungen bekannt.  
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Der VSE unterstreicht zudem, dass die gemäss Art. 8c Abs. 1 erforderliche Wahlmöglichkeit auch wahrge-

nommen werden kann, wenn dem Endverbraucher, Produzenten oder Speicherbetreiber die Möglichkeit ein-

geräumt wird, den Einsatz intelligenter Steuer- und Regelsysteme abzulehnen. Die Einwilligung erfolgt inso-

fern konkludent, als der Endverbraucher, Produzent oder Speicherbetreiber explizit auf sein Wahlrecht hin-

gewiesen wird und nicht ablehnt.  

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regelsysteme für den Netzbetrieb 

4  Er gewährt Dritten den diskriminierungsfreien Zugang zu den intelligenten Steuer- und Regelsystemen, 

deren Kapital- und Betriebskosten an die Netzkosten angerechnet werden, sofern durch den Zugang 

der sichere Netzbetrieb nicht gefährdet wird. 

10. Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Einführung des manuellen Lastabwurfs  

(Art. 5 und 12 StromVV) 

Der VSE hat bereits mehrfach unterstrichen, dass rechtliche Grundlagen für die Einführung des manuellen 

Lastabwurfs in der Schweiz geschaffen werden müssen. Wir verweisen dazu insbesondere auf unsere Stel-

lungnahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 sowie auf unser Schreiben an das Bundesamt 

für Energie vom 1. März 2018. 

Für die technische und organisatorische Umsetzung eines manuellen Lastabwurfs hat der VSE bereits eine 

Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbeitet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpas- 

sung des Rechtsrahmens notwendig. Die nachfolgend vom VSE vorgeschlagene konkrete Umsetzung auf 

Verordnungsstufe umfasst folgende Elemente: 

‒ Erwähnung des manuellen Lastabwurfs 

‒ Befugnis zur Anweisung nachgelagerter Netzbetreiber 

‒ Anrechenbarkeit und Zuweisung der Kosten 

Antrag 

 

Stromversorgungsverordnung 

 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetriebs  

2  Die nationale Netzgesellschaft vereinbart mit den Netzbetreibern, Erzeugern und den übrigen Beteilig-

ten auf einheitliche Weise die für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu treffenden Mass-

nahmen, insbesondere eine Regelung des automatischen und manuellen Lastabwurfs sowie der Pro-

duktionsanpassung bei Kraftwerken im Fall einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs. 

4  Bei einer Gefährdung des stabilen Netzbetriebs hat die nationale Netzgesellschaft von Gesetzes wegen 

alle Massnahmen zu treffen oder anzuordnen, die für die Gewährleistung der Netzsicherheit notwendig 
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sind (Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). Wird eine Anordnung der nationalen Netzgesellschaft 

nicht befolgt, so kann diese auf Kosten des Adressaten der Anordnung eine Ersatzmassnahme treffen. 

Nachgelagerte Netzbetreiber sind verpflichtet, Anordnungen des vorgelagerten Netzbetreibers hinsicht-

lich des automatischen und manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 

3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers im Zusammenhang mit einem automatischen oder manuellen 

Lastabwurf sind anrechenbar. Die ElCom kann davon die Kosten eines ausgeführten Lastabwurfs auf 

Antrag des betroffenen Netzbetreibers einer anderen Netzebene zuweisen. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen oder Gespräche gern 

zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Michael Frank Michael Paulus 

Direktor Bereichsleiter Berufsbildung und Technik 

 

 

 

 

Beilagen: 
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‒ Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

‒ Leitungsverordnung (LeV) 

‒ Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) 

‒ Starkstromverordnung  

‒ Geoinformationsverordnung (GeoIV) 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen    

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbe-
reich  

1 Diese Verordnung regelt die erste 
Phase der Strommarktöffnung, in wel-
cher die festen Endverbraucher kei-
nen Anspruch auf Netzzugang nach 
Artikel 13 Absatz 1 StromVG haben.  

2 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen untersteht dem 
StromVG, soweit dieses bezweckt, 
die Voraussetzungen für eine sichere 
Elektrizitätsversorgung zu schaffen. 
Anwendbar sind insbesondere Artikel 
4 Absatz 1 Buchstaben a und b, 8, 9 
und 11 StromVG.  

3 Das mit der Frequenz 16,7 Hz und auf 
der Spannungsebene 132 kV betrie-
bene Übertragungsnetz der schweize-
rischen Eisenbahnen gilt als Endver-
braucher im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b StromVG und die-
ser Verordnung. Nicht als Endver-
braucher gilt ein Frequenzumrichter 
innerhalb eines 50-Hz-Kraftwerks für 
den Teil der Elektrizität, den das 50-
Hz-Kraftwerk:  
a. erzeugt und zeitgleich in einer ört-

lich-wirtschaftlichen Einheit in das 
16,7-Hz-Netz einspeist;  

b. für den Eigenbedarf und den An-
trieb der Pumpen (Art. 4 Abs. 1 
Bst. b zweiter Satz StromVG) be-
zieht. 
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3bis Die mit dem 50-Hz-Übertragungsnetz 
verbundenen Ein- beziehungsweise 
Ausspeisepunkte des mit der Fre-
quenz 16,7 Hz und auf der Span-
nungsebene 132 kV betriebenen 
Übertragungsnetzes gelten als ein 
einziger Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkt. 

4 Das StromVG und diese Verordnung 
gelten auch für grenzüberschreitende 
Elektrizitätsleitungen des Übertra-
gungsnetzes, die mit Gleichstrom be-
trieben werden, und die erforderlichen 
Nebenanlagen. 

Art. 2 Begriffe  

1 In dieser Verordnung bedeuten:  
a. Fahrplan: in Leistungsmittelwerten 

vereinbarte Zeitreihe über die Lie-
ferung bzw. den Bezug von elektri-
scher Energie in einem bestimmten 
Zeitraum;  

c. Ein- bzw. Ausspeisepunkt: Netz-
punkt, an welchem ein eingehen-
der bzw. ausgehender Energiefluss 
erfasst und gezählt oder registriert 
wird (Messpunkt);  

d. Bilanzmanagement: Gesamtheit 
der technischen, organisatorischen 
und abrechnungstechnischen Mass-
nahmen zur ständigen Aufrechter-
haltung der elektrischen Energie- 
und Leistungsbilanz im Elektrizi-
tätssystem; dazu gehören insbe-
sondere Fahrplanmanagement, 
Messdatenmanagement und Bi-
lanzausgleichsmanagement;  

f. Endverbraucher mit Grundversor-
gung: feste Endverbraucher und 
Endverbraucher, die auf den Netz-
zugang verzichten (Artikel 6 Absatz 
1 StromVG).  

2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-
sondere auch:  
a. Leitungen inklusive Tragwerke;  

Art. 2 Abs. 2 Bst. d und Abs. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zum Übertragungsnetz gehören insbe-

sondere auch:  
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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b. Kuppeltransformatoren, Schaltanla-
gen, Mess-, Steuer- und Kommuni-
kationseinrichtungen;  

c. gemeinsam mit anderen Netzebe-
nen genutzte Anlagen, die mehr-
heitlich im Zusammenhang mit 
dem Übertragungsnetz genutzt 
werden oder ohne die das Übertra-
gungsnetz nicht sicher oder nicht 
effizient betrieben werden kann;  

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Schaltfelder vor dem Transformator 
beim Übergang zu einer anderen 
Netzebene oder zu einem Kraft-
werk, ausgenommen Schaltfelder 
beim Übergang zu einem Kern-
kraftwerk, soweit sie für die Sicher-
heit des Betriebs dieses Kraftwerks 
von Bedeutung sind.  

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung 
aus dem Netz bezieht, gilt für diesen 
Bezug als Endverbraucher, soweit er 
die Elektrizität nicht für den Antrieb 
von Pumpen in Pumpspeicherkraft-
werken verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelung hat grosse Auswirkungen auf die Nutzung von 
Speichern. Die hier vorgeschlagene Regelung auf Verordnungs-
stufe hat keine Grundlage im StromVG und wird zu grossen Un-
sicherheiten führen, da die Legitimität unklar ist. Dies ist auch 
dem Votum von Bundesrätin Leuthard bei der Beratung der Mo-
tion 16.3265 im Nationalrat zu entnehmen (AB 2016 N 1135).  
Die Behandlung von Speichern bei der Netztarifierung ist heute 
subsidiär gelöst (VSE Handbuch Speicher). Gemäss dieser Re-
gelung sind reine Speicher, welche in keiner Kombination mit ei-
ner Anlage von Endverbrauchern stehen, von den Netzkosten 
befreit.   

2. Kapitel: Versorgungssicherheit    

Art. 3 Netzanschluss  

1 Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien 
für die Zuordnung von Endverbrau-
chern, Elektrizitätserzeugern und 
Netzbetreibern zu einer bestimmten 
Netzebene sowie für die minimale 
Qualität der Elektrizitätslieferung pro 
Netzebene fest.  

2 Sie legen entsprechende Richtlinien für 
die Abgeltung beim Wechsel von An-
schlüssen fest.  
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2bis Muss ein Netzbetreiber Anschlüsse 
aufgrund von Eigenverbrauch oder ei-
nes Zusammenschlusses zum Eigen-
verbrauch wechseln, so werden die 
ihm verbleibenden Kapitalkosten der 
nicht mehr oder nur noch teilweise ge-
nutzten Anlagen von den Eigenver-
brauchern beziehungsweise von den 
Grundeigentümern des Zusammen-
schlusses anteilsmässig abgegolten. 

3 Über Streitfälle betreffend die Zuord-
nung von Endverbrauchern, Elektrizi-
tätserzeugern und Netzbetreibern so-
wie die Abgeltung beim Wechsel von 
Anschlüssen entscheidet die Elektrizi-
tätskommission (ElCom). 

Art. 4 Elektrizitätstarife und Kosten-
trägerrechnung für Energielieferung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 Energielieferung an Endver-
braucher mit Grundversorgung  

1 Der Tarifanteil für die Energielieferung 
an Endverbraucher mit Grundversor-
gung orientiert sich an den Geste-
hungskosten einer effizienten Produk-
tion und an langfristigen Bezugsver-
trägen des Verteilnetzbetreibers. 

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 
Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein: 

 
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten einrech-
nen. Dieser Betrag darf nicht über 
den Gestehungskosten einer effi-
zienten Produktion liegen.  

b. Er zieht allfällige Unterstützungen 
vom Betrag nach Buchstabe a ab. 
Stammt die Elektrizität nicht aus sei-
nen Erzeugungsanlagen, bestimmt 
sich der Abzug nach Artikel 4a.  

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 
5bis StromVG mit inländisch produzier-
ter Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien beliefert, darf er die Kosten wie 
folgt anrechnen rechnet er die Kosten 
dieser Elektrizität wie folgt in den Ta-
rifanteil für die Energielieferung ein:  
a. Er darf die Elektrizität der einzelnen 

Erzeugungsanlagen höchstens zu 
ihren Gestehungskosten anrech-
nen einrechnen. Dieser Betrag darf 
nicht über den Gestehungskosten 
einer effizienten Produktion liegen.  

 
 
 
 
 

Art. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Im Gesetz handelt es sich um eine Option («darf») für 
den Verteilnetzbetreiber. Auf Verordnungsstufe ist beizubehal-
ten, dass es eine Option ist.  
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Der Begriff «anrechnen» ist etabliert und er-
möglicht die nachträgliche Verrechnung über Deckungsdifferen-
zen, was beim Begriff einrechnen unsicher ist. Im erläuternden 
Bericht sollte zudem erwähnt werden, dass Über- und Unterde-
ckungen in den Folgeperioden weitergeben werden sollen.  
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3 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 

der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine 

Endverbraucher mit Grundversorgung 
nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG 
beliefert, verwendet er für die Strom-
kennzeichnung die für diese Elektrizi-
tät ausgestellten Herkunftsnachweise.  

4 Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden dürfen 
die Kosten von Elektrizität aus Erzeu-
gungsanlagen, die im Einspeisevergü-
tungssystem sind, von einer Mehrkos-
tenfinanzierung oder von vergleichba-
ren kantonalen oder kommunalen Un-
terstützungen profitieren. 

c. Stammt die Elektrizität aus Anla-
gen, für die er gemäss Art. 15 EnG 
eine Abnahme- und Vergütungs-
pflicht hat, darf er davon abwei-
chend die bezahlte Vergütung für 
Energie und Herkunftsnachweise 
anrechnen, soweit diese insgesamt 
80 Prozent der massgeblichen Ver-
gütungssätze für Neuanlagen ge-
mäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV 
nicht übersteigt. 

d. Stammt die Elektrizität nicht aus ei-
genen Erzeugungsanlagen, so gel-
ten administrative Aufwände im Zu-
sammenhang mit der Elektrizitäts-
abnahme und -vergütung für diese 
Anlagen als anrechenbare Geste-
hungskosten des Netzbetreibers. 

Zu Abs. 2 Bst. a und c: Ein zunehmender Teil der im Inland er-
zeugten Elektrizität aus erneuerbarer Energie wird in Kleinanla-
gen erzeugt, die der Abnahme- und Vergütungspflicht unterlie-
gen. Dazu zählen typischerweise PV-Anlagen auf Einfamilien-
häusern. Die geforderte Gestehungskostenprüfung ist bei sol-
chen Anlagen nicht praktikabel. Für Kleinanlagen müssten nicht 
nur in jedem Einzelfall die Ausgaben für die Errichtung der An-
lage bekannt und belegt werden, sondern unter anderem auch 
Berechnungen der kalkulatorischen Kosten (z.B. Einkommens-
steuern) angestellt und die jährliche Produktionsmenge aufgrund 
des Standortes und der Ausrichtung der Anlage geschätzt und 
schliesslich daraus finanzmathematisch die Kosten pro kWh her-
geleitet werden. Dies stünde in keinem Verhältnis zur Höhe der 
fraglichen Vergütungssumme.  
Das Bundesamt für Energie selbst rechnet für die Festlegung der 
Vergütungssätze von KEV-Anlagen bzw. Anlagen im Einspeise-
vergütungssystem nicht mit anlagenscharfen Gestehungskosten, 
sondern mit Gestehungskosten von Referenzanlagen. Zur Be-
gründung argumentierte es in seinem Bericht «Überprüfung der 
Gestehungskosten und der Vergütungssätze von KEV-Anlagen» 
vom Mai 2016 mit Aufwands- und Kosteneinsparungen (S. 5): 
«Dadurch kann einerseits auf aufwändige Prüfungen der Geste-
hungskosten jeder Einzelanlage verzichtet werden, wodurch die 
Vollzugskosten pro Anlage entsprechend geringer aus-fallen. An-
dererseits bedingt das Referenzanlagensystem, dass Einzelanla-
gen tiefere oder höhere Gestehungskosten als die Referenzan-
lage aufweisen können.» 
Entsprechend beantragt der VSE, dass bei Elektrizität, für die ge-
mäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und Vergütungspflicht besteht, 
im Sinne einer De-minimis-Regel die vom Netzbetreiber bezahlte 
Vergütung in der Grundversorgung anrechenbar ist. Massgeblich 
ist dabei die Vergütung für Energie und Herkunftsnachweis zu-
sammen, da der Netzbetreiber die Herkunftsnachweise abneh-
men muss, um sie gemäss Art. 4 Abs. 3 StromVV für die Strom-
kennzeichnung verwenden zu können. Um die vom grundver-
sorgten Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten zu begrenzen 
und sicherzustellen, dass sich der Tarif immer noch an den Ge-
stehungskosten einer effizienten Produktion (Art. 4 Abs. 1 
StromVV) orientiert, wird eine Obergrenze festgelegt. Diese soll 
sich nach den Vergütungssätzen im Einspeisevergütungssystem 
orientieren, konkret den aktuell für Neuanlagen gültigen Vergü-
tungssätzen gemäss den Anhängen der Energieförderungsver-
ordnung (für PV aktuell 11,0 Rp./kWh). 
Um der gesetzlichen Vorgabe, dass allfällige Unterstützungen 
abzuziehen sind, Rechnung zu tragen, wird gemäss Vorschlag 
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von diesen Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vor-
genommen. Dieser Wert ergibt sich durch den Umstand, dass 
Kleinanlagen in der Regel von Einmalvergütungen in der Höhe 
von maximal 30% der Investitionskosten profitieren können und 
die Investitionskosten rund 60 bis 70% der Gestehungskosten 
ausmachen. Der Wert wird auch durch den Bericht des BFE vom 
Mai 2016 «Überprüfung der Gestehungskosten und der Vergü-
tungssätze von KEV-Anlagen» gestützt. In diesem Bericht wird 
davon ausgegangen, dass die (neuen) Einmalvergütungen ca. 
15 bis 25% der Anlagenkosten decken (S. 14).  
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Für die Abnahme und Vergütung von im Inland 
erzeugter Elektrizität aus erneuerbaren Energien fallen beim 
Netzbetreiber Kosten in der Form von administrativen Aufwän-
den an. Gemäss Mitteilung der ElCom zur Rückliefervergütung 
vom 19. September 2016 dürfen diese Kosten nicht den Produ-
zenten angelastet werden. Stattdessen sollen sie als Verwal-
tungs- und Vertriebskosten in die Energietarife einkalkuliert wer-
den. Da es sich bei der Abnahme und Vergütung von Elektrizität 
aus Erzeugungsanlagen, die nicht dem Netzbetreiber gehören, 
für den Netzbetreiber um eine Strombeschaffung handelt, stellen 
diese Kosten aber keine Vertriebskosten dar. Daher wäre eine 
Einrechnung dieser Kosten in die Vertriebskosten unsachge-
recht. Mit dem Wegfall der beiden genannten Optionen der Kos-
tenanrechnung – Anlastung an die Produzenten bzw. Einrech-
nung in die Vertriebskosten – bleibt einzig die Alternative, die 
Kosten als Teil der anrechenbaren Gestehungskosten des Netz-
betreibers geltend zu machen. Mit dem neu vorgeschlagenen 
Art. 4 Abs. 2 Bst. d wird Rechtssicherheit für ein solches Vorge-
hen geschaffen. 

 Art. 4a Abzug von Unterstützungen 
bei der Einrechnung von Beschaf-
fungskosten in den Tarifanteil für die 
Energielieferung  

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens einrechenbaren Kosten 
wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen:  

Art. 4a 
 
 
 

1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so berücksichtigt er 
allfällige Einmalvergütungen oder In-
vestitionsbeiträge bei der Bestimmung 
der höchstens anrechenbaren einre-
chenbaren Kosten wie folgt:  
a. Einmalvergütungen für Photovolta-

ikanlagen: 

Art. 4a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 1: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», siehe Be-
merkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 
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1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag ab-
gezogen.  

 
2. In den übrigen Fällen wird ein 

Abzug vorgenommen, sobald 
das Projekt in die Warteliste auf-
genommen wird; die Höhe des 
Abzugs bestimmt sich nach den 
Artikeln 7 und 38 der Energieför-
derungsverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnFV).  

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag abgezogen.  
 

2. In den übrigen Fällen wird ab 
Zusicherung dem Grundsatz 
nach ein Abzug in der Höhe des 
verfügten Höchstbetrags (Art. 54 
Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV) 
vorgenommen.  

2 Wird eine Einmalvergütung oder ein In-
vestitionsbeitrag später abweichend 
vom nach Absatz 1 abgezogenen Be-
trag festgesetzt, so kann der Abzug 
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser 
Festsetzung entsprechend angepasst 
werden.  

3 Weitere vergleichbare Unterstützun-
gen, einschliesslich kantonale oder 
kommunale Unterstützungen, werden 
sinngemäss berücksichtigt 

1. Wurde die Einmalvergütung vor 
der Beschaffung definitiv festge-
setzt, so wird dieser Betrag von 
den Anschaffungs- bzw. Her-
stellwerten abgezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Investitionsbeiträge für Wasser-
kraft- und Biomasseanlagen:  
1. Wurde der Investitionsbeitrag 

vor der Beschaffung definitiv 
festgesetzt, so wird dieser Be-
trag von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellkosten abgezogen. 

 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 sowie Bst. b Ziff. 1: Die Kosten von Erzeu-
gungsanlagen teilen sich auf in Betriebskosten und Kapitalkos-
ten. Die Kapitalkosten ergeben sich dadurch, dass die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellwerte der Anlagen über die erwartete Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden (Abschreibungskosten) und 
der Zeitwert der Anlage verzinst wird (Zinskosten). Durch die Ein-
malvergütung bzw. den Investitionsbeitrag reduziert sich der Net-
tobetrag der Anschaffungs- bzw. Herstellwerte. Entsprechend 
sind die Einmalvergütung bzw. der Investitionsbeitrag von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellwerten abzuziehen. Dadurch erge-
ben sich entsprechend tiefere Abschreibungs- und Zinskosten. 

 Art. 4b Mitteilung von Änderungen der 
Elektrizitätstarife  

1 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
gegenüber Endverbrauchern mit 
Grundversorgung Erhöhungen oder 
Senkungen der Elektrizitätstarife zu 
begründen. Aus der Begründung 
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muss hervorgehen, welche Kosten-
veränderungen zur Erhöhung oder 
Senkung führen.  

2 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, 
der ElCom Erhöhungen der Elektrizi-
tätstarife mit der den Endverbrau-
chern mitgeteilten Begründung bis 
spätestens zum 31. August zu mel-
den. 

 Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im 
Zusammenhang mit der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG  

1 Auf Verlangen der ElCom weist der 
Verteilnetzbetreiber nach, dass bei 
der Lieferung von Elektrizität nach Ar-
tikel 6 Absatz 5bis StromVG sowohl für 
eigene als auch für andere Erzeu-
gungsanlagen je Anlage höchstens 
die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 
in den Tarifanteil für die Energieliefe-
rung eingerechnet worden sind. Ge-
lingt der Nachweis nicht, so dürfen die 
Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG eingerechnet werden.  

 
 
 
 
2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 

aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
je Erzeugungstechnologie die Liefer-
menge und den durchschnittlich in die 
Tarife eingerechneten Preis. In Bezug 
auf Grosswasserkraftanlagen mit ei-
ner Leistung von mehr als 10 MW 
meldet er diese Angaben für jede Er-
zeugungsanlage einzeln. 

Art. 4c 
 
 
 

1 Bei einer Tarifprüfung Auf Verlangen 
der ElCom weist der Verteilnetzbetrei-
ber nach, dass bei der Lieferung von 
Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG sowohl für eigene Erzeu-
gungsanlagen je Anlage und als auch 
für andere Erzeugungsanlagen je Er-
zeugungstechnologie Anlage höchs-
tens die Kosten gemäss Artikel 4 Ab-
satz 2 in den Tarifanteil für die Ener-
gielieferung angerechnet eingerech-
net worden sind. Gelingt der Nach-
weis nicht, so sind dürfen die anre-
chenbaren Kosten nicht nach Artikel 6 
Absatz 5bis StromVG zu kürzen einge-
rechnet werden. 

2 Stammt die gelieferte Elektrizität nicht 
aus Erzeugungsanlagen des Verteil-
netzbetreibers, so meldet er der El-
Com zwecks Plausibilisierung jährlich 
bis Ende August je Erzeugungstech-
nologie die Liefermenge und den 
durchschnittlich in die anrechenbaren 
Kosten Tarife eingerechneten Preis. 
In Bezug … 

Art. 4c 
 
 
 

Zu Abs. 1: Der erläuternde Bericht führt zu diesem Artikel aus 
(S. 10), dass der Nachweis im Fall einer Tarifprüfung der ElCom 
zu erbringen ist. Die Erbringung in anderem Zusammenhang o-
der zu anderem Zweck wäre unverhältnismässig. Die Verord-
nung ist daher entsprechend zu präzisieren.  
 
Zu Abs. 1: Betreffend Verzicht auf eine kraftwerksscharfe Ab-
grenzung siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. c. 
Zu Abs. 1: Auch wenn der Nachweis der Kosten nicht oder nur 
teilweise erbracht werden kann, sind dennoch Kosten angefal-
len. Ein Verzicht auf die Anrechenbarkeit an sich wäre deshalb 
unverhältnismässig. Vielmehr sind die Kosten entsprechend zu 
kürzen. Beispiel: Der Nachweis der verwendeten Höhe des kal-
kulatorischen Zinssatzes gelingt nicht. In diesem Fall sind Zins-
kosten anrechenbar, allerdings nur gemäss einem sachgerech-
ten kalkulatorischen Zinssatz. 
 
Zu Abs. 2: Die Meldung der Liefermengen und durchschnittli-
chen anrechenbaren Kosten sollten aus Effizienzgründen zu-
sammen mit der Kostendeklaration Ende August erfolgen. 
 
Zu Abs. 1 und 2: Betreffend Begriff «anrechenbare Kosten», 
siehe Bemerkung zu Artikel 4 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 5 Gewährleistung eines sicheren, 
leistungsfähigen und effizienten Netz-
betriebs  

 Art. 5  
 
 

Art. 5 
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1 Die nationale Netzgesellschaft, die 
Netzbetreiber, die Erzeuger und die 
übrigen Beteiligten treffen vorberei-
tende Massnahmen zur Gewährleis-
tung des sicheren Netzbetriebs. Nebst 
verbindlichen Vorgaben berücksichti-
gen sie dabei:  
a. Regelwerke, Normen und Empfeh-

lungen von anerkannten Fachorga-
nisationen, insbesondere der «Eu-
ropean Network of Transmission 
System Operators for Electricity 
(ENTSO-E)»;  

b. Empfehlungen des Eidgenössi-
schen Nuklearsicherheitsinspekto-
rates. 

2 Die nationale Netzgesellschaft verein-
bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen Lastabwurfs sowie der 
Produktionsanpassung bei Kraftwer-
ken im Fall einer Gefährdung des 
stabilen Netzbetriebs.  

3 Weigert sich ein Netzbetreiber, ein Er-
zeuger oder einer der übrigen Betei-
ligten, eine Vereinbarung nach Absatz 
2 abzuschliessen, so verfügt die El-
Com den Vertragsabschluss.  

4 Bei einer Gefährdung des stabilen 
Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die nationale Netzgesellschaft verein-

bart mit den Netzbetreibern, Erzeu-
gern und den übrigen Beteiligten auf 
einheitliche Weise die für die Auf-
rechterhaltung der Versorgungssi-
cherheit zu treffenden Massnahmen, 
insbesondere eine Regelung des au-
tomatischen und manuellen Lastab-
wurfs sowie der Produktionsanpas-
sung bei Kraftwerken im Fall einer 
Gefährdung des stabilen Netzbe-
triebs.  

 
 
 
 
4 Bei einer Gefährdung des stabilen 

Netzbetriebs hat die nationale Netz-
gesellschaft von Gesetzes wegen alle 
Massnahmen zu treffen oder anzuord-
nen, die für die Gewährleistung der 
Netzsicherheit notwendig sind (Artikel 
20 Absatz 2 Buchstabe c StromVG). 
Wird eine Anordnung der nationalen 
Netzgesellschaft nicht befolgt, so 
kann diese auf Kosten des Adressa-
ten der Anordnung eine Ersatzmass-
nahme treffen. Nachgelagerte Netz-
betreiber sind verpflichtet, Anordnun-
gen des vorgelagerten Netzbetreibers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Nachgang zum Winter 2016/2017 hat die ElCom entschieden, 
dass in der Regelzone Schweiz rasch die Voraussetzungen für 
manuelle Lastabwürfe geschaffen werden müssen. Der VSE hat 
dazu eine Branchenempfehlung «Manueller Lastabwurf» erarbei-
tet. Für deren Inkraftsetzung ist indessen eine Anpassung der 
Stromversorgungsverordnung notwendig.  
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5 Pflichten aus Vereinbarungen nach 

den Absätzen 2 und 3 und die Über-
bindung von Kosten nach Absatz 4 
werden auf dem Zivilweg durchge-
setzt.  

6 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
kann technische und administrative 
Mindestanforderungen an ein siche-
res, leistungsfähiges und effizientes 
Netz festlegen und internationale 
technische und administrative Bestim-
mungen und Normen sowie Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen für verbindlich erklären. 

hinsichtlich des automatischen und 
manuellen Lastabwurfs zu befolgen. 

 Art. 5a Szenariorahmen  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) 
ist mit einer Periodizität von vier Jahren 
nach seiner Genehmigung unter Einbe-
zug der Netzbetreiber zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuführen. 

Art. 5a  

Der Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber müs-
sen gemäss Art. 9a Abs. 2 StromVG bei der Erarbeitung des  
 
Szenariorahmens frühzeitig und umfassend einbezogen werden. 
Ein mögliches Instrument wäre die AG Regionale Koordination, 
in welcher die Netzbetreiber, Swissgrid und die SBB vertreten 
sind.  

 Art. 5b Grundsätze für die Netzpla-
nung  

1 Die Grundsätze für die Netzplanung 
beschreiben insbesondere die für die 
Bemessung der Stromnetze relevan-
ten betrieblichen Netznutzungsfälle, 
die anzuwendende Methodik und die 
netztechnischen Beurteilungskriterien.  

2 Netzbetreiber, die Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV betrei-
ben, müssen ihre Grundsätze für die 
Netzplanung veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
2 Netzbetreiber, die Leitungen Anlagen 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV betreiben, müssen die ElCom 
über ihre Grundsätze für die Netzpla-
nung informieren veröffentlichen. 

Art. 5b 
 

 
 
 
 
 
 
Netzbetreiber mit Unterwerken haben Anlagen der Netzebene 3 
in Unterwerken, aber keine Leitungen. Es muss klar sein, dass 
diese Grundsätze nur von Netzbetreibern abgegeben werden 
müssen, die auch Netze (und nicht nur einzelne Anlagen) der 
Netzebene 3 besitzen. 
 
Wenn die Planungsgrundsätze und Mehrjahrespläne veröffent-
licht werden müssen, dann ist es erforderlich, diese für ein fach-
fremdes Publikum aufzubereiten Dies führt zu grossen Aufwän-
den und sehr ausführlichen Dokumenten. Sinnvoller wäre es, die 
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Planungsgrundsätze und die Mehrjahrespläne gegenüber der  
ElCom als Fachbehörde offenzulegen.  

 

Art. 6 Mehrjahrespläne und Orientie-
rung der ElCom  

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Spannung von 36 kV und weni-
ger von folgenden Pflichten befreit:  

a. Pflicht zur Erstellung von Mehrjahres-
plänen nach Artikel 8 Absatz 2 
StromVG;  

b. Orientierungspflicht gegenüber der El-
Com nach Artikel 8 Absatz 3 
StromVG.  

2 Alle Netzbetreiber haben der ElCom 
jährlich die international üblichen 
Kennzahlen zur Versorgungsqualität 
einzureichen, wie die durchschnittli-
che Unterbrechungsdauer («Custo-
mer Average Interruption Duration In-
dex», CAIDI), die durchschnittliche 
Nichtverfügbarkeit des Systems 
(«System Average Interruption Dura-
tion Index», SAIDI) und die durch-
schnittliche Unterbrechungshäufigkeit 
(«System Average Interruption Fre-
quency Index», SAIFI). 

Art. 6 Sachüberschrift und Abs. 1  

Orientierung der ElCom  
 

1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit 
einer Nennspannung von 36 kV und 
weniger von der Orientierungspflicht 
gegenüber der ElCom nach Artikel 8 
Absatz 3 StromVG befreit. 

  

 Art. 6a Mehrjahrespläne  

1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehr-
jahresplänen jedes ihrer Netzprojekte 
aus und legen Folgendes dar:  
 
 
 
 
a. die Projektbezeichnung;  
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt;  
 
 

Art. 6a 

1 Die nationale Netzgesellschaft weist in 
ihrem Mehrjahresplan Netzbetreiber 
weisen in den Mehrjahresplänen je-
des ihrer Netzprojekte mit einem Pro-
jektumfang von über 1 000 000 Fran-
ken aus und legt legen Folgendes 
dar:  

 
b. die Art der Investition, insbeson-

dere ob es sich um eine Netzopti-
mierung, eine Netzverstärkung  
oder einen Netzausbau Optimie-
rung, eine Erneuerung, einen Aus-
bau oder einen Neubau handelt; 

Art. 6a 

Zu Abs. 1: Die Delegationsnorm aus 9d StromVG regelt nur den 
vorzulegenden Mehrjahresplan und ist somit nicht auf die Mehr-
jahrespläne der Verteilnetzbetreiber anwendbar. Der Inhalt die-
ser Mehrjahrespläne wird schon subsidiär geregelt.  
 
Zu Abs. 1: Die Meldung kleinster Projekte und Anpassungen 
führt zu hohen administrativen Aufwänden ohne entsprechenden 
Mehrwert.  
 
Zu Abs. 1: Mit dem bestehenden Wortlaut «jedes ihrer Netzpro-
jekte» müssten sämtliche Projekte – inkl. Unterhalts- und Sanie-
rungsarbeiten, Verschieben einzelner Masten... in die Mehrjah-
resplanung nach Art. 9d StromVG aufgenommen werden. Die El-
Com hätte damit den grundsätzlichen Bedarf aller Projekte zu 
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c. den jeweiligen Stand der Planung, 
Bewilligung oder Realisierung;  

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung;  

e. die geschätzten Projektkosten;  
f. den Bedarf am Projekt mittels Nach-

weis der wirtschaftlichen und tech-
nischen Wirksamkeit des Projekts.  

2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 
hoher Spannung sind von den Netz-
betreibern innerhalb von neun Mona-
ten nach Genehmigung des letzten 
Szenariorahmens durch den Bundes-
rat zu erstellen. 

 
 

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbe-
triebnahme und die Priorisierung; 

 
 
 
 
2 Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze 

mit einer Nennspannung von über 
36 kV hoher Spannung sind von den 
Netzbetreibern innerhalb von acht-
zehn neun Monaten nach Genehmi-
gung des letzten Szenariorahmens 
durch den Bundesrat zu erstellen. 

bestätigen (Art. 22 Abs. 2bis StromVG). Dies erscheint nicht sach-
gerecht und kaum umsetzbar.  
 
Zu Abs. 1 Bst. b: Sinnvoll ist, auf das NOVA-Prinzip abzustellen. 
Dieses ist zudem analog Art. 9b Abs. 2 StromVG zu formulieren 
(«Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau»). 
 
Zu Abs. 1 Bst. d: Beim Strategischen Netz 2025 führte Swissgrid 
keine Priorisierung der darin enthaltenen Projekte durch. Damit 
ein Projekt in das Strategische Netz aufgenommen wurde, 
musste es sich in allen betrachteten Szenarien als erforderlich 
(und damit prioritär) erweisen. 
 
Zu Abs. 2: Anpassung der Bezeichnung in Analogie zu Art. 5b 
Abs. 2. 
 
Zu Abs. 2: Verschiedene Netzbetreiber haben kantonsübergrei-
fende Netze und müssen die Vorgaben verschiedener Kantone 
koordinieren. Dafür und auch für andere aufwändige Abklärun-
gen sind neun Monate deutlich zu kurz. In neun Monaten ist 
keine verlässliche Zielnetzplanung (basierend auf dem Szenario-
rahmen) möglich bzw. würde im Experten-Markt eine künstliche 
Verknappung entstehen. Somit werden die Netzkosten unnötig 
erhöht. 18 Monate sind im Vergleich zu 4 Jahren für den Szena- 
riorahmen immer noch kurz. 

 Art. 6b Öffentlichkeitsarbeit der Kan-
tone  

In der Leistungsvereinbarung nach Arti-
kel 9e Absatz 2 StromVG kann nur für 
Öffentlichkeitsarbeit, die der Kanton über 
seinen eigenen Grundauftrag hinaus 
leistet, und für Öffentlichkeitsarbeit, die 
er in Erfüllung eines Auftrags des Bun-
des leistet, eine Entschädigung zuguns-
ten des Kantons festgelegt werden. 

  

3. Kapitel: Netznutzung  

1. Abschnitt: Jahres- und Kostenrech-
nung, Messwesen und Information 

   

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung  

1 Die Betreiber und Eigentümer von Ver-
teil- und Übertragungsnetzen können 

Art. 7 Abs. 3 Bst. n und o  
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ihr Geschäftsjahr frei bestimmen. Als 
Geschäftsjahr kann insbesondere das 
Kalenderjahr oder das hydrologische 
Jahr festgesetzt werden.  

2 Die Netzbetreiber und Netzeigentümer 
erarbeiten eine einheitliche Methode 
für die Erstellung der Kostenrechnung 
und erlassen dazu transparente Richt-
linien.  

3 In der Kostenrechnung müssen alle für 
die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
a. kalkulatorische Kapitalkosten der 

Netze;  
b. Anlagen, die auf Basis der Wieder-

beschaffungspreise bewertet wer-
den (nach Artikel 13 Absatz 4);  

c. Betriebskosten der Netze;  
d. Kosten der Netze höherer Netzebe-

nen;  
e. Kosten der Systemdienstleistun-

gen;  
f. Kosten für das Mess- und Informati-

onswesen;  
fbis. Kosten für intelligente Messsys-

teme;  
g. Verwaltungskosten;  
h. Kosten für notwendige Netzverstär-

kungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 des 
Energiegesetzes vom 30. Septem-
ber 2016 (EnG);  

i. Kosten für Netzanschlüsse und 
Netzkostenbeiträge;  

j. weitere individuell in Rechnung ge-
stellte Kosten;  

k. Abgaben und Leistungen an Ge-
meinwesen;  

l. direkte Steuern; und  
m. Kosten für intelligente Steuer- und 

Regelsysteme einschliesslich der 
Vergütungen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 In der Kostenrechnung müssen alle für 

die Berechnung der anrechenbaren 
Kosten notwendigen Positionen sepa-
rat ausgewiesen werden, insbeson-
dere:  
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4 Jeder Netzbetreiber und Netzeigentü-
mer muss die Regeln ausweisen, 
nach welchen Investitionen aktiviert 
werden.  

5 Er muss dem Netz Einzelkosten direkt 
und Gemeinkosten über verursacher-
gerechte Schlüssel zuordnen. Die zu 
Grunde gelegten Schlüssel müssen 
sachgerecht, nachvollziehbar und 
schriftlich festgehalten sein sowie 
dem Grundsatz der Stetigkeit entspre-
chen.  

6 Die Netzeigentümer liefern dem Netz-
betreiber die für die Erstellung der 
Kostenrechnung notwendigen Anga-
ben.  

7 Die Netzbetreiber legen die Kosten-
rechnung der ElCom bis spätestens 
zum 31. August vor. 

n. Kosten für innovative Massnah-
men; und  

o. Kosten für die Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion. 

Art. 8 Messwesen und Informations-
prozesse  

1 Die Netzbetreiber sind für das Mess-
wesen und die Informationsprozesse 
verantwortlich.  

2 Sie legen dazu transparente und diskri-
minierungsfreie Richtlinien fest, insbe-
sondere zu den Pflichten der Beteilig-
ten, zum zeitlichen Ablauf und zur 
Form der zu übermittelnden Daten. 
Die Richtlinien müssen vorsehen, 
dass Dienstleistungen im Rahmen 
des Mess- und Informationswesens 
mit Zustimmung des Netzbetreibers 
auch von Dritten erbracht werden 
können.  

3 Die Netzbetreiber stellen den Beteilig-
ten fristgerecht, einheitlich und diskri-
minierungsfrei die Messdaten und In-
formationen zur Verfügung, die not-
wendig sind für:  
a. den Netzbetrieb;  
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b. das Bilanzmanagement;  
c. die Energielieferung;  
d. die Anlastung der Kosten;  
e. die Berechnung der Netznutzungs-

entgelte;  
f. die Abrechnungsprozesse im Zu-

sammenhang mit dem EnG und 
der Energieverordnung vom 1. No-
vember 2017 (EnV);  

g. die Direktvermarktung; und  
h. den Einsatz von intelligenten 

Steuer- und Regelsystemen. 
3bis Sie dürfen den Bezügern die Leistun-

gen nach Absatz 3 nicht zusätzlich 
zum Netznutzungsentgelt in Rech-
nung stellen. Werden Leistungen 
nach Absatz 3 von Dritten erbracht, 
so müssen sie diese angemessen 
entschädigen. 

4 Die Netzbetreiber liefern den Verant-
wortlichen von Bilanzgruppen sowie 
anderen Beteiligten im Einverständnis 
mit den betroffenen Endverbrauchern 
oder Erzeugern auf Begehren und ge-
gen eine kostendeckende Abgeltung 
zusätzliche Daten und Informationen. 
Es müssen alle in den letzten fünf 
Jahren erhobenen Daten geliefert 
werden. 

Art. 8a Intelligente Messsysteme  
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern und den Erzeugern intelli-
gente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Ele-
menten:  
 
a. einem elektronischen Elektrizitäts-

zähler beim Endverbraucher oder 
Erzeuger, der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst,  

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 
2 Bst. c  

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei den Endver-
brauchern, Erzeugern und Speichern 
intelligente Messsysteme einzuset-
zen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
 
a. einem beim Endverbraucher, Erzeu-

ger oder Speicher installierten elek-
tronischen Elektrizitätszähler, der: 

 
 

Art. 8a 
 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, sowie bei direkt am Netz ange-
schlossenen Erzeugern und Spei-
chern bis 1 kV intelligente Messsys-
teme einzusetzen. Diese bestehen 
aus folgenden Elementen: 
a. … 

 
 
 
 

Art. 8a 
 
 

Zu Abs. 1: Um die Kosteneffizienz zu verbessern und klare 
Schnittstellen zu schaffen, sollte der Verteilnetzbetreiber keine 
Messungen hinter der Übergabemessung installieren müssen. 
Beispielsweise sollen PV-Anlagen oder Speicher hinter dem 
Hauptzähler nicht durch den Netzbetreiber gemessen werden.  
Bei den Erzeugern sind wohl kleinere Anlagen (typischerweise 
PV-Anlagen) gemeint. Gemäss der Formulierung müsste jedoch 
bei jedem Erzeuger (also auch bei einem 500 MW-Speicherkraft-
werk) ein Smart-Meter eingesetzt werden. 
Anschlüsse auf höheren Netzebenen sowie Netzübergänge kön-
nen aus technischen Gründen nicht mit intelligenten Messsyste-
men ausgerüstet werden. 



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  16/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

2. Lastgänge mit einer Periode von 
fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wo-
von eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem Da-
tenbearbeitungssystem reser-
viert ist und eine andere für den 
Endverbraucher oder den Er-
zeuger, die ihm mindestens er-
möglicht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung sowie die Last-
gänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

 
 
 
 
4. Unterbrüche der Stromversor-

gung erfasst und protokolliert;  
b. einem digitalen Kommunikations-

system, das die automatisierte Da-
tenübermittlung zwischen dem 
Elektrizitätszähler und dem Daten-
bearbeitungssystem gewährleistet; 
und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, 
mit dem die Daten abgerufen wer-
den.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschie-

dene Typen von Elektrizitätszäh-
lern identifiziert und verwaltet wer-
den;  

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-
stabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften 
hat, aktualisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeu-
gern ihre Messdaten, namentlich 
Lastgangwerte, verständlich darge-
stellt werden;  

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirekti-
onale Kommunikation mit ei-
nem Datenbearbeitungssys-
tem und eine andere für den 
Betroffenen, die ihm mindes-
tens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung 
sowie die Lastgänge nach Zif-
fer 2 abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligen-

ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Betroffenen, na-
mentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt wer-
den; 

 
 

 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirek-
tionale Kommunikation mit 
einem Datenbearbeitungs-
system und eine andere für 
den Netznutzer Betroffenen, 
die ihm mindestens ermög-
licht, Messwerte im Moment 
ihrer Erfassung über die 
Kundenschnittstelle sowie 
die Lastgänge über das Er-
fassungssystem der Verteil-
netzbetreiber oder die Inter-
netplattform nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. die Messdaten des Netznutzers Be-
troffenen, namentlich die Lastgang-
werte, für diesen verständlich dar-
gestellt werden; 

Die Produzenten und Endverbraucher auf höheren Netzebenen 
sind in der Regel mit eigenen Leit- und Steuersystemen ausge-
rüstet und benötigen keinen Smart Meter des Verteilnetzbetrei-
bers. 
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Der «Betroffene» ist ein neuer Begriff, 
der unklar und nicht definiert ist. Der Begriff «Netznutzer» wird in 
den Branchendokumenten bereits verwendet und beinhaltet alle 
am Netz angeschlossenen Verteilnetznetzbetreiber, Endverbrau-
cher, Produzenten und Speicherbetreiber.  
 
Zu Abs. 1 Bst. a Ziff. 3: Wenn gleichzeitig sowohl die Lastgänge 
der letzten Tage, als auch die Echtzeitdaten über die gleiche 
Schnittstelle abgerufen werden müssen, ist dies heute nicht 
machbar und technisch sehr aufwändig. Um die Kosten nicht un-
nötig zu erhöhen, ist auf diese gleichzeitige Datenausgabe zu 
verzichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Siehe Bemerkung zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a 
Ziff. 3. 
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d. andere digitale Messmittel sowie in-
telligente Steuer- und Regelsys-
teme des Netzbetreibers eingebun-
den werden können; und  

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszäh-
ler erkannt, protokolliert und gemel-
det werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. Die 
ElCom kann zudem befristete und un-
befristete Ausnahmen von der Pflicht 
zum Einsatz eines intelligenten Mess-
systems oder eines Elements davon 
gewähren, wenn ein solcher Einsatz 
in Bezug auf den Aufwand unverhält-
nismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen 
der Messmittelverordnung vom 15. 
Februar 2006 und den entsprechen-
den Ausführungsvorschriften des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeide-
partements, sofern sie in deren Gel-
tungsbereich fallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Bei Bauten und Anlagen, die dem Bun-

desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen un-
terstehen, müssen keine intelligenten 
Messsysteme eingesetzt werden. 

3bis Die ElCom kann für einzelne Zähler 
oder Gruppen von Installationen zu-
dem befristete und unbefristete Aus-
nahmen ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3/3bis: Die ElCom sollte auch die Kompetenz bekommen, 
für Gruppen von Zählern (z.B. für alle Produktionsanlagen bis 
2 kVA) Ausnahmen zu gewähren, wenn die Installation von intel-
ligenten Messsystemen bei diesen zu unverhältnismässigen Kos-
ten führen würde.  

Art. 8b Datensicherheitsprüfung  

1 Es dürfen nur intelligente Messsys-
teme eingesetzt werden, deren Ele-
mente erfolgreich auf die Gewährleis-
tung der Datensicherheit hin geprüft 
wurden.  

2 Die Netzbetreiber und die Hersteller er-
lassen für diese Prüfung auf der Basis 
einer Schutzbedarfsanalyse des BFE 
Richtlinien, die die zu prüfenden Ele-
mente, die Anforderungen an diese 
und die Art und Weise der Prüfung 
festlegen.  

3 Die Prüfung wird vom Eidgenössischen 
Institut für Metrologie durchgeführt. Es 
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kann Dritte mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe oder Teilen davon betrauen. 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regel-
systeme für den Netzbetrieb  

1 Wenn ein Endverbraucher oder ein Er-
zeuger zustimmt, dass bei ihm ein in-
telligentes Steuer- und Regelsystem 
für den sicheren, leistungsfähigen und 
effizienten Netzbetrieb zum Einsatz 
gelangt, vereinbart er mit dem Netz-
betreiber insbesondere:  
 
a. die Installation des Systems;  
b. wie das System eingesetzt wird;  
c. wie der Einsatz des Systems vergü-

tet wird.  
2 Die Vergütung nach Absatz 1 Buch-

stabe c muss auf sachlichen Kriterien 
beruhen und darf nicht diskriminie-
rend sein.  

3 Der Netzbetreiber macht die für einen 
Vertragsabschluss über Steuerung 
und Regelung relevanten Informatio-
nen, insbesondere die Vergütungsan-
sätze, öffentlich zugänglich.  

4 Er gewährt Dritten den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den intelligen-
ten Steuer- und Regelsystemen, de-
ren Kapital- und Betriebskosten an die 
Netzkosten angerechnet werden, so-
fern durch den Zugang der sichere 
Netzbetrieb nicht gefährdet wird.  

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 
unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber beim Endverbrau-
cher oder beim Erzeuger auch ohne 
dessen Zustimmung ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem installieren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Endverbrauchers oder des 
Erzeugers einsetzen. Ein solcher Ein-
satz hat Vorrang vor Steuerungen 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 5 
und 6  

1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeu-
ger oder ein Speicherbetreiber zu-
stimmt, dass bei ihm ein intelligentes 
Steuer- und Regelsystem für den si-
cheren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb zum Einsatz gelangt, 
vereinbart er mit dem Netzbetreiber 
insbesondere: …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Im Hinblick auf die Abwendung einer 

unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs darf 
der Netzbetreiber auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen ein intelligen-
tes Steuer- und Regelsystem installie-
ren.  

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf 
er dieses System auch ohne Zustim-
mung des Betroffenen einsetzen. Ein 
solcher Einsatz hat Vorrang vor Steu-

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Streichen 

Art. 8c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese wesentliche Bestimmung mit massiven Auswirkungen auf 
Cyber Security hat der VSE schon im Rahmen seiner Stellung-
nahme zu den Verordnungen der Energiestrategie 2050 abge-
lehnt. Im StromVG gibt es keine Grundlage für diesen wesentli-
chen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber und 
die Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Aus Sicht der Informati-
onssicherheit ist jeglicher Zugriff Dritter zu kritischen IT-Syste-
men ein nicht vertretbares Risiko. Abs. 4 ist daher unverhältnis-
mässig. Er wiederspricht zudem der Branchenempfehlung 
«Grundschutz für Operational Technology in der Stromversor-
gung», welche auf dem «Minimalstandard zur IKT-Resilienz» des 
BWL basiert. Aus diesen Gründen sind auch keine ähnlichen Re-
gelungen aus dem Ausland bekannt. Abs. 4 ist folglich ersatzlos 
zu streichen. 
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durch Dritte. Der Netzbetreiber infor-
miert die betroffenen Endverbraucher 
und Erzeuger mindestens jährlich so-
wie auf Anfrage über die nach diesem 
Absatz getätigten Einsätze. 

erungen durch Dritte. Der Netzbetrei-
ber informiert die Betroffenen mindes-
tens jährlich sowie auf Anfrage über 
die nach diesem Absatz getätigten 
Einsätze. 

Art. 8d Umgang mit Daten aus intelli-
genten Mess-, Steuer- und Regelsys-
temen  

1 Netzbetreiber dürfen die Daten aus 
dem Einsatz von Mess-, Steuer- und 
Regelsystemen ohne Einwilligung der 
betroffenen Person zu folgenden 
Zwecken bearbeiten:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter 
Form, einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Messung, Steuerung 
und Regelung, für den Einsatz von 
Tarifsystemen sowie für den siche-
ren, leistungsfähigen und effizien-
ten Netzbetrieb, die Netzbilanzie-
rung und die Netzplanung;  

b. Persönlichkeitsprofile und Perso-
nendaten in nicht pseudonymisier-
ter Form einschliesslich Lastgang-
werte von fünfzehn Minuten und 
mehr: für die Abrechnung der Ener-
gielieferung, des Netznutzungsent-
gelts und der Vergütung für den 
Einsatz von Steuer- und Regelsys-
temen.  

2 Sie dürfen die Daten aus dem Einsatz 
von Messsystemen ohne Einwilligung 
der betroffenen Person folgenden 
Personen weitergeben:  
a. Persönlichkeitsprofile und Perso-

nendaten in pseudonymisierter o-
der geeignet aggregierter Form: 
den Beteiligten nach Artikel 8 Ab-
satz 3;  

 Art. 8d 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8d 
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b. die Informationen zur Entschlüsse-
lung der Pseudonyme: den Ener-
gielieferanten des betreffenden 
Endverbrauchers.  

3 Die Personendaten und Persönlich-
keitsprofile werden nach zwölf Mona-
ten vernichtet, sofern sie nicht abrech-
nungsrelevant oder anonymisiert sind. 
  

4 Der Netzbetreiber ruft die Daten von 
intelligenten Messsystemen maximal 
einmal täglich ab, sofern der Netzbe-
trieb nicht eine häufigere Abrufung er-
fordert.  

5 Er gewährleistet die Datensicherheit 
von Mess-, Steuer- und Regelsyste-
men. Er beachtet dabei insbesondere 
die Artikel 8–10 der Verordnung vom 
14. Juni 1993 zum Bundesgesetz 
über den Datenschutz sowie allfällige 
internationale Normen und Empfeh-
lungen anerkannter Fachorganisatio-
nen. 

 
3 Die Personendaten und Persönlich-

keitsprofile werden nach fünf Jahren 
zwölf Monaten vernichtet, sofern sie 
nicht abrechnungsrelevant oder ano-
nymisiert sind. 

 
Verschiedene Aufgaben des Netzbetreibers erfordern, die Daten 
länger aufbewahren zu können. So kann ein Vergleich des Ener-
gieverbrauchs für einen interessierten Endverbraucher nur dann 
angeboten werden, wenn diese Daten auch gespeichert werden 
dürfen. Um die Netzplanung noch effizienter zu gestalten, müss-
ten die Ein- und Ausspeisungen pro Anschlusspunkt auch länger 
als 12 Monate gespeichert werden können.  

Art. 9 Rechnungsstellung  

Auf Verlangen des Endverbrauchers 
stellt der Netzbetreiber die Rechnung für 
die Netznutzung dem Energielieferanten 
zu. Schuldner des Netznutzungsentgel-
tes bleibt der Endverbraucher. 

   

Art. 10 Veröffentlichung der Informati-
onen  

Die Netzbetreiber veröffentlichen die In-
formationen nach Artikel 12 Absatz 1 
StromVG und die gesamten Abgaben 
und Leistungen an Gemeinwesen bis 
spätestens am 31. August, unter ande-
rem über eine einzige frei zugängliche 
Adresse im Internet. 

   

2. Abschnitt: Netzzugang und Netz-
nutzungsentgelt 

   



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  21/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

Art. 11 Netzzugang der Endverbrau-
cher  

1 Massgebend für den Anspruch auf 
Netzzugang von Endverbrauchern ist 
der innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der letzten Ablesung ausgewie-
sene Jahresverbrauch. Als Jahresver-
brauch gilt die Summe der vom End-
verbraucher pro Verbrauchsstätte und 
Jahr bezogenen elektrischen Energie 
und der selbst erzeugten elektrischen 
Energie. Eine Verbrauchsstätte ist 
eine Betriebsstätte eines Endverbrau-
chers, die eine wirtschaftliche und ört-
liche Einheit bildet und einen tatsäch-
lichen eigenen Jahresverbrauch auf-
weist, unabhängig davon, ob sie über 
einen oder mehrere Ein- bzw. Aus-
speisepunkte verfügt.  

2 Endverbraucher mit einem Jahresver-
brauch von mindestens 100 MWh, die 
nicht bereits Elektrizität gestützt auf 
einen schriftlichen, individuell ausge-
handelten Liefervertrag beziehen, 
können dem Betreiber des Verteilnet-
zes in ihrem Netzgebiet jeweils bis 
zum 31. Oktober mitteilen, dass sie 
von ihrem Anspruch auf Netzzugang 
ab 1. Januar des folgenden Jahres 
Gebrauch machen. Damit entfällt die 
Lieferpflicht des Betreibers des Ver-
teilnetzes nach Artikel 6 StromVG 
endgültig.  

3 Ein Endverbraucher mit einem ge-
schätzten Jahresverbrauch von min-
destens 100 MWh, der neu an das 
Verteilnetz angeschlossen wird, teilt 
dem Netzbetreiber 2 Monate vor Inbe-
triebnahme seines Anschlusses mit, 
ob er von seinem Anspruch auf Netz-
zugang Gebrauch macht.  

4 Anspruch auf Netzzugang haben auch 
Endverbraucher, die an Elektrizitäts-
leitungen mit kleiner räumlicher Aus-
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dehnung zur Feinverteilung nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a StromVG 
angeschlossen sind, sofern sie einen 
Jahresverbrauch von mindestens 
100 MWh aufweisen. Die betroffenen 
Parteien vereinbaren die Modalitäten 
zur Nutzung dieser Elektrizitätsleitun-
gen. 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten  

1 Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 StromVG die Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten.  

 
 

2 Die Netzbetreiber legen transparente, 
einheitliche und diskriminierungsfreie 
Richtlinien für die Ermittlung der Be-
triebskosten fest. 

Art. 12 Abs. 1  

1 Aufgehoben 

Art. 12 

1 gemäss geltendem Recht, jedoch: 
Als anrechenbare Betriebskosten gel-
ten zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 2 Buchstabe c StromVG gelten 
die jährlich entschädigten Entgelte an 
Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
3 Sämtliche Kosten eines Netzbetreibers 

im Zusammenhang mit einem automa-
tischen oder manuellen Lastabwurf 
sind anrechenbar. Die ElCom kann da-
von die Kosten eines ausgeführten 
Lastabwurfs auf Antrag des betroffe-
nen Netzbetreibers einer anderen 
Netzebene zuweisen. 

Art. 12 

Zu Abs. 1: Netzbetreiber benötigen für den Bau und den Betrieb 
ihrer Netze unterschiedliche Dienstbarkeiten und Rechte. Dass 
die Kosten durch die Entgeltzahlung an Dritte grundsätzlich anre-
chenbar sind, hat der Verordnungsgeber bereits mit Inkrafttreten 
der StromVV in Art. 12 Abs. 1 festgehalten. Dass dies unter dem 
Begriff Betriebskosten erfolgte, lag daran, dass sich der Verord-
nungsgeber quasi vom Bild einer Miete leiten liess. Tatsächlich 
handelt es bei den Dienstbarkeiten analog zu einer Miete um 
zeitbezogene Abgeltungen. In der Praxis besteht jedoch ein rele-
vanter Unterschied bei der eigentlichen Zahlung. Während eine 
Mietzahlung meist nur einen oder mehrere Monate abgilt, werden 
mit einer Dienstbarkeitszahlung häufig mehrere Jahre bzw. Jahr-
zehnte im Voraus abgegolten. Grund ist einzig und allein der ver-
miedene Aufwand, den beispielsweise eine jährliche Entgeltzah-
lung für ein solch grosse Anzahl an Dienstbarkeiten mit sich brin-
gen würde. In Übereinstimmung mit sämtlichen Rechnungsle-
gungsstandards werden solche Vorauszahlungen aktiviert und 
über die Dauer der Dienstbarkeit abgeschrieben. Der Nutzen der 
Zahlungen liegt schliesslich nicht im Geschäftsjahr, in dem die 
Zahlung erfolgte. 
Es soll Klarheit geschaffen werden, dass diese Praxis weiterhin 
bestehen bleibt. Schliesslich haben auch weder der Bundesrat in 
seiner Botschaft / erläuterndem Bericht noch das Parlament in 
der Debatte zum Ausdruck gebracht, dass mit der neuen Rege-
lung auf Gesetzesstufe eine Praxisänderung herbeigeführt wer-
den soll. 
Es ist ein Anliegen des VSE, dass der Bundesrat im erläuternden 
Bericht festhält, welche Rechte unter Art. 15 Abs. 2 Bst. c 
StromVV zu verstehen sind. Aus Sicht der Branche können dies 
insbesondere keine Baurechte und Anlagennutzungsrechte sein, 
die einen eigentumsähnlichen Charakter haben.  
 
Zu Abs. 3: Siehe Bemerkung zu Art. 5 Abs. 2 und 4. 
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten  

1 Die Netzbetreiber legen in transparen-
ten und diskriminierungsfreien Richtli-
nien für die verschiedenen Anlagen 
und Anlageteile einheitliche und sach-
gerechte Nutzungsdauern fest.  

2 Die jährlichen kalkulatorischen Ab-
schreibungen berechnen sich auf-
grund der Anschaffungs- bzw. Her-
stellkosten der bestehenden Anlagen 
bei linearer Abschreibung über eine 
festgelegte Nutzungsdauer auf den 
Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw. 
Herstellkosten gelten nur die Baukos-
ten der betreffenden Anlagen.  

3 Für die jährliche Verzinsung der für 
den Betrieb der Netze notwendigen 
Vermögenswerte gilt Folgendes: 
a. Als betriebsnotwendige Vermö-

genswerte dürfen höchstens be-
rechnet werden:  
1. die Anschaffungs- bzw. Herstell-

restwerte der bestehenden An-
lagen, die sich aufgrund der Ab-
schreibungen nach Absatz 2 per 
Ende des Geschäftsjahres erge-
ben; und  

2. das betriebsnotwendige Netto-
umlaufvermögen.  

b. Der kalkulatorische Zinssatz ent-
spricht dem Satz der durchschnittli-
chen Kosten des eingesetzten Ka-
pitals (durchschnittlicher Kapi-
talkostensatz, Weighted Average 
Cost of Capital, WACC).  

3bis Das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) legt den WACC 
jährlich nach Anhang 1 fest. 

4 Können die ursprünglichen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten für beste-
hende Anlagen ausnahmsweise nicht 
mehr festgestellt werden, so sind sie 
wie folgt zu berechnen: Die Wiederbe-
schaffungspreise werden transparent 

 Art. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 
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mit sachgerechten, offiziell ausgewie-
senen Preisindizes auf den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellzeitpunkt zurück-
gerechnet. Bereits in Rechnung ge-
stellte Betriebs- und Kapitalkosten für 
betriebsnotwendige Vermögenswerte 
sind dabei in Abzug zu bringen. In je-
dem Fall ist höchstens der Wert einer 
vergleichbaren Anlage anrechenbar. 
Vom so ermittelten Wert sind 20 Pro-
zent in Abzug zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Als anrechenbare Kapitalkosten gelten 

zusätzlich zu jenen nach Artikel 15 
Absatz 3 StromVG die einmalig ent-
schädigten Entgelte an Dritte für 
Dienstbarkeiten und Rechte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 12 Abs. 1. 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von 
Mess-, Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von 

Messsystemen nach dieser Verord-
nung;  

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der Vergütung, 
die dem Endverbraucher oder dem 
Erzeuger ausgerichtet wird. 

Art. 13a Bst. b  
 

Als anrechenbare Kosten gelten:  
 
 
 

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im 
Sinn von Artikel 8c eingesetzt wer-
den, einschliesslich der ausgerich-
teten Vergütung (Art. 8c Abs. 1 
Bst. c). 

  

 Art. 13b Anrechenbare Kosten von in-
novativen Massnahmen für intelli-
gente Netze  

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der Erhöhung der 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Ef-
fizienz des Netzes.  

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten wie folgt als anrechenbar, wobei 
jährlich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  
 
 

Art. 13b 
 
 

1 Als innovative Massnahme für intelli-
gente Netze gilt das Nutzbarmachen 
und Nutzen neuartiger Methoden und 
Produkte aus Forschung und Entwick-
lung zum Zwecke der künftigen Erhö-
hung der Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis 1 Prozent der jährlichen Kapi-
tal- und Betriebskosten wie folgt als 
anrechenbar., wobei jährlich insge-
samt höchstens 500 000 Franken an-
gerechnet werden dürfen:  

Art. 13b 
 
 

Zu Abs. 1: Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausnahmeregelung 
von Art. 15 Abs. 1 StromVG. Kosten von innovativen Massnah-
men, welche die Kriterien «sicheres, leistungsfähiges und effizi-
entes Netz» erfüllen, sind unabhängig von dieser Sonderrege-
lung anrechenbar. Dies soll dadurch klargestellt werden, dass es 
sich um die künftige Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit 
oder Effizienz des Netzes geht. Das Nutzen von neuartigen Me-
thoden und Produkten für die aktuelle Sicherheit, Leistungsfähig-
keit oder Effizienz des Netzes sind davon unabhängig in vollem 
Umfang anrechenbar. 
 
Zu Abs. 2: Der Verordnungsentwurf sieht eine doppelte Decke-
lung der Kosten vor. Dies verunmöglicht grossen Netzbetreibern 
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a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre 
innovativen Massnahmen nach den 
von der ElCom festgelegten Mindest-
anforderungen und veröffentlichen die 
Dokumentation an zentraler Stelle. 
Sie beschreiben namentlich das Pro-
jekt, die angewendete Methode, den 
erwarteten und erzielten Nutzen so-
wie die Auslagen. 

a. als Kapitalkosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Kapitalkosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; 
und  

b. als Betriebskosten bis zu einem Be-
trag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des 
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

angemessene Aktivitäten im Bereich innovativer Massnahmen 
für intelligente Netze. Auf die Obergrenze von jährlich 500'000 
CHF pro Netzbetreiber ist deshalb zu verzichten. 
Durch die Verordnungsbestimmung sollen die Kosten von intelli-
genten Massnahmen auf ein vernünftiges Ausmass beschränkt 
werden. Ob die entsprechenden Kosten den Betriebs- oder Kapi-
talkosten zuzuordnen sind, ist in diesem Zusammenhang irrele-
vant. Auf die Unterscheidung ist deshalb zu verzichten. Andern-
falls kann die groteske Situation entstehen, dass teurere Projekte 
anrechenbar sind, kostengünstigere jedoch nicht, nur weil die 
teureren Projekte ein anderes Verhältnis von Kapital- und Be-
triebskosten aufweisen. 

 Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion  
 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion gilt 
es, wenn der Netzbetreiber die Mess-
daten der Endverbraucher in seinem 
Netzgebiet so bearbeitet, dass diese 
ihren individuellen täglichen, wöchent-
lichen und monatlichen Elektrizitäts-
verbrauch mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können.  

 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-

ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von 
Massnahmen zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
Lastoptimierung 

1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im 
Bereich der Verbrauchsreduktion und 
der Lastoptimierung gilt es insbeson-
dere, wenn der Netzbetreiber die 
Messdaten der Endverbraucher in sei-
nem Netzgebiet so bearbeitet, dass 
diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen Elekt-
rizitätsverbrauch über verschiedene 
Zeitperioden mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Ver-
brauchscharakteristik vergleichen 
können. 

2 Die Kosten solcher Massnahmen gel-
ten bis zu einem Betrag von höchs-
tens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Betriebskosten des Netzbetreibers im 
betreffenden Jahr, höchstens aber bis 
zu einem Betrag von 250 000 Fran-
ken pro Jahr, als anrechenbare Be-
triebskosten. 

Art. 13c 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Massnahmen zur Sensibili-
sierung im Bereich der Verbrauchsreduktion. Es ist nicht sachge-
recht, diese auf die Bearbeitung von Messdaten zu beschränken.  
 
Sinnvollerweise beschränkt sich diese Regelung zudem nicht nur 
auf die Verbrauchsreduktion, sondern ermöglicht auch Massnah-
men um das Verhalten der Kunden zur optimalen Nutzung der 
Netze zu verändern. Dies ist für eine erfolgreiche und effiziente 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendig. Dazu müssen 
alle verfügbaren Daten wie Erzeugung und Speicher visualisiert 
werden. Eine doppelte Deckelung des Kostendachs verhindert 
bei grösseren Netzbetreibern die Umsetzung sinnvoller Mass-
nahmen.  
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 Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und von Öf-
fentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gelten die Kosten 
des Netzbetreibers für die Bereitstel-
lung von schriftlichen oder mündli-
chen Informationen im Rahmen eines 
Vorhabens, namentlich über Umfang, 
Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf 
des Vorhabens sowie über dessen 
voraussichtliche Auswirkungen auf 
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit 
diese Informationen notwendig sind, 
um den vom Vorhaben Betroffenen 
die Meinungsbildung und die allfällige 
Mitwirkung am Verfahren zu ermögli-
chen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG).  

 
 
 
 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone. nach Artikel 6b.  

3 Die anrechenbaren Kosten nach die-
sem Artikel gelten als anrechenbare 
Betriebskosten. 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-
formationsmassnahmen und Gebüh-
ren von Öffentlichkeitsarbeit  

1 Als anrechenbare Kosten von Informa-
tionsmassnahmen gemäss Art. 15 
Abs. 3bis Bst. b StromVG gelten die 
Kosten des Netzbetreibers für die Be-
reitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen Informa-
tionen sämtlicher Art im Rahmen ei-
nes Vorhabens, namentlich über Um-
fang, Notwendigkeit und zeitlichen 
Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkun-
gen auf Umwelt, Raum und Be-
troffene, soweit diese Informationen 
notwendig sind, um den vom Vorha-
ben Betroffenen und anderen Interes-
sierten die Meinungsbildung und die 
allfällige Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG). 

 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffent-

lichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei 
den Netzbetreibern erhobenen Ge-
bühren für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone nach Artikel 6b.  

3 Streichen 

Art. 13d 
 
 

Zu Abs. 1: Es ist klarzustellen, dass neben den projektspezifi-
schen Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis lit. b 
StromVG auch allgemeine Informationsmassnahmen existieren. 
Diese allgemeinen Informationsmassnahmen sollen unverändert 
anrechenbar sein. So stellt Swissgrid z. B. auf ihrer Webseite all-
gemeine Informationen über die Funktionsweise der Stromnetze 
zur Verfügung. 
Auch die Verbreitung von Informationen muss anrechenbar sein, 
nicht nur deren Bereitstellung. Es sollen alle Arten von Informati-
onen möglich sein, neben mündlichen und schriftlichen Informati-
onen fallen insbesondere auch visuelle Informationen in Betracht 
(Graphiken, Bilder, Videos, etc.). 
Es ist zu ermöglichen, dass neben den Betroffenen auch andere 
Interessierte informiert werden können, insbesondere Politiker 
und Medienschaffende, die als Multiplikatoren wirken. 
 
 
 
 
 
Zu Titel und Abs. 2: Unter Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sind 
diejenigen des Netzbetreibers zu erfassen. Gebühren des BFE 
sind keine entsprechenden Kosten und nicht dort zu erfassen. 
 
 
Zu Abs. 3: Ob Betriebskosten und Kapitalkosten vorliegen, ist im 
Einzelfall nach den üblichen Regeln der Rechnungslegung zu 
bestimmen. 

Art. 14 Grenzüberschreitende Netz-
nutzung  

1 Für die Berechnung der durch grenz-
überschreitende Lieferungen nach Ar-
tikel 16 StromVG verursachten Kos-
ten bleiben internationale Regelungen 
vorbehalten.  

2 Die Einnahmen aus der grenzüber-
schreitenden Nutzung des Übertra-
gungsnetzes im Zusammenhang mit 
dem Ausgleich zwischen europäischen 
Übertragungsnetzbetreibern («Inter-
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Transmission System Operator-Com-
pensation», ITC) sind nach Abzug der 
Aufsichtsabgabe nach Artikel 28 
StromVG vollumfänglich für die De-
ckung der anrechenbaren Kosten des 
Übertragungsnetzes zu verwenden.  

3 Bei der Berechnung der Einnahmen 
nach Absatz 2 können nur jene Min-
dererlöse abgezogen werden, welche 
nicht einem bestimmten Verursacher 
zugeordnet werden können oder wel-
che aus einer Ausnahme beim Netz-
zugang für Netzkapazitäten im grenz-
überschreitenden Übertragungsnetz 
resultieren (Artikel 17 Absatz 6 
StromVG). Die übrigen Mindererlöse 
werden den Verursachern nach Arti-
kel 15 Absatz 1 Buchstabe c in Rech-
nung gestellt. 

Art. 15 Anlastung von Kosten des 
Übertragungsnetzes  

1 Die nationale Netzgesellschaft stellt in-
dividuell in Rechnung:  
a. den Netzbetreibern und den direkt 

am Übertragungsnetz angeschlos-
senen Endverbrauchern die Kosten 
für den Ausgleich von Wirkverlus-
ten und die Lieferung von Blind-
energie, die sie verursacht haben;  

b. den Bilanzgruppen die Kosten für 
die Ausgleichsenergie (inklusive 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung) 
und das Fahrplanmanagement, die 
sie verursacht haben;  

c. den Verursachern von Mindererlö-
sen für die grenzüberschreitende 
Netznutzung den entsprechenden 
Betrag. Das UVEK kann für die Ge-
währung von Ausnahmen nach Ar-
tikel 17 Absatz 6 StromVG abwei-
chende Regeln vorsehen.  
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2 Sie stellt den Netzbetreibern und den 
am Übertragungsnetz direkt ange-
schlossenen Endverbrauchern ent-
sprechend der bezogenen elektri-
schen Energie der Endverbraucher 
folgende Kosten in Rechnung:  
a. die Kosten für Systemmanage-

ment, Messdatenmanagement, 
Schwarzstart- und Inselbetriebsfä-
higkeit von Erzeugern, Spannungs-
haltung, Primärregelung und die 
Anteile der Leistungsvorhaltung für 
die Sekundär- und Tertiärregelung, 
welche nicht einer Bilanzgruppe 
zugeordnet werden können. Die El-
Com legt jährlich den Höchstbetrag 
fest;  

b. die Kosten für notwendige Netzver-
stärkungen zur Einspeisung von 
elektrischer Energie aus Anlagen 
nach den Artikeln 15 und 19 EnG.  

3 Sie stellt den am Übertragungsnetz di-
rekt angeschlossenen Endverbrau-
chern und Netzbetreibern diskriminie-
rungsfrei und zu einem für die Regel-
zone Schweiz einheitlichen Tarif die 
verbleibenden anrechenbaren Kosten 
sowie Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen wie folgt in Rechnung:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 60 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, die jeder direkt angeschlos-
sene Endverbraucher und jedes 
Netz der tieferen Netzebene vom 
Übertragungsnetz beansprucht;  

c. zu 10 Prozent zu einem fixen 
Grundtarif pro Ausspeisepunkt im 
Übertragungsnetz. 
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Art. 16 Anlastung von Kosten des Ver-
teilnetzes  

1 Die nicht individuell in Rechnung ge-
stellten anrechenbaren Kosten, Abga-
ben und Leistungen an Gemeinwesen 
sowie der Anteil für ein Netz der hö-
heren Netzebene werden den am be-
treffenden Netz direkt angeschlosse-
nen Endverbrauchern und Netzbetrei-
bern wie folgt angelastet:  
a. zu 30 Prozent entsprechend der 

elektrischen Energie, die von am 
Netz direkt angeschlossenen End-
verbrauchern bzw. von allen am 
Netz der tieferen Netzebenen an-
geschlossenen Endverbrauchern 
bezogen wurde;  

b. zu 70 Prozent entsprechend dem 
jährlichen Mittelwert der tatsächli-
chen monatlichen Höchstleistun-
gen, welche direkt angeschlossene 
Endverbraucher und die Netze der 
tieferen Netzebene vom Netz der 
höheren Netzebene beanspruchen.  

2 Das Entgelt für die Netznutzung darf 
pro Netzebene die anrechenbaren 
Kosten sowie Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen dieser Netz-
ebene nicht übersteigen.  

3 Entstehen in Verteilnetzen durch An-
schluss oder Betrieb von Erzeugungs-
anlagen unverhältnismässige Mehr-
kosten, sind diese nicht Teil der Netz-
kosten, sondern sie müssen in einem 
angemessenen Umfang von den Er-
zeugern getragen werden. 

   

Art. 17 Anlastung von Kosten zwi-
schen Netzen und Ermittlung der 
Höchstleistung  

Die Netzbetreiber legen transparente 
und diskriminierungsfreie Richtlinien für 
die Anlastung von Kosten zwischen di-
rekt miteinander verbundenen Netzen 
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der gleichen Netzebene und für die ein-
heitliche Ermittlung des jährlichen Mittel-
wertes der tatsächlichen monatlichen 
Höchstleistung fest. 

Art. 18 Netznutzungstarife  

1 Die Netzbetreiber sind verantwortlich 
für die Festlegung der Netznutzungs-
tarife.  

2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-
den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
70 Prozent ein nichtdegressiver Ar-
beitstarif (Rp./kWh) sein.  

 
 

 Art. 18 

 
 
 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bil-

den Endverbraucher mit vergleichba-
rem Bezugsprofil eine Kundengruppe. 
Bei Endverbrauchern in ganzjährig 
genutzten Liegenschaften mit einer 
Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur 
eine Kundengruppe zulässig. 

3 Der Netznutzungstarif muss bei Span-
nungsebenen unter 1 kV für Endver-
braucher in ganzjährig genutzten Lie-
genschaften mit einem Jahresver-
brauch bis zu 50 MWh zu mindestens 
50 70 Prozent ein nichtdegressiver 
Arbeitstarif (Rp./kWh) sein.  

 

Art. 18 

 
 
 
Bei den meisten Netzbetreibern ist nur die Anschlussleistung der 
Gebäude, nicht aber der Endverbraucher bekannt. Es kann da-
her auch keine Kundengruppe mit einer bestimmten maximalen 
Anschlussleistung gebildet werden.  
 
Gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. e StromVG muss die Tarifierung den 
Zielen einer effizienten Netzinfrastruktur und Elektrizitätsverwen-
dung Rechnung tragen. Diese Neuerung wurde in der StromVV 
bisher nicht umgesetzt. Durch die wachsende Anzahl an Endver-
brauchern mit hohen Leistungsbezügen und wenig Verbrauch 
(z.B. Ladeinfrastrukur für die Elektromobilität) wird eine Tarifie-
rung der bezogenen Leistung je länger je mehr unausweichlich, 
um eine effiziente Netznutzung und die gemäss StromVG gefor-
derte Verursachergerechtigkeit bei den Netznutzungstarifen si-
cherzustellen. Auch die Gewährleistung eines sicheren Netzbe-
triebs kann durch Anreize für eine Reduktion der bezogenen 
Spitzenleistung optimiert werden. Aus diesem Grund ist eine 
Senkung des Arbeitstarifanteils angebracht. 

Art. 19 Effizienzvergleiche, Überprü-
fung der Netznutzungs- und Elektrizi-
tätstarife  

1 Zur Überprüfung der Netznutzungsta-
rife und -entgelte sowie der Elektrizi-
tätstarife führt die ElCom Effizienzver-
gleiche zwischen den Netzbetreibern 
durch. Dabei arbeitet sie mit den be-
troffenen Kreisen zusammen. Sie be-
rücksichtigt von den Unternehmen 
nicht beeinflussbare Unterschiede in 
den strukturellen Verhältnissen sowie 
die Qualität der Versorgung. Bei Ver-
gleichen der anrechenbaren Kosten 
berücksichtigt sie zusätzlich den 
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Amortisierungsgrad. Sie bezieht inter-
nationale Vergleichswerte in die Über-
prüfung ein.  

2 Sie verfügt, dass ungerechtfertigte Ge-
winne aus überhöhten Netznutzungs- 
bzw. Elektrizitätstarifen durch Sen-
kung der Netznutzungs- bzw. Elektri-
zitätstarife kompensiert werden. 

3. Abschnitt: Engpässe bei grenzüber-
schreitenden Lieferungen, Ausnah-
men beim Netzzugang und bei der Be-
rechnung der anrechenbaren Netz-
kosten 

   

Art. 20 Handhabung der Vorrangrege-
lung bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen  

Die nationale Netzgesellschaft erstattet 
der ElCom Bericht über die Handhabung 
der Vorrangregelung nach Absatz 17 Ab-
satz 2 StromVG und stellt ihr einen An-
trag für die Verwendung der Einnahmen 
nach Artikel 17 Absatz 5 StromVG. 

   

Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang 
und bei der Berechnung der anre-
chenbaren Netzkosten  

1 Das UVEK erlässt auf Vorschlag der 
nationalen Netzgesellschaft transpa-
rente und diskriminierungsfreie Re-
geln für die Gewährung von Ausnah-
men nach Artikel 17 Absatz 6 
StromVG.  

2 Die ElCom entscheidet mit Verfügung 
über die Gewährung von Ausnahmen. 

   

4. Kapitel: Systemdienstleistungen 
und Bilanzgruppen  

   

Art. 22 Systemdienstleistungen  

1 Die nationale Netzgesellschaft be-
schafft die Systemdienstleistungen in 
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einem marktorientierten, diskriminie-
rungsfreien und transparenten Verfah-
ren, sofern sie diese nicht selber er-
bringt.  

2 Sie legt die Preise für die Sys-
temdienstleistungen so fest, dass de-
ren Kosten gedeckt werden. Resultiert 
aus dem Verkauf von Systemdienst-
leistungen ein Gewinn oder ein Ver-
lust, so ist er mit den Kosten nach Ar-
tikel 15 Absatz 2 Buchstabe a zu ver-
rechnen.  

3 Die Netzverstärkungen, die notwendig 
werden zur Einspeisung von elektri-
scher Energie aus Anlagen nach den 
Artikeln 15 und 19 EnG40, sind Teil 
der Systemdienstleistungen der natio-
nalen Netzgesellschaft. 

4 Vergütungen für notwendige Netzver-
stärkungen nach Absatz 3 bedürfen 
einer Bewilligung der ElCom.  

5 Die nationale Netzgesellschaft vergütet 
dem Netzbetreiber gestützt auf die 
Bewilligung der ElCom die Kosten für 
die notwendigen Netzverstärkungen 
nach Absatz 3.  

6 Sie erstattet der ElCom jährlich Bericht 
über die tatsächliche Erbringung und 
Anlastung der Kosten der Sys-
temdienstleistungen. 

Art. 23 Bilanzgruppen  

1 Alle einer Bilanzgruppe zugeordneten 
Ein- bzw. Ausspeisepunkte müssen 
sich in der Regelzone Schweiz befin-
den. Jeder Ein- bzw. Ausspeisepunkt 
muss einer einzigen Bilanzgruppe zu-
geordnet werden.  

2 Die nationale Netzgesellschaft legt in 
Richtlinien die Mindestanforderung an 
die Bilanzgruppen nach transparenten 
und diskriminierungsfreien Kriterien 
fest. Sie berücksichtigt dabei die An-
liegen von kleinen Bilanzgruppen.  
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3 Sie schliesst mit jeder Bilanzgruppe ei-
nen Vertrag ab.  

4 Jede Bilanzgruppe hat einen beteilig-
ten Teilnehmer zu bezeichnen, der 
die Bilanzgruppe gegenüber der nati-
onalen Netzgesellschaft und Dritten 
vertritt (Bilanzgruppenverantwortli-
cher). 

Art. 24 Bilanzgruppe für erneuerbare 
Energien  

1 Das BFE bezeichnet nach Anhörung 
der nationalen Netzgesellschaft den 
Verantwortlichen der Bilanzgruppe für 
erneuerbare Energien.  

2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach den Artikeln 14 Ab-
satz 1 oder 105 Absatz 1 der Energie-
förderungsverordnung vom 1. Novem-
ber 2017 (EnFV) fest. Diese Richtli-
nien müssen vom BFE genehmigt 
werden.  

3 Er erstellt Fahrpläne und stellt diese 
der nationalen Netzgesellschaft zu.  

4 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien fordert die 
Kosten für die unvermeidbare Aus-
gleichsenergie seiner Bilanzgruppe 
und seine Vollzugskosten beim BFE 
zulasten des Netzzuschlagsfonds ein. 

Art. 24 Abs. 2 erster Satz  
 

 
 
 
 
2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe 

für erneuerbare Energien legt in 
Richtlinien transparente und diskrimi-
nierungsfreie Regeln für die Einspei-
sung von Elektrizität zum Referenz-
marktpreis nach Artikel 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 EnFV fest. … 

  

Art. 25 Zuordnung der Einspeise-
punkte  

1 Einspeisepunkte mit einer Anschluss-
leistung von höchstens 30 kVA, über 
die Elektrizität zum Referenzmarkt-
preis nach den Artikeln 14 Absatz 1 o-
der 105 Absatz 1 der EnFV47 abge-
nommen wird und die nicht mit einer 
Lastgangmessung mit automatischer 

   



Verordnungen Strategie Stromnetze: StromVV 

VSE, 20.09.2018  34/43 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 

    

Datenübermittlung oder einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet 
sind, sowie Einspeisepunkte, über die 
Elektrizität nach Artikel 73 Absatz 4 
EnG abgenommen wird, sind im Um-
fang der abgenommenen Elektrizität 
der Bilanzgruppe zugeordnet, welche 
die festen Endverbraucher in diesem 
Netzgebiet beliefert.  

2 Einspeisepunkte, über die Elektrizität 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV abgenommen wird und die mit 
einer Lastgangmessung mit automati-
scher Datenübermittlung oder einem 
intelligenten Messsystem ausgestattet 
sind, sind im Umfang der abgenom-
menen Elektrizität der Bilanzgruppe 
für erneuerbare Energien zugeordnet. 

Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie  

1 Die nationale Netzgesellschaft setzt für 
den Abruf von Regelenergie vorrangig 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie 
ein.  

2 Die Beschaffung von Regelenergie 
kann, soweit technisch möglich, auch 
grenzüberschreitend erfolgen.  

3 Verkauft ein Erzeuger, dessen Anlage 
Elektrizität nach Artikel 15 EnG oder 
zum Referenzmarktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 
EnFV einspeist, die physisch gelie-
ferte Elektrizität oder einen Teil davon 
der nationalen Netzgesellschaft als 
Regelenergie, so erhält er für diese 
Elektrizität weder eine Vergütung 
nach Artikel 15 EnG noch den Refe-
renzmarktpreis nach Artikel 25 Absatz 
1 Buchstabe b EnFV. 

   

4a. Kapitel: Informationen zum Elektri-
zitätsgrosshandelsmarkt 
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Art. 26a Informationspflicht  

1 Wer Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz 
hat, an einem Elektrizitätsgrosshan-
delsmarkt in der EU teilnimmt und 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 (EU-REMIT-Verordnung) 
verpflichtet ist, den Behörden der EU 
oder der Mitgliedstaaten Informatio-
nen zu liefern, muss die gleichen In-
formationen gleichzeitig und in glei-
cher Form auch der ElCom liefern.  

2 Der ElCom zu liefern sind insbeson-
dere Angaben:  
a. zu Transaktionen von Grosshan-

delsprodukten;  
b. über die Kapazität, die Verfüg- und 

Nichtverfügbarkeit und die Nutzung 
von Anlagen zur Produktion und 
zur Übertragung von Elektrizität.  

3 Der ElCom sind überdies diejenigen In-
siderinformationen zu liefern, die auf-
grund der EU-REMIT-Verordnung ver-
öffentlicht worden sind. Die ElCom 
kann den Zeitpunkt für die Lieferung 
dieser Daten bestimmen.  

4 Zusätzlich sind gegenüber der ElCom 
Firma oder Name, Rechtsform sowie 
Sitz oder Wohnsitz anzugeben. Statt 
dieser Angaben kann auch der Daten-
satz geliefert werden, der in der EU 
gemäss der EU-REMIT-Verordnung 
für die Registrierung erforderlich ist.  

5 Die ElCom kann Ausnahmen von der 
Informationspflicht gestatten, insbe-
sondere wenn von den fraglichen An-
gaben zu erwarten ist, dass sie für die 
Elektrizitätsmärkte von marginaler Be-
deutung sind.  

6 Als Grosshandelsprodukte gelten, un-
abhängig davon, ob sie an der Börse 
oder auf andere Weise gehandelt 
werden:  
a. Verträge betreffend die Übertra-

gung und die Lieferung von Elektri-
zität, bei denen es nicht unmittelbar 
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um die Nutzung durch Endverbrau-
cher geht;  

b. Derivate betreffend die Erzeugung, 
den Handel, die Lieferung und den 
Transport von Elektrizität. 

Art. 26b Bearbeitung durch die ElCom  

1 Die ElCom kann die von den informati-
onspflichtigen Personen erhaltenen 
Daten bearbeiten.  

2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der erst-
maligen Datenlieferung. 

   

Art. 26c Informationssystem  

1 Die ElCom betreibt für die Daten ein 
Informationssystem, das sie nach Arti-
kel 26a Absätze 2 Buchstaben a und 
b sowie 3 und 4 gliedert.  

2 Sie gewährleistet einen sicheren Be-
trieb des Systems und schützt die Da-
ten mit organisatorischen und techni-
schen Mitteln vor unberechtigtem Zu-
griff.  

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, 
wie sie sie braucht, längstens aber 
zehn Jahre nach der Datenlieferung. 
Danach bietet sie sie dem Bundesar-
chiv an. Daten, die das Bundesarchiv 
nicht für archivierungswürdig hält, 
werden gelöscht. 

   

5. Kapitel: Schlussbestimmungen  

1. Abschnitt: Vollzug 

   

Art. 27  

1 Das BFE vollzieht die Verordnung, so-
weit der Vollzug nicht einer anderen 
Behörde zugewiesen ist.  

2 Es erlässt die notwendigen techni-
schen und administrativen Vorschrif-
ten.  

3 Es erstattet dem Bundesrat regelmäs-
sig, erstmals spätestens vier Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung, 
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Bericht über die Zweckmässigkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen des StromVG und der 
Verordnung.  

4 Die Netzbetreiber konsultieren vor dem 
Erlass von Richtlinien nach Artikel 3 
Absätze 1 und 2, 7 Absatz 2, 8 Absatz 
2, 8b, 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 17 
und 23 Absatz 2 insbesondere die 
Vertreter der Endverbraucher und der 
Erzeuger. Sie veröffentlichen die 
Richtlinien über eine einzige frei zu-
gängliche Adresse im Internet. Kön-
nen sich die Netzbetreiber nicht innert 
nützlicher Frist auf diese Richtlinien 
einigen oder sind diese nicht sachge-
recht, so kann das BFE in diesen Be-
reichen Ausführungsbestimmungen 
erlassen. 

5 Für den Beizug von privaten Organisa-
tionen gilt Artikel 67 EnG sinngemäss. 

2. Abschnitt: Änderung bisherigen 
Rechts  

   

Art. 28  

Die Änderungen bisherigen Rechts wer-
den im Anhang geregelt. 

   

3. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen 

   

Art. 30 Anpassung bestehender Ver-
tragsverhältnisse  

1 Verstossen Bestimmungen von beste-
henden Verträgen gegen die Vor-
schriften über den Netzzugang oder 
das Netznutzungsentgelt, sind sie un-
gültig.  

2 Führt das Wegfallen von nicht mehr 
rechtmässigen Bestimmungen zu ei-
ner unverhältnismässigen Benachteili-
gung der einen Vertragspartei, so hat 
sie Anspruch auf einen Ausgleich in 
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Form von Geldzahlungen oder ande-
ren Gegenleistungen. 

Art. 31  

Die Verwendung von Einnahmen aus 
marktorientierten Zuteilungsverfahren 
gemäss Artikel 32 StromVG bedarf einer 
Bewilligung der ElCom. Der Antrag nach 
Artikel 20 Absatz 1 an die ElCom muss 
die weiteren Kosten im Übertragungs-
netz ausweisen und darlegen, inwiefern 
diese nicht durch das Netznutzungsent-
gelt gedeckt sind. 

   

4. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom 12. Dezember 
2008 

   

Art. 31a Zinssatz für die betriebsnot-
wendigen Vermögenswerte und Kor-
rekturfaktor  

1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendi-
gen Vermögenswerte für Anlagen, die 
vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb ge-
nommen wurden, ist in den Jahren 
2009–2013 um einen Prozentpunkt 
tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitio-
nen, die nach dem 31. Dezember 
2003 in solche Anlagen getätigt wur-
den, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 
Absatz 3 Buchstabe b.  

2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, 
für die keine Neubewertung vollzogen 
wurde, oder die über eine nach Artikel 
13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche 
und sachgerechte Nutzungsdauer o-
der über einen längeren Zeitraum li-
near abgeschrieben wurden, können 
bei der ElCom beantragen, dass für 
diese Anlagen der Zinssatz ohne die 
Reduktion nach Absatz 1 verrechnet 
werden darf.  
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3 Ist das Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2009 kleiner als das ausgewie-
sene Netznutzungsentgelt für das 
Jahr 2008, so kann die ElCom für das 
Jahr 2009 die Anwendung des Netz-
nutzungsentgelts des Jahres 2008 ge-
nehmigen.  

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, 
Veröffentlichung und Rückerstattung 

1 Die Netzbetreiber stellen für das erste 
Quartal 2009 Rechnung aufgrund der 
sich aus Artikel 13, 31a und 31b erge-
benden voraussichtlichen Tarife.  

2 Sie veröffentlichen diese Tarife ge-
mäss Artikel 10 bis spätestens zum 1. 
April 2009.  

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis 
Ende März 2009 in Rechnung gestell-
ten Tarifen so schnell als möglich, 
spätestens mit der nach dem 1. Juli 
2009 folgenden definitiven Abrech-
nung zurück. 

   

 

Art. 31d Intertemporales Recht  

1 Die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 
Buchstabe a, 31a–31c finden Anwen-
dung auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens vor Behörden oder gerichtlichen 
Instanzen hängige Verfahren.  

2 Verfügungen von Behörden, gegen die 
kein Rechtsmittel ergriffen wurde, 
können auf Antrag oder von Amtes 
wegen an die Artikel 13 Absatz 4, 15 
Absatz 2 Buchstabe a, 31a–31c ange-
passt werden, wenn das öffentliche 
Interesse an der Anwendbarkeit die-
ser Bestimmungen das private Inte-
resse am Bestand der Verfügung 
überwiegt. 

   

4a. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom 1. November 2017 
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Art. 31e Einführung intelligenter 
Messsysteme  

1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent aller Messeinrich-
tungen in einem Netzgebiet den An-
forderungen nach den Artikeln 8a und 
8b entsprechen. Die restlichen 20 Pro-
zent dürfen bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit im Einsatz stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Innerhalb der Übergangsfrist von Ab-

satz 1 bestimmt der Netzbetreiber, 
wann er Endverbraucher und Erzeu-
ger mit einem intelligenten Messsys-
tem nach Artikel 8a und 8b ausstatten 
will. Unabhängig davon sind mit einem 
solchen Messsystem auszustatten:  
a. Endverbraucher, wenn sie von ih-

rem Anspruch auf Netzzugang Ge-
brauch machen;  

b. Erzeuger, wenn sie eine neue Er-
zeugungsanlage an das Elektrizi-
tätsnetz anschliessen.  

 
3 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 

die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber Artikel 8a und 8b noch nicht ent-

 Art. 31e 

1 Die Netzbetreiber installieren spätes-
tens zwei Jahre, nachdem intelligente 
Messsysteme zertifiziert werden kön-
nen, bei Netzanschlussnehmern bis 
1 kV nur noch intelligente Messsys-
teme. Bis zehn Jahre nach Inkrafttre-
ten der Änderung vom 1. November 
2017 müssen 80 Prozent aller Mess-
einrichtungen in einem Netzgebiet 
den Anforderungen nach den Artikeln 
8a und 8b entsprechen. Die restlichen 
20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit im Einsatz ste-
hen.  

 
Eventualiter:  
1 Bis zehn Jahre nachdem konforme 

intelligente Messsysteme beschafft 
werden können, Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. November 2017 
müssen 80 Prozent ...  

 
 
2 Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Streichen 
 

Eventualiter:  
3 ... 

a. vor dem Zeitpunkt, an dem intel-
ligente Messysteme die Datensi-
cherheitsprüfung gemäss Art. 8b 

Art. 31e 

Zu Abs. 1 und 2: Ein kosteneffizienter Rollout ist nur mit einem 
«natürlichen» Rollout (bei Ersatz, Neubau und auf Wunsch des 
Netzanschlussnehmers) machbar. Eine Verkürzung der Frist 
führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rolloutkosten und Ab-
schreibungen nicht amortisierter und installierter Messsysteme.  
Nach aktuellem Kenntnisstand, welcher auch durch die ElCom 
gestützt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 eine 
Zertifizierung durchgeführt werden kann. Der Rollout kann des-
halb nicht 2019 starten. Viele Netzbetreiber unterstehen dem öf-
fentlichen Beschaffungswesen und eine Beschaffung startet 
sinnvollerweise erst, wenn mehrere Lieferanten Produkte anbie-
ten können. Die Frist von 10 Jahren für den Rollout sollte daher 
erst zwei Jahre, nachdem Geräte und Systeme verfügbar sind, 
starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wenn die Netzbetreiber bei Endverbrauchern mit ei-
ner Anschlussspannung bis 1 kV (siehe Bemerkung zu Abs. 1) 
nur noch intelligente Messsysteme einsetzen, ist Abs. 2 obsolet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 und 3: Es gibt keine sinnvolle Begründung, um die Aus-
nahmeregelung auf Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf 
Netzzugang Gebrauch machen, und Erzeuger zu beschränken. Ei-
nige Netzbetreiber haben den Rollout schon vor dem 1. November 
2017 gestartet und haben ein Lager mit Smart Metern. Diese soll-
ten bis zum Ablauf der Übergangsfrist eingebaut und bis zum 
Ende der technischen Lebensdauer betrieben werden können. 
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sprechen, bis zum Ende ihrer Funkti-
onstauglichkeit den 80 Prozent nach 
Absatz 1 zurechnen, wenn sie instal-
liert wurden:  
a. vor dem Inkrafttreten der Änderung 

vom 1. November 2017; oder  
b. nach dem Inkrafttreten dieser Än-

derung, aber vor dem 1. Januar 
2019: bei Endverbrauchern, die 
von ihrem Anspruch auf Netzzu-
gang Gebrauch machen, oder bei 
Erzeugern, die eine neue Erzeu-
gungsanlage anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen, 
aber nach den Absätzen 1 und 3 ein-
gesetzt werden dürfen, bleiben anre-
chenbar. Die Kostentragung bei Last-
gangmessungen, die vor dem Inkraft-
treten der Änderung vom 1. Novem-
ber 2017 eingesetzt wurden, richtet 
sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bis-
herigen Rechts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Notwendige Sonderabschreibungen 

wegen des Ausbaus von noch nicht 
vollständig abgeschriebenen Mess-
einrichtungen des Netzbetreibers sind 
ebenfalls anrechenbare Kosten.  

erfolgreich durchlaufen haben 
und durch die Netzbetreiber be-
schafft werden können. Inkraft-
treten der Änderung vom 1. No-
vember 2017; oder  

b. nach dem Inkrafttreten dieser 
Änderung, aber vor dem 1. Ja-
nuar 2019: bei Endverbrau-
chern, die von ihrem Anspruch 
auf Netzzugang Gebrauch ma-
chen, oder bei Erzeugern, die 
eine neue Erzeugungsanlage 
anschliessen.  

 
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 

Artikel 8a und 8b nicht entsprechen 
und vor Ablauf der Frist gemäss Ab-
satz 1, aber nach den Absätzen 1 und 
3 eingesetzt werden dürfen, bleiben 
anrechenbar. Die Kostentragung bei 
Lastgangmessungen, die vor dem In-
krafttreten der Änderung vom 1. No-
vember 2017 eingesetzt wurden, rich-
tet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des 
bisherigen Rechts.  

 
Eventualiter:  
4 Die Kosten der Messeinrichtungen, 
 die Artikel 8a und 8b nicht entspre-

chen, aber nach den Absätzen 1 
und 3 eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar. Die Kosten-
tragung bei Lastgangmessungen, 
die vor dem Inkrafttreten der Ände-
rung vom 1. November 2017 einge-
setzt wurden, richtet sich nach Arti-
kel 8 Absatz 5 des bisherigen 
Rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 4: Alle Messkosten sind anrechenbar und sollten in die 
Netznutzung eingerechnet werden. Der zweite Satz von Absatz 4 
ist überflüssig, führt zu Verwirrungen und zur Ungleichbehand-
lung von ansonsten gleichwertigen Anschlussnehmern.  
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Art. 31f Einsatz intelligenter Steuer- 
und Regelsysteme für den Netzbetrieb  

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher 
den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

 Art. 31f 
 

Hat der Netzbetreiber bei Endverbrau-
chern vor Inkrafttreten der Änderung 
vom 1. November 2017 intelligente 
Steuer- und Regelsysteme installiert und 
eingesetzt, so darf er diese wie bisher so 
lange einsetzen, bis der Endverbraucher, 
der Produzent oder der Speicherbetrei-
ber den Einsatz ausdrücklich untersagt. 
Nicht untersagen kann der Endverbrau-
cher, der Produzent oder der Speicher-
betreiber den Einsatz nach Artikel 8c Ab-
satz 6. 

Art. 31f 
 

Die Regelung sollte für alle Netzanschlussnehmer gelten. 

Art. 31g Netznutzungstarife  

Die Netznutzungstarife des Tarifjahres 
2018 richten sich nach bisherigem Recht. 

   

Art. 31h Abnahme und Vergütung von 
Elektrizität aus Anlagen, die zum Re-
ferenz-Marktpreis einspeisen  

Die Bilanzgruppe für erneuerbare Ener-
gien, die übrigen Bilanzgruppen und die 
Netzbetreiber müssen Elektrizität aus 
Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis 
nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 
Absatz 1 EnFV einspeisen, bis zum 
31. Dezember 2018 nach bisherigem 
Recht abnehmen und vergüten. 

   

 Gliederungstitel vor Art. 31i  

4b. Abschnitt: Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom … 

  

 Art. 31i  

1 Die nationale Netzgesellschaft über-
trägt Schaltfelder beim Übergang zu 
einem Kernkraftwerk, die bei Inkraft-
treten der Änderung vom … in ihrem 
Eigentum stehen, die jedoch nach Ar-
tikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht 
zum Übertragungsnetz gehören, in-

Art. 31i 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 31i 
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nerhalb von zwei Jahren gegen volle 
Entschädigung an den Eigentümer 
des Kraftwerks. Für die Abwicklung 
der Übertragung gilt Artikel 33 Ab-
sätze 5 und 6 StromVG sinngemäss.  

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kern-
kraftwerks innerhalb der Übergangs-
frist von Absatz 1 endgültig einge-
stellt, so muss das Schaltfeld beim 
Übergang zu diesem Kraftwerk nicht 
mehr übertragen werden.  

3 Für den Einsatz von Messsystemen 
bei Speichern gelten die Regeln von 
Artikel 31e über die Einführung von 
Intelligenten Messsystemen sinnge-
mäss.  

4 Vom Recht, Endverbraucher mit 
Grundversorgung nach den Bedin-
gungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu beliefern, 
dürfen die Verteilnetzbetreiber erst-
mals für das Tarifjahr 2019 und letzt-
mals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch 
machen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Vom Recht, die anrechenbaren Kosten 

für die Belieferung von Endverbrau-
chern mit Grundversorgung nach den 
Bedingungen von Artikel 6 Absatz 5bis 
StromVG mit Elektrizität zu bestim-
men beliefern, dürfen die Verteilnetz-
betreiber erstmals für das Tarifjahr 
2019 und letztmals für das Tarifjahr 
2022 Gebrauch machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 4 Abs. 2 Bst. a. 

 II  

1 Die Verordnung tritt unter Vorbehalt 
von Absatz 2 am ... in Kraft.  

2 Die Artikel 6 Absatz 1 und 6a treten am 
… (+2 Jahre) in Kraft.  

3 Die Änderungen der Artikel 4–4c und 
24 Absatz 2 erster Satz gelten bis 
zum 31. Dezember 2022; danach sind 
diese Änderungen hinfällig.  
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1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

1. Kapitel: Zweck, Geltungsbereich 
und Begriffe 

   

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz 

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz, sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten. 

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen. 

Art. 11 Landschafts- und Umwelt-
schutz  

1 Die massgebenden Vorschriften über 
den Natur- und Heimatschutz sowie 
den Landschafts-, Umwelt- und Ge-
wässerschutz sind bei Planung, Er-
stellung, Betrieb und Instandhaltung 
von elektrischen Leitungen zu beach-
ten.  

2 Elektrische Leitungen sind so auszu-
führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt möglichst wenig beeinträchti-
gen.  

 
3 Beeinträchtigungen im Sinne von Ab-

satz 2 durch elektrische Leitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher können auf Antrag des Be-
triebsinhabers dieser Leitungen durch 
Ersatzmassnahmen an Starkstroman-
lagen Dritter kompensiert werden (Art. 
15b Abs. 2 EleG). Der Betriebsinha-
ber zieht dabei insbesondere die fol-
genden Ersatzmassnahmen an Lei-
tungen in Betracht:  
a. Bündelung;  
b. Umlegung;  
c. Verkabelung; 
d. Rückbau.  

 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 Elektrische Leitungen sind so auszu-

führen, dass sie unter Berücksichti-
gung der sicheren und wirtschaftli-
chen Energieversorgung sowie einer 
technisch verantwortbaren Lösung 
das Landschaftsbild sowie Natur und 
Umwelt während der gesamten Le-
bensdauer möglichst wenig beein-
trächtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Streichen 
 

Art. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2: Wird eine Kabelleitung durch einen Wald gebaut, wird 
das Landschaftsbild während der Bauzeit und nach der Inbe-
triebnahme wesentlich beeinträchtigt, später aber weniger. Bei 
einer Freileitung ist die Beeinträchtigung während dem Bau ge-
ringer, bleibt aber konstant erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Ein Rückbau bedeutet in der Regel eine Ver-
schlechterung der Versorgungsituation der Netzkunden und kann 
deshalb nur in Einzelfällen eine Kompensationsmassnahme dar-
stellen. Somit ist dies im Gegensatz zu den unter den Buchsta-
ben a bis c erwähnten Massnahmen kein Regelfall. 
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4 Der Betriebsinhaber wählt die Ersatz-
massnahme, die bei optimaler Scho-
nung des Eigentums des Dritten not-
wendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen.  

 
 
 
 
 
 
5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 

der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag.  

 
 
6 Er reicht den Antrag sowie sämtliche 

Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Ersatzmassnahmen notwendig sind, 
mit seinem Plangenehmigungsgesuch 
ein. 

4 Der Betriebsinhaber wählt gemeinsam 
mit dem betroffenen Dritten die Er-
satzmassnahme, die bei optimaler 
Schonung des Eigentums des Dritten 
notwendig ist. Sämtliche dem Dritten 
durch die Ersatzmassnahme entste-
henden Vor- oder Nachteile sind fi-
nanziell auszugleichen. Liegt keine Ei-
nigkeit zu den finanziellen Ausgleichs-
zahlungen vor, entscheidet die Schät-
zungskommission im Rahmen eines 
Schätzungsverfahrens nach dem 
Bundesgesetz über die Enteignung.  

5 Er beteiligt den Dritten angemessen an 
der Planung und strebt mit seiner Zu-
stimmung einen gemeinsamen Antrag 
an; verweigert der Dritte seine Zustim-
mung, so stellt der Betriebsinhaber al-
leine Antrag. Ist kein Konsens mög-
lich, so entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde. 

 
 
 
 
 
7 Die Genehmigungsbehörde kann nach 

einer umfassenden Interessenabwä-
gung einen Eingriff auch ohne Zustim-
mung des betroffenen Dritten verfü-
gen. 

Zu Abs. 4 bis 7: Die vorgesehene Regelung gewährt der Swiss-
grid unverhältnismässige Kompetenzen: Der betroffene Dritte ist 
zwingend beizuziehen. Für den Fall, dass keine Einigung herbei-
geführt werden kann, muss eine neutrale Partei einen Entscheid 
fällen. Dies wird in Abs. 4, Abs. 5 und dem neuen Abs. 7 gere-
gelt.   

 

2. Titel: Bauvorschriften 

Gliederungstitel nach Art. 11a  

2. Titel: Bauvorschriften  

1. Kapitel: Anzuwendende Übertra-
gungstechnologie 

  

 Art. 11b Grundsatz  

1 Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit 
einer Nennspannung von unter 220 
kV und einer Frequenz von 50 Hz als 
Erdkabel auszuführen ist, bestimmt 
sich insbesondere nach Artikel 15c 
des Elektrizitätsgesetzes sowie nach 
den Bestimmungen dieses Kapitels.  

Art 11b 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11b 
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2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 1,75. 

2 Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 
15c Absatz 2 des Elektrizitätsgeset-
zes beträgt 3,0 in urbanen Gebieten 
und 1,75 in anderen Gebieten. 

3 Vorhaben dürfen ohne die Ermittlung 
des Mehrkostenfaktors durchgeführt 
und angerechnet werden, wenn eine 
der folgende Bedingungen zutrifft:  
a. Vorhaben bis 36 kV; 
b. Stangenersatz einer Regelleitung; 
c. Ersatz bestehender Kabel durch 

neue Kabel; 
d. Instandhaltungsmassnahmen wel-

che kein Plangenehmigungsverfah-
ren nach sich ziehen. 

Zu Abs. 2: Mit dem vorgeschlagenen Mehrkostenfaktor von 1,75 
im urbanen Raum müssten wieder vermehrt Freileitungen gebaut 
werden, da die über den Faktor 1,75 hinausgehenden Mehrkos-
ten einer Kabelleitung von der ElCom nicht als anrechenbar an-
gesehen werden. Obwohl die Stromnetze auf den Netzebenen 7 
und 5 (Nieder- und Mittelspannung) bereits heute gross-mehr-
heitlich verkabelt werden, könnten mit diesem Faktor künftig 
zahlreiche Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen aus Kos-
tengründen nicht (mehr) als Erdkabel realisiert werden. Auch auf 
der Netzebene 3 (Hochspannung) könnten in urbanen Gebieten 
in gewissen Regionen aufgrund der Topologie und der örtlichen 
Verhältnisse kaum Netzprojekte als Erdkabel ausgeführt werden. 
Bereits als Erdkabel geplante Leitungen müssten zudem neu 
wieder als Freileitungen konzipiert werden. Statt die Verfahren zu 
beschleunigen, wäre mit weiteren Verzögerungen bei dringenden 
Netzprojekten zu rechnen. Der vorgeschlagene Mehrkostenfaktor 
von 1,75 steht somit im Widerspruch zum Willen des Gesetzge-
bers, zu den gesellschaftlichen Präferenzen und zu den raumpla-
nerischen Vorgaben und würde sogar einen Rückschritt zur 
Folge haben.  
Entsprechend beantragt der VSE eine Differenzierung des Mehr-
kostenfaktors. Für Leitungen im urbanen Raum ist ein Mehrkos-
tenfaktor von 3,0 anzuwenden. In den anderen Gebieten ist der 
Mehrkostenfaktor wie vorgeschlagen bei 1,75 festzusetzen. Die 
Abgrenzung zwischen urbanen und anderen Gebieten könnte 
sich an raumplanerischen Grössen orientieren, zum Beispiel in-
dem die Bauzonen inklusive Gebiete in einem Umkreis von maxi-
mal 100 Metern Entfernung zu einer Bauzone als urban definiert 
werden. 
 
Zu Abs. 3: Die Ausarbeitung von zwei Projektvarianten für jede 
Instandhaltungsmassnahme oder für jeden Ersatz von Kabellei-
tungen ist unverhältnismässig. Dasselbe gilt auch für Sanie-
rungsvorhaben (Kettentausch, Seiltausch ...) und nicht-PGV-
pflichtige Vorhaben. Zudem sollten die heute grösstenteils verka-
belten Nieder- und Mittelspannungsleitungen nicht durch Freilei-
tungen ersetzt werden müssen.  

 Art. 11c Ermittlung des Mehrkosten-
faktors eines konkreten Vorhabens  

1 Der Mehrkostenfaktor eines konkreten 
Vorhabens wird aus dem Verhältnis 
der voraussichtlichen Gesamtkosten 
der Ausführung des Vorhabens als 
Erdkabel zu den voraussichtlichen 

Art. 11c 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 11c 

 
 
 
 
 
 
 



Verordnungen Strategie Stromnetze: LeV 

VSE, 20.09.2018  4/6 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

Gesamtkosten der Ausführung als 
Freileitung ermittelt.  

2 Zu den voraussichtlichen Gesamtkos-
ten gehören die folgenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben:  
a. Planungskosten;  
b. Kosten für den Grunderwerb und 

die Einräumung von Rechten und 
Dienstbarkeiten;  

c. Kosten für Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen;  

d. Kosten für Material;  
e. Bau- und Montagekosten;  
f. Kosten für den Rückbau von beste-

henden Leitungen;  
g. Kosten für Instandhaltung und Re-

paratur;  
h. Kosten für den Ersatz einzelner 

Komponenten;  
i. Kosten der Energieverluste. 

3 Die voraussichtlichen Gesamtkosten 
sind über einen Zeitraum zu ermit-
teln, welcher der Lebensdauer der 
langlebigsten Komponente der zu  
vergleichenden Ausführungen ent-
spricht.  

4 Die Kosten nach Absatz 2 sind unter 
Anwendung der Kapitalwertmethode 
zu bewerten. Dabei ist ein Diskontie-
rungssatz einzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Kapitalkostensatz 
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b 
der Stromversorgungsverordnung 
vom 14. März 2008, abzüglich des im 
Zeitpunkt des Vergleichs geltenden 
Teuerungssatzes der Konsumenten-
preise, entspricht.  

5 Für die Ermittlung der Kosten der 
Energieverluste ist der Preis des lang-
fristigsten Future-Produkts für Liefer-
verträge für Strom am schweizeri-
schen Terminmarkt zu verwenden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Streichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ElCom hat eine Praxis zu den Kosten der Verlustenergie er-
arbeitet, welche immer wieder aktualisiert wird. Aus diesem 
Grund ist diese Regelung nicht notwendig und schafft wieder Un-
sicherheiten. Da die langfristigen Future Produkte nicht liquid 
sind, sind die Preise zudem nicht aussagekräftig.  
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 Art. 11d Einhaltung des Mehrkosten-
faktors  

1 Ist der Mehrkostenfaktor eines konkre-
ten Vorhabens nicht grösser als der 
Mehrkostenfaktor nach Artikel 11b, so 
ist das Vorhaben als Erdkabel auszu-
führen.  

2 Das Vorhaben ist trotz Einhaltung des 
Mehrkostenfaktors als Freileitung aus-
zuführen, soweit:  

 
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und nicht mehr 
als vier Spannweiten umfasst; oder 
 

b. die vom Vorhaben betroffene Lei-
tung mit einer bestehenden Freilei-
tung gebündelt werden kann. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
2 Das Vorhaben kann ist trotz Einhaltung 

des Mehrkostenfaktors als Freileitung 
ausgeführt werden auszuführen, so-
weit:  
a. das Vorhaben eine bestehende 

Freileitung betrifft und der Ab-
schnitt nicht mehr als 1 km Länge 
vier Spannweiten umfasst; oder  

b. ... 
 

 
c. Stangenersatz bestehender Regel-

leitungen. 

Art. 11d 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. a: Vier Spannweiten sind unklar definiert, 1 km ist 
klar messbar.  
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. c: Der Stangenersatz von Regelleitungen ist eine 
sehr kosteneffiziente Sanierungsmethode und schon heute nicht 
bewilligungspflichtig. Dieser kann aber mehr als 4 Spannweiten 
betreffen. 

  
 
Art. 11e Überschreitung des Mehrkos-
tenfaktors  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn die den Mehrkos-
tenfaktor überschreitenden Gesamtkos-
ten nicht als anrechenbare Kosten im 
Sinne von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 gel-
tend gemacht werden. 

 
 
Art. 11e  
  

Ein konkretes Vorhaben kann trotz Über-
schreitung des Mehrkostenfaktors teil-
weise oder vollständig als Erdkabel aus-
geführt werden, wenn  

a. die den Mehrkostenfaktor über-
schreitenden Gesamtkosten nicht 
als anrechenbare Kosten im Sinne 
von Artikel 15 des Stromversor-
gungsgesetzes vom 23. März 2007 
geltend gemacht werden;  

b. eine Kabelleitung ersetzt wird. 

 
 
Art. 11e 
 

 
 
 
 
Bestehende Verkabelungen sind beizubehalten und die entspre-
chenden Kosten bei einem Ersatz/Ausbau stets anrechenbar 
(«Kein Zurück in die Freileitung»).  

 

1. Kapitel: Freileitungen 

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 

Gliederungstitel vor Art. 12  

1a. Kapitel: Freileitungen  

1. Abschnitt: Schwachstromfreileitun-
gen 
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2. Abschnitt: Starkstromfreileitungen    

Art. 30 Vogelschutz 

1 Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 
erfordern, sind auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen, damit Vögel 
möglichst keine Erd- und Kurz-
schlüsse einleiten können. 

2 In vogelreichen Gebieten sind neue 
Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel möglichst gering ist. 

Art. 30 Vogelschutz  

1 In vogelsensiblen Gebieten sind auf 
Tragwerken Vorkehren zu treffen, da-
mit Vögel möglichst keine Erd- und 
Kurzschlüsse einleiten können.  

 
2 In vogelsensiblen Gebieten sind neue 

Leitungen so zu planen und zu erstel-
len, dass das Kollisions- und Strom-
schlagrisiko für Vögel möglichst ge-
ring ist. 

Art. 30  

Gemäss geltendem Recht 

Art. 30 

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sind eingespielt und 
genügen. Die Anpassung öffnet ausufernden Verfahren Tür und 
Tor, da bei jedem vogelsensitiven Gebiet Vorkehrungen zu tref-
fen sind. Dies wiederspricht dem Kern der Strategie Stromnetze, 
welche eine Verfahrensbeschleunigung zum Ziel hat. Beste-
hende Gesetze sind eingespielt und etabliert.  

  Art. 146a Übergangsbestimmung 

Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist 
nicht für jene Projekte anzuwenden, die 
innerhalb von 12 Monaten nach Inkraft-
treten dieser Verordnung im Plangeneh-
migungsverfahren angemeldet werden.  

Die Höhe des Mehrkostenfaktors ist heute noch unklar. Bei In-
krafttreten der Verordnung werden viele Projekte weit fortge-
schritten aber noch nicht im PGV eingereicht sein. Es muss da-
her sichergestellt sein, dass diese Projekte nicht neu geplant 
werden müssen.  

 II 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 
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1. Abschnitt: Gegenstand und Gel-
tungsbereich  

   

Art. 1  

1 Diese Verordnung regelt das Plange-
nehmigungsverfahren für die Erstel-
lung und die Änderung von:  
a. Hochspannungsanlagen;  
b. Energieerzeugungsanlagen mit ei-

ner Leistung von über 30 kVA, die 
mit einem Verteilnetz verbunden 
sind;  

c. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
März 1994 der Genehmigungs-
pflicht unterstellt sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sie gilt in vollem Umfang für die Erstel-
lung und die Änderung von Nieder-
spannungsverteilnetzen, soweit es 
sich um Anlagen in Schutzgebieten 
nach eidgenössischem oder kantona-
lem Recht handelt. Die übrigen Nie-
derspannungsanlagen werden vom 
Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat (Inspektorat) anlässlich der regel-
mässigen Inspektionen genehmigt. 
Die Betriebsinhaber führen zu diesem 
Zweck Pläne und Unterlagen dauernd 
nach.  

  

Art. 1 Abs. 1  

1 Diese Verordnung regelt:  
a. die Durchführung des Sachplanver-

fahrens für Leitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV oder 
höher, die sich erheblich auf Raum 
und Umwelt auswirken;  

b. die Festlegung von Projektierungs-
zonen und Baulinien;  

c. das Plangenehmigungsverfahren 
für die Erstellung und die Änderung 
von:  
1. Hochspannungsanlagen,  
2. Energieerzeugungsanlagen mit 

einer Leistung von über 30 kVA, 
die mit einem Verteilnetz ver-
bunden sind,  

3. Schwachstromanlagen, soweit 
diese nach Artikel 8a Absatz 1 
der Schwachstromverordnung 
vom 30. März 1994 der Geneh-
migungspflicht unterstellt sind. 
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3 Sie gilt nicht für die Erstellung und die 
Änderung von:  
a. Installationen nach Artikel 2 der 

Niederspannungs-Installationsver-
ordnung vom 6. September 1989, 
soweit es sich nicht um Anlagen 
nach Absatz 1 Buchstabe b han-
delt;  

b. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 9. April 
1997 über elektrische Niederspan-
nungserzeugnisse;  

c. Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 
1 der Verordnung vom 2. März 
1998 über Geräte und Schutzsys-
teme zur Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen.  

4 Für elektrische Anlagen, die ganz oder 
überwiegend dem Eisenbahn- oder 
Trolleybusverkehr dienen, gilt die Ver-
ordnung vom 2. Februar 2000 über 
das Plangenehmigungsverfahren für 
Eisenbahnanlagen.  

1a. Abschnitt: Sachplanverfahren     

  Art. 1a Prüfung der Sachplanpflicht  

1 Das Bundesamt für Energie (BFE) 
prüft, ob ein Vorhaben betreffend eine 
Leitung mit einer Nennspannung von 
220 kV oder höher in einem Sachplan 
festgesetzt werden muss (Sachplan-
pflicht). Diese Prüfung erfolgt von Am-
tes wegen oder auf Antrag des In-
spektorats oder der Gesuchstellerin. 
Das BFE kann von der Gesuchstelle-
rin geeignete Unterlagen verlangen.  

2 Es vergleicht die bestehende mit der 
geplanten Situation, um die Auswir-
kungen des Vorhabens auf Raum und 
Umwelt zu prüfen.  

3 Stellt es fest, dass das Vorhaben keine 
erheblichen Auswirkungen auf Raum 
und Umwelt hat, so teilt es der Ge-
suchstellerin mit, dass das Vorhaben 
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der Sachplanpflicht nicht unterliegt. 
Andernfalls prüft es, ob Gründe für 
eine Ausnahme von der Sachplan-
pflicht vorliegen und ob das Sachplan-
verfahren einzuleiten ist. 

Art. 1a Allgemeines  
 

1 Hochspannungsleitungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV und höher 
(50 Hz) können nur genehmigt wer-
den, wenn sie zuvor in einem Sach-
planverfahren festgesetzt wurden.  

2 Neue Leitungen können ohne vorgän-
giges Sachplanverfahren genehmigt 
werden, wenn:  
a. sie nicht länger sind als 5 Kilome-

ter;  
b. keine Schutzgebiete nach eidge-

nössischem und kantonalem Recht 
berührt werden; und  

c. die Anforderungen der Verordnung 
vom 23. Dezember 1999 über den 
Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) eingehalten wer-
den können, ohne dass eine Aus-
nahmebewilligung beansprucht 
werden muss.  

3 Ersatz, Änderung und Ausbau beste-
hender Leitungen können ohne vor-
gängiges Sachplanverfahren geneh-
migt werden, wenn:  
a. die Möglichkeiten zur Zusammenle-

gung mit anderen Leitungen oder 
anderen Infrastrukturanlagen aus-
geschöpft wurden;  

b. bei einer Verschiebung des Lei-
tungstrassees die Nutzungskon-
flikte voraussichtlich im Rahmen 
des Plangenehmigungsverfahrens 
gelöst werden können;  

c. Konflikte in Schutzgebieten nach 
eidgenössischem und kantonalem 
Recht durch Ersatzmassnahmen 
ausgeglichen werden können; und  

Art. 1b Ausnahmen von der Sachplan-
pflicht und Verfahren  

1 Die folgenden Vorhaben betreffend 
Leitungen mit einer Nennspannung 
von 220 kV oder höher können ohne 
Festsetzung in einem Sachplan ge-
nehmigt werden, wenn die Bestim-
mungen der Verordnung vom 23. De-
zember 1999 über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) 
voraussichtlich eingehalten werden 
können und die Möglichkeiten zur Zu-
sammenlegung mit anderen Leitun-
gen oder anderen Infrastrukturanla-
gen ausgeschöpft wurden:  
a. die Erstellung neuer Leitungen mit 

einer Länge von fünf Kilometern o-
der weniger, sofern keine Schutz-
ziele von Schutzgebieten nach eid-
genössischem und kantonalem 
Recht beeinträchtigt werden;  

b. der Ersatz, die Änderung und der 
Ausbau von Leitungen, sofern das 
Leitungstrassee nicht oder auf ei-
ner Länge von höchstens fünf Kilo-
metern verschoben wird und Kon-
flikte mit Schutzzielen von Schutz-
gebieten nach eidgenössischem 
und kantonalem Recht durch Er-
satzmassnahmen ausgeglichen 
werden können;  

c. Vorhaben, bei denen Leitungen zu 
mindestens 80 Prozent ihrer Länge 
als Kabel in bestehenden oder be-
hördenverbindlich festgelegten An-
lagen wie Strassen, Tunnels oder 
Stollen ausgeführt werden;  

d. Vorhaben, bei denen die Gesuch-
stellerin anhand von raumplaneri-
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d. die Anforderungen der NISV einge-
halten werden können, ohne dass 
eine Ausnahmebewilligung bean-
sprucht werden muss.  

4 Das Bundesamt für Energie (BFE) ent-
scheidet nach Rücksprache mit den 
zuständigen Fachstellen des Bundes 
und der betroffenen Kantone darüber, 
ob ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss.  

5 Es leitet das Sachplanverfahren. 

schen, umweltrechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Abklä-
rungen darlegt, dass keine andere 
Variante zu bevorzugen ist.  

2 Das BFE hört die zuständigen Fach-
stellen des Bundes und der betroffe-
nen Kantone zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätz-
lich auch gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen anhö-
ren. Nach Prüfung der eingegange-
nen Stellungnahmen entscheidet das 
BFE, ob ein Sachplanverfahren 
durchgeführt werden muss. 

 Art. 1c Vororientierung  

Ein Vorhaben, das voraussichtlich der 
Sachplanpflicht unterliegt und dessen 
Bedarf von der Elektrizitätskommission 
bestätigt wurde (Art. 22 Abs. 2bis des 
Stromversorgungsgesetzes vom 23. 
März 2007), wird als Vororientierung in 
den Sachplan eingetragen. 

  

Art. 1b Vororientierung und Vorberei-
tung des Sachplanverfahrens  

1 Wer das Plangenehmigungsgesuch für 
ein Vorhaben einreichen will (Gesuch-
stellerin), das als Vororientierung im 
Sachplan eingetragen ist, orientiert 
das BFE frühzeitig darüber.  

2 Gleichzeitig schliesst die Gesuchstelle-
rin mit den betroffenen Kantonen eine 
Koordinationsvereinbarung ab und 
gibt dem BFE davon Kenntnis. Mit der 
Koordinationsvereinbarung werden 
insbesondere festgelegt:  
a. ein Zeitplan zur Festlegung eines 

Gebiets für mögliche Planungskor-
ridore (Planungsgebiet) und das 
Vorgehen zur Anpassung der kan-
tonalen Planung;  

b. die Planungsziele für das zu evalu-
ierende Planungsgebiet;  

Art. 1d Vorbereitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Bevor die Gesuchstellerin dem BFE 
die Durchführung des Sachplanver-
fahrens für ein Vorhaben, das der 
Sachplanpflicht unterliegt, beantragt, 
schliesst sie mit den betroffenen Kan-
tonen eine Koordinationsvereinbarung 
ab, mit der insbesondere die folgen-
den Punkte geregelt werden:  
a. die Planungsziele;  
b. die Zuständigkeiten für die Organi-

sation der Verfahrensschritte;  
c. die Mitwirkung und die Information 

der Gemeinden;  
d. der zeitliche Ablauf für die vorgese-

henen Verfahrensschritte;  
e. das Vorgehen zur Anpassung der 

kantonalen Planung.  
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c. die Zuständigkeiten für die Organi-
sation der einzelnen Verfahrens-
schritte;  

d. die Mitwirkung der Gemeinden.  
3 Die Gesuchstellerin reicht dem BFE 

Unterlagen für die Beurteilung der 
möglichen Planungsgebiete ein. Dar-
aus muss hervorgehen, dass sie vor-
handenes Konflikt- und Optimierungs-
potenzial hinsichtlich der Raumnut-
zung ermittelt hat.  

4 Sie kann in Rücksprache mit den be-
troffenen Kantonen in Fällen mit einer 
Ausgangslage, in welchen der Spiel-
raum für mehrere Planungsgebiete 
als nicht ausreichend betrachtet wird, 
auch nur ein Planungsgebiet vor-
schlagen. Ein solcher Vorschlag ist 
detailliert zu begründen.  

5 Das BFE übermittelt die Unterlagen 
den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

2 Sie erstellt Unterlagen für die Beurtei-
lung möglicher Planungsgebiete. Dar-
aus muss hervorgehen, dass das 
Konflikt- und Optimierungspotenzial 
hinsichtlich der Raumnutzung ermittelt 
wurde.  

3 Die Gesuchstellerin kann mit Zustim-
mung der betroffenen Kantone in Fäl-
len, in denen der Spielraum für meh-
rere Planungsgebiete als nicht ausrei-
chend betrachtet wird, auch nur ein 
Planungsgebiet vorschlagen. Ein sol-
cher Vorschlag ist detailliert zu be-
gründen. 

Art. 1c Festsetzung eines Planungs-
gebietes  

1 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE eine projektspezifische 
Begleitgruppe ein, in der folgende 
Stellen und Organisationen mit je ei-
ner Stimme vertreten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. allenfalls weitere Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Eidgenössische Starkstromin-

spektorat (Inspektorat);  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin.  

Art. 1e Einleitung des Sachplanver-
fahrens  

1 Die Gesuchstellerin beantragt dem 
BFE die Durchführung des Sachplan-
verfahrens.  

2 Dem Antrag sind die folgenden Unter-
lagen beizulegen:  
a. eine Begründung für das Vorhaben 

sowie Angaben zu dessen Bedarf;  
b. die Koordinationsvereinbarung und 

die Unterlagen nach Artikel 1d.  
3 Das BFE übermittelt die Unterlagen 

den in der Raumordnungskonferenz 
des Bundes vertretenen Ämtern zu ei-
ner ersten Stellungnahme. Die Frist 
für die Stellungnahme beträgt zwei 
Monate. 

4 Nach Eingang der Stellungnahmen 
setzt das BFE innert zwei Monaten 
eine projektspezifische Begleitgruppe 

  



Verordnungen Strategie Stromnetze: VPeA 

VSE, 20.09.2018  6/18 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

2 Es kann innerhalb von zwei Monaten 
eine Begehung der für die Führung 
von Planungskorridoren vorgeschla-
genen Planungsgebiete mit der Be-
gleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt aufgrund 
einer gesamtheitlichen Betrachtung 
die Bestimmung eines Planungsge-
biets, das so gross ist, dass die Ge-
suchstellerin mehrere Korridorvarian-
ten ausarbeiten kann.  

4 Das BFE führt das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
der Raumplanungsverordnung vom 
28. Juni 2000 (RPV) durch und bean-
tragt beim Bundesrat die Festsetzung 
eines Planungsgebiets.  

5 Das BFE kann auf begründeten Antrag 
der betroffenen Kantone in Fällen ge-
mäss Artikel 1b Absatz 4 und bei ein-
stimmiger Rückmeldung durch die 
Mitglieder der Begleitgruppe auf einen 
formellen Sachplanentscheid zum 
Planungsgebiet verzichten und der 
Gesuchstellerin das Planungsgebiet 
direkt mitteilen.  

ein, in der folgende Stellen und Orga-
nisationen mit je einer Stimme vertre-
ten sind:  
a. das Bundesamt für Raumentwick-

lung;  
b. das Bundesamt für Umwelt;  
c. weitere betroffene Bundesämter;  
d. die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission;  
e. das Inspektorat;  
f. jeder betroffene Kanton;  
g. die gesamtschweizerisch tätigen 

Umweltschutzorganisationen;  
h. die Gesuchstellerin. 

 Art. 1f Festsetzung des Planungsge-
biets  

1 Das BFE stellt der Begleitgruppe die 
Unterlagen zum Planungsgebiet zur 
Stellungnahme zu. Es kann für die 
Besichtigung von möglichen Pla-
nungsgebieten Begehungen mit der 
Begleitgruppe organisieren.  

2 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen ein Planungsgebiet. Das Pla-
nungsgebiet muss so gross sein, dass 
darin mehre Planungskorridore aus-
gearbeitet werden können.  

3 Das BFE erarbeitet gestützt auf die 
Empfehlung der Begleitgruppe den 
Entwurf des Objektblatts mit Bericht 
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für das Planungsgebiet und eröffnet 
das Anhörungs- und Mitwirkungsver-
fahren nach Artikel 19 der Raumpla-
nungsverordnung vom 28. Juni 2000 
(RPV).  

4 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt das BFE eine Ämterkonsultation 
durch. Es veranlasst innerhalb von 
zwei Monaten nach Abschluss der 
Ämterkonsultation die Festsetzung 
des Planungsgebiets durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV.  
5 Es kann in Fällen nach Artikel 1d Ab-

satz 3 und bei einstimmiger Rückmel-
dung durch die Mitglieder der Begleit-
gruppe auf eine formelle Festsetzung 
des Planungsgebiets verzichten und 
der Gesuchstellerin das Planungsge-
biet direkt mitteilen. Das BFE kann 
dieses Planungsgebiet im Sachplan 
als Zwischenergebnis eintragen. 

Art. 1d Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug des Kantons in der Regel 
mindestens zwei Korridorvarianten 
und reicht dem BFE die erforderlichen 
Unterlagen ein.  

2 Das BFE erlässt Richtlinien über Art, 
Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es übermittelt die vollständigen Unter-
lagen innert 30 Tagen nach Eingang 
an die Begleitgruppe. Diese gibt in-
nerhalb von zwei Monaten eine Emp-
fehlung zur Festsetzung des Pla-
nungskorridors und zur anzuwenden-
den Übertragungstechnologie ab.  

4 Das BFE eröffnet das Anhörungs- und 
Mitwirkungsverfahren nach Artikel 19 
RPV innerhalb von zwei Monaten 

Art. 1g Festsetzung des Planungskor-
ridors  

1 Die Gesuchstellerin erarbeitet unter 
Einbezug der betroffenen Kantone in 
der Regel mindestens zwei Planungs-
korridore und reicht dem BFE die er-
forderlichen Unterlagen ein. 

2 Das BFE übermittelt die vollständigen 
Unterlagen innert 30 Tagen nach Ein-
gang an die Begleitgruppe. Es kann 
für die Besichtigung von möglichen 
Planungskorridoren eine Begehung 
mit der Begleitgruppe organisieren.  

3 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE 
aufgrund einer gesamtheitlichen Be-
trachtung innerhalb von zwei Monaten 
nach Erhalt aller benötigten Unterla-
gen einen Planungskorridor und die 
anzuwendende Übertragungstechno-
logie, namentlich ob die Leitung als 
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nach dem Eingang der Empfehlung 
der Begleitgruppe.  

5 Nach Abschluss der Ämterkonsultation 
wird innerhalb von zwei Monaten die 
Festsetzung des Planungskorridors 
und der anzuwendenden Übertra-
gungstechnologie beantragt:  
a. vom Departement beim Bundesrat 

in Fällen nach Artikel 21 Absatz 1 
RPV;  

b. vom BFE beim Departement in Fäl-
len nach Artikel 21 Absatz 4 RPV.  

Freileitung oder als Erdkabel erstellt 
werden soll.  

4 Es erarbeitet gestützt auf die Empfeh-
lung der Begleitgruppe den Entwurf 
des Objektblatts mit Bericht für den 
Planungskorridor und die anzuwen-
dende Übertragungstechnologie und 
eröffnet das Anhörungs- und Mitwir-
kungsverfahren nach Artikel 19 RPV.  

5 Nach der Bereinigung des Entwurfs 
führt es eine Ämterkonsultation durch. 
Es veranlasst innerhalb von zwei Mo-
naten nach Abschluss der Ämterkon-
sultation die Festsetzung des Pla-
nungskorridors sowie der anzuwen-
denden Übertragungstechnologie 
durch:  
a. den Bundesrat in Fällen nach Arti-

kel 21 Absatz 1 RPV;  
b. das UVEK in Fällen nach Artikel 21 

Absatz 4 RPV. 

2. Abschnitt: Plangenehmigungsver-
fahren  

   

Art. 2 Gesuchsunterlagen  

1 Die Unterlagen, die dem Inspektorat 
zur Genehmigung einzureichen sind, 
müssen alle Angaben enthalten, die 
für die Beurteilung des Projektes not-
wendig sind, insbesondere Angaben 
über:  
a. Betriebsinhaberin, Standort, Art 

und Ausgestaltung der geplanten 
Anlage und deren Zusammenhang 
mit bestehenden Anlagen;  

b. die Begründung des Projektes;  
c. alle sicherheitsrelevanten Aspekte;  
d. mögliche Einflüsse auf oder durch 

andere Anlagen oder Objekte;  
e. die Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Landschaft;  
f. die Abstimmung mit der Raumpla-

nung, insbesondere mit den Richt- 
und Nutzungsplänen der Kantone;  

Art. 2 Abs. 1bis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
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g. das Ergebnis der Abklärungen, ob 
ein Sachplanverfahren durchge-
führt werden muss oder nicht, und 
gegebenenfalls, das Ergebnis des 
Sachplanverfahrens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Das Inspektorat erlässt Richtlinien über 

Art, Darstellung, Inhalt und Anzahl der 
einzureichenden Unterlagen.  

3 Es kann bei Bedarf zusätzliche Unter-
lagen verlangen, insbesondere den 
Nachweis, dass die Erzeugnisse, die 
in die Anlage eingebaut werden, den 
anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen.  

4 Die Gesuchstellerin hat die Grundla-
gen der eingereichten Unterlagen den 
Genehmigungsbehörden auf Verlan-
gen vorzulegen.  

5 Soll eine Anlage nach Plänen erstellt 
oder geändert werden, die bereits ein-
mal genehmigt worden sind, so kann 
für die technischen Belange auf die 
damalige Plangenehmigung verwie-
sen werden.  

 
 
 
 
 
1bis Bei Vorhaben, die den Bau von 

elektrischen Anlagen für den An-
schluss von Liegenschaften oder 
Siedlungen ausserhalb der Bauzonen 
an das Elektrizitätsnetz zum Gegen-
stand haben, ist den Unterlagen ein 
rechtskräftiger Entscheid des Kantons 
beizulegen, wonach der Anschluss 
zulässig ist. 

 
 
 
 
 
1bis Streichen 

 
 
 
 
 
Dieser Vorschlag verursacht unnötige Mehrkosten beim Netzbe-
treiber für die Abstimmung mit dem Kanton. Da der Kanton beim 
Plangenehmigungsverfahren sowieso eingebunden ist, soll der 
direkte Kanal zwischen dem Inspektorat und dem Kanton genutzt 
werden. 
Dieser Abschnitt soll in Art. 2 gelöscht und in Art. 5 ergänzt wer-
den.   

Art. 3 Schwachstromanlagen im Ein-
flussbereich von Starkstromanlagen  

1 Schwachstromanlagen, die im Ein-
flussbereich einer geplanten Stark-
stromanlage liegen, sind in den Plan-
unterlagen für diese Starkstromanlage 
einzutragen.  

2 Bedarf eine bestehende Schwach-
stromanlage als Folge der Erstellung 
einer Starkstromanlage der Genehmi-
gung nach Artikel 8a Absatz 1 der 
Schwachstromverordnung vom 30. 
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März 1994, so ist in den Planunterla-
gen für die geplante Starkstromanlage 
zusätzlich anzugeben, welche Mass-
nahmen zum Schutz der Schwach-
stromanlage vorgesehen sind.  

3 Die Betreiberinnen von Schwachstrom-
anlagen sind verpflichtet, die Informa-
tionen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen, die für die Erstellung der Plan-
unterlagen erforderlich sind.  

Art. 4 Aussteckung  

Das Inspektorat erlässt Richtlinien für die 
Aussteckung.  

   

Art. 5 Verfahren durch das Inspektorat  

1 Das Inspektorat veranlasst die Publika-
tion des Gesuches, führt das Ein-
spracheverfahren durch und holt die 
Stellungnahmen der Kantone und der 
betroffenen Bundesbehörden ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es würdigt die eingegangenen Stel-

lungnahmen, erhebt die notwendigen 
Beweise und ordnet nötigenfalls Be-
gehungen an. Es vermittelt zwischen 
den Parteien.  

3 Es kann auf die Durchführung von Ein-
spracheverhandlungen verzichten, 
wenn eine Vermittlung zwischen den 
Parteien aussichtslos erscheint. 

 Art. 5   

 
 
 
 
 
1bis Insbesondere holt es bei Vorhaben, 

die den Bau von elektrischen Anlagen 
für den Anschluss von Liegenschaften 
oder Siedlungen ausserhalb der 
Bauzonen an das Elektrizitätsnetz 
zum Gegenstand haben, einen 
rechtskräftigen Entscheid des Kan-
tons ein, wonach der Anschluss zu-
lässig ist. 

Art. 5 

 
 
 
 
 
Siehe Bemerkung zu Art. 2. 
 

Art. 6 Verfahren durch das BFE  

1 Kann innerhalb von sechs Monaten 
nach Eingang der Einsprachen und 
der Stellungnahmen der Kantone und 
der betroffenen Bundesbehörden 
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nicht mit allen Einsprechern und Be-
hörden eine Einigung erzielt werden, 
so überweist das Inspektorat die Un-
terlagen mit einem Bericht über den 
Stand des Verfahrens dem BFE zum 
Entscheid.  

2 Das BFE kann die Frist in Ausnahme-
fällen angemessen verlängern.  

3 Es legt den Einsprechern und Bundes-
stellen, mit denen keine Einigung er-
zielt werden konnte, den Bericht des 
Inspektorats zur Stellungnahme vor.  

4 Es kann zusätzliche Beweise erheben, 
Begehungen anordnen und Ein-
spracheverhandlungen durchführen.  

Art. 7 Projektänderungen während 
des Verfahrens  

Ergeben sich während des Plangeneh-
migungsverfahrens wesentliche Ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen 
Projekt, so ist das geänderte Projekt den 
Betroffenen erneut zur Stellungnahme zu 
unterbreiten und gegebenenfalls öffent-
lich aufzulegen.  

   

Art. 8 Behandlungsfristen für das In-
spektorat 

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuches gelten für das In-
spektorat in der Regel die folgenden 
Fristen:  
a. zehn Arbeitstage vom Eingang des 

vollständigen Gesuches bis zur 
Übermittlung an die Kantone und 
betroffenen Bundesbehörden;  

b. 30 Arbeitstage für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlungen und 
dem Vorliegen der Stellungnahmen 
der Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
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a. die Ergänzung oder die Überarbei-
tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten. 

3 Im vereinfachten Plangenehmigungs-
verfahren darf die Behandlungsfrist 
für das ganze Verfahren in der Regel 
20 Arbeitstage nicht überschreiten.  

Art. 8a Behandlungsfristen für das 
BFE  

1 Für die Behandlung eines Plangeneh-
migungsgesuchs gelten für das BFE 
in der Regel die folgenden Fristen:  
a. einen Monat für den Versand des 

Berichts über den Stand des Ver-
fahrens nach Artikel 6 Absatz 1;  

b. drei Monate ab Eingang des Be-
richts über den Stand des Verfah-
rens bis zur Durchführung einer 
Einspracheverhandlung;  

c. acht Monate für die Ausfertigung 
des Entscheides nach Abschluss 
der Einspracheverhandlung und 
Eingang der Stellungnahmen der 
Behörden.  

2 Die Behandlungsfristen stehen still 
während der Zeit, die benötigt wird 
für:  
a. die Ergänzung oder die Überarbei-

tung der Unterlagen durch die Ge-
suchstellerin;  

b. die Erstellung von Gutachten oder 
zusätzlichen Berichten.  

 

 

 

Art. 8b Sistierung  

Benötigt die Gesuchstellerin für die Er-
gänzung der Gesuchsunterlagen, die Er-
arbeitung von Projektvarianten oder Ver-
handlungen mit Behörden und Einspre-
chern mehr als drei Monate, so wird das 
Verfahren sistiert, bis die Wiederauf-
nahme verlangt wird.  
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Art. 9 Plangenehmigungsverfügung  

1 Die Plangenehmigungsverfügung ist 
der Gesuchstellerin, den Einspre-
chern, den betroffenen Bundesbehör-
den sowie den am Verfahren beteilig-
ten Kantonen und Gemeinden zu er-
öffnen.  

2 Für unbestrittene Teile einer Anlage 
kann eine Teilgenehmigung erteilt 
werden, wenn dadurch die Anlage im 
bestrittenen Bereich nicht präjudiziert 
wird.  

Art. 9 Sachüberschrift und Abs. 1  

Teilgenehmigung  

1 Aufgehoben 

  

Art. 9a Instandhaltungsarbeiten an 
Anlagen  

1 Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 
können ohne Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt werden, wenn da-
bei keine besonderen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Betrieb einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Stre-

ben, Holzmasten und Überspan-
nungsableitern sowie der Ersatz 
von Isolatoren mit gleicher oder 
kürzerer Baulänge;  

b. der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie von Kabeln;  

c. der Austausch von Transformato-
ren gleicher Leistung und Bauart 
sowie der 1:1-Ersatz von Schaltern 
und Schaltanlagen;  

d. das Streichen von Masten im glei-
chen Farbton, die Korrosions-
schutz- und Sanierungsmassnah-
men an Masten, Mastsockeln und 
Mastfundamenten;  

e. Reparaturen an Mastsockeln, an 
Gebäuden von Unterwerken und 
Transformatorenstationen, an 

Art. 9a Ausnahmen von der Plange-
nehmigungspflicht  

1 Keiner Plangenehmigung bedürfen In-
standhaltungsarbeiten und geringfü-
gige technische Änderungen an Anla-
gen, wenn dabei keine besonderen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind.  

2 Als Instandhaltungsarbeiten gelten 
sämtliche Arbeiten, die dazu dienen, 
den Bestand einer Anlage im geneh-
migten Umfang sicherzustellen, insbe-
sondere:  
a. der gleichwertige Ersatz von Anla-

geteilen;  
b. Reparaturen, Korrosionsschutz- 

und Sanierungsmassnahmen; so-
wie  

c. die Erneuerung der Aussenanstri-
che von Anlageteilen im gleichen 
Farbton. 

 
 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der NISV an Orten 
mit empfindlicher Nutzung nicht über-
schritten und das Erscheinungsbild 
der Anlage nicht wesentlich verändert 
wird:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. der Stangenersatz von Regelleitun-
gen. 

3 Als geringfügige technische Änderun-
gen gelten, sofern dadurch der Anla-
gegrenzwert nach der zum Erstel-
lungszeitpunkt der Anlage gültigen 
NISV an Orten mit empfindlicher Nut-
zung nicht überschritten und das Er-
scheinungsbild der Anlage nicht we-
sentlich verändert wird, insbesondere:  

Art. 9a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 2 Bst. d: Durch die explizite Nennung wird Klarheit ge-
schaffen.  
 
Zu Abs. 3: Für die Beurteilung der Geringfügigkeit darf nicht iso-
liert und allein auf die Einhaltung des aktuellen Anlagengrenz-
wertes abgestellt werden. Massgebend sind die Bestimmungen 
der NISV zum Erstellungszeitpunkt.  
 
Zu Abs. 3: Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzäh-
lung. Dies ist durch den Begriff «insbesondere» klarzustellen. 
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Fahrwegen in Unterwerken sowie 
an Gerüsten in Freiluftschaltanla-
gen, sofern das Erscheinungsbild 
nicht verändert wird.  

3 Das Inspektorat entscheidet in den üb-
rigen Fällen, ob die geplante Arbeit 
als Instandhaltungsarbeit gilt.  

a. der Ersatz von Erdseilen durch Erd-
seile mit integrierten Lichtwellenlei-
tern sowie deren Verwendung zur 
Durchleitung von Daten der Be-
triebsinhaberin oder Dritter;  

b. Massnahmen zur Phasen-, Verlust- 
und Lärmoptimierung von Leitun-
gen;  

c. der Ersatz von Isolatoren durch Iso-
latoren anderer Bauart;  

d. Änderungen an der Aufhängung 
von Leiterseilen sowie an der Geo-
metrie von Leitungen; und  

e. der Ersatz von Kabeln in bestehen-
den Rohranlagen durch Kabel an-
derer Bauart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bei Instandhaltungsarbeiten entschei-
det das Inspektorat im Zweifelsfall 
über die Plangenehmigungspflicht.  

5 Geringfügige technische Änderungen 
zeigt die Betriebsinhaberin dem In-
spektorat vor der beabsichtigten Aus-
führung schriftlich an. Das Inspektorat 
teilt innert 20 Tagen nach Eingang der 
Anzeige mit, ob ein Plangenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden 
muss.  

6 Die Betriebsinhaberin dokumentiert ge-
genüber dem Inspektorat die ausge-
führten Instandhaltungsarbeiten und 
Änderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. die Erneuerung von Innenraum-An-
lagen, bei welchen das äussere Er-
scheinungsbild nicht wesentlich 
verändert wird.  

g. der Ersatz von Transformatoren 
auch durch leistungsfähigere Ty-
pen, sofern die ursprüngliche Plan-
genehmigung bereits für diese 
Leistung erteilt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abs. 3 Bst. f: Wenn Anlagen erneuert werden, ohne dass dies 
von aussen sichtbar ist, sollte dies auch als geringfügige Ände-
rung gelten, solange die NISV eingehalten wird. Das Ziel der 
Strategie Stromnetze ist ja die Verfahrensvereinfachung.  
 
Zu Abs. 3 Bst. g: Die Verfahrensanpassung wurde vom ESTI 
schon kommuniziert (siehe Bulletin 10/2017 von VSE und 
Electrosuisse) und sollte jetzt in der Verordnung zur Schaffung 
von Rechtssicherheit ebenfalls aufgeführt werden.  

 Art. 9b Projektierungszonen und Bau-
linien  

1 Dieser Abschnitt gilt sinngemäss für 
die Festlegung von Projektierungszo-
nen und Baulinien.  
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2 Für die Festlegung der Projektierungs-
zonen ist das BFE zuständig. 

 Art. 9c Verfahrenserleichterungen  

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Betrifft ein Vorhaben eine Anlage mit ei-
ner Nennspannung von 36 kV oder weni-
ger, die sich nicht in einem Schutzgebiet 
nach Bundesrecht befindet, so verzichtet 
die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
auf die Anhörung der Fachbehörden des 
Bundes, sofern sie das Vorhaben an-
hand der kantonalen Stellungnahme be-
urteilen kann. 

Art. 9c 

Die von Art. 9c VPeA betroffenen Anlagen dienen insbesondere 
der Umsetzung der mit der Energiestrategie 2050 gewünschten 
vermehrten dezentralen Einspeisung von Energie, wo Verfah-
renserleichterungen erwünscht sind.  
In Projekten geringer Ausdehnung (was bei Anlagen mit einer 
Nennspannung von 36 kV zutrifft) genügt es, wenn die kantona-
len Behörden (Umwelt, Raumplanung usw.) diese Beurteilungen 
vornehmen, da diese verpflichtet sind, die Einhaltung des Bun-
desrechts durchzusetzen. Beim Bau von Strassen oder Gebäu-
den wird das heute schon so praktiziert, nur bei elektrischen An-
lagen müssen die Bundesbehörden zusätzlich mit einbezogen 
werden. Insbesondere wenn es zu einem Differenzbereinigungs-
verfahren durch das ESTI kommt, stehen die Verfahrenskosten 
in keinem Verhältnis mehr zu den Projektkosten.  
 
Der Begriff «grundsätzlich» lässt einen unnötigen Interpretations-
spielraum des Gesetzestextes zu und ist zu streichen. Er birgt 
die Gefahr, dass die angestrebten Verfahrenserleichterungen un-
terlaufen werden, was nicht im Sinn und Geist der Strategie 
Stromnetze ist. In der französischen Fassung fehlt er richtiger-
weise. 

 Art. 9d Erwerb und Erneuerung von 
Dienstbarkeiten  

Müssen für eine bestehende, rechtskräf-
tig bewilligte Anlage Rechte erneuert o-
der zusätzlich erworben werden, ohne 
dass die Anlage baulich geändert wird, 
so bestimmt sich das Verfahren aus-
schliesslich nach dem Bundesgesetz 
vom 20. Juni 1930 über die Enteignung 
und es bedarf keiner Plangenehmigung. 

 Wenngleich der VSE eine entsprechende Regelung auf Geset-
zesstufe vorgezogen hätte, begrüsst er Art. 9d VPeA zur Klärung 
des Verfahrens für die Erneuerung von Dienstbarkeiten. 

3. Abschnitt: Bau und Inbetriebnahme    

Art. 10 Bau  

1 Mit dem Bau einer Anlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Verfügung 
über die Genehmigung der Pläne in 
Rechtskraft erwachsen ist.  
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1bis Die Genehmigungsbehörde kann mit 
der Plangenehmigung den sofortigen 
Baubeginn für die Anlage oder für 
Teile davon gestatten, sofern:  
a. keine unerledigten Einsprachen 

vorliegen;  
b. keine Einwände betroffener Kan-

tone und Fachstellen des Bundes 
vorliegen; und  

c. mit dem Baubeginn keine irrever-
siblen Veränderungen verbunden 
sind. 

2 Ergeben sich während der Bauausfüh-
rung zwingende Gründe für eine Ab-
weichung von den genehmigten Plä-
nen, so ist das Inspektorat umgehend 
zu orientieren. Das Inspektorat ent-
scheidet bei Abweichungen, die im 
vereinfachten Plangenehmigungsver-
fahren genehmigt werden könnten, 
ohne ein neues Genehmigungsver-
fahren durchzuführen.  

3 In den übrigen Fällen muss es für das 
geänderte Projekt ein neues Geneh-
migungsverfahren durchführen; die 
Bauarbeiten für die von der Änderung 
nicht betroffenen Teile der Anlage 
dürfen fortgeführt werden.  

Art. 11 Verlängerung der Geltungs-
dauer der Plangenehmigung  

Wird die Ausführung eines rechtzeitig 
begonnenen Bauvorhabens für länger 
als ein Jahr unterbrochen, so muss beim 
Inspektorat um die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Plangenehmigung 
nachgesucht werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Erteilung mehr als drei 
Jahre vergangen sind.  

   

Art. 12 Inbetriebnahme  

Die Unternehmung muss die Fertigstel-
lung der Anlage dem Inspektorat schrift-
lich mitteilen und eine Bestätigung des 
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Erstellers beilegen, aus welcher hervor-
geht, dass die Anlage den Anforderun-
gen der Gesetzgebung und den aner-
kannten Regeln der Technik entspricht.  

Art. 13 Kontrolle  

Das Inspektorat kontrolliert in der Regel 
innerhalb eines Jahres nach der Fertig-
stellung, ob die Anlage vorschriftsge-
mäss und in Übereinstimmung mit den 
genehmigten Plänen erstellt worden ist 
und die zum Schutz der Umwelt verfüg-
ten Massnahmen umgesetzt worden 
sind.  

   

4. Abschnitt: Übersichtspläne und Ge-
währleistung der Sicherheit  

   

Art. 14 Übersichtspläne  

1 Die Eigentümerinnen von elektrischen 
Anlagen erstellen für ihr Netz einen 
Übersichtsplan. Dieser ist laufend 
nachzuführen und muss den zuständi-
gen kantonalen Stellen auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt werden.  

2 Der Übersichtsplan muss die gesamt-
heitliche Beurteilung eines Projektes 
im Verhältnis zu den bestehenden An-
lagen ermöglichen.  

   

Art. 15 Gewährleistung der Sicherheit 
bei geänderten Verhältnissen  

1 Ist durch Veränderungen der Verhält-
nisse die Sicherheit gefährdet, so hat 
die Eigentümerin der Anlage unver-
züglich die zur Gewährleistung der Si-
cherheit notwendigen Massnahmen 
zu treffen.  

2 Veränderungen, welche die Sicherheit 
beeinträchtigen, sowie Änderungen 
der Beurteilungsgrundlagen, Änderun-
gen der Eigentumsverhältnisse und 
der Abbruch von Anlagen müssen 
dem Inspektorat mitgeteilt werden.  
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3 Die Massnahmen, die auf Grund von 
geänderten Verhältnissen getroffen o-
der geplant werden, sind mit den ent-
sprechenden Unterlagen dem Inspek-
torat zur Genehmigung vorzulegen.  

5. Abschnitt: Finanzierung der Publi-
kationen 

   

Art. 17 

Die Gesuchstellerin trägt die Kosten für 
die Publikation des Gesuches. Sie sind 
von der herausgebenden Stelle bei der 
Gesuchstellerin direkt einzuziehen.  

   

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen     

Art. 17a Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom 9. Oktober 2013  

1 Die Artikel 1b–1d gelten nur für Sach-
planverfahren, für welche die Unterla-
gen nach Artikel 1b Absatz 3 dieser 
Verordnung nach dem Inkrafttreten 
dieser Änderung eingereicht werden. 
Alle anderen Sachplanverfahren wer-
den nach bisherigem Recht weiterge-
führt.  

2 Das BFE kann auf Antrag der Gesuch-
stellerin auf Gesuche, die nach dem 
1. Juli 2013 eingereicht werden, die 
Artikel 1b–1d anwenden, sofern sich 
keine der Stellen und Organisationen 
nach Artikel 1c Absatz 1 dagegen 
ausspricht.  

   

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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3. Kapitel: Erzeugungs- und Verteilan-
lagen 

   

2. Abschnitt: Innenraumanlagen    

Art. 34 Allgemeine Bestimmungen 

1 Spannungsführende Teile von Stark-
stromanlagen müssen durch Schran-
ken, Gitter, Abdeckungen, Verscha-
lungen oder Isolierungen gesichert 
sein. 

2 In Innenraumanlagen darf der Flucht-
weg bis zu einem sicheren Ort höchs-
tens 20 m betragen. 

3 Räume einer Innenraumanlage, die für 
den Betrieb nicht benötigt werden, 
dürfen für betriebsfremde Zwecke nur 
genutzt werden, wenn sie vom Be-
triebsbereich durch Türen oder 
Wände getrennt sind und der Zugang 
nicht durch die Anlage führt. 

Art. 34 Abs. 2 

Aufgehoben 

  

Art. 38 Bauliche Massnahmen 

1 Der ungehinderte Zugang zu den 
elektrischen Anlagen muss jederzeit 
gewährleistet sein. 

2 Zugangstüren müssen mechanisch 
stabil und, wenn sie nicht ins Freie 
führen, feuerhemmend (T 30) sein. 

3 Räume für elektrische Anlagen müs-
sen feuerbeständig (F 90) sein. Aus-
nahmen sind nur in Industriebetrieben 
und mit Einwilligung der zuständigen 
Feuerpolizei zulässig. 

4 Zu- und Abluftöffnungen müssen ins 
Freie führen. Ausnahmen sind nur mit 
Einwilligung der zuständigen Feuer-
polizei zulässig. 

Art. 38 Abs. 2 und 3 

 
 
 
2 Aufgehoben 
 
 
3 Aufgehoben 
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5 Vergitterungen bei Türen, Fenstern, 
Lüftungsöffnungen und Kabeleinfüh-
rungen müssen das Eindringen von 
Kleintieren und das Durchstecken von 
festen Gegenständen verhindern. 
Wenn das Durchstecken von festen 
Gegenständen nicht verhindert wer-
den kann, muss der Abstand zu span-
nungsführenden Teilen mindestens 
1,5 m+0,01 m pro kV Nennspannung 
betragen. 

6 Die künstliche Beleuchtung muss aus-
reichend sein. Eine Notbeleuchtung 
oder eine Ersatzleuchte muss in allen 
Betriebsbereichen, Gängen und 
Fluchtwegen griffbereit vorhanden 
sein oder vom Betriebspersonal mit-
geführt werden. 

Art. 54 Zulässige Berührungs- und 
Schrittspannungen in Starkstroman-
lagen 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage dürfen die Berührungs-
spannungen unter Berücksichtigung 
des höchstmöglichen einpoligen Erd-
schlussstromes dauernd 50 V Wech-
selspannung bzw. 120 V Gleichspan-
nung nicht überschreiten. Für Einwir-
kungszeiten unter fünf Sekunden gel-
ten die Werte nach Anhang 4. 

2 Bei Tragwerken von Hochspannungs-
freileitungen aus leitenden Materialien 
müssen bei Erdschlüssen folgende 
Bedingungen eingehalten werden: 
a. In Gebieten, in denen grössere 

Menschenansammlungen zu er-
warten sind oder in denen sich 
Personen periodisch für längere 
Zeit aufhalten, sind für die Berüh-
rungsspannungen die Werte nach 
Anhang 4 einzuhalten;  

b. In besiedelten Gebieten, in der nä-
heren Umgebung von Einzelbau-
ten und an Verkehrswegen, wo 
sich Personen regelmässig für 

 Art. 54  

 

 

1 Bei einem Erdschluss in einer Stark-
stromanlage darf dürfen die Berüh-
rungsspannungen unter Berücksichti-
gung des höchstmöglichen einpoligen 
Erdschlussstromes nicht höher als die 
im Anhang 4 aufgeführten Werte sein. 
dauernd 50 V Wechselspannung bzw. 
120 V Gleichspannung nicht über-
schreiten. Für Einwirkungszeiten un-
ter fünf Sekunden gelten die Werte 
nach Anhang 4. 

Art. 54 
 
 

Diese Regelung wiederspricht den EN-Normen, wodurch sich der 
Netzbau in der Schweiz unnötig verteuert. So ist der Anhang 4 
durch die in Europa allgemein gültigen Berührungsspannungs-
werte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe Zusatzkosten für 
die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu verhindern. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940082/index.html#a54


Verordnungen Strategie Stromnetze: Starkstromverordnung 

VSE, 20.09.2018  3/3 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

kurze Zeit aufhalten, dürfen die 
Werte für Berührungsspannungen 
während höchstens zwei Sekun-
den überschritten werden; 

c. Im übrigen Gebiet dürfen die Be-
rührungsspannungen die Werte 
nach Absatz 1 überschreiten. Die 
Werte über 50 V Wechselspan-
nung, bzw. 120 V Gleichspannung 
sollen jedoch nicht länger als we-
nige Stunden bestehen bleiben. 

3 In geschlossenen (städtischen) Über-
bauungen sind zur Erreichung des 
Potentialausgleichs alle Erdungen 
von Hoch- und Niederspannungsanla-
gen miteinander zu verbinden. Der 
Nachweis für die Einhaltung der Be-
rührungsspannungen muss nur für 
kritische Randzonen erbracht werden. 

4 Für Schrittspannungen werden im all-
gemeinen keine Grenzwerte vorge-
schrieben. In besonderen Fällen, vor 
allem bei Zugangswegen zu Hoch-
spannungsanlagen und zu Mastschal-
tern, sind Schutzmassnahmen nach 
Artikel 56 anzuwenden. 

Anhang 4 Zulässige Berührungsspan-
nungen 

 

 Anhang 4  

Verweis auf EN50522 (statt Schweizer 
Regelung) 

Der Anhang 4 ist durch die in Europa allgemein gültigen Berüh-
rungsspannungswerte gemäss EN50522 zu ersetzen, um hohe 
Zusatzkosten für die Anpassungen an Schweizer Vorschriften zu 
verhindern. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 

  

 



Strategie Stromnetze 
Verordnungen 

VSE, 20.09.2018  1/2 

 

Geoinformationsverordnung (GeoIV) 
20.09.2018 

 

Geltendes Recht Entwurf vom 8.6.2018 Antrag Bemerkung 
    

Anhang 1 Anhang 1   

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts 

  

 Projektierungszonen Leitungen mit ei-
ner Nennspannung von 220 kV oder hö-
her 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Baulinien Starkstromanlagen 
 
Zuständige Stelle: BFE 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: X 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
S. Bemerkung unten zur Zugangsberechtigungsstufe.  

 Elektrische Anlagen mit einer Nennspan-
nung von über 36 kV 
 

Elektrische Leitungen Anlagen mit einer 
Nennspannung von über 36 kV 
 

Zum Begriff «Anlagen»: Netzbetreiber mit Unterwerken haben 
Anlagen der Netzebene 3 in Unterwerken, aber keine Leitungen. 
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Zuständige Stelle: Werksbetreiber (BFE) 
 
Georeferenzdaten: 
 
ÖREB Kataster: 
 
Zugangsberechtigungsstufe: A 
 
Download-Dienst: X 
 
Identifikator: * 

 
 
 
 
 
 
Zugangsberechtigungsstufe: B A   
 
Download-Dienst: X 

Es muss klar sein, dass diese Grundsätze nur von Netzbetrei-
bern eingehalten werden müssen, die auch Netze (und nicht nur 
einzelne Anlagen) der Netzebene 3 besitzen. 
 
 
 
Zur Zugangsberechtigungsstufe: Aufgrund der Sensibilität der 
Daten kritischer Infrastruktur wird beantragt, diese mit Zugangs-
berechtigungsstufe B und ohne Downloaddienst zu veröffentli-
chen, wie dies aktuell bei Geodaten zu elektrischen Anlagen 
(z.B.: Werkpläne elektrische Kabelleitungen, Werkleitungskatas-
ter) gemäss Geoinformationsverordnung (GeoIV), Anhang 1 ge-
handhabt wird. 

 II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 
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Zürich, 26.September 2018 

Strategie Stromnetze: Vernehmlassung zu den Verordnungsrevisionen  

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Per Email vom 8. Juni 2018 haben Sie uns im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie 

Stromnetze die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zu den Änderungen auf Verordnungsstufe 

informiert. Sie geben den Vernehmlassungsadressaten die Möglichkeit, bis am 1. Oktober 2018 

schriftlich Stellung zu nehmen, was wir hiermit gerne tun. 

Die Mitglieder der GGS werden von den meisten der vorgeschlagenen Änderungen kaum betroffen 

bzw. kann auf Verordnungsstufe nicht Rückgängig gemacht werden, was vom Parlament bei der 

Verabschiedung von EleG und StromVG im letzten Dezember auf Gesetzesstufe beschlossen wurde. 

Beispielsweise hat sich die Branche mit den vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 2 ff., Art. 4a & 4c StromVV 

auf Basis von Art. 6 Abs. 5bis StromVG ein bürokratisches Monster aufgebürdet, das die Effizienz der 

Produktion sicher nicht verbessert, dafür die anrechenbaren Kosten aufbläht und absurder Weise 

auch noch den regulierten angemessenen Gewinn vergrössert. Das betrifft allerdings «nur» die 

Endverbraucher in der Grundversorgung, wird aber viele EVU im Widerstand gegen die vollständige 

Marktöffnung bestärken. 

Es gibt trotzdem Punkte, zu denen die GGS Anträge stellt. Der erste betrifft die Privilegierung der 

Pumpspeicher gegenüber anderen Speichertechnologien. Diese ist zwar im Gesetz begründet, es 

braucht aber auf Verordnungsstufe nicht zusätzlich eine explizite Diskriminierung aller anderen 

Speichertechnologien. Letztere werden in der angestrebten Energiewende für die dezentrale 

Produktion immer wichtiger. Ferner ist in den Erläuterungen die Begründung für die Privilegierung der 

Pumpspeicher falsch. Gepumpt wird, wenn der Strom im Überfluss vorhanden und am Spotmarkt 
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billig ist, was nach dem Wegfall von nachts verfügbarer Bandenergie eher zu Hochlastzeiten der Fall 

sein wird, wenn an schönen windigen Tagen die Stromproduktion aus Windkraft und diejenige aus PV 

zusammenfallen. 

Wir sind ausserdem der Meinung, dass die Anpassung der Stromversorgungsverordnung dazu genutzt 

werden soll, die Effizienz beim Zugang zu den Messdaten zu erhöhen. Die Strommarktöffnung hat 

dazu geführt, dass Endkunden in Bilanzgruppen sind, die weder einem Stromproduzenten noch einem 

Netzbetreiber gehören. Das Geschäft solcher Bilanzgruppen wird ohne zeitnahe Verfügbarkeit von 

Messdaten behindert. Leider ist es immer noch so, dass etliche Netzbetreiber berechtigten Dritten die 

Daten weder fristgerecht noch in der erforderlichen Qualität zur Verfügung stellen. Zudem ist es sehr 

aufwändig, bei jedem einzelnen EVU diese Verbrauchsdaten einzufordern. Die Verpflichtung, Daten in 

ein zentrales Datenregister zu liefern, würde es sowohl Netzbetreibern wie Dritten ermöglichen, 

Datenprozesse zu automatisieren. Dies ist insbesondere wichtig, weil gemäss Art. 8a StromVV 

Netzbetreiber intelligente Messysteme einführen müssen. Einzelne EVU sind bereits daran, ein 

zentrales Datenregister zu entwerfen, allerdings nur für Wechselprozesse. Damit hier ein Lock-in 

Effekt vermieden wird, sollen alle intelligenten Messysteme ihre Daten an ein zentrales Register 

liefern (Data Hub), von wo aus die berechtigten Akteure ihre Informationen beziehen können. Wir 

haben einen entsprechenden Formulierungsvorschlag in beiliegende Tabelle eingefügt. 

Unsere Stellungnahme umfasst dieses Schreiben und die erwähnte Tabelle. In der Tabelle sind die 

vorgeschlagenen Änderungen aus den Vernehmlassungsunterlagen aufgelistet. Dort wo es wenige 

waren, sind in den vorderen Spalten die Artikel benannt. Spalte E enthält dann die in der 

Vernehmlassung vorgeschlagene Version. Dort wo viele Artikel geändert werden, die uns aber kaum 

betreffen, steht eine summarische Zusammenfassung zum Sinn und Zweck der Änderungen. Spalte F 

enthält allfällige Änderungsanträge der GGS. In Spalte G hat es Kommentare und Begründungen. 

Die GGS dankt für die Berücksichtigung unserer Anliegen und ist bereit, bei der Entwicklung der 

Lösungsvorschläge mit zu arbeiten. 

Freundliche Grüsse 

Andreas Münch      Walter Müller 

Präsident      Geschäftsführer 

 



Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über Geoinformation
Verordnung über Geoinformation (GeoIV) - Version 1. Januar 2018 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS Kommentar der GGS und Begründungen
Anhang 1
Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts Ergänzungen unproblematisch; Formsache

Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV
oder höher

SR 734.0 Art. 18 EleG vom Rat am 15. Dez. 2017
beschlossen

Baulinien Starkstromanlagen SR 734.0 Art. 18b EleG vom Rat am 15. Dez. 2017
beschlossen

Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV SR 734.0 Art. 26a EleG vom Rat am 15. Dez. 2017
beschlossen

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich
Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich
(GebV-En) - Version 1. Januar 2018 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS

Ingress

gestützt ….. auf die Artikel 3a und 3b des Elektrizitätsgesetzes vom 24.
Juni 1902

Ergänzungen unproblematisch; Formsache, da Art.
3b EleG vom Rat am 15. Dez. 2017 beschlossen

Art. 1 Abs. 1 Bst b
nach Artikel 3a Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes zur Entschädigung
der Öffentlichkeitsarbeit der Kantone.

Art. 3 Abs. 3 Entschädigung der Öffentlichkeitsarbeit der Kantone
Art. 13 Plangenehmigungen & Öffentlichkeitsarbeit der Kantone

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über elektrische Starkstromanlagen
Verordnung über elektrische Starkstromanlagen
(Starkstromverordnung) - Version 20. April 2016 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS

Art. 34 Abs. 2 & Art. 38 Abs. 2 und 3
Aufhebung von Bestimmungen, die nicht mehr praxisgerecht sind,
weil sie nicht mehr dem Stand der Technik ensprechen. Sie werden
bereits heute nicht mehr angewendet.

Streichung unproblematisch; Formsache

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat
Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat
(ESTI-Verordnung) - Version vom 1. Dezember 2013 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS

Ingress
gestützt auf die Artikel 3, 3a, 3b und 21 Ziffer 2 des
Elektrizitätsgesetzes vom 24.Juni 1902

Änderungen unproblematisch; Anpassungen an
neue Gegebenheiten und andere Erlasse

Im ganzen Erlass wird «SEV» ersetzt durch «Electrosuisse» und «Departement» durch «UVEK».

Art. 6 Abs. 1 und 3
Gebühren für die Tätigkeiten nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a–f.

Art. 7 Abs. 5 Gebühren stunden, herabsetzen oder erlassen
Art. 7a Vorschuss Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gebühr; Frist
Art. 9 Abs. 1 Gebühr von höchstens 4000 Franken; 95–250 Franken pro Stunde

Art. 10 Übrige Tätigkeiten
Zuschlag von höchstens 20 Prozent; Abs. 2 aufgehoben
(Berechnungsgrundlage sind die in der Privatwirtschaft üblichen
Ansätze für gleichartige Arbeiten.)

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen
Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische
Anlagen (VPeA)  - Version vom 1. Dezember 2013 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS

Es werden Vorgehensweisen etabliert, mit denen  Konflikt- und
Optimierungspotenziale hinsichtlich der Raumnutzung ermittelt und
gelöst werden.

Die umfangreiche Anpassung der VPeA ist das
eigentliche Herzstück der Strategie Stromnetze.

Für private Personen haben die Bestimmungen kaum eine materielle
Bedeutung, da Entscheide im Sachplanverfahren lediglich
behördenverbindlich sind.

Die neuen Bestimmungen sind geeignet,
strategisch wichtige Netzausbauten schneller als
bisher realisieren zu können.
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Im erläuternden Bericht wird daran erinnert, dass die Festsetzungen
im Sachplan, welche durch den Bundesrat erfolgen, mit keinem
Rechtsmittel angefochten werden können. Dasselbe gilt auch für die
Entscheide des Bundesamts für Energie (BFE) in Bezug auf die
Sachplanrelevanz bzw. -pflicht.

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen
Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen Kein Antrag der GGS
(Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Version 1. Januar 2018 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018

Ingress
… gestützt auf die Artikel 3, 3a, 3b und 55 Absatz 3 des
Elektrizitätsgesetzes

Formelle Anpassung an die im EleG neu
geschaffenen Grundlage zur Gebührenerhebung.

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen
Verordnung über elektrische Leitungen
(Leitungsverordnung, LeV) - Version 1. Januar 2016 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS

Es geht erstens um Ersatzmassnahmen, die beim Leitungsbau
ergriffen werden sollen, damit das Landschaftsbild sowie Natur und
Umwelt möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Mit Ersatzmassnahmen werden die Bündelung,
Umlegung oder Verkabelung von Leitungen
erleichtert.

Der zweite Themenbereich betrifft die anzwendende
Übertragungstechnologie bzw. unter welchen Umständen welche
Mehrkosten für Erdverkabelungen gerechtfertigt sind.

Die Verordnung enthält klare Kriterien, wann
verkabelt werden muss und unter welchen
Umständen Freileitungen gebaut werden können.
Der Mehrkostenfaktor ist bereits im Gesetz
festgelegt.  Auf NE 7 wird mit Mehrkosten beim
Netzentgelt von 0.5 Rp./kWh gerechnet, was in
den Erläuterungen als tragbar beurteilt wird.

Beim dritten Themenkreis werden Bestimmungen zum Vogelschutz
präzisiert. Nützt gefährdeten Vogelarten.

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der StromVV
StromVV - Version 1. Januar 2018 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kommentar und Begründung
I
Art. 2 Begriffe

2 Zum Übertragungsnetz gehören insbesondere auch:
d. Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen

Netzebene oder zu einem Kraftwerk, ausgenommen Schaltfelder
beim Übergang zu einem Kernkraftwerk, soweit sie für die Sicherheit
des Betriebs dieses Kraftwerks von Bedeutung sind.

Kein Antrag der GGSSchaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer
anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk.
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3

neuer Absatz 3
Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für
diesen Bezug als Endverbraucher, soweit er die Elektrizität nicht für
den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken verwendet.

Antrag der GGS
streichen: Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz
bezieht, gilt für diesen Bezug als Endverbraucher, soweit er die
Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen in
Pumpspeicherkraftwerken verwendet.

Die Privilegierung von Pumpspeichern beim
netzkostenbefreiten Endverbrauch ist bereits im
Gesetz hinreichend geregelt. Weshalb in der
Verordnung andere Speichertechnologien explizit
diskriminiert werden sollen, ist erstens nicht
sachgerecht und zweitens vor dem Hintergrund
des Bedarfs von dezentralen Speichern zur
Umsetzung der Energiestrategie auch nicht
nachvollziehbar. In den Erläuterungen ist die
Begründung für die Privilegierung von
Pumspeichern falsch. Pumpspeicher werden nach
ökonomischen Kriterien betrieben. D.h. wenn der
Strom am Spotmarkt billig ist, kaufen sie
Pumpenergie, wenn er teuer ist, verkaufen sie
diesen wieder. Das kann ohne weiteres dazu
führen, dass bei sehr hoher Netzlast gepumpt
wird, dann nämlich, wenn viel überschüssige
Leistung aus Windkraft und PV ins Netz gestossen
wird. Diesbezüglich haben dezentrale Speicher
sogar den Vorteil, dass sie gerade nicht benötigte
Energie produktionsnah speichern und damit das
Netz bottom-up entlasten.

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung Kein Antrag der GGS
1 Der Tarifanteil für die Energielieferung an Endverbraucher mit

Grundversorgung orientiert sich an den Gestehungskosten einer
effizienten Produktion und an langfristigen Bezugsverträgen des
Verteilnetzbetreibers.

2 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine Endverbraucher mit
Grundversorgung nach Massgabe von Artikel 6 Absatz 5bis StromVG
mit inländisch produzierter Elektrizität aus erneuerbaren Energien
beliefert, rechnet er die Kosten dieser Elektrizität wie folgt in den
Tarifanteil für die Energielieferung ein:

Art. 6 Abs. 5 bis  StromVG wurde im Dezember 2017
vom Parlament bechlossen (befristete
Verrechnung der Gestehungskosten an
gebundene Kunden). Korrekturversuche auf
Verordnungsstufe sind zwecklos. Wortlaut Art. 6
Abs. 5 bis  StromVG - Soweit die Betreiber der
Verteilnetze die festen Endverbraucher mit
Elektrizität aus erneuerbaren Energien beliefern,
dürfen sie bis zum Auslaufen der Marktprämie
nach Artikel 30 des Energiegesetzes die
Gestehungskosten dieser Elektrizität in die Tarife
einrechnen und müssen Preisvorteile nach Absatz
5 nicht miteinrechnen. Dieses Recht gilt nur für
Elektrizität aus Erzeugungskapazitäten im Inland
abzüglich allfälliger Unterstützungen. Der
Bundesrat regelt die Einzelheiten und kann
Ausnahmen vorsehen.

neuer Bst. a.
a.       Er darf die Elektrizität der einzelnen Erzeugungsanlagen
höchstens zu ihren Gestehungskosten einrechnen. Dieser Betrag darf
nicht über den Gestehungskosten einer effizienten Produktion liegen.

Mit Art. 4 Abs. 2 ff., Art. 4a & 4c hat sich die
Branche ein bürokratisches Monster aufgebürdet -
ganz im Sinne von anrechenbaren Kosten einer
effizienten Produktion und eines effizienten
Netzbetriebs!

Der Tarifanteil für die Energielieferung an Endverbraucher mit
Grundversorgung orientiert sich an den Gestehungskosten einer
effizienten Produktion und an langfristigen Bezugsverträgen des
Verteilnetzbetreibers.

neuer Abs. 2 - vormals Art. 4 Abs.2 ist unverändert in Art. 4b Abs. 1
übernommen worden
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neuer Bst. b.
b.      Er zieht allfällige Unterstützungen vom Betrag nach Buchstabe a
ab. Stammt die Elektrizität nicht aus seinen Erzeugungsanlagen,
bestimmt sich der Abzug nach Artikel 4a.

3 Soweit der Verteilnetzbetreiber seine Endverbraucher mit
Grundversorgung nach  Artikel 6 Absatz 5bis StromVG beliefert,
verwendet er für die Stromkennzeichnung die für diese Elektrizität
ausgestellten Herkunftsnachweise.

4

neuer Absatz 4

Nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG eingerechnet werden dürfen
die Kosten von Elektrizität aus Erzeugungsanlagen, die im
Einspeisevergütungssystem sind, von einer Mehrkostenfinanzierung
oder von vergleichbaren kantonalen oder kommunalen
Unterstützungen profitieren.

Art. 4a Abzug von Unterstützungen bei der Einrechnung von Beschaffungskosten in den Tarifanteil für die Energielieferung Kein Antrag der GGS
1 Stammt die nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG gelieferte Elektrizität

nicht aus Erzeugungsanlagen des Verteilnetzbetreibers, so
berücksichtigt er allfällige Einmalvergütungen oder
Investitionsbeiträge bei der Bestimmung der höchstens
einrechenbaren Kosten wie folgt:

a. Einmalvergütungen für Photovoltaikanlagen:
1. neue Ziff. 1. Wurde die Einmalvergütung vor der Beschaffung definitiv festgesetzt,

so wird dieser Betrag abgezogen.
2.

neue Ziff. 2.

In den übrigen Fällen wird ein Abzug vorgenommen, sobald das
Projekt in die Warteliste aufgenommen wird; die Höhe des Abzugs
bestimmt sich nach den Artikeln 7 und 38 der
Energieförderungsverordnung vom 1. November 20173 (EnFV)

b. Investitionsbeiträge für Wasserkraft- und Biomasseanlagen:
1. neue Ziff. 1. Wurde der Investitionsbeitrag vor der Beschaffung definitiv

festgesetzt, so wird dieser Betrag abgezogen.
2.

neue Ziff. 2.

Wurde der Investitionsbeitrag vor der Beschaffung definitiv
festgesetzt, so wird dieser Betrag abgezogen. In den übrigen Fällen
wird ab Zusicherung dem Grundsatz nach ein Abzug in der Höhe des
verfügten Höchstbetrags (Art. 54 Bst. b und Art. 75 Bst. b EnFV)
vorgenommen.

2

neuer Absatz 2

Wird eine Einmalvergütung oder ein Investitionsbeitrag später
abweichend vom nach Absatz 1 abgezogenen Betrag festgesetzt, so
kann der Abzug mit Wirkung ab dem Zeitpunkt dieser Festsetzung
entsprechend angepasst werden.

3

neuer Absatz 3
Weitere vergleichbare Unterstützungen, einschliesslich kantonale
oder kommunale Unterstützungen, werden sinngemäss
berücksichtigt.

Art. 4b Mitteilung von Änderungen der Elektrizitätstarife Kein Antrag der GGS
1 Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, gegenüber Endverbrauchern

mit Grundversorgung Erhöhungen oder Senkungen der
Elektrizitätstarife zu begründen. Aus der Begründung muss
hervorgehen, welche Kostenveränderungen zur Erhöhung oder
Senkung führen.

Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet, der ElCom Erhöhungen der
Elektrizitätstarife mit der den Endverbrauchern mitgeteilten
Begründung bis spätestens zum 31. August zu melden.

Art. 4c Nachweis- und Meldepflicht im Zusammenhang mit der Lieferung von Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5 bis StromVG Kein Antrag der GGS

neuer Abs. 3 - vormals Art. 4 Abs. 3 ist unverändert in Art. 4b Abs. 2
übernommen worden

neuer Artikel 4a

neuer Bst. a

neuer Bst. b

vormals Art. 4 Abs.2 ist unverändert in Art. 4b Abs. 1 übernommen
worden

vormals Art. 4 Abs.3 ist unverändert in Art. 4b Abs. 2 übernommen
worden
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1
Auf Verlangen der ElCom weist der Verteilnetzbetreiber nach, dass
bei der Lieferung von Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5 bis StromVG
sowohl für eigene als auch für andere Erzeugungsanlagen je Anlage
höchstens die Kosten gemäss Artikel 4 Absatz 2 in den Tarifanteil für
die Energielieferung eingerechnet worden sind. Gelingt der Nachweis
nicht, so dürfen die Kosten nicht nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG
eingerechnet werden.

2
Stammt die gelieferte Elektrizität nicht aus Erzeugungsanlagen des
Verteilnetzbetreibers, so meldet er der ElCom zwecks
Plausibilisierung jährlich je Erzeugungstechnologie die Liefermenge
und den durchschnittlich in die Tarife eingerechneten Preis. In Bezug
auf Grosswasserkraftanlagen mit einer Leistung von mehr als 10 MW
meldet er diese Angaben für jede Erzeugungsanlage einzeln.

Art. 5a Szenariorahmen Kein Antrag der GGS

neuer Art. 5a
Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) ist mit einer Periodizität von
vier Jahren nach seiner Genehmigung zu überprüfen und
gegebenenfalls nachzuführen.

Art. 5b Grundsätze für die Netzplanung Kein Antrag der GGS
1 Die Grundsätze für die Netzplanung beschreiben insbesondere die für

die Bemessung der Stromnetze relevanten betrieblichen
Netznutzungsfälle, die anzuwendende Methodik und die
netztechnischen Beurteilungskriterien.

2

neuer Art. 5b Abs. 2
Netzbetreiber, die Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV
betreiben, müssen ihre Grundsätze für die Netzplanung
veröffentlichen.

Art. 6 Orientierung der ElCom Kein Antrag der GGS
1 Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit einer Nennspannung von 36

kV und weniger von der Orientierungspflicht gegenüber der ElCom
nach Artikel 8 Absatz 3 StromVG befreit.

Art. 6a Mehrjahrespläne Kein Antrag der GGS

1
neuer Art. 6a Abs. 1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehrjahresplänen jedes ihrer

Netzprojekte aus und legen Folgendes dar:
a.    die Projektbezeichnung;
b.    die Art der Investition, insbesondere ob es sich um eine
Optimierung, eine Erneuerung, einen Ausbau oder einen Neubau
handelt;

c.    den jeweiligen Stand der Planung, Bewilligung oder Realisierung;

d.    den Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme und die
Priorisierung;
e.    die geschätzten Projektkosten;
f.    den Bedarf am Projekt mittels Nachweis der wirtschaftlichen und
technischen Wirksamkeit des Projekts.

2

neuer Art. 6a Abs. 2
Die Mehrjahrespläne der Verteilnetze hoher Spannung sind von den
Netzbetreibern innerhalb von neun Monaten nach Genehmigung des
letzten Szenariorahmens durch den Bundesrat zu erstellen.

Art. 6b Öffentlichkeitsarbeit der Kantone Kein Antrag der GGS

neuer Art. 5b Abs. 1

Verteilnetzbetreiber sind für Netze mit einer Spannung von 36 kV und
weniger von folgenden Pflichten befreit: …

neuer Art. 6a

neuer Art. 4c Abs. 1

neuer Art. 4c Abs. 2
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neuer Art. 6b

In der Leistungsvereinbarung nach Artikel 9e Absatz 2 StromVG kann
nur für Öffentlichkeitsarbeit, die der Kanton über seinen eigenen
Grundauftrag hinaus leistet, und für Öffentlichkeitsarbeit, die er in
Erfüllung eines Auftrags des Bundes leistet, eine Entschädigung
zugunsten des Kantons festgelegt werden.

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung Kein Antrag der GGS
3 In der Kostenrechnung müssen alle für die Berechnung der

anrechenbaren Kosten notwendigen Positionen separat ausgewiesen
werden, insbesondere:

neuer Bst. n Kosten für innovative Massnahmen; und

neuer Bst. o Kosten für die Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion.

Art. 8 Messwesen und Informationsprozesse  Antrag der GGS
3 Art. 8 Abs. 3 sollte gemäss Antrag der GGS ergänzt werden. Die Netzbetreiber stellen den Beteiligten in einem von allen

Netzbetreibern benutzten zentralen Datenregister fristgerecht,
einheitlich und diskriminierungsfrei die Messdaten und
Informationen zur Verfügung, die notwendig sind für:

Die Praxis zeigt, dass etliche Netzbetreiber Dritten
die Daten weder fristgerecht noch in der
erforderlichen Qualität zur Verfügung stellen. Ein
zentrales Datenregister ermöglicht es den
Netzbetreibern und Dritten, Datenprozesse zu
automatisieren. Dies ist insbesondere wichtig, weil
gemäss Art. 8a Netzbetreiber intelligente
Messysteme einführen müssen. Damit hier ein
Lock-in Effekt vermieden wird, sollen alle
intelligenten Messysteme ihre Daten an ein
zentrales Register liefern (Data Hub), von wo aus
die berechtigten Akteure ihre Informationen
beziehen können.

b. Art. 8 Abs. 3 Bst. b sollte gemäss Antrag der GGS ergänzt werden. das Bilanzmanagement inklusive kurzfristige
Fahrplananpassungen;

Ohne aktuelle Verbrauchswerte ist es schwierig,
den Fahrplan einer Bilanzgruppe für den Folgetag
am Spotmarkt zu justieren. Dadurch werden im
Energieliefergeschäft Drittanbieter benachteiligt,
weil grössere Fahrplanabweichungen bei diesen
höhere Kosten für Ausgleichsenergie verursachen.

3ter neu Es sollte ein neuer Art. 8 Abs. 3 ter  gemäss Antrag der GGS eingeführt
werden.

Netzbetreiber sind verpflichtet, die Stammdaten ihrer
Endkunden und mindestens ein Mal täglich deren Verbrauchs-,
Produktions- und Speicherdaten auf einem zentralen
Datenregister (Data Hub) zu speichern.

Sowohl für eine effiziente Abwicklung der
Wechselprozesse wie auch für die Umsetzung der
Energiestrategie mit zunehmend stochastischer
Einspeisung und entsprechender Flexibilisierung
beim Verbrauchsverhalten müssen möglichst
automatisierte Prozesse eingeführt werden. Damit
diese effizient abgewickelt werden können,
müssen die Daten automatisch, zuverlässig,
einheitlich und zentral verfügbar sein.

Art. 8a Intelligente Messsysteme  Antrag der GGS
1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei den

Endverbrauchern, Erzeugern und Speichern intelligente Messsysteme
einzusetzen. Diese bestehen ausfolgenden Elementen:

a. einem beim Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher installierten
elektronischen Elektrizitätszähler, der:

In der Kostenrechnung müssen alle für die Berechnung der
anrechenbaren Kosten notwendigen Positionen separat ausgewiesen
werden, insbesondere:

das Bilanzmanagement;

Die Netzbetreiber stellen den Beteiligten fristgerecht, einheitlich und
diskriminierungsfrei die Messdaten und Informationen zur Verfügung,
die notwendig sind für:

Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei den
Endverbrauchern und den Erzeugern intelligente Messsysteme
einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:

einem elektronischen Elektrizitätszähler beim Endverbraucher
oder Erzeuger, der:
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3. über Schnittstellen verfügt, wovon eine zur
bidirektionalen Kommunikation mit einem
Datenbearbeitungssystem reserviert ist und eine andere
für den Endverbraucher oder den Erzeuger, die ihm
mindestens ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer
Erfassung sowie die Lastgänge nach Ziffer 2 abzurufen,
und

Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für die bidirektionale
Kommunikation mit einem Datenbearbeitungssystem und eine
andere für den Betroffenen, die ihm mindestens ermöglicht,
Messwerte im Moment ihrer Erfassung sowie die Lastgänge nach
Ziffer 2 abzurufen, und

d.
neu d. der Anbindung an ein zentrales Datenregister.

2 Die Elemente eines solchen intelligenten Messsystems funktionieren
so zusammen, dass

c. die Messdaten des Betroffenen, namentlich die Lastgangwerte, für
diesen verständlich dargestellt werden;

die Messdaten des Betroffenen, namentlich die Lastgangwerte,
für diesen verständlich dargestellt werden; die Verbrauchs-,
Produktions- und Speicherdaten des Betroffenen, namentlich
die Lastgangwerte, berechtigten Beteiligten mindestens ein Mal
täglich auf einem zentralen Datenregister zur Verfügung gestellt
werden;

2bis neu Zum Datenzugriff berechtigt sind:
1. Netzbtreiber für die Abwicklung von Wechselprozessen,
2. Bilanzgruppenverantwortliche, Lieferanten, Erzeuger,

Regelpoolbetreiber und Direktvermarkter für die Erstellung von
Kurzfristprognosen, Postscheduling und Abrechnung,

3. Messdienstleister für die Erfassung der Verbräuche, Erzeugung
und Specherung bei ihren Kunden.

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regelsysteme für den Netzbetrieb Kein Antrag der GGS
1 Wenn ein Endverbraucher, ein Erzeuger oder ein Speicherbetreiber

zustimmt, dass bei ihm ein intelligentes Steuer- und Regelsystem für
den sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb zum
Einsatz gelangt, vereinbart er mit dem Netzbetreiber insbesondere:

5 Im Hinblick auf die Abwendung einer unmittelbaren erheblichen
Gefährdung des sicheren Netzbetriebs darf der Netzbetreiber auch
ohne Zustimmung des Betroffenen ein intelligentes Steuer- und
Regelsystem installieren.

6 Im Fall einer solchen Gefährdung darf er dieses System auch ohne
Zustimmung des Betroffenen einsetzen. Ein solcher Einsatz hat
Vorrang vor Steuerungen durch Dritte. Der Netzbetreiber informiert
die Betroffenen mindestens jährlich sowie auf Anfrage über die nach
diesem Absatz getätigten Einsätze.

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten Kein Antrag der GGS
1 entfällt - Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen

nach Artikel 15 Absatz 2 StromVG die Entgelte an Dritte für
Dienstbarkeiten.

Art. 13a Anrechenbare Kosten von Mess-, Steuer- und Regelsystemen Kein Antrag der GGS
Als anrechenbare Kosten gelten:

Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen nach
Artikel 15 Absatz 2 StromVG die Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten.

Im Hinblick auf die Abwendung einer unmittelbaren erheblichen
Gefährdung des sicheren Netzbetriebs darf der Netzbetreiber beim
Endverbraucher oder beim Erzeuger auch ohne dessen Zustimmung
ein intelligentes Steuer- und Regelsystem installieren.

Im Fall einer solchen Gefährdung darf er dieses System auch ohne
Zustimmung des Endverbrauchers oder des Erzeugers einsetzen. Ein
solcher Einsatz hat Vorrang vor Steuerungen durch Dritte. Der
Netzbetreiber informiert die betroffenen Endverbraucher und
Erzeuger mindestens jährlich sowie auf Anfrage über die nach diesem
Absatz getätigten Einsätze.

Wenn ein Endverbraucher oder ein Erzeuger zustimmt, dass bei ihm
ein intelligentes Steuer- und Regelsystem für den sicheren,
leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb zum Einsatz gelangt,
vereinbart er mit dem Netzbetreiber insbesondere:

Die Elemente eines solchen intelligenten Messsystems funktionieren
so zusammen, dass:

den Endverbrauchern und Erzeugern ihre Messdaten,
namentlich Lastgangwerte, verständlich dargestellt werden;
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b. die Kapital- und Betriebskosten von Steuer- und Regelsystemen, die
im Sinn von Artikel 8c eingesetzt werden, einschliesslich der
ausgerichteten Vergütung (Art. 8c Abs. 1 Bst. c).

Art. 13b Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen für intelligente Netze
1

neuer Art. 13b Abs. 1

Als innovative Massnahme für intelligente Netze gilt das
Nutzbarmachen und Nutzen neuartiger Methoden und Produkte aus
Forschung und Entwicklung zum Zwecke der Erhöhung der Sicherheit,
Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes.

neuer Art. 13b Abs. 2
Die Kosten solcher Massnahmen gelten wie folgt als anrechenbar,
wobei jährlich insgesamt höchstens 500 000 Franken angerechnet
werden dürfen:

neuer Art. 13b Abs. 2 Bst. a
a.     als Kapitalkosten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent
der anrechenbaren Kapitalkosten des Netzbetreibers im jeweiligen
Jahr; und

neuer Art. 13b Abs. 2 Bst. b
b.      als Betriebskosten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5
Prozent der anrechenbarenBetriebskosten des Netzbetreibers im
jeweiligen Jahr.

neuer Art. 13b Abs. 3

Die Netzbetreiber dokumentieren ihre innovativen Massnahmen nach
den von der ElCom festgelegten Mindestanforderungen und
veröffentlichen die Dokumentation an zentraler Stelle. Sie
beschreiben namentlich das Projekt, die angewendete Methode, den
erwarteten und erzielten Nutzen sowie die Auslagen.

Art. 13c Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion Kein Antrag der GGS
1

neuer Art. 13c Abs. 1

Als Massnahme zur Sensibilisierung im Bereich der
Verbrauchsreduktion gilt es, wenn der Netzbetreiber die Messdaten
der Endverbraucher in seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass diese
ihren individuellen täglichen, wöchentlichen und monatlichen
Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen anderer Endverbraucher mit
gleichartiger Verbrauchscharakteristik vergleichen können.

neuer Art. 13c Abs. 2

Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu einem Betrag von
höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren Betriebskosten des
Netzbetreibers im betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu einem
Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als anrechenbare
Betriebskosten.

Art. 13d Anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen und von Öffentlichkeitsarbeit Kein Antrag der GGS
1

neuer Art. 13d Abs. 1

Als anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen gelten die
Kosten des Netzbetreibers für die Bereitstellung von schriftlichen
oder mündlichen Informationen im Rahmen eines Vorhabens,
namentlich über Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf des
Vorhabens sowie über dessen voraussichtliche Auswirkungen auf
Umwelt, Raum und Betroffene, soweit diese Informationen
notwendig sind, um den vom Vorhaben Betroffenen die
Meinungsbildung und die allfällige Mitwirkung am Verfahren zu
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG).

2

neuer Art. 13d Abs. 2
Als anrechenbare Kosten von Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom BFE
bei den Netzbetreibern erhobenen Gebühren für die
Öffentlichkeitsarbeit der Kantone. nach Artikel 6b .

3
neuer Art. 13d Abs. 3 Die anrechenbaren Kosten nach diesem Artikel gelten als

anrechenbare Betriebskosten.
Art. 24 Bilanzgruppe für erneuerbare Energien Kein Antrag der GGS

die Kapital- und Betriebskosten von Steuer- und Regelsystemen,
die im Sinn von Artikel 8c  eingesetzt werden, einschliesslich der
Vergütung, die dem Endverbraucher oder dem Erzeuger
ausgerichtet wird.

Seite 8 von 9



2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe für erneuerbare Energien legt
in Richtlinien transparente und diskriminierungsfreie Regeln für die
Einspeisung von Elektrizität zum Referenzmarktpreis nach Artikel 14
Absatz 1 oder 105 Absatz 1 EnFV fest. Diese Richtlinien müssen vom
BFE genehmigt werden.

4b. Abschnitt: Übergangsbestimmung zur Änderung vom … Kein Antrag der GGS
Art. 31i

1

neuer Art. 31i Abs. 1

Die nationale Netzgesellschaft überträgt Schaltfelder beim Übergang
zu einem Kernkraftwerk, die bei Inkrafttreten der Änderung vom … in
ihrem Eigentum stehen, die jedoch nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe
d nicht zum Übertragungsnetz gehören, innerhalb von zwei Jahren
gegen volle Entschädigung an den Eigentümer des Kraftwerks. Für die
Abwicklung der Übertragung gilt Artikel 33 Absätze 5 und 6 StromVG
sinngemäss.

2

neuer Art. 31i Abs. 2

Wird der Leistungsbetrieb eines Kernkraftwerks innerhalb der
Übergangsfrist von Absatz 1 endgültig eingestellt, so muss das
Schaltfeld beim Übergang zu diesem Kraftwerk nicht mehr übertragen
werden.

3

neuer Art. 31i Abs. 3
Für den Einsatz von Messsystemen bei Speichern gelten die Regeln
von Artikel 31e über die Einführung von Intelligenten Messsystemen
sinngemäss.

4

neuer Art. 31i Abs. 4

Vom Recht, Endverbraucher mit Grundversorgung nach den
Bedingungen vonArtikel 6 Absatz 5bis StromVG mit Elektrizität zu
beliefern, dürfen die Verteilnetzbetreiber erstmals für das Tarifjahr
2019 und letztmals für das Tarifjahr 2022 Gebrauch machen.

II
1 Die Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am ... in Kraft.

2 Die Artikel 6 Absatz 1 und 6a treten am … (+2 Jahre) in Kraft.
3 Die Änderungen der Artikel 4–4c und 24 Absatz 2 erster Satz gelten

bis zum 31. Dezember 2022; danach sind diese Änderungen hinfällig.

Vernehmlassung Strategie Stromnetze - Teilrevision der Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei denanrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz
Teilrevision der Verordnung des UVEK über Ausnahmen
beim Netzzugang und ...(VAN)  - Version 15. Dezember 2008 Vernehmlassungsvorlage 8. Juni 2018 Kein Antrag der GGS
Art. 1 Abs. 2 obsolete Formulierung angepasst, betrifft merchant lines Anpassung von Übergangsbestimmungen
Art. 1 Abs. 3 obsoleter Absatz gestrichen aus der Zeit des Inkrafttretens des StromVG.

Der Verantwortliche der Bilanzgruppe für erneuerbare Energien legt in
Richtlinien transparente und diskriminierungsfreie Regeln für die
Einspeisung von Elektrizität zum Referenzmarktpreis nach den Artikeln
14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 der Energieförderungsverordnung vom
1. November 2017 (EnFV) fest. Diese Richtlinien müssen vom BFE
genehmigt werden.
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Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht  

3003 Bern  
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Bern, 1. Oktober 2018  

laurens.abu-talib@usic.ch | T 031 970 08 88 

Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen  

Stellungnahme der usic 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den oben genannten Vorlagen danken wir Ihnen. 

Gerne setzen wir Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

Die usic stimmt den Vorlagen grundsätzlich zu. 

Für die usic ist es ein Anliegen, dass die Kosten für die Endverbraucher im Rahmen der Stra-

tegie Stromnetze so gering wie möglich ausfallen. Entsprechend sollen Kantone, die im Rah-

men von Leistungsvereinbarungen mit dem BFE Informationstätigkeiten betreiben, die nicht 

Teil des Grundauftrages sind, die Kosten so gering wie möglich halten (E-GebV-En). Der in 

Art. 11b Abs. 2 E-LeV festgesetzte Mehrkostenfaktor soll periodisch auf dessen Wirtschaftlich-

keit und Effizienz überprüft werden. Im Rahmen des Eigenverbrauchs soll auf einen zwingen-

den Einbau von Produktions- und Speicherzählern von Energieversorgungsunternehmen ver-

zichtet werden können und die Daten sollen beiden Vertragsparteien unverfälscht zur Verfü-

gung gestellt werden (Art. 8e Abs. 1 Bst. a E-StromVV). Weiter soll die Speicherung der Daten 

auch ausserhalb der Zähler möglich sein (Art. 8e Abs. 1 Bst. c E-StromVV). Zuletzt soll auf die 

doppelte Erhebung mittels redundanter Zählerinfrastruktur verzichtet werden können (Art. 8e 

Abs. 2bis). Den übrigen Erlassen stimmt die usic vollständig zu. 

 

Im Folgenden setzen wir Sie über unsere Detailanliegen in Kenntnis.  

  



Art. 8e Abs. 1 E-StromVV 

Im Rahmen des Eigenverbrauchs ist der Einbau von Produktions- oder Speicherzählern der 

Energieversorgungsunternehmen nicht zwingend nötig. Die Notwendigkeit zur Ermittlung von 

Herkunftsnachweisen ergibt sich bereits direkt aus der Verordnung des UVEK über den Her-

kunftsnachweis und die Stromkennzeichnung (HKSV). 

Ferner soll gewährleistet sein, dass die beiden Vertragsparteien, dem Erzeuger und dem End-

verbraucher, in unverfälschter Form zur Verfügung gestellt werden. 

Die zwingende Speicherung von Daten im Zähler schafft keinen Mehrwert und verteuert ledig-

lich die Beschaffung der Zähler. Alternativ sollen die Daten deshalb auch in einer externen 

Speichereinheit für mindestens 60 Tage gespeichert werden können. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, Art. 8a Abs. 1 E-StromVV wie folgt anzupassen:  

Art. 8a Abs. 1 E-StromVV 

1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei den Endverbrauchern, sowie bei 

direkt am Netz angeschlossene Erzeugern und Speichern intelligente Messsysteme einzuset-

zen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:  

a. einem beim Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher installierten elektronischen Elektrizi-

tätszähler, der: 

2. Lastgänge mit einer Periode von fünfzehn Minuten ermittelt und mindestens sechzig 

Tage speichert, 

3. Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für die bidirektionale Kommunikation mit ei-

nem Datenbearbeitungssystem und eine andere für den Betroffenen Endverbraucher und 

den Erzeuger, die ihm mindestens ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer Erfassung so-

wie die Lastgänge nach Ziffer 2 abzurufen, und 

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden. Die Datenspeiche-

rung erfolgt im Zähler oder alternativ nach Übertragung in einer externen Speichereinheit über 

mindestens sechzig Tage. 

 

  



Art. 8e E-StromVV 

In Fällen, wo die benötigten Messdaten bereits in der geforderten Qualität erhoben werden, 

macht die doppelte Erhebung und die damit verbundene doppelte Infrastruktur volkswirtschaft-

lich keinen Sinn. Dann sollen die Daten selber erhoben und an den Netzbetreiber geliefert 

werden können. Die Authentifizierung der Messstelle, die Sicherstellung der Manipulations-

freiheit sowie die diskriminierungsfreie Abgeltung der Datenlieferung ist Sache des Netzbetrei-

bers. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, Art. 8a E-StromVV wie folgt zu ergänzen:  

2bis (neu)  

Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann verzichtet werden, wenn 

der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher die notwendigen Messdaten selbst erhebt und 

dem Netzbetreiber liefert. Der Netzbetreiber ist zuständig für die Authentifizierung der Mess-

stelle und stellt die Manipulationsfreiheit sicher. Der Netzbetreiber vereinbart mit dem Endver-

braucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber in welcher Form die Datenlieferung diskriminie-

rungsfrei abgegolten wird. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichti-

gung unserer Position. 

Freundliche Grüsse 

 
u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer 

 

 

 

 
 
 

Bernhard Berger Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 
 

 

Die usic 
 
Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 

1 000 Mitgliedsunternehmungen mit gut 14 000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren ei-

nen jährlichen Bruttohonorarumsatz von über 2,4 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil 

von etwa 50 Prozent am gesamten ingenieurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die 

Mitgliedsunternehmungen der usic sind in allen baurelevanten Bereichen tätig, von der Raum-

planung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwissenschaften, das Bauin-

genieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic der 

grösste Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der bera-

tenden Ingenieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 
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Stellungnahme Strategie Stromnetze und weitere Verordnungen 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Verordnungsrevisionen zum Thema Elektrizität. 

 

Der SIA begrüsst die Energiestrategie 2050 und die damit verbundene Notwendigkeit des Umbaus des Strom-

markts und der Stromnetze hin zu mehr Markt und Flexibilität. Dem SIA ist es ein Anliegen, dass die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen es erlauben, das Potential der Gebäude als Energieproduzent und Speicher voll auszu-

schöpfen. Der Erfolg der lokalen Energieproduktion hängt stark von derer Wirtschaftlichkeit ab. Aufgrund der nach 

wie vor teuren dezentralen Speicher ist es entscheidend, dass möglichst viel des lokal produzierten Stroms direkt 

ohne Zwischenspeicherung lokal verbraucht wird. Am einfachsten und wirtschaftlichsten kann dieses Ziel mittels 

Eigenverbrauchsgemeinschaften erreicht werden. Der SIA setzt sich entsprechend ein, dass die jetzt zu revidie-

renden Verordnungen dem Anliegen kostengünstig produzierender Eigenverbrauchsgemeinschaften gerecht wer-

den. 

Im Konkreten betrifft unsere Stellungnahme folgende Verordnungen. 

 

Stromversorgungsverordnung 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 

Der für Endkunden unübersichtliche und detaillierte neue Regelungsbedarf zeigt, dass eine vollständige Strom-

marktliberalisierung eine einfache und kundenfreundliche Lösung der Stromversorgung wäre. 

 

 

 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK  

Frau Bundesrätin Doris Leuthard  

Luca Pirovino 

Verantwortlicher Energie 

luca.pirovino@sia.ch 

+41 44 283 15 87 

Zürich, 1. Oktober 2018 
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Art. 8a Intelligente Messsysteme 

Intelligente Messsysteme werden begrüsst. Wichtig ist, dass deren Betrieb effizient und kostengünstig erfolgt. 

Doppelmessungen sind zu vermeiden. Wenn der Gebäudebetreiber z.B. im Rahmen einer Eigenverbrauchsge-

meinschaft eigene Stromzähler installiert, ist es nicht notwendig, dass zusätzlich für jeden Endverbraucher ein 

Zähler des Elektrizitätswerks installiert wird. Es reicht, wenn das Elektrizitätswerk für die gesamte Eigenver-

brauchsgemeinschaft ein einziger Zähler installiert. 

Der Gebäudebetreiber soll die Möglichkeit haben, selbst das intelligente Messsystem zu installieren und zu betrei-

ben und bei Bedarf die Daten dem Elektrizitätswerk zu liefern. 

Daten sollen nicht zwingend im Zähler gespeichert werden. Es ist ausreichend, wenn sie nach Übertrag im Daten-

bearbeitungssystem für die vorgegebene Mindestdauer von 60 Tagen gespeichert werden. Dies ermöglicht, kos-

tengünstigere Zähler einzusetzen. 

Um überflüssige Kosten und Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist das Messwesen generell zu liberalisieren. 

 

Art. 19 Effizienzvergleiche, Überprüfung der Netznutzungs- und Elektrizitätstarife 

Die angestrebte dezentrale Produktion ist auf dezentrale Netzanschlüsse angewiesen. Nur wenn die Netzkosten 

für diese vielen Anschlüsse wettbewerbsfähig sind, kann auch die dezentrale Produktion wettbewerbsfähig sein. 

Aus diesem Grund müssen die Netzkosten zwingend gesenkt werden. Die im Stromversorgungsgesetz vorgese-

hene Anreizregulierung sollte nun umgesetzt werden, wie in den anderen europäischen Ländern. Die aktuelle 

Sunshine-Regulierung des Bundes zu den Netzkosten dient diesem Ziel zu wenig. In der Sunshine-Regulierung 

werden nur einzelne Ausreisser (überhöhte Kosten) beleuchtet (Sunshine) und korrigiert. Es werden aber weder 

generelle Netzpreissenkung z.B. durch Effizienzgewinne oder bessere Technologien gefordert, noch in einer Form 

durchgesetzt. 

 

Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung 

Art. 4 Erfassung der Produktionsdaten 

Bei Anlagen mit Eigenverbrauch soll es unabhängig von der Anschlussleistung möglich sein, nur die ins Netz ein-

gespeiste Elektrizität zu erfassen. 

 

Energieverordnung 

Art. 14 Abs. 2 

Um Eigenverbrauchsgemeinschaften zu fördern, ist es wichtig, dass der Begriff des zusammenhängenden Grund-

stücks möglichst breit gefasst wird. Die vorgeschlagene Anpassung wird begrüsst. 

Volkswirtschaftlich sinnvoller wäre allerdings die Nutzung des bestehenden Stromnetzes für den lokalen Energie-

austausch in Quartier oder Gemeinde mit einem lokalen Netztarif. Das heutige Netznutzungsmodell orientiert sich 

an einer Stromverteilung von der hohen zu einer tieferen Netzebene. Der lokal verteilte Strom wird mit zu hohen 

Netzbeträgen belastet, was nicht verursachergerecht ist.  
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Freundliche Grüsse 

 

 

  

 

  

 

 

 

Adrian Altenburger 

Vizepräsident SIA und 

Präsident Fachrat Energie 

 

 

Luca Pirovino 

Verantwortlicher Energie 
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Bundesamt für Energie,  

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- 

und Wasserrecht 

3003 Bern 

 

strategie.stromnetze@bfe.admin.ch  

Zürich, 25. September 2018 mr 

Strategie Stromnetze: Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsrevisionen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen des Verbands Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen (VSEI) danken wir Ihnen für 

die Möglichkeit, zu den Verordnungsrevisionen im Rahmen der Strategie Stromnetze Stellung 

nehmen zu können. Der VSEI schliesst sich in seiner Stellungnahme vollumfänglich dem Verband 

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) an. Er beschränkt sich in den folgenden 

Ausführungen auf die Änderungen in der Stromversorgungsverordnung StromVV. 

Der VSEI ist die Berufsorganisation für rund 2‘000 Elektro- und Telekommunikations-

Installationsfirmen mit über 40‘000 Mitarbeitenden. Jährlich schliessen ca. 3‘000 Lernende ihre 

Grundbildung in einem der VSEI-Berufe Elektroinstallateur, Montage-Elektriker, Telematiker und 

Elektroplaner ab. Die Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ gehört zu den zehn meist gewählten 

Grundbildungen. Mehr als 1‘300 Personen absolvieren jährlich eine Prüfung auf Niveau 

Berufsprüfung und höhere Fachprüfung. Damit ist die Branche eine der grössten Ausbildnerinnen 

im Bereich der handwerklichen Berufe in der Schweiz.  

Der VSEI unterstützt die Strategie Stromnetze und die damit in Verbindung stehenden 

Verordnungsanpassungen. Er sieht jedoch verschiedentlich Verbesserungspotenzial bei der 

Regulierungsdichte und den bürokratischen Abläufen. 

1. Begriff Energiespeicherung (Art. 2 Abs. 3 StromVV) 

Heute ist die Behandlung von Speichern subsidiär in einer Branchenlösung (VSE Handbuch 

Speicher) geregelt. Der Bundesrat hat zwar bereits seine Absicht bekundet, die 

Netznutzungsentgelte für Speicher im Rahmen der laufenden StromVG-Revision zu überprüfen. 

Die hier vorgeschlagene Regelung in der StromVV würde dem aber vorgreifen, ohne dass eine 

gesetzliche Grundlage besteht. In Anbetracht der weitreichenden Auswirkungen auf die Nutzung 

von Speichern ist es nach Auffassung des VSEI zwingend, dass erst die entsprechende 

Gesetzesgrundlage geschaffen wird. Diese sollte sich an den im VSE Handbuch festgehaltenen 

Prinzipien (Ausspeiseprinzip, einmalige Belastung der Energie, Diskriminierungsfreiheit von 

Technologien und Praktikabilität) orientieren. 

 

Art. 2 Abs.3 StromVV 

Streichen 

mailto:strategie.stromnetze@bfe.admin.ch
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2. Gestehungskostenprüfung (Art. 4 bis 4c StromVV) 

Den Prosumenten im Gebäudebereich mit ihren Kleinanlagen dürfte in Zukunft eine grössere 

Bedeutung zukommen. Mit der vorgeschlagenen Gestehungskostenprüfung wird ihnen aber ein 

massiver administrativer Aufwand auferlegt, der im Endeffekt in keinem Verhältnis zur 

erwartenden Vergütungssumme stehen dürfte. Grund dafür ist der Beleg der Errichtungskosten für 

die Anlage, die Berechnungspflicht der kalkulatorischen Kosten und die Schätzung der jährlichen 

Produktionsmenge für jeden Einzelfall. Dabei rechnet selbst das BFE nicht mit anlagescharfen 

Gestehungskosten, sondern mit den Gestehungskosten von Referenzanlagen, um die 

Vollzugskosten pro Anlage zu minimieren.  

Der VSEI fordert entsprechend, dass die vom Netzbetreiber bezahlte Vergütung in der 

Grundversorgung im Sinne einer De-minimis-Regel anrechenbar ist. Um allfällige Unterstützungen 

zu berücksichtigen, soll von den Vergütungssätzen ein Pauschalabzug von 20% vorgenommen 

werden. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass Kleinanlagen in der Regel Einmalvergütungen 

von max. 30% der Investitionskosten erhalten, die rund 60-70% der Gestehungskosten 

entsprechen. 

 

Art. 4 Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 
2 Soweit der Verteilnetzbetreiber ...  

a. Er darf die Elektrizität der einzelnen Erzeugungsanlagen höchstens zu ihren 

Gestehungskosten anrechnen einrechnen. Dieser Betrag darf nicht über den 

Gestehungskosten einer effizienten Produktion liegen. 

c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- und 

Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und 

Herkunftsnachweise anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen 

Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1–1.5 EnFV nicht übersteigt.  

d. Stammt die Elektrizität nicht aus eigenen Erzeugungsanlagen, so gelten administrative 

Aufwände im Zusammenhang mit der Elektrizitätsabnahme und -vergütung für diese 

Anlagen als anrechenbare Gestehungskosten des Netzbetreibers. 

 

3. Anrechenbarkeit von Dienstbarkeiten (Art. 12 und 13 StromVV) 

Der Bau und Betrieb von Netzen bedingt, dass die Netzbetreiber über bestimmte Dienstbarkeiten 

und Rechte verfügen. Die Kosten der Dienstbarkeitszahlungen sind grundsätzlich anrechenbar, was 

bereits in Art. 12 Abs.1 StromVV festgehalten wurde. Im Gegensatz zu Mietzahlungen werden 

Dienstbarkeitszahlungen aber für mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte entrichtet. Um betreffend die 

Anrechenbarkeit von Dienstbarkeitszahlungen Klarheit zu schaffen, ist eine Anpassung des Artikels 

über die anrechenbaren Betriebskosten nötig. 

 

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten 
1 Als anrechenbare Betriebskosten gelten zusätzlich zu jenen nach Art. 15 Absatz 2 Buchstabe c 

StromVG gelten die jährlich entschädigten Entgelte an Dritte für Dienstbarkeiten und Rechte. 

 

4. Smart Meter Roll-out (Art. 8a, 13a und 31e StromVV) 

Der VSEI erachtet Smart Meter als wichtiges Instrument für das neue Energiesystem der Schweiz. 

Er teilt aber die Haltung des VSE, wonach ein evolutionärer Rollout (bei Ersatz, Neubau oder auf 

Wunsch) gegenüber einem beschleunigten zu bevorzugen ist. Einerseits entstehen durch einen 

vorzeitigen Ersatz von funktionierenden Zählern unnötige Sonderabschreibungen und andererseits 

sind durch schwankende Investitionszyklen negative Auswirkungen auf die Netzkosten zu 

erwarten. Kommt hinzu, dass mit den vorgesehenen, restriktiven Bestimmungen zur Nutzung der 

Daten und den detaillierten Anforderungen an die Geräte die Vorteile der Smart Meter gar nicht 

richtig genutzt werden können. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass mit dem Rollout schon 

2019 begonnen werden kann. Die Frist zum Ersatz der Geräte und Systeme hat sich an deren 

Verfügbarkeit zu orientieren. 
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Art. 31e Einführung intelligenter Messsysteme 
1 Spätestens zwei Jahre, nachdem intelligente Messsysteme zertifiziert werden können, dürfen bei 

Netzanschlussnehmern bis 1kV nur noch intelligente Messsysteme installiert werden. Bis zehn 

Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017 müssen 80 Prozent aller 

Messeinrich-tungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den Artikeln 8a und 8b 

entsprechen. Die restlichen 20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im Einsatz 

stehen. 
4 Die Kosten der Messeinrichtung, die Artikel 8a und 8b nicht entsprechen und vor Ablauf der Frist 

gemäss Absatz 1, aber nach den Absätzen 1 und 3 eingesetzt werden dürfen, bleiben anrechenbar. 

Die Kostentragung bei Lastgangmessungen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 1. 

November 2017 eingesetzt wurden, richtet sich nach Artikel 8 Absatz 5 des bisherigen Rechts. 

 

5. Netznutzungstarife (Art. 18 StromVV) 

Eine verursachergerechte Kostentragung über die Netznutzungstarife muss sich an der 

Kapazitätsnachfrage orientieren. Künftig dürfte die Zahl an Endverbrauchern mit hohen 

Leistungsbezügen und geringem Verbrauch (z.B. aufgrund vermehrter Energiespeicherung) weiter 

zunehmen. Die Tarifierung hat sich deshalb umso mehr an der bezogenen Leistung zu orientieren. 

Vielen Netzbetreibern ist ausserdem nur die Anschlussleistung der Gebäude und nicht jene der 

Endverbraucher bekannt, weshalb keine Kundengruppen mit bestimmten Anschlussleistungen 

gebildet werden können. Art. 18 StromVV stellt deshalb einen Rückschritt dar. Bereits die heutige 

Regelung ist nicht gesetzeskonform; ein Anteil von mindestens 70% für einen nichtdegressiven 

Arbeitstarif widerspricht der im StromVG vorgegebenen Zielsetzung nach mehr 

Verursachergerechtigkeit aber vollends. 

 

Art. 18 Netznutzungstarife 
2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarem Bezugsprofil eine 

Kunden-gruppe. Bei Endverbrauchern in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit einer 

Anschlussleistung bis 30 kVA ist nur eine Kundengruppe zulässig.  
3 Der Netznutzungstarif muss bei Spannungsebenen unter 1 kV für Endverbraucher in ganzjährig 

genutzten Liegenschaften mit einem Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu mindestens 50 70 Prozent 

ein nicht-degressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein. 

 

6. Intelligente Steuer- und Regelsysteme (Art. 8c StromVV) 

Der diskriminierungsfreie Zugriff Dritter zu den Steuer- und Regelsystemen stellt einen 

wesentlichen Eingriff in die Eigentumsrechte der Verteilnetzbetreiber dar. Ein solcher bedarf 

neben einer gesetzlichen Grundlage auch ein öffentliches Interesse und die Einhaltung des 

Verhältnismässigkeitsprinzips. Keine dieser Voraussetzungen ist erfüllt. Viel eher gefährdet das 

Zugriffsrecht die Sicherheit des Stromnetzes als kritische Infrastruktur. Zudem kann die in Art. 8c 

Abs. 1 festgehaltene Wahlmöglichkeit auch wahrgenommen werden, wenn dem Endverbraucher, 

dem Produzenten oder dem Speicherbetreiber die Möglichkeit zur Ablehnung intelligenter Steuer- 

und Regelsysteme eingeräumt wird. 

 

Art. 8c Intelligente Steuer- und Regelsysteme 

Streichen  

 

7. Informationsmassnahmen zur Verbrauchsreduktion (Art. 13c und 13d StromVV) 

Zur effektiven und effizienten Umsetzung der Energiestrategie 2050 besteht nicht nur hinsichtlich 

des Verbrauchs Informationsbedarf, sondern auch betreffend die optimale Nutzung der Netze. 

Eine Beschränkung auf die Bearbeitung von Messdaten ist zur Sensibilisierung nicht ausreichend, 

sondern es muss auf alle verfügbaren Daten auch bzgl. Erzeugung und Speicherung zurückgegriffen 

werden können. Auch sollen allgemeine und nicht nur projektspezifische 

Informationsmassnahmen anrechenbar sein. Eine Beschränkung auf schriftliche und mündliche 
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Informationen ist zudem unnötig, da auch andere Kommunikationsformen eingesetzt werden 

können. Ausserdem ist auf eine Beschränkung der Zielgruppe der Massnahmen zu verzichten. 

 

Art. 13c Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der 

Verbrauchsreduktion und Lastoptimierung 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion und der Lastoptimierung 

gilt es insbesondere, wenn der Netzbetreiber die Messdaten der Endverbraucher in seinem 

Netzgebiet so bearbeitet, dass diese ihren individuellen täglichen, wöchentlichen und monatlichen 

Elektrizitätsverbrauch über verschiedene Zeitperioden mit demjenigen anderer Endverbraucher 

mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik vergleichen können. 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 

anrechenbaren Betriebskosten des Netzbetreibers im betreffenden Jahr, höchstens aber bis zu 

einem Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als anrechenbare Betriebskosten. 

 

Art. 13d Anrechenbare Kosten von In-formationsmassnahmen und Gebühren von 

Öffentlichkeitsarbeit 
1 Als anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG 

gelten die Kosten des Netzbetreibers für die Bereitstellung und Verbreitung von schriftlichen oder 

mündlichen Informationen sämtlicher Art im Rahmen eines Vorhabens, namentlich über Umfang, 

Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf des Vorhabens sowie über dessen voraussichtliche 

Auswirkungen auf Umwelt, Raum und Betroffene, soweit diese Informationen notwendig sind, um 

den vom Vorhaben Betroffenen und anderen Interessierten die Meinungsbildung und die allfällige 

Mitwirkung am Verfahren zu ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG). 
2 Als anrechenbare Kosten von Öffentlichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei den Netzbetreibern 

erhobenen Gebühren für die Öffentlichkeitsarbeit der Kantone nach Artikel 6b. 

 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  
Laura Kopp Michael Rupp 

Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit 
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Bern, 28. September 2018 

 

 
Strategie Stromnetze: 
Vernehmlassungsverfahren zu Verordnungsrevisionen – Stellungnahme der SBB. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zur Strategie Strom-

netze bzw. den damit verbundenen Revisionen auf Verordnungsstufe, Stellung nehmen zu kön-

nen. Unsere Bemerkungen und Anträge unterbreiten wir Ihnen gerne nachfolgend.  

I. 734.2 Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) 

Bemerkungen zu Art. 34 

Zu Abs. 2: Von der Aufhebung der Bestimmungen über Fluchtwege in Innenraumanlagen ist 

aus sicherheitstechnischen Gründen abzusehen. 

Antrag: 

Art. 34 Abs. 2 nicht aufheben. 

Bemerkungen zu Art. 38 

Zu Abs. 2 und 3: Von der Aufhebung der Bestimmungen über mechanische, feuerhemmende 

und feuerbeständige Vorgaben bei baulichen Massnahmen ist aus sicherheitstechnischen 

Gründen abzusehen. Für die SBB besteht insbesondere dann ein erhöhtes Risiko, wenn Dritt-

versorger (ortsansässige Energieversorger) Räume für elektrische Anlagen auf Arealen der 

Bahn betreiben.   

Antrag: 

Art. 38 Abs. 2 und 3 nicht aufheben. 
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II. 734.24 Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat 

Bemerkungen zu Art. 1 

Zu Abs. 2: Die Interessensbindung des Inspektorats innerhalb von Electrosuisse ist aus Sicht 

SBB für eine unabhängige Wahrnehmung und Abgrenzung der verschiedenen Aufgaben nicht 

optimal. 

Anträge: 

Art. 1 Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: 

2 Das Inspektorat ist eine Dienststelle im Eidgenössischen Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation. 

Art. 1 Abs. 3 ist zu streichen. 

III. 734.71 Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Bemerkungen zu Art. 2 

Zu Abs. 3: Endverbraucher sind definiert als Kunden, welche Elektrizität für den eigenen 

Verbrauch kaufen (Art. 4 Abs. 1 lit. b StromVG). Elektrische Speicher können aus dem Netz 

bezogene Elektrizität zu einem späteren Zeitpunkt ins Netz zurückspeisen. Zwar entstehen 

Umwandlungsverluste, dennoch liegt der Zweck des Elektrizitätsverbrauchs bei Speichern ohne 

angeschlossene Endverbraucher nicht im "eigenen" Verbrauch (kein Kauf für den eigenen 

Verbrauch). Diese elektrischen Speicher sind somit keine Endverbraucher. Die Technologie des 

Speichers soll hierbei keine Rolle spielen. 

Für die Definition von elektrischen Speichern ist die subsidiär festgelegte Branchenlösung 

anzuwenden (VSE Handbuch Speicher), welche eine differenzierte Behandlung von Speichern 

beschreibt. 

Antrag: 

Art. 2 Abs.3 ist zu streichen oder allenfalls wie folgt zu ändern: 

3Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht und diese zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder ins Netz zurückspeist, gilt für diesen Bezug nicht als Endverbraucher. 

 

Bemerkungen zu Art. 6a 

Zu Abs. 1: Die Mehrjahrespläne der SBB sind dem BAV zu unterbreiten. Im Sinne einer Be-

schränkung auf das Wesentliche, sollten nur die relevanten Netzprojekte in den Mehrjahresplä-

nen ausgewiesen werden. 
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Antrag: 

Art. 6a Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

1 Die Netzbetreiber weisen in den Mehrjahresplänen ihre relevanten Netzprojekte aus und 
legen Folgendes dar: … 

 
Zu den nachfolgenden Verordnungen hat die SBB keine Bemerkungen: 
 

 Geoinformationsverordnung 

 Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich 

 Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

 Niederspannungs-Installationsverordnung 

 Leitungsverordnung 

 Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren 
Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz 

 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüsse 

 

        

 

 

 

 

Dr. Beat Deuber 

Leiter Energie 

 

Dr. Bernhard Meier 

Delegierter Public Affairs und Regulation 
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Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitätsrecht 
Frau Bundesrätin D. Leuthard 
3003 Bern 
 
 
per E-Mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 
 
1. Oktober 2018 

 
 
 

Vernehmlassung Verordnungen zur Strategie Stromnetze 
  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 8. Juni 2018 haben Sie die Vernehmlassung zu den Verordnungen zur 

Strategie Stromnetze eröffnet. Für die uns gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir 

Ihnen bestens.  

Der HEV Schweiz ist mit seinen über 330‘000 Mitgliedern der grösste Vertreter der Interessen der 

Haus- und Grundeigentümer in der Schweiz. In dieser Funktion setzen wir uns konsequent für die 

Förderung und den Erhalt des Wohn- und Grundeigentums ein und vertreten die Interessen unse-

rer Mitglieder auf allen Ebenen. Da unsere Mitglieder von den geplanten Verordnungsänderungen 

teilweise betroffen sind, machen wir von der uns offerierten Möglichkeit zur Stellungnahme Ge-

brauch und reichen Ihnen diese innert Frist ein. 

 

Stellungnahme zu den einzelnen Verordnungen 

1. Teilrevision der Verordnung über Geoinformation (GeoIV) 

Der HEV Schweiz begrüsst, dass mit der Aufnahme der Projektierungszonen und Baulinien in 

den ÖREB-Kataster mehr Transparenz bezüglich der ÖREBs geschaffen wird. Jedoch ist es 

nach Auffassung des HEV Schweiz für mehr Planungs- und Rechtssicherheit unumgänglich, 

dass die im Kataster festgelegten ÖREBs auch im Grundbuch mittels konkreten Verweises auf 

den Kataster angemerkt werden müssen. Bei Projektierungszonen und Baulinien ist die Zu-

griffsberechtigung auf die Stufe „B“ (beschränkt öffentlich) festzulegen. Ein öffentliches Inte-

resse an der generellen und uneingeschränkten Einsicht für jedermann und am Download ist 

nicht gegeben. 

 

2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich (GebV-En) 

Die Hauseigentümer sind nicht direkt von dieser Verordnungsänderung betroffen. Auf eine 

Stellungnahme seitens HEV Schweiz wird deshalb verzichtet.  

Hauseigentümerverband Seefeldstrasse 60 Tel. 044 254 90 20 info@hev-schweiz.ch PC 80-32534-9 
Schweiz Postfach  8032 Zürich Fax 044 254 90 21 www.hev-schweiz.ch MwSt-Nr.355838 
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3. Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) 

Der HEV Schweiz begrüsst die Klärung des Widerspruchs im Bereich Brandschutz und die 

damit einhergehende Streichung der entsprechenden Absätze in Art. 34 und 38. 

 

4. Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat  

Der HEV Schweiz begrüsst die mit Art. 7 Abs. 5 der obgenannten Verordnung neu geschaffe-

ne Möglichkeit für das Inspektorat in begründeten Fällen auf Gebühren verzichten zu können. 

Die Anpassung der gebührenobergrenze von Fr. 3‘000 auf Fr. 4‘000 erscheint verhältnismäs-

sig. Hingegen ist der Rahmen der möglichen Stundenansätze des Personals von 95 – 250 

Franken zu weit. Insbesondere bei juristischen Abklärungen ist die Komplexität des Falles in 

die Festsetzung der Gebührenhöhe mit einzubeziehen. 

 

5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 
(VPeA) 

Bei den Ausnahmen von der Sachplanpflicht (Art. 1b nVPeA) ist lit. c wie folgt zu ergänzen: 

„Vorhaben, bei denen Leitungen zu mindestens 80 Prozent ihrer Länge als Kabel in bestehen-

den oder behördenverbindlich festgelegten Anlagen wie Strassen, Tunnels oder Stollen aus-

geführt werden, sofern die übrigen 20 Prozent der Länge höchstens fünf Kilometer betragen. 

Ohne diesen Zusatz würde die Bestimmung Art. 1b lit. a und b nVPeA zuwiderlaufen.  

Art. 1b lit. d nVPeA ist komplett zu streichen. Die Bestimmung ist viel zu offen formuliert. Mit 

dieser Regelung könnte das Sachplanverfahren viel zu leicht umgangen werden.  

In der vom BFE eingesetzte Begleitgruppe im Sachplanverfahren (Art. 1e Abs. 4 nVPeA) ist 

auch ein Vertreter jeder betroffenen Gemeinde einzusetzen, da die Gemeinden ebenfalls zu 

den massgeblich betroffenen Kreisen gehören. Entsprechend ist Art. 1e Abs. 4 nVPeA um „lit. 

i jeder betroffenen Gemeinde“ zu ergänzen.  

Art. 9a nVPeA sieht neu vor, dass Instandhaltungsarbeiten und geringfügige technische Ände-

rungen ohne Plangenehmigung durchgeführt werden können, wenn dabei keine besonderen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Dies ist aus Sicht des HEV Schweiz sachge-

recht. Aufgrund der verhältnismässig kurzen Dauer der Instandhaltungsarbeiten und der ge-

ringfügigen technischen Änderungen wird grundsätzlich nicht ein Grund für eine erneute Ent-

eignung mit entsprechenden Entschädigungsfolgen geschaffen. Deshalb kann das Plange-

nehmigungsverfahren für diese Arbeiten entfallen. Der HEV Schweiz begrüsst zudem, dass in 

Art. 9a Abs. 2 und Art. 9a Abs. 3 nVPeA explizit ausgeführt wird, was unter Instandhaltungsar-

beiten und geringfügigen technischen Änderungen genau gemeint ist. 

 

6. Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-
Installationsverordnung, NIV) 

Die Anpassungen sind rein formeller Natur. Auf eine Stellungnahme seitens HEV Schweiz 

wird daher verzichtet. 

 

7. Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) 

Die in der Verordnung verankerten Regelungen erscheinen sinnvoll und nachvollziehbar. Sie 

unterstützen eine Klärung zum Entscheid zwischen einer Freileitung und einer erdverlegten 

Leitung. 
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8. Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Die Hauseigentümer sind primär als Stromkonsumenten von den vorliegenden Änderungen 

betroffen. Insbesondere die Regelungen zur Tarifgestaltung erachten wir als konsumenten-

freundlich. Dies insofern, als für den Bereich des Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch 

die weniger strengen Regulierungen aus der EnV zur Anwendung kommen. Der HEV Schweiz 

unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen der StromVV. 

 

9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anre-
chenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN) 

Die vorgeschlagene Änderung hat keine Auswirkung auf Immobilieneigentümer. Auf eine Stel-

lungnahme wird deshalb verzichtet. 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Berück-

sichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

Hauseigentümerverband Schweiz 

 

  
NR Hans Egloff Thomas Ammann 
Präsident HEV Schweiz Ressortleiter Energie- und Bautechnik 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände KGTV l Steinerstrasse 37, 3006 Bern, info@kgtv.ch  

 

Anträge von Jürg Grossen zu den Vernehmlassungen folgender Verordnungsanpassungen:  
 

1. StromVV 
2. HKN-Verordnung HKSV  
3. Energieverordnung EnV 

 
Die neuen Regelungen zum Eigenverbrauch sind am 1.1.2018 in Kraft getreten. Die Erfahrungen zeigen, dass in 
einigen Punkten Verordnungsanpassungen notwendig sind, um den Zielen der Energiestrategie 2050 (Energiegesetz 
Art. 1 Zweck Abs. 2b …die sparsame und effiziente Energienutzung) gerecht zu werden. 
In den Bereichen Messwesen, HKN-Pflicht und Tarife schlage ich hiermit konkrete Verbesserungen/Erleichterungen 
im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) vor. 
 
1. Anliegen (StromVV) 
 
Volkswirtschaftlich effizientes Messwesen (Verwendung privater Daten zur Abrechnung & im Marktprozess):  
 
Ziel/Anliegen: Es ist nur dort zwingende Messinfrastruktur und Datenspeicherung zu verlangen, wo sie einen 
tatsächlichen Nutzen bringt. Produktions- oder Speicherzähler sind im Rahmen von Eigenverbrauch nicht zwingend 
notwendig. Um doppelte Messinfrastruktur zu mindern (Effizienz aus volkswirtschaftlicher Betrachtung) sollen 
Verteilnetzbetreiber VNB das erheben von Messdaten in gegenseitigem Einvernehmen auch an Endverbraucher, 
Erzeuger oder Speicher delegieren können. Der VNB bleibt verantwortlich für die Messdaten und gewährleistet die 
Qualität der Daten, die in die Marktprozesse eingehen. (Vgl. Art. 8 Abs. 1 StromVV: 1 Die Netzbetreiber sind für das 
Messwesen und die Informationsprozesse verantwortlich.) 
 
Ausgangslage: 
 

StromVG Art. 17a (aktuelle Version)  
Art. 17a Intelligente Messsysteme beim Endverbraucher 
1 Ein intelligentes Messsystem beim Endverbraucher ist eine Messeinrichtung zur 
Erfassung elektrischer Energie, die eine bidirektionale Datenübertragung unterstützt 
und beim Endverbraucher den tatsächlichen Energiefluss und dessen zeitlichen 
Verlauf erfasst. 
2 Der Bundesrat kann Vorgaben zur Einführung intelligenter Messsysteme beim 
Endverbraucher machen. Er kann insbesondere die Netzbetreiber dazu verpflichten, 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bei allen Endverbrauchern oder bei gewissen 
Gruppen von Endverbrauchern die Installation intelligenter Messsysteme zu veranlassen. 
3 Er kann unter Berücksichtigung der Bundesgesetzgebung über das Messwesen 
festlegen, welchen technischen Mindestanforderungen die intelligenten Messsysteme 
beim Endverbraucher zu genügen haben und welche weiteren Eigenschaften, 
Ausstattungen und Funktionalitäten sie aufweisen müssen, insbesondere im Zusammenhang 
mit: 

a. der Übermittlung von Messdaten; 
b. der Unterstützung von Tarifsystemen; 
c. der Unterstützung von weiteren Diensten und Anwendungen; 
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Geltendes Recht  Strom VV aktuelle Vernehmlassung Vorschlag (Änderungsanträge in rot)  Begründung 

 
 
Art. 8a Intelligente Messsysteme  

1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei den 
Endverbrauchern und den Erzeugern 
intelligente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Elementen:  
a. einem elektronischen Elektrizitätszähler 

beim Endverbraucher oder Erzeuger, 
der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie 

erfasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage speichert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wovon 
eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem reserviert 
ist und eine andere für den 
Endverbraucher oder den Erzeuger, 
die ihm mindestens ermöglicht, 
Messwerte im Moment ihrer 
Erfassung sowie die Lastgänge 
nach Ziffer 2 abzurufen, und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung 
erfasst und protokolliert;  

b. einem digitalen 
Kommunikationssystem, das die 
automatisierte Datenübermittlung 
zwischen dem Elektrizitätszähler und 
dem Datenbearbeitungssystem 
gewährleistet; und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit 
dem die Daten abgerufen werden.  

 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen intelligenten 

Messsystems funktionieren so zusammen, 
dass:  
a. zwecks Interoperabilität verschiedene 

Typen von Elektrizitätszählern 
identifiziert und verwaltet werden;  

b. der Teil der Software der 
Elektrizitätszähler nach Absatz 1 
Buchstabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften hat, 
aktualisiert werden kann;  

c. den Endverbrauchern und Erzeugern 
ihre Messdaten, namentlich 
Lastgangwerte, verständlich dargestellt 
werden;  

d. andere digitale Messmittel sowie 
intelligente Steuer- und Regelsysteme 
des Netzbetreibers eingebunden 
werden können; und  

Art. 8a Abs. 1 Einleitungsteil, Bst. a 
Einleitungssatz und Ziff. 3 sowie Abs. 2 
Bst. c  

1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei den 
Endverbrauchern, Erzeugern und 
Speichern intelligente Messsysteme 
einzusetzen. Diese bestehen aus 
folgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, 

Erzeuger oder Speicher 
installierten elektronischen 
Elektrizitätszähler, der: 

 
 
 

3. Schnittstellen aufweist, 
insbesondere eine für die 
bidirektionale Kommunikation 
mit einem 
Datenbearbeitungssystem und 
eine andere für den 
Betroffenen, die ihm 
mindestens ermöglicht, 
Messwerte im Moment ihrer 
Erfassung sowie die Lastgänge 
nach Ziffer 2 abzurufen, und  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Die Elemente eines solchen 

intelligenten Messsystems 
funktionieren so zusammen, dass:  

 
 
 
 
 
 
 

 
c. die Messdaten des Betroffenen, 

namentlich die Lastgangwerte, für 
diesen verständlich dargestellt 
werden; 

 
 
 

1 Für das Messwesen und die 
Informationsprozesse sind bei 
Endverbrauchern sowie bei direkt am 
Netz angeschlossene Erzeugern und 
Speichern intelligente Messsysteme 
einzusetzen. Diese bestehen aus 
folgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, 

Erzeuger oder Speicher installierten 
elektronischen Elektrizitätszähler, 
der:  
1. Wirkenergie und Blindenergie 

erfasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage 
speichert,  

3. über Schnittstellen verfügt, wovon 
eine zur bidirektionalen 
Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem 
reserviert ist und eine andere für 
den Endverbraucher oder den 
Erzeuger, die ihm mindestens 
ermöglicht, Messwerte im 
Moment ihrer Erfassung sowie 
die Lastgänge nach Ziffer 2 
abzurufen, und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung 
erfasst und protokolliert;  

b. einem digitalen 
Kommunikationssystem, das die 
automatisierte Datenübermittlung 
zwischen dem Elektrizitätszähler 
und dem Datenbearbeitungssystem 
gewährleistet; und  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit 
dem die Daten abgerufen werden. 
Die Datenspeicherung erfolgt im 
Zähler oder alternativ nach 
Übertragung in einer externen 
Speichereinheit über mindestens 
sechzig Tage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter 
Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann 
verzichtet werden, wenn der 
Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher 
die notwendigen Messdaten selbst erhebt 
und dem Netzbetreiber liefert. Der 

Es ist nicht 
notwendig, dass im 
Rahmen des 
Eigenverbrauchs 
Produktionszähler 
oder Speicherzähler 
des EVU eingebaut 
werden. Sofern 
Messungen für die 
Ermittlung von HKN 
notwendig sind, ergibt 
sich die 
Notwendigkeit der 
Messungen direkt aus 
der HKSV. 
 
Siehe c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bringt keinen 
Mehrwert, Daten 
zwingend im Zähler 
zu speichern. Das 
macht die Zähler ohne 
Nutzen teurer. Es soll 
deshalb alternativ 
auch möglich sein, die 
Daten in einer 
externen Speicher-
einheit über 
mindestens 60 Tage 
zu speichern. 
 
 
Diese alternative 
Möglichkeit 
verhindert doppelte 
Messinfrastruktur 
(Effizienz) und macht 
volkswirtschaftlich 
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e. Manipulationen und andere 
Fremdeinwirkungen am 
Elektrizitätszähler erkannt, 
protokolliert und gemeldet werden.  

3 Bei Bauten und Anlagen, die dem 
Bundesgesetz vom 23. Juni 1950 über den 
Schutz militärischer Anlagen unterstehen, 
müssen keine intelligenten Messsysteme 
eingesetzt werden. Die ElCom kann 
zudem befristete und unbefristete 
Ausnahmen von der Pflicht zum Einsatz 
eines intelligenten Messsystems oder 
eines Elements davon gewähren, wenn ein 
solcher Einsatz in Bezug auf den 
Aufwand unverhältnismässig wäre.  

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen der 
Messmittelverordnung vom 15. Februar 
2006 und den entsprechenden 
Ausführungsvorschriften des 
Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements, sofern sie in deren 
Geltungsbereich fallen. 

Netzbetreiber ist zuständig für die 
Authentifizierung der Messstelle und stellt 
die Manipulationsfreiheit sicher. Der 
Netzbetreiber vereinbart mit dem 
Endverbraucher, Erzeuger oder 
Speicherbetreiber in welcher Form die 
Datenlieferung diskriminierungsfrei 
abgegolten wird.  
 
 
 
 
 

Sinn. Die Kann-
Formulierung lässt 
diese Möglichkeit zu, 
verpflichtet aber nicht 
zu dieser. 
 
 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von Mess-, 
Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von 

Messsystemen nach dieser 
Verordnung;  

b. die Kapital- und Betriebskosten von 
Steuer- und Regelsystemen, die im Sinn 
von Artikel 8c eingesetzt werden, 
einschliesslich der Vergütung, die dem 
Endverbraucher oder dem Erzeuger 
ausgerichtet wird.  

  
 
Als anrechenbare Kosten gelten:  

a. die Kapital- und Betriebskosten von 
Messsystemen nach dieser 
Verordnung sowie die Kosten, die 
dem Netzbetreiber aus Art. 8a Abs. 
2bis entstehen;  

 
 

 
 
 
 
 
Siehe Art. 8a 2bis 
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2. Anliegen (HKN-Verordnung HKSV) 
 
Keine Pflicht zur Erfassung der Bruttoproduktion für HKN 
Ziel/Anliegen: Keine Erfassungspflicht der Bruttoproduktion von Erzeugungsanlagen im Eigenverbrauch. Falls dies 
nicht möglich wäre, betragen der Anhebung der Erfassungspflicht z.B. für Anlagen > 100 kVA). Erhebung der 
dezentral produzierten Energie über Berechnung (installierte Kapazität).  
Begründung: Erfassung der Bruttoproduktion und interne Entwertung hat keine Relevanz für das Marktsystem, 
sondern generiert nur zusätzliche Kosten (Zähler & Prozesse).  
 
Ausgangslage 
 
Energiegesetz 
Art. 9 Herkunftsnachweis, Elektrizitätsbuchhaltung und Kennzeichnung 
1 Elektrizität muss hinsichtlich der Menge, des Produktionszeitraums, des eingesetzten 
Energieträgers und der Anlagedaten mittels Herkunftsnachweis erfasst werden. 
2 Herkunftsnachweise dürfen nur einmal für die Deklaration einer entsprechenden 
Menge Elektrizität verwendet werden. Sie dürfen gehandelt und übertragen werden; 
ausgenommen davon sind Herkunftsnachweise für Elektrizität, für die die Einspeisevergütung 
nach dem 4. Kapitel entrichtet wird. 
 
Energieverordnung 
Art. 2 Pflicht 
1 Produzentinnen und Produzenten von Elektrizität müssen die Produktionsanlage 
registrieren und die produzierte Elektrizität mittels Herkunftsnachweis bei der Vollzugsstelle 
erfassen lassen. 
2 Von der Herkunftsnachweispflicht ausgenommen sind Produzentinnen und Produzenten, 
deren Anlagen: 
a. während höchstens 50 Stunden pro Jahr betrieben werden; 
b. weder direkt noch indirekt an das Elektrizitätsnetz angeschlossen sind (Inselanlagen); 
c. über eine Anschlussleistung von höchstens 30 kVA verfügen; oder 
d. gemäss der Verordnung vom 4. Juli 20072 über den Schutz von Informationen 
des Bundes klassifiziert sind. 
Art. 3 Entwertung 
1 Eigentümerinnen und Eigentümer von Herkunftsnachweisen haben Herkunftsnachweise 
zu entwerten, die: 
a. für die Stromkennzeichnung verwendet werden; 
b. Elektrizität betreffen, die von Eisenbahnen verbraucht wird; oder 
c. für Elektrizität ausgestellt werden, die die Produzentin oder der Produzent 
aufgrund von Eigenverbrauch nicht veräussert. 
2 Bei Speicherung, insbesondere in Pumpspeicherkraftwerken, muss der Herkunftsnachweis 
für den Teil der Elektrizität entwertet werden, der beim Speichern verloren geht. 
3 Eigentümerinnen und Eigentümer von Herkunftsnachweisen haben der Vollzugsstelle 
die Entwertungen unverzüglich zu melden. 
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Verordnung über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung HKSV 

Formulierung HKSV Vorschlag (Änderungsanträge in rot) Begründung 

Art. 4 Erfassung der Produktionsdaten 
1 Die Angaben nach Artikel 1 Absatz 2 
Buchstaben a und b (Produktionsdaten) 
müssen an der Messstelle oder an einem 
virtuellen Messpunkt erfasst werden. 
2 Zu erfassen ist die Elektrizitätsmenge 
(Nettoproduktion) als Differenz zwischen 
der Produktion direkt am Stromerzeuger 
(Bruttoproduktion) und dem Verbrauch der 
Energieanlage (Hilfsspeisung). 
3 Die Erfassung hat durch direkte Messung 
oder durch Berechnung zu geschehen, 
wobei Letztere auf gemessenen Werten 
beruhen muss. 
4 Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung 
von höchstens 30 kVA kann anstelle der 
Nettoproduktion nur die physikalisch ins 
Netz eingespeiste Elektrizität 
(Überschussproduktion) 
erfasst werden. 

Art. 4 Erfassung der Produktionsdaten 
1 Die Angaben nach Artikel 1 Absatz 2 
Buchstaben a und b (Produktionsdaten) 
müssen an der Messstelle oder an einem 
virtuellen Messpunkt erfasst werden. 
2 Zu erfassen ist die Elektrizitätsmenge 
(Nettoproduktion) als Differenz zwischen 
der Produktion direkt am Stromerzeuger 
(Bruttoproduktion) und dem Verbrauch der 
Energieanlage (Hilfsspeisung). 
3 Die Erfassung hat durch direkte Messung 
oder durch Berechnung zu geschehen, 
wobei Letztere auf gemessenen Werten 
beruhen muss. 
4 Bei Anlagen, die indirekt an das Netz 
angeschlossen sind (Anlagen mit 
Eigenverbrauch), kann anstelle der 
Nettoproduktion nur die physikalisch ins Netz 
eingespeiste Elektrizität 
(Überschussproduktion) 
erfasst werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direkt angeschlossene Anlagen 
werden ohnehin schon 
gemessen, bei allen anderen ist 
eine separate Messung nicht 
nötig. Für statistische Zwecke 
ist sind Bruttoproduktions-
messungen nicht notwendig, 
diese können gleich wie bei den 
Anlagen kleiner 30kVA mit 
hoher Zuverlässigkeit berechnet 
werden. 
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3. Anliegen (Energieverordnung EnV) 
 
Präzisierung für Tarife beim Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)  
 
Ziel/Anliegen: Für die intern produzierte und verbrauchte Elektrizität darf den einzelnen Teilnehmenden pro 
Kilowattstunde nicht mehr in Rechnung gestellt werden, als diese Teilnehmenden als Endverbraucher mit 
Grundversorgung bezahlen würden.  
Begründung: Diese Regelung setzt Anreize für die Realisierung von Eigenverbrauchsgemeinschaften (ZEV) und 
schützt gleichzeitig die Mieterinnen und Mieter. 
 
Energie Verordnung EnV 

 

Formulierung EnV Vorschlag (Änderungsanträge in rot) Begründung 

Art. 14 Abs. 2 
2 Als Ort der Produktion gelten ebenfalls 
zusammenhängende Grundstücke, von 
denen mindestens eines an das Grundstück 
grenzt, auf dem die Produktionsanlage liegt. 
Grundstücke, die einzig durch eine Strasse, 
ein Eisenbahntrassee oder ein 
Fliessgewässer voneinander getrennt sind, 
gelten unter Vorbehalt der Zustimmung der 
jeweiligen Grundeigentümerin oder des 
jeweiligen Grundeigentümers ebenfalls als 
zusammenhängend. 

 

 Diese Anpassung ist zu 
begrüssen. Sie begünstigt 
innovative Lösungen für 
Zusammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch 

Art. 16 Abs. 1bis (neu) 

Die Kosten nach Absatz 1 Buchstaben a und 
b werden verbrauchsabhängig, diejenigen 
nach Absatz 1 Buchstabe c anteilsmässig in 
Rechnung gestellt. 
 
 

Im erläuternden Bericht zur definitiven 
Verordnung soll erwähnt werden, dass mit 
«verbrauchsabhängig in Rechnung gestellt» 
auch vom Verbrauchsprofil abhängige 
Tarife (z.B.Leistungstarife) zulässig sind.  
 

Mit dieser Präzisierung können 
Unsicherheiten beseitigt werden 

Art. 16 Abs. 3 (geltendes Recht): 
 
Für die intern produzierte und verbrauchte 
Elektrizität darf pro Kilowattstunde nicht 
mehr in Rechnung gestellt werden, als die 
Kosten des extern bezogenen 
Stromprodukts pro Kilowattstunde betragen.  

 
 
Für die intern produzierte und verbrauchte 
Elektrizität darf den einzelnen 
Teilnehmenden pro Kilowattstunde nicht 
mehr in Rechnung gestellt werden, als diese 
Teilnehmenden als Endverbraucher mit 
Grundversorgung bezahlen würden. 

 
 
Ermöglicht bessere 
Refinanzierung der 
Investitionen in 
Eigenverbrauchslösungen und 
schützt gleichzeitig die 
Mieterinnen und Mieter 

 
12.8.2018, Jürg Grossen 
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Section Droit de l’électricité, du transport par 
conduites et des eaux 
Strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 
3003 Berne  

 
 
 
 
 
 Lausanne, le 1er octobre 2018 
 
 
Consultation relative à la révision des ordonnances en lien avec la loi fédérale sur la 

transformation et l’extension des réseaux électriques (Stratégie Réseaux électriques) 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à la consultation 

sur les adaptations des ordonnances en lien avec la Stratégie Réseaux électriques. Vous trouverez 

notre position ci-après, laquelle ne fait état que des éléments concernant directement les 

consommateurs. 

 

Commentaires généraux 
 

La FRC a lutté à armes inégales pour empêcher l’abrogation de l’art. 6, al. 5, LApEl qui a finalement 

été maintenu mais additionné de l’art. 6, al. 5bis, LApEl dont la mise en œuvre fait partiellement l’objet 

de la présente consultation. Il faut relever que ces deux articles se contredisent, puisque l’art. 6, al. 5, 

LApEl – qui avait expressément pour but de protéger les clients captifs dans le cadre de la libéralisation 

partielle du marché et a été validé par le Tribunal fédéral en 2016 – est de fait temporairement invalidé 

par l’alinéa 5bis. De plus, ce dernier est aussi en contradiction avec l’art. 6, al. 1, LApEl qui garantit des 

tarifs équitables aux consommateurs captifs. C’est pourquoi, s’agissant d’une concession provisoire 

contraire à l’esprit de la loi et accordée aux entreprises productrices d’électricité renouvelable au 

détriment des clients captifs, la FRC estime que sa mise en œuvre se doit d’être restrictive et ne doit 

en aucun cas être la porte ouverte à des tarifs exagérément élevés prélevés sur le dos des ménages. 

 

Concernant la rémunération de l’utilisation du réseau, la FRC note que selon les études mentionnées 

par l’OFEN sur le facteur de surcoût de 1,75, l’augmentation sera de moins de 0,5ct/kWh en moyenne 

au niveau de réseau 71. Si une telle augmentation est effectivement acceptable, elle n’en est pas moins 

                                                 
1 Rapport explicatif sur la révision partielle de l’ordonnance sur les lignes électriques, p. 2 
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mal répartie entre les utilisateurs du réseau. La FRC trouve ainsi regrettable que la Stratégie réseaux 

n’ait pas été l’occasion de réformer les tarifs réseau, afin d’anticiper le problème posé par la croissance 

du nombre d’autoconsommateurs en Suisse. Ces derniers ne contribuant que partiellement à l’entretien 

du réseau dont ils bénéficient pourtant, il est aujourd’hui nécessaire d’inciter à la création de nouveaux 

types de tarifs, afin de ne pas faire porter le financement du réseau uniquement par les consommateurs 

finaux sans autoconsommation. Cela équivaut en définitive à un subventionnement indirect 

supplémentaire des installations de production décentralisées qui n’a pas été prévu par le Législateur 

et posera des problèmes croissants pour l’entretien des réseaux. La FRC souhaite ainsi que de 

nouveaux types de tarifs réseau soient proposés, afin que les consommateurs qui ne peuvent être 

autoconsommateurs ne soient pas lésés. C’est dans cette optique qu’elle défend depuis plusieurs 

années la modification de la structure tarifaire pour permettre au consommateur d’opter pour une 

puissance maximale (ampérage) au lieu de payer les frais d’utilisation du réseau uniquement au kWh.  

 

 

 
Commentaires de détail sur l’OApEl 
 

Art. 4 et ss. et art. 31i OApEl 

Comme mentionné en introduction, le fait que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) soient 

temporairement exemptés de l’obligation de répercuter proportionnellement les avantages tirés du 

marché sur leurs petits clients captifs comme initialement prévu par l’art. 6, al. 5, LApEl est contraire à 

l’esprit de la loi. Sans compter que cela crée une inégalité supplémentaire entre petits et gros 

consommateurs source de nouvelles distorsions. Comme cela n’exempte pas les GRD de l’obligation 

de faire bénéficier leurs clients de tarifs équitables selon l’art. 6, al.1, LApEl, il est selon nous 

indispensable que ce point soit concrétisé dans le cadre de l’OApEl. C’est pourquoi les articles 4 et 

suivants de l’ordonnance doivent être repensés et reformulés de manière plus restrictive. Car le projet 

soumis à la présente consultation n’incite en rien les entreprises à produire de manière efficiente pour 

garantir des tarifs équitables. En outre, aucune mise en œuvre rétroactive ne doit être concédée : 

l’entrée en vigueur doit concorder avec celle de l’OApEl révisée.  

 

 

Art. 13a et ss. OApEl 

Comme défendu de longue date, la FRC estime que les mesures qui bénéficient à la fois aux 

gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux ne doivent pas être supportées exclusivement 

par les seconds. C’est pourquoi elle estime que seuls 50% des coûts des systèmes de mesures 

intelligents (art. 13a OApEl), des mesures novatrices pour les réseaux intelligents (art. 13b OApEl), des 

mesures de sensibilisation (art. 13c OApEl) et des mesures d’information (art. 13d OApEl) devraient 

être imputables. De plus, ces éléments devraient être reportés de manière compréhensible et 

transparente sur les factures d'électricité.  
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En vous remerciant de prendre en compte notre position, nous vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 
 Fédération romande  
 des consommateurs 
 
 
 
 

 Sophie Michaud Gigon Laurianne Altwegg 
 Secrétaire générale Responsable Energie 
 



 

 

 
 

Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- 
und Wasserrecht 
3003 Bern 
  
strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

 

Zürich, 28.9.2018 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassung Strategie Stromnetze:  
Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen LeV 
Antwort von BirdLife Schweiz 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Besten Dank für die Gelegenheit, uns zur Verordnungsrevision der Strategie Stromnetze zu 
äussern.  
 
Viele Änderungen sind formeller Natur oder direkt aus dem überarbeiteten Gesetz abgeleitet, 
zu diesen äussern wir uns nicht. Folgende Punkte sind für Natur, Biodiversität und 
Landschaft von besonderer Bedeutung: 
 
• In der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen sind 

Abschwächungen im Bereich der Schutzgebiete vorgesehen. Auf solche 
Abschwächungen ist zu verzichten.  
 

• In der Leitungsverordnung (LeV) wird der Mehrkostenfaktor festgelegt. Dieser bestimmt, 
wieviel mal mehr ein Verkabelungsprojekt im Vergleich mit einer Freileitung maximal 
kosten darf. In der Verordnung wird das gesetzliche Maximum von 3.0 nicht ausgeschöpft. 
Das ist unverständlich. Beim Netzbau handelt es sich um sehr risikoarme Investitionen, 
auch bei einem höheren Mehrkostenfaktor ist das wirtschaftliche Risiko für den Investor 
(Netzbetreiber) gering. Um die Erfahrungen mit Verkabelungen zu ermöglichen, sind in 
einer Anfangsphase auch teurere Projekte zuzulassen. Wir fordern die Ausschöpfung des 
gesetzlichen Maximums. 
 

• Ebenfalls in der LeV soll der Bereich Vogelschutz neu geregelt werden. Wie unsere 
nachfolgende Analyse zeigt, ist der vorliegende Vorschlag absolut ungenügend und 
sogar kontraproduktiv.  
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Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 
(VPeA) 
 
Art. 1b Abs. 1 Bsp a-d: Hoch- und Höchstspannungsleitungen haben grosse Auswirkungen 
auf die Biodiversität. Als Freileitungen insbesondere auf Populationen von 
kollisionsgefährdeten Vögel und Fledermäusen, bei Erdleitungen über die Erwärmung des 
Bodens sowie die Veränderung der natürlich gewachsenen Bodenstruktur, was in der Regel 
zu Veränderungen des Bodenwasserhaushalts führt. Dies ist insbesondere relevant, wenn 
die Erdleitung nicht direkt unter bestehenden Verkehrsinfrastrukturen liegt. Daher ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass mit jeder Trasseeänderung veränderte Auswirkungen 
auf die Biodiversität verbunden sind. Im Fall von Erdleitungen muss auch erwartet werden, 
dass sich die Gesamtsituation in der Regel verschlechtert, da bei einem Rückbau, resp. 
Stilllegung einer Leitung die negativen Auswirkungen auf die Bodenstruktur nicht rückgängig 
gemacht werden können, jedoch im Bereich des neuen Trasses neue Schäden auftreten 
werden. Zumindest bei Schutzgebieten mit Biodiversitätsschutzzielen ist daher davon 
auszugehen, dass immer eine Verletzung der Schutzziele vorliegt. Dabei muss auch 
berücksichtigt werden, dass negative Auswirkungen auf ein Schutzgebiet zu erwarten sind, 
wenn die Leitung durch das Einzugsgebiet des Schutzgebietes führt (z.B. hydrologisch oder 
bezüglich Wanderbewegungen). Leitungen sind daher generell so zu planen, dass sie 
Schutzgebiete und deren nähere Umgebung nicht tangieren. 
 
Zusätzlich sind die Abklärungen bezüglich Biodiversität nicht nur auf die Schutzgebiete zu 
beziehen, sondern auch auf national prioritäre Arten mit Konfliktpotential, deren 
Lebensräume sich ausserhalb bestehender Schutzgebiete befinden, inkl. der 
Wanderkorridore (auch bei täglichen Wanderungen zwischen Schlafquartieren und 
Futterplätzen sowie auf die National Prioritären Lebensräume (NPL) und generell auf alle 
schutzwürdigen Lebensräume gemäss NHG. 
 
Art. 1b Abs 1 Bst. a: Der heutige Wortlaut ist beizubehalten: «…sofern keine 
Schutzziele von Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht 
beeinträchtigt werden…» 
 
Art. 1b Abs 1 Bst. b: analog oben: «… und Konflikte mit Schutzzielen von 
Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht…» 
 
» Art. 9c Verfahrenserleichterungen: Da sich die kantonalen Schutzgebiete auch auf 
Bundesrecht stützen, schlagen wir folgende Änderung vor: «…die sich nicht in einem 
Schutzgebiet nach Bundesrecht eidgenössischen oder kantonalen Recht befindet…» 
 
Art. 1b Abs. 2: Die Umweltschutzorganisationen sind immer anzuhören. 
Neue Formulierung: «Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der 
betroffenen Kantone sowie gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen 
zu den Unterlagen der Gesuchstellerin an. […]» 
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Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) 
 
Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz  
 
 
Art. 11b Abs. 2: Der Mehrkostenfaktor beträgt 1.75. Es ist unverständlich, dass das 
gesetzliche Maximum von 3.0 nicht ausgeschöpft wird. Da es sich beim Netzbau um sehr 
risikoarme Investitionen handelt, ist auch bei einem höheren Mehrkostenfaktor das 
wirtschaftliche Risiko für den Investor (Netzbetreiber) gering. Um die Erfahrungen mit 
Verkabelungen zu ermöglichen, sind in einer Anfangsphase auch teurere Projekte 
zuzulassen. 
 
Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums von 3.0 
 
Art. 11c Abs. 5: Als Basis für die Ermittlung der Kosten der Energieverluste macht der 
Marktpreis wenig Sinn. Relevant ist die vom betroffenen Netzbetreiber transportierte Energie 
– sprich die Produktionskosten. 
 
Wir schlagen vor, hier einen Mix der Gestehungskosten und (falls Energie am Markt 
eingekauft wird) des Marktpreises einzusetzen. Sonst werden – im Falle von weiterhin 
tiefen Marktpreisen – die Kosten der Energieverluste tendenziell unterschätzt. 
 
 
Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors: Art. 15c Abs 3 Bst b EleG sieht vor, dass dann, 
wenn durch eine Freileitung weniger Nachteile für Raum und Umwelt entstehen als durch ein 
Erdkabel, trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors die Freileitung erstellt werden soll. Diesem 
Aspekt wird in Abs. 1 nicht Rechnung getragen. 
 
Wir fordern in Abs. 2 einen zusätzlichen Buchstaben c, der das aufnimmt.  
 
 
Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors: Es ist grundsätzlich richtig, Ausnahmen 
zuzulassen. Gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG kann der Bundesrat Ausnahmen vorsehen, 
„wenn damit eine erhebliche Entlastung des unmittelbar betroffenen Gebiets erzielt werden 
kann.“. Diesem Aspekt wird in der Verordnung nicht Rechnung getragen, die hier 
vorgesehenen Rahmenbedingungen (die den Mehrkostenfaktor überschreitenden 
Gesamtkosten werden nicht als anrechenbare Kosten geltend gemacht) werden in der Praxis 
nicht zum vom Gesetzgeber gewünschten Effekt führen. Mögliche Entlastungen der 
betroffenen Gebiete durch teurere Verkabelungsprojekte werden so nicht gefördert. 
 
Wir fordern, diesen Aspekt aufzunehmen. In Fällen, wo ein Erdkabel zu einer 
Entlastung des betroffenen Gebietes führt, ist eine Ausnahme vorzusehen. In diesem 
Fall soll gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG das Doppelte des Mehrkostenfaktors als 
anrechenbare Kosten geltend gemacht werden können. 
 
 
Art. 30 Vogelschutz  
 
Art. 30 Abs. 1: Mit der Revision soll die bisher für die gesamte Landesfläche, sofern es die 
örtlichen Gegebenheiten erfordern, geltende Vorschrift, wonach auf den Tragwerken 
Vorkehren zu treffen sind, damit Vögel möglichst keine Erd- und Kurzschlüsse einleiten 
können, auf „vogelsensible Gebiete“ eingeschränkt werden.  
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Art. 30 Abs. 2: Die bisherige Verpflichtung, neue Leitungen in vogelreichen Gebieten so zu 
planen und zu erstellen, dass das Kollisionsrisiko für Vögel möglichst gering ist, soll so 
geändert werden, dass die Verpflichtung für „vogelsensible Gebiete“ gilt und dass zusätzlich 
zum Kollisionsrisiko auch das Stromschlagrisiko zu minimieren ist.  
 
Wir fordern, dass mit der Revision von Art. 30 der Vogelschutz an Freileitungen 
(insbesondere an Masten, Tragwerken, im Folgenden wird einfach von Leitungen 
gesprochen) nicht verschlechtert, sondern verbessert wird. Dazu ist die Pflicht für 
Vorkehren gegen Stromschlag räumlich nicht einzuschränken und sind klare 
Vorgaben in zeitlicher Hinsicht zu machen.   
 
Freileitungen haben einen erheblichen negativen Einfluss auf Vögel. Der Bundesrat hat das 
in seinem Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz vom 6.9.2017 wie folgt anerkannt: „In 
der Schweiz existiert immer noch eine Vielzahl an Mittelspannungsmasten, welche eine 
Todesfalle für Vögel darstellen können und deshalb saniert werden müssen. Der Tod durch 
Stromschlag ist relevant, da die betroffenen Vogelarten in der Regel seltene und geschützte 
Arten sind. Oftmals sind es auch solche Arten, für deren Erhaltung die Schweiz eine 
besondere, internationale Verantwortung trägt (National Prioritäre Arten).“ Der Bundesrat 
spricht zuerst vom Problem allgemein (und damit von Stromschlag und Kollisionen) und 
konzentriert sich dann auf den Stromschlag. Er nennt keine räumliche Einschränkung.  
 
Gleich zwei internationale Konventionen, deren Mitglied die Schweiz ist, verpflichten ihre 
Mitgliedstaaten zu Massnahme gegen Vogelverluste an Leitungen:  
 
Die Berner Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Schutz der Arten und 
Lebensräume. Sie hat sich mehrfach mit dem Problem der Freileitungen für Vögel 
beschäftigt und zum Beispiel 2004 die Recommendation 110 zu „minimising adverse effects 
of above-ground electricity transmission facilities (power lines) and birds“ beschlossen und 
gab 2005 eine entsprechende Publikation heraus. 2011 fand ein Workshop statt.  
 
Das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten hat 2011 
folgende Massnahmen betreffend Vögel und Freileitungen beschlossen:  
„3. Urges Parties and invites non-Parties, inter-governmental organizations and other 
relevant institutions, as appropriate, to include the measures contained in this Resolution in 
their National Biodiversity Strategies and Action Plans and relevant legislation, if applicable, 
in order to ensure that the impact of power lines on bird populations is minimized, and calls 
on Parties to report progress in implementing this Resolution to each Conference of the 
Parties as part of their National Reports;“ 
 
Das Problem ist demnach weit anerkannt, und es stellt sich die Frage, ob die Revision die 
nötigen Lösungen für das Problem bringt:  
 
-  Einschränkung der Massnahmen auf „vogelsensible“ Gebiete: Weder im bundesrätlichen 

Text im APSBS noch im heutigen Gesetz noch in den internationalen Konventionen ist 
die Sanierungspflicht auf einen Teil der Landesfläche beschränkt.  
Eine solche Beschränkung macht auch fachlich keinen Sinn, da zum Beispiel 
Weissstörche, die im Bericht zur Revision ausdrücklich erwähnt sind, auf ihrem Zug 
jederzeit und überall auftreten können. Dies zeigt das kürzlich erstmalige Auftreten von 
mehreren hundert Weissstörchen in der Magadinoebene. Vor einigen Jahren hatte ein 
starker Storchenzug im Herbst in diversen Gebieten zu Stromtod geführt, in denen 
Weissstörche vorher praktische nicht aufgetreten waren. Sollte mit dem „Schutz des 
Weissstorchs“ in den Erläuterungen nur der Schutz von Brutplätzen gemeint worden 
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sein, wäre dies fachlich nicht haltbar.   
Der Begriff der „vogelsensiblen Gebiete“ dürfte suggerieren, dass nur auf klar 
begrenztem Raum Massnahmen gegen Stromtod getroffen werden müssen. Das ist wie 
oben gezeigt fachlich nicht haltbar. Sobald Weissstörche und Greifvögel auf dem Zug 
sowie Eulen und Greifvögel an den Brutplätzen berücksichtigt werden, wird klar, dass 
auf der ganzen Landesfläche Massnahmen zu treffen sind. Eine Einschränkung auf 
Brutvorkommen von Weissstorch und Uhu und auf die WZVV-Reservate wäre für den 
Schutz der Vögel fatal.  
 
Auf die neue Einschränkung in Abs. 1 auf „vogelsensible Gebiete“ ist deshalb zu 
verzichten.  

 
-  Ein Wegfall der bisherigen Einschränkung auf Fälle „sofern es die örtlichen 

Gegebenheiten erfordern“ ist an sich zu begrüssen. Dies insbesondere wenn dieser 
Ausdruck dazu verwendet wurde, die Sanierung von gefährlichen Leitungen erst dann 
an die Hand zu nehmen, wenn bereits mehrere Stormtodfälle erfolgt sind. Eine solche 
Auslegung des heutigen Rechts ist nicht haltbar. Insbesondere  ist es das Ziel der LeV, 
Gefahren zu vermeiden (Art. 1), was eben gerade Massnahmen umfasst, damit die 
Gefahr gar nicht eintreten kann. Da sowohl die Gefahr des Stromtods, als auch die 
Massnahmen dagegen bestens bekannt sind, gibt es keinen Grund, den Ausdruck 
„sofern es die örtlichen Gegebenheiten erfordern“ gegen eine Sanierung von Leitungen 
zu verwenden, die erst eine Gefahr darstellen, an denen aber noch kein Stromtod erfolgt 
bzw. nachgewiesen ist.  
Die Streichung von „sofern es die örtlichen Gegebenheiten erfordern“ ist zu 
begrüssen, darf aber nicht zu einer räumlichen Einschränkung auf „vogelsensible 
Gebiete“ führen.  
 

-  In Abs. 2 ist bei neuen Leitungen die Ergänzung des Stromschlags zu begrüssen. Die 
Änderung von „vogelreichen Gebieten“ zu „vogelsensiblen Gebieten“ bringt jedoch keine 
entscheidenden Verbesserungen. Vielmehr ist die räumliche Einschränkung zu 
streichen.  
 

- Die Revision ist zudem absolut ungenügend. Die Regelung im Bundesnaturschutzgesetz 
von Deutschland (Kasten) zeigt, wie ein wirksamer Schutz der Vögel zu regeln ist: (1) 
Die Massnahmen gelten für die ganze Landesfläche. (2) Alle neuen Leitungen sind 
gegen Stromschlag zu schützen. (3) Alle bestehenden Leitungen mit einer hohen 
Gefährdung sind zu sanieren, auch wenn noch kein Stromschlag erfolgt ist. (4) Der 
Gesetzestext enthält einen klaren Zeitplan für die Massnahmen. 

 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
 
§ 41 Vogelschutz an Energiefreileitungen  
Zum Schutz von Vogelarten sind neu zu errichtende Masten und technische Bauteile 
von Mittelspannungsleitungen konstruktiv so auszuführen, dass Vögel gegen 
Stromschlag geschützt sind. An bestehenden Masten und technischen Bauteilen von 
Mittelspannungsleitungen mit hoher Gefährdung von Vögeln sind bis zum 31. Dezember 
2012 die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung gegen Stromschlag durchzuführen. 
Satz 2 gilt nicht für die Oberleitungsanlagen von Eisenbahnen. 

 
 
Gesamthaft ergibt sich deshalb, dass die neue Formulierung von Art. 30 LeV einerseits zur 
Lösung des Problems ungenügend ist und andererseits mit dem unbestimmten Begriff von 
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„vogelsensiblen Gebieten“ nicht zur Klärung, sondern zu grossen Unsicherheiten führt.  
 
Wir fordern, den Art. 30 LEV so abzuändern, dass er dem Paragraf 41 des 
Bundesnaturschutzgesetzes entspricht.  
 
 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere fachlich begründeten Vorschläge in der definitiven 
Version von VPeA und LeV berücksichtigen.  
 
Freundliche Grüsse 
 
BirdLife Schweiz  
 

 
Werner Müller  
Geschäftsführer 
 



 

 

 

 
Die Umweltschutzorganisation 

der Schweizer Wirtschaft 
 

 

ECO SWISS  
Spanweidstrasse 3  

8006 Zürich  

Tel.  043  300 50 70 Bundesamt für Energie 

Fax 044  362 67 42 Sektion Elektrizitätsrecht 

E-Mail: info@eco-swiss.ch 3003 Bern 
Internet: www.eco-swiss.ch  
 Mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch

  

 

 Zürich, 13. September 2018 

 Is/sl 

 

Strategie Stromnetze – Stellungnahme ECO SWISS 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Einladung, zur Revision dieser neun Verordnungen Stellung nehmen zu dürfen. 

 

1. Verordnung über Geoinformation 
Die Strategie Stromnetze sieht die Erstellung einer geografischen Gesamtsicht des Stromnetzes 

vor und führt wichtige Hilfsmittel zur Verbesserung der räumlichen Koordination wie die 

Projektierungszonen und Baulinien zur Freihaltung von Räumen respektive Trassen ein. Die 

diesen Massnahmen zugrunde liegenden Daten stellen Geodaten des Bundesrechts dar und sollen 

deshalb in den Geobasisdatenkatalog (Anhang zur GeoIV) aufgenommen werden. 

ECO SWISS ist mit dem Vorhaben einverstanden. 

 

2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich 

Es wurde eine spezialgesetzliche Gebührenregelung ins EleG eingefügt, sodass neu die GebV-En 

zur Anwendung kommt. 

Das BFE kann von den Betreiberinnen von Stark- und Schwachstromanlagen (Unternehmungen) 

für die Kosten, welche ihm im Zusammenhang mit den Leistungsvereinbarungen mit den 

Kantonen entstehen (Entschädigung der Kantone für die Öffentlichkeitsarbeit), eine Gebühr 

erheben. 

ECO SWISS ist mit dem Vorhaben einverstanden, wenn die Öffentlichkeitsarbeit 

angemessen und kosteneffizient ist. 

 

3. Teilrevision der Verordnung über elektrische Starkstromanlagen 

Bezüglich Brandschutz gelten die Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 

(VKF) als Stand der Technik. Deshalb werden 2 Artikel der Starkstromverordnung als obsolet 

aufgehoben. 

ECO SWISS ist mit dem Vorhaben einverstanden. 
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4. Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat 

Die Anpassungen sind einerseits rein formeller Natur. Andererseits beinhaltet sie die 

Umfirmierung des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) in die Electrosuisse, 

Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik. Finanzielle Auswirkungen gibt es 

dadurch nicht. 

ECO SWISS ist mit dem Vorhaben einverstanden. 

 

5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

Nach wie vor steht die Befreiung von der Plangenehmigungspflicht unter der Bedingung, dass 

keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Hingegen fallen durch die 

Befreiung geringfügiger technischer Änderungen von der Plangenehmigungspflicht die 

entsprechenden Verfahren weg. Dies bedeutet eine Entlastung der Wirtschaft (Netzbetreiber) 

sowie der Behörden. 

ECO SWISS begrüsst die Änderungen. 

 

6. Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen 

Artikel 41 NIV sieht vor, dass neu das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) für die im 

Rahmen der NIV ausgeführten Kontrollen und erlassenen Verfügungen Gebühren erhebt. Die 

geplanten Änderungen haben keine Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft und 

Behörden. 

ECO SWISS ist mit dem Vorhaben einverstanden. 

 

7. Verordnung über elektrische Leitungen 

Erdverlegte Kabel erhöhen durch die verminderte Beeinträchtigung des Landschaftsbilds die 

gesellschaftliche Akzeptanz für die Netzentwicklung. In der Verordnung wird der Mehrkosten-

faktor für die unterirdische Verkabelung von Verteilnetzen auf 1,75 festgelegt. Im schweizeri-

schen Durchschnitt wird dadurch eine Zunahme der Netznutzungsentgelte um weniger als 0,5 

Rappen pro Kilowattstunde auf der Netzebene 7 (lokales Niederspannungsnetz) erwartet. Die 

entstehenden Mehrkosten werden von den Netzbetreibern getragen und via Netznutzungsentgelte 

(Netztarife) auf die Endverbraucherinnen und Endverbraucher überwälzt.  

Beim Vogelschutz wird der Begriff «vogelreich» durch den präziseren Begriff «vogelsensibel» 

ersetzt. Neben dem Kollisionsrisiko besteht jedoch auch das Stromschlagrisiko auf Leitungs-

masten. Gemäss Absatz 1 sind in vogelsensiblen Gebieten vorrangig auf bestehenden Tragwerken 

Vorkehrungen zu treffen, um die bestimmten stromschlaggefährdeten Vogelarten wirksam zu 

schützen. Dieses war von der Bestimmung bisher nicht erfasst und wird nun ergänzt. 

ECO SWISS begrüsst die Änderungen. Wichtig erscheint uns, dass für die Leitungen eine 

realistische Bedarfsprognose mit periodischen Anpassungen an die Realität realisiert wird. 

Besonders freut uns, dass der Vogelschutz ausgebaut wird. 

  



8. Stromversorgungsverordnung 

Am 15. Dezember 2017 hat das Parlament das Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der 

Stromnetze (Strategie Stromnetze) verabschiedet. Dieses beinhaltet Teilrevisionen des 

Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 und des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007. 

In Folge dieser Gesetzesänderungen müssen diverse Verordnungen angepasst werden. Dazu 

gehört auch die Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008. Damit ist diese Revision 

Bestandteil der aufgrund der Strategie Stromnetze notwendigen Anpassungen auf Verordnungs-

stufe. 

Zu begrüssen ist, dass der Begriff des Speichers neu explizit ins Gesetz aufgenommen 

wurde. Innovative Massnahmen führen langfristig zu Kosteneinsparungen im Netz oder zu 

effizienteren Prozessen. Ein durchschnittlicher Haushalt auf der Netzebene 7 mit einem jährlichen 

Verbrauch von 3250 Kilowattstunden im Jahr 2050 wird also etwa bis zu 90 Rappen pro Jahr für 

die innovativen Massnahmen aufbringen. Die aufgeführten Sensibilisierungsmassnahmen 

schlagen mit 30 Rappen zu Buche. 

Im Weiteren sind die geplanten Änderungen mehrheitlich technischer Natur, sodass wir 

nicht fundiert Stellung nehmen können. 

 

9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren 

Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz 

ECO SWISS hat keine Änderungsanträge. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen. 

 

Freundliche Grüsse 

 
 

 

 

Dr. Daniel S. Christen Dr. Hans Peter Isenring 

Geschäftsführer ECO SWISS Präsident TK ECO SWISS 

 

 

 

ECO SWISS – Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft – geht auf das 

Gründungsjahr 1969 zurück und umfasst heute 12 Branchen- und rund 220 Einzelmitglieder. 

ECO SWISS informiert und unterstützt seine Mitglieder bei der Umsetzung der 

Arbeitssicherheits- und Umweltgesetzgebung und vertritt ihre Interessen bei Politik und 

Behörden. 
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Basel, 27. September 2018
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michael.casanova@pronatura.ch

Stellungnahme zur Verordnungsrevisionen der Strategie Stromnetze («Um- und
Ausbau der Stromnetze»)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zur Verordnungsrevision der Strategie
Stromnetze äussern zu können.

Viele der vorliegenden Änderungen sind formeller Natur oder direkt aus dem überar-
beiteten Gesetz abgeleitet, zu diesen äussern wir uns nicht. Zwei Punkte liegen uns
indes besonders am Herzen:

· In der Leitungsverordnung (LeV) wird ein Mehrkostenfaktor festgelegt. Dieser
bestimmt, wievielmal mehr ein Verkabelungsprojekt im Vergleich zu einer
Freileitung maximal kosten darf. In der Verordnung wird das gesetzliche Ma-
ximum von 3.0 leider nicht ausgeschöpft. Das ist nicht nachvollziehbar. Beim
Netzbau handelt es sich um sehr risikoarme Investitionen und somit ist das
wirtschaftliche Risiko für den Investor (Netzbetreiber) auch bei einem höheren
Mehrkostenfaktor gering. Um die Erfahrungen mit Verkabelungen zu ermögli-
chen, sind in einer Anfangsphase auch teurere Projekte zuzulassen. Wir for-
dern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums.

· Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) schreibt fest, dass Pumpspei-
cherwerke die einzigen Speicher sind, die explizit nicht als Endverbraucher
gelten. Diese einseitige Förderung der Pumpspeicher ist nicht gerechtfertigt, es
braucht eine Lösung, die gleich lange Spiesse für alle Speichertechnologien
schafft. Die Abschaffung des Privilegs für Pumpspeicherwerke ist politisch al-
lerdings kaum mehrheitsfähig. Ein anderer möglicher Weg ist es, den Erlass
des Netzentgelts allen Speichern, die sich netzdienlich verhalten, zu ermögli-
chen. Für reine Speicher ohne Verbindung zu Endverbrauchern oder Produkti-
on ist das sehr einfach und sollte selbstverständlich sein. Für Speicher in klas-
sichen Prosumer-Situationen, die der Optimierung des Eigenverbrauchs dienen,
muss eine Lösung gefunden werden, wie der netzdienlich gespeicherte Teil der
Energie festgestellt werden kann – auf diesen Teil darf kein Netzentgelt erho-
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ben werden. Letztlich dient eine solche Lösung einem volkswirtschaftlich und
ökologisch optimierten Speicherausbau.

Wir bitten Sie, die auf den folgenden Seiten aufgelisteten Punkte zu berücksichtigen
und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Ursula Schneider Schüttel Urs Leugger-Eggimann
Präsidentin Zentralsekretär
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1. Geoinformationsverordnung (GeoIV)
Keine Bemerkungen.

2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben imEnergiebereich
(GebV-En)

Keine Bemerkungen.

3. Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)
Keine Bemerkungen.

4. Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI-
Verordnung)

Keine Bemerkungen.

5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen
(VPeA)

Anträge:

Art. 1b Abs. 1 Bst a-d:
Hoch- und Höchstspannungsleitungen haben grosse Auswirkungen auf die Biodiversi-
tät. Als Freileitungen insbesondere auf Populationen von kollisionsgefährdeten Vögel
und Fledermäusen, bei Erdleitungen über die Erwärmung des Bodens sowie die Ver-
änderung der natürlich gewachsenen Bodenstruktur, was in der Regel zu Verände-
rungen des Bodenwasserhaushalts führt. Dies ist insbesondere relevant, wenn die
Erdleitung nicht direkt unter bestehenden Verkehrsinfrastrukturen liegt. Daher ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass mit jeder Trasseeänderung veränderte Auswir-
kungen auf die Biodiversität verbunden sind. Im Fall von Erdleitungen muss auch
erwartet werden, dass sich die Gesamtsituation in der Regel verschlechtert, da bei
einem Rückbau, resp. Stilllegung einer Leitung die negativen Auswirkungen auf die
Bodenstruktur nicht rückgängig gemacht werden können, jedoch im Bereich des neu-
en Trasses neue Schäden auftreten werden. Zumindest bei Schutzgebieten mit Bio-
diversitätsschutzzielen ist daher davon auszugehen, dass immer eine Verletzung der
Schutzziele vorliegt. Dabei ist muss auch berücksichtigt werden, dass negative Aus-
wirkungen auf ein Schutzgebiet zu erwarten sind, wenn die Leitung durch das Ein-
zugsgebiet des Schutzgebietes führt (z.B. hydrologisch oder bezüglich Wanderbewe-
gungen).

Insgesamt sind die Abklärungen bezüglich Biodiversität nicht nur auf die Schutzgebie-
te zu beziehen, sondern auch auf national prioritäre Arten mit Konfliktpotential, de-
ren Lebensräume sich ausserhalb bestehender Schutzgebiete befinden, inkl. der Wan-
derkorridore (auch bei täglichen Wanderungen zwischen Schlafquartieren und Fut-
terplätzen). Da bei Freileitungen das Kollisionsrisiko ausschlaggebend ist, kann dabei
auf entsprechende Risikobeurteilungskonzepte aus der Windenergie abgestützt wer-
den. Mit den Karten zu den Konfliktgebieten Brutvögel und Vogelzug bestehen dabei
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erste Grundlagen, die entsprechend zu berücksichtigen sind. Jede Änderung in den
Gebieten mit mittleren, grossen und sehr grossen Konflikten zwischen Windenergie
und Vögeln ist daher ein Sachplanverfahren zwingend. Weitere Grundlagen (insb. für
Fledermäuse) sind noch zu erstellen.

Art. 1b Abs 1 Bst. a: Der heutige Wortlaut ist beizubehalten: «…sofern keine Schutz-
ziele von Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht beeinträchtigt
werden…»

Art. 1b Abs 1 Bst. b: analog oben: «… und Konflikte mit Schutzzielen von Schutzge-
bieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht…»

Art. 9c Verfahrenserleichterungen: Da sich die kantonalen Schutzgebiete auch auf
Bundesrecht stützen, schlagen wir folgende Änderung vor: «…die sich nicht in einem
Schutzgebiet nach Bundesrecht eidgenössischem oder kantonalem Recht befindet…»

Art. 1b Abs. 2: Die Umweltschutzorganisationen sind immer anzuhören. Neue Formu-
lierung: „Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen
Kantone sowie gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen zu den Un-
terlagen der Gesuchstellerin an. […]“

6. Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspan-
nungs-Installationsverordnung, NIV)

Keine Bemerkungen.

7. Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Anträge:

Art. 11b Abs. 2: Der Mehrkostenfaktor beträgt 1.75. Es ist unverständlich, dass das
gesetzliche Maximum von 3.0 hier nicht ausgeschöpft wird. Da es sich beim Netzbau
um sehr risikoarme Investitionen handelt, ist auch bei einem höheren Mehrkostenfak-
tor das wirtschaftliche Risiko für den Investor (Netzbetreiber) gering. Um die Erfah-
rungen mit Verkabelungen zu ermöglichen, sind in einer Anfangsphase auch teurere
Projekte zuzulassen.

Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums von 3.0

Art. 11c Abs. 5: Als Basis für die Ermittlung der Kosten der Energieverluste macht der
Marktpreis wenige Sinn. Relevant ist die vom betroffenen Netzbetreiber transportierte
Energie – sprich die Produktionskosten.

Wir schlagen vor, hier einen Mix der Gestehungskosten und (falls Energie am Markt
eingekauft wird) des Marktpreises einzusetzen. Sonst werden – im Falle von weiter-
hin tiefen Marktpreisen – die Kosten der Energieverluste tendenziell unterschätzt.
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Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors: Art. 15c Abs 3 Bst b EleG sieht vor, dass
dann, wenn durch eine Freileitung weniger Nachteile für Raum und Umwelt entste-
hen als durch ein Erdkabel, trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors die Freileitung
erstellt werden soll. Diesem Aspekt wird in Abs. 1 nicht Rechnung getragen.

Wir fordern in Abs. 2 einen zusätzlichen Buchstaben c, der das aufnimmt.

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors: Es ist grundsätzlich richtig, Ausnah-
men zuzulassen. Gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG kann der Bundesrat Ausnahmen
vorsehen, „wenn damit eine erhebliche Entlastung des unmittelbar betroffenen Ge-
biets erzielt werden kann.“. Diesem Aspekt wird in der Verordnung nicht Rechnung
getragen, die hier vorgesehenen Rahmenbedingungen (die den Mehrkostenfaktor
überschreitenden Gesamtkosten werden nicht als anrechenbare Kosten geltend ge-
macht) werden in der Praxis nicht zum vom Gesetzgeber gewünschten Effekt führen.
Mögliche Entlastungen der betroffenen Gebiete durch teurere Verkabelungsprojekte
werden so nicht gefördert.

Wir fordern, diesen Aspekt aufzunehmen. In Fällen, wo ein Erdkabel zu einer Entlas-
tung des betroffenen Gebietes führt, ist eine Ausnahme vorzusehen. In diesem Fall
soll gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG das Doppelte des Mehrkostenfaktors als anre-
chenbare Kosten geltend gemacht werden können.

8. Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Anträge:

Art. 2 Abs. 3: Die Definition der Endverbraucher bevorzugt einseitig die Pumpspei-
cherung und diskriminiert damit andere Speicher wie z.B. Batterien. Die Begründung
im erläuternden Bericht (S. 6), daraus könne „nicht der Schluss gezogen werden, dass
der Gesetzgeber den Bezug von Strom aus dem Netz zwecks Speicherung vom End-
verbraucherbegriff ausnehmen wollte, da es im Zeitpunkt der Redaktion des Gesetzes-
texts gar keine marktreifen Speicher gab, die man hätte regeln (oder zumindest
sprachlich erfassen) müssen.“, ist nicht stichhaltig. Es gibt inzwischen durchaus sol-
che Beispiele, so betreibt z.B. die EKZ zwei grosse Batteriespeicher zur Bereitstellung
von Primärregelleistung (in Dietikon seit 2012, in Volketswil seit 2018). Zudem wer-
den immer öfter auch Batteriespeicher zur Optimierung des Eigenverbrauchs instal-
liert, ein Anreiz, diesen teilweise dem lokalen Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen
für Systemdienstleistungen, wäre wünschenswert, um systemdienliche Speichernut-
zung zu fördern.

Artikel 4 Abs. 1b StromVG definiert Endverbraucher als Kunden, welche Elektrizität
für den eigenen Verbrauch kaufen. Das Netznutzungsentgelt ist gemäss Art. 14
StromVG von den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu entrichten. Speicher ohne
angeschlossene Endverbraucher kaufen die Energie für den späteren Wiederverkauf,
da sie (abgesehen von technischen Verlusten, die im Falle von Batterien sogar gerin-
ger sind als bei Pumpspeicherwerken) die bezogene Energie nicht selber verbrauchen.
Gleich wie Pumpspeicherkraftwerke verhalten sich auch andere Speicher ohne End-
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verbraucher, die ausschliesslich zur Erbringung von SDL gebaut wurden, system- und
netzdienlich.

Die vorgeschlagene Regelung entspricht nicht dem Ausspeiseprinzip, da dieses die
Belastung von endverbrauchter Energie mit Netznutzungsentgelten vorsieht. Das Aus-
speiseprinzip ist so definiert, dass für elektrische Energie auf dem Weg von der Pro-
duktion zum Verbrauch nur ein einziges Mal Netznutzungsentgelt verrechnet wird.
Deshalb sind grundsätzlich alle reinen Speicher von Netznutzungsentgelten zu befrei-
en.

Bei Speichern, die in Kombination mit Endverbrauchern oder Produzenten stehen
(Mischform, keine reinen Speicher), ist die Abgrenzung schwieriger. Dennoch wäre es
wie erwähnt sinnvoll, hier einen Anreiz für systemdienliche Bewirtschaftung zu
schaffen. Ein Speicher, der nicht nur der reinen Optimierung des Eigenverbrauchs
dient, kann mit einer intelligenten Steuerung wesentlich zur Netzentlastung beitragen
(siehe Grafik zur Illustration).
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In der Praxis könnte der Netzbetreiber auf den Speicher zugreifen und ihn im Auftrag
des Kunden netzdienlich bewirtschaften. Die Optimierung des Eigenverbrauchs wäre
ein paralleles Ziel. Wieviel Energie dem Speicher effektiv zu netzdienlichen Zwecken
zugeführt und entnommen wird, kann der Netzbetreiber erheben und auf diesen An-
teil wird das Netzentgelt erlassen. Damit kann der Netzbetreiber eine Entschädigung
für den Batteriebesitzer finanzieren für den Fall, dass Einbussen bei der Eigenver-
brauchsoptimierung in Kauf genommen werden müssen.

Der Zusatznutzen aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Sicht wäre, dass insge-
samt weniger Speicher benötigt werden für dieselbe Leistung, wenn auch die Speicher
mit Endverbraucher oder Produzenten (Mischformen) für die Netzstabilisierung ge-
nutzt werden können.

Wir fordern, dass nicht nur Pumpspeicherwerke, sondern auch andere reine Speicher,
welche die dem Netz entnommene Energie am Ort der Entnahme wieder ins Netz ein-
speisen, als Ausnahme behandelt werden. Als reine Speicher gelten Speicher, welche
nicht in Verbindung mit Endverbrauchern stehen. Für Speicher mit Endverbraucher
oder Produktion (Mischformen) ist eine Lösung zu suchen, die den Bezug von Ener-
gie für den netzdienlichen Teil der Speichernutzung ebenfalls vom Netzentgelt befreit.

Art. 8a: Um zu Effizienzzwecken doppelte Messinfrastruktur zu vermeiden, schlagen
wir folgende Ergänzung vor. Es braucht möglicherweise noch eine Regelung bezüg-
lich Authentifizierung der Messstelle sowie einer allfälligen Abgeltung der Messung.

2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann verzich-
tet werden, wenn der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher die notwendigen
Messdaten selbst erhebt und dem Netzbetreiber liefert.

9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den an-
rechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz
(VAN)

Keine Bemerkungen.



Zürich, im September 2018 

Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und 
Wasserrecht 
3003 Bern 
 
strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

VERORDNUNGSREVISIONEN DER STRATEGIE STROMNETZE («UM- UND 
AUSBAU DER STROMNETZE») 
Stellungnahme der SES 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Gelegenheit, uns zur Verordnungsrevision der Strategie 
Stromnetze zu äussern. 
 
Viele Änderungen sind formeller Natur oder direkt aus dem überarbeiteten 
Gesetz abgeleitet, zu diesen äussern wir uns nicht. Zwei Punkte liegen uns 
besonders am Herzen: 
 

• In der Leitungsverordnung (LeV) wird der Mehrkostenfaktor festgelegt. 
Dieser bestimmt, wieviel mal mehr ein Verkabelungsprojekt im Vergleich 
mit einer Freileitung maximal kosten darf. In der Verordnung wird das 
gesetzliche Maximum von 3.0 nicht ausgeschöpft. Das ist unverständlich. 
Beim Netzbau handelt es sich um sehr risikoarme Investitionen, auch bei 
einem höheren Mehrkostenfaktor ist das wirtschaftliche Risiko für den 
Investor (Netzbetreiber) gering. Um die Erfahrungen mit Verkabelungen 
zu ermöglichen, sind in einer Anfangsphase auch teurere Projekte zuzu-
lassen. Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums. 
 

• Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) schreibt fest, dass Pump-
speicherwerke die einzigen Speicher sind, die explizit nicht als Endver-
braucher gelten. Diese einseitige Förderung der Pumpspeicher ist nicht 
gerechtfertigt, es braucht eine Lösung, die gleich lange Spiesse für alle 
Speichertechnologien schafft. Die Abschaffung des Privilegs für Pump-
speicherwerke ist politisch nicht mehrheitsfähig.  
 
Der zweite Weg ist, den Erlass des Netzentgelts allen Speichern, die sich 
netzdienlich verhalten, zu ermöglichen. Für reine Speicher ohne Ver-
bindung zu Endverbrauchern oder Produktion ist das sehr einfach und 
sollte selbstverständlich sein. Für Speicher in klassichen Prosumer-
Situationen, die der Optimierung des Eigenverbrauchs dienen, muss eine 
Lösung gefunden werden, wie der netzdienlich gespeicherte Teil der 
Energie festgestellt werden kann – auf diesen Teil darf kein Netzentgelt 
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erhoben werden. Letztlich dient eine solche Lösung einem volks-
wirtschaftlich und ökologisch optimierten Speicherausbau. 

 
Wir bitten Sie, die auf den folgenden Seiten aufgelisteten Punkte zu 
berücksichtigen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Felix Nipkow 
Projektleiter Strom & Erneuerbare 
Schweizerische Energie-Stiftung SES 
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1. Geoinformationsverordnung (GeoIV) 
Keine Bemerkungen. 

2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben 
imEnergiebereich (GebV-En) 

Keine Bemerkungen. 
 

3. Verordnung über elektrische Starkstromanlagen 
(Starkstromverordnung) 

Keine Bemerkungen. 
 

4. Verordnung über das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat (ESTI-Verordnung) 

Keine Bemerkungen. 
 



Seite 4/8 

5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren 
für elektrische Anlagen (VPeA) 

Art. 1b Abs. 1 Bsp a-d: Hoch- und Höchstspannungsleitungen haben grosse 
Auswirkungen auf die Biodiversität. Als Freileitungen insbesondere auf 
Populationen von kollisionsgefährdeten Vögel und Fledermäusen, bei 
Erdleitungen über die Erwärmung des Bodens sowie die Veränderung der 
natürlich gewachsenen Bodenstruktur, was in der Regel zu Veränderungen des 
Bodenwasserhaushalts führt. Dies ist insbesondere relevant, wenn die 
Erdleitung nicht direkt unter bestehenden Verkehrsinfrastrukturen liegt. Daher ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass mit jeder Trasseeänderung veränderte 
Auswirkungen auf die Biodiversität verbunden sind. Im Fall von Erdleitungen 
muss auch erwartet werden, dass sich die Gesamtsituation in der Regel 
verschlechtert, da bei einem Rückbau, resp. Stilllegung einer Leitung die 
negativen Auswirkungen auf die Bodenstruktur nicht rückgängig gemacht 
werden können, jedoch im Bereich des neuen Trasses neue Schäden auftreten 
werden. Zumindest bei Schutzgebieten mit Biodiversitätsschutzzielen ist daher 
davon auszugehen, dass immer eine Verletzung der Schutzziele vorliegt. Dabei 
ist muss auch berücksichtigt werden, dass negative Auswirkungen auf ein 
Schutzgebiet zu erwarten sind, wenn die Leitung durch das Einzugsgebiet des 
Schutzgebietes führt (z.B. hydrologisch oder bezüglich Wanderbewegungen). 
 
» Insgesamt sind die Abklärungen bezüglich Biodiversität nicht nur auf die 
Schutzgebiete zu beziehen, sondern auch auf national prioritäre Arten mit 
Konfliktpotential, deren Lebensräume sich ausserhalb bestehender 
Schutzgebiete befinden, inkl. der Wanderkorridore (auch bei täglichen 
Wanderungen zwischen Schlafquartieren und Futterplätzen). Da bei 
Freileitungen das Kollisionsrisiko ausschlaggebend ist, kann dabei auf 
entsprechende Risikobeurteilungskonzepte aus der Windenergie 
abgestützt werden. Mit den Karten zu den Konfliktgebieten Brutvögel und 
Vogelzug bestehen dabei erste Grundlagen, die entsprechend zu 
berücksichtigen sind. Jede Änderung in den Gebieten mit mittleren, 
grossen und sehr grossen Konflikten zwischen Windenergie und Vögeln 
ist daher ein Sachplanverfahren zwingend. Weitere Grundlagen (insb. für 
Fledermäuse) sind noch zu erstellen. 
 
» Art. 1b Abs 1 Bst. a: Der heutige Wortlaut ist beizubehalten: «…sofern 
keine Schutzziele von Schutzgebieten nach eidgenössischem und 
kantonalem Recht beeinträchtigt werden…» 
» Art. 1b Abs 1 Bst. b: analog oben: «… und Konflikte mit Schutzzielen von 
Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht…» 
 
» Art. 9c Verfahrenserleichterungen: Da sich die kantonalen Schutzgebiete auch 
auf Bundesrecht stützen, schlagen wir folgende Änderung vor: «…die sich nicht 
in einem Schutzgebiet nach Bundesrecht eidgenössischen oder kantonalen 
Recht befindet…» 
 
Art. 1b Abs. 2: Die Umweltschutzorganisationen sind immer anzuhören. 
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» Neue Formulierung: „Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des 
Bundes und der betroffenen Kantone sowie gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen zu den Unterlagen der Gesuchstellerin an. 
[…]“ 
 

6. Verordnung über elektrische 
Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-
Installationsverordnung, NIV) 

Keine Bemerkungen. 
 

7. Verordnung über elektrische Leitungen 
(Leitungsverordnung, LeV) 

Art. 11 Landschafts- und Umweltschutz:  
 
Art. 11b Abs. 2: Mehrkostenfaktor beträgt 1.75. Es ist unverständlich, dass das 
gesetzliche Maximum von 3.0 nicht ausgeschöpft wird. Da es sich beim Netzbau 
um sehr risikoarme Investitionen handelt, ist auch bei einem höheren 
Mehrkostenfaktor das wirtschaftliche Risiko für den Investor (Netzbetreiber) 
gering. Um die Erfahrungen mit Verkabelungen zu ermöglichen, sind in einer 
Anfangsphase auch teurere Projekte zuzulassen. 
 
» Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums von 3.0 
 
Art. 11c Abs. 5: Als Basis für die Ermittlung der Kosten der Energieverluste 
macht der Marktpreis wenig Sinn. Relevant ist die vom betroffenen Netzbetreiber 
transportierte Energie – sprich die Produktionskosten. 
 
» Wir schlagen vor, hier einen Mix der Gestehungskosten und (falls 
Energie am Markt eingekauft wird) des Marktpreises einzusetzen. Sonst 
werden – im Falle von weiterhin tiefen Marktpreisen – die Kosten der 
Energieverluste tendenziell unterschätzt. 
 
Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors: Art. 15c Abs 3 Bst b EleG sieht vor, 
dass dann, wenn durch eine Freileitung weniger Nachteile für Raum und Umwelt 
entstehen als durch ein Erdkabel, trotz Einhaltung des Mehrkostenfaktors die 
Freileitung erstellt werden soll. Diesem Aspekt wird in Abs. 1 nicht Rechnung 
getragen. 
 
» Wir fordern in Abs. 2 einen zusätzlichen Buchstaben c, der das aufnimmt.  
 
Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors: Es ist grundsätzlich richtig, 
Ausnahmen zuzulassen. Gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG kann der Bundesrat 
Ausnahmen vorsehen, „wenn damit eine erhebliche Entlastung des unmittelbar 
betroffenen Gebiets erzielt werden kann.“. Diesem Aspekt wird in der 
Verordnung nicht Rechnung getragen, die hier vorgesehenen 
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Rahmenbedingungen (die den Mehrkostenfaktor überschreitenden 
Gesamtkosten werden nicht als anrechenbare Kosten geltend gemacht) werden 
in der Praxis nicht zum vom Gesetzgeber gewünschten Effekt führen. Mögliche 
Entlastungen der betroffenen Gebiete durch teurere Verkabelungsprojekte 
werden so nicht gefördert. 
 
» Wir fordern, diesen Aspekt aufzunehmen. In Fällen, wo ein Erdkabel zu 
einer Entlastung des betroffenen Gebietes führt, ist eine Ausnahme 
vorzusehen. In diesem Fall soll gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG das 
Doppelte des Mehrkostenfaktors als anrechenbare Kosten geltend 
gemacht werden können. 
 

8. Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
Art. 2 Abs. 3: Die Definition der Endverbraucher bevorzugt einseitig die 
Pumpspeicherung und diskriminiert damit andere Speicher wie z.B. Batterien. 
Die Begründung im erläuternden Bericht (S. 6), daraus könne „nicht der Schluss 
gezogen werden, dass der Gesetzgeber den Bezug von Strom aus dem Netz 
zwecks Speicherung vom Endverbraucherbegriff ausnehmen wollte, da es im 
Zeitpunkt der Redaktion des Gesetzestexts gar keine marktreifen Speicher gab, 
die man hätte regeln (oder zumindest sprachlich erfassen) müssen.“, ist nicht 
stichhaltig. Es gibt inzwischen durchaus solche Beispiele, so betreibt z.B. die 
EKZ zwei grosse Batteriespeicher zur Bereitstellung von Primärregelleistung (in 
Dietikon seit 2012, in Volketswil seit 2018). Zudem werden immer öfter auch 
Batteriespeicher zur Optimierung des Eigenverbrauchs installiert, ein Anreiz, 
diesen teilweise dem lokalen Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen für 
Systemdienstleistungen, wäre wünschenswert, um systemdienliche 
Speichernutzung zu fördern. Erwähnenswert sind auch Speicher für 
Schnellladestationen für Elektromobilität, die an Bedeutung gewinnen, weil sie 
der Netzanschluss-Entlastung dienen. 
 
Artikel 4 Abs. 1b StromVG definiert Endverbraucher als Kunden, welche 
Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen. Das Netznutzungsentgelt ist 
gemäss Art. 14 StromVG von den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu 
entrichten. Speicher ohne angeschlossene Endverbraucher kaufen die Energie 
für den späteren Wiederverkauf, da sie (abgesehen von technischen Verlusten, 
die im Falle von Batterien sogar geringer sind als bei Pumpspeicherwerken) die 
bezogene Energie nicht selber verbrauchen. Gleich wie Pumpspeicherwerke 
verhalten sich auch andere Speicher ohne Endverbraucher, die ausschliesslich 
zur Erbringung von SDL gebaut wurden, system- und netzdienlich. 
 
Die vorgeschlagene Regelung entspricht nicht dem Ausspeiseprinzip, da dieses 
die Belastung von endverbrauchter Energie mit Netznutzungsentgelten vorsieht. 
Das Ausspeiseprinzip ist so definiert, dass für elektrische Energie auf dem Weg 
von der Produktion zum Verbrauch nur ein einziges Mal Netznutzungsentgelt 
verrechnet wird. Deshalb sind grundsätzlich alle reinen Speicher von 
Netznutzungsentgelten zu befreien. 
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Bei Speichern, die in Kombination mit Endverbrauchern oder Produzenten 
stehen (Mischform, keine reinen Speicher), ist die Abgrenzung schwieriger. 
Dennoch wäre es wie erwähnt sinnvoll, hier einen Anreiz für systemdienliche 
Bewirtschaftung zu schaffen. Ein Speicher, der nicht nur der reinen Optimierung 
des Eigenverbrauchs dient, kann mit einer intelligenten Steuerung wesentlich 
zur Netzentlastung beitragen (siehe Grafik zur Illustration). 
 

 
 
In der Praxis könnte der Netzbetreiber auf den Speicher zugreifen und ihn im 
Auftrag des Kunden netzdienlich bewirtschaften. Die Optimierung des 
Eigenverbrauchs wäre ein paralleles Ziel. Wieviel Energie dem Speicher effektiv 
zu netzdienlichen Zwecken zugeführt und entnommen wird, kann der 
Netzbetreiber erheben und auf diesen Anteil wird das Netzentgelt erlassen. 
Damit kann der Netzbetreiber eine Entschädigung für den Batteriebesitzer 
finanzieren für den Fall, dass Einbussen bei der Eigenverbrauchsoptimierung in 
Kauf genommen werden müssen. 
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Der Zusatznutzen aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Sicht wäre, dass 
insgesamt weniger Speicher benötigt werden für die selbe Leistung, wenn auch 
die Speicher mit Endverbraucher oder Produzenten (Mischformen) für die 
Netzstabilisierung genutzt werden können. 
 
» Wir fordern, dass nicht nur Pumpspeicherwerke, sondern auch andere 
reine Speicher, welche die dem Netz entnommene Energie am Ort der 
Entnahme wieder ins Netz einspeisen, als Ausnahme behandelt werden. 
Als reine Speicher gelten Speicher, welche nicht in Verbindung mit 
Endverbrauchern stehen. Für Speicher mit Endverbraucher oder 
Produktion (Mischformen) ist eine Lösung zu suchen, die den Bezug von 
Energie für den netzdienlichen Teil der Speichernutzung ebenfalls vom 
Netzentgelt befreit. 
 
Art. 8a: Um zu Effizienzzwecken doppelte Messinfrastruktur zu vermeiden, 
schlagen wir folgende Ergänzung vor. Es braucht möglicherweise noch eine 
Regelung bezüglich Authentifizierung der Messstelle sowie einer allfälligen 
Abgeltung der Messung. 
 
» 2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 
kann verzichtet werden, wenn der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher 
die notwendigen Messdaten selbst erhebt und dem Netzbetreiber liefert. 
 

9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim 
Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkosten 
im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN) 

Keine Bemerkungen. 
 



 

 
 
 
 strategie.stromnetze@bfe.admin.ch    /   sven.schelling@bfe.admin.ch 

 
 
 
 
 
z. Hd. Herren Sven Schelling und Robin Locher 
 
Bundesamt für Energie (BFE) 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 
 
CH-3003 Bern  

 

          Effretikon, 1. Okt. 2018 

 

Einwendung und Fristerstreckungsgesuch zur Teilrevision der Verordnung 

über elektrische Leitungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Namens des schweizerischen Verbandes der Umweltfachleute (SVU¦asep) nehme ich gerne die 

Gelegenheit wahr, zur Teilrevision der Verordnung über elektrische Leitungen provisorisch Stellung 

zu beziehen und gleichzeitig für eine definitive Stellungnahme eine Fristerstreckung bis Ende 

Oktober 2018 zu beantragen.  

 

 

Formelles: 

Gestützt auf das Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren (Art. 2 sowie Art. 4, jeweils 

Abs. 1 und insbesondere Art. 7, Abs. 3-a: betr. Fristverlängerungen) beantragen wir die Frist 

mindestens bis Ende Oktober 2018 zu verlängern. Grund: In der Zeitspanne zwischen 8. Juni (Beginn 

der Vernehmlassung und heute liegen je nach Kanton nicht nur Sommer-, sondern teilweise auch 

bereits Herbstferien. Das erschwert eine Koordination unserer Vernehmlassungsantworten, da die 

zuständigen Vorstandsmitglieder aus verschiedenen Kantonen stammen. 

 

mailto:strategie.stromnetze@bfe.admin.ch


Materielles: 

Nach Rücksprache mit mehreren, operativ tätigen Vogelschutzfachleuten, wurden uns grosse 

Vorbehalte gegenüber der in Art. 30 der Verordnung neu vorgeschlagenen Formulierung der 

«vogelsensiblen Gebiete» gemeldet. Nach unserer Ansicht wurde hier eine schlecht abgrenzbare 

Formulierung «vogelreich» durch eine schlicht unlogische Formulierung «vogelsensibel» ersetzt: 

Kein Gebietsausschnitt einer Landschaft kann gegenüber irgendwelchen Vogelarten «sensibel» 

sein. Mit anderen Worten, der Text wurde tendenziell «verschlimm-bessert». Wir schlagen daher 

und aus prinzipiellen Erwägungen vor, dass sich Gesetzgebung, Verordnung und Praxis stärker an 

der deutschen Gesetzgebung orientieren: 

Auszug aus dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009  

§ 41 Vogelschutz an Energiefreileitungen  

Zum Schutz von Vogelarten sind neu zu errichtende Masten und technische Bauteile von Mit-
telspannungsleitungen konstruktiv so auszuführen, dass Vögel gegen Stromschlag geschützt sind. 
An bestehenden Masten und technischen Bauteilen von Mittelspannungsleitungen mit hoher Ge-
fährdung von Vögeln sind bis zum (…Vorschlag für die Schweiz: Jahre 2022) die notwendigen Maß-
nahmen zur Sicherung gegen Stromschlag durchzuführen….  

Hinweis: 

Um die ursprüngliche Frist zu wahren, erhalten Sie diese vorläufige Stellungnahme direkt per E-

Mail. Eine ausführlicher begründete Stellungnahme folgt, sobald der entsprechende Vorstands-

ausschuss des svu|asep innerhalb der erstreckten Frist das Thema bearbeiten konnte. 

 

Fazit zum Schluss: 

Wir erhoffen uns durch die Einführung der neuen Richtlinie primär eine nicht nur schweizweit -  

sondern möglichst auch mit den Nachbarländern kohärente und – abgestimmte Gesetzgebung und 

Praxis. Es ist ja unbestreitbar so, dass sowohl spezifische Biotope bestimmter Vogelarten, als auch 

die wichtigen Vogelzugslinien grenzüberschreitend sind – also macht es kaum Sinn, wenn auf eine 

international koordinierte Gesetzgebung und Praxis verzichtet wird. 

 

Der Vernehmlassungsdelegierte des SVU|asep: 
 
Dr. Matthias Gfeller,  
Vorstandmitglied des svu|asep 
Dr. sc. techn. ETH,  
Planungs-Atelier, Dr. Gfeller,  
8307 Effretikon;  
 
matthias.gfeller@bluewin.ch  
Tel.: 052 / 202 86 70 
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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK

Sempach, 5. September 2018

Strategie Strom netze: Vernehm lassu n g zu den Verord n u n gsrevisionen

Sehr geehrte Damen und Herren

lm Rahmen der Teilrevisionen des Elektrizitätsgesetzes (ElegG) und des Stromversor-
gungsgesetzes (StromVG) sollen mehrere Verordnungen angepasst werden. Die Verord-
nungsänderungen sind vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK als Gesamtpaket zur Vernehmlassung unterbreitet worden.
Gerne äussern wir uns zum Erlassentwurf der Leitungsverordnung (LeV). Wir bedanken uns
für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Die Schweizerische Vogelwarte hat im Auftrag des BAFU den Bericht,,Prioritäre Regionen
für die Sanierung des Mittelspannungsnetzes zum Schutz von Weissstorch und Uhu vor
Stromschlag"l erarbeitet und bei der zweiten Überarbeitung der Richtlinie ,,Vogelschutz an
Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen über 1kV"2 massgeblich mitgewirkt. lm Wallis
und im Engadin hat die Schweizerische Vogelwarte ein lnventar der für Vögel gefährlichen
Mittelspannungsmasten erstellt.

lnsbesondere bei der konkreten Umsetzung von Sanierungsmassnahmen von bestehenden
gefährlichen Mittelspannungsmasten hat sich die bisherige Leitungsverordnung als wenig
u nterstützend enruiesen.

Wir begrüssen daher die Absicht, das Anliegen des Vogelschutzes besser zu berücksichti-
gen und durch eine präzisierende Verordnungsänderung zu stärken. Mit den vorgeschlage-
nen Anderungen kann dies aber nicht erreicht werden.

t Heynen & Schmid (2007): Prioritäre Regionen für die Sanierung des Mittelspannungsnetzes zum Schutz von Weissstorch und Uhu for Strom-
schlag. Schweizerische Vogelwarte Sempach. httos://www.vooelwarte.ch/de/orojekte/konflikte/freileitunqen/

2 VSE et al. (Hrsg.) (2009): Vogelschutz an Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen über 1kV.
httos:/,wvw.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschafvpublikationen-studien/oublikationen/vooelschutz-an-starkstrom-freileitungen.html
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lm Art. 2 der LeV (Geltungsbereich) Absatz 2 Buchstabe c gelten die Bestimmungen bei

bestehenden Leitungen dann, wenn sie ,,für Mensch und Umwelt eine drohende Gefahr dar-

stellen (...)" .

Die Masttypen, die für Vögel hinsichtlich Stromschlags eine Gefahr darstellen, sind bekannt.

Sie sind in der Richtlinie ,,Vogelschutz an Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen

über lkV" aufgeführt. ln verschiedenen Regionen wurden gefährliche Mittelspannungsmas-

ten bereits inventarisiert. Trotzdem liegt die aktuelle Praxis vom BAFU und ESTI mit Verweis

auf die LeV zurzeit darin, dass bei gefährlichen Mittelspannungsmasten die Elektrizitätswer-

ke erst nach einem dokumentierten Stromtodfall eines Vogels kontaktiert werden. Solche

Meldungen stammen in der Regel aus der Bevölkerung aufgrund von Zufallsfunden.

lm erläuternden Bericht der Vernehmlassung wird dargelegt, dass der heutige Art. 30 (Vo-

gelschutz) mit den Umschreibungen ,,sofern es die örtlichen Gegebenheiten erfordern" (Ab-

satz 1) und ,,in vogelreichen Gebieten" (Absatz 2) zu unpräzise formuliert sei. lm Entwurf

wird nun vorgeschlagen, diese Beschreibungen durch den Begriff ,,in vogelsensiblen Gebie-

ten" zu ersetzen. Aus unserer Sicht ist der Begriff nicht präziser und hat ebenso viel lnter-

pretationsspielraum. Gemäss den Ausführungen im erläuternden Bericht sind unter,,vogel-

sensiblen Gebieten" Gebiete zu verstehen, die sich aufgrund des Vorkommens bestimmter

Vogelarten als riskant erweisen. Dabei handelt es sich gemäss erläuterndem Bericht insbe-

sondere um Vogelarten mit grossen Flügelspannweiten wie Störche, Greifvögel und Eulen.

Wenn man nur schon die Verbreitungsgebiete der drei Arten Weissstorch, Uhu und Rotmilan

betrachtet, wird mit Ausnahme der Hochgebirgsregionen die gesamte Schweiz abgedeckt.

Auch im Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz des Bundes wird in den beiden Pilot-
projekten A 4.1 und A 8.1 zur Minderung des Stromschlags bei Prioritätsarten wie Uhu,

Weissstorch und Rotmilan eine schweizweite Sanierung von gefährlichen Mittelspannungs-

masten als Ziel formuliert. Schliesslich weist auch der Bericht ,,Prioritäre Regionen für die

Sanierung des Mittelspannungsnetzes zum Schutz von Weissstorch und Uhu vor Strom-

schlag", der im erläuternden Bericht zur Vernehmlassung enruähnt wird, auf die Notwendig-

keit einer schweizweiten Sanierung hin. Die dort erarbeiteten prioritären Regionen zeigen,

wo mit der Sanierung begonnen werden soll.

lm Auftrag des BAFU wurden bereits ab 20Q7 konkrete Grundlagen geschaffen, die gefährli-

che Masttypen und Massnahmen zu deren Sanierung sind seit Jahren bekannt, und für ver-

schiedene Regionen bestehen bereits lnventare der für Vögel gefährlichen Mittelspan-

nungsmasten. Trotz diesen guten Voraussetzungen haben Sanierungen bisher nur punktuell

oder kleinräumig stattgefunden. Auf diesen Umstand wird auch im aktuellen Entwurf des

Aktionsplans für Greifvögel und Eulen3 hingewiesen. Es ist deshalb dringend, dass mit der

t Guideline raptor and owl conservation in Switzerland - strategic guidelines and management priorities. Report of the Swiss MoU Raptor Focal
point

2



neuen Verordnung eine erhöhte Verbindlichkeit geschaffen wird, damit die im erläuternden
Bericht der Vernehmlassung dargelegte Absicht auch umgesetzt werden kann.

Antrag zum Art. 30 Vogelschutz LeV

1. Bei neuen Leitungen sind Masten und technische Bauteile konstruktiv so auszu-
führen, dass Vögel keine Erd- oder Kurzschlüsse einleiten können. An bestehen-
den Masten und Bauteilen von Mittelspannungsleitungen mit Gefährdung von
Vögeln aufgrund ihrer Konstruktion und Bauweise sind wirksame Massnahmen
gegen Strom sch I ag u mz u setze n.

2. Neue Leitungen srnd so zu planen und zu erstellen, dass das Kollisionsrisiko für
Vögel möglichst gering ist.

Freundliche Grüsse

Prof. Dr. Lukas Jenni

Vorsitzender der I nstitutsleitung

Daniela Heynen

Leiterin Fachbereich Konflikte Vögel-Mensch

-v ü?

3
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Bundesamt für Energie

Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht

3003 Bern

strategie.stromnetze@bfe.admin.ch

Zürich, 18. September 2018

Vernehmlassungsantwort des WWF Schweiz zu den Verordnungsrevisionen der Strategie Strom-

netze («Um- und Ausbau der Stromnetze»)

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Gelegenheit, uns zur Verordnungsrevision der Strategie Stromnetze zu äussern.

Viele Änderungen sind formeller Natur oder direkt aus dem überarbeiteten Gesetz abgeleitet; zu die-
sen äussern wir uns nicht. Zwei Punkte liegen uns besonders am Herzen:

· In der Leitungsverordnung (LeV) wird der Mehrkostenfaktor festgelegt. Dieser bestimmt, wieviel-
mal mehr ein Verkabelungsprojekt im Vergleich mit einer Freileitung maximal kosten darf. In der
Verordnung wird das gesetzliche Maximum von 3.0 nicht ausgeschöpft. Das ist unverständlich.
Beim Netzbau handelt es sich um sehr risikoarme Investitionen, auch bei einem höheren Mehr-
kostenfaktor ist das wirtschaftliche Risiko für den Investor (Netzbetreiber) gering. Um die Erfah-
rungen mit Verkabelungen zu ermöglichen, sind in einer Anfangsphase auch teurere Projekte zu-
zulassen. Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums.

· Die Stromversorgungsverordnung (StromVV) schreibt fest, dass Pumpspeicherwerke die einzigen
Speicher sind, die explizit nicht als Endverbraucher gelten. Diese einseitige Förderung der Pump-
speicher ist nicht gerechtfertigt, es braucht eine Lösung, die gleich lange Spiesse für alle Spei-
chertechnologien schafft. Die Abschaffung des Privilegs für Pumpspeicherwerke ist politisch nicht
mehrheitsfähig. Der zweite Weg ist, den Erlass des Netzentgelts allen Speichern, die sich netz-
dienlich verhalten, zu ermöglichen. Für reine Speicher ohne Verbindung zu Endverbrauchern oder
Produktion ist das sehr einfach und sollte selbstverständlich sein. Für Speicher in klassischen Pro-
sumer-Situationen, die der Optimierung des Eigenverbrauchs dienen, muss eine Lösung gefunden
werden, wie der netzdienlich gespeicherte Teil der Energie festgestellt werden kann – auf diesen
Teil darf kein Netzentgelt erhoben werden. Letztlich dient eine solche Lösung einem volkswirt-
schaftlich und ökologisch optimierten Speicherausbau.

Wir bitten Sie, die auf den folgenden Seiten aufgelisteten Punkte zu berücksichtigen und stehen für
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Kathrin Schlup Elmar Grosse Ruse

Leiterin Departement Programm a.i. Projektleiter Klima & Energie
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Betroffene Verordnungen
1. Geoinformationsverordnung (GeoIV) .............................................................................. 2
2. Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben imEnergiebereich (GebV-En) ........... 2
3. Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung) ...................... 2
4. Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI-Verordnung)............. 2
5. Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) ........ 2
6. Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-
Installationsverordnung, NIV) ................................................................................................ 4
7. Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) ................................ 4
8. Stromversorgungsverordnung (StromVV) ........................................................................ 5
9. Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren
Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN) ........................................... 7

Geoinformationsverordnung (GeoIV)
Keine Bemerkungen.

Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energie-
bereich (GebV-En)
Keine Bemerkungen.

Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstrom-
verordnung)
Keine Bemerkungen.

Verordnung über das Eidgenössische Starkstrominspektorat
(ESTI-Verordnung)
Keine Bemerkungen.

Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektri-
sche Anlagen (VPeA)

Art. 1b Abs. 1 Bst a-d:

Hoch- und Höchstspannungsleitungen haben grosse Auswirkungen auf die Biodiversität. Als
Freileitungen insbesondere auf Populationen von kollisionsgefährdeten Vögel und Fleder-
mäusen, bei Erdleitungen über die Erwärmung des Bodens sowie die Veränderung der natür-
lich gewachsenen Bodenstruktur, was in der Regel zu Veränderungen des Bodenwasserhaus-
halts führt. Dies ist insbesondere relevant, wenn die Erdleitung nicht direkt unter bestehen-
den Verkehrsinfrastrukturen liegt. Daher ist grundsätzlich davon auszugehen, dass mit jeder
Trasseeänderung veränderte Auswirkungen auf die Biodiversität verbunden sind. Im Fall von
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Erdleitungen muss auch erwartet werden, dass sich die Gesamtsituation in der Regel ver-
schlechtert, da bei einem Rückbau, resp. Stilllegung einer Leitung die negativen Auswirkun-
gen auf die Bodenstruktur nicht rückgängig gemacht werden können, jedoch im Bereich des
neuen Trasses neue Schäden auftreten werden. Zumindest bei Schutzgebieten mit Biodiver-
sitätsschutzzielen ist daher davon auszugehen, dass immer eine Verletzung der Schutzziele
vorliegt. Dabei ist muss auch berücksichtigt werden, dass negative Auswirkungen auf ein
Schutzgebiet zu erwarten sind, wenn die Leitung durch das Einzugsgebiet des Schutzgebietes
führt (z.B. hydrologisch oder bezüglich Wanderbewegungen).

Insgesamt sind die Abklärungen bezüglich Biodiversität nicht nur auf die Schutzgebiete zu
beziehen, sondern auch auf national prioritäre Arten mit Konfliktpotential, deren Lebens-
räume sich ausserhalb bestehender Schutzgebiete befinden, inkl. der Wanderkorridore
(auch bei täglichen Wanderungen zwischen Schlafquartieren und Futterplätzen). Da bei Frei-
leitungen das Kollisionsrisiko ausschlaggebend ist, kann dabei auf entsprechende Risikobeur-
teilungskonzepte aus der Windenergie abgestützt werden. Mit den Karten zu den Konfliktge-
bieten Brutvögel und Vogelzug bestehen dabei erste Grundlagen, die entsprechend zu be-
rücksichtigen sind. Jede Änderung in den Gebieten mit mittleren, grossen und sehr grossen
Konflikten zwischen Windenergie und Vögeln ist daher ein Sachplanverfahren zwingend.
Weitere Grundlagen (insb. für Fledermäuse) sind noch zu erstellen.

Antrag

» Art. 1b Abs 1 Bst. a: Der heutige Wortlaut ist beizubehalten: «…sofern keine Schutzziele
von Schutzgebieten nach eidgenössischem und kantonalem Recht beeinträchtigt werden…»
» Art. 1b Abs 1 Bst. b: analog oben: «… und Konflikte mit Schutzzielen von Schutzgebieten
nach eidgenössischem und kantonalem Recht…»

» Art. 9c Verfahrenserleichterungen:

Antrag

Da sich die kantonalen Schutzgebiete auch auf Bundesrecht stützen, schlagen wir folgende
Änderung vor: «…die sich nicht in einem Schutzgebiet nach Bundesrecht eidgenössischen o-
der kantonalen Recht befindet…»

Art. 1b Abs. 2:

Die Umweltschutzorganisationen sind immer anzuhören.

Antrag

» Neue Formulierung: „Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der be-
troffenen Kantone sowie gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen zu den
Unterlagen der Gesuchstellerin an. […]“
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Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen
(Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV)
Keine Bemerkungen.

Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung,
LeV)

Art. 11b Abs. 2

Mehrkostenfaktor beträgt 1.75. Es ist unverständlich, dass das gesetzliche Maximum von 3.0
nicht ausgeschöpft wird. Da es sich beim Netzbau um sehr risikoarme Investitionen handelt,
ist auch bei einem höheren Mehrkostenfaktor das wirtschaftliche Risiko für den Investor
(Netzbetreiber) gering. Um die Erfahrungen mit Verkabelungen zu ermöglichen, sind in einer
Anfangsphase auch teurere Projekte zuzulassen.

Antrag

Wir fordern die Ausschöpfung des gesetzlichen Maximums von 3.0

Art. 11c Abs. 5

Als Basis für die Ermittlung der Kosten der Energieverluste macht der Marktpreis wenige
Sinn. Relevant ist die vom betroffenen Netzbetreiber transportierte Energie – sprich die Pro-
duktionskosten.

Antrag

Wir schlagen vor, hier einen Mix der Gestehungskosten und (falls Energie am Markt einge-
kauft wird) des Marktpreises einzusetzen. Sonst werden – im Falle von weiterhin tiefen
Marktpreisen – die Kosten der Energieverluste tendenziell unterschätzt.

Art. 11d Einhaltung des Mehrkostenfaktors

Art. 15c Abs 3 Bst b EleG sieht vor, dass dann, wenn durch eine Freileitung weniger Nachteile
für Raum und Umwelt entstehen als durch ein Erdkabel, trotz Einhaltung des Mehrkosten-
faktors die Freileitung erstellt werden soll. Diesem Aspekt wird in Abs. 1 nicht Rechnung ge-
tragen.

Antrag

Wir fordern in Abs. 2 einen zusätzlichen Buchstaben c, der das aufnimmt.

Art. 11e Überschreitung des Mehrkostenfaktors

Es ist grundsätzlich richtig, Ausnahmen zuzulassen. Gem. Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG kann der
Bundesrat Ausnahmen vorsehen, „wenn damit eine erhebliche Entlastung des unmittelbar
betroffenen Gebiets erzielt werden kann.“ Diesem Aspekt wird in der Verordnung nicht
Rechnung getragen, die hier vorgesehenen Rahmenbedingungen (die den Mehrkostenfaktor
überschreitenden Gesamtkosten werden nicht als anrechenbare Kosten geltend gemacht)



Seite 5© 1986 Panda Symbol WWF ® «WWF» ist eine vom WWF eingetragene Marke

werden in der Praxis nicht zum vom Gesetzgeber gewünschten Effekt führen. Mögliche Ent-
lastungen der betroffenen Gebiete durch teurere Verkabelungsprojekte werden so nicht ge-
fördert.

Antrag

Wir fordern, diesen Aspekt aufzunehmen. In Fällen, wo ein Erdkabel zu einer Entlastung
des betroffenen Gebietes führt, ist eine Ausnahme vorzusehen. In diesem Fall soll gem.
Art. 15c Abs. 3 Bst. a EleG das Doppelte des Mehrkostenfaktors als anrechenbare Kosten
geltend gemacht werden können.

Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Art. 2 Abs. 3

Die Definition der Endverbraucher bevorzugt einseitig die Pumpspeicherung und diskrimi-
niert damit andere Speicher wie z.B. Batterien. Die Begründung im erläuternden Bericht (S.
6), daraus könne „nicht der Schluss gezogen werden, dass der Gesetzgeber den Bezug von
Strom aus dem Netz zwecks Speicherung vom Endverbraucherbegriff ausnehmen wollte, da
es im Zeitpunkt der Redaktion des Gesetzestexts gar keine marktreifen Speicher gab, die
man hätte regeln (oder zumindest sprachlich erfassen) müssen.“, ist nicht stichhaltig. Es gibt
inzwischen durchaus solche Beispiele, so betreibt z.B. die EKZ zwei grosse Batteriespeicher
zur Bereitstellung von Primärregelleistung (in Dietikon seit 2012, in Volketswil seit 2018). Zu-
dem werden immer öfter auch Batteriespeicher zur Optimierung des Eigenverbrauchs instal-
liert, ein Anreiz, diesen teilweise dem lokalen Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen für Sys-
temdienstleistungen, wäre wünschenswert, um systemdienliche Speichernutzung zu för-
dern.

Artikel 4 Abs. 1b StromVG definiert Endverbraucher als Kunden, welche Elektrizität für den
eigenen Verbrauch kaufen. Das Netznutzungsentgelt ist gemäss Art. 14 StromVG von den
Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu entrichten. Speicher ohne angeschlossene Endver-
braucher kaufen die Energie für den späteren Wiederverkauf, da sie (abgesehen von techni-
schen Verlusten, die im Falle von Batterien sogar geringer sind als bei Pumpspeicherwerken)
die bezogene Energie nicht selber verbrauchen. Gleich wie Pumpspeicherkraftwerke verhal-
ten sich auch andere Speicher ohne Endverbraucher, die ausschliesslich zur Erbringung von
SDL gebaut wurden, system- und netzdienlich.

Die vorgeschlagene Regelung entspricht nicht dem Ausspeiseprinzip, da dieses die Belastung
von endverbrauchter Energie mit Netznutzungsentgelten vorsieht. Das Ausspeiseprinzip ist
so definiert, dass für elektrische Energie auf dem Weg von der Produktion zum Verbrauch
nur ein einziges Mal Netznutzungsentgelt verrechnet wird. Deshalb sind grundsätzlich alle
reinen Speicher von Netznutzungsentgelten zu befreien.

Bei Speichern, die in Kombination mit Endverbrauchern oder Produzenten stehen (Misch-
form, keine reinen Speicher), ist die Abgrenzung schwieriger. Dennoch wäre es wie erwähnt
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sinnvoll, hier einen Anreiz für systemdienliche Bewirtschaftung zu schaffen. Ein Speicher, der
nicht nur der reinen Optimierung des Eigenverbrauchs dient, kann mit einer intelligenten
Steuerung wesentlich zur Netzentlastung beitragen (siehe Grafik zur Illustration).

In der Praxis könnte der Netzbetreiber auf den Speicher zugreifen und ihn im Auftrag des
Kunden netzdienlich bewirtschaften. Die Optimierung des Eigenverbrauchs wäre ein paralle-
les Ziel. Wieviel Energie dem Speicher effektiv zu netzdienlichen Zwecken zugeführt und ent-
nommen wird, kann der Netzbetreiber erheben und auf diesen Anteil wird das Netzentgelt
erlassen. Damit kann der Netzbetreiber eine Entschädigung für den Batteriebesitzer finanzie-
ren für den Fall, dass Einbussen bei der Eigenverbrauchsoptimierung in Kauf genommen
werden müssen.
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Der Zusatznutzen aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Sicht wäre, dass insgesamt we-
niger Speicher benötigt werden für dieselbe Leistung, wenn auch die Speicher mit Endver-
braucher oder Produzenten (Mischformen) für die Netzstabilisierung genutzt werden kön-
nen.

Antrag

Wir fordern, dass nicht nur Pumpspeicherwerke, sondern auch andere reine Speicher, wel-
che die dem Netz entnommene Energie am Ort der Entnahme wieder ins Netz einspeisen,
als Ausnahme behandelt werden. Als reine Speicher gelten Speicher, welche nicht in Ver-
bindung mit Endverbrauchern stehen. Für Speicher mit Endverbraucher oder Produktion
(Mischformen) ist eine Lösung zu suchen, die den Bezug von Energie für den netzdienlichen
Teil der Speichernutzung ebenfalls vom Netzentgelt befreit.

Art. 8a

Um zu Effizienzzwecken doppelte Messinfrastruktur zu vermeiden, schlagen wir folgende Er-
gänzung vor. Es braucht möglicherweise noch eine Regelung bezüglich Authentifizierung der
Messstelle sowie einer allfälligen Abgeltung der Messung.

Antrag

2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann verzichtet
werden, wenn der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher die notwendigen Messdaten
selbst erhebt und dem Netzbetreiber liefert.

Verordnung des UVEK über Ausnahmen beim Netzzugang und
bei den anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden
Übertragungsnetz (VAN)

Keine Bemerkungen.
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AEE SUISSE ▪ Falkenplatz 11 ▪ Postfach ▪ 3001 Bern 

Bundesamt für Energie BFE 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 
3003 Bern 
 
 
Per E-Mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

Bern, 24. September 2018 

Strategie Stromnetze: Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zu 
den Verordnungsrevisionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die AEE SUISSE organisiert das Forum Energiespeicher Schweiz. Als Think Tank fördert das 
Forum den Austausch zwischen der Energiewirtschaft und -wissenschaft, um die Speicherung 
von Energie für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 systematisch zu thematisieren. Dem 
Forum Energiespeicher Schweiz gehören zahlreiche Unternehmen, Fach- und 
Branchenverbände sowie Vertreter der Wissenschaft an. Auf der Grundlage wissenschaftlicher 
und praxisbezogener Erkenntnisse entwickelt es die Pfeiler einer breit abgestützten Lösung, 
die sowohl Strom, Wärme und Mobilität umfasst und auf der Konvergenz der Energienetze 
basiert. 
 
Die nachfolgende Stellungnahme zur Revision der Stromversorgungsverordnung wird vom 
Forum Energiespeicher Schweiz getragen und ist mit weiteren Akteuren der schweizerischen 
Strom- und Gaswirtschaft abgestimmt.   
 
Zentral ist dabei die Regelung in Art. 2 Abs. 3 der Stromversorgungsverordnung: 
 

3 Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt für diesen Bezug 
als Endverbraucher, soweit er die Elektrizität nicht für den Antrieb von Pumpen in 
Pumpspeicherkraftwerken verwendet.  

Eine derart weitreichende Regelung hätte erhebliche Auswirkungen auf die Errichtung, Nutzung 
und Wirtschaftlichkeit von Energiespeichern und sollte daher nicht auf Verordnungsstufe 
festgeschrieben werden. Die Formulierung steht in Widerspruch zu der aktuell gelebten Praxis, 
die subsidiär im Handbuch Speicher des Verbands Schweizer Elektrizitätsunternehmen (VSE) 
festgehalten ist. Eine ausschliessliche Entlastung von Pumpspeicherkraftwerken vom 
Netzentgelt und die pauschale Qualifizierung sämtlicher anderer Speicherformen als 
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Endverbraucher – ungeachtet ihrer Nutzung und ihrem Beitrag zur Netz- bzw. System-
dienlichkeit – ist nicht sachgerecht und stellt eine rechtlich problematische Diskriminierung dar.  
 
Stattdessen sollte die Nutzung und Behandlung von Energiespeichern unter Berücksichtigung 
aller geeigneten Stabilisierungs- und Flexibilisierungsoptionen für das künftige Strommarkt-
Design im Rahmen der bevorstehenden Revision des StromVG technologieneutral geregelt 
werden. Insbesondere sollten dabei folgende Ziele im Vordergrund stehen: 
 

• Rechtssicherheit in Bezug auf Investitionen in Speicher: Derzeit ist beispielsweise 
unklar, ob Verteilnetzbetreiber zur Optimierung ihrer Netze und zur Vermeidung von 
Netzausbauten eigene Speicher betreiben können. Netzseitige Speicher, die zu einem 
sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netz beitragen, sollten als anrechenbare 
Kosten gemäss Art. 15 StromVG gelten. 

 
• Diskriminierungsfreier Flexibilitätsmarkt: Speicher (mit Ausnahme von Pumpspeichern) 

würden mit dem neuen Art. 2 Abs. 3 StromVV gegenüber anderen Flexibilitätsoptionen 
(flexible Erzeuger, Verbrauchssteuerung) schlechter gestellt, da sowohl bei der 
Einspeicherung wie auch bei der Lieferung zum Endkunden ein Netzentgelt anfällt. Im 
Gegensatz zu anderen Flexibilitätsoptionen würden sie doppelt belastet. Speicher 
sollten jedoch im Vergleich zu anderen Flexibilitätsoptionen gleichbehandelt werden. 

 
Innovationen und Investitionen für einen system-, netz- und klimadienlichen Betrieb von 
Energiespeichern sollten vereinfacht und nicht erschwert bzw. gar verunmöglicht werden. 
Speicher können einen erheblichen Beitrag zu einer sicheren, effizienten und erneuerbaren 
Stromversorgung leisten.  
 
 
Aus diesen Gründen beantragt die AEE SUISSE, Art. 2 Abs. 3 StromVV ersatzlos zu 
streichen. 
 
 
Zusätzlich beantragt die AEE SUISSE Art. 13b Abs. 1 wie folgt zu präzisieren: 
 

1  Als innovative Massnahme für intelligente Netze gilt das Nutzbarmachen und 
Nutzen neuartiger Methoden und Produkte aus Forschung und Entwicklung zum 
Zwecke der künftigen Erhöhung der Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz 
des Netzes. 

Dadurch soll klargestellt werden, dass es hier um die künftige Erhöhung der Sicherheit, 
Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes geht. Das Nutzen von neuartigen Methoden und 
Produkten für die aktuelle Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Effizienz des Netzes sind davon 
unabhängig in vollem Umfang anrechenbar. 
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Wir danken für die Berücksichtigung dieser Stellungnahme und stehen Ihnen für Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
    

         
Gianni Operto Thomas Nordmann 
AEE SUISSE Forum Energiespeicher Schweiz  
Präsident Sprecher der Wirtschaft  



 

 
 

 

 
 
 
 
Bundesamt für Energie 
Sektion Elektrizitäts-, Rohrleitungs- und Wasserrecht 
3003 Bern 
 
Mail: strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 
 
 
 
 
 
Schaffhausen, 14.09.2018        (Vernehmlassung InfraWatt_Strategie Stromnetze_2018.doc) 

 
 
 

Strategie Stromnetze: 
Eröffnung des Vemehmlassungsverfahrens zu den Verordnungs-
revisionen 

 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Doris Leuthard 
 
Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem Geschäft bedanken. 
 
Der Verein InfraWatt besteht aus den wichtigen Fachverbänden VSA, VBSA, VFS und 
SVGW sowie aus Vertretern der Kantone, der Wirtschaft, EVU und Betreibern von Infra-
strukturanlagen. Ziel von InfraWatt ist die Förderung der Energieeffizienz und erneuerbaren 
Energien insbesondere in den Bereichen Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser.  
 
 
Gerne äussern wir uns zu den einzelnen Fragestellungen wie folgt: 
 
Teilrevision über Geoinformation: 
InfraWatt begrüsst die Schaffung einer gesamtheitlichen und einheitlichen Datengrundlage, 
da dadurch die Beschaffung der Daten vereinfacht und der Aufwand bei der Verwaltung 
vermindert wird. 
 
Teilrevision Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich:
Wir begrüssen grundsätzlich diese Vorschläge, da sie auch keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Ämter und Wirtschaft sowie Umwelt und Gesellschaft haben. Wir möchten zu-
dem empfehlen zu Art. 3, Abs. 3, dass bei der Information im Zusammenhang mit den kan-
tonalen Richtplanung auch auf die raumplanerischen Aspekte der Nutzung von grösseren 
Wärmequellen wie Abwasser aus Kläranlagen, Fernwärme aus KVA, Abwärme aus Indust-
rie und Gewerbe oder EDV-Zentren etc. hingewiesen wird. 
 
Teilrevision über elektrische Starkstromanlagen: 
keine Bemerkungen 
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Teilrevision über das Eidgenössische Starkstrominspektorat: 
keine Bemerkungen 
 
Teilrevision über Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen:
Grundsätzlich befürworten wir diese Vorschläge, insbesondere wenn darauf geachtet wird, 
dass keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt resultieren. 
 
Teilrevision über elektrische Niederspannungsinstallationen: 
keine Bemerkungen 
 
Teilrevision über elektrische Leitungen:
Wir unterstützen diese Vorschläge, da einerseits höhere Energiepreise einen Anreiz zu 
mehr Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien bieten und andererseits die 
Verkabelung einen Beitrag zum Landschaftsschutz leistet. Wir möchten noch anregen, 
dass aber auch die Auswirkungen auf Natur und Umwelt z.B. auf Boden und Wald bei einer 
Verkabelung zu berücksichtigen sind. 
 
Teilrevision über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den anrechenbaren Netzkos-
ten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz: 
keine Bemerkungen 
 
Teilrevision über die Stromversorgungsverordnung:
Wir unterstützen die Grundzüge der Verordnungsvorschläge. Wir unterstützen ebenfalls 
eine gezielte Information zur Akzeptanz von Netzprojekten, möchten aber anfügen, dass 
diese Aktivitäten gleichzeitig sinnvoll genutzt werden sollten, um auch Massnahmen gegen 
einen notwendigen Netzausbau beim Endkunden zu propagieren: die Umsetzung von Effi-
zienzmassnahmen und die dezentrale Nutzung von erneuerbaren Energien zur Strompro-
duktion sowie Massnahmen zum Ausgleich der Lasten des nationalen wie auch regionalen 
Netzes mit Lastverschiebungen beim Endkunden oder über ein Regelpooling, insbesondere 
mit bestehenden Infrastrukturanlagen (wie Blockheizkraftwerken auf ARA oder grössere 
Pumpen u.a. von Wasserversorgungen). 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen dienen zu können. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
 
 

Filippo Lombardi Ernst A. Müller 
Präsident InfraWatt, Ständerat Geschäftsführer InfraWatt 
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Zürich, 25. September 2018 

Vernehmlassung zur Strategie Stromnetze: Änderungen auf 
Verordnungsstufe   
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Doris Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Anpassungen auf Verordnungsstufe 
zur Strategie Stromnetze Stellung beziehen zu können.  
 
Generelle Beurteilung 
Wir begrüssen die Stossrichtung der Verordnungsrevisionen und sind mit vielen Anpassungen 
einverstanden. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Verordnungsrevision dazu 
genutzt werden soll, den administrativen Aufwand für die Erstellung von Photovoltaikanlagen 
abzubauen. Zusätzliche Hindernisse zu schaffen, gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Dies ist 
erforderlich, damit die Kosten für Solarstrom sinken, was dem politischen Willen entspricht. Die 
technische Entwicklung ermöglicht es, PV-Anlagen so zu standardisieren, dass immer weniger 
Kontrollen notwendig werden, um eine sichere Integration zu garantieren. Der 
Verordnungsentwurf geht hier in einigen Punkten in eine diametral andere Richtung und erhöht 
die Kosten der Produktion von Solarstrom in unnötiger Weise. Wenn es gelingen soll, die Höhe 
der Fördergelder weiter zu reduzieren, muss alles daran gesetzt werden, den administrativen 
Aufwand gering zu halten. 
 
Weiter ist es uns ein Anliegen, dass grundlegende Aspekte des Strommarktdesigns nicht auf 
Verordnungsstufe festgeschrieben werden. Dazu zählt namentlich die Regelung der 
Speichertechnologien. Diese hat technologieneutral zu erfolgen und ist im Rahmen der 
bevorstehenden Revision des StromVG zu regeln. Gleiches gilt für die Aufteilung zwischen 
Leistungstarif und Arbeitstarif. Diese Anpassung ist von übergeordneter Bedeutung, weshalb 
hier eine parlamentarische Grundlage notwendig ist. 
 
Bemerkungen zu konkreten Bestimmungen 
Die Bemerkungen, Änderungsvorschläge und Begründungen von swisscleantech zu den 
einzelnen Verordnungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
 
Wir freuen uns, wenn unsere Anliegen berücksichtigt werden können. 
 
 
 
 
 
Dr. Christian Zeyer    Thomas Schenk  
Geschäftsführe swisscleantech   Projektmanager Klima & Energie 
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Vernehmlassung zur Strategie Stromnetze: 
Änderungen auf Verordnungsstufe   
 
 
Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für 
elektrische Anlagen (VPeA) 
(Änderungsanträge in rot) 
 
 
Art. 1. Abs. 1 Bst. c 
 
Antrag: Der Artikel ist zu überarbeiten. Die Planvorlagepflicht soll erst ab Mittelspannung gelten. 
Anschlüsse im Niederspannungsbereich sind den Hausinstallationen gleichzustellen.  
 
Begründung: Die vorgeschlagene Planvorlagepflicht für Anschlüsse im Niederspannungsbereich ist 
unnötig. Die Sicherheit von PV-Anlagen ist durch fachgerechte Installationen und durch die 
unabhängige Kontrolle aller neuen PV-Anlagen, die seit Anfang 2018 gilt, gewährleistet. Allgemein 
ermöglicht es die technische Entwicklung, PV-Anlagen so zu standardisieren, dass immer weniger 
Kontrollen notwendig werden, um eine sichere Integration zu garantieren. Der Verordnungsentwurf 
schlägt hierzu eine genau entgegengesetzte Richtung ein und würde die Kosten der Produktion von 
Solarstrom in unnötiger Weise erhöhen. 
 
 
Art. 1b Abs. 2: Ausnahmen von der Sachplanpflicht und Verfahren 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen:  
 

Das BFE hört die zuständigen Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kantone sowie 
gesamtschweizerisch tätige Umweltschutzorganisationen zu den Unterlagen der 
Gesuchstellerin an. Es kann zusätzlich auch gesamtschweizerisch tätige 
Umweltschutzorganisationen anhören. Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen 
entscheidet das BFE, ob ein Sachplanverfahren durchgeführt werden muss. 

 
Begründung: Umweltschutzorganisationen sind bei für Leitungsprojekten, die sich erheblich auf Raum 
und Umwelt auswirken, grundsätzlich zur Stellungnahme einzuladen. 
 

 

Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) 
(Änderungsanträge in rot) 
 
 
Art. 32 Abs. 2 Bst. b sowie Anhang 1 Abs. 1.3.5: Technische Kontrollen / Periodische Kontrolle 
 
Antrag: Die beiden Artikel sind zu überarbeiten. Photovoltaikanlagen, die von Inhabern einer 
eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, sollen lediglich von unabhängigen 
Kontrollorganen gem. Art. 26 Abs. 1 Bst. a NIV kontrolliert werden müssen. 
 
Begründung: Art. 32 Abs. 2 Bst. b NIV schreibt vor, dass technische Kontrollen an elektrischen 
Installationen, die von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, nur 
durch akkreditierte Inspektionsstellen durchgeführt werden. Dies trifft auch auf PV-Anlagen zu. Diese 
Regelung hätte beträchtliche Kosten zur Folge und würde aufgrund des existierenden Mangels an 
akkreditierten Inspektionsstellen zu zeitlichen Verzögerungen führen. Dies gilt es zu verhindern. Die 
Verordnungsrevision soll dazu genutzt werden, den administrativen Aufwand für die Erstellung von 
Photovoltaikanlagen möglichst gering zu halten. Zusätzliche Hindernisse gilt es auf jeden Fall zu 
verhindern. 
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Verordnung über elektrische Leitungen 
(Leitungsverordnung) (LeV) 
(Änderungsanträge in rot) 
 
 
Art. 11 b Abs. 1: Grundsatz  
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Ob ein Vorhaben an einer Leitung mit einer Nennspannung von unter 220 kV und mehr als 1 
kV sowie und einer Frequenz von 50 Hz nicht als Erdkabel auszuführen ist, bestimmt sich 
insbesondere nach Artikel 15c des Elektrizitätsgesetzes sowie nach den Bestimmungen 
dieses Kapitels. Beschliesst ein Netzbetreiber, auf eine Freileitung zu verzichten und 
stattdessen eine Verkabelung vorzunehmen, kann auf die Erarbeitung eines Projekts für eine 
Freileitung verzichtet werden. 

 
Begründung: Die Forderung, bei Leitungsvorhaben generell zwei Projektvarianten auszuarbeiten, 
hätte bei Niederspannungs-Leitungen einen unverhältnismässigen Aufwand zur Folge. Diese 
Leitungen werden heute in aller Regel verkabelt.  
 
 
Art. 11b Abs. 2: Grundsatz 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Der Mehrkostenfaktor gemäss Artikel 15c Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes beträgt 1,75 3.0.  
 
Begründung: Der Gesetzgeber hat einen maximalen Mehrkostenfaktor von 3.0 vorgesehen. Dieser 
Spielraum ist auszuschöpfen, denn es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft auf Grund der noch 
beschränkten Erfahrungen hohe Mehrkosten anfallen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dank 
Erfahrungen im häufigeren Bau von Erdkabeln die Mehrkosten sinken, kann es angebracht sein, den 
Mehrkostenfaktor zu reduzieren.  
 
Art. 146a: Übergangsbestimmung 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Die Prüfung des Mehrkostenfaktors ist nicht für jene Projekte anzuwenden, gegen die bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung keine Einsprachen bestehen und die bereits im Detail geplant 
und in den Mehrjahresplänen aufgeführt sind. 

 
Begründung: Es gilt zu verhindern, dass Projekte, die weit fortgeschritten sind und die auf keine Kritik 
stossen, ein zweites Mal geplant werden müssen.  
 
 
 
Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
(Änderungsanträge in rot) 
 
 
Art. 2 Abs. 3: Begriffe 
 
Antrag: Der Artikel ist zu streichen. 
 
Begründung: Speichertechnologien kommt eine wachsende Bedeutung bei der Stabilisierung der 
Stromnetze zu. Deshalb ist falsch, die Nutzung und Behandlung von Energiespeichern auf 
Verordnungsstufe zu regeln. Dieser für das künftige Strommarktdesign wesentliche Punkt ist im 
Rahmen der bevorstehenden Revision des StromVG zu regeln. Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
technologieneutrale Regelung etabliert wird. Anders als im aktuellen Verordnungsentwurf vorgesehen, 
dürfen dabei keine Speichertechnologien diskriminiert werden. 
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Art. 4 Abs. 2: Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen:  
 

Bst. a. Er darf die Elektrizität der einzelnen Erzeugungsanlagen höchstens zu ihren 
Gestehungskosten einrechnen. Dieser Betrag darf nicht über den Gestehungskosten einer 
effizienten Produktion liegen. 

Bst. c. Stammt die Elektrizität aus Anlagen, für die er gemäss Art. 15 EnG eine Abnahme- 
und Vergütungspflicht hat, darf er davon abweichend die bezahlte Vergütung für Energie und 
Herkunftsnachweise anrechnen, soweit diese insgesamt 80 Prozent der massgeblichen 
Vergütungssätze für Neuanlagen gemäss Anhängen 1.1 - 1.5 EnFV nicht übersteigt. 

 
Begründung: Die vorgeschlagene Abgrenzung der Kosten auf Stufe der einzelnen Kraftwerke ist nicht 
durchführbar. Für PV- und andere Kleinanlagen, die einen wachsenden Teil der im Inland erzeugten 
Elektrizität aus erneuerbarer Energie erzeugen, würde diese Regelung zu einem 
unverhältnismässigen Aufwand führen. Stattdessen muss es auch möglich sein, die Kosten auf Stufe 
eines Portfolios von mehreren Anlagen abzugrenzen. Um zu verhindern, dass damit für ältere PV-
Anlagen zu hohe Kosten verrechnet werden, soll die Höhe der Vergütungssätze begrenzt werden. 
Dabei sollen sich die Gestehungskosten an einer effizienten Produktion orientieren. 
 
Zusätzlicher Antrag: In der anstehenden Revision des StromVG muss Art. 6 Abs. 2 angepasst 
werden, damit dieser in Einklang mit dem revidierten Art. 4 Abs. 2 StromVV steht.  
 
Begründung: Der in der StromVV verwendete Begriff der Grundversorgung steht nicht im Einklang mit 
dem StromVG. Der Verordnungsvorschlag weicht damit in einem wesentlichen Punkt vom StromVG 
ab. Dieses sieht in Art. 6 Abs. 2 die Lieferpflicht und Tarifgestaltung für feste Endverbraucher vor, 
nicht aber für die Grundversorgung.  
 
 
Art. 8a: Intelligente Messsysteme 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Abs.1:  
Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern sowie bei direkt 
am Netz angeschlossene Erzeugern und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. 
Diese bestehen aus folgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher installierten elektronischen 
Elektrizitätszähler, der:  
1. …  
2. Lastgänge mit einer Periode von fünfzehn Minuten ermittelt und mindestens sechzig Tage 
speichert,  
3. …  
4. …  
b. …  
 
c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden. Die 
Datenspeicherung erfolgt im Zähler oder alternativ nach Übertragung in einer externen 
Speichereinheit über mindestens sechzig Tage. 

 
 

Abs. 2:  
2bis (neu) Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann verzichtet 
werden, wenn der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher die notwendigen Messdaten 
selbst erhebt und dem Netzbetreiber liefert. Der Netzbetreiber ist zuständig für die 
Authentifizierung der Messstelle und stellt die Manipulationsfreiheit sicher. Der Netzbetreiber 
vereinbart mit dem Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber in welcher Form die 
Datenlieferung diskriminierungsfrei abgegolten wird. 
 

 
Begründung: Aus volkswirtschaftlicher Sicht soll nur dort Messinfrastruktur und Datenspeicherung 
vorgeschrieben werden, wo diese einen effektiven Nutzen bringen. Im Rahmen von Eigenverbrauch 
sind Produktions- oder Speicherzähler nicht zwingend notwendig. Doppelte Messinfrastruktur lässt 
sich reduzieren, wenn Verteilnetzbetreiber die Erhebung von Messdaten in gegenseitigem 
Einvernehmen an Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher delegieren können. Dabei liegt die 
Verantwortung für die Qualität der Messdaten beim Verteilnetzbetreiber. 
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Art. 13b Abs. 1: Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen für intelligente Netze 
 
Antrag: Der Artikel ist zu überarbeiten. Der Begriff der innovativen Massnahmen ist dahingehend zu 
erweitern, dass auch Massnahmen anrechenbar sind, die dazu beitragen, Kosten für den Netzausbau 
zu vermeiden oder die CO2-Emmissionen des inländischen Endenergieverbrauchs zu senken. 
Speicherlösungen sind davon auszunehmen. 
 
Begründung: Die Möglichkeit, Kosten innovativer Ansätze anrechnen zu können, wird begrüsst. Dabei 
gilt es allerdings auch jene Massnahmen zu unterstützen, mit denen sich der Netzausbau verhindern 
lässt oder die zu einer Dekarbonisierung des gesamten Energiesystems beitragen. Davon sind die 
Kosten für Speicherlösungen von Netzbetreibern auszunehmen. So lässt sich verhindern, dass neue 
Geschäftsmodelle mit Speichertechnologien, die nicht von der Finanzierung über Netzgebühren 
profitieren können, diskriminiert werden. 
 

Art. 13b Abs. 2: Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen für intelligente Netze 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis 1 Prozent der jährlichen Kapital- und 
Betriebskosten wie folgt als anrechenbar., wobei jährlich insgesamt höchstens 500 000 
Franken angerechnet werden dürfen:  

a. als Kapitalkosten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent der anrechenbaren 
Kapitalkosten des  
Netzbetreibers im jeweiligen Jahr; und  
b. als Betriebskosten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent der 
anrechenbaren Betriebskosten des Netzbetreibers im jeweiligen Jahr. 

 
Begründung: Die doppelte Begrenzung der Kosten für innovative Massnahmen verhindert die 
Erreichung des im erläuternden Bericht (S. 13) genannten Ziels, den Netzbetreibern mehr finanziellen 
Spielraum für innovative Ansätze zu gewähren. Die grossen Netzbetreiber zeichnen sich durch eine 
höhere Innovationsbereitschaft aus. Der vorgeschlagene Höchstbetrag schränkt sie bei der 
Einführung neuer Ansätze ein. Die vorgeschlagene Unterscheidung nach Betriebs- und Kapitalkosten 
ist unnötig und deshalb zu streichen. 
  

Art. 13c: Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der 
Verbrauchsreduktion 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der 
Verbrauchsreduktion und Lastoptimierung 

 
1 Als Massnahme zur Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion und der 
Lastoptimierung gilt es insbesondere, wenn der Netzbetreiber die Messdaten der 
Endverbraucher in seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass diese ihren individuellen täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen anderer 
Endverbraucher mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik vergleichen können. 
 
2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu einem Betrag von höchstens 0,5 Prozent 
der anrechenbaren Betriebskosten des Netzbetreibers im betreffenden Jahr, höchstens aber 
bis zu einem Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als anrechenbare Betriebskosten. 

 
Begründung: Die Sensibilisierung zur Verbrauchsreduktion sollte nicht auf die Bearbeitung von 
Messdaten eingegrenzt werden. Neben der Verbrauchsreduktion trägt auch die Lastoptimierung zur 
Umsetzung der Energiestrategie bei. Deshalb sollen Massnahmen angerechnet werden, welche die 
Kunden zur optimalen Nutzung der Netze motivieren. Die Festlegung eines Maximalbeitrags 
verhindert innovative Ansätze der grossen Netzbetreiber und ist zu streichen. 
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Art. 13d Abs. 1: Anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen und von Öffentlichkeitsarbeit 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Als anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen gemäss Art. 15 Abs. 3bis Bst. b 
StromVG gelten die Kosten des Netzbetreibers für die Bereitstellung und Verbreitung von 
schriftlichen oder mündlichen Informationen sämtlicher Art im Rahmen eines Vorhabens, 
namentlich über Umfang, Notwendigkeit und zeitlichen Ablauf des Vorhabens sowie über 
dessen voraussichtliche Auswirkungen auf Umwelt, Raum und Betroffene, soweit diese 
Informationen notwendig sind, um den vom Vorhaben Betroffenen und anderen 
Interessierten die Meinungsbildung und die allfällige Mitwirkung am Verfahren zu 
ermöglichen (Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG). 

 

Begründung: Die allgemeinen Informationsmassnahmen nach Art. 15 Abs. 3bis Bst. b StromVG sollen 
weiterhin anrechenbar sein. Der vorgeschlagene Verordnungsartikel soll sich auf projektspezifische 
Informationsmassnahmen beziehen. Zudem ist zu präzisieren, dass auch die Kosten für die 
Verbreitung von Informationen anrechenbar sind. Weiter ist festzuhalten, dass dabei sämtliche 
Informationen gemeint sind; dazu zählen namentlich auch elektronische und visuelle Informationen. 
Schliesslich soll es möglich sein, auch andere interessierte Personen, etwa Medienvertreter oder 
Politiker, zu informieren.  
 

Art. 31e: Übergangsbestimmungen 
 
Antrag: Der Artikel ist wie folgt anzupassen: 
 

Die Netzbetreiber installieren zwei Jahre, nachdem intelligente Messsysteme zertifiziert 
werden können, bei Netzanschlussnehmern bis 1 kV nur noch intelligente Messsysteme. Bis 
zehn Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 1. November 2017 müssen 80 Prozent aller 
Messeinrichtungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den Artikeln 8a und 8b 
entsprechen. Die restlichen 20 Prozent dürfen bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit im 
Einsatz stehen. 

 
Begründung: Es ist nicht zielführend, die zehnjährige Frist bereits ab November 2017 laufen zu 
lassen. Bis heute sind keine Geräte und Systeme verfügbar. Fachleute gehen davon aus, dass eine 
Zertifizierung der Geräte erst 2018 durchgeführt werden kann. Damit kann der Rollout erst 2019 
beginnen. Wird der Rollout wie im Verordnungsentwurf vorgeschlagen beschleunigt, entstehend 
dadurch unnötige K 
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Zürich, 28. September 2018 Tel. direkt +41 44 250 88 33 

David Stickelberger stickelberger@swissolar.ch 

 

Vernehmlassung Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Gelegenheit, zu den vorgeschlagenen Verordnungsänderungen Stellung nehmen zu 

können.  

 

Die Vorschläge sind für den weiteren Ausbau der Solarenergie in der Schweiz nicht von zentraler Bedeutung, 

und wir haben nur einzelne Einwände vorzubringen.  

 

Ein sehr grosses Anliegen der Solarbranche ist jedoch der dringend nötige Abbau des administrativen 

Aufwands für die Erstellung von Photovoltaikanlagen. Dies braucht es, um die politisch erwünschte weitere 

Kostensenkung von Solarstrom zu erreichen. Hierzu schlagen wir in den Verordnungen VPeA und NIV 

zusätzliche Anpassungen vor. Da diese in engem Zusammenhang mit der ebenfalls laufenden 

Vernehmlassung zur Revision EnV, EnFV und HKSV stehen, werden wir in beiden Vernehmlassungen die 

gleichen Vorschläge einbringen.  

 

Wir bitten Sie um eine sorgfältige Prüfung unserer Anliegen und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

Swissolar 

 

 
David Stickelberger 

Geschäftsleiter 
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1 Einleitung 

Zurzeit besteht ein enormer Kostendruck in der Photovoltaikbranche. Überleben können praktisch nur Firmen 

mit einem Investor oder Energieversorger im Rücken. Dies gilt insbesondere für Marktakteure, die im Bereich 

von Anlagen über 30 kW tätig sind. Massgeblich trägt dazu der Administrativaufwand bei, der leider nicht sinkt, 

sondern steigt. Weitere Absenkungen der Förderbeiträge stossen in der Branche auf Unverständnis, wenn 

nicht gleichzeitig wirksame Massnahmen zur Absenkung des Administrativaufwands getroffen werden. Die 

bevorstehenden Revisionen der VPeA und der NIV bieten Gelegenheit zur wirksamen Senkung dieses 

Aufwands.   

2 VPeA 

2.1 Art. 1, Abs. 1, Bst. c: Planvorlagepflicht erst ab Mittelspannung 

Die Planvorlagepflicht für PV-Anlagen soll ab Mittelspannung resp. bei >1000 V AC gelten. Anschlüsse im 

Niederspannungsbereich sind den Hausinstallationen gleichzustellen.   

 

Begründung: Die Planvorlage beim ESTI führt zu einem hohen Aufwand und bringt keinen Nutzen. Das 

Gefährdungspotenzial durch PV-Anlagen im Niederspannungsbereich rechtfertigt diesen Aufwand nicht. Die 

Sicherheit ist durch fachgerechte Installationen und seit 1.1.2018 neu zusätzlich durch die unabhängige 

Kontrolle aller neuen PV-Anlagen gewährleistet.  

 

Im Detail würde der Vorschlag zu folgenden Vorteilen führen:  

a) Senkung folgender Kosten:  

- Erstellen Planvorlage (Projektleiter-Arbeit) 

- Abnahme mit ESTI-Inspektor ca. 1-12 Monate nach IBN (Projektleiter-Arbeit) 

- Gebühr ESTI für Bearbeitung der Planvorlage und deren Abnahme/Kontrolle (ca. 800 – 5000 CHF je 

Anlage) 

 

b) Beschleunigung des Planungs- und Abnahme-Prozesses: 

- Wegfall der Wartezeit bis Planvorlage bewilligt zurück ist  

- Wegfall der Wartezeit von 1-12 Monate bis der ESTI-Inspektor die Anlage abnimmt 

 

c) Klare Regelung der Kompetenzen: 

- Da die Installationsbetriebe jede PVA von einem unabhängigen Kontrolleur prüfen lassen müssen, 

braucht es den ESTI-Inspektor dafür nicht 

- Es kommt sogar vor, dass sich die beiden Kontrolleure nicht einig sind 

 

3 NIV 

3.1 Anpassungen bei den periodischen Kontrollen 

Gemäss Art. 32 Abs. 2 Lit. b NIV dürfen technische Kontrollen an elektrischen Installationen, die von Inhabern 

einer eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, nur durch akkreditierte Inspektionsstellen 

durchgeführt werden. Dies gilt auch für PV-Anlagen, die nach Art. 14 NIV erstellt wurden. Gemäss Anhang 1, 

Abs. 1.3.5, unterliegen solche Anlagen einer Kontrolle alle fünf Jahre (neu eingeführt mit NIV 2018).  

Diese Regelung verursacht beträchtliche Kostenfolgen und ist aus unserer Sicht keineswegs gerechtfertigt. Die 

Kosten liegen pro Kontrolle bei 300-800 Fr. Zudem besteht ein grosser Mangel an akkreditierten 

Inspektionsstellen, was zu zeitlichen Verzögerungen führt. Dies wiederum führt zu zusätzlichen Verzögerungen 

bei der Auszahlung von Einmalvergütungen durch Pronovo, da hierzu die Kontrolle durchgeführt sein muss.  

 

Wir verlangen die Anpassung von Art. 32 Abs. 2 Lit. b sowie von Anhang 1, Abs. 1.3.5.  

Photovoltaikanlagen, die von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung erstellt wurden, sollen 

lediglich von unabhängigen Kontrollorganen gem. Art. 26 Abs. 1 Lit a NIV kontrolliert werden müssen.  

 



 

 

4 StromVV 

4.1 Art. 2 Abs. 3: Gleichbehandlung der Speichersysteme 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 soll die bereits heute gültige, stossende Ungleichbehandlung von Speichersystemen 

weiter zementiert werden. Dieser Zusatz verhindert den Einsatz neuer innovativer Technologien zur 

Netzstabilisierung und Erbringung von Systemdienstleistungen. Dies gilt insbesondere für Batteriespeicher, die 

gegenüber Pumpspeicherwerken diskriminiert werden.  

 

Wir beantragen den Verzicht auf diesen Zusatz.  

4.2 Art. 8a Abs. 1 sowie Art. 13a: Intelligente Messsysteme 

Es ist nur dort zwingende Messinfrastruktur und Datenspeicherung zu verlangen, wo sie einen 

tatsächlichen Nutzen bringt. Produktions- oder Speicherzähler sind im Rahmen von Eigenverbrauch nicht 

zwingend notwendig. Um doppelte Messinfrastruktur zu mindern (Effizienz aus volkswirtschaftlicher 

Betrachtung) sollen Verteilnetzbetreiber VNB das Erheben von Messdaten in gegenseitigem 

Einvernehmen auch an Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher delegieren können. Der VNB bleibt 

verantwortlich für die Messdaten und gewährleistet die Qualität der Daten, die in die Marktprozesse 

eingehen. (Vgl. Art. 8 Abs. 1 StromVV: 1 Die Netzbetreiber sind für das Messwesen und die 

Informationsprozesse verantwortlich). 

 

Wir beantragen deshalb folgende Änderung von StromVV Art. 8a:  

 
1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern sowie bei direkt am Netz 

angeschlossene Erzeugern und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden 
Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher installierten elektronischen Elektrizitätszähler, der:  

1. Wirkenergie und Blindenergie erfasst,  
2. Lastgänge mit einer Periode von fünfzehn Minuten ermittelt und mindestens sechzig Tage speichert,  
3. über Schnittstellen verfügt, wovon eine zur bidirektionalen Kommunikation mit einem 

Datenbearbeitungssystem reserviert ist und eine andere für den Endverbraucher oder den Erzeuger, die ihm 
mindestens ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer Erfassung sowie die Lastgänge nach Ziffer 2 abzurufen, 
und  

4. Unterbrüche der Stromversorgung erfasst und protokolliert;  
b. einem digitalen Kommunikationssystem, das die automatisierte Datenübermittlung zwischen dem 

Elektrizitätszähler und dem Datenbearbeitungssystem gewährleistet; und  
c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden. Die Datenspeicherung erfolgt im Zähler 

oder alternativ nach Übertragung in einer externen Speichereinheit über mindestens sechzig Tage.  
 

2
bis

 (neu) Auf den Einsatz intelligenter Messsysteme nach Abs. 1 und 2 kann verzichtet werden, wenn der 
Endverbraucher, Erzeuger oder Speicher die notwendigen Messdaten selbst erhebt und dem Netzbetreiber liefert. 
Der Netzbetreiber ist zuständig für die Authentifizierung der Messstelle und stellt die Manipulationsfreiheit sicher. Der 
Netzbetreiber vereinbart mit dem Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber in welcher Form die 
Datenlieferung diskriminierungsfrei abgegolten wird.  
 

Art. 13a Anrechenbare Kosten von Mess-, Steuer- und Regelsystemen  

Als anrechenbare Kosten gelten:  
a. die Kapital- und Betriebskosten von Messsystemen nach dieser Verordnung sowie die Kosten, die dem 

Netzbetreiber aus Art. 8a Abs. 2bis entstehen;  

 

Erläuterungen im Detail:  
Zu Art. 8a Abs. 1 Bst. a 
Es ist nicht notwendig, dass im Rahmen des Eigenverbrauchs Produktionszähler oder Speicherzähler des EVU 
eingebaut werden. Sofern Messungen für die Ermittlung von HKN notwendig sind, ergibt sich die 
Notwendigkeit der Messungen direkt aus der HKSV. 
 
Zu Art. 8a Abs. 1 Bst.  
Es bringt keinen Mehrwert, Daten zwingend im Zähler zu speichern. Das macht die Zähler ohne Nutzen teurer. 
Es soll deshalb alternativ auch möglich sein, die Daten in einer externen Speichereinheit über mindestens 60 
Tage zu speichern. 
 
Zu Art. 8a Abs. 2bis 
Diese alternative Möglichkeit verhindert doppelte Messinfrastruktur (Effizienz) und macht volkswirtschaftlich 
Sinn. Die Kann-Formulierung lässt diese Möglichkeit zu, verpflichtet aber nicht zu dieser. 









 

 

Winterthur, 7. September 2018 

 

 

Bundesamt für Energie,  

Sektion Elektrizitäts-,  

Rohrleitungs- und  

Wasserrecht,  

3003 Bern 

 

 

Versand per E-Mail:  strategie.stromnetze@bfe.admin.ch 

 

 

Verordnungspaket Strategie Stromnetze  
(VPeA, StromVV) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die uns als Fachverband der landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber eingeräumte 

Möglichkeit zur Stellungnahme zu den beabsichtigten Änderungen im Rahmen des Verord-

nungspaketes „Strategie Stromnetze“ danken wir Ihnen bestens. Unsere landwirtschaftli-

chen Mitglieder sind eigentliche Energiewirte. Sie betreiben Biogas-, Photovoltaik- oder Holz-

verstromungsanlagen. Auch Wind- und Geothermieanlagen sind zunehmend ein Thema. Im 

Rahmen der Energiestrategie 2050 sind die landwirtschaftlichen Biogasanlagen ein tragen-

der Pfeiler, weil sie nicht nur Strom und Wärme erzeugen, sondern flexibel und nach Bedarf 

produzieren können und damit zur Stabilität im Schweizer Übertragungsnetz beitragen und 

einen immensen Beitrag an den Klimaschutz leisten. Die Betroffenheit der geplanten Ände-

rungen ist daher ausgesprochen hoch. 

Wir nehmen zu den beabsichtigten Änderungen wie folgt Stellung: 

Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren (VPeA) 

Art. 9a 

Gemäss erläuterndem Bericht werde mit den in der Teilrevision der Verordnung über 

das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen vorgesehenen Massnahmen die 

vom Parlament überwiesene Motion 16.3038 «Transformatorenstationen und andere 

elektrische Anlagen einfacher ermöglichen», eingereicht von Ständerätin Brigitte Hä-

berli-Koller, erfüllt. Dies trifft in keiner Weise für die sich in der Landwirtschaftszone 

befindenden Transformatoren zu. Gemäss Motionstext wird der Bundesrat beauftragt, 

Gesetzesänderungen vorzulegen, die notwendig sind, damit Transformatorenstationen 
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und andere elektrische Anlagen ausserhalb der Bauzone einfacher, schneller und mög-

lichst kostengünstig erstellt oder den veränderten Anforderungen angepasst werden 

können. Dies verlangte übrigens bereits die Motion Guhl 15.3962 vom 24. September 

2015. In den in der vorliegenden Revision vorgeschlagenen Änderungen geht es hinge-

gen lediglich um sanfte Anpassungen von bestehenden Anlagen wie Farbanstriche oder 

Auswechslung von Komponenten. Durch die vorgeschlagenen Anpassungen werden je-

doch Transformatorenstationen und andere elektrische Anlagen nicht einfacher ermög-

licht. Das tatsächliche Problem in der Praxis ist nämlich, dass Produktionsanlagen neu 

gebaut oder bestehende Anlagen erweitert werden, die produzierte Elektrizität aber teil-

weise nicht oder nur mit erheblichen Beschränkungen eingespiesen werden kann, weil 

der Neu-/Ausbau eine Netzverstärkung notwendig macht. Diese lässt aber meist über-

gebührlich lange auf sich warten und die Abwicklung ist kompliziert. Die im Rahmen 

dieser Vernehmlassung vorgeschlagenen Massnahmen werden zu keiner merklichen 

Vereinfachung führen. 

Lösungsvorschlag 

Um die Motion Häberli-Koller tatsächlich zu erfüllen, bräuchte es bei der Bejahung der 

Zonenkonformität der Produktionsanlagen an die Adresse der Netzbetreiber zeitliche 

Vorgaben für die Anpassung von Netzanschüssen mit Sanktionsmöglichkeiten bei Ver-

letzung derselben sowie konkrete Vorgaben an die Bewilligungsinstanzen.  

Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

Grundsätzliche Erwägungen 

Wir stellen an verschiedenen Orten eine einseitige Bevorzugung der Wasserkraft fest. So gilt 

beispielsweise gemäss Art. 2 Abs. 3. der Bezug von Elektrizität für den Antrieb von Pumpen 

in Pumpspeicherkraftwerken nicht als Endverbrauch. Diese einseitige Bevorzugung lehnen 

wir ab und verlangen eine grundsätzliche Gleichbehandlung aller Technologien. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Zu einzelnen Artikel nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art. 2 Abs. 3 

Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Allgemeinen und für die Implementierung 

der Smart Grids im Besonderen sind Batteriespeicher ein wichtiger Baustein. Es ist daher 

nicht nachvollziehbar, warum z.B. kommunale Quartierspeicher anderen Regeln unter-

liegen sollen als Pumpspeicherkraftwerke. Nur weil sie sich nach den Grosshandelsprei-

sen richten rechtfertigt sich keine Bevorzugung von Pumpspeichern in Bezug auf andere 

Speichertechnologien. Diese einseitige Bevorzugung lehnen wir dezidiert ab. Der Grund-

satz muss lauten: Gleiche Regeln für alle Teilnehmer, keine Bevorzugung einzelner 

Technologien. Sofern Speicher (ausserhalb Grundversorgung) am „freien“ Strommarkt 

teilnehmen und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit Netz- bzw. systemdienlich einge-
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setzt werden (siehe auch Erläuterungen), sollen sie den gleichen Regeln wie Pumpspei-

cherkraftwerken unterliegen. Eine Befreiung vom Netzentgelt sollte an den Betriebsmo-

dus eines Speichers geknüpft sein, und nicht an die Technologie. 

 

Grundsätzliches zu Art. 4, Art. 4a, Art. 4b, Art. 4c 

Die gesamte Gesetzgebung im Zusammenhang mit Artikel 6 Absatz 5bis StromVG führt 

zu einer klaren – wenn auch zeitlich limitierten – Bevorzugung von Grundversorgern mit 

eigener Produktion (aus Wasserkraft). Es muss davon ausgegangen werden, dass die 

Verteilnetzbetreiber je nach Marktsituation die eigene Produktion zu Gestehungskosten 

in die Grundversorgung einrechnen. Eine allfällige Überschussproduktion wird am Markt 

abgesetzt (Bezug der Marktprämie), Fehlmengen am Markt bezogen. Es scheint unwahr-

scheinlich, dass die Produktion weiterer (lokaler/privater) nEE Anlagen freiwillig zu Ge-

stehungskosten übernommen und in die Grundversorgung eingerechnet wird. Es scheint 

willkürlich, dass die eigene Produktion (und ggf. ausgewählte weitere nEE Anlagen) der 

Verteilnetzbetreiber zu Gestehungskosten anrechenbar sind, alle weiteren nEE Anlagen 

aber tiefere Rückliefertarife erhalten. Die Grundversorger sollen daher während der Gül-

tigkeit der Übergangsbestimmungen verpflichtet werden, die Produktion der im Versor-

gungsgebiet liegenden Bestandsanlagen, welche keinerlei weitere Förderung erhalten 

oder erhielten, zu Gestehungskosten übernehmen zu müssen. 

 

Art. 4 Abs. 4 

Wir erachten diese Bestimmung als sehr wichtig, denn sie verhindert, dass EVU ihr An-

gebot im Einspeisevergütungssystem („Direktvermarktung“) über die Grundversorgung 

quersubventionieren können, was gleiche lange Spiesse aller Beteiligten mit sich bringt. 

 

Art. 8c Abs. 1 Einleitungssatz 

Wir gehen davon aus, dass der Netzbetreiber zwar in jedem Fall verantwortlich bleibt, 

gewisse Leistungen aber auch an Dritte auslagern/delegieren kann. Allenfalls müsste 

diese Präzisierung im Verordnungstext noch vorgenommen werden. 

 

Art. 8c Abs. 6 

Es wird hier die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Netzbetreiber vor-

rangig auf Endverbraucher zugreifen dürfen. Es ist dafür zu sorgen, dass die Eingriffs-

möglichkeit nicht auf Produzenten oder Verbraucher ausgedehnt wird. Gleichzeitig ist zu 

verhindern, dass Netzbetreiber die ihnen mit diesem Absatz eingeräumte Möglichkeit 

zur Einwirkung auf Endverbraucher nicht zur Optimierung des Energiebezugs (markt-

dienlicher Einsatz) oder zur Erbringung von Systemdienstleistungen (systemdienlicher 

Einsatz) missbraucht. 
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Art. 13a Bst. b 

Wir sehen hier die Gefahr, dass teure „Luxuslösungen“ installiert und über die Netzkos-

ten abgerechnet werden und schlagen daher vor, dass Vorgaben in Bezug auf die Kos-

teneffizienz gemacht werden. 

 

Art. 13b 

Dieser Bestimmung stimmen wir im Grundsatz zu. Da die benötigten Technologien 

marktreif sind ist nicht klar, warum nur die Kosten von innovativen Massnahmen im 

Rahmen von Pilotanwendungen anrechenbar sein sollen. Zudem erscheint uns die kos-

tenmässige Obergrenze als willkürlich. Anstatt der Nennung eines Höchstbetrags und 

der Bevorzugung einer Massnahme soll offen gelassen werden ob eine konventionelle 

oder eine innovative Massnahme realisiert wird, während sich die Anrechenbarkeit der 

Kosten an der kosteneffizienteren Variante orientieren soll. 

Die Dokumentationspflicht in Abs. 3 ist grundsätzlich verständlich, darf aber nicht so 

weit gehen, dass Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden müssen. 

 

Art. 13c 

Auch hier scheint die kostenmässige Obergrenze willkürlich. Wir schlagen daher vor, 

dass auf Antrag ein einmaliger Investitionsbeitrag von maximal 200‘000 angerechnet 

werden darf. 

 

Art. 13d 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb für Massnahmen unter Artikel 13b und 13c Kos-

tenobergrenzen definiert werden können, für staatliche Informationsmassnahmen je-

doch keinerlei Kostengrenzen gelten sollen. Eine Kostenobergrenze drängt sich daher 

auch in diesem Artikel auf. 

 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für ergänzende Auskünfte 

gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Genossenschaft Ökostrom Schweiz 

 

 

 

Stefan Mutzner Andy Kollegger   Victor Anspach 

Geschäftsführer Geschäftsführer Stv. Bereichsleiter Marktentwicklung  

  und Politik 

 

Kopie Zur Kenntnis an: 

- Frau Nationalrätin Brigitte Häberli-Koller (per E-Mail) 
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Stellungnahme Basel, 1. Oktober 2018 sd

Strategie Stromnetze: Änderungen auf
Verordnungsstufe

Der Um- und Ausbau der Stromnetzinfrastruktur ist heute mit einem langwierigen und
komplizierten Genehmigungsverfahren verbunden. In der Energiestrategie 2050
festgelegte Massnahmen und Ziele sind jedoch nur durch eine Anpassung der
Netzinfrastruktur umsetzbar, wenn gleichzeitig der Versorgungssicherheit Rechnung
getragen werden soll. Mit der „Strategie Stromnetze: Änderungen auf
Verordnungsstufe“ wird die notwendige Grundlage für diesen Aus- und Umbau der
Netzinfrastruktur geschaffen. Die Handelskammer beider Basel unterstützt daher die
in dieser Vorlage formulierten Anpassungen, sieht aber Änderungsbedarf bei den
Artikeln zum Plangenehmigungsverfahren sowie dem Einsatz intelligenter
Messsysteme.

Ausgangslage
Am 15. Dezember 2017 hat das Parlament das Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der
Stromnetze angenommen. Die Änderung der Rahmenbedingungen soll auf Verordnungsstufe
erfolgen.

Zur Anpassung werden die folgenden neun Verordnungen in Vernehmlassung gegeben:
∂ Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008 (GeolV; SR 510.620)
∂ Verordnung vom 22. November 2006 über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich

(Gebt/-En; SR 730.05)
∂ Starkstromverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.2)
∂ Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (SR

734.24)
∂ Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische

Anlagen (VPeA; SR 734.25)
∂ Niederspannungs-Installationsverordnung vom 7. November 2001 (NIV; SR 734.27)
∂ Leitungsverordnung vom 30. März 1994 (LeV; SR 734.31)
∂ Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV; SR 734.71)
∂ Verordnung des UVEK vom 3. Dezember 2008 über Ausnahmen beim Netzzugang und bei den

anrechenbaren Netzkosten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz (VAN; SR 734.713.3)



Seite 2/2

Themen, welche im Rahmen der Revisionen auf Verordnungsstufe im Vordergrund stehen, sind,
unter anderem, eine Anpassung der Plangenehmigungsverfahren, die Erneuerung von
Dienstbarkeiten sowie der Einsatz intelligenter Messsysteme.

Konzeption und Forderungen

Plangenehmigungsverfahren
Wie in der Vorlage vorgeschlagen, soll das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen,
gemäss Art. 9c VPeA, erleichtert werden. Die Handelskammer beider Basel befürwortet diese
Änderung ausdrücklich, da so der Weg frei gemacht wird, um den Aus- und Umbau des
Stromnetzes im Sinne der Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die in Art. 9c aufgeführten
Anlagen des Nieder- und Mittelspannungsnetzes spielen vor allem bei der Dezentralisierung der
Einspeisung, wie sie als Teil der Energiestrategie 2050 vorgesehen ist, eine bedeutende Rolle.

Das heutige Plangenehmigungsverfahren ist, vor allem aufgrund der zahlreichen eingebundenen
Stellen und Organisationen, sehr langwierig, wodurch Projekte verzögert werden und zudem teurer
sind als dies notwendig wäre. Das öffentliche Interesse wird unter der vorgeschlagenen, neuen
Regelung, wie bereits heute, auch zukünftig durch die Kantone vertreten und gewahrt.

Da sowohl Bau als auch Betrieb von Anlagen zur Beförderung von Energie eine Bundesaufgabe
darstellen (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, NHG), kommt im Falle von
Schutzgebieten automatisch ein entsprechendes Verfahren zur Anwendung, wobei zuständige
Bundesbehörden eingebunden werden. Aus gesetzestechnischen Gründen, ist somit auf einen
zusätzlichen, redundanten Hinweis darauf in Art. 9c zu verzichten.

Erneuerung von Dienstbarkeiten
Aufgrund der ungeklärten Situation bei der Erneuerung von Dienstbarkeiten, kann bei Fehlen von
Dienstbarkeitsverträgen, der Betrieb von Infrastruktur teilweise erst zeitlich verzögert stattfinden.
Nach heutiger Praxis, muss nach Auslaufen einer Dienstbarkeit, bereits für dessen Erneuerung ein
Plangenehmigungsverfahren angestrengt werden. Dies stellt einen unverhältnismässigen
Mehraufwand dar, wodurch überdies hohe Kosten aufgrund bestehender, aber zumindest zeitweise
nicht nutzbarer Infrastruktur entstehen.

Die Handelskammer beider Basel befürwortet daher den Vorschlag des Bundesrates zu Art. 9d
VPeA über den Erwerb und Erneuerung von Dienstbarkeiten.

Einsatz intelligenter Messsysteme
Gemäss Vorlage sieht Art. 8a StromVV vor, „für das Messwesen und die Informationsprozesse […]
bei den Endverbrauchern, Erzeugern und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen“. Die
Handelskammer beider Basel ist grundsätzlich der Meinung, dass das volle Potenzial der
Digitalisierung auch beim Messverfahren im Energiebereich geschöpft werden soll. Es bestehen
jedoch Zweifel, dass die hierfür benötigten Systeme in naher Zukunft zur Verfügung stehen,
weshalb aus unserer Sicht von einer Festschreibung auf Verordnungsstufe vorerst abzusehen ist.
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Vernehmlassung: Verordnungsrevisionen aufgrund der Strategie Stromnetze 

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Wettbewerbskommission (WEKO) möchte in oben genannter Vernehmlassung folgende 
Bemerkungen aus wettbewerblicher Sicht anbringen:

Einleitende Bemerkungen

Die WEKO nimmt im Vernehmlassungsverfahren Stellung zu Entwürfen von rechtsetzenden 
Erlassen des Bundes, die den Wettbewerb beschränken oder auf andere Weise beeinflus­
sen.^ Ihren gesetzesmässigen Auftrag wahmehmend beschränkt sich die WEKO auf eine 
Stellungnahme zu den aus wettbewerblicher Sicht relevanten Punkten. Daraus kann nicht 
abgeleitet werden, dass Verordnungsbestimmungen, zu denen sich die WEKO nicht äussert, 
von ihr aus anderen Überlegungen unterstützt werden oder abgelehnt werden.

Bei der Änderung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen orientiert sich die WEKO 
an der Prämisse, dass Regulierungen generell wettbewerbsneutral auszugestalten sind. Dies 
bedeutet, dass regulatorische Eingriffe nicht ohne zwingende Erfordernisse Marktteilnehmer 
begünstigen oder benachteiligen sollte.

^ Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartell­
gesetz, KG; SR 251).

Wettbewerbskommission
Hailwyistrasse 4, CH-3003 Bern
Tei. +41 58 462 20 40, Fax +41 58 462 20 53
weko@weko.admin.ch
www.weko.admin.ch
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Die WEKO nimmt die in diversen Verordnungen aufgrund des Bundesgesetzes über den 
Um- und Ausbau der Stromnetze («Strategie Stromnetze»)^ umgesetzten energiepolitischen 
Ziele zur Kenntnis und verzichtet auf eine (wettbewerbs-)politische Bewertung derselben.

Ad Art. 2 Abs. 3 StromW

Antrag:

Die WEKO beantragt. Art. 2 Abs. 3 StromVV^ zu streichen und gegenwärtig auf eine Veran­
kerung der Speicher als Endverbraucher in der Stromversorgungsgesetzgebung zu verzich­
ten. Die Rolle der Speicher sollte stattdessen im Rahmen der anstehenden Revision des 
StromVG'' geklärt werden.

Begründung:

Der Begriff der Endverbraucherin respektive des Endverbrauchers wird heute in Art. 4 Abs. 1 
Bst. b StromVG definiert. Gemäss dieser Bestimmung handelt es sich bei Endverbraucherin­
nen und Endverbrauchern um Kundinnen und Kunden, welche Elektrizität für den eigenen 
Verbrauch kaufen. Ausgenommen hiervon ist der Elektrizitätsbezug für den Eigenbedarf ei­
nes Kraftwerkes sowie für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken. Der Bun­
desrat ist befugt, die in Art. 4 Abs. 1 StromVG verwendeten Begriffe im Verordnungsrecht 
näher auszuführen.®

Art. 2 StromW, welcher solche Begriffsdefinitionen enthält, soll folgenden Abs. 3 erhalten: 
«Wer Elektrizität zwecks Speicherung aus dem Netz bezieht, gilt bei diesem Bezug als End­
verbraucher, soweit er die Energie nicht für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherwer­
ken verwendet». Gemäss dem Erläuternden Bericht komme man schon heute mittels Ausle­
gung von Art. 4 Abs. 1 Bst. b StromVG zum Schluss, dass Speicher mit Ausnahme von 
Pumpspeicherkraftwerken als Endverbraucher zu qualifizieren seien, sofern sie mit Energie 
aus dem Netz gefüllt würden. Im Zeitpunkt der Redaktion der ersten Fassung des Gesetzes­
textes des StromVG (2002-2007) habe es abgesehen von Pumpspeicherkraftwerken noch 
keine marktreifen Speicher gegeben. Aus diesem Grund sei keine spezifische Regelung, die 
sich auf Speicher beziehen würde, in das StromVG aufgenommen worden. Zur Klärung solle 
nun diese sich aus den technologischen Entwicklungen ergebende Lücke gestützt auf Art. 4 
Abs. 2 StromVG auf Verordnungsstufe explizit geschlossen werden.®

Diese Auslegung des geltenden Rechts führt zu einer Ungleichbehandlung, da Pumpspei­
cherkraftwerke im Gegensatz zu anderen Speichertechnologien von der Entrichtung des 
Netznutzungsentgelts befreit sind.^ Dieser Lösungsansatz ist jedoch nicht das einzig mögli­
che Modell, welches für die Behandlung der Speicher in Frage kommt. Denkbar wären etwa 
folgende alternativen Lösungsansätze: Befreiung aller Speicher von der Entrichtung des 
Netznutzungsentgelts (1), Belastung a/ter Speicher mit dem Netznutzungsentgelt (2), verur­
sachergerechter Ansatz (3).

Mit der vorliegend zu beurteilenden Änderung der StromW wird die heutige Praxis der Un­
gleichbehandlung von verschiedenen Speichertechnologien ausdrücklich in der Stromver-

2 Bundesgesetz vom 15. Dezember 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze (Schlussabstim­
mungstext: BBI 2017 7909).
® Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromW; SR 734.71).

Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23. März 2007 (Stromversorgungsgesetz, StromVG; 
SR 734.7).
® Vgl. Art. 4 Abs. 2 StromVG.
® BFE, Erläuternder Bericht zur Teilrevision des StromW aufgrund des Bundesgesetzes über den 
Um- und Ausbau der Stromnetze (Strategie Stromnetze), Entwurf vom Juni 2018 (nachfolgend: Erläu­
ternder Bericht), S. 6.
^ Art. 14 Abs. 2 i.V. mit Art. 4 Abs. 1 Bst. b StromVG.
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sorgungsgesetzgebung verankert, ohne die Vor- und Nachteile des gewählten Lösungsan­
satzes zu diskutieren und ihm mögliche Alternativen gegenüberzustellen. Aus Sicht des 
Wettbewerbs ist die optimale Lösung nicht von vornherein klar. Sollte jedoch Art. 2 Abs. 3 
StromW in der zurzeit vorgesehenen Fassung verabschiedet werden, wird in der Stromver­
sorgungsgesetzgebung eine Lösung zementiert, welche nicht technologieneutral ist und zu 
Wettbewerbsverzerrungen im Bereich des Stromhandels führt. Grundsätzlich ist im Sinne ei­
nes effizienten Wettbewerbs ein möglichst verursachergerechter Ansatz anzustreben. Bei ei­
nem solchen Ansatz wäre eine Befreiung vom Netznutzungsentgelt allenfalls denkbar, wenn 
die Netznutzung zur Erbringung von systemstützenden Funktionen eingesetzt wird. Eine 
Netznutzung, welche der Erlösoptimierung dient und zu einer Belastung der Netze führt, soll­
te hingegen entgeltpflichtig sein. Sollte eine verursachergerechte Netzentgeltregelung aus 
zwingenden systembedingten Gründen nicht umsetzbar sein, ist gemäss der Auffassung der 
WEKO im Sinne der Diskriminierungsfreiheit bzw. Gleichbehandlung eine Belastung sämtli­
cher Speicher (inkl. der Pumpspeicherkraftwerke) mit dem Netznutzungsentgelt dem Status 
quo vorzuziehen, der eine Bevorzugung der Pumpspeicherkraftwerke vorsieht.

Im Erläuternden Bericht wird ausgeführt, das Privileg der Pumpspeicherkraftwerke, wonach 
diese nicht als Endverbraucher im Sinne des StromVG gelten würden und daher von der 
Entrichtung des Netznutzungsentgelts ausgenommen seien, sei sachgerecht. Dieses Privileg 
sei insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil Pumpspeicherkraftwerke aufgrund der hohen 
Korrelation zwischen vertikaler Netzlast und Grosshandelspreisen einen Anreiz hätten, sich 
System- und netzdienlich zu verhalten. Pumpspeicherkraftwerke würden dann Strom aus 
dem Netz beziehen, wenn die Netzlast tief sei und dann ins Netz einspeisen, wenn die Netz­
last hoch sei. In diesem Punkt würden sie sich von den neuen Speichertechnologien unter­
scheiden.®

Nach Ansicht der WEKO ist fraglich, ob in Bezug auf Pumpspeicherkraftwerke tatsächlich ei­
ne hohe Korrelation zwischen der vertikalen Netzlast und den Grosshandelspreisen besteht. 
Die im Stromhandel tätigen Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken kaufen, wenn immer 
möglich, dann Strom zur Zwischenspeicherung ein, wenn die Grosshandelspreise besonders 
tief sind. Aus wirtschaftlicher Sicht haben sie ein Interesse, den Strom zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einem möglichst hohen Preis zurück ins Netz zu speisen. Dies könnte insbe­
sondere dann der Fall sein, wenn die Nachfrage (und damit tendenziell auch die Netzauslas­
tung) bei gleichbleibendem Angebot hoch ist. Entscheidend für das Verhalten der Betreiber 
von Pumpspeicherkraftwerken ist demnach in erster Linie der Grosshandelspreis, der sich 
nach Angebot und Nachfrage richtet, und nicht die Auslastung des Netzes. Für die Betreiber 
von Pumpspeicherkraftwerken besteht aus wirtschaftlicher Sicht somit insbesondere ein An­
reiz, sich marktdienlich zu verhalten. Hingegen besteht für sie nur beschränkt ein Anreiz, sich 
netzdienlich zu verhalten; der Anreiz, sich marktdienlich zu verhalten, wird aufgrund der Tat­
sache, dass Pumpspeicherkraftwerke für den Antrieb der Pumpen kein Netznutzungsentgelt 
bezahlen müssen, noch verstärkt. Die Netzauslastung spielt lediglich dahingehend eine Rol­
le, dass nicht mehr Strom durchgeleitet werden kann, als Netzkapazität vorhanden ist. Aus 
Sicht der WEKO ist im Weiteren nicht ersichtlich, weshalb sich die Betreiber von Pumpspei­
cherkraftwerken netzdienlicher verhalten sollten als die Betreiber anderer Speichertechnolo­
gien, welche Strom aus dem Netz ausspeisen (z.B. stationäre Batteriespeicher).

Hinzu kommt, dass die Regelung in Art. 2 Abs. 3 StromW aufgrund der anlässlich der Stra­
tegie Stromnetze erfolgten Gesetzesänderungen nicht erforderlich wäre. Zwar wurden mit 
der Strategie Stromnetze die Art. 17a und 17b StromVG geändert. Diese Bestimmungen be­
inhalten Regeln für den Einsatz von intelligenten Mess-, Steuer- und Regelsystemen. Der 
Bundesrat kann näher festlegen, unter welchen Voraussetzungen die Kosten für den Betrieb 
solcher Instrumente über die Netznutzungstarife an die Endverbraucherinnen und Endver­
braucher weiterverrechnet werden dürfen.® Die betreffenden Bestimmungen können auch auf

® Erläuternder Bericht, S. 7.
® Art. 15 Abs. 3*’'® Bst. a in der Fassung des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2017 über den Um- 
und Ausbau der Stromnetze (Schlussabstimmungstext: BBI 2017 7909).
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Speicher anwendbar sei, falls diese die vom Gesetzgeber geforderten Voraussetzungen er­
füllen. Die vorliegend relevante Frage, ob und in welchem Umfang für Strombezüge für den 
Einsatz von (bestimmten) Speichern ein Netznutzungsentgelt zu bezahlen ist, wurde im 
Rahmen der Strategie Stromnetze jedoch nicht thematisiert.

In der Ämterkonsultation beantragte der Sekretariat, dass auf die Regelung in Art. 2 Abs. 3 
StromW zu verzichten sei. Falls dieses Anliegen nicht berücksichtigt werden sollte, regte 
das Sekretariat dazu an, dass zumindest im Rahmen des Erläuternden Berichts für die Ver­
nehmlassung die mit Art. 2 Abs. 3 StromW einhergehenden Implikationen sowie die mögli­
chen Alternativen für die Behandlung der Speicher im Kontext mit dem Netznutzungsentgelt 
diskutiert werden sollten, damit die interessierten Kreise die vorgeschlagene Änderung in 
Kenntnis aller Fakten beurteilen könnten. Der Erläuternde Bericht in der Fassung der Ver­
nehmlassung enthält Jedoch keine derartigen Äusführungen.

Die WEKO spricht sich gegen die Zementierung des Status quo im Verordnungsrecht aus 
und würde es stattdessen sehr begrüssen, wenn diese Thematik Eingang in die zurzeit lau­
fende Revision des StromVG findet und in diesem Rahmen den interessierten Kreisen die 
möglichen Lösungsansätze hinsichtlich der Behandlung von Speichern zur Diskussion ge­
stellt werden. Äus Sicht der WEKO erscheint für die grundsätzliche Behandlung von Spei­
chern, die Strom aus dem Netz beziehen, eine Verankerung auf Gesetzes- und nicht ledig­
lich auf Verordnungsstufe geboten. In der Ämterkonsultation zur Revision des StromVG 
beantragte das Sekretariat, dass hinsichtlich der Behandlung von Speichern, die Elektrizität 
aus dem Netz beziehen, eine neue Bestimmung im StromVG zu schaffen ist, die sicherstellt, 
dass keine bestimmte Speichertechnologie gegenüber anderen Speichern sowie den übrigen 
Flexibilitäten aus systembedingt nicht rechtfertigbaren Gründen privilegiert wird.^°

Ad Art. 4 Abs. 2 StromW

Antrag:

Die WEKO beantragt, dass Art. 4 Abs. 2 StromW umformuliert wird. Im Sinne der Vorgaben 
in Art. 6 Abs. 5*^'® StromVG” sollen die Verteilnetzbetreiber befugt sein, die Grundversorgung 
primär mit Strom aus inländischen emeuerbaren Energien zu versorgen. Die Verteilnetzbe- 
treiber sollen jedoch nicht zusätzlich gestützt auf Art. 4 Abs. 2 Bst. a StromW die Möglich­
keit erhalten, die Kosten von inländischen emeuerbaren Energien einzelner Anlagen vollum­
fänglich der Grundversorgung zuzuweisen, sofern der Strombedarf ihrer Endverbrauche­
rinnen und Endverbraucher mit Grundversorgung kleiner ist als die Menge inländischer er­
neuerbarer Energien im Portfolio.

In der StromW ist stattdessen vorzusehen, dass ein Verteilnetzbetreiber, der in dieser Kons­
tellation von der Möglichkeit gemäss Art. 6 Abs. 5*’'® StromVG Gebrauch macht, den Durch­
schnittspreis der inländischen emeuerbaren Energien in seinem Energieportfolio (basierend 
auf dem Total der Gestehungskosten der einzelnen Anlagen und dem Stromverbrauch der 
Grundversorgung) weiterverrechnen darf.

Begründung:

In Abweichung der vom Bundesgericht bestätigten «Durchschnittspreismethode» der ElCom 
werden die Verteilnetzbetreiber aufgrund der neu geschaffenen Regelung in Art. 6 Abs. S**'®

Stellungnahme des Sekretariats vom 6. August 2018 in der Ämterkonsultation zur Revision des 
StromVG (volle Strommarktöffnung, Speicherreserve und weitere Änderungen), S. 2 ff.
” Fassung gemäss dem Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze vom 15. Dezember 
2017.
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StromVG^^ bis zum Auslaufen der Marktprämie Ende 2022 befugt sein, ihre festen Endver­
braucherinnen und Endverbraucher primär mit Strom aus erneuerbaren Energien zu Geste­
hungskosten zu beliefern. Dieses Recht gilt nur für Elektrizität aus inländischen Erzeugungs­
kapazitäten abzüglich allfälligen Unterstützungen. In Art. 6 Abs. 5‘’® StromVG ist weiter eine 
Delegationsnorm enthalten, wonach der Bundesrat die diesbezüglichen Einzelheiten regelt 
und Ausnahmen vorsehen kann.

Art. 6 Abs. 5“® StromVG wurde vom Parlament im Dezember 2017 in der Einigungskonfe­
renz beschlossen. In der Vorlage der Venvaltung war ein solches Modell noch nicht enthal­
ten, weshalb hierzu keine Ämterkonsultationen und Vernehmlassungen durchgeführt werden 
konnten. Die WEKO bedauert dies sehr, da die mit dieser Bestimmung einhergehende Sys­
temänderung, welche einheimische emeuerbare Energien gegenüber anderen Energiequel­
len privilegiert, wichtige Fragen aus Sicht des Wettbewerbs aufwirft, die im Rahmen der vor­
liegenden Vernehmlassung nicht mehr zur Diskussion gestellt werden können.

Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 4 Abs. 2 Bst. a StromVV dürfen die Verteilnetzbetreiber 
(höchstens) die Gestehungskosten einzelner Erzeugungsanlagen von einheimischen erneu­
erbaren Energien der Grundversorgung zuweisen. Es ist möglich, dass die Menge der inlän­
dischen erneuerbaren Energien im Portfolio eines Verteilnetzbetreibers den Strombedarf der 
Grundversorgung übersteigt. In diesem Fall wäre er gestützt auf Art. 4 Abs. 2 Bst. a StromVV 
dazu befugt, diejenigen Anlagen mit den höchsten Gestehungskosten vollständig der Grund­
versorgung zuzuweisen. Dadurch würden die Verteilnetzbetreiber zusätzliches Optimie­
rungspotential bei der Kalkulation der Strompreise ihrer freien Kundinnen und Kunden erhal­
ten. Diese Befugnis ist in Art. 6 Abs. S*”® StromVG nicht enthalten, sondern ergibt sich erst 
aufgrund der Regelung auf Verordnungsstufe.

Aufgrund des teilliberalisierten Strommarktes wird bei den gegenwärtigen Marktpreisen ein 
stromintensives Unternehmen mit einem jährlichen Verbrauch von knapp unter 100 MWh 
insbesondere gegenüber einem auf demselben Markt tätigen Unternehmen, welches diese 
für das Recht auf Netzzugang massgebliche Grenze nur leicht übersteigt, bereits heute be­
nachteiligt. Unternehmen ohne Netzzugang bezahlen nämlich im heutigen Marktumfeld auf­
grund der gesetzlichen Vorgaben in Art. 6 StromVG und Art. 31 Abs. 3 EnG seinen höheren 
Preis pro kWh und haben damit anteilsmässig höhere Stromkosten. Aufgrund dieser gesetz­
lichen Vorgaben wird der Wettbewerb auf Märkten, in denen sowohl feste als auch freie 
Endverbraucherinnen und Endverbraucher als Anbieter tätig sind, beeinträchtigt. Falls die 
Verteilnetzbetreiber in der vorstehend beschriebenen Konstellation zudem gestützt auf die 
StromVV die Möglichkeit zur selektiven Zuordnung der Kosten e/nze/ner besonders kostenin­
tensiver Anlagen an die Grundversorgung erhalten sollten, würde sich die auf dem StromVG 
basierende Wettbewerbsbeeinträchtigung zulasten der Grundversorgung zusätzlich verstär­
ken. Zudem würde durch eine solche Regelung der Wettbewerb im Bereich des Stromhan­
dels noch weiter eingeschränkt. Für im Stromhandel tätige Unternehmen mit keinen oder 
proportional zum Energieportfolio nur wenigen festen Endverbraucherinnen und Endverbrau­
chern gäbe es - anders als nunmehr für Verteilnetzbetreiber - keine Garantie, dass sie den 
Strom aus den teuersten emeuerbaren Energiequellen in ihrem Portfolio kostendeckend ver­
kaufen können. Aus diesen Gründen lehnt die WEKO die Konzeption von Art. 4 Abs. 2 
StromVV in diesem Punkt ab. Gestützt auf seine Rechtsetzungskompetenz in Art. 6 Abs. 5“® 
StromVG zur Regelung von Einzelheiten und Ausnahmen hat der Bundesrat die Möglichkeit, 
zu verhindern, dass der Wettbewerb zusätzlich beeinträchtigt wird.

Gemäss dem Erläuternden Bericht entspreche die Möglichkeit zur kraftwerksscharfen Kos­
tenzuweisung auf die Grundversorgung dem Willen des Gesetzgebers. Dieser habe den Be­
treibern von inländischen Erzeugungsanlagen, die emeuerbaren Energien produzieren und

Fassung gemäss dem Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze vom 15. Dezember 
2017.
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trotz allfälligen Unterstützungen ihre Gestehungskosten nicht gedeckt haben, eine Möglich­
keit geben wollen, ihre Elektrizität doch noch zu Gestehungskosten absetzen zu können

Der Kommissionssprecher der UREK-N wies in der Parlamentsdebatte in allgemeiner Art 
und Weise darauf hin, dass die Verteilnetzbetreiber aufgrund der Regelung in Art. 6 Abs. 5*’® 
StromVG die Möglichkeit erhalten sollen, die Gestehungskosten von inländischen emeuerba- 
ren Energie der Grundversorgung zuzuweisen. Die Konstellation, in der die Menge inländi­
scher emeuerbarer Energien im Portfolio eines Verteilnetzbetreibers grösser ist als die von 
der Grundversorgung benötigte Energiemenge, wurde in der Parlamentsdebatte hingegen 
nicht thematisiert. Weiter führte der Kommissionssprecherder UREK-N aus, die neue Rege­
lung dürfe keinesfalls als Freipass für jegliche Kostenverrechnung zulasten der Grundver­
sorgung verstanden werden. Feste Endverbraucherinnen und Endverbraucher dürften 
dadurch nicht geschröpft werden. Vielmehr seien die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich 
der Angemessenheit der Energietarife gemäss Art. 6 Abs. 1 StromVG auch weiterhin zu be­
achten.

Sollte Art. 4 Abs. 2 Bst. a StromW wie angedacht in Kraft gesetzt werden, würden die Ver­
teilnetzbetreiber hinsichtlich der Zuordnung der Kosten der inländischen erneuerbaren Ener­
gien in ihrem Portfolio das grösstmögliche Optimierungspotential zum Nachteil der festen 
Endverbraucherinnen und Endverbraucher sowie anderer im Stromhandel tätigen Unter­
nehmen erhalten. Dies würde zu noch grösseren Wettbewerbsverzerrungen führen. Es ist 
fraglich, ob eine solche Verordnungsbestimmung vom Willen des Gesetzgebers gedeckt wä­
re und dem Anspruch der Endverbraucherinnen und Endverbraucher mit Grundversorgung 
auf angemessene Tarife noch gerecht werden könnte.

Ad Art. 13b StromW

Antrag:

Die WEKO beantragt, in Art. 13b Abs. 1 StromW die für die Anrechenbarkeit erforderlichen 
Funktionalitäten von innovativen Massnahmen für intelligente Netze näher zu beschreiben. 
Zudem sollte ausdrücklich in der StromW verankert werden, dass einzig die Kosten für an­
gewandte Forschung im Gegensatz zu allgemeinen Forschungs- und Entwicklungskosten 
anrechenbar sind. Schliesslich sollte in Art. 13b Abs. 1 StromW sowie im Erläuternden Be­
richt in diesem Kontext auf den Ausdruck «Nutzbarmachen» verzichtet werden, da unter die­
sen Begriff die Anrechenbarkeit von Forschungs- und Entwicklungskosten für noch nicht fer­
tig entwickelte Produkte subsumiert werden könnte, mit denen keine angewandte Forschung 
betrieben werden kann.

Begründung:

Gemäss Art. 15 Abs. 1 Satz 2 StromVG’® gelten als anrechenbare Kosten ausnahmsweise 
die Kosten innovativer Massnahmen für intelligente Netze, sofern sie die vom Bundesrat be­
stimmten Funktionalitäten aufweisen.

In Art. 13b Abs. 1 StromW wird in allgemeiner Weise darauf hingewiesen, dass folgende 
Massnahmen für intelligente Netze anrechenbar sein sollen: das Nutzbarmachen und Nutzen 
neuartiger Methoden und Produkte aus Forschung und Entwicklung zum Zwecke der Erhö­
hung der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit und der Effizienz der Netze.

Erläuternder Bericht, S. 7 mit Verweis auf AB 2017 N 2125.
AB 2017 N 2127, Votum Nussbaumer.
Fassung gemäss Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze vom 15. Dezember 

2017.
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Aufgrund der vagen und unbestimmten Umschreibung der erforderlichen Funktionalitäten, 
die sich grösstenteils bereits aus den gesetzlichen Vorgaben in Art. 15 Abs. 1 und 2 
StromVG ergibt, hat der Bundesrat nur in beschränktem Ausmass von seiner in Art. 15 
Abs. 1 Satz 2 StromVG enthaltenen Rechtsetzungskompetenz Gebrauch gemacht. Durch 
eine Beschränkung der förderungswürdigen Projekte auf Verordnungsstufe, indem die für die 
Anrechenbarkeit vorausgesetzten Funktionalitäten möglichst präzis festgehalten werden, 
könnte das Potential von Wettbewerbsverzerrungen verringert werden. Zu Wettbewerbsver­
zerrungen würde es insbesondere dann kommen, wenn Verteilnetzbetreiber gestützt auf 
Art. 13b Abs. 1 StromVV Kosten für Tätigkeiten erstattet erhalten würden, die auch von Dritt- 
unternehmen, die nicht Verteilnetzbetreiber sind, erbracht werden können. Dies wäre etwa 
der Fall, wenn allgemeine Forschungs- und Entwicklungskosten für intelligente Netzinfra­
struktur über die Netznutzungstarife von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern im 
Versorgungsgebiet eingeholt werden könnten, was die WEKO ablehnt.

In den Ämterkonsultationen zur Strategie Stromnetze hat das Sekretariat betont, dass eine 
Anrechenbarkeit nur für angewandte Forschung in Betracht kommen dürfe. Dieses Anliegen 
wurde vom BFE in der Botschaft zur Strategie Stromnetze aufgenommen. Demnach sollen in 
Zukunft mittels innovativer Massnahmen für intelligente Netze insbesondere innovative 
Netzprojekte realisiert werden, mit welchen wichtige Praxiserfahrungen gemacht werden 
können.^® Diese Erläuterungen entsprechen der Auffassung der WEKO, dass nur Massnah­
men anrechenbar sein sollten, bei denen es darum geht, dass bereits fertig entwickelte und 
funktionsfähige intelligente Netzinfrastruktur eingebaut wird, welche aus wirtschaftlicher Sicht 
(Kosten-Nutzen-Verhältnis) zurzeit noch ineffizient ist. um diese aufgrund von praktischen 
Erfahrungen weiterzuentwickeln.

Im Erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass gestützt auf Art. 13b StromVV nur Kosten an­
rechenbar sein sollen, die einen klaren sowie zeitlich und sachlich engen Konnex zum Netz­
betrieb haben.Diese Anforderungen ergeben sich bereits grösstenteils aus den gesetzli­
chen Vorgaben in Art. 15 Abs. 2 StromVG für die Anrechenbarkeit von Betriebskosten. Die 
massgeblichen Ausführungen haben insofern nur beschränkt einen Mehrwert.

Insbesondere stellt sich die Frage, ob und inwiefern gestützt auf Art. 13b StromVV nebst den 
Kosten für angewandte Forschung weitere Kosten als anrechenbare Netzkosten geltend 
gemacht werden können. Aus Art. 13b Abs. 1 StromVV geht nicht hervor, ab welchem Ent­
wicklungsstadium Kosten für innovative Massnahmen angerechnet werden dürfen. Gemäss 
dem Erläuternden Bericht sei dies «im Einzelfall» zu klären. Die Anrechenbarkeit von «rei­
nen» Forschungs- und Entwicklungskosten sei nicht möglich. Jedoch seien «gewisse Vorar­
beiten und Vorabklärungen» anrechenbar, soweit diese mit Bezug auf eine bestimmte inno­
vative Massnahme erforderlich seien.

Gestützt auf den Wortlaut von Art. 13b Abs. 1 StromVV ist die Anrechenbarkeit von For­
schungs- und Entwicklungskosten vor der Praxistauglichkeit eines Produkts nicht ausge­
schlossen. Die Verwendung des Begriffs «Nutzbarmachen» lässt vielmehr den Schluss zu, 
dass auch Kosten für Vorarbeiten gestützt auf diese Bestimmung angerechnet werden kön­
nen, wie dies gemäss dem Erläuternden Bericht dem Willen des Verordnungsgebers ent­
spricht. Zudem geht aus dem Erläuternden Bericht nicht eindeutig hervor, ob und inwiefern 
anderweitige Kosten, welche nicht die aktive Nutzung intelligenter Netzinfrastruktur betreffen, 
anrechenbar sind. Die WEKO bevorzugt eine ausdrückliche Regelung in der StromVV, wo­
nach lediglich die Kosten der angewandten Forschung angerechnet werden sollen, nicht je­
doch allgemeine Forschungs- und Entwicklungskosten.

1® BBI 2016 3927.
Erläuternder Bericht, S. 12. 

1® Erläuternder Bericht, S. 14.
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Bei Kosten für Vorarbeiten und Vorabklärungen kann vor der Fertigstellung des Produkts 
nicht abgeschätzt werden, ob diese «Nutzen hinsichtlich der Bewältigung künftiger Heraus­
forderungen stiften und die Netze um zusätzliche Funktionalitäten erweitern bzw. vorhande­
ne Funktionalitäten verbessen», wie dies im Erläuternden Bericht für die Anrechenbarkeit vo­
rausgesetzt wird.^® Geht es um Forschungs- und Entwicklungskosten respektive Kosten für 
Vorarbeiten und Vorabklärungen für neu entwickelte Produkte, ist nicht ersichtlich, weshalb 
die Netzbetreiber auf Kosten der Endverbraucherinnen und Endverbraucher in ihrem Versor­
gungsgebiet zusätzlich unterstützt werden sollten. Im Falle einer generellen oder teilweisen 
Anrechenbarkeit von Forschungs- und Entwicklungskosten von Technologien für intelligente 
Netze würden die Netzbetreiber gegenüber anderen Unternehmen, die im Bereich der Ener­
gieforschung tätig sind, privilegiert und der Wettbewerb in diesem Bereich beeinträchtigt.

Zudem würde die Anrechenbarkeit von Kosten vor der Fertigstellung eines Produkts dazu 
führen, dass potentiell mehrere Netzbetreiber gleichzeitig Kosten für die Entwicklung dersel­
ben Funktionalitäten geltend machen könnten. Das Produkt am Markt absetzen könnten je­
doch nur diejenigen Netzbetreiber mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Aus konzepti­
oneller Sicht erscheint die parallele Unterstützung mehrerer Verteilnetzbetreiber über das 
System der anrechenbaren Netzkosten für dieselben Technologien nicht sinnvoll und würde 
aus Sicht des Wettbewerbs falsche Anreize setzen.

Ad Art. 13c StromW

Antrag:

Die WEKO beantragt, Art. 13c StromVV zu streichen und auf Verordnungsebene gegenwär­
tig keine Bestimmung zur Anrechenbarkeit von Kosten für Sensibilisierungsmassnahmen zur 
Verbrauchsreduktion vorzusehen.

Falls diesem Antrag nicht entsprochen und an Art. 13c Abs. 1 StromVV festgehalten werden 
sollte, beantragt die WEKO, im Erläuternden Bericht darauf hinzuweisen, dass die vollstän­
dige Anrechenbarkeit von Kosten für Sensibilisierungsmassnahmen zur Verbrauchsreduktion 
über die Netznutzungstarife gesetzeswidrig wäre. Stattdessen wäre die Kostenzuweisung 
auf das Netz in diesem Fall anhand eines sachgerechten Verteilschlüssels vorzunehmen.

Begründung:

Gemäss Art. 15 Abs. 3*’*® Bst. a StromVG^° regelt der Bundesrat, unter welchen Bedingungen 
und in welchem Umfang Kosten für die Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion 
anrechenbar sind.

Art. 13c Abs. 1 StromVV enthält Vorgaben zu den anrechenbaren Kosten von Massnahmen 
zur Sensibilisierung von Endverbraucherinnen und Endverbrauchern hinsichtlich ihres 
Stromverbrauchs. Danach gelten die Kosten des Netzbetreibers für die Bearbeitung von 
Messdaten der Endverbraucherinnen und Endverbraucher in seinem Netzgebiet als anre­
chenbar, die es diesen gestatten, ihren individuellen täglichen, wöchentlichen und monatli­
chen Elektrizitätsverbrauch mit demjenigen anderer Endverbraucherinnen und Endverbrau­
cher mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik zu vergleichen.

Gemäss dem Erläuternden Bericht sollen die Kosten für das «Erfassen, Aufbereiten, Darstel­
len und Bekanntgeben» von Messdaten zur Sensibilisierung zur Verbrauchsreduktion ge­
stützt auf Art. 13c StromVV anrechenbar sein. Soweit das Messwesen als Teil des Netzbe-

1® Erläuternder Bericht, S. 14.
Fassung gemäss dem Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze vom 15. Dezember 

2017.
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triebs vom Verteilnetzbetreiber betreut werde, sei es naheliegend und sinnvoll, wenn auch er 
derjenige sei, der diese Daten aufbereite und zur Verfügung stelle und auf diese Weise eine 
gewisse grundlegende Aufklärungsarbeit betreibe.^^

Das Aufbereiten, Darstellen und Bekanntgeben von Messdaten zur Sensibilisierung zur Ver­
brauchsreduktion kann auch von Energieberatungsunternehmen angeboten werden, die 
nicht Netzbetreiber sind. Endverbraucherinnen und Endverbraucher haben gestützt auf Art. 8 
Abs. 2 DSG sowie Art. 8 Abs. 3 StromW die Möglichkeit, ihre individuellen Verbrauchsdaten 
von den Netzbetreiber herauszuverlangen und für deren Analyse an Dritte weiterzugeben.^^ 
Falls die Netzbetreiber die in Art. 13c Abs. 1 StromW umschriebenen Kosten auf die End­
verbraucherinnen und Endverbraucher in ihrem Versorgungsgebiet übenvälzen könnten, 
würden sie dadurch gegenüber Konkurrenzunternehmen, die nicht Netzbetreiber sind, im 
Wettbewerb um Energieberatungsdienstleistungen begünstigt. Die Netzbetreiber könnten 
den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern solche Dienstleistungen bis zur in Art. 13c 
Abs. 2 StromW festgelegten Obergrenze kostenlos anbieten. Dies würde es ihnen allenfalls 
ermöglichen, interessierten Kundinnen und Kunden weitere Dienstleistungen - etwa die Ana­
lyse der internen Betriebsprozesse eines Unternehmens zur Steigerung der Verbrauchseffi­
zienz - im Bündel zu einem tieferen Gesamtpreis zu verkaufen. Die Anrechenbarkeit von 
Sensibilisierungsmassnahmen zur Verbrauchsreduktion ist somit aus Sicht des Wettbewerbs 
grundsätzlich abzulehnen, da sie zu Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil von dritten 
Dienstleistungsanbietern führt.

Die Erfassung von individuellen Verbrauchsdaten könnte auch von dritten Energiedienstleis­
tungsanbietern erbracht werden, sofern die Endverbraucherinnen und Endverbraucher auch 
ohne Einverständnis des Netzbetreibers befugt sind. Dritte mit Messdienstleistungen zu be­
auftragen. In einem Leiturteil vom Sommer 2017 hat das Bundesgericht entschieden, dass 
Produzenten mit einer Anschlussleistung > 30 kVA den Messdienstleister wählen dürfen und 
der betreffende Bereich liberalisiert ist. Ob auch feste und freie Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher sowie Produzenten mit kleineren Anlagen den Messdienstleister wählen 
können, musste das Bundesgericht aufgrund der konkreten Umstände nicht thematisieren^^ 
und ist zurzeit unklar. Sollten die Netzbetreiber im Falle eines gesetzlichen Monopols ge­
stützt auf Art. 13c StromW berechtigt sein, Kosten für die Erfassung der Verbrauchsdaten 
anzurechnen, würde faktisch die Gefahr bestehen, dass die Endverbraucherinnen und End­
verbraucher mehrfach mit solchen Kosten belastet werden. Derartige Messkosten könnten in 
diesem Fall bereits als Betriebskosten über die Netznutzungstarife an die Endverbraucherin­
nen und Endverbraucher überwälzt werden.^“

Auch aufgrund der noch nicht geklärten Tragweite des Bundesgerichtsentscheids zum 
Messwesen erscheint es aus Sicht des Wettbewerbs angebracht, gegenwärtig keine Be­
stimmung zur Anrechenbarkeit solcher Sensibilisierungsmassnahmen vorzusehen. Sollte 
sich aufgrund eines konkreten Streitfalls herausstellen, dass Endverbraucherinnen und End­
verbraucher ebenfalls zur Wahl des Messdienstleisters berechtigt sind und Messdienstleis­
tungen auch durch Unternehmen, die nicht Netzbetreiber sind, angeboten werden können, 
wäre Art. 13c StromW aus wettbewerblicher Sicht erst recht problematisch. Zu beachten ist 
weiter, dass die Beseitigung eines allfälligen gesetzlichen Monopols zugunsten der Netzbe­
treiber im Rahmen der laufenden Revision des StromVG zum Thema werden und der Markt 
im Bereich der Messdienstleistungen durch eine explizite gesetzliche Regelung geöffnet 
werden könnte. Falls für die Erhebung von Messdaten kein Monopol der Netzbetreiber be­
steht, wird der Wettbewerb im Bereich der Energieberatungsdienstleistungen erst recht be­
einträchtigt.

21 Erläuternder Bericht, S. 15.
22 Bundesgesetz überden Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG; SR 235.1).
23 BGE143I395.
24 Vgl. Art. 15 Abs. 2 StromVG
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Der Gesetzgeber hat in Art. 15 Abs. 1 StromVG Kosten für Sensibilisierungsmassnahmen 
zur Verbrauchsreduktion - im Gegensatz zu den Kosten für innovative Massnahmen für in­
telligente Netze - nicht perse für anrechenbar erklärt, sondern in Art. 15 Abs. StromVG 
den Bundesrat lediglich ermächtigt, die Bedingungen und den Umfang für eine Anrechenbar­
keit solcher Kosten vorzusehen. Der Bundesrat hat folglich die Möglichkeit, auf eine entspre­
chende Regelung auf Verordnungsstufe zu verzichten.

Im Erläuternden Bericht wird festgehalten, dass es sich bei Sensibilisierungsmassnahmen 
zur Verbrauchsreduktion um eine Handlung im Grenzbereich zwischen dem Netz als natürli­
chem und reguliertem Monopol und dem Energiemarkt bzw. dem Energiedienstleistungs­
markt handle und dass deshalb die anrechenbaren Massnahmen restriktiv gehalten würden. 
Mache ein Netzbetreiber mehr als die im Erläuternden Dokument umschriebene Art der Da­
tenaufbereitung, bewege er sich zunehmend in den Dienstleistungsmarkt hinein. Er bewege 
sich dann in einem Tätigkeitsbereich, der vom Netzbetrieb zu entflechten sei (Art. 10 
StromVG) und dessen Kosten keinesfalls in die Netzkosten eingerechnet werden dürften.^®

Weder aus den Gesetzesmaterialien noch aus dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 3*’® Bst. a 
StromVG geht hervor, dass der Gesetzgeber für diese Sonderkonstellation von den im 
StromVG enthaltenen Kriterien für die Anrechenbarkeit von Kosten über die Netztarife ab­
weichen wollte. Für die Anrechenbarkeit ist u.a. vorausgesetzt, dass die betreffenden Kosten 
für ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz erforderlich sind (Art 15 Abs. 1 
StromVG). Als Betriebskosten gelten die Kosten für die mit dem Betrieb der Netze respektive 
der intelligenten Messsysteme beim Endverbraucher direkt zusammenhängenden Leistun­
gen (Art. 15 Abs. 2 StromVG).

Es ist zutreffend, dass lediglich Kosten, welche die Anforderungen von Art. 15 Abs. 1 und 2 
StromVG erfüllen, als Netzkosten angerechnet werden dürfen. Bearbeitungen von Messda­
ten, welche keinen hinreichenden Zusammenhang zum Netzbetrieb haben, und nicht erfor­
derlich sind für ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz, fallen nicht darunter. Sol­
che Dienstleistungskosten dürfen nicht über die Netznutzungstarife quersubventioniert 
werden. Das Quersubventionierungsverbot gemäss Art. 10 StromVG ist jedoch auch dann 
einschlägig, falls es sich bei Bearbeitungen von Messdaten grundsätzlich um anrechenbare 
Netzkosten handeln sollte. Dabei ist zu beachten, dass Sensibilisierungsmassnahmen im 
Bereich der Verbrauchsreduktion potentiell nicht nur die Netzkosten, sondern auch die von 
den Endverbrauchern mit Grundversorgung zu tragenden Energiekosten verringern, da ein 
Verteilnetzbetreiber zur Versorgung der betreffenden Kundinnen und Kunden aufgrund sol­
cher Massnahmen tendenziell weniger Strom beschaffen muss. Im Falle der Anrechenbar­
keit als Netzkosten sind solche Kosten daher gemäss den Vorgaben in Art. 7 Abs. 5 
StromW anhand eines sachgerechten Schlüssels aufzuteilen und dürften nicht vollumfäng­
lich dem Netz zugewiesen werden. Die über die Netznutzungstarife anrechenbaren Kosten 
sollten in einem vernünftigen Verhältnis zu den potenziellen Einsparungen bei der Netzinfra­
struktur stehen, was bei der Festlegung des Verteilschlüssels zu berücksichtigen wäre.

25 Erläuternder Bericht, S. 15.

041 1-00018/C00.2101.111.3.280535



Die WEKO bedankt sich für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung dieser Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen 

Wettbewerbskommission

2\
Prof. Dr. Andreas Heinemann 
Präsident

Prof. Dr. Patrik Ducrey 
Direktor
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